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Zweiter Band, erstes Stück (1789-1870). 
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VORWORT 

Endlich, gut zehn Jahre nach dem ersten Stück des zweiten 
Bandes erscheint, als dritter Teil, der zweite Band, zweites Stück. 
Damit ist das Werk abgeschlossen. 

Die in diesem Teil behandelte Periode schliesst nicht unmittel
bar an die des vorigen Teils an, sondern greift noch einige Jahre 
zurück, da es nötig war, die ausserordentlich wichtige Zeit, die 
dem deutsch-französischen Krieg voranging ausführlich zu be
handeln und weil der Zusammenhang mit der neuen Periode deut
lich in die Augen springen musste. Ausserdem hatte es einen ge
wissen Reiz, den letzten Teil unseres Werkes mit dem Jahr 1867, 
einer Zeit gesteigerter Tätigkeit unter den Friedensfreunden, zu 
beginnen. 

Auch dieser Teil konnte nur dank der kräftigen Mitarbeit, die 
der Verfasser von allen Seiten erfuhr, zustandekommen. Die Per
sonen, die im vorigen Band genannt wurden, haben teilweise auch 
bei der Vorbereitung des neuen Teiles hin und wieder mitgeholfen. 
In freundlicher Weise hat sich Herr Dr. G. Ginsberg der Aufgabe 
unterzogen, einen grossen Teil des Manuskripts ins Deutsche zu 
übertragen oder die Sprache von Unebenheiten zu befreien. Fer
ner nenne ich gerne die jeweiligen Mitarbeiter an der historisch
pazifistischen Bibliografie. Besonders gebührt ein Wort grossen 
Dankes den Damen Dr. W. M. C. Juynboll und Dra. H. 
L. van Wely, denen viele zeitraubende Arbeiten, darunter 
ein grosser Teil der Korrektur der Druckproben und der 
Herstellung der Register, überlassen werden konnten. Ich ge
denke auch des vortrefflichen Freundes, Professor Dr. Eduard 
Reut-Nicolussi aus Innsbruck, der sich nicht nur erbot, das Ma
nuskript mit grosser Aufmerksamkeit zu überlesen, sondern der 
mich auch in einem kritischen Augenblick ermutigte, das voll
brachte Werk zum Abschluss zu bringen. 

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass eine geschichtliche Arbeit 
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auf dem Gebiete der internationalen Organisation, bei der soviele 
alte Schriften zu Rate gezogen werden mussten, nur in einer 
Bibliothek wie die des Friedenspalastes zustandekommen konnte. 
Doch musste ab und zu auch an andere Anstalten appelliert wer
den. Der Verfasser ist u.a. grossen Dank schuldig der Bibliothek 
des Nobel-Institutes in Oslo, der Bibliotheque de Documentation 
Internationale Contemporaine et Musee de la Grande Guerre in 
Vincennes, der Bibliotheque Publique et Universitaire in Genf, 
der Library of Congress und der American Peace Society in 
Washington, D.C. Von den Niederländischen und den Deutschen 
Bibliotheken erwähne ich besonders die Königliche Bibliothek 
im Haag und die Staatsbibliothek in Berlin. Auch das präch
tige Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken in Berlin hat 
mir auch für diesen Band ab und zu wertvolle Dienste geleistet. 

Es ist eine gute Gewohnheit, einem wissenschaftlichen Werk 
eine Liste der benützten Literatur anzufügen. Dies ist denn auch 
am Schlusse des im Jahre 1917 erschienenen ersten Teils dieses 
Werkes geschehen. Nunmehr wurde von der Veröffentlichung einer 
solchen Bibliografie abgesehen. Die beiden Bände 11, 1 und 11, 2 
begnügen sich mit der kurzen Bekanntgabe der benützten Litera
tur in den Fussnoten. Die Bibliothek des Friedenspalastes ist hin
länglich bekannt. Ihre umfangreichen Kataloge in Buchform sind 
verbreitet genug, dass man in den meisten Fällen auf bequeme 
Weise einen Titel näher feststellen kann. Wer einen bestimmten 
Unterteil genauer studieren will, tut darüber hinaus in jedem Fall 
gut, sich an die Bibliothek des Friedenspalastes zu wenden, wo in 
einer besonderen Abteilung sehr umfangreiche bibliografische Da
ten auf dem Gebiete der Geschichte der Friedensbewegung (vor 
allem seit dem Ende des Mittelalters) gesammelt werden und auch 
der grösste Teil dieser Literatur zur Verfügung steht. 

Dasselbe gilt für einzelne Entwürfe oder bemerkenswerte Äus
serungen von Personen (man denke an Johannes Gerson, Guil
laume Aubert, Charles Chappuzeau, Stanislaus 1. Leszczynski 
und andere), wovon der Unterzeichnete erst nach der Veröf
fentlichung der vorigen Bände Kenntnis erhielt. Welch' eine 
umfangreiche Literatur ist auch zum Beispiel entstanden, nach
dem die dem Wiener Kongress, Alexander 1. von Russland und 
der Heiligen Allianz gewidmeten Kapitel im Band 11, 1 von uns 
geschrieben waren. 
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Natürlich erfüllt den Verfasser ein Gefühl grosser Dankbarkeit, 
dass er ein Werk beendigen konnte, welches er vor fast dreissig 
Jahren als Doktor-Dissertation begann, das er immer wieder 
wegen Mangels an Zeit und Kraft liegen lassen musste, das aber 
seinerseits ihn nie ganz zur Ruhe kommen liess. Abgesehen von 
dieser Genugtuung über das Zustandekommen der Arbeit ist er 
sich ihrer Unvollkommenheit bewusst, sowohl hinsichtlich der 
einzelnen Unterteile als der grossen historischen Linie. Sofern er 
aber der Vermittler war für erhabene Gedanken und grosse 
Pläne auf früheren Jahrhunderten, kann seine Arbeit in jedem 
Falle nur nützlich gewesen sein. Sie hilft dadurch mit, die Flamme 
der Kultur am Leben zu erhalten, einer Kultur, die - in der 
Gegenwart mehr denn je zuvor - unzertrennlich mit der Lösung 
des Problems der internationalen Organisation zusammenhängt. 

Friedenspalast, Weihnachten 1939. JACOB TER MEULEN 



ABSCHNITT I 

AM VORABEND DES DEUTSCH-FRANZOSISCHEN 
KRIEGES 



.. Chacun de nous, A toute heure et en tout lieu, 
ne l'oublions pas, peut influer, en bien ou en mal, 
sur la destinee du monde entier, sur sa destinee 
presente et sur sa destinee future. 11 n'y a pas 
dans l'univers une goutte d'eau qui se perde. 11 
n'y a pas davantage un acte ou une parole qui 
ne pese son poids dans le grand ensemble." 

FREDERIC PASSY. 



1. DIE SPANNUNG IM JAHRE 1867 

"L'exposition de 1867 fut brillante. On 
croyait a une eternite de paix. La pn!sence de 
plusieurs souverains y attira I'Europe en
tiere. .. Mais au milieu des bosquets, des 
concerts, des fleurs, des exhibitions de toutes 
sortes, apparaissait un monstrueux canon 
d'acier . .. " 

BERICHT EINES ZEITGENOSSEN. 

Wer die Periode, die nach dem deutsch-französischen Krieg be
ginnt, verstehen will, muss einige Jahre vor dem Kriegsjahr zu
rückgehen. Mehr noch als das Jahr 1870 bildet das Jahr 1867 
einen Wendepunkt in den internationalen Beziehungen Europas. 
Der blutige Konflikt zwischen den beiden Völkern kündigte sich 
bereits an. Statt die grossartige Aufgabe zu erfassen, die sie in 
gegenseitiger Ergänzung erfüllen konnten, wurden sie gegenein
ander in den Krieg getrieben. Die Luxemburgische Frage schien 
dabei den geeignetsten Anlass zur höchsten Steigerung der Ge
gensätze zwischen den heiden Nachbarvölkern zu bilden. 

Das Grossherzogtum Luxemburg war ja wohl ein Brennpunkt Die Luxem

von Interessenkonflikten. Formell war es ein unabhängiger Staat, burgische Fra

aber zugleich durch Personalunion mit den Niederlanden verbun- ge. 

den. Daneben war es Mitglied des Deutschen Bundes (bis 1866) 
und des Deutschen Zollvereins. Darüberhinaus musste es ge-
statten, dass eine preussische Garnison seine starke Festung be-
setzt hielt, um dadurch Deutschland gegen einen möglichen An-
griff Frankreichs zu schützen. Als sich dann der Grossherzog 
von Luxemburg, König Wilhelm IH. der Niederlande, bereit 
fand, auf das französische Angebot einer käuflichen Erwerbung 
Luxemburgs einzugehen, und als Bismarck gegen eine solche 
Uebertragung Einsprache erhob, schien der Krieg unvermeid-
lich. Indessen blieb er damals noch aus. Das Jahr 1867 zeigte 
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mit aller Deutlichkeit, welche Gefahren Europa bedrohten, doch 
lieferte es zugleich den Beweis, dass durch gemeinsame Verhand
lungen ein gefährlicher Streitgegenstand friedlich aus der Welt 
geschafft werden konnte. 

Das Jahr 1867 bedeutete aber nicht nur das glückliche Zustan
dekommen der Londoner Konferenz, wo in der Neutralisierung des 
Grossherzogtums die versöhnende Kompromissformel gefunden 
wurde, sondern es brachte auch den Beginn eines neuen Abschnit
tes in der Geschichte der Friedensbewegung. Denn die drohende 
Kriegsgefahr löste eine ganze Reihe von Aktionen der Friedens
freunde aus. Frederic Passy richtete einen Brief an das Pariser 
Tagblatt "Le Temps", das in dieser Zeit vom Elsässer N effzer mit 
einer gewissen geistigen Unabhängigkeit geleitet wurde 1). 

Noch mehr Zuschriften ähnlichen Inhalts liefen ein. Die Zei-
tung nahm die Briefe auf und diese fanden in Westeuropa Wider

Internationale hall. Französische und deutsche Arbeitervereine wechselten 
Solidarität. GrÜsse. Die englische Reform League versuchte, sie in ihrem Frie

denswillen zu stärken, und spornte die Arbeiter an, sich zu wei
gern, in den Krieg zu gehen oder an militärischen Massregeln teil-

1) Passy's Brief an den Redakteur Neffzer spiegelt die Spannung der Stunde und 
den ehrlichen Willen der Friedensfreunde so trefflich, dass wir einige Teile davon wie
dergeben wollen: ...... Il y a quelque temps, un homme de bien, M. Jean Mace, a fait, 
par I'intermediaire de la presse, appel a la France entiere pour la formation d'une ligue 
de I'enseignement; et des milliers de souscripteurs ont aussitöt repondu a cet appel. Ce 
ne sont pas des milliers, se sont des centaines de mille, ce sont des millions d'adhesions 
et d'adhesions bien autrement ardentes et profondes, qui n'attendent qu'un signal 
pour se grouper en Ligue de la Paix. L'Europe entiere, vainement travaillee par les 
ambitions et les soi-disant habiletes qui la poussent ase dechirer, repudie manifeste
ment les cupidites et les haines surannees qu'on lui prete, et se refuse ades sacrifices 
dont l'absurdite egalerait I'horreur. Qu'un cri s'eleve, assez fort pour etre entendu de 
toutes les nations, et toutes les nations le repeteront d'une meme voix: de la voix des 
politiques prevoyants, qui savent qu'on ne joue pas avec le feu; de la voix des eco
nomistes et des industriels, qui ont fait le compte des desastres de cette destruction 
volontaire qu'on persiste a glorifier; de la voix des philosophes et des ehretiens, aux 
yeux desquels la vie humaine est saeree et toute grandeur maudite quand elle est 
aehetee au prix du sang innocent; de la voix des meres enfin, qui depuis tant de siecles 
protestent contre les fureurs de la guerre, et qui se lassent d'en appeler silencieusement 
au ciel eontre les ravisseurs de leurs fils ............ Pour vous, monsieur, vous n'avez 
qu'a vouloir pour que vos paroies fassent le tour de 1'Europe; et si I'exereice de ce 
pouvoir n'est pas sans risques, il n'est pas sans grandeur. Veuillez done, et puisque, par 
une bonne fortune speciale, votre journal parait plus qu'aueun autre sympathique a 
l' Allernagne, en meme temps que fidele a la Franee, jetez-vous, plus resolüment qu'au
cun autre, entre les folles passions qui poussent I'une contre I'autre l' Allemagne et la 
France, et meritez, en y inserivant le premier votre nom, I'honneur d'ouvrir la liste 
internationale des amis de la justice, de la moderation et du respect mutuel .... " (Er
schienen in "Le Temps" vom 26. April 1867. Vgl. auch Fred. Pass)" Pour la paix, 
1909, S. 11 f.) 
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zunehmen 1). Studenten aus beiden Ländern sprachen sich gegen 
den Krieg aus. Auf dem Philosophenkongress in Prag machten 
Gelehrte den Versuch, die Gedanken von Karl Christian Frie-
drich Krause zu verwirklichen 2). Neue Friedensvereine wurden 
errichtet. Die Bewegung trug dazu bei, dass die Mächte beschlos-
sen, die Londoner Konferenz abzuhalten. Die Pazifisten konnten 
meinen, den Sieg davon getragen zu haben 3). In der Tat, mehr 
als jemals zuvor schien die Zeit für den Friedensgedanken gün-
stig zu sein. Die Wunder der Technik hatten den Glauben an den 
Fortschritt verstärkt. Man meinte, dass auch der Krieg seine Glauben an 

F I .. d E h d M· . I· den Fort-o gen spüren wur e. s war nac er emung Vle er eme grös- schritt. 

sere Abneigung gegen bewaffnete Gewalt aufgekommen. Derar-
tige Ausbrüche sollten seltener werden, möglicherweise einmal 
ganz aufhören. Diejenigen, die an den Fortschritt glaubten, konn-
ten darauf hinweisen, dass im nationalen wie im internationalen 
Verkehr der Gedanke einer Regelung durch Schiedsgerichtsbar-
keit Raum gewann. War es nicht Hoffnung erweckend, dass im 
jahre 1867 ein englisches Gesetz das Schiedsgericht zwischen Ar
beitgebern und Arbeitern regelte 4), während es in derselben Zeit 
(1868) Sir lohn Bowring gelang, sechs internationale Verträge 
abzuschliessen, worin eine allgemeine Schiedsgerichtsklausel auf
genommen war 5) ? 

Natürlich hätte auf diesem Gebiet noch viel mehr geschehen 
können 6). Die jüngsten Ereignisse bewiesen jedoch vor allem hin
sichtlich der Friedensbewegung in England, wieviel durch tat
kräftiges Handeln erreicht werden konnte. Die Panikstimmung in 
Bezug auf Frankreich war seit dem Handelsvertrag einem mehr 

') Vgl. u.a. Heraltl of Peace, 1867; Karl A,."tl, Die Friedenswünsche, ihre sittliche 
und wirthschaftliche Berechtigung, 1867, und Hebel, Die Humanisirungdes Krieges 
in den letzten hundert Jahren, 1891, S. 55 f. 

") Vgl. für Krause: Band 11,1, S. 110 f. dieses Werkes. 
3) In seiner noch ungedruckten Doktorarbeit macht I. M. Alwams, A History of 

European Peace Societies 1867-1899 (1938), S. 22, zurecht die Bemerkung dass in di
plomatischen Kreisen die Stimmung aber schon zugunsten des Friedens umgeschlagen 
war bevor die Aktion im Temps begann (25. April 1867). Dem gegenüber darf man 
jedoch nicht vergessen, dass der Aufruf der Pariser Studenten (9. April) und die Er
klärung der Berliner Maschinenbauer (14. April) aus der Zeit vorher stammen. 

') 15. August 1867: An Act to establish Equitable Councils ofConciliation to adjust 
Differences between Masters and Workmen . 

• ) Siehe die Liste in Denys P. Myef's, Arbitration engagements (World Peace Foun
dation. Pamphlet series Vol. V: &: III, 1915). 

") Siehe auch die Phantasie einer Thronrede der Königin Victoria: The Queen's 
speech ( .. as it might be") im Heraltl of Peace, 1. Februar 1867. 
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Henry versöhnlichen Verhältnis gewichen 1). Die Reise von Henry Ri-
Richard. chard, dem neu gewählten Parlamentsmitglied und zugleich 

Schriftführer der Peace Society, nach einigen Hauptstädten war 
nicht ohne Erfolg. Sie gab Veranlassung zu Anträgen über Ab
rüstung in den Parlamenten von Belgien, Preussen, Württemberg 
und Österreich S). Jules Favre gab Henry Richard die Versiche
rung, dass er ihn bei seinem Streben unterstützen wolle 3). "Es er
hebt sich", schrieb G. G. Vreede '), "von allen Seiten in Europa 
ein Ruf, der schon durchgedrungen ist zu den Ohren der klügsten 
und weisesten Fürsten. Es ist der nach der allgemeinen Abrüstung, 
die erforderlich ist für die materiellen und moralischen Belange 
der Völker." "Die Geldgeber wollen nicht mehr", meinte er. 

Aber nicht nur die Losungen für Schiedsgerichtsbarkeit und 
Abrüstung liessen sich in den mehr demokratischen Kreisen von 
Westeuropa hören. Viele wollten den Frieden durch internationa
le Organisation dauerhaft machen. 

Zunächst ist es wichtig, die Vorstellungen davon in Deutsch
land und in Frankreich kennen zu lernen. 

1) Emile de Laveleye schreibt: "Rien ne prouve mieux a quel point les relations 
commerciales assoupissent les haines entre nations que l'effet produit par le traite de 
commerce anglo-fran<;ais. Les anciennes prt\ventions s'etaient dissipees, les antipathies 
avaient disparu comme par enchantement. Une estime reciproque s'etait developpee 
entre les deux peuples. lls avaient compris que leur interet etait identique." E. de La
veleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873, S. 155. 

S) Lewis Appleton, Memoirs of Henry Richard, 1889, S. 100 f. 
3) Charles S. MiaU, Henry Richard M. P., 1889, S. 168. 
t) Le Conservateur, Revue de droit international, 1868, S. V. Siehe auch Herald of 

Pe ace vom 1. Dez. 1869 und vom 1. Jan. 1870: The rumour of European disarmarnent. 
Man macht sich sogar bereits Sorge über die Arbeitslosigkeit, die entstehen würde, 
falls eine Entwaffnung stattfinden sollte. Siehe die Züricher Dissertation von N. Niko
ladze: Du desarmernent et de ses consequences economiques et sociales, 1868. 
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2. DEUTSCHLAND 

"Der Umstand, dass die Wissenschaft jetzt 
dazu gelangt ist ,die Lehre von der internatio
nalen Gemeinschaft in dem Sinn einer gere
gelten Mitarbeiterschaft aller Völker an dem 
Fortschritt der Menschheit nicht mit den ne
belhaften Umrissen eines utopischen Gemäl
des, sondern in klarer und nüchterner Be
stimmtheit anknüpfend an das thatsächlich 
Gegebene, hinzustellen: dies scheint uns die 
Bürgschaft zu geben, dass die Völker nun 
reü zu werden beginnen für den in solcher 
Weise postulierten Fortschritt." 

AUG. GEYER, 

Rede über die neueste 
Gestaltung des Völkerrechtes (1866). 

Deutschland hatte seit Jahrhunderten keine Rolle von Bedeu- Deutschlands 

tung mehr in der internationalen Politik gespielt, um dann ~~~~:!~~e
schliesslich nach der französischen Revolution sogar der Spielball ben. 

Napoleons zu werden. Diese Erniedrigung gab aber dem deut-
schen Volke die Kraft zur nationalen Entfaltung. Auch in 
Deutschland wich der weltbürgerliche Gedanke der Aufklärung 
vor der Forderung nach nationaler Unabhängigkeit zurück. Die 
führenden deutschen Geister, Schriftsteller und Philosophen, die 
eine so grosse Bedeutung für die Kultur der gesamten Mensch-
heit hatten, erhöhten bei jedem Deutschen das Gefühl des Eigen-
wertes. Auch die Wissenschaft - obwohl schliesslich für ihre Be-
tätigung keine politischen Grenzen bestehen - konnte sich den 
nationalen Tendenzen nicht entziehen. Man widmete sich mit Be-
geisterung dem Studium der nationalen Kultur, was in Sprache 
und Literatur, in Recht und Religion, in den Fragen von Rasse 
und Sitten zum Ausdruck kam. So arbeitete der Internationalis-
mus der klassischen Denker zugleich für die nationalen Aufgaben 
der praktischen Staatsmänner. 

Doch der nationale Prozess schritt anfangs in Deutschland nur 
äusserst langsam vorwärts. Die Freiheitsbewegung gegen Napo
leon hatte schliesslich für den deutschen Staat nicht viel einge
bracht. Für den kleinbürgerlichen Deutschen der Biedermeierzeit 
waren die grossen Ereignisse der Weltpolitik noch nicht vorhan
den. Erst nach 1840 und vor allem nach 1848 wurden die Gedan
ken mehr und mehr durch die grossen Züge der nationalen Poli
tik beherrscht. An Stelle jenes Deutschlands des achtzehnten 
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Jahrhunderts, das so sehr darauf angewiesen war, wie die übrige 
Welt Frieden und Gerechtigkeit einschätzten, und wo man von 
vornherein starkes Interesse für Völkerrecht und internationale 
Organisation gezeigt hatte, erhob sich ein verjüngter Staat, der 
sich auf sein Nationalbewusstsein, seine Staatsmänner und seine 
Heere stützte. 

Wenn unter diesen Umständen Deutschland an der Friedens
bewegung des neunzehnten Jahrhunderts keinen bedeutenden 
Anteil nahm, so konnte sich andrerseits die deutsche Völker
rechtswissenschaft dem Einfluss der neueren Entwicklung der 
internationalen Beziehungen nicht entziehen. Neben Adolf 
Lasson, für den der Krieg mit zu den grossen Förderern der Kul
tur gehörte 1), stand Robert von Mohl, der auch der internatio
nalen Gemeinschaft grosse Bedeutung beilegte 2) : 

(Es ist) auch Aufgabe des Staates .... Lebenszwecke anderer 
Völker und der Menschheit überhaupt nach Kräften zu fördern. 

Blieb auch bei von Mohl die Staatssouveränität der Ausgangs
punkt, so schenkte er doch der Friedensbewegung seine Aufmerk
samkeit und rechnete "eine Ausdehnung des schiedsrichterli
chen Verfahrens zur Ordnung einzelner bestimmter Fragen" 3) 
nicht zu den unmöglichen Dingen '). 

Viel weiter als Robert von Mohl ging P. Kaufmann, der in einer 
nahezu unbeachtet gebliebenen Schrift eine Skizze für eine Wis
senschaft des Weltfriedens entwarf. Er nannte diese Schrift einen 
"Versuch einer wissenschaftlichen Darlegung der Wege und Mit
tel, durch welche der allgemeine beständige Frieden der Völker 
und Staaten herbeigeführt und erhalten wird" S). 

Eher als im damaligen Deutschland trat in den so sehr von sei
nen mächtigen Nachbarn abhängigen Niederlanden die Frage in 
den Vordergrund, auf welche Weise der Frieden sicher gestellt 

Preisfrage der werden könne. Die "Haager Gesellschaft zur Verteidigung der 
"!~l:~~:~~~ christlichen Religion" schrieb gegen Ende des Jahres 1867 eine 

Preisfrage über das folgende Thema aus: 

1) "Wohl hat der Krieg auch eine heil'ge Sendung". Vgl. M. Jähns, Krieg und 
Friede. Theorien und Praxis. 1868. 

2) Robert von Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Band I, 1860, S. 590. 
") Siehe auch seine Behandlung des Asylrechts. 
') Witold Zaleski widmete im Jahre 1866 seine Dissertation an der Universität zu 

Dorpat der Leh~e von von Mohl: "Zur Geschichte und Lehre der internationalen Ge
meinschaft. " 

") Vgl. Band II, I, S. 339 f. dieses Werkes. 
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Wie hat man dem Geiste und Principe des Christenthums ge
mäss über den Krieg zu urtheilen? Welche Versuche sind früher 
und später gemacht worden, um dem Kriegführen Einhalt zu 
thun? Was lässt sich bei dem Fortschritte der gesellschaftlichen 
Entwicklung und unter dem Einfluss religiöser und sittlicher 
Bildung für die Zukunft erwarten? 1) 

Es war der Deutsche Heinrich Wiskemann dem der erste Preis Wiskemann. 

zuerkannt wurde. Er hatte als Motto gewählt: "Der Friede ist ein 
grosses und schweres Werk". In dem ausführlichen geschichtli-
chen Teil seiner Arbeit gab der Verfasser eine Beschreibung der 
vielen Pläne, die im Laufe der Jahrhunderte vorgeschlagen wor-
den sind, um zu einem bleibenden Frieden zu gelangen. Der Ver-
fasser besprach darauf die Zukunft und hielt es nicht für aus
geschlossen, dass Amerika durch den Zusammenschluss von 
Bundesstaaten das Vorbild für eine ähnliche Entwicklung in 
Europa geben werde 2). Ein solcher werde auch in der Tat zu-
stande kommen, wenn die Menschheit auf dem Wege der geis-
tigen, religiösen und sittlichen Bildung weiterwandele. Nicht nur 
aus Wiskemanns Schrift, sondern auch aus anderen Arbeiten er-
gibt sich, dass in Deutschland neben dem starken Nationalgefühl 
auch das Bewusstsein lebendig war, dass der unabhängige natio-
nale Staat niemals das Endziel der Entwicklung sein könne. Be-
reits 1848 hatte Arnold Ruge als Mitglied der Nationalversamm- A. Ruge. 

lung die Vereinigten Staaten von Amerika Europa als Vorbild 
hingestellt 3). Im Jahre 1867 meinte er, dass die Zeit für eine all
gemeine Abrüstung angebrochen sei 4). Die freien Völker sollten 
die Abrüstung durchsetzen. Italien und Deutschland seien bereits 
erwacht. Frankreich müsse noch folgen, um aus dem Totenschlaf 
der Kriegsordnung zu dem Leben der Friedensordnung zu gelan-
gen. Karl Arnd 6) zufolge sollte eine Verbesserung des bestehen- Kar! Arnd. 

den internationalen Zustandes möglich sein, indem die Bevölke-
rung der Regierung die Mittel für einen Eroberungskrieg ver-
weigern würde, oder indem die Mehrheit der europäischen Staaten 
von vornherein dem Staat den Krieg erklären würde, der den all
gemeinen Frieden stören sollte. 

1) Die Übersetzung dieser Preisfrage ist der hierunter genannten Arbeit von Wis-
kemann entnommen. 

2) H. Wiskemann, Der Krieg, 1869, S. 176. 
3) Vgl. Band 11,1, S. 321 dieses Werkes. 
') A. Ruge, Der Krieg und die Entwaffnung, 1867, S. 11 f. 
I) K. Arnd, Die Friedenswünsche, ihre sittliche und wirthschaftliche Berechtigung, 

1867. 
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Streitigkeiten zwischen verschiedenen Regierungen würden 
jeweils durch die Vermittlung unparteiischer Mächte beigelegt 
werden können. Die Errichtung eines besonderen Gerichts würde 
also Amd zufolge nicht nötig sein. 

Ahrens. In der neuen sechsten Auflage seines vielgelesenen Werkes 
"Cours de droit naturel ou de philosophie du droit" vom Jahre 
1868 stellte Ahrens neben das innere Föderativsystem (systeme 
federatif interieur) das internationale Bundesstaatssystem 
(systeme federatif international). Der Verfasser war davon über
zeugt, dass ein dauerhafter Friede, die Verheissung des Altertums 
und die Hoffnung der Christenheit, einmal dank des andauernden 
Fortschrittes Wirklichkeit für die Völker werden würde 1). 

Michelet. Das rechtsphilosophische Werk des Berliner Professors Miche-
let gab eine Darstellung des Völkerrechts der Zukunft. Die ver
schiedenen Rassen würden Staatenbünde mit loser Bindung bil
den, um die gemeinschaftlichen Interessen zu fördern. Ein Bun
desgericht werde sich mit den Fragen, die zwischen den Rassen 
und Weltteilen aufkämen, beschäftigen 2): 

Ein solches Bundesgericht der Menschheit wird wieder aus den 
Abgeordneten der einzelnen Staatenbunde hervorgehen, und 
hauptsächlich dazu dienen, den ewigen Frieden an die Stelle 
des Kriegszustands der Menschheit zu setzen. 

Es werde auch für eine starke Nation nicht geraten sein, sich 
den Beschlüssen des Gerichts zu entziehen, weil sie die gesamte 
militärische Macht der anderen Staaten gegen sich haben werde. 
Jetzt erhebe sich das Problem, "diese thatsächliche Machtstellung 
in einen rechtlichen Zustand zu verwandeln, um so dem Völker
rechte aus seinem rohen Naturzustande zur vernünftigen Ein
richtung zu verhelfen, das Sollen in ein Sein zu verwandeln". 

Es sei aber zweckwidrig, dass der Inhalt von Verträgen so weit
gehend auf Willkür beruhe. Solange dies so bleibe, sei die Einhal
tung der Verträge eine ebenso grosse Willkür wie ihr Bruch. Di
plomatie und Sittlichkeit ständen noch zu sehr mit einander in 
Widerspruch. Es bestehe eine bedauernswerte Kollision zwischen 
der individuellen Sittlichkeit und der eines Volkes. Wie werde 

1) H. AMens, Cours de droit natureI, tome II, 1868, S. 506 und 521 f. Es existiert 
zwar auch eine deutsche Ausgabe, aber die französische ist die ursprüngliche. 

2) C. L. Michelet, Naturrecht oder Rechts-Philosophie als die praktische Philoso
phie enthaltend Rechts-, Sitt(,n- und Gesellschaftslehre, Band 11, t 866, S. 228. 
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diese Kollision zu verhindern sein? "Wenn alle Staaten sich die 
freiheitliche Gestaltung der Menschheit zum Zwecke setzen: so 
werden die Völker keine entgegengesetzten Interessen mehr ha
ben." 

Michelet zufolge sollte sich "das Weltbürgerrecht ausser in dem 
Bundesgericht der Menschheit, noch in einer Weltkunst, einer 
Weltreligion und einem allgemeinenFreistaate der Wissenschaften 
darstellen, deren Vertreter im Areopag der Menschheit, aus den 
entsprechenden Abtheilungen der Bundessenate entnommen, die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten für diese Fächer zu fördern 
haben werden, gerade wie das Bundesgericht des Erdballs das un
ter den Völkern streitige Recht zu finden bestimmt ist." Vor al
lem die Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiet ergebe 
die Einheit der Menschen in ihrer reinsten Form (Das "Ich des 
Erdballs"). Krieg sei die negative Seite derVölkerentwicklung : die 
Völker erkännten einander zwar an, jedoch sie brächten einander 
den Tod. 

Der Verfasser, dessen Buch aus dem Jahre 1866 datiert, er
wartete vom Siege der preussischen Waffen im damaligen Krieg den 
Beginn einer vernunftgemässeren Entwicklung des öffentlichen 
Lebens in Deutschland. Darum sei dieser Augenblick auch gün
stig, um einen wissenschaftlichen Beitrag zu liefern. Schon jetzt 
während des Krieges müsse in Norddeutschland der Aufbau be
ginnen. Die politische Freiheit werde dann das höchste Ziel wer
den und zugleich ein Ansporn sein, um sich von einem Nachbar
staat zu befreien, der immer auf die Grösse Friedrichs des Grossen 
eifersüchtig gewesen sei und Deutschland entreissen wolle, was 
dieser Philosoph ihm auf geistigem und materiellem Gebiet gege
ben habe. 

Von grosser Bedeutung für das Problem der internationalen Or- Bluntschli. 

ganisation waren aber besonders die Ideen des Juristen Johann 
Caspar Bluntschli. Dieser nach Deutschland übergesiedelte 
Schweizer brauchte für seinen Geist einen weiteren Horizont, als 
sein eigenes Vaterland ihm bieten konnte. Unter dem Eindruck 
des Anwachsens der Weltwirtschaft schrieb er um das Jahr 1860 
in sein Tagebuch 1) : 

N ach Zürich und der Schweiz ist mir auch Baiern zu klein 

') Allgemeine Deutsche Biographie, Band 47,1903, S. 36. 
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und zu beschränkt, um mich hinzugeben. Mehr zieht mich 
Deutschland an. Ja sogar Deutschland, so gross es ist, erfüllt 
und hält mich nicht ganz. Mein letztes Ziel ist doch, Mensch zu 
werden und den Menschen zu leben. 

Das Ideal des Bluntschli verteidigte die Idee, dass die Menschheit ein Ganzes 
Staates wird • Eh· A· ht . ht· . St t . h d nur im Welt- seI. s war nac semer nSlC unnc 19, 1m aa mc ts an eres 

staate ver- als die nationale Gemeinschaft zu sehen. Das Ideal des Staates 
wirklicht. könne gerade erst im Weltstaat verwirklicht werden 1): 

Die national beschränkten Staten haben daher nur eine rela
tive Wahrheit und Geltung. Der Denker kann in ihnen noch nicht 
die Erfüllung der höchsten Statsidee erkennen. Ihm ist der 
Stat ein menschlicher Organismus, eine menschliche Person. Ist 
er aber das, so muss der menschliche Geist, der in ihm lebt, auch 
einen menschlichen Körper haben, denn Geist und Körper ge
hören zusammen und bilden vereint die Person: und in einem 
nicht-menschlich organisirten Körper kann der Menschengeist 
nicht wahrhaft leben. Der Statskörper muss daher dem mensch
lichen Körper nachgebildet sein. Der vollkommene Stat ist also 
der körperlich sichtbaren Menschheit gleich. Der Weltstat ist 
das Ideal der fortschreitenden Menschheit. 

Dies Ideal könne nicht gewaltsam erreicht werden, wie es z.B. 
Napoleon versucht habe. Bluntschli setzte aber seine Hoffnung 
auf die Zukunft: 

Inzwischen arbeitet die unbesiegbare Zeit selbst unablässig 
fort, die Völker einander näher zu bringen, und das allgemeine 
Bewusstsein der menschlichen Gemeinschaft zu wecken. Das ist 
aber die natürliche Vorbereitung einer gemeinsamen Weltord
nung. Es ist nicht zufällig, dass die modernen Entdeckungen und 
die zahlreichen neuen Verbindungsmittel durchweg diesem Ziele 
dienen, dass die gesammte Wissenschaft der neueren Zeit diesem 
Impulse folgt und voraus der Menschheit - erst in untergeord
neter Beziehung den einzelnen Nationen angehört, dass eine 
Menge Hindernisse und Schranken, die zwischen den Völkern 
lagen, wegfallen. Heute schon verspürt die gesammte europä
ische Menschheit jede Störung, die einem einzelnen State 
widerfährt, als ein Uebel, an dem sie mitzuleiden hat, und was 
an den äussersten Gränzen des europäischen Körpers begegnet, 
findet sofort allgemeines Interesse auch in dem Innern desselben. 
Der europäische Geist wendet bereits seine Blicke auf den Erd
kreis und die arische Rasse fühlt sich berufen, die Welt zu ordnen. 

Wir sind noch nicht so weit. Es fehlt aber gegenwärtig schon 
weniger an dem Willen und an der Macht als an der geistigen 

1) Bluntschli, Allgemeines Statsrecht, dritte Auflage, Band I, 1863, S. 43 f. Die 
erste Auflage vom Jahre 1852 gibt eine etwas andere Formulierung. 
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Reife. Die Glieder der europäischen Völkerfamilie kennen ihre 
Ueberlegenheit über die andern Völker gut genug, aber sie sind 
unter sich und über sich selbst noch nicht in's Klare gekommen. 
Ein endlicher Erfolg ist erst möglich, wenn das lichtende Wort 
der Erkenntniss darüber und über das Wesen der Menschheit 
ausgesprochen sein wird, und die Völker bereit sind, es zu hören. 

Bis dahin wird der Weltstat eine Idee sein, welcher Viele 
nachstreben, welche keiner zu erfüllen im Stande ist. Aber als 
Idee der Zukunft darf die Wissenschaft des allgemeinen Stats
rechtes sie nicht übersehen. Erst in dem Weltstate wird der 
wahre Stat offenbar, in ihm auch das Völkerrecht seine end
liche Begründung und ein gesichertes Dasein finden. Zu dem 
Weltstate verhalten sich die Einzelstaten, wie sich die Völker 
zur Menschheit verhalten. Die Einzelstaten sind Glieder des 
Weltstates und erlangen in ihm ihre Ergänzung und ihre volle 
Befriedigung, wie die Glieder im Körper. 

Der höchste zur Zeit noch nicht realisirte Statsbegriff ist 
also: Der Stat is die organisirte Menschheit, aber die Mensch
heit in ihrer männlichen Erscheinung, nicht in der weiblichen 
Gestaltung. Der Stat ist der Mann. 

Was verstand der Verfasser nun unter dem Ausdruck Welt
staat 1)? Laurents 2) Bedenken gegenüber, der nichts von diesem 
Gedanken wissen wollte, wies Bluntschli darauf hin,.dassWeltstaat 
nicht Universalmonarchie bedeute. Man könne sich den Welt
staat als Pentarchie oder wohl auch als Konföderation denken. 
Der Weltstaat werde für die Freiheit der einzelnen Völker nicht 
gefährlich werden. Seine Notwendigkeit gehe aus der Tatsache 
hervor, dass der Einzelstaat nun einmal nicht alle Interessen be
friedigen könne. Für die kosmopolitischen Interessen sei eine 
Weltorganisation nötig 3) : 

Nicht alle individuellen Bedürfnisse werden durch den Stat 
befriedigt; es gibt auch kosmopolitische Interessen, sowohl geis
tige als materielle (Weltwissenschaft, Weltlitteratur, Welthan
dei), die eine volle Befriedigung nur in dem Weltstat finden kön
nen; wie wenig aber heute noch die Rechte ganzer Völker gesi
chert sind, beweisst die europäische und amerikanische Völker
geschichte auf jeder Seite. 

Laurent gründet das Völkerrecht auf die Einheit des Menschen
geschlechts, und ein anderer Grund ist nirgends zu finden. Aber 
wenn er diese Einheit nur als eine innere erkennt, so fordern mei
nes Erachtens Logik und Psychologie zugleich, dass die innere 

') Bluntschli hat in späteren Auflagen den Ausdruck Weltreich gebraucht. 
") Vgl. F. Laurent, Etudes sur l'histaire de l'humanite, Tarne I, Ausg. 1861, S. 39f. 
3) Bluntschli, Allgemeines Statsrecht, Band I, 1863, S. 52 f. 
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Kraft sich auch äusserlich darstelle. Wenn die Menschheit 
innerlich Ein Wesen ist, so muss sie sich auch in ihrer vollen 
Entwicklung als Eine Person offenbaren. Die Organisation der 
Menschheit aber ist der Weltstaat. 

Ich weiss, dass die meisten der Mitlebenden diese Idee für 
einen Traum halten; aber das darf mich nicht abhalten, meine 
Ueberzeugung auszusprechen und zu begründen. Die späteren 
Geschlechter, vielleicht erst nach Jahrhunderten, werden über 
die Streitfrage endgültig entscheiden. 

Dieselben Im Jahre 1870 entwickelte Bluntschli in dem von ihm und Bra
Sta!~::'!r:. ter herausgegebenen "Deutschen Staats-Wörterbuch" dieselben 

terbuch. Ideen. Auch hier sprach er von einem Weltreich, wobei es ihm 
gleichgültig war, wie es organisiert werde, wenn diese Organisa
tion nur dem vierfachen Friedensziele entspräche, nämlich: Ach
tung vor den Menschenrechten, nationale Freiheit, Hebung des 
Weltverkehrs und Humanität 1): 

Man mag sich diesen menschheitlichen Verband aller Staa
ten vorstellen, als eine grosse Konföderation der Staaten, als 
Staatenbund oder mit entwickelter Einheit als Union der Staa
ten oder als Gesammtreich mit ausgebildeten Gesammtorganen, 
so darf diese Einigung nicht das Sonderleben der Einzelstaaten 
aufheben oder erdrücken, sondern hat sich auf diejenigen Ver
hältnisse zu beschränken, welche in Wahrheit allen Völkern und 
der ganzen Menschheit gemeinsam sind. Dahin gehören: 

A. Die Wahrung des Weltfriedens; 
B. Der Schutz der Existenz und der freien Entwicklung der 

Nationen und Völker; 
C. Die Gewährleistung der unentbehrlichen Menschenrechte; 
D. Die Förderung des Welt verkehrs und der Humanität. 
Etwas von alle dem ist schon in dem gegenwärtigen Völker-

rechte zu finden, aber offenbar ist dieses theils in der Anerken
nung dieser allgemeinen Rechte und Interessen noch sehr lücken
haft und unsicher, theils in den Mitteln des Schutzes sehr dürftig 
ausgestattet. 

Bluntschli glaubte an einen langsamen, aber beständigen Fort
schritt des Völkerrechts 2). Ein Vorschlag des Deutschamerika
ners Francis Lieber gab ihm Anlass, sich über den Gedanken der 
Organisation der internationalen Rechtsprechung zu äussern. Im 
Jahre 1865 hatte Francis Lieber in dem englisch-nordamerikani
sehen Streit über die Frage, ob England für den Schaden einzu-

') Deutsches Staats-Wörterbuch, Band 11, 1870, S. 185 f. 
") Bluntschli, Die Bedeutung und die Fortschritte des modernen Völkerrechts, 

1866. 
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stehen habe, der von den südstaatlichen in England ausgerüsteten 
Kreuzern verübt worden war, den Vorschlag gemacht, die Ent
scheidung einer der angesehensten juristischen Fakultäten, z.B. 
Heidelberg oder Leiden, anzuvertrauen, deren Mitglieder doch 
ihre wissenschaftliche Ehre einzusetzen hätten 1). Bluntschli 
knüpfte daran die Meinung, dass "vielleicht zum voraus auf Vor
schläge von justizministern und juristenfakultäten eine Ge
schwornenliste von völkerrechtlich gebildeten Männern gebildet 
werden könnte, aus der im einzelnen Fall- etwa unter der for
mellen Leitung eines neutralen Staatshaupts (Fürsten oder 
Präsidenten) als Richter, die Urtheiler bezeichnet würden" 2). Er 
erwartete auch viel vom Vorschlag des Kaisers Napoleon IH. in 
Bezug auf die Möglichkeit von Kongressen. Beim Artikel 108 sei-
nes Rechtsbuchs vom jahre 1868 schrieb er 3) : Das Rechts

buch. 
Noch immer erscheint der Congress von Wien 1814-15 als der 

bedeutendste allgemein-europäische Congress.... Der gross
artige Vorschlag des Kaisers Napoleon IH. vom Jahr 1863 zu 
einem allgemeinen europäischen Congress ist bisher ohne Erfolg 
geblieben. Aber die Idee der Congresse hat so sicher noch eine 
grosse Zukunft, als die fortschreitende Menschheit sich mehr den 
friedlichen Mitteln zuwenden wird, um für den Schutz und die 
zeitgemässe Fortbildung ihrer gemeinsamen Lebensordnung zu 
sorgen. 

Wir werden sehen, dass er später seine Gedanken in Form eines 
Planes näher ausführte, und zwar wollte er den europäischen Frie
den auf der Grundlage der bestehenden Machtverhältnisse si
chern '). 

Auch Constantin Frantz äusserte sich über die Politik des Kai- Constantin 

sers Napoleon. Er nannte ihn sogar den einzigen, der auf der Welt Frantz. 

ein grosses Prinzip verteidige. Dieses Prinzip, das eine Fortset-
zung der inneren Zentralisation Frankreichs bedeute sei aber un-
richtig. Napoleon IH. strebe nach einem System, wobei Frank-
reich die Sonne sein sollte, um welche sich die anderen Staaten als 
Planeten bewegen. Dieses grossartige aber gefährliche Princip 
könne nur durch etwas von gleichem Werte überwunden werden, 
und das sei der Föderalismus 5). Schon der Name "Föderalismus" 

') Der betreffende Brief vom 17. Sept. 1865 ist abgedruckt im Heraldof Peace, 
I J an. 1866, S. 9 f. und aufgenommen in F. Lieber, Miscellaneous writings, Vol. 11, 
1881, S. 322 f. ') Bluntschli, a. a. O. S. 44. 

3) Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dar
gestellt, 1868, S. 102. 

') V gl. unten S. 119 f. ") C. FrantJr, Kritik aller Parteien, 1862, S. 286 f. 
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weise darauf hin, dass Verbindung und Versöhnung getrennter 
Elemente seine eigentliche Tendenz sei. Es sei die Föderation, die 
zum Frieden führe, und was man heutzutage Organisation nenne, 
könne besser Föderation genannt werden. Wenn auch, meinte 
Frantz, der Krieg im Leben der Völker etwas ganz Unvermeidba
res sei, werde dennoch jeder zugeben müssen, dass die Friedens
idee im Völkerrecht vorherrsche. 

Nach der Meinung desselben Verfassers hatte Deutschland auch 
auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen eine grosse und 
erhabene Aufgabe zu erfüllen. Allmählich jedoch werde sich die 
bestehende Staatenordnung zu einem Bundessystem umbilden. 
Er machte dabei einen Unterschied zwischen dem, was der Abbe 
de Saint-Pierre und seine Anhänger wünschten, worin er etwas 
Künstliches sah, und der natürlichen Entwicklung, die er erwar
tete, wobei 1) 

durch Verkettung der Interessen und durch den Umschwung 
der Denkweise, weil die Völker sich immer näher rücken, und in 
demselben Masse, als sie sich gegenseitig kennen lernen, auch die 
feindselige Gesinnung abnehmen muss. 

Im internationalen Recht, so meinte Frantz 2), müsse man vor 
allem auf die moralischen Einflüsse achten. Diejenigen, die über 
dauerhaften Frieden geschrieben hätten, hätten dies meistens aus 
dem Auge verloren. Was im Mittelalter die Kirche erreicht habe, 
könne jetzt durch Zusammenarbeit von wissenschaftlichen Gesell
schaften und Kongressen erzielt werden. Frantz trat dann für die 
Errichtung einer internationalen Akademie zum Studium der ge
schichtlichen und politischen Wissenschaft ein. Solch ein Institut 
werde als eine Art internationales Tribunal ein Gegengewicht zum 
Nationalismus bilden. Es werde wissenschaftliches Ansehen in 
Europa bekommen, womit die öffentliche Meinung zu rechnen 
habe. Eine derartige freie Vereinigung, die von politischen Mäch
ten unabhängig und mit freiwilligen Beiträgen aufrecht zuerhalten 
sei, werde Menschen mit einem internationalen Geist formen. Nach 
ihrer Rückkehr in ihr Land würden die Mitglieder dort Einfluss 
ausüben. Frantz hätte dieses internationale Zentrum des Geistes 
am liebsten in der Schweiz errichtet gesehen. 

') C. Frantz, Die Wiederherstellung Deutschlands, 1865, S. 441. Vgl. auch Eugen 
Stamm, Konstantin Frantz. 1857-1866. Ein Wort zur deutschen Frage. 1930. 

') Siehe den anonymen Artikel von Frantz in "The Chronic1e" von August 1867, 
daraus übernommen vorn Herald of Peace von September 1867. 
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Ein für uns unbekannt gebliebener deutscher Verfasser wandte Ein "Offener 
. h·· Off B . f"· J hr 1866 all ... h Brief" an alle SIC m emem " enen ne Im a e an " e europalSC en Soldaten Eu-

Militärs der untern Grade". Ihm zufolge 1) war es nur eine kleine ropas. 
Gruppe der menschlichen Gesellschaft, die sogenannten "Ultra-
egoisten' , , die auf Kosten der anderen, die arbeiteten, lebe. Sie ver-
fügten seit Jahrhunderten über die Machtmittel und gebrauchten 
diese zu eigenem Nutzen unter dem schönen Schein, dass sie für 
das allgemeine Wohlsein tätig seien. Sie seien das "böse Prinzip". 
Ihre Macht liege in den Heeren und den Steuerpfennigen. Als Lock-
mittel, um das Volk zu gewinnen, gebrauchten sie das Motiv des 
allgemeinen Wohlseins und der Religion. Die Ultraegoisten stürz-
ten die Volksmengen ins Verderben, jedoch würden sie schliesslich 
auch selbst mit untergehen. Der Verfasser wollte, dass die Solda-
ten dieses alles wüssten und einsähen. Wenn alle bewaffneten Män-
ner gemeinsam den Dienst verweigerten, sei der Widerstand der 
vorherrschenden Gruppe gebrochen. So entstehe ohne "Blut und 
Eisen" die Gerechtigkeit. Dann werde auch Frieden unter den 
Völkern sein. Es hinge also von den "stark bewaffneten Massen 
der unteren Soldateske" ab, ob über Europa ein schreckliches 
Elend oder Friede und Freiheit kommen werde. Dasselbe Thema 
wurde vom Verfasser in einer ausführlichen Schrift ausgearbeitet, 
die einen tiefen Hass gegen die Macht von Staat und Kirche 
atmete 2). Um zum Handeln gegen die "Ultraegoisten" zu kom-
men, müssten auf freiem Boden, nämlich in England, Belgien, den 
Niederlanden und der Schweiz, Volkskongresse abgehalten wer-
den, wo die "intelligent-sittlichsten Vertreter aller kultivierten 
Völker Europas" zusammen kommen sollten. Wenn es nicht mög-
lich sei, einen allgemeinen Frieden zu schliessen, dann würden 
doch sicher die "intelligent-sittlichsten Völker Europas und Nord-
amerikas" dafür zu gewinnen sein. 

Am Vorabend des deutsch-französischen Krieges finden wir in 
Deutschland einen Mann, der sowohl theoretisch als auch durch 
praktische Friedensarbeit die internationale Organisation zu för-
dern versuchte: Eduard Loewenthal 3). In seiner im Jahre 1860 Eduard Loe

wenthaI. 
1) Offener Brief an alle europäischen Militärs der untern Grade, deren Masse in 

dem gegenwärtigen Kampfe für Recht und Freiheit der Völker den entscheidenden 
Ausschlag zu geben vermag. Deutschland, 1866 • 

• ) Der ohne Blut und Eisen zu erringende naturgemässe Sieg des sittlichen Fort
schritts- über das unsittliche Rückschrittsprinzip. 2 Bände, Deutschland, 1866. 

3) Loewenthal hat, namentlich in seinen spätem Schriften, seine eigne Persönlich
keit viel zu viel in den Vordergrund gestellt. Man vgl. z. B. Loewenthals Geschichte 

TER KEULEN 2 
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erschienenen Schrift: "Die sodale und geistige Reformation des 19. 
Jahrhunderts" verteidigte Loewenthal eine völkerrechtliche Aus
trägalordnung 1): 

Die Ereignisse der letzten Zeit legen es uns nahe, im Gebiete 
des öffentlichen Rechts ein Urtheil zu finden und abzugeben 
über das Wesen und die Zulässigkeit des Krieges. 

In der Regel wird der Krieg in die Zahl der sog. notwendigen 
Uebel eingereiht. Solche "notwendige Uebel" anzunehmen, ist 
an sich schon vom grössten Uebel. Es giebt kein notwendiges 
Uebel und wer ein solches anerkennt, giebt sich damit bloss das 
Zeugniss, dass er sich zu schwach fühle, dem Vorurtheile, das 
jenes Uebel zu einem notwendigen stempelt, energisch entgegen
zutreten. Solche "notwendige Uebel" sind daher nur tief einge
wurzelte Uebel. Der Krieg aber ist jedenfalls das beklagens
wertheste von all denen, die hieher zählen. 

Die Motive, die ihn als völkerrechtliches Rechtsmittel sanc
tioniren sollen, werden sich wol zurückführen lassen auf das 
ebenso schändliche, wie furchtbare Wohlbehagen der Macht
vollkommenheit über Tod und Leben von Armee'n. 

Eine völkerrechtliche Austrägalordnung würde jeden Krieg 
mit Einem Male überflüssig und unmöglich machen. 

Kann doch zwischen den 34 deutschen Staaten kein Krieg 
stattfinden zufolge einer solchen Austrägalordnung! Warum 
sollen nicht noch ebensoviele andre Staaten unter dieselbe ver
einigt werden, so dass jeder kriegsgefährliche Conflict durch jene 
internationale Instanz ausgetragen würde? 

Das Mittel ist zu einfach und liegt zu nahe, um weiterer Er
mittlung und Begründung zu bedürfen. Nur ein gutwilliges Ent
gegenkommen der europäischen Grossmächte unter einander 
wäre vonnöten, und dieser unerlässliche Schritt für sociale Civi
lisation wäre gethan. 

Europäischer Ein Jahr vor dem deutsch-französischen Krieg gründete Loe
Unionsverein. wenthal in Dresden den europäischen Unionsverein, der sich, im 

Gegensatz zu der Friedens- und Freiheitsliga von Genf 2), nicht 
auf einen republikanischen Standpunkt stellen wollte. Im Februar 

Loewenthals 1870 veröffentlichte er eine Schrift, worin er gegen die stehenden 
SJchrift vom Heere und den Militarismus zu Felde zog und auf die Notwendig

ahre 1870. 
-----
der Friedensbewegung (2. Auflage von 1907) und seine Memoiren unter dem Titel: 
Mein Lebenswerk auf sozialpolitischem, neu-religiösem, philosophischem und natur
wissenschaftlichem Gebiete, 1910. Fried bezeichnet in der Friedenswarte von 1920, 
S. 64, Loewenthals Geschichte der Friedensbewegung als eine "Reklameschrift für 
den Verfasser" . 

'} Loewenthal, Die sociale und geistige Reformation des 19. Jahrhunderts als cultur
historischer Zielpunkt der gegenwärtigen Zeitbewegung, 1860, S. 22 f. 

"} Vgl. unten S. 29 f. 
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keit hinwies, mit Hilfe der Gründung eines europäischen Staaten
bundes die sozialen Nöte zu lindern, anstatt dem "Pickelhauben
und Scalpiergötzenthum" zu dienen 1). Er warnte, Europa werde 
sich ins Unglück stürzen, wenn man das Ruder nicht herumreisse. 
Es sei bereits so weit gekommen, dass "kein Wissen, kein ehrliches 
Streben, keine Rechtlichkeit, keine Tugend mehr gilt". "Nur Geld 
und Kanonen sind geltende Münze, mit der alles Übrige aufgewo
gen wird". "Diesem modernen Barbarenthum muss in ganz Euro
pa offen der Krieg erklärt werden". Das wolle nicht sagen, führte 
Loewenthal weiter aus, dass man mit der Forderung des Friedens 
die der republikanischen Staatseinrichtung verbinden müsse. Tue 
man das, dann gebe es Bürgerkrieg und den müssten die Friedens
freunde natürlich zu vermeiden trachten. Ihr Mittel dürfe nur die 
Kraft der Überzeugung sein 2) : 

Sobald wir auch unsererseits zur Gewalt greifen, so erkennen 
wir die Herrschaft der Gewalt präjudiciell und principiell an und 
schädigen die Principien der Humanität, der Vernunft, des 
Rechts und der Freiheit, statt sie zu fördern. 

Loewenthal erinnerte dann an seinen kurz zuvor veröffentlich
ten "Aufruf und Entwurf zur Gründung einer europäischen Staa
ten-Union" und die darauf folgende Gründung der europäischen 
Unionsvereine : 

... die Herstellung einer europäischen Union, d.h. eines euro
päischen Staatenbundes unter dem Regime der bestehenden Dy
nastieen anzubahnen und dadurch die Aufhebung der stehenden 
Heere und die Beseitigung des Kriegsbudgets möglich zu ma
chen .... Warum sollten auch wir "gebildeten Europäer" nicht 
Dasselbe erlangen können, was die Bürger der "neuen Weit", der 
nordamerikanischen Union, längst haben, d.h. eben eine Union, 
einen S t a a t e n b und, der sich über den g a n zen C 0 n
tin e n t erstreckt? 

Die Fürsten und Regierungen, die sich zum Ziel gesetzt hätten, 
auch in Europa einen Staatenbund zu errichten, "werden die Zu
kunft für sich haben, auch wenn sie keine Bajonette hinter sich 
wissen". Wenn die Völker selbst einmal den Friedenspakt besie
gelt hätten, werde kein kriegssüchtiger Herrscher den Frieden 
stören können. Sollten jedoch die Fürsten nun einmal nicht mit-

1) Loewenthal, Der Militarismus als Ursache der Massenverarmung in Europa und 
die europäische Union als Mittel zur Ueberflüssigmachung der stehenden Heere, 1870. 

") a. a. O. S. 7. 
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wirken, ja dann sehe es, meinte der Verfasser, finster für sie aus: 

Machen die bestehenden Dynastieen unsre Unionsidee nicht 
rechtzeitig zu der ihrigen, dann wird man allerdings nicht an der 
Richtigkeit unserer Idee, sondern an der Vernunft und Lebens
fähigkeit der Dynastieen zu verzweifeln haben und die Verwirk
lichung der Idee wird dann, aber auch nur dann nicht bloss blu
tige Opfer, sondern im Interesse der Sache auch eine Aenderung 
der Staatsform nöthig machen 1). 

Loewenthals "Europäischer Unionsverein" hatte den Zweck, zu 
einer internationalen Organisation zu gelangen. Krieg, so lesen 
wir im "Dresdner Kurier" 2), sei eine erbliche Krankheit der 
Menschheit. Man denke an die gewaltigen Ausgaben für das Heer. 
Obwohl es beinahe unmöglich sei, dieses Uebel bis auf den Grund 
auszurotten, müsse man dennoch alle Kräfte anspannen und alle 
Mittel benutzen. Auf dem Gebiete der Kriegspolitik machten wir, 
die "zivilisierten" Nationen Europas, gegenüber den barbarischen 
Völkern eine schlechte Figur. Im christlichen Europa müsse doch 
sicher zuerst der Krieg verbannt werden. Europa möge auch hier-

. .., in den anderen Erdteilen mit gutem Beispiel vorangehen. 
EIn Europal' W· . d l' h-' D' f f b 

sches Direkto- le sel as mög lC r le ün Grossmächte Europas (Gross ri-
rium. tannien, Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland und Deutsch

land) müssten einen ständigen zentralen Regierungskörper unter 
dem Namen "Direktorium von Europa" bilden. Kein Staat 
werde sich einer derartigen Autorität widersetzen. Der Ent
wurf für die Bildung eines derartigen europäischen Friedensareo
pages (ständiges Schiedsgericht der europäischen Union, gebildet 
durch das Direktorium) bestimmte, dass eine Verminderung der 
stehenden Heere eintreten solle (bis zum 1. Januar 1871 auf die 
Hälfte, bis zum 1. Januar 1872 auf ein Zehntel). Der Sitz des 

1) Welche Gefühle Loewenthal in dieser Zeit beseelten, ergibt sich aus dem Ge
dicht, das er in diese Schrift als Vorwort aufgenommen hat. Wollte der Verfasser in 
späteren Jahren lieber nicht allzu viel an seine früheren nahezu revolutionären Ideen 
erinnert werden? Auf jeden Fall müssen wir mit dem Gebrauch seiner Memoiren, sowie 
auch mit seiner "Geschichte der Friedensbewegung" vorsichtig sein. So erwähnt er auf 
S. 24 seiner "Geschichte" und auf Seite 39 der Memoiren das Erscheinen seiner Bro
schüre "Der Militarismus" und zitiert dann aus dieser Schrift sein Vorwort in der 
Form eines Gedichtes. Loewenthal bringt jedoch dieses Gedicht in veränderter Form, 
denn in seiner Broschüre vom Jahre 1870 ist in der ersten Strophe nicht von" Völker
streiten", sondern von "Fürsten-streiten" die Rede. Auch fehlen im Zitat die zweite, 
dritte, vierte und sechste Strophe, worin von dem "Despoten-übermut" von "der Ka
nonen Schlund" als Beweismittel, von dem "Kriegeswahn" und den .. Mördern der 
Jugend" die Rede ist. 

") In das "Friedensblatt" vom 27. April 1870 übernommen, das hierfür als Quelle 
gedient hat. 
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Areopags sollte abwechselnd in den verschiedenen Hauptstädten 
sein. Als Präsident habe der jeweils örtliche Ministerpräsident zu 
fungieren. Wenn zwischen den Grossmächten Streit entstehe, 
dann müssten die Streitenden vorübergehend zurücktreten, wäh
rend ihre Plätze von Italien, Spanien oder Schweden eingenom
men würden. Die Entscheidungen seien bindend. Notfalls könne 
physischer Zwang durch die vereinigten Heere der übrigen Mäch
te ausgeübt werden. Bei Weigerung verliere der sich weigernde 
Staat seine politische Selbständigkeit, und sein Gebiet werde den 
Nachbarstaaten einverleibt, während die anderen Staaten Scha
denersatz bekämen. Werde ein Staat durch einen aussereuropäi
schen Staat angefallen, dann würden alle anderen dem Angegriffe
nen zur Hilfe kommen. 

Geographisch sei Deutschland der am meisten bedrohte Staat: 
es werde bei Kriegen leicht mitgerissen und habe Einfälle (z.B. 
von fremdem Kriegsvolk) zu befürchten. Deutschland müsse also 
die Initiative für das Zustandekommen dieses Direktoriums er
greifen und veranlassen, dass die verschiedenen Regierungen sich 
dafür interessierten. Ausserdem müsse man auf den mächtigen 
Einfluss der Presse für die gute Sache vertrauen. Auch den Reichs
tagsabgeordneten wurde ans Herz gelegt, sich mit diesem Gedan
ken zu beschäftigen und ihn immer wieder zur Sprache zu bringen. 

3. FRANKREICH 

"Acceptons, s'ille faut, le meme sort: suc
combons a la Uche! soit! Mais du moins 
laissons quelque chose de grand apres nous 
qui fasse honorer notre memoire. Fiers de 
l'heroisme de nos peres de 1789, tächons d'a
noblir pour nos enfants le souvenir de leurs 
peres de 1867." 

SANTALLIER (1867). 

In Frankreich fand die Friedensbewegung einen fruchtbareren Frankreichs 

Boden als in Deutschland. Deutschland war durch den grossen ~iegs- und 1. 
. • . Fnedenspo 1-

Napoleon ermedngt worden, wurde sich aber in der Erniedrigung tik. 

seiner eigenen Kräfte bewusst. Frankreich wurde durch Europa 
niedergehalten. Es suchte seinen alten ruhmreichen Platz zu
rückzugewinnen, aber seine nationalen Kräfte reichten nicht aus. 
So sehen wir, wie in Frankreich eine Berufung auf die Waffen und 
eine Friedenspolitik mit einander abwechseln. Vor allem als wäh-
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rend des zweiten Kaiserreichs die Aussenpolitik ein Fiasko wurde, 
bekam die Friedensbewegung einen neuen Auftrieb. Dann ge
schah es, dass Napoleon IH. und die demokratischen Parteien, die 
beide von Haus aus friedliebend gesinnt waren, jedoch durch den 
Staatsstreich vom 2. Dezember 1852 sich von einander entfernt 
hatten, ihre Kraft wiederum in demselben Ideal suchten 1). Man 
konnte sehen, wie der Kaiser sich mit seinem Abrüstungsvorschlag 
an die Mächte wandte 2), und wie in derselben Zeit grosse Gruppen 
der Bevölkerung den Kampf gegen den Militarismus aufnahmen 
und die Verbrüderung der Völker verkündeten. 

In der Sitzung der gesetzgebenden Versammlung vom 29. Juni 
Garnier Pages. 1867 warnte Garnier Pages vor der grossen Gefahr, worin Europa 

') Vgl. auch Goyau, L'idee de patrie et l'humanitarisme. Essai d'histoire franc;aise, 
1866-1901. Paris 1913. Von einer gewissen Einseitigkeit ist dieser befähigte Verfasser 
jedoch nicht freizusprechen. 

') Siehe Band II, I, S. 326 f. dieses Werkes. Der Rezensent der Historischen Zeit
schrift (Band 143, Seite 85/87) hat anlässlich der Besprechung des vorigen Bandes 
dieses Werkes die Bemerkung gemacht, dass bei dem Bericht von der Einladung Na
poleons III. zu einem Friedenskongress (4/5 November 1863) die politische Seite die
ses Vorschlages übersehen worden sei. Anmerkung 2 auf Seite 330 des genannten 
Bandes beweist jedoch, dass der Verfasser diesen Umstand kannte. Ohne jetzt hier 
eine ausführliche Darstellung des politischen Hintergrundes der Vorschläge des Kai
sers geben zu wollen, sei auf die betreffende Stelle bei Alfred Stern, Geschichte Euro
pas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, IX, 1923, S. 
179 f. verwiesen: "Napoleon hatte sich bei der Einmischung in die polnische Angele
genheit Schritt für Schritt weiter treiben lassen und jedesmal ein beschämendes Fiasko 
erlebt. Von England und Östreichim Stich gelassen konnte er nicht daran denken, durch 
die Waffen sich Genugthuung zu verschaffen. Da kam er auf seine fixe Idee eines all
gemeinen Kongresses zurück und benutzte sie als Ausweg. Am 4. November richtete 
er an sämtliche Souveräne Europas ein Schreiben, durch das er sie einlud, "zur Rege
lung der Gegenwart und zur Sicherung der Zukunft" einen Kongress in seiner Haupt
stadt zu beschicken. "Auf den Thron berufen dürch die Vorsehung und durch den 
Willen des Volkes", hiess es in dieser sorgfältig gefeilten Urkunde, "aber erzogen in 
der Schule des Unglücks, ist es mir vielleicht weniger als einem anderen erlaubt, so
wohl die Rechte der Fürsten wie die legitimen Bestrebungen der Völker zu ignori
ren." Das Wort "Polen" kam hier nicht vor. Einen um so breiteren Raum nahm dieser 
Gegenstand in der Thronrede ein, mit der am folgenden Tag die Kammern in Paris 
eröffnet wurden. Der Kaiser gedachte der Sympathieen, die der polnische Aufstand 
weit und breit erweckt habe. Er bedauerte die Vergeblichkeit der von England, Öst
reich, Frankreich unternommenen Schritte. Er kam zu dem Schluss, dass ohne zu 
den Waffen zu greifen oder sich in Schweigen zu hüllen, noch ein Mittel übrig bleibe: 
"die polnische Frage einem europäischen Tribunal zu unterwerfen". Von diesem Tribu
nal aber sollte, da "die Gewalt der Thatsachen die Verträge von 1815 zerstört habe 
oder fast überall auf ihre Zerstörung abziele", ohne Vorurteile, Gehässigkeiten, Rivali
täten zum Nutzen "des Fortschritts der Civilisation", mit Einschränkung "der über
triebenen Rüstungen" eine neue Ordnung der Dinge festgestellt werden ,die sich nur 
"auf das wohlverstandene Interesse der Souveräne und der Völker" gründe. 

Es war die edle Sprache eines philosophischen Menschenfreundes auf dem Thron. 
Aber der rätselhafte Herrscher an der Seine hatte das Unglück, von den Mächtigsten 
derer, an die er sich wandte, nicht ernst genommen zu werden oder ihre Besorgnisse 
zu wecken ... " 
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sich befände, und vor den Heeresausgaben, die Frankreich zu zer
stören drohten. Unter Beifall las er die Friedensresolutionen der 
Arbeiterorganisationen von der anderen Seite des Rheines vor. Er 
sprach sein Vertrauen auf die Schiedsgerichtsbarkeit aus und wand
te sich mit Nachdruck an die Völker, die die Sache des Friedens 
selbst in die Hand nehmen müssten, wenn die Staatsmänner es 
nicht täten 1) : 

Oui, si les chefs, les ministres, les diplomates ne peuvent pas 
s'entendre, que les peuples nomment des deIeguespourempecher 
la guerre, qu'ils forment une confederation europeenne, et l'uto
pie dont je parlais tout al'heure deviendra une heureuse realite. 
(Vive approbation sur plusieurs banes). 

Es handle sich nicht nur um einen Mahnruf, an der Sache des 
Friedens mitzuwirken. Frankreich möge mit gutem Beispiel vor
angehen. 

Emile de Girardin, der ein leidenschaftlicher Bewunderer des Emile de Gi

Deutschland von Goethe und Schiller war, hielt einen Konflikt rardin. 

zwischen Frankreich und Deutschland für ausgeschlossen und for-
derte von seinem Vaterland, dass es sich zu einer grossen Friedens-
nation herausbilden möge 2). 

Der Zeitpunkt schien äusserst günstig. "L'annee 1866 a He le 
choc des peuples; l'annee 1867 sera leur rendez-vous", schrieb 
Victor Hugo aus Guernsey. Dieses Rendez-vous der Völker, wor- Victor Hugo 

auf Hugo anspielte, war die Weltausstellung in Paris. Europa ;;~~!.~~n~ 
würde dort von Herzen willkommen sein. Es würde in Paris seinen trum. 

Einzug halten, weil Paris Europa und Europa Paris gehöre. Eben-
so verkündete Hugo aufs Neue 3) in seinermitreissenden Rhetorik, 
dass es Frankreich vergönnt sein möge, den Beginn eines Frie
denszustandes zu schaffen, der im zwanzigsten Jahrhundert durch 
eine Weltrepublik mit Paris als Mittelpunkt zur Wirklichkeit 
werden könne 4) : 

1) Compte rendu analytique des Seances du Corps legislatif, Session 1867 du 14 fe
vrier au 24 juillet 1867, S. 733. 

') V. A. Grasset, Les Allemands et nous, in der Revue politique et parlementaire, 
tome 163, 1935, S. 18 f. 

8) Vgl. wegen Victor Hugo auf dem Friedenskongress im Jahre 1849: Band II, I, S. 
318 f. dieses Werkes. 

') Paris Guide, par les principaux ecrivains et artistes de la France, torne I, S. I f. 
Eine deutsche Ausgabe von der Einleitung erschien im selben Jahr (1867) in Berlin 
unter dem Titel: Victor Hugo, Friedens-Manifest an die Völker Europa's. Auffallend 
ist auch der Titel einer anderet.. 'kbrift: Edmond Texier et Albert Kaempfen, Paris, 
Capitale du monde, 1867. 
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Au vingtieme siede, il y aura une nation extraordinaire. Cette 
nation sera grande, ce qui ne l'empechera pas d'etre !ibre. Elle 
sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'hu
manite. Elle aura la gravite douce d'une atnt~e. Elle s' etonnera de 
la gloire des projectiles coniques, et elle aura quelque peine a 
faire la difference entre un general d'armee et un boucher; la 
pourpre de l'un ne lui semblera pas tres-distincte du rouge de 
l'autre. Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais 
et Russes, entre Prussiens et Fran-;ais, lui apparaitra comme nous 
apparait une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle consi
dererale gaspillage du sang humain comme inutile. Elle n'eprou
vera que mediocrement l'admiration d'un gros chiffre d'hommes 
tues. Le haussement d'epaules que nous avons devant !'inquisi
tion, elle l'aura devant la guerre. Elle regardera le champ de 
bataille de Sadowa de l'air dont nous regarderions le quemadero 
de Seville. Elle trouvera bete cette oscillation de la victoire 
aboutissant invariablement a de funebres remises en equilibre, 
et Austerlitz toujours solde par Waterloo ..... 

Cette nation aura pour capitale Paris, et ne s'appellera point 
la France; elle s'appellera l'Europe. 

Elle s'appellera l'Europe au vingtieme siede, et, aux siedes 
suivants, plus transfiguree encore, elle s'appellera l'Humanite. 

L'Humanite, nation denifitive, est des a present entrevue par 
les penseurs, ces contemplateurs des penombres; mais ce a quoi 
assiste le dix-neuvieme siede, c'est a la formation de l'Europe. 

Victor Hugo sah in Gedanken die Zeit gekommen, wo die Völ
ker keine Streitwaffen mehr haben würden. Für die Pariser Aus
stellung, wohin sich Tausende aus allen Ländern begaben, hatte 
der Militarismus jedoch wohl noch einige Bedeutung! Das Journal 
des Economistes bedauerte, dass den Fürsten auf einer Ausstellung, 
die doch dem Fortschritt und dem Frieden Ausdruck verleihen 
sollte, eine Waffen schau dargeboten werde 1). Gewiss nicht ohne 
Missbehagen hatten die Pazifisten erfahren müssen, dass der Kron
prinz von Preussen seinen ersten Besuch auf der Ausstellung für 
die Besichtigung einer Kanone von Krupp bestimmte, deren Ge
wicht von 50000 kg die Besucher in Staunen versetzte 2). 

1) Journal des Economistes, 1867, tOllle 6, S. 469. 
') Maurice Fleury et Louis Sonolet, La societe du Second Empire, tome IV, S. 14. 

Vgl. auch den Bericht eines Zeitgenossen A. Morillon (Le Correspondant, tome 154, 
1889, S. 1024), den wir hieroben S. 3 zum Teil als Motto verwendet haben: 
"L'exposition de 1867 fut brillante. On croyait a une eternite de paix. La pre
sence de plusieurs souverains y attira l'Europe entiere ... Mais au milieu des bos
quets, des concerts, des fJeurs, des exhibitions de toutes sortes, apparaissait un mon
strueux canon d'acier, - je le vois encore, - chef-d'oouvre de l'usine Krupp ... " 
Es kennzeichnet die Stimmung in Frankreich dass man gerade an diesem deutschen 
Ausstellungsgegenstand Kritik übte. 
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Bei Gelegenheit der Weltausstellung erfolgte dann im Jahre 
1867 die Gründung der "Ligue internationale et permanente de la Gründung der 

paix", deren beseelende Kraft Frederic Passy wurde 1). Michel Pariser Liga. 

Chevalier, der schon vorher die Notwendigkeit einer internationa-
len Friedensorganisation verteidigt hatte 2), trat auf der zweiten 
Zusammenkunft dieser Friedensliga im Jahre 1869 für eine Föde- Der Kongress 

ration der europäischen Staaten (ausser Russland, das bereits eine von 1869. 

Einheit für sich selbst sei) nach dem Vorbild der Vereinigten Staa-
ten von Amerika ein. Er meinte aber, dass die in Aussicht genom-
mene Einheit nicht so stark zu sein brauche 3). Auf diesem Kon-
gress wurde mit allgemeinen Worten der Gedanke eines Weltge-
richtshofes (Cour souveraine et internationale de Justice) und der 
Vereinigten Staaten von Europa als Zukunftsideal von Chades 
Loyson, der unter dem Namen Pere Hyacinthe besser bekannt ist, 
dargestellt '). Im selben Jahr wurde von dieser Liga ein Preis für 
die beste Arbeit über das Thema "Das Verbrechen des Krieges" 
ausgeschrieben. Die Einsendungen, die vor dem l. Januar 1870 
eingeliefert werden mussten, trafen in grosser Anzahl ein, jedoch 
wegen des Krieges wurde das Ergebnis erst im Jahre 1872 ver-
öffentlicht 5). 

Zu den Kreisen, die sich in dieser Zeit bemühten, eine mächtige Die Freimau

Bewegung für Friedensgesinnung, und zwar sowohl national wie rer. 

auch international, zu organisieren, gehören die Freimaurer. 
In diesem Kreise war es, wo durch Felix Santallier in Le Havre Santallier 

die "Union de la Paix" gegründet wurde, womit während eines 1867. 

Jahres nicht weniger als 72 Logen ihr Einverständnis erklärten. 
1) Ausser Franzosen waren unter dem Gründern auch Deutsche, Belgier und einige 

von noch anderer Nationalität. Im jahre 1872 wurde der Name dieser Vereinigung 
verändert in "Societe des Amis de la paix" , im jahre 1894 in "Societe fran~aise pour 
I'arbitrage entre nations". 

") Vgl. seinen Artikel in der Revue des deux mondes, 1866, mai-juin, S. 758 f. 
3) Herald of Peace, 1869, S. 254 f. Vgl. auch Journal des Economistes, 1869, tome 

15, S. 76-91. Ein jahr vorher hatte Chevalier bei einer Rede im französischen Senat 
seiner Friedensgesinnung Ausdruck verliehen, indem er darauf hinwies, dass die 
neuen militärischen Gesetze überflüssig seien und es besser sei, den Frieden zu för
dern. Vgl. Discours prononce par Michel Chevalier dans la discussion sur la loi mili
taire, 1868. 

') La paix. Discours prononce le 24 juin 1869 par le R. P. Hyacinthe. Pere Hya
cinthe war in Bezug auf das Problem Krieg und Frieden, jedenfalls zum Teil, ein Ver
teidiger der Gedanken von joseph de Maistre. Siehe auch die Schrift von Georges 
Seigneur, La ligue de la paix. Appel aux Catholiques, 1868, worin Hyacinthes Kriegs
lehre zurückgewiesen wird und die Katholiken zur Unterstützung der Liga aufgefor
dert werden. 

") Le Crime de la guerre denonce a l'Humanite. Concours ouvert en t 869 par la Li
gue internationale et permanente de la paix. Vgl. auch unten S. 71 f. 
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Einsatz der öf- Der Gründer wies darauf hin, dass, was zu Beginn des achtzehn-
f:e~!:~e; ten Jahrhunderts, als der AbM de Saint-Pierre mit seinem Vor

schlag kam, nicht möglich war, jetzt mit Hilfe der Macht der öf
fentlichen Meinung wohl zustande kommen werde 1). Auch jetzt 
könne man dagegen nichts von den Staatsmännern erwarten, die 
meistens nur an Ruhm, Orden, glitzerndes Gold, Geschenke und 
andere Vorteile dächten. Das einzige Mittel zur Erreichung des 
Zieles sei es, eine starke Volksüberzeugung zu bilden 2): 

Si donc les tentatives partielles et indecises des gouverne
ments n'ont rien produit d'effectif, il n'en faut pas conclure que 
le meme insucces suivrait une experience populaire Tt!solument 
effectuee. Une voie toute nouvelle s'ouvre ainsi devant nous, et 
nous pouvons tenter l'aventure dans cette route inexploree, sans 
y trouver aucun exemple decourageant sur nos pas. Puisque la 
Paix n'a jamais pu descendre des marches des trÖnes, essayons 
voire de la faire monter du sein des peuples! 

Wie sollte man nun die öffentliche Meinung organisieren? 
Santallier wünschte, dass in den verschiedenen Ländern Aus

schüsse gebildet würden, die für eine gewaltige Propaganda und 
einen allgemeinen Pressefeldzug für die .. Union de la paix" sorgen 
sollten. Dann sollte zur Wahl eines internationalen Gerichts über
gegangen werden: 

Puis sur la proposition d'un comite central, spontanement 
institue par les promoteurs de l'oeuvre, il serait dresse une liste 
de jurisconsultes les plus eclaires, et surtout les plus integres, 
choisis dans le monde entier, en France, en Angleterre, en Alle
magne, aux Etats-Unis, en Italie, en Suisse, etc., ete. Cette liste 
serait expediee a tous les membres de l'Union de la Paix, deve
nus electeurs du Tribunal International. 

Gerichtsbar- Dieses Gericht sollte ein internationales Gesetzbuch auf Grund 
keit und Kodi- des Naturrechts feststellen und bei Streitigkeiten zwischen den 

fikation. V lk . . G d h E h -d b b ö ern eme mIt rün en verse ene ntsc el ung a ge en: 

Les elections faites, le Tribunal institue par ee suffrage univer
sei des amis de la paix, se met a l'oeuvre pour aceomplir son 
mandat, qui consiste: 

10 • A elaborer un Code international base sur le droit natureI; 
2°. A rediger des Memoires, avee jugement motive, sur tous 

les conflits qui surgiront entre les nations du monde. 

1) Santallier, L'Union de la Paix entre tous les peuplcs civilises. 1867. Im selben 
Jahr erschienen eine zweite französische Ausgabe und eine deutsche Uebersetzung. 

') S. 9 f. 
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Zur Belohnung sollten die Mitglieder der Union das Gesetzbuch 
zu einem ermässigten Preis und die Entscheidungen umsonst be
kommen! 

Das Gericht sollte kein Heer zu seiner Verfügung haben, um die 
Urteile mit Waffengewalt auszuführen. Eine derartige Methode, 
wie sie seinerzeit vom AbM de Saint-Pierre vorgeschlagen worden 
war, müsse schlechthin verworfen werden. Nur der öffentlichen 
Meinung könne die Sanktion der Urteile übertragen werden 1): 

Les abus de la force combattus par la force, ne font que se de
placer; pour les detruire, il n'y a qu'une arme efficace: la per
suasion. 

C'est donc a l'opinion publique, prise dans son expression uni
verselle, que nous devons demander la sanction souveraine des 
pouvoirs d'un tribunal apte a juger les nations. 

Es sei zu erwarten, dass die Grossmächte anfangs sich weigern 
würden, die Entscheidungen des internationalen Gerichthofes aus
zuführen. Aber einmal werde der Tag kommen, dass eine vielleicht 
schwächere, aber gewiss verständigere Nation einsehen werde, 
dass ihre Heere sie mehr schädigten als beschützten. Solch eine 
Nation werde im Vertrauen auf die sittliche Macht von Recht und 
Rechtsprechung zur Abrüstung übergehen. Für sie werde eine 
Zeit der Wohlfahrt anbrechen, und dies werde der Anfang einer 
neuen Periode sein, weil die anderen Völker dann diesem Vorbild 
folgen würden: 

Confiante dans le prestige de son droit et dans l'appui moral 
du tribunal international, qu'une petite puissance vienne a Tt!dui
re aux obligations de police interieure son effectif militaire, aus
sitöt s'ouvre pour elle une ere de prosperite, de justice et de 
liberle, dont l'exemple deviendra irresistible. 

Es waren jedoch nicht nur theoretische Betrachtungen, womit Deutsch·fran

die Freimaurer sich beschäftigten. Ihre Vereinigung war gerade da- ::::~:k~~~t 
für geeignet,praktisch für den Frieden tätig zu sein. So wurde noch in Kehl-

im Jahre 1867, und zwar am 29. (oder 19. ?) Mai, unter dem Eindruck Strassburg. 

des ernsten Zustandes in Kehl-Strassburg eine Zusammenkunft 
des Internationalen Fdedenskomitees von deutschen und franzö-
sischen Freimaurern abgehalten. Die dort erlassene Friedensbot-
schaft enthielt jedoch kein Programm für eine internationale 
Organisation 2). 

1) Siehe auch die Briefe von Santallier im Herald of Peace, 1867, S. 253 u. 282. 
S) Für den Tekst vgl. A rnd, Friedenswünsche a. a. 0., S. 61 f. 
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Wir sahen bereits 1), wie in dieser Zeit auch in Frankreich eine 
Reihe pazifistischer Schriften erschienen, die mehr oder weniger 
ausführliche Pläne für eine europäische Rechtsordnung darlegten. 
Eben vor dem Ausbruch des Krieges setzte der Vizepräsident des 

De Parieu. französischen Staatsrats de Parieu in seiner Schrift "Principes de 
la science politique" seine Gedanken über Krieg und Frieden aus
einander. Der Verfasser erwartete, wie es bei Deutschland der Fall 
war, so auch für Europa ein langsames Anwachsen der Rechtsor
ganisation, die ihren Anfang in der Kodifikation auf dem Gebiet 
von Handel und Verkehr nehmen könne und endigen möge mit 2) : 

desarmement general et la creation d'un tribunal arbitral pour 
les nations reunies en une nouvelle et solide Sainte-Alliance. 

Der Krieg sei in der Vergangenheit oft der Grundstein gewesen 
für grosse Reiche, für die Vereinigung von Völkern, für die Grösse 
mancher Rassen, für die Rangordnung der menschlichen Gemein
schaften und für Schutzherrschaften, die viele Generationen be
schützt hätten. Jedoch durch den Verkehr der Gegenwart könnten 
die verschiedenen menschlichen Gemeinschaften von einander ler
nen ohne Kampf. Die deutlichsten und entscheidendsten Motive 
für frühere Streitigkeiten würden in unserer Zeit allein nicht aus
reichend sein, wenn nicht Vergewaltigung des Rechts und Beleidi
gung hinzu kämen. Die Anzahl der Kriege werde also sicher gerin
ger werden, aber doch sei das Ende der Prüfungen noch nicht 
gekommen. Die Leidenschaften seien geblieben, und auch in den 
internationalen Verhältnissen seien vielfach die Keime zu einem 
Kriege vorhanden. Dort wo die Nationen keine ausreichende Gele
genheit zur Ausbreitung hätten, liege eine Entschuldigung für 
einen bewaffneten Konflikt vor. Wer jetzt das schöne Werk des 
AbM de Saint-Pierre wieder vornehme, müsse sich die Frage stel
len, ob der "status quo" Europas gut und gerecht sei, und ob dieser 
so bleiben könne, wie er sei. Dennoch müsse anerkannt werden, 
dass in dieser Zeit das pazifistische Element zunehme. Es werde 
einen grossen Fortschritt für die Verbannung des Krieges bedeu-

Conseil Am- ten, wenn ein "Conseil amphictyonique europeen" geschaffen 
Phi~:~;~~~~ würde, der noch erhabener wäre als der des alten Griechenland. 

') Im Band II, 1, S. 333 f. dieses "Verkes wurden die Schriften von Bonnard, Strada 
und La Codre bereits erwähnt. Von Villiaume erschien 1866 die vierte Auflage seines 
Esprit de la guerre, worin nicht mehr von der Vertreibung der Türken aus Europa als 
erste Aufgabe des Kongresses gesprochen wird. Siehe Band II, 1, S. 331 dieses Werkes. 

') F. E. de Parieu, Principes de la science politique, 1870, S. 356. 
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Das deutliche Ziel des Fortschritts des Völkerrechts und der Ver
suche, die gemacht würden, um den Krieg zu unterdrücken, sei 
die Errichtung eines öffentlichen Organs mit dem höchsten mora
lischen Ansehen sowie dem Einfluss und vielleicht auch einmal der 
materiellen Macht, um seinen Beschlüssen Anerkennung zu ver
schaffen. Zwar erkannte Parieu, unter Bezugnahme auf Proudhon, 
dass die Wohltaten der Zivilisation, die aus dem Kriege, dem 
schrecklichsten Streit, den es gebe, hervorgingen, zu den grossar
tigsten Paradoxen aus der Geschichte der Menschheit gehörten. 
Aber das Kriterium des Antagonismus der Völker müsse sich jetzt 
ändern. Das Reich des Wortes und der Presse müsse an die Stelle 
des der Gewalt und des Krieges treten, und die Tugenden des alten 
Testaments müssten zurücktreten hinter denen des neuen. 

4. DIE FRIEDENS -UND FREIHEITSLIGA 

"Je salue la revolution future". 
VICTOR HUGO in Lausanne, 1869. 

Die schöne Losung von den Vereinigten Staaten von Europa, 
die auf dem Kongress vom Jahre 1849 von Victor Hugo ver
kündet worden war 1), wurde ausdrücklich als Ziel der zweiten, im 
Jahre 1867 gegründeten Liga, der "Ligue internationale de la paix 
et de la liberte" genannt 2): 

Le Congres de Geneve a pour but de determiner les condi
tions politiques et economiques de la paix entre les peuples, et en 
particulier de retablissement des Etats-Unis d'Europe. 

Einen Augenblick lang schien es, als ob die gesamte Arbeiter
klasse in diese Friedensbewegung einbezogen werden würde. Be-
reits viel früher war eine internationale Zusammengehörigkeit der ~~~~~:re~ter
Arbeiterklassen zutage getreten 3). überall dort, wo die Industrie 
grosse Fortschritte machte, entstanden Zustände von schreien-
dem Gegensatz zwischen Reichtum und Armut, grossem Wohl-
stand und Hungersnot.Saint-SimonundFourierhatten auch aus-

') Vgl. Band II, 1, S. 318 f. dieses Werkes. 
") Manifeste du Comite de Paris (Juillet 1867) in Annales du Congres de Geneve, 

1867, Geneve, 1868, S. 6 f. Siehe die liste der Unterzeichner des Manifests vom 11. 
Juni 1867 in den Annales S. 4 f. 

') Vgl. das auch ins Deutsche übertragene Werk Lewis L. Lonoin, Labor and in
ternationalism, 1929. 
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serhalb Frankreichs Anhänger. Schon vor dem Jahre 1830 bestand 
Kontakt zwischen den Carbonari verschiedener Länder. Giuseppe 

Mazzini 1834. Mazzini träumte bereits 1834 von einem einträchtigen "Jung
Europa" 1) : 

.... La Jeune Allemagne, la Jeune Pologne et la Jeune Ha
lie, associations republicaines marchant au m~ine but humani
taire, sous une m~me croyance de liberte, d'egalite et de progres, 
se lient fratemellement, maintenant et pour toujours, pour tout 
ce qui regarde le but general .... 

Später aber, noch bevor Victor Hugo das Ideal der "Etats-Unis 
d'Europe" verkündigte, war es Mazzinis Freund Carlo Cattaneo, 
der die föderative Idee auf unseren Erdteil anwandte 2): 

La force de l'exemple et celle du temps et des nationalites de
composeront les empires informes de l'Est, et les transformeront 
en une federation de peuples libres. N ous aurons Ia paix, et nous 
pourrons en jouir, Iorsque nous aurons les Etats-Unis d'Europe. 

Vor allem Paris und London waren die Mittelpunkte, wo Sozia
listen, Chartisten, Demokraten, Kommunisten und Revolutio
näre einander trafen. 

Sozialismus Sozialismus und Krieg waren auch in den Augen von Karl Marx 
und Krieg. Begriffe, die einander ausschliessen. Sobald die Befreiung der Ar

beiterklassen erreicht sein werde, dann werde auch die Aussen
politik ihren egoistischen und nationalistischen Charakter verlie
ren. Gemäss dem Kommunistischen Manifest vom Jahre 1847 
hatten die Arbeiter kein Vaterland. Darum liess Marx die Losung 
erklingen: 

Proletarier aller Länder vereinigt Euch! 

Nicht alle Sozialisten wollten von der starken Zentralisation 
wissen, für die Kad Marx und seine Anhänger eintraten. Unter 

Proudhons Be- ihnen nahm Proudhon den ersten Platz ein. Während Kad Marx 
trachtungen 
über den Krieg 

') L'Eut'opeen, Journal de moraleet de philosophie, Okt. 1836, S. 318. Vgl. für Maz
zini auch Hans Gustav Keilet', Das "Junge Europa" 1834-1836. Eine Studie zur Ge
schichte der Völkerbundsidee und des nationalen Gedankens, 1938. 

2) Carlo Cattaneo, L'insurrection de Milan en 1848 (1848) S. 216. Man kann aus 
derselben Zeit noch den Schotten CharIes Mackay nennen, der in The London Tele
graph, besonders vom 28. März und vom l. April 1848, merkwürdige Ideen ver
kündete. Vgl. den Aufsatz von Anton Ernstberger, CharIes Mackay und die Idee der 
Vereinigten Staaten von Europa im Jahre 1848, in der Historischen Zeitsch1'ijt, Band 
146 (1932), S. 263 f. Vielleicht haben Mackay und Victor Hugo den Ausdruck Ver
einigte Staaten von Europa von Carlo Cattaneo entlehnt. Vgl. für Mazzini und Cat
taneo auch Giorgio deI Vecchio in Recueil des Cours de I' Academie de droit interna
tional, 38 (1931), S. 545. 
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und seine Anhänger die internationale Arbeitervereinigung vor
bereiteten, die im Jahre 1864 in London zustande kam, schrieb 
Proudhon zwei Werke, die für das hier behandelte Thema von Be
deutung sind. In seinem "Guerre et la paix" brachte er eine Theo
rie des Völkerrechts und in seinem "Principe federatif" bekämpfte 
er die Bewegung für die Zentralisation bei den Völkern l ). Proudhon 
sah im Krieg und im Frieden zwei sehr starke und notwendige 
Funktionen der menschlichen Gemeinschaft. Das Vorhandensein 
des Krieges und sein Einfluss auf die Kultur gäben, meinte Prou
dhon, dem Krieg seinen absoluten Wert. Auch der Krieg sei ein 
"fait divin" 2): 

.... Ainsi, la guerre et la paix, correlatives l'une a l'autre, 
affirmant egalement leur n~alite et leur necessite, sont deux fonc
tions maitresses du genre humain .... 

Durch den Krieg, jedenfalls auch mit durch den Krieg sei eine 
"renovation integrale de l'humanite" im Begriff sich zu vollziehen 
wodurch vor allem auch auf dem Gebiet der Wirtschaft sich die 
Verhältnisse ändern würden. Proudhon sah neben der erhabenen 
Seite auch die Kehrseite des Krieges, die Abscheu bei ihm erweck
te. Wenn er auch über die Träumereien von Saint-Pierre und der 
Quäker spottete und es anprangerte, wie die Völker und Regierun
gen dauernd mit einanderim Streit lägen und nichts lieber wünsch
ten, als einander zu vertilgen, so entging ihm dennoch nicht der 
zunehmende Widerstand gegen den Krieg und der Drang nach 
Abrüstung. 

Proudhon wies Friedenspläne mit Ideen wie Weltstaat und Sein föderalis

Staatenbund wohl ab, aber er meinte nicht, dass eine bis an die tisches Ideal. 

Zähne bewaffnete Welt das Ende der Entwicklung sein werde 3). 
Wie könne nun eine dauerhafte Organisation der Gesellschaft 

stattfinden? 
Die grossen Staaten von jetzt, die immer eine Kriegsgefahr 

1) Man erwarte hier keine Auseinandersetzung über die betreffenden Gedanken 
von Proudhon. Deswegen sei unter anderem verwiesen nach der Einleitung von Henri 
Moysset in Proudhon, La guerre et la paix (1927) und N. Bourgeois, Les tMories du 
droit international chez Proudhon (1927). Auch J. L. Puech, La tradition socialiste 
en France et la Societe des Nations, 1921, spricht ausführlich über Proudhon. 

") Proudkon, La guerre et la paix, tome 1,1861, S. 101. 
0) In einem Brief vom Mai 1859 (Proudhon, Correspondance, tome IX, S. 84) nennt 

er seinen Guerre et paix "une espece d'Hude historique sur la maniere dont la civili
sation, debutant par la guerre, tend a une pacification universelle". 
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bleiben würden 1), müssten in kleine Einheitsstaaten auf demo
kratischer Grundlage aufgeteilt werden. Frankreich selbst müsse 
sich in zwölf Bundesrepubliken auflösen 11) : 

Faites de la France douze republiques confederees, et vous 
trouverez la France aussi jeune qu'en '93. 

Die in Bundesstaaten aufgelösten Staaten müssten dann zu
sammen einen übergeordneten Bundesstaat bilden 8) : 

Dans la Confederation, les unites qui forment le corps politi
que ne sont pas des individus, citoyens ou sujets; ce sont des 
groupes,donnes apriori par la nature,et dontlagrandeurmoyen
ne ne depasse pas celle d'une population rassembIee sur un terri
toire de quelques centaines de lieues carrees. Ces groupes sont 
eux-memes de petits Etats, organises democratiquement sous la 
protection federale, et dont les unites sont les chefs de famille ou 
citoyens. 

An Stelle der Vereinigten Staaten von Europa im gewöhnlichen 
Sinn des Wortes, eines Instituts, das zu einer europäischen Mo
narchie entarten, oder wo jedenfalls die kleinen Staaten in die 
Abhängigkeit der grossen geraten würden, wünschte Proudhon 
eine Föderation von Föderationen ') : 

L'Europe serait encore trop grande pour une confederation 
unique: elle ne pourrait former qu'une confederation de con
federations. C'est d'apres cette idee que j'indiquais, dans ma der
niere publication, comme le premier pas a faire dans la reforme 
du droit public europeen, le retablissement des confederations 
italienne, grecque, batave, scandinave et danubienne, prelude de 
la decentralisation des grands Etats, et par suite, du desarme
ment general. Alors toute nationalite reviendrait a la liberte ; 
alors se realiserait !'idee d'un equilibre europeen, prevu par tous 
les publicistes et hommes d'Etat, mais impossible a obtenir 
avec de grandes puissances a constitutions unitaires. 

Hierauf liess Proudhon in kleinen Buchstaben folgen: 

11 a ete parIe maintes fois, parmi les democrates de France, 
d'une confederation europeenne, en autres termes, des Etats
Unis de l'Europe. Sous cette designation, on ne parait pas avoir 
jamais compris autre chose qu'une alliance de tous les Etats, 
grands et petits, existant actuellement en Europe, sous la presi-

') Leur nature est de commander, non de transiger ni d'obeir. Vgl. Proudhon, Du 
principe federatif et de la necessite de reconstituer le parti de la revolution, 1863, S. 72. 

') Aus einem Brief an Felix Delhasse vom 8. Aug. 1861. Vgl. Pt'oudhon, Corres
pondance, tome XI, S. 165. 

3) Proudhon, Du principe federatif ... , S. 315 f. 
') S. 88. Vgl. auch Proudhon, La fedecation et l'unite en ltalie, 1862, S. 84 f. 
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dence permanente d'un Congres. 11 est sous-entendu que chaque 
Etat conserverait la forme de gouvernement qui lui conviendrait 
le mieux. Or, chaque Etat disposant dans le Congres d'un nom
bre de voix proportionnel a sa population et a son territoire, les 
petits Etats se trouveraient bientöt, dans cette pretendue con
federation, infeodes aux grands; bien plus, s'i! etait possible que 
cette nouvelle Sainte-Alliance put etre animee d'un principe 
d'evolution collective, on la verrait promptement degenerer, 
apres une conflagration interieure, en une puissance unique, ou 
grande monarchie europeenne. Une semblable federation ne 
serait donc qu'un piege ou n'aurait aucun sens. 

Der Lehre von Proudhon, der auf sozialem und politischem Ge- Proudhon und 

biet von der Selbständigkeit im eigenen Kreis ausging, stellte Marx. 

Kad Marx Kollektivismus, Hierarchie und Zentralisation sowie 
Unteilbarkeit gegenüber 1). 

Um die Arbeiter zu einer solchen Einsicht zu erziehen und sie 
zu ein und derselben Ueberzeugung zu bringen, war nach der An-
sicht von Marx ein Zentralorgan nötig. Zu diesem Zwecke wurde 
am 28. September 1864 in der St. Martin's Hall in London die 
"Internationale Arbeitervereinigung" gegründet. Hierauf folgte 
im Jahre 1866 der erste internationale Arbeiterkongress in 
Genf und ein Jahr später der in Lausanne. In engem Zusammen-
hang mit der Arbeiterbewegung und anderen demokratischen 
Strömungen fand dann im selben Monat wie der Arbeiterkongress Einfluss der 

in Genf der internationale Friedenskongress statt, wo in einer der !:!70~~r:!:
unruhigen und wenig erhebenden Versammlungen die Gründung die Genfer Li

der "Ligue internationale de la paix et de la liberte" beschlossen ga. 

wurde. Das Manifest des Kongresses für den Aufruf (11. Juni 
1867) wies auf den Zusammenhang zwischen Frieden und Frei-
heit hin 2): 

.... la paix resulte de la liberte aussi necessairement que la 
guerre de l' oppression .... 

1) H. P. G. Quack, De Socialisten. Personen en stelsels, Deel V, 1900, S. 520, 
drückt den Unterschied zwischen dem Föderalismus von Proudhon und dem Kollek
tivismus von Marx folgendermassen aus: Bei Proudhon ist die menschliche Gemein
schaft ein sich bewusstes Mosaik von einander Rechnung tragenden, selbständigen 
Willensäusserungen; bei Marx ist die Gesellschaft eine geschlossene Einheit wie ein 
grosses Kornfeld: wenn der Wind darüber weht, neigen sich alle Halme nach der
selben Seite ohne eine einzige Ausnahme. 

") Lemonnier, La verite sur le congres de Geneve, 1867. Lemonnier hätte dem Na
men "Congres de la paix par la liberte" den Vorzug gegeben. Siehe seine Rede auf 
dem zweiten Kongress der Liga in Bem. Bulletin stenographique du deuxieme congres 
de la paix et de la liberte tenu a Beme, 1868, S. 104. 

TER KEULEN 3 
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Auch dadurch, dass man Garibaldi das Ehrenpräsidium anbot, 
wollte man den Charakter des Kongresses zum Ausdruck bringen. 

Die internationale Friedens- und Freiheitsliga wollte auf die 
Politik der Staaten einwirken, d. h. auch auf die nationale Politik, 
denn sie meinte, dass das Friedensproblem nicht von dem Problem 
der Demokratie zu trennen sei. Der Ausdruck "Vereinigte Staaten 
von Europa" , wie auch der Titel ihres Organs lautete 1), bedeutete 
für die Liga die Föderation der sich selbst regierenden Nationen 2). 
Die Besprechungen und Resolutionen der auf einander folgenden 
Kongresse betrafen dann auch nicht ausschliesslich das Problem 
des Friedens. Die Liga protestierte gegen die stehenden Heere 
und die politische Tyrannei im allgemeinen. Auch politisch-soziale 
Probleme wie das allgemeine Wahlrecht, die Pressefreiheit, die 
Rechte der Frau, das Versammlungsrecht, die Abschaffung der 
Todesstrafe, die Scheidung von Kirche und Staat und dergleichen 
wurden behandelt. 

Wie es in der vierten Resolution des zweiten Kongresses vom 
Jahre 1868 3) zum Ausdruck kam, bekämpfte die Liga die zentra
lisierte monarchistische Regierungsform vieler Staaten. Das re
publikanisch-föderative System, wie die Liga es sich dachte, 
nahm die individuelle Autonomie als Ausgangspunkt, und zwar 

Für eine föde- sowohl innerhalb des Staatsverbandes als auch in Bezug auf die 
rative Ord- V··lk lb N d· A k . d . p.. nung. 0 er se st. ur le ner ennung emes erartIgen rmzlps 

- so lesen wir in derselben Resolution - sei imstande, die ern
sten Gefahrenprobleme, die die europäische Gemeinschaft be
drohten, wie die orientalische, die italienische, die deutsche, die 
polnische, die dänische und die irische Frage zu lösen. Dabei wurde 
der Wunsch ausgesprochen, dass alle Völker, die bereits imstande 
seien, das Freiheitsprinzip anzuwenden, sich nach dem Vorbild 
der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika zu einer 

') Es waren CattanC"o und Hugo, die für die Zeitschrift den Namen Les Etats-Unis 
d'Europe ersonnen hatten. Vgl. Bulletin officiel 1887, Ligue int. de la paix et de la 
Iiberte, S. 63. 

') Die Friedens- und Frciheitsliga glaubte auf Kant aufbauen zu können. Unsere 
Liga, sagte Lemonnier u. a. auf dem fünften Kongress, ist die Tochter von Kant und 
nicht von Saint-Pierre. Der erste Vorsitzende Prof. Gustave Vogt aus Zürich gab im 
jahre 1867 eine neue Auflage von Kants berühmter Schrift heraus. Lcmonnier sorgte 
im jahre 1880 für eine französische Übersetzung, die die erste Sonderausgabe seit 
dem jahre 1796 in Frankreich war. 

') Resolutions votees par les 21 premiers Congres, Liguc int. de la paix et de la 
liberte, 1888, S. 24 f. 
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Föderation zusammenschliessen möchten, dem dann im Laufe 
der Jahre die anderen Völker beitreten könnten. 

Der dritte Kongress vom Jahre 1869 in Lausanne entwarf in 
kurzen Zügen ein Statut der Vereinigten Staaten von Europa, 
die ein internationales Recht, ein internationales Gericht und eine 
vollziehende Gewalt einsetzen sollten 1) : 

Considerant: 
Que la cause fondamentale et permanente de I'etat de guerre 

dans lequel se perpetue I'Europe, est I'absence de toute institu
tion juridique internationale; 

Que la premiere condition pour qu'un tribunal international 
remplace par des decisions juridiques les solutions que la guerre 
et la diplomatie demandent vainement a la force et a la ruse, 
c'est que ce tribunal soit librement et directement elu et institue 
par la volonte des peuples, et qu'll ait pour regle de ses decisions, 
des lois internationales librement votees par ces memes peuples; 

Considerant que quelle que soit l' autorite morale d'un tribunal, 
l'execution de ses decisions pour etre effective doit etre sanction
nee par une force coercitive; 

Considerant qu'une teIle force ne peut exister Iegitimement 
qu'autant qu'elle serait constituee, regIee et conduite par la 
volonte directe des peuples; 

Considerant que I'ensemble de ces trois institutions: une loi 
internationale, un tribunal qui applique cette loi, un pouvoir qui 
assure l'execution des decisions de ce tribunal, constitue un gou
vernement; 

Le Congres declare: 
1. Que le seul moyen de fonder la paix en Europe est la forma

tion d'une Federation de peuples sous le nom d'Etats-Unis 
d'Europe; 

2. Que le gouvernement de cette union doit etre republicain 
et federatif, c'est-a-dire reposer sur le principe de la souverainete 
du peuple, et respecter I'autonomie et l'independance de chacun 
des membres de la Confederation; 

3. Que la constitution de ce gouvernement doit etre perfec
tible; 

4. Que la Federation europeenne doit garantir a chacun des 
peuples qui la composeront: 

La souverainete et l'autonomie, 

') Resolutions votees par les 21 premiers Congres, Ligue int. de la paix et de la li
berte, 1888, S. 28 f. Wie sehr die Liga die Friedensorganisation und besonders ein in
ternationales Schiedsgericht von dem Zustandekommen einer demokratischen Föde
ration abhängig machte, geht auch aus den Beratungen hervor, die in späteren Jahren 
stattfanden. Vgl. Resolutions, S. XVIII f., 134 f., 145 f. Man vgl. auch die verschiede
nen Bulletin(s) officiel(s) de la Ligue und unten S. 76 f. und S. 157 f. 
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La liberte individuelle, 
La liberte de suffrage, 
La liberte de la presse, 
La liberte de reunion et d'association, 
La liberte de conscience, 
La liberte de travail sans exploitation, 
La responsabilite effective et individuelle de tous les fonction

naires de l'ordre executif; 
La nomination des magistrats par le suffrage universei; 
5. Qu'aucun peuple ne pourra entrer dans la Confederation 

europeenne, s'il n'a deja le plein exercice: 
Du suffrage universei, 
Du droit de consentir et de refuser l'impöt, 
Du droit de paix et de guerre, 
Du droit de conclure ou de ratifier les alliances politiques et les 

traites de commerce, 
Du droit de perfectionner lui-meme sa constitution. 

Die Gegensätze, die bereits auf dem Friedenskongress in Genf 
zum Ausdruck kamen, waren äusserst scharf. Alle wollten dem 
Frieden und der Demokratie dienen, aber es war nicht möglich 
zu gleicher Zeit Pazifist und Revisionist zu sein. 

Bakunin, Mazzini und die Anhänger Proudhons wollten jeder 
für sich die Liga zu ihrer Festung machen. Alle warfen ihren Geg
nern vor, einer falschen Demokratie anzuhängen. Die Katholiken 
vergaben Garibaldi, dem Ehrenvorsitzenden des ersten Kongres
ses, seinen Angriff auf das Papsttum nicht. Das Schlimmste für 
die Einheit jedoch war der Widerstand von Kad Marx. Er leug
nete entschieden die Notwendigkeit einer Friedensliga neben der 
Arbeiterinternationale. Was bedeute denn gegenüber dem festen 
Bande der Proletarier der blutarme Friedenskongress demokrati
scher und liberaler Schreier 1) ? 

') Quack, De Socialisten. Personen cn stelsels, DeeI VI, 1901, S. 67. 
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5. ENGLAND UND AMERIKA 

.. God hath made of one blood a11 nations of men". 
Dieser Bibelspruch wurde in I03 

Sprachen auf einem Blatt, bei Gele
genheit der Londoner WeUaussteUung 
vom Jahre I866, verbreitet. 

Nirgendwo hatte sich die Friedensbewegung stärker entwickelt Englische 

als in England. Die "Peace Society" sorgte für eine starke Propa- Vereine. 

ganda und trachtete Einfluss auf die Politik der Regierung aus-
zuüben. Am Tage vor der Konferenz zur Regelung der luxembur-
gischen Frage richtete die englische Pe ace Society eine Eingabe 
an den Aussenminister Lord Stanley, worin die Hoffnung ausge
sprochen wurde, dass nicht nur die schwebende Frage gelöst wer-
den möge, sondern auch Massnahmen getroffen würden, um der-
artige Schwierigkeiten für die Zukunft auszuschalten. Der 
Wunsch wurde geäussert, dass durch eine strengere Regelung das 
im Protokol von Paris (1856) ausgedrückte Prinzip weiter ent-
wickelt werden möge. Dies könne dann - so meinte man - viel-
leicht schliesslich zur Gründung einer Art völkerrechtlichen Ord-
nung und eines internationalen Gerichts führen 1) : 

Out of this may ultimately grow something like a system of 
internationallaw, and a court of nations to which many wise and 
good men have aspired as the only effectual means of putting 
an end to the international anarchy which now unhappily 
prevails in Christendom. 

Ausserhalb der Kreise der alten Friedensvereinigungen ent
standen neue Gruppen interessierter Personen. Vor allem in den 
Versammlungen der "National Association for the promotion of 
social science" wurde das grosse Problem wiederholt zur Debatte 
gestellt. Da entstand auch im Jahre 1866 die Idee für das Gesetz
buch für internationales Recht des Amerikaners David Dudley 
Field, der sich unter anderem mit der Gestaltung der internatio
nalen Rechtsprechung beschäftigt hat 2). Hier bekam auch der 
Spanier Arturo de Marcoartu Gelegenheit, seine Gedanken über 
ein Parlament der Nationen auseinander zu setzen. Eine solche 
Einrichtung werde, zumal sie frei vom Einfluss der Fürsten und 
Staatsmänner sei, die doppelte Aufgabe erfüllen können, ein Kon-

1) Herald of Peace, Juni 1867, S. 210. 
") Siehe unten S. 56 f. 
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gress und ein Gerichtshof zu sein. Als Kongress solle es die inter
nationalen Rechte feststellen und die wirtschaftlichen Beziehun
gen fördern, während es als Gericht die Streitigkeiten schlichten 
solle 1). 

Auf einer dieser Versammlungen wurde von den beiden Be
richterstattern Lord Hobart und David Ross das Bedenken er
hoben, dass die Staaten unter einander noch kein Recht besäs

Gegen den sen D). Die Erde sei mit Blut getränkt und nicht weniger als 80 
Rüstungswett· M'rn Pf d St li .. t 'äh' l' h d T h d lauf. Ionen un er ng muss en J r lC aus en asc en er 

hart arbeitenden Menschen gezogen werden, um die Heere und 
Flotten zu unterhalten. Das Ziel der Association müsse die Been
digung oder jedenfalls die Beschränkung der Anarchie sein. Lord 
Hobart hatte weniger Vertrauen als der andere Redner darauf, 
dass ohne weiteres ein internationales Schiedsgericht gegründet 
werden könne. Beide jedoch sahen den wachsenden Einfluss der 
grossen Volksmassen in Europa und die zunehmende Macht der 
öffentlichen Meinung 3). 

Allgemein war man sich in diesen Kreisen darüber einig, dass 
eine Zusammenarbeit der Völker notwendig sei. Isolierung sei 
wider die Natur, was für ein Volk ebensogut gelte wie für das In
dividuum. Zu den glücklichen Folgen einer Verminderung der 
Rüstungen rechnete der Amerikaner Dudley Field die grossen 
öffentlichen Arbeiten, die dann durch das Freiwerden vieler Ar
beitskräfte möglich sein würden 4). 

Interesse für Dass in England in dieser Zeit auch für die Wissenschaft des 
:ie Entwi~~- Völkerrechts eine neue Periode angebrochen zu sein schien, er-
ung des Vol- b' h E . . L h hl . C 

kerrechts. ga SIC aus der rrlchtung emes neuen e rstu es m am-
bridge, der durch das Legat des Rev. Dr. Whewell ermöglicht 
wurde 5). Der Zweck lag darin 

to Iay down such rules and to suggest such measures as may 

1) Der Vortrag von Marcoartu, der in den Transactions of the National Association 
for the promotion of social science, 1869, London 1870, S. 188 f. abgedruc1\t ist, wurde 
erst ein Jahr später vorgelesen. V gl. auch unten S. 66 und S. 89 f. 

') Lord Hobart erstattete Bericht über die Frage: Is it desirable to establish a 
general system of international arbitration and if so, on what principle should it be 
organized? David Ross sprach über das Thema: An International High Court. Vgl. 
Transactions ... , 1867, London 1868, S. 164 f. Hinsichtlich der Diskussion siehe S. 254 f. 

3) Siehe auch den Artikel von T. E. Cliffe Leslie, Nations and internationallaw, 
Fortnightly Review, Vol. IV, N. S., 1868, S. 90 f. 

4) Tl'ansactions ... , 1867, London 1868, S. 63 f. 
a) H erald of Peace, 1. April 1869, S. 189. 
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tend to diminish the evils of war and finally to extinguish war 
between nations. 

Ein bedeutender Jurist, der zur selben Zeit eigenartige Gedan
ken über die internationale Organisation entwickelt hat, soll in 
einem späteren Kapitel behandelt werden. Es ist der schottische 
Professor James Lorimer 1). 

Mit einem anderen Schotten, David Urquhart, haben wir uns 
bereits beschäftigt und gesehen, wie von protestantischer Seite 
getrachtet wurde das Haupt der römisch-katholischen Kirche 
wiederum eine wichtige Rolle im Aufbau einer besseren Welt 
spielen zu lassen 2). 

In Amerika war der Kreuzzug für den Frieden mit anderen Neubelebung 

Idealen in Streit geraten. Die Bewegung für die Befreiung der Ne- d~r hamerika-
msc en 

gersklaven brachte die Pazifisten in einen starken Gewissenskon- Friedensbe-

flikt, als man zu der Erkenntnis kam, dass dieses Ziel nicht ohne wegung. 

Krieg erreicht werden konnte. Die übergrosse Mehrheit der Pazi-
fisten, die doch schliesslich das Freiheitsideal über den Frieden 
stellte, wurde der Bewegung untreu 3). Erst als der Bürgerkrieg 
zu Ende war, bekam die Friedensarbeit wieder einen grossen An-
hang. Es erschienen neue Auflagen der klassischen Friedens-
schriften und neue Drucke von alten Traktaten. Man appellierte 
wieder an die Erzieher, an die Geistlichkeit und an die Presse. 

Unter Bezugnahme auf den Vorschlag von Napoleon 111., 
wandte die American Pe ace Society sich mit einer Eingabe an den 
Congress, dass ein Kongress der Völker einberufen werden möge 
zu dem Zweck: 1. um das Völkerrecht festzustellen, 2. um ein all
gemeines Gericht (High Court of Arbitration) einzusetzen, 3. um 
einen Abrüstungsplan zu entwerfen I). Thomas Chase, Präsident 
des Haverford College Pa., der die Kirchen für das Kriegführen 
verantwortlich machte, sprach sich sehr optimistisch aus. Die 
Menschheit sei weise und christlich genug, um jetzt ein Friedens
system durchzuführen 5) : 

') Siehe unten S. 207 f. ") Vgl. Band 11, I, S. 359 f. dieses Werkes. 
') Siehe Edson L. Whitney, The American Peace Society. A centennial history, 

1928, und vor allem auch die Werke von Merle Curti, The American Peace Crusade, 
1929, und Peace or war. The American Struggle (1636-1936), 1936. 

') Vgl. Advocate of Peace, Jan.-Febr. 1866, S. 15 f. und Herald of Peace, 1 March 
1866, S. 27 f. 

") Thomas Chase, The Churches of Christendom responsible for the continuance of 
war. Wir benutzen hier eine spätere Ausgabe (London, ohne Jahr, S. II f.) dieses 
"Address .. delivered on the 29th of May, 1869, at a publie meeting of the Peaee 
Association of Friends in Ameriea, in the City of New Vork." 
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These two methods, Diplomacy and Arbitration, have already 
been successful in preventing many wars .... there remains the 
remedy which so many wise statesmen and philanthropists have 
suggested and approved, of establishing the august tribunal of a 
Congress or a Supreme Court of Nations, composed of the ripest 
jurists and the purest statesmen of all lands, and gradually matu
ring a system of international justice prescribing rules and prece
dents for the settlement of every possible dispute in the strictest 
accordance with the eternallaws of right, and the revealed, un
changeable will of God. . .. I believe that the world is already 
sufficiently wise, sufficiently Christian, to find these three reme
dies for national quarreis. 

Selbstbestimmungsrecht der Völker, soziale Gerechtigkeit, De
mokratie und Frieden! lasse sich das alles auf einmal durchführen? 
Viele stellten die Frage, ob es vielleicht möglich sei, dass die Völ
ker nicht vor die entsetzliche Wahl zwischen Freiheitsdrang und 
Friedensideal gestellt würden? In Europa war es Lemonniers As
sociation, die eine bejahende Antwort auf diese Fragen gefunden 

Neue Verbän- zu haben glaubte. In Amerika traten Alfred Love und seine Uni-
de von Frie- al PU' 't Id h D' V .. densfreunden. vers eace mon ml neuen een ervor. lese eremlgung, 

die aus einer Gruppe Unzufriedener der American Peace Society 
hervorgegangen war, kam mit einem sozialen Programm 1). Die 
Universal Peace Union nahm den Kampf gegen Selbstsucht, 
Streitlust und Hass auf. Sie sah in einer gehörigen Bewertung 
und Belohnung der Arbeit ein wichtiges Mittel gegen den Krieg. 
Ihre Friedensgesinnung kam auch dadurch zum Ausdruck dass 
sie für ein Schiedsgericht zur Beilegung von Streiks eintrat. Für 
sie waren die Probleme von Frieden und Arbeit unlösbar mit 
einander verbunden 2). 

1) Love schrieb selbst über die Gründung in The Voice of Peace, Vol. I No. 7, 
1872 und Vol. II No. 1, 1873. V gl. ferner Love, Brief synopsis of work proposed, aided 
and accomplished by the Universal Peace Union, 1891 und 1897. 

") Love schloss seine Organisation bei der Union de la Paix in Le Havre an. Vgl. 
U.3. den Brief von Love vom 21. August 1868 an den Kongress der Friedens- und 
Freiheitsliga in Bern. Bulletin stenographique du deuxieme congres de la paix et de 
la liberte tenu a Berne, 1868, S. 22 f. 



ABSCHNITT II 

DIE PERIODE VOM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
KRIEGE BIS ZUM BERLINER KONGRESS (1878) 



"As commerce, education and the rapid tran
sit of thought and matter by telegraph and 
steam have changed everything, I rather be
lieve that the Great Maker is preparing the world 
to become one nation; speaking one language -
a consummation which will render armies and 
navies no longer necessary. I will encourage and 
support any recommendations of Congress ten
ding towards such ends." 

President GRANT (1873). 



1. DIE ERSTE REAKTION AUF DEN DEUTSCH
FRANZÖSISCHEN KRIEG: DAVID STRAUSS 

UND ERNEST RENAN 

.. Zwei Wege liegen heute vor Europa offen; 
der eine führt zu endlosen Appellationen an 
die Schärfe des Schwertes und zu Verewi
gung jener Greuel des Krieges, die wir heute 
mit Entsetzen vor uns sehen; der andere zum 
Siege der Humanität und zur Begründung 
höherer Garantien für die Freiheit und Wohl
fahrt der Völker, als eine egoistische Staats, 
kunst, gestützt auf Waffengewalt, sie je zu 
bieten vermöchte," 

Aufruf an die Menschenfreunde al
ler Nationen von FRIEDRICH AL' 
BERT LANGE (Winter 1870/71). 

Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preussen den Krieg. So
zialisten und Pazifisten konnten den Krieg nicht verhindern. Der 
Generalrat der Arbeiterinternationale appellierte vergeblich an 
die Solidarität der Arbeiter. Im deutschen Reichstag stimmten 
nur Bebel und Liebknecht gegen die Kriegskredite. Der ausser
ordentliche Kongress der Friedens- und Freiheitsliga am 24. Juli 
1870, also unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges, musste 
sich mit einer Erklärung an die Völker Europas begnügen, worin 
es hiess, dass Kriege, die nicht der Befreiung der Völker, sondern 
der Befriedigung von dynastischem Ehrgeiz dienten, vermieden 
werden könnten, wenn die Völker ihr Los selbst in die Hand 
nähmen 1). 

Mit dem Ausbruch des Krieges entstand vor allem in Deutsch
land eine Flut patriotischer Kriegslieder, während die Franzosen 
recht bald Racherufe hören liessen 2). Doch auch damals ver-

1) Abgedruckt im Bulletin officiel, Ligue int. de la paix et de la liberte, 1871, S. 
226 f; vgl. auch dort S. 19. 

') Vgl. Het:el, Die Humanisirung des Krieges,. S. 206 f. 
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langten mitten in dem erbitterten Streit viele danach, für eine 
bessere Zukunft tätig zu sein. Erwähnenswert in dieser Hinsicht 
ist der Briefwechsel zweier Theologen aus den beiden kriegfüh
renden Ländern, nämlich des Deutschen David Strauss und des 
Franzosen Ernest Renan. 

Hier steht der Bürger des sich seiner nationalen Kraft bewuss
ten Deutschlands dem Angehörigen eines Landes gegenüber, das 
in jenem Augenblick nichts mehr vom Krieg und alles von der 
Gerechtigkeit zu erwarten hatte. 

David Strauss David Strauss hatte bereits ungefähr um das Jahr 1866 seinen 
kein Pazifist. Spott mit dem Kongressgedanken Napoleons IIr. getrieben, den 

er "Reineke III. als Friedensprediger" nannte. Kriege könne 
man, meinte Strauss, mit Gewittern vergleichen, deren Abschaf
fung unmöglich und sogar unerwünscht sei, weil sei die Luft rei
nigten 1). Im Monat August 1870 empfing Strauss von Renan ein 
Anerkennungsschreiben auf Grund einer gerade von Strauss ver
öffentlichten Schrift über Voltaire. Strauss sah sich dann ver
anlasst, seinerseits an Renan zu schreiben, wobei er auch auf den 
Krieg zu sprechen kam und den deutschen Standpunkt vom auf
gedrängten Kriege verteidigte 2). Hierauf folgte in der "Revue 
des deux mondes" vom 15. September 1870, also gleich nach der 

Ernest Renan Schlacht bei Sedan, ein Artikel von Ernest Renan. Der Krieg 
verteidi?~ die vom Jahre 1870 meinte der Franzose habe nur deshalb aus-

europalsche ' , 
Föderation. brechen können, weil die europäischen Staaten in zu loser Ver-

bindung mit einander ständen und sie weder einen Kongress, 
noch ein Völkerparlament oder einen Gerichtshof hätten, die 
über der nationalen Souveränität ständen. Es müsse eine Macht 
geschaffen werden, die imstande sei, auch gegenüber dem stärk
sten Staat eine Entscheidung durchzusetzen. Der Traum vieler, 
ein Gericht ohne Heer, sei ein Hirngespinst. Die Lösung sei viel
mehr eine europäische Föderation 3): 

On verra la fin de la guerre quand, au principe des nationali
tes, on joindra le principe qui en est le correctif, celui de la ferle
ration europeenne, superieure a toutes les nationalites. 

Auch in seiner eigentlichen Antwort auf den Brief von Strauss 
trat Renan für denselben Gedanken ein 4): 

') V gl. Hetzel, Die H umanisirung des Krieges, S. 191. 
2) St1'auss, Krieg und Friede. Zwei Briefe an Ernst Renan, 1870, S. 5 f. 
8) Revue des deux mondes, Sept.fOkt. 1870, S. 282. 
') Renans Antwort erschien am 16. Sept. 1870 im Journal des Debats, worin am 
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Vous parlez a bon droit de garanties contre le retour de 
reves malsains; mais quelle garantie vaudrait celle de l'Europe, 
consacrant de nouveau les frontieres actuelles et interdisant a 
qui que ce soit de songer a deplacer les bornes fixees par les an
dens traites ? 

Toute autre solution laissera la porte ouverte ades vengeances 
sans fin. Que l'Europe fasse cela, et elle aura pose pour l'avenir 
le germe de la plus feconde institution, je veux dire d'une auto
rite centrale, sorte de congres des Etats-Unis d'Europe, jugeant 
les nations, s'imposant a elles, et corrigeant le principe des na
tionalites par le principe de federation. Jusqu'a nos jours, cette 
force centrale de la communaute europeenne ne s'est guere mon
tree en exercice que dans des coalitions passageres contre le peuple 
qui aspirait a une domination universelle; il serait bon qu'une 
sorte de coalition permanente et preventive se format pour le 
maintien des grands interets communs, qui sont apres tout ceux 
de la raison et de la civilisation. 

Le principe de la federation europeenne peut ainsi offrir une 
base de mediation semblable a celle que l'Eglise offrait au moyen 
age .... 

In seiner Antwort wies Strauss Renans Idee zurück 1). Der David Strauss 

Deutsche setzte wenig Vertrauen in einen Schiedsgerichtskon- weiskt sie zu-
ruc . 

gress neutraler Staaten, woraus sich dann ein ständiges Schieds-
gericht entwickeln sollte, zumal Deutschland auf dem Wiener 
Kongress zu schlecht abgeschnitten habe. 

2. DIE BEWEGUNG FüR INTERNATIONALE 
SCHIEDSGERICHTSBARKElT IN DEN PARLAMENTEN 

" . .. Mais le progres detinitif ne sera pas 
realise par les rois; ille sera par les peuples". 

PRADIER-FoDERE (1869). 

Schon kurz vor dem Ausbruch des deutsch-französischen Krie
ges hatte Henry Richard, der im Jahre 1868 in das englische 
Unterhaus gewählt worden war, sich bemüht, Parlamentsmit-

Tage vorher die Übersetzung des Briefes von Strauss veröffentlicht worden war. Vgl. 
Renan, La Retorme intellectuelle et morale, 1871, S. 168 u. 182 f. 

1) Strauss, Krieg und Friede, S. 39 f. Die politisch-psychologische Seite des Brief
wechsels zwischen Renan und Strauss ist auch in Bezug auf den Versailler Frieden 
von 1919 interessant. Renan wies auf den Vorteil, den auch Deutschland habe, wenn 
Frankreich das teilweise deutsche Elsass-Lothringen behalte, und auf die Gefahr für 
das gute Einvernehmen zwischen den beiden Staaten und für den dauerhaften Frie
den in Europa, wenn die beiden Provinzen annektiert würden. Strauss dagegen sagte, 
dass Deutschland seine Stellung nicht verbessere, wenn es Frankreich schone. Deutsch
land habe den Krieg gewonnen und werde demnach auch den Frieden diktieren. 



Die Nieder
lande. 
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glieder vom europäischen Kontinent für eine kräftige Friedens
aktion zu gewinnen. Eine der Folgen seiner Besprechungen mit 
Abgeordneten in Berlin war die Einreichung des Antrags Vir
chow im preussischen Abgeordnetenhaus. Am stärksten wurde 
aber das Andringen auf internationale Verständigung in den 
Parlamenten, als der Krieg ausgebrochen war. 

An erster Stelle müssen hier die Niederlande genannt werden. 
Dort stellte schon am 26. September 1870 der Abgeordnete 

van Eck in der Zweiten Kammer der Generalstaaten bei der Re
gierung den in unbestimmter Form abgefassten Antrag, in kräf
tiger Weise dazu beizutragen, dass zweckentsprechende Mass
regeln zur Vermeidung des Krieges getroffen würden 1). Dieser 
Antrag wurde verworfen. 

Ein halbes Jahr später, am 24. April 1871, kam van Eck auf die 
Sache zurück und brachte die mangelhafte internationale Orga
nisation zur Sprache 2) : 

.... Alle maatregelen binnen 's lands helpen niets, al Uw stre
yen naar orde en rust is een ijdel werk, wanneer gij niet zorgt 
dat er eene algemeene band (= bond?) worde gesloten, waar
door een inval van eene vijandelijke magt eene onmogelijkheid 
wordt .... 

Alle Massregeln im Innern des Landes helfen nichts, all Ihr Streben nach Ord
nung und Ruhe ist vergebliche Arbeit, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass ein 
allgemeiner Bund geschlossen wird, wodurch ein Einfall einer feindlichen Macht 
zu einer Unmöglichkeit wird. 

Er richtete dann an die niederländische Regierung das Ersu
chen, dass sie diese "heilige Sache" nicht auf sich beruhen lassen 
möge. Der Abgeordnete van Houten bemerkte dazu, dass hier 
ein Zusammenstoss zwischen einer alten Form und einem neuen 
Geist in Erscheinung trete 3) : 

.... Overal ontwaart men het streven naar nieuwe levensvor
men: op internationaal gebied het streven naar een foederatief 
volkerenverbond in plaats van het nationaal isolement .... 

Überall nimmt man das Streben nach neuen Lebensformen wahr: auf inter
nationalem Gebiet das Streben nach einer föderativen Völkervereinigung an 
Stelle der nationalen Isolierung. 

Es sei nicht van Ecks Absicht, führte van Houten weiter aus, 
dass die Niederlande jetzt alle Nationen für die föderative Arbeit 

') Handelingen der Staten-Generaal 1870-1871, Twcc(k Karner, S. 27-32. 
2) a.a.0.S.517. 
3) S.523. 
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aufrufen sollten (er halte es übrigens für unmöglich, durch eine 
Völkervereinigung blutige Konflikte zu vermeiden), jedoch war
um sollten z.B. die Niederlande und Belgien nicht einen Schieds
vertrag schliessen können, und warum sollten nicht die Nieder
lande auch dadurch ein Vorbild geben können, dass sie eine 
Bestimmung einführten, auf Grund welcher jeder Minister einen 
Eid abzulegen habe, dass er internationale Verträge einhalten 
werde. 

Die Antwort des Ministers Thorbecke an die beiden Redner Offizieller 

war nicht ermutigend. Er betrachtete das Zustandekommen einer Skeptizismus. 

internationalen Gerichtsbarkeit ("internationaal regterschap") 
als unmöglich. Es sei nicht einzusehen, warum die Staaten sich 
eher an einen Schiedsvertrag als an den Pariser Vertrag halten 
würden. Bezüglich einer internationalen Polizei bemerkte Thor-
becke dann noch 1) : 

Eene algemene internationale politie mag ik lijden; evenwel 
zou ik wensehen vooraf de voorwaarden te kennen, waarop wij, 
nederlandsche Staat, aan dergelijke hooge politie zouden onder
worpen worden. 

Eine allgemeine internationale Polizei finde ich gut; jedoch möchte ich zuvor 
die Bedingungen kennen, auf Grund derer wir, der niederländische Staat, 
einer solchen hohen Polizei unterworfen werden sollten. 

In seiner Erwiderung 2) erklärte van Eck, dass er dem Minister 
zugestehen müsse, dass bereits seit Jahrhunderten sehr hervor
ragende Männer sich mit der Frage der internationalen Organisa
tion beschäftigt hätten, ohne ein Ergebnis erzielt zu haben. Je
doch noch nie hätten die Regierungen einen derartigen Schritt 
unternommen. Für seine Ausführungen bezog van Eck sich ferner 
auf den Artikel von Prof. Lorimer in der "Revue de droit inter
national et de legislation comparee" 3). Der Redner stellte dann 
noch die Frage, warum man nicht eine internationale Regelung 
finden könne für etwas, das national bereits geregelt sei. Hierauf 
entgegnete Minister Thorbecke, dass es nicht anginge, einen Ver
gleich zwischen den Verhältnissen im Innern eines Staates und 
denen der Staaten unter einander zu ziehen 4). Drei Jahre später 
jedoch, den 27. November 1874, wurde mit geringer Mehrheit 

1) S.545. 
") S.577. 
3) Proposition d'un congres international, base sur le principe de facto. Revue de 

droit int. et de legislation companJe, 1871, S. 1 f. V gl. auch unten S. 211. 
') Handeli1Jgen der Staten-Generaal 1870-1871, Tweede Kamer, S. 599. 
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ein Antrag van Eck-Bredius angenommen, in dem die Regierung 
aufgefordert wurde, danach zu streben, dass die Schiedsidee im 
internationalen Verkehr Eingang finde. Die niederländische Re
gierung erklärte zwar, daran mitarbeiten zu wollen, jedoch war 
sie nicht bereit, die Initiative dazu zu ergreifen 1). 

England. Inzwischen hatte aber in England ein grosses Ereignis statt-
De~~:!~~~ gefunden, nämlich die Annahme des Antrags Richard im Unter

haus. Dieser hatte am 11. August 1871 einen Schiedsgerichts
antrag eingebracht, der in der folgenden Session des Parlaments 
in Behandlung genommen werden sollte. Dieser Antrag enthielt 
eine Aufforderung an die Regierung, die internationale Regelung 
zur Verbesserung des Völkerrechts und zur Festsetzung eines 
allgemeinen und dauernden Schiedssystems in die Hand zu 
nehmen 2): 

That an humble Address be presented to Her Majesty, praying 
that She will be graciously pleased to instruct Her Principal 
Secretary of State for Foreign Affairs to enter into communica
tion with Foreign Powers with a view to further improvement in 
International Law and the establishment of a general and per
manent system of International Arbitration. 

Darauf folgte ein mächtiger Werbefeldzug durch das ganze 
Land, um für den Antrag Stimmung zu machen. Vor allem Cre
mers Workmen's Peace Association entwickelte grössten Eifer. 
Die dem Parlament vorgelegte Petition war von mehr als einer 
Million Arbeiter unterzeichnet. Nachdem die Verhandlung wieder
holt vertagt worden war wegen der Schwierigkeiten, die der Ala
bama-Fall verursachte, konnte sie endlich am 8. Juli 1873 statt
finden 3). 

Der Antrag wurde vom Antragsteller ausführlich und mit 
schlagenden Beweisgründen erläutert. Die Genfer Lösung der 
Alabama-Angelegenheit sei ein Meilenstein in der Kulturge
schichte und die Unterwerfung Englands unter den für dieses 
Land ungünstigen Beschluss ein grosser Erfolg zugunsten des 
Prinzips. So bald wie möglich müsse eine internationale Kom-

1) Handelingen der Staten-Generaal 1874-1875, Tweede Karner, S. 320-326,327-
334. Vgl. auch noch die Frage Van Ecks vom 19. November 1873, Handelitlgen 1873-
1874, Tweede Karner, S. 323-325. 

2) Hansards Parliarnentary Debates 1873, Vol. CCXVII (8. Juli-5. August), S. 52 f. 
3) Vgl. Heraldof Peace, June 2nd 1873, S. 260. Vgl. auch Lewis Appleton, Memoirs 

of Henry Richard, 1889, S. 126 f. Vgl. weiter A. C. F. Eeales, History of Peace, 1931, 
S. 143 und Abrams, History of European Peace Societies, 1938, S. 115 f. 
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mission ernannt werden, die den mangelhaften Zustand des Völ
kerrechts untersuchen solle. 

In seiner Erwiderung wies Minister Gladstone darauf hin, dass 
die Verteidiger einer internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, und 
zwar zu Unrecht, stets von den zahllosen Fällen schwiegen, in 
denen ein Schiedsversuch ohne Erfolg geblieben sei. Sei denn 
nicht auch 1870 Englands Vermittlungsstreben gescheitert? 
England tue besser daran, immer selbst zu prüfen, ob seine Hand
lungen andern Staaten gegenüber von den Regeln des "good 
sense and moderation" beherrscht seien, als diesen Ländern 
Schiedsverträge aufzudrängen. Ein solches Beispiel werde ge
wiss Nachahmung finden, und auf diese Weise werde die Mög
lichkeit bestehen, dass die internationalen Beziehungen von 
den "principles of good will, moderation and justice" beherrscht 
würden. Obwohl der Minister die in dem Antrag zum Ausdruck 
gebrachten hohen Gefühle anerkannte, sah er es doch lieber) dass 
der Regierung, die die Verantwortung trug, volle Freiheit gelas
sen würde. 

Richard weigerte sich aber, auf das Ersuchen des Ministers 
einzugehen und den Antrag zurückzuziehen und er wurde zum 
allgemeinen Erstaunen mit 98 gegen 88 Stimmen angenommen 1). 
So war man immerhin einen Schritt weiter gekommen als im Jahre 
1849, wo Cobdens Antrag ohne weiteres abgelehnt wurde 2). 

Henry Richard sah sich durch seinen Sieg veranlasst, zum Italien. 

zweiten Male den Kontinent zu bereisen und dort auch die Staats
männer für die grosse Sache der Schiedsgerichtsbarkeit zu inte
ressieren 3). Die Annahme des englischen Antrages und Richards 
persönliche Werbetätigkeit blieben nicht ohne Ergebnis. Schon 
wurde ein Erfolg in der Niederländischen Kammer gemeldet. Ein 
Jahr vorher aber, am 24. November 1873, also nur wenige Monate 
nach England, hatte Mancini in der Italienischen Kammer einen 
Antrag folgenden Inhalts eingebracht 4) : 

La Camera esprime il voto ehe il Governo deI Re neUe reiazio
ni straniere si adoperi a rendere l' Arbitrato mezzo aeeettato e 

1) Hansards Parliamentary Debates 1873, Vol. CCXVII, S. 87 f. Betreffs der vor
sichtig abgefassten Entgegnung der Krone, vgl. Hansards Parliamentary Debates 
1873, Vol. CCXVII, S. 500-501. 

2) Vgl. Band II, 1, S. 322 dieses Werkes. 
3) Charles S. MiaU, Henry Richard, 1889, S. 206 f. 
') Disc01'sO e proposte deI Deputato Mancini. Tornata deI 24 novembre 1873, S. 3. 

TER MEULEN 4 
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frequente per risolvere, seeondo giustizia, le eontroversie inter
nazionali nelle materie suseettive d'arbitramento; proponga 
nelle oceasioni opportune, d'introdurre nella stipulazione dei 
Trattati la clausola di deferire ad Arbitri le questioni ehe sorges
sero nella interpretazione ed eseeuzione dei medesimi; e voglia 
perseverare nella benemerita iniziativa, da piu anni da esso as
sunta di promuovere Convenzioni tra l'Italia e le altre nazioni 
civili per rendere uniformi ed obbligatorie, neU' interesse dei 
popoli rispettivi, le regole essenziali dei Diritto Internazionale 
Privato. 

Die Kammer bringt den Wunsch zum Ausdruck, dass die Regierung des Kö
nigs in ihren Beziehungen zum Ausland danach trachten möge, die Schiedsge
richtsbarkeit zu dem anerkannten und gebräuchlichen Mittel zu machen, um 
alle internationalen Streitigkeiten überGegenstände,die für einen schiedsrichter
lichen Ausspruch geeignet sind, auf Grund der Gerechtigkeit entscheiden zu 
lassen; dass sie danach trachten möge, wenn sich die Gelegenheit dazu biete, 
beim Abschluss von Verträgen zu vereinbaren, dass die Streitigkeiten. die aus 
ihrer Auslegung oder Ausführung entstehen könnten, der Entscheidung von 
Schiedsrichtern unterworfen würden; und dass sie bei ihrer verdienstlichen Ini
tiative, die sie bereits vor mehreren Jahren ergriffen habe, beharren möge, um 
den Abschluss von Verträgen zwischen Italien und den anderen zivilisierten 
Nationen zu fördern, wobei im Interesse der verschiedenen Völker die wesent
lichen Regeln des internationalen Privatrechts gleichmässig und bindend fest
gestellt werden. 

In seiner ausführlichen und erläuternden Rede wies auch 
dieser Antragsteller auf den Erfolg des Genfer Schiedsgerichtes 
hin, dessen Vorsitzender ein Italiener gewesen sei. 

Erfreulich war es, dass sich die Regierung durch den Minister 
des Aeussern Visconti Venosta sofort dem Antrag anschloss, 
woraufhin dieser einstimmig angenommen wurde. 

Amerika. In Amerika hatte sich schon ein Jahr vorher unter dem Ein
fluss des deutsch-französischen Krieges und der Schwierigkeiten 
mit England die American Pe ace Society an den Kongress mit 
Eingaben gewandt, worin auf die Erwünschtheit einer allgemei
nen Schiedsgerichtsregelung und des Zustandekommens eines in
ternationalen Gerichtshofes hingewiesen wurde. 

Den 27. Februar 1872 legte der Senator H. B. Anthony von 
Rhode Island dem Kongress einen Antrag vor, den die American 
Peace Societyam 2. Januar angeregt hatte 1): 

In the progress of society, in the advance of intelligence, civili
zation, and Christianity, there has been developed a strong and 
widespread conviction that the adjustment of national differen-

1) The Congressional Globe, February 27, 1872, S. 1225-1226. Vgl. auch Edson L. 
Whitney, The American Peace Society, 1928, S. 121 f. 
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ces by arbitration, by an appeal to conscience, reason, and the 
eternal principles of right and justice, is practicable. This con
viction has been confirmed by the recent action between Great 
Britain and the United States, justly regarded by patriots, phi
lantropists and good people in all the world, as one of the most 
beneficent and sublime triumphs of Christian civilization. We 
rejoice in this great transaction as the harbinger of perpetual 
peace between the great English-speaking nations. 

And we most respectfully submit to your honorable bodies 
that there is now offered the Congress of the United States an 
opportunity for initiating measures for the establishment of a 
permanent system of international arbitration, by which differ
ences between civilized States shall be decided by an appeal to 
reason and justice, instead of the dread and barbarous arbitra
ment of the sword. 

We also beg leave to submit that in the judgement of this 
society our own beloved country is of all others most happily 
circumstanced fOT taking the initiative in promoting the esta
blishment of this greatest need of the nations, a high court of 
arbitration, and so of removing war, the foulest reproach of 
Christian civilization. Together with this memorial we present 
the petitions signed by some twelve thousand citizens, repre
senting all sections of this great Republic, who join with us in 
the most earnest prayer to your honorable bodies to take such 
action as will conduce to the great and benign consummation 
indicated by this memorial, and we add, it is the fixed and 
sublimely earnest determination of a powerful and rapidly in
creasing multitude of the Atnerican people to persevere in their 
efforts until this consummation shall have been reached. 

We believe no glory can be added to the name of our nation 
greater than that which will come from its taking the lead in all 
enterprises that make for the establishment of peace on earth 
and good will among men. 

Diese Eingabe, worunter wir u. a. den Namen von James B. 
Miles als Schriftführer der Peace Society finden, wurde an die 
Kommission für auswärtige Angelegenheiten verwiesen, wo sie 
offenbar im Sande verlaufen ist. Einige Monate später überreichte 
Chades Sumner dem Senat eine Resolution, worin es u. a. hiess 1): Charles Sum-

1. That in the determination of international differences arbi
tration should become a substitute for war in reality as in name, 
and, therefore, coextensive with war in jurisdiction, so that any 
question or grievance which might be the occasion of war or of 

1) Resolution,concerning arbitration as a substitute forwar in determiningdiffer
ences between nations, in the Congressional Globe, May 31, 1672, S. 4106-4107. 

ner. 



52 DIE PERIODE VON 1870 BIS 1878 

misunderstanding between nations should be considered by this 
tribunal. 

2. That any withdrawal from a treaty recognizing arbitration, 
or any refusal to abide the judgment of the accepted tribunal, or 
any interposition of technicalities to limit the proceedings, is to 
tbis extent a disparagement of the tribunal as a substitute for 
war, and therefore hostile to civilization. 

3. That the United States, having at heart the cause of peace 
everywhere, and hoping to help its permanent establishment 
between nations, hereby recommend the adoption of arbitration 
as a just and practical method for the determination of inter
national differences, to be maintained sincerely andingoodfaith, 
so that war may cease to be regarded as a proper form of trial 
between nations. 

Im folgenden Jahr reichte Sumner noch einmal dieselbe Reso
lution ein, jedoch mit dem Unterschied, dass er diesmal das 
unter Punkt 2 Genannte wegliessi). Offenbar war er zu derUeber
zeugung gekommen, dass es verständiger sei, das heikle Problem 
der Sanktionen nicht anzurühren. 

Dieser Antrag wurde infolge seines Todes nicht behandelt, aber 
am 9. Juni 1874 brachte der Senator Hamlin von Maine einen 
Bericht und einen Resolutionsantrag der Kommission für Aus
wärtige Angelegenheiten ein. Ohne Debatte wurde diese Reso
lution am 23. Juni angenommen. Ihr Wortlaut stimmte mit 
Punkt 3 der Resolution Sumner überein 2). Am 17. Juni war aber 
bereits vom Repräsentantenhaus und vom Senat der folgende 
Antrag angenommen worden 3): 

Resolved by the Senate and House of Representatives, 
That the President of the United States is hereby authorized 

and requested to negociate with all civilized powers who may be 
willing to enter into such negotiation for the establishment of an 
international system whereby matters in dispute between differ
ent governments agreeing thereto may be adjusted by arbitra
tion, and if possible without recourse to war. 

Schweden. Auch die skandinavischen Länder blieben in jenen Jahren 
nicht zurück. 

Zuerst war es Schweden, wo am 24. Januar 1874 im Reichstag 
ein Antrag gestellt wurde, der die Aufforderung an die Krone 

1) Resolution, concerning arbitration as a substitute of war in determining differen· 
ces between nations, in Congressional Record, December 2, 1873, S. 3. 

2) Senate Reports, No. 281 to 478, 1st Sess., 43rd Congress, 1873-1874. June 1874. 
3) CongressionalRecord 1874, Vol. 2, Part VI, S. 5114. 
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enthielt, an der Gründung permanenter Schiedsgerichte für die 
Lösung internationaler Streitfragen mitzuwirken 1): 

att Riksdagen ville till Kong!. Maj:t afläta en underdänig 
skrifvelse, med anhällan, det Kong!. Maj:t täcktes vid alla de 
tillfällen, dä främmande makter med Sverige eller med hvaran
dra öppna underhandlingar angäende ästadkommande af per
manenta skiljedomstolar för biläggande af internationela tviste
frägor, understödja desamma. 

dass der Reichstag an Seine Majestät ein untertäniges Schreiben richten 
möchte mit der Bitte, dass Seine Majestät bei allen Gelegenheiten, wo ausländi
sche Mächte mit Schweden oder unter sich Verhandlungen über das Errichten 
von permanenten Scbiedsgerichten für die Beilegung von internationalen 
Streitfragen führten, diese unterstützen möchte. 

Am 9. März sprach sich eine Kommission zugunsten des An
trags aus, und am 21. März wurde er mit 71 gegen 64 Stimmen 
angenommen. Einen Monat später (am 25. April 1874) aber lehn
te die Erste Kammer den Antrag ab, wobei sie dem Gutachten 
der Kommission der Ersten Kammer vom 18. April folgte 2). 

In Dänemark wurde am 18. März 1875 im Reichstag das Ansu- Dänemark. 

chen an die Regierung gerichtet, an der Gründung eines euro-
päischen Gerichtshofes mitzuwirken 3) : 

Ved Folkethingsmanden for Aarhus Amts Iste Valgkreds 
(Winther) er der indgivet et Andragende med 46 Underskrifter 
om Rigsdagens Medvirkning til Oprettelse af en europaeisk 
V oldgiftsret ... 

"Folkethinget opfordrer Regjeringen til at virke til Oprettelse 
af en europaeisk Voldgiftsdomstol til afgjl1lrelse af mellemrigske 
Stridigheder." 

Von dem für den ersten Wahlkreis von Aarhus gewählten Mitglied der zwei
ten Kammer, Winther, wurde ein Antrag mit 46 Unterschriften eingereicht zum 
Zwecke der Mitwirkung des Reichstags bei der Errichtung eines europäischen 
Schiedsgerichtshofs ... 

"Die zweite Kammer fordert die Regierung auf, bei der Errichtung eines 
europäischen Schiedsgerichtshofs zur Entscheidung von internationalen Streit
fragen mitzuwirken." 

1) Bihang till Riksdagens Protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm, 1874, 
Första Samlingen, 2dra Afdelningen, andra Bandet: Motioner, väckta inom Andra 
Kammaren No. 13. 

") Bihang till Riksdagens Protokoll ... 1874, Attonde Samlingen, 2dra Afdelningen, 
andra Bandet, No. 12. Riksdagens P1'otokoll 1874, Andra Kammaren, andra Bandet, 
S. 258-280. Riksdagens P1'otokoll ... 1874. Första Kammaren, andra Bandet 477-8. 
Bihang till Riksdagens Protokoll 1874, Attonde Samlingen, 2 dra Afdelningen. första 
Bandet No. 7. 

3) Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folkethinget, Ordentlig Samling 1874-
1875, 2. Bind. S. 4844. 
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Das Gesuch wurde an eine Kommission verwiesen, die ein gün
stiges Urteil darüber abgab 1). 

Belgien. In der belgischen Kammer stellten die Abgeordneten Couvreur 
und Thonissen, in der Sitzung vom 11. Dezember 1874 den An
trag betreffs Erweiterung des internationalen Schiedswesens 2) : 

La chambre exprime le voeu de voir etendre la pratique de 
l'arbitrage entre les peuples civilises a tous les differends suscep
tibles d'un jugement arbitral. 

Elle invite le gouvernement a concourir, a l'occasion, a reta
blissement des regles de la procedure a suivre pour la constitu
tion et le fonctionnement des arbitres internationaux. 

Le gouvernement, chaque fois qu'll jugera pouvoir le faire 
sans inconvenient, s'efforcera, en negociant des traites, de faire 
admettre que les differends qui pourraient surgir, quant a leur 
execution, seront soumis a une decision d'arbitres. 

Nach verschiedenen Debatten wurde am 20. januar 1875 die
ser Antrag mit 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen, 
worauf am 16. Februar die Annahme eines gleichlautenden An
trags 't Kint van Roodenbeke im Senat erfolgte 3). 

In der Reihe der aufgeführten europäischen Parlamente, die 
sich in den siebziger jahren zugunsten der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit geäussert haben, fehlten vor allem die 
kriegführenden Staaten der jahre 1870/71. 

Bei ihnen dauerte es noch geraume Zeit, bis auch dort in den 
Volksvertretungen eine der hohen Bedeutung der Sache ent
sprechende Behandlung des Schiedsgedankens stattfand. 

Deutschland. Die Tatsache, dass jedenfalls in Deutschland Anregungen in 
dieser Richtung vorkamen, darf an dieser Stelle nicht unerwähnt 
bleiben, und zwar war es Eduard LoewenthaI 4), der sich grosse 
Mühe gab, den Reichstag für die Friedensideen zu begeistern. 

Loewenthal Die Bewegung für Schiedsgerichtsbarkeit in den Parlamenten 
und seine Pe- 1 d L" d b d d E f I d H R' h tition an den (er an eren an er, eson ers er grosse r 0 g, en enry lC-

Reichstag. ard in England und Mancini in Italien zu verzeichnen hatten, 
war für Loewenthal der Anlass, um im Namen seines Unionsver
eins eine Petition an den Reichstag zu richten 6). Darin wurde 
das Ansuchen gestellt, 

') S.4989. 
S) Annales et Documents Parlementaires de Belgique, 1874-1875. Challlbre deo 

Repn"sentants. Seance du 11 decembre 1874. S. 193. 
3) L. Hijmans, Histoire Parlementaire de la Belgiquc, 1831-1880, tome V, S. 347. 
') Ueber Loewenthal siehe oben S. 17 f. 
6) Erstes Verzeichnisz der bei dem Deutschen Reichstage eingegangenen Petitionen 
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die deutsche Reichsregierung zu veranlassen, wegen Einset
zung eines internationalen Schiedsgerichts zur Schlichtung völ
kerrechtlicher Streitigkeiten mit den Regierungen Europas und 
Amerikas Verhandlungen anzuknüpfen und für die Herbeifüh
rung eines auf alle Zeiten gesicherten Friedens, sowie für die Be
seitigung der bisher obwaltenden Anarchie ihr Gewicht mit in 
die Wagschale zu werfen. 

Die Petition wurde aber als ungeeignet zur Erörterung im 
Plenum von der Petitions-Kommission abgelehnt 1). Auf Antrag 
der Petitions-Kommission, lautete die Rückäusserung vom 
22. April 1874 2): 

Der Deutsche Reichstag hat in der Plenarsitzung vom heuti
gen Tage auf Grund des von der Petitions-Kommission abge
gebenen Votums den Beschluss gefasst: über die von dem Vor
stande des Deutschen Vereins für internationale Friedenspropa
ganda d.d. Berlin den 20. Januar er. eingereichte Petition, Be
hufs Einsetzung eines internationalen Schiedsgerichts zur 
Schlichtung völkerrechtlicher Streitigkeiten mit den Regierun
gen Europas und Amerikas Verhandlungen anzuknüpfen und 
für die Herbeiführung eines auf alle Zeiten gesicherten Friedens, 
sowie für die Beseitigung der bisher obwaltenden internationalen 
Anarchie zu sorgen, in eine weitere Erörterung nicht einzutre
ten, weil kein genügender Grund vorliegt, dem Reichstage den 
gestellten Antrag zu unterbreiten. 

In Frankreich ersuchte 1879 eine grosse Anzahl Bewohner des Frankreich. 

Rhone-Departements die Kammer, die Regierung zur Mitarbeit 
an dem Zustandekommen eines internationalen Schiedsgerichts
hofes zu veranlassen. Die Kommission für Petitionen hielt aber 
die Zeit für einen derartigen Vorschlag noch nicht für reif3). 

(Anhang zu den Anlagen der Stenographischen Berichte über die Verhandlungen des 
Deutschen Reichstages, 2. Legislatur-Periode, 1. Session 1874) Nummer 132. Der 
vollständige Wortlaut dieser Petition vom 20. Januar 1874 ist in den Akten nicht 
abgedruckt worden. Eine Uebersetzung aus einer französischen Friedensschrift gibt 
Loewenthal selbst in seinem .. Lebenswerk", S. 45. 

1) Vgl. Sammlung sämmtlicher Drucksachen des Deutschen Reichstages, 2. Legis
latur-Periode, I. Session 1874, Nummer 47, B; Erstes Verzeichniss: 132 und Steno
graphische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, 2. Legisla
tur-Periode, 1. Session 1874, 38. Sitzung am 22. April 1874, S. 1026. 

') Abgedruckt bei Loewenthal, Mein Lebenswerk, S. 45f. Abgesehen von diesen 
Versuchen Loewenthals und seines Vereins für internationale Friedenspropaganda 
sei hier noch erwähnt, dass am 2. und 13. März 1878 im Reichstag die Frage der 
Schiedssprechung kurz berührt wurde. Vgl. Stenographische Berichte über die Ver
handlungen des Deutschen Reichstags, 3. Legislatur-Periode, II. Session 1878, Band 
1., S. 284 f. und S. 502. 

S) Jou,nal officiel de la Republique Fran~aise, 22 decembre 1879, S. 11445. Vgl. 
für die Vorgeschichte u. a. die Rede des Arbeiters Benoit Lourd auf dem Congres int. 
des societes des amis de la paix 1878. C omptes ,endus, Paris 1880, S. 84 f. 
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3. INTERNATIONALE VÖLKERRECHTLICHE VEREINE 

"I t is a problem which ... stops the way of 
the international jurist in every direction". 

JAMES LORIMER. 

Der belgische Jurist Rolin-Jaequemyns erklärte im Jahre 
1870, die Tatsache, dass wegen der Heftigkeit und der Uebertrei
bung seitens der Friedens- und Freiheitsliga die Idee von den 
Vereinigten Staaten von Europa in Misskredit gekommen sei, 
biete keinen Grund für die Männer der Wissenschaft, um nicht 
ihrerseits für diesen prächtigen Gedanken die praktische Lösung zu 
suchen 1). Dazu sei es jedoch in erster Linie erforderlich, dass die 
Männer der Wissenschaft zusammen kämen. Und das geschah auch. 

Die Kodifikation des internationalen Rechts galt nach Ansicht 
vieler als ein wichtiges Ziel einer derartigen Konferenz von Ju

Das Rechts- risten. Der Plan dazu bestand schon einige Jahre. David Dudley 
buch von Field, ein einflussreicher Mann auf dem Gebiete der ameri-

Field. kanischen Kodifikation, hatte im Jahre 1866 auf der Ver
sammlung der Social Science Association in Manchester einen 
Vortrag über das Problem eines internationalen Gesetzbuchs ge
halten 2). Sein Vorschlag, für diesen Zweck ein internationales 
Komitee zu bilden, wurde angenommen. Aber schliesslich wurde 
der Code das Werk Fields allein. Dieser Entwurf enthält einige 
Artikel, die sich auf die Wahrung des Friedens beziehen 3). 

Wenn eine Nation glaube, dass sie sich über eine andere be
schweren müsse, solle sie verpflichtet sein, dieser davon Mittei
lung zu machen und anzugeben, welche Genugtuung sie fordere. 

Friedliche Er- Die angeklagte Partei müsse dann innerhalb von 3 Monaten eine 
ledigunginter- E ' f d' B h d b . W . h d' nationaler ntgegnung au Ie esc wer e vor nngen. enn SIC nun Ie 
Streitigkeiten. beiden Nationen nicht einigen könnten, müssten sie eine "Joint 

High Commission" einsetzen, also eine gemischte Kommission, 
für die jede Partei 5 Mitglieder zu ernennen habe, und die binnen 
6 Monaten einen Beschluss fassen müsse. Falls aber die Kom
mission nicht zu einem Beschluss komme oder die Parteien sich 
weigern sollten, den Beschluss auszuführen, dann müsse die Kom
mission innerhalb von 12 Monaten die anderen Staaten, die den 

1) Rolin-]aequemyns, Chronique de droit international in der Revue de droit 
international et de la It~gislation companle, Vol. II, 1870, S. 326. 

') Vgl. oben S. 37. 
3) D. Dudley Field, Draft. Outlines of an international code, 1872, Art. 532-538. 
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Code unterzeichnet hätten, davon in Kenntnis setzen. Dann 
werde ein zweites Organ, ein "High Tribunal of Arbitration", aus 
7 Mitgliedern gebildet. Diese Anzahl erhalte man dadurch, dass 
erst die neutralen Staaten eine Liste von Personen aufstellten, 
von denen dann die Parteien so viele ablehnten, bis schliesslich 
die gewünschte Zahl übrig bleibe. 

Alle Staaten, die den Code angenommen hätten, sollten ver
pflichtet sein, an dem Zustandekommen der beiden Organe mit
zuwirken. Eine Partei, die sich den Beschlüssen widersetze, solle 
von den andern Staaten mit Gewalt zu ihrer Anerkennung ge
zwungen werden. 

Ausserdem sollten jährliche Konferenzen der Staaten der Staatenkonfe

Reihe nach in den verschiedenen Hauptstädten abgehalten wer- renzen. 

den, um Besprechungen über den Code, die Friedenspolitik und 
die Verbesserungen des internationalen Verkehrs zu führen. 

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass der Code den Staaten 
das Recht zuerkannte sich zu bewaffnen, allerdings in be- Beschränkung 

schränktem Masse: es durfte nämlich auf tausend Einwohner ein der Rüstung. 

Soldat kommen 1). 
An diese Artikel knüpfte Field die Bemerkung, dass seine 

Vorschläge nicht einfach Phantasien seien, sondern dass sie auf 
Tatsachen beruhten. In seiner "Joint High Commission" sah 
er die schiedsrichterliche Kommission im Alabamafall, und in der 
Art und Weise, wie die Mitglieder des "High Tribunal of Arbitra
tion" ernannt werden soUten, hatte er die Regelung aus der er
sten Verfassung der Vereinigten Staaten als Vorbild genommen 2). 

Zu demselben Zeitpunkt, als Fields Code erschien, wurde die Gründung des 

Initiative zur Errichtung zweier völkerrechtlichen Vereinigungen d~:st~~1!~o~~a~ 
ergriffen, nämlich des "Institut de droit international" und des tion for the 

Vereins, der später den Namen "International Law Association" ~~:~:::i~:~~o
erhalten sollte. Bei der Errichtung des "Institut" spielte vor al- the law of 

lern Rolin-Jaequemyns eine grosse Rolle 3). Zu den Gründern ge- nations". 

') a. a. o. Art. 528. 
2) Articles of Confederation, Art. IX, siehe Band 11, I, S. 177 f. dieses Werkes. 
3) Rolin-J aequemyns, De la necessite d'organiser une institution scientifique per

manente in: Revue de droit international, tome V, 1873, S. 463 f. Annuairc de I'In
stitut de droit international, 1877, S. 11 f. Auch Francis Lieber hatte diesen von 
ihm schon lange gehegten Wunsch in einem Brief an Bluntschli vom 16. April 1866 
geäussert. Vgl. J. B. Scott, The gradual and progressive codification of international 
law, The American Journal of int. law, Vol. XXI, 1927, S. 423. De Montluc weist, 
ohne aber die Behauptung näher zu begründen, auf einen möglichen Einfluss von 
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hörten ausserdern: T. M. C. Asser (Amsterdam), Wladimir Beso
brasoff (St. Petersburg), J. C. Bluntschli (Heidelberg), CarIos 
Calvo (Buenos-Aires), David Dudley Field (New York), Emile de 
Laveleye (Lüttich), James Lorimer (Edinburg), P. S. Mancini 
(Rom), Gustave Moynier (Genf) und Augusto Pierantoni (Neapel). 

Die Association fand ihren Ursprung in Amerika. Die amerika
nische Peace Society hatte im Jahre 1872 eine von den Schrift
führern James B. Miles und Elihu Burritt unterschriebene Auf
forderung an Publizisten, Juristen, Staatsmänner und Philan
thropen gerichtet, und sie ersucht, am 10. September 1872 einem 
Kongress in New York beizuwohnen. Der Zweck dieses Kon
gresses war zunächst, einen internationalen Code zu verfassen, 
der "den Regierungen und den Völkern der Christenheit" zur 
Annahme empfohlen werden sollte, und ferner sonstige Mittel zu 
besprechen, die dem Frieden förderlich sein könnten. 

Dieser Kongress fand nicht statt, aber der amerikanische Ver
ein sandte dann den Reverend James Miles nach Europa, um 
dort mit hervorragenden Männern aller Nationen sich über den 
Plan zu beraten. Man wollte alsdann etwa 40 oder 50 von den 
bedeutendsten Juristen der ganzen Welt zu einer Kommission 
vereinigen, die einen internationalen Code entwerfen sollte. Miles 
besuchte verschiedene Länder, darunter England, Frankreich, 
Italien, Oesterreich, Deutschland und Belgien, nahm dort mit 
den bekanntesten Juristen Rücksprache I} und legte einigen von 
ihnen eine Anzahl spezieller Fragen über das Zustandekommen 
eines Code vor 2}. Dann kehrte er, zufrieden mit dem Ergebnis 
seiner Reise, nach Amerika zurück. 

Nachdem Miles seinen Auftraggebern Bericht erstattet hatte, 
wurde ein Ausschuss unter dem Namen "International Code 
Committee" ernannt mit David Dudley Field als Vorsitzendem, 
dessen Code gerade zu der Zeit erschienen war. Hierauf folgte am 

Lemonnier und der Ligue internationale de la paix et de la liberte hin. Vgl. Leon de 
Montluc, La vie de Charles Lemonnier in: Les Etats-Unis, Supplement au numero 9, 
Octobre 1924, S. 15. L. Frank, Les Belges et la paix, 1905, S. 152, nennt Louis Bara, 
dessen Buch vom Jahre 1849 gerade (1872) erschienen war, den "Inspirateur". (Vgl. 
auch Band 11, 1, S. 323 f. unsres Werkes). Es ist jedoch nicht richtig, einen einzigen 
Mann als Urheber dieses Gedankens zu betrachten. 

') Vgl. Bulletin de la SociHe des Amis de la Paix, 1873, S. 17 f. 
') Unter diesen befanden sich Graf Sclopis, der Präsident des Schiedsgerichts in der 

Alabamasache, Mancini, Calvo und andere. Vgl. für die Antworten: The Herald of 
Peace vom Mai 1873, S. 230 L, Bulletin de la Societe des Amis de la Paix, 1873, S. 31 f. 
und Rolin-Jaequemyns, in der Revue dc uroit international, tOIIW V, S. 482 f. 
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10. Oktober 1873 ein Kongress in Brüssel, wo ausser Dudley 
Field und Miles u. a. Mancini, Pierantoni, Travers Twiss, Henry 
Richard, Webster, Calvo, Passy, Bluntschli, de Marcoartu, de 
Laveleye, Rolin-jaequemyns, Goblet d'Alviella und Brediuszu
gegen waren 1). Aus dieser Versammlung ging dann die Vereini
gung hervor, die den Namen "Association for the reform and co
dification of the law of nations" erhielt und die 1895 den Na
men "International Law Association" annahm. 

So waren demnach im seIhen jahre, und zwar zum Teil durch 
dieselben Männer, zwei Gesellschaften zu stande gekommen, die 
sich heide die Förderung des internationalen Rechts und der Ko
difikation auf diesem Gebiet zum Ziel gesetzt hatten. Während 
aber das Institut ein ausschliesslich aus juristen bestehender 
Verein war und besonders die wissenschaftliche Seite der Materie 
zu berücksichtigen hatte, nahm die Association auch Männer aus 
andern Kreisen als Mitglieder auf und ihre Arbeit war mehr auf 
die Praxis gerichtet. Beide wollten für den Frieden arbeiten 2), 
aber die Association war auf Grund ihrer Zusammensetzung 
besser dafür geeignet, auf die Versöhnung der Völker hinzu
wirken 3). 

') Bulletin de la Societe des Amis de la Paix, 1873, S. 166 f. 
") "L'Institut de droit international. " une association exc1usivement scientifique 

... a pour but ... de travailler, dans les limites de sa competence, soit au maintien 
de la paix, soit a l'observation des lois de la guerre." Ann_ire de I'Institut de droit 
international, 1877, S. 18 f. 

0) Besonders in der ersten Konferenz der Association ist das Verhältnis zum In
stitut bei der Behandlung des Problems der Kodifikation ausführlich zur Sprache 
gekommen. Man bekommt den Eindruck, dass die Sache auch psychologisch nicht als 
einfach empfunden wurde. Am 10. Oktober 1873 wurde auf Antrag von Rolin
J aequemyns eine Resolution angenommen, die u. a. das Folgende enthielt: 

"That the Committee promoting the Brussels Conference (das ist also die "Asso
ciation") is not merely composed of jUrists, but also of distinguished politicians, 
publicists, economists, and philanthropists, and that its object is to further the 
progress of International Law in its practical application and in public opinion; 

"That, by its nature and composition, the Institute of International Law seems 
to fu!fil the conditions necessary for working as a senate of jurists, eminently fit to 
perform the preparatory studies indispensable to the reception and promulgation of 
a Code of International Law, and that it is desirable to second it in the accomplish-
~~~~; -

"That, on its part, the Conference (= die "Association") reserves to itse!f to 
examine from all points of view, and particularly from the political, economical, 
and social point of view, the results of these studies, as well as to undertake, while 
avoiding double emploi, all the studies it may judge necessary, and to act, even after 
examination of the labours of the Institute, or while waiting for an opportunity to 
undertake such examination, in such a manner as may appear the most favourable 
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Besonders in den ersten Jahren hat bei den heiden Vereinen die 
Kodifikation und das damit verbundene Problem der internatio
nalen Schiedsgerichtsbarkeit eine grosse Rolle gespielt 1). 

Goldschmidts Das Institut de droit international behandelte in den Sitzungen 
Re:~~::e~~~ der Jahre 1874 (Genf) und 1875 (Haag) ein von dem Berliner 

verfahren. Professor Levin Goldschmidt aufgesetztes Reglement für das 
Schiedsverfahren bei den besonderen Schiedsgerichten, das nach 
Diskussionen und einigen Abänderungen in der Sitzung vom 28. 
August 1875 im Haag angenommen wurde 2). Die aufgestellten 
Regeln bezogen sich aber nicht auf einen ständigen Gerichtshof. 
Eine derartige Einrichtung stand nach der Meinung Gold
schmidts mit der absoluten Souveränität der Staaten im Wider
spruch 3). Das einzige Mitglied des Instituts, das in jenen Tagen 

Vorschlag des ein ständiges Schiedsgericht vorschlug, war ein holländischer Of
den ~~~;~~~~~ fizier, der spätere Generalleutnant den Beer Poortugael. Im Jahre 

tugael. 1874 wurde er in der Sitzung des Instituts in Genf zum Associe er
nannt und sogleich mit Bluntschli, Mountague Bernard, Dudley 
Field, Landa, Lucas, Mancini, Martens, Moynier, Neumann, de 
Parieu und Rolin-Jaequemyns zusammen in eine Kommission 
gewählt, die die Gesetze und Gebräuche im Landkriege unter
suchen sollte. 

Zu diesem Zweck entwarf Rolin-J aequemyns im nächsten 
Jahre, 1875, einen Fragebogen, dessen beide erste Fragen lauteten: 

1. Est-il desirable de reglement er par voie de convention in-

to the development of peaceful relations amongst nations, and to the progress of 
international civilization." 

The International Law Association. Reports of the first and second conference, 
1903, S. 17 f. u. S. 44 f. Für den ursprünglichen Charakter dieser Vereine und das 
Verhältnis zwischen beiden vgl. auch Revue de droit international, tome V, 1873, 
S. 699 f., tome VI, 1876, S. 170, tome VII, 1875, S. 291 f., und Annuaire de l'Institut 
de droit international, 1877, S. 27 f. 

1) 1874 kam in Genf das Institut vom 31. August bis 5. September zusammen, die 
Association vom 7. bis 11. September. (In derselben Stadt hielt damals auch vom 6. 
bis 8. September die Ligue internationale de la Paix et de la Liberte eine Versamm
lung ab). Im Jahre 1875 trat das Institut im Haag vom 25. bis 31. August zusammen, 
die Association vom I. bis 4. September. 

2) Vgl. für den Projet de reglement pour tribunaux arbitraux internationaux u. a. 
Revue de droit international, tome VI, 1874, S. 421 f., S. 587 f., tome VII, 1875, S. 
418 f., und Annuaire de l'Institut, 1877, S. 31 f., S. 84 f. u. S. 126 f. 

3) Vgl. Revue de droit international, tome VI, 1874. S. 422: Tribunaux internatio
naux permanents. Cette institution est inconnue au Droit international existant, et 
des obstacles difficiles a surmonter paraissent s'opposer a sa creation entre Etats 
absolument souverains, qu'aucun lien, pas meme celui d'une constitution federative, 
ne soumet a une autorite COll1mune. 
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temationale entre les differents Etats civilises les lois et coutu
mes de la guerre? 

11. Dans l'affirmative sur la question precedente, est-il desi
rable de formuler en tete d'une pareille convention un ensemble 
de principes et de definitions generales concemant le but de la 
guerre, la raison de guerre, etc.? 

Den Beer Poortugael hatte schon in seinem 1872 erschienenen 
Kriegsrecht (S. 36 f.) die erste Frage bejahend beantwortet. Jetzt 
aber ging er weiter und trat für den Gedanken der obligatorischen 
Schiedsgerichtsbarkeit und eines ständigen Schiedsgerichts ein 1) : 

S'il peut y etre question d'une tete de convention le premier 
Article devrait etre qu'on veut faire tous les moyens possibles 
POUf vider les querelles de nations en amiable. On devrait pro
clamer: 

Les Hautes parties contractantes, egalement munies du desir 
de diminuer autant que possible les calamites de la guerre, s'en
gagent mutuellement comme elles sont convenues par la pre-
sente: 

I. Les differends des Etats seront portes dorenavant devant 
un conseil d'arbitrage international, des que la diplomatie s'est 
declaree impuissante a vider la question. 

11. Si, nonobstant cet arbitrage, une guerre vient a eclater, 
les parties belligerantes dirigeront les operations de guerre exclu
sivement contre les forces et les moyens de guerre de l'Etat 
ennemi et non contre ses sujets, tant que ces derniers ne pren
dront pas eux-memes une part active a la guerre .... 

Noch ein anderes Mitglied der Institut de droit international, 
das sich um die Sache der Kodifikation und des Schiedswesens be-
müht hat, soll hier genannt werden. Charles Lucas hatte schon Charles Lucas. 

lange lebhaftes Interesse für die Abschaffung der Todesstrafe und 
die Verbesserung des Gefängniswesens gezeigt. Dies Problem 
stand Mitte des vorigen Jahrhunderts im Zusammenhang mit 
den humanitären Strömungen, die auch Anteil an dem Entstehen 
der Friedensbewegung hatten. Nach der Auffassung von Lucas 
sollte ein halboffizieller internationaler Kongress, wozu das In-

1) Vgl. Revue de droit international, tome VII, 1875, S. 461. Ich habe die Angaben 
und den Text mit dem ergänzt, was ich unter den Papieren des verstorbenen den 
Beer Poortugael fand, die von dessen Erben der Bibliothek des Friedenspalastes 
überlassen wurden. Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges, 1911, veröffentlichte der da
mals pensionierte Generalleutnant den Beet' Poorlugael die Schrift Le droit des gens 
en marche vers la paix et la guerre de Tripoli, worin der Verfasser sehr radikale Frie
densgedanken verkündete. Mit einer gewissen Genugtuung konnte er in dieser Schrift 
darauf hinweisen, dass er schon vor 37 Jahren für die Bildung eines Schiedsgerichts 
eingetreten sei. 
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stitut de France die Initiative nehmen sollte, die Humanisierung 
des Krieges (civilisation de la guerre) durch eine allmähliche Ko
difikation in die Wege leiten. Das internationale Gesetzbuch 
sollte einem dreifachen Zweck dienen 1): 

1. Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit, 
2. Regelung der rechtmässigen Verteidigung im Kriegsfall, 
3. Regelung der Anwendung von Kriegsmitteln, die im Streit 

mit der Menschlichkeit sind. 
Lucas gehörte zu denen, welchen die internationale Friedens

organisation als Ideal vor Augen stand, dessen Verwirklichung 
sie jedoch nur in weiter Zukunft für möglich ansahen. Das Pro
gramm des Parlaments (Etats-Generaux) der intellektuellen 
Welt, wie er die Kongresse der internationalen Juristen nannte, 
hatte er auf folgende kurze Formel gebracht: 

renoncer a militariser la paix et travailler a civiliser la guerre. 
Die "Associa- Der zweite Verein, die "Association", war also aus pazifistischen 

tion". Kreisen hervorgegangen 2). Neben den Juristen standen auch pa
zifistische Laien, die sich der V eran twortlichkei t für sein Gedei
hen bewusst waren. Die "Association" besprach schon auf der 
ersten Konferenz (1873) in Brüssel ausser dem Thema der Kodifi
kation das Problem der Schiedsgerichtsbarkeit. Hierbei war es 
besonders ein Jurist, und zwar - was nicht unbegreiflich ist
einer aus dem siegreichen Deutschland, der sich den allzu radika
len Auffassungen widersetzte. Diesem Juristen, Bluntschli, der 
die Lebensinteressen der Staaten von der Schiedsgerichtsbarkeit 
ausgeschlossen wissen wollte, standen vor allem Pazifisten wie 
Henry Richard und Passy gegenüber, die - natürlich ohne die 
Lebensinteressen der Staaten zu übersehen - den Wunsch, prin-

') eh. Lucas, La conference internationale de Bruxelles sur les lois et coutumes de 
la guerre, 1874, S. 26. Siehe ferner vor allem seine verschiedenen Abhandlungen in 
der Academie des sciences morales et politiques (Institut de France), und zwar in 
erster Linie sein Necessite d'un congres scientifique international relatif a la civili
sation de la guerre et a la codification du droit des gens (Seances et travaux de I' Aca
demie, torne 99, Paris 1873, S. 131 f.) und De la substitution de I'arbitrage a la voic 
des armes pour le reglement des conflits internationaux (a. a. 0., tome 100, 1873, S. 
415 f.). Vgl. auch Lucas, Les deux reves de Henri IV, 1873. 

2) Hier oben S. 58 wurden Miles und Elibu Burritt genannt. In dem Vorwort zu 
The International Law Association. Reports of the first and second conferences, 1903, 
S. V. liest man, dass die Association .... "had its inception in the fertile brain of 
that far-sighted worker for peace, Elihu Burritt, "the learned blacksmith." It was 
taken up by his friend and colleague, the Rev. Dr. Miles, a fervent apostle of the 
same cause and Secretary of the Arnerican Peace Society." 
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zipielle Ausnahmen für eine schiedsrichterliche Regelung zu ge
währen, mit grossem Widerstreben betrachteten. Der Holländer 
Bredius meinte, dass ein Schiedsgericht selbstverständlich auf 
Lebensinteressen Rücksicht nehmen würde. Er lehnte ebenfalls 
Ausnahmen ab und rief aus: "Man darf den Völkern nicht Ge
legenheit geben von uns zu behaupten, dass wir selbst ganz und 
gar nicht an das Prinzip glauben". 

Das Ergebnis der Beratungen wurde ein glücklicher Kompro
miss. In der Resolution wurde der allgemeine Grundsatz der 
Schiedsgerichtsbarkeit vorangeschickt. Die Möglichkeit von Aus
nahmen wurde anerkannt, jedoch gleichzeitig festgestellt, dass 
kein internationaler Streitfall als unlösbar angesehen werden 
könne, bevor nicht eine genaue Darlegung der Angelegenheit 
vorliege und die für die Anwendung friedlicher Mittel erforder
liche Zeit verstrichen sei 1) : 

La Conference declare qu'elle regarde l'arbitrage comme le 
moyen essentiellement juste, raisonnable, et meme obligatoire, 
pour les nations, de terminer les differends internationaux qui ne 
peuvent etre Tt!gIes par voie de negociation. Elle s'abstient d'af
firmer que dans tous les cas sans exception ce moyen peut etre 
applique. Mais elle croit que ces exceptions sont rares. Et elle 
est d'avis qu'aucun differend ne doit etre considere comme in
soluble qu'apn!s une exposition complete de l'objet en litige, 
apres un delai suffisant, et apres qu'on aura epuise tous les 
moyens pacifiques de le regler. 

Hierzu liess Professor Bluntschli vermerken, dass einige der 
Anwesenden das Wort "obligatoire" nur im Sinne einer morali
schen Verpflichtung verstanden wissen wollten. 

Die "Association" schloss im Jahre 1873 ihre Konferenz mit 
einer Huldigung an Henry Richard für seinen Erfolg im engli
schen Unterhaus. Als sie im folgenden Jahr in Genf tagte, hatten 
in der Zwischenzeit auch die Parlamente von Italien, den Ver
einigten Staaten und Schweden Anträge zu Gunsten der Schieds
gerichtsbarkeit angenommen. Diese Sitzung fand ebenso wie die 
des "Institut" im Alabamasaal statt. So stand also auch die zwei
te Konferenz stark im Zeichen der Schiedsgerichtsbarkeit 2). Henry 

1) The International Law Association.-Reports of the first and second conference, 
1903, S. 43. 

") a. a. O. S. 51 f. und He1'ald of Peace, 1. Oktober 1874, S. 132 f. 
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Richard hielt dort seinen bekannten Vortrag über "The gra
dual triumph of law over brute force". Miles las einen Vortrag 
des amerikanischen Richters Emory Washburn vor über die 
Möglichkeit der Durchführung eines internationalen Gesetz
buchs, womit auch die Notwendigkeit eines Gerichts verknüpft 
wurde. Miles selbst hatte für die Konferenz einen Vortrag über 
einen internationalen Gerichtshof vorbereitet. Der Redner ver
suchte darzulegen, dass ein solches Gericht besser sei als Schieds
gerichte ad hoc und ausserdem unter Berücksichtigung der Sou
veränität der Staaten gebildet werden könne 1). Als Mitglied der 
grossen amerikanischen Gemeinschaft äusserte er den Wunsch, 
dass sein Land die Initiative zur Gründung des Reiches des Frie
dens und der Gerechtigkeit ergreifen möge. 

Die Besprechungen schlossen wiederum mit einem Antrag, in 
dem die Hoffnung ausgesprochen wurde, dass diejenigen Staaten, 
in denen die Parlamente dem Prinzip der Schiedsgerichtsbarkeit 
zugestimmt hätten, nun auch zum Abschluss entsprechender 
Verträge übergehen würden 2). 

Auch in der dritten Jahresversammlung der Association im 
Haag kam das Problem der internationalen Schiedsgerichtsbar
keit und eines internationalen Gerichtshofs zur Sprache. 

Richard Henry Richard, das englische Parlamentsmitglied, hielt wieder 
wünscht einen eine Rede über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Er 
wirklichen Ge- . 

richtshof. kam zu der Schlussfolgerung, dass das Schledswesen nur etwas 
Unvollkommenes und Vorübergehendes sei. Das Ziel müsse die 
Festsetzung eines Systems massgebender und dauernder inter
nationaler Rechtsprechung sein 3) : 

What (is) wanted (is) not an arbitrator, but a judge, an autho
rised tribunal, clothed with the attributes and armed with the 
powers of a court oflaw. We (are) doing, .. what (is) required in 
trying to give consistency and unity to the law of nations as the 

1) J. B. Miles, Le tribunal international, 1874, S. 9. Es wurde hier die französische 
Uebersetzung von Frederic Passy benutzt. Für Miles' Gedanken eines Kongresses von 
Juristen und die Meinungen der bekannten Rechtsgelehrten darüber vgl. Herald of 
Peace, I. Mai 1873, S. 230 f. 

2) The International Law Association. Reports of thc first and second conference, 
1903, S. 112. Für die Resolution in Bezug auf die Kodifikation vlg. S. 110. 

3) Das Zitat stammt aus dem ausführlichen Bericht, den The Herald of Peace in 
seiner Nummer vom I. Oktober 1875, S. 302 wiedergibt. Der offizielle Bericht ist sehr 
unvollständig. Vgl. A Summary of the proceedings of the third annual conference 
held at The Hague Sept. 1875, London 1875, S. 9. 
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indispensable preliminary to the establishment of a system of 
authorised and permanent international jurisdiction. 

Miles gab danach eine Fortsetzung seines in Genf gehaltenen Miles' Ansicht 

Vortrags über den internationalen Gerichtshof 1). Er untersuchte dÜberEdiekFt~age er xe u Ion. 
diesmal besonders die Frage, inwieweit erwartet werden dürfe, 
dass die Staaten den Urteilen des Gerichts auch nachkommen 
würden. Der Redner hatte auch in dieser Hinsicht volles Ver
trauen und führte dafür verschiedene Grunde an, und zwar den 
freiwilligen Charakter des Staatenbundes, die Zusammensetzung 
des Gerichts, dessen Mitglieder aus allen Bundesstaaten gewählt 
werden müssten, den juristischen Charakter des Gerichts, das 
Ehrgefühl der Nationen und das eigene Interesse der Staaten, 
sich nicht der ganzen Gemeinschaft zu widersetzen. 

Bei dem juristischen Charakter des Gerichts dachte er an den 
Gegensatz zwischen Rechtsprechung und freiwillige Schieds
gerichtsbarkeit 2) : 

.... And, then, as regards its character, it is to be judicial, a 
court of law, whose prerogative it is to determine what the law 
is in its impartiality and majesty, in its application to all nations 
at all times. It is to be a court of law in distinction from a court 
of umpires, or arbitrators appointed by parties in controversy to 
decide upon an existing dispute and the judges are to be jurists 
and publicists, the ablest, the wisest, the most fair-minded to be 
found in each nation. Thus the tribunal will be literally a High 
Court, the most august judicatory upon earth, so lifted above, 
and shielded from the influence of partisan and selfish considera
tions, envy and jealousy as to be the best earthly embodiment of 
exact and even-handed justice, presenting no unworthy resem
blance to the tribunal of Infinite J ustice. 

Miles hielt es nicht für wahrscheinlich dass man zur Voll
streckung von Urteilen Zwang unter Anwendung von Waffen
gewalt benötigen werde. Wohl aber sei Zwang erlaubt, denn die
ser werde nicht auf Willkür beruhen, wie auch im Staate das 
Schwert dem einzelnen Bürger genommen und in die Hände der 
Gemeinschaft gelegt worden sei. 

Die Mehrheit in der Versammlung der Association schien aber 
die Bildung eines ständigen Gerichtshofs in absehbarer Zeit nicht 
für möglich zu halten und nahm lieber einen Antrag bezüglich der 
freiwilligen Schiedsgerichtsbarkeit an 3). 

') Der Vortrag erschien im Druck: Miles, An international tribunal, 1875. 
') Miles, An international tribunal, S. 7. 
3) HeraUl of Peace, 1. Oktober 1875, S. 303. 

TER HEULEN 5 
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Zwei Monate nach der Haager Konferenz der Association starb 
Miles. Sein Tod bedeutete einen grossen Verlust für die Sache des 
Friedens. Es war gerade Miles gewesen, der in diesem Verein von 
Männern aus dem praktischen Leben die erhabenen Ideen der 
Pazifisten vertreten hatte 1). Mit seinem Tode kam auch das En
de für die enge Verbindung zwischen der American Peace Sodety 
und dem bereits genannten American Code Committee. 

4. ENGLISCHE VEREINE. DIE SOCIAL SCIENCE 
ASSOCIATION UND DIE WORKMEN'S PEACE 

ASSOCIATION 

"Peaceful federation is the only further 
consolidation to be looked for." 

HERBERT SPENCER. 

Die Sodal Sdence Association, die sich schon vor dem Kriege 
mit dem Problem des organisierten Friedens beschäftigt 
hatte 2), reagierte recht bald nach dem Ausbruch des Krieges auf 
die Ereignisse. In einer Versammlung im September 1870 in 
Newcastle-on-Tyne gab ein Vortrag von Thomas Beggs über in
ternationale Schiedsgerichtsbarkeit und Bewaffnungsbeschrän-

Streiterledi- kung Anlass zu einer ausführlichen Diskussion 3). Sowohl Beggs 
gung im Mit- als auch die meisten Diskussionsredner traten für einen inter-

teIpunkt. nationalen Gerichtshof ein. Allerdings wurde das Bedenken er
hoben, dass wohl einmal ein Staat Anspruch auf einen Teil von 
Englands Kolonialgebiet erheben würde. Aus diesem Grunde 
wurde die Frage gestellt, ob es nicht besser sei, an Stelle eines 
Schiedsgerichts einen Schlichtungshof (court of conciliation) ein
zusetzen 4). Don Arturo de Marcoartu aus Madrid las in dieser 
Versammlung einen bereits im Jahre vorher veröffentlichten Vor
trag über ein Parlament der Nationen vor 5). Es sei dringend nö
tig, meinte er, "to forestall the advent of a hideous spectre of so
cialism". Professor Leone Levi machte den Vorschlag, einen inter
nationalen Rat von Ministern und Gesandten einzusetzen, dem 

1) Diese Worte wurden einem Nachruf in der Times aus jener Zeit entnommen. 
') Siehe oben S. 37 f. und 56. 
3) Transactions of the National Association for thc promotion of social sciencl', 

1870, S. 136 f. 
') a. a. 0., S. 147. 
") Transactiolts ... , 1869, S. 168 f. und Transactions ... , 1870, S. 165 f. Vgl. hil'r 

oben S. 37 f. 
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Streitfälle unterbreitet werden könnten. Es wurde ferner darauf 
hingewiesen, dass es wünschenswert sei zu untersuchen, ob das im 
Jahre 1856 in Paris erreichte Ergebnis erweitert werden könne. 
Diese und andere ähnliche Ideen bildeten die Veranlassung zur 
Ernennung einer Kommission, die untersuchen sollte, welcher 
Plan für eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit oder Schlich
tung empfohlen werden könne 1): 

Whether some general scheme of international arbitration or 
conciliation cannot be usefully recommended for adoption. 

Wenige Monate später wurde auf einer Versammlung in London 
die Sache im Anschluss an ein Referat von Professor Levi ausführ
lich behandelt 2). Noch im selben Jahr, 1871, erschien der Be
richt der besonderen Kommission, der auf der Herbstsitzung der 
Association in Leeds von Levi vorgelesen und besprochen 
wurde 3). In diesem Bericht wurde auf die Notwendigkeit hin
gewiesen, dass eine Organisation von bleibender Art geschaffen 
werden müsse, die Streitfälle in Behandlung nehmen könne, 
ohne zu warten, bis sich die Parteien über die Frage einig seien, 
ob ihr Streit auf friedliche Weise beigelegt werden solle. Es wurde 
ein Organ mit dem Namen Kongress vorgeschlagen, das jederzeit 
auf Ersuchen zweier teilnehmender Staaten zusammentreten 
sollte. Natürlich sollte der Kongress sich grundsätzlich nicht mit 
inneren Angelegenheiten beschäftigen. Er sollte allerdings wohl 
etwa im Falle eines Bürger- oder Kolonialkrieges seine Vermitt
lung anbieten. In Fällen, wo die Behandlung durch den gesamten 
Kongress mit Schwierigkeiten verbunden wäre, sollte der Kon
gress die Sache einem aus einer beschränkten Anzahl Mitglieder 
zusammengesetzten "Court of Reference" übertragen. Der Be
richt ging dabei in erster Linie von einem juristischen Organ aus 
(court of the law of nations). Jedoch sollte nur der Kongress die 
Sache dem Gericht übertragen und dessen Entscheidung ver-
künden. Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist, bestand keine Meinungsver

Einigkeit hinsichtlich der brennenden Frage, ob die Ausfüh- ~~~;~~~_eit 
rung der Entscheidungen des Kongresses erzwungen werden streckung. 

') Transactions ... , 1870, S. 169. 
') "Proposals for a plan of Arbitration and Mediation for the settlement of inter

national disputes to be submitted to any European Conference which may be held at 
the conclnsion of the present war." Hualtl of Peace, l. Febrnari 1871, S. 166. 

I) Der Bericht war bereits im Heraltl of Peace vom l. Juli 1871 S. 242 abgedruckt 
worden. V gl. Transactions ... , 1871, S. XXXV u. S. 239 f. Für Levi vgl. weiter unten 
s. 174 f. 
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sollten. Auch diejenigen, die für bewaffneten Zwang eintraten, 
mussten zugeben, das schon allein das Vorhandensein eines 
Kongresses mit einem nur auf der Moral gegründeten Ansehen 
dem Frieden in hohem Masse dienen würde. Möglicherweise ist 
der Einfluss Lorimers in der Bemerkung zu erkennen, dass es 
empfehlenswert sei, die Zahl der Abgeordneten für jeden Staat 
nicht gleich zu machen, sondern lieber von Umständen wie Ge
bietsoberfläche, Bevölkerungszahl, Reichtum und Handel ab
hängen zu lassen 1). Ein Redner war da, der den Gedanken und 
Vorschlägen etwas Abwechslung zu geben wusste. Er meinte, 
dass dem Frieden in hohem Masse gedient und die internationale 
Organisation sehr gefördert würde, wenn die Olympischen 
Spiele wiederaufleben und gleichzeitig unter der Leitung der 
Friedensorganisation Ausstellungen auf dem Gebiete von Kunst, 
Wissenschaft und Industrie stattfinden würden 2) ! 

Auch in den folgenden Jahren kamen aus dem Kreis der Social 
Science Association noch ab und zu Vorschläge für einen inter
nationalen Gerichtshof 3). Hierzu gehörte auch Thomas Beggs, 
der bereits oben erwähnt wurde 4). Beggs wies auf die Gefahr ei
nes Wettrüstens zwischen den Regierungen hin. Es wäre besser, 
meinte er, wenn man sich mehr den sozialen Nöten widmen 
würde. Er hatte jedoch Vertrauen auf den Einfluss der öffent
lichen Meinung. Das Gefühl der Unsicherheit, das über Europa 
gekommen sei, könne schliesslich zum Guten führen 5). 

Wie sehr die Kriege auf dem europäischen Kontinent und die 
Englische internationalen Spannungen ihren Einfluss auf das englische 

Republikaner. Volk ausübten, bewies auch die Aktion der Republikaner 6). In 
einem Vortrag der Dialectical Society, der im Dezember 1870 
gehalten wurde, verteidigte Richard Harte den Gedanken einer 
europäischen Föderation, die auf der Grundlage von Verträglich-

') Im Kreise der Association äusserte man ebenfalls den Gedanken, dass der Türkei 
doch schwerlich dieselbe Stimmenzahl gegeben werden könne wie dem mächtigen Eng
land. Vgl. Transactions ... , 1870, S. 147. Für Lorimer siehe unten S. 207 f. 

') Mast, G. C., Scheme for an International Pe ace Organization, to be promoted by a 
Festival of Nations, after the model of the Olympic Games. Vgl. dazu Trallsactions . .. , 
1871, S. 244. 

3) Transactions ... , 1872, S. 121; 1873, S. 225; 1874, S. 157. Einigkeit über die 
Frage des kollektiven Zwanges ist jedoch auch bei diesen Schriftstellern nicht zu fin
den. 

8) Siehe oben S. 66. 
5) Trallsactions ... , 1872, S. 434 f. 
8) Vgl. The Annual Register, 1871 u. 1872. 
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keit, Recht und öffentlicher Meinung den Frieden in Europa si-
chern sollte 1). Im Jahre 1871 veröffentlichten die Londoner Re- Sozialreform 

publikaner ein Programm, worin ausser radikal-sozialistischen ~:d;.:e~;:~-_ 
Massnahmen, wie die Nationalisierung von Grund und Boden, lage der Völ

auch die Abschaffung der stehenden Heere und die Anwendung ~~:e~htsord-
des föderalen Prinzips auf alle republikanischen Staaten ver- g 

langt wurde. 
Ein republikanischer Schlichtungshof sollte über jeden Rechts

bruch urteilen 2): 

"The establishment of a High Court of Republican Equity, 
under the name of the Republican Areopagus, which shall judge 
all violations of the laws of humanity and the rights of man com
mitted by crowned heads, statesmen, parliaments, law courts, 
&c." 

Grosse Betriebsamkeit legten die englischen Arbeiter an den 
Tag, die sich um Randal Cremer gruppiert hatten. 

Im Jahre 1864 hatte der Besuch von Garibaldi in London den 
Anstoss zur Errichtung der Reform League gegeben 3). Hieraus 
war am 25. Juli 1870 das Workmen's Peace Committee entstan
den. Im Jahre darauf erweiterte Randal Cremer diese Kommis-
sion zur Workmen's Peace Association 4). Die erste wichtige Ar- Workmen's 

beit war ein Entwurf für ein Oberstes Gericht der Nationen 5). ~::~~iation. 
Jedes Land sollte eine gleiche Anzahl Delegierter bestimmen. Die 
Aufgabe des Gerichts sollte in der Entscheidung internationaler 
Streitigkeiten auf der Grundlage eines Gesetzbuches bestehen, 
das das Gericht aufzustellen habe. In Fällen, wo das Gesetzbuch 
keine Bestimmung enthalte, sollte dies Gericht dennoch eine Rege-
lung treffen. Der Staat, der sich dem Urteil nicht füge, sollte in
ternational vogelfrei sein. Der diplomatische und der Handels-
verkehr sollten abgebrochen werden: 

4. Any Govemment represented refusing to be bound by, or 
neglecting to obey, the decision of the Court within a time speci-

') Richard Hal'te, On the possibility of permanent peace, 1870. 
') Hel'ald of Peace, 2. Okt. 1871, S. 278. 
3) Howard Evans, Sir Randal Cremer. His life and work, 1909. S, 40 f. 
') Später wurde der Name: International Arbitration League. A/J1'ams, der Gele

genheit gehabt hat, Handschriftenmaterial dieses Vereins zu benutzen, schildert in 
seiner "History of European Peace Societies 1867-1899" (1938) S. 77 f., die Schwierig
keiten mit denen Cremer wegen des unter den Arbeitern entstandenen Dranges, 
England gegen Preussen Partei ergreifen zu lassen, zu kämpfen hatte. 

") Outline of a plan for the establishment of a High Court of Nations. Vgl. Evans, 
Sir Randal Cremer, S. 84 f. Text auch im Hel'ald of Peace vom t. Juli 1871, S. 237. 
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fied for that purpose, shall be adjudged, and declared to be In
ternationally Outlawed, and the other Governments shall there
upon suspend Diplomatie intercourse with such Government and 
prohibit Commercial intercourse with the Nation it represents 
until it shall conform to the decision of the Court. 

5. In case of a dispute arising between Governments for whieh 
no provision shall have been made in the International Code, the 
Court shall have power to arbitrate upon and arrange such dis
pute, and any Power refusing to accept its award shall become 
amenable to the Penalties contained in Article IV. 

Die Völker, erklärte die Leitung der Association, seien so sehr 
wirtschaftlich voneinander abhängig, dass derartige Massnahmen 
als ausreichend angesehen werden müssten und die Errichtung 
einer internationalen Militärrnacht, die von manchen vorgeschla
gen werde, nicht erforderlich sei 1). Bei Streitigkeiten zwischen 
Staaten, die nicht im Hof vertreten seien, solle dieser seine Ver
mittlung anbieten. Gleichzeitig mit diesem Plan wurde ein Mani
fest herausgegeben, das sich an die Arbeiter wandte. Hierin stand, 
dass jetzt keine schönen Theorien verkündet würden, sondern 
aufbauende Arbeit geleistet werden müsse. In einer Zeit jedoch, 
worin die wunderbarsten Siege über materielle Kräfte errungen 
würden, worin auf dem Gebiet des Handels gewaltige Organisa
tionen zur Entwicklung gelangt seien, und wo man vor eingrei
fenden staatsrechtlichen Reformen nicht zurückschrecke, in 
einer solchen Zeit müsse es doch möglich sein, auch den inter
nationalen Beziehungen eine juristische Form zu geben, sodass, 
wenn Streitigkeiten entständen, nicht die rohe Gewalt, sondern 
die Gerechtigkeit entscheide 2). 

Auch in den darauffolgenden Jahren zeigte Cremers Organisa
tion viel Aktivität. Sie wandte sich auch an die Arbeiter des Kon
tinents und an die auf der anderen Seite des Ozeans, wobei der 
wünschenswerten Gründung eines internationalen Gerichts 
grösste Aufmerksamkeit geschenkt wurde 3). 

1) Herald of Peace vorn I. Der,. 1871, S. 297. 
') Addrcss of the WorkmcIl's Pcace Association to the working men of Great Bri

tain and Ireland. Herald of Peace vom I. Dez. 1871, S. 296. Das Manifest erschien 
auch, mit dem Tekst des "Outline", separat. 

3) Vgl. u. a. die Jahresberichte und Manifeste, die in Thc Arbitrator, der Zeitschrift 
der Organisation, aufgenommen sind. 
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5. DIE ANTWORTEN AUF DAS PREISAUSSCHREIBEN 
DER PARISER LIGA 

.. Heu miseri, qui bella gerunt". 
LUCANUS. 

"Nunmehr wird es in Europa zwei fürchterliche Nationen ge
ben; die eine ist furchtbar weil sie gesiegt, die andere weil sie ver
loren hat." Diese Worte von Victor Hugo 1) geben ein Bild von 
dem Zustand nach dem deutsch-französischen Krieg. Dies war 
die Sphäre, in der die Friedensbewegung arbeiten musste. Es 
war damals fraglich, ob die Friedensideen, die vor dem Kriege in 
Frankreich Wurzel gefasst hatten, sich weiter entwickeln würden, 
oder ob die Friedensbewegung durch die jüngsten Ereignisse er-
stickt sei. Die grosse Masse des französischen Volkes verabscheute Französische 

auch nach 1870 noch den Krieg und zeigte sich wenig empfänglich Strömungen. 

für die Racheidee der Nationalisten. Natürlich trachtete dieses 
Land danach, sich vor dem Gespenst eines erneuten kriegerischen 
Einfalls zu sichern. Dadurch wurde es aber zugleich von dem un-
heilvollen Wettrüsten und der gefährlichen Bündnispolitik mit-
gerissen. Es war jedoch kein Grund vorhanden, dass Frankreich 
nicht hätte mitwirken wollen an der Schaffung eines allgemeinen 
Friedenssystems, das einen bleibenden Schutz für seine Reich-
tümer bieten sollte. Auch war dies in übereinstimmung mit dem 
Netz von wirtschaftlichen und kulturellen Belangen, das sich 
über die ganze Erde ausgebreitet hatte. 

Es ist bereits erwähnt worden 2), dass die Pariser "Ligue inter
nationale et permanente de la paix" im Jahre 1869 ein Preisaus
schreiben über das Verbrechen an der Menschheit, das Verbre
chen des Krieges, veranstaltet hatte. Die vierzig eingereichten 
Antworten waren vor dem deutsch-französischen Krieg geschrie
ben worden. Jedoch nach Veröffentlichung des Berichts im Jahre 
1872 bekamen die Verfasser Gelegenheit, ihre Schriften zu revi
dieren. So geschah es, dass einige der preisgekrönten Antworten in 
umgearbeiteter Form veröffentlicht wurden. 

Zuerst sollen drei Einsender, die sich in den ersten Preis teilen 
mussten 3), besprochen werden, und zwar vor allem soweit sie 

1) Zitiert aus A. J. Grant und Harold Temperley, Europe in the nineteenth and 
twentieth centuries, 1932, S. 354. 

') Vgl. oben S. 25. 
3) Keiner der Einsender wurde des vollen ersten Preises für würdig befunden. Das 
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sich mit dem Problem der internationalen Organisation beschäf
tigt haben. 

Goblet d' Al- Der Belgier Goblet d' Alviella stellte im ersten Teil seiner Ab-
viella. handlung .,Desarmer ou dechoir" die politisch-ökonomische 

Seite des Problems Krieg oder Frieden in den Vordergrund 1). Die
sen ersten Teil hatte Goblet noch vor dem deutsch-französischen 
Krieg geschrieben. 2). Der Verfasser besprach die dringende Not-

Abrüstung. wendigkeit einer allgemein durchgeführten Abrüstung. Er wies 
auf die Milderungen hin, die bereits in der Art der Kriegführung 
zu bemerken seien und meinte, dass durch weitere Milderung der 
Sitten und infolge einer Annäherung zwischen den Völkern mit 
der Zeit der Krieg verschwinden werde. Vor allem das Fallen der 
letzten ökonomischen Schranken, die allgemeine Verbreitung des 
Volksunterrichts und die fortschreitende Selbstverwaltung wür
den den Frieden bringen. 

Nach 1870 Nach der Enttäuschung, die der Krieg von 1870/71 verur
wü~scht auc~ sacht hatte, schlug Goblet im zweiten Teil einen anderen Ton 
er eme Orgam- Z bl' b d b . d I' ., . 11 . 

sation. an. war le er a el, ass er., emanclpatIon commerCle e,ln-
tellectuelle et politique des peuples" im Interesse des Friedens für 
notwendig halte, aber er sah doch ein, dass dies nicht genügen 
oder zum mindesten zu langsam wirken werde, um die Kriegs
geisseI in absehbarer Zeit auszurotten. Er war der Meinung, dass 
dazu juristische Mittel zu Hilfe genommen werden müssten 3) : 

. . .. il faut necessairement assurer aux groupes internatio
naux, tout comme aux individus, le moyen d'obtenir la recon
naissance de leurs droits par des moyens juridiques. 

Supprimer la guerre ne represente, du reste, que la face nega
tive du probleme. Soumettre aux prescriptions du droit les rap
ports des nations, tel est le but essentiel que nous devons pour
suivre. 

Goblet hielt die Schiedsgerichtsbarkeit für ein ungenügendes 
Mittel, um dem Recht zum Siege zu verhelfen. Er wünschte das 
allmähliche Zustande kommen einer bleibenden Organisation und 
zu diesem Zweck Anknüpfung an das Bestehende. In dem Abhal-

Gutachten des Preisrichterkollegiums ist in dem Bulletin officie1 der Liga vom Februar 
1872 abgedruckt worden. 

') E. Goblet d' Alviella, Desarmer ou dechoir. Essai sur les relations internationales, 
1872. 

") Der Verfasser war damals erst 23 Jahre alt und schrieb diese Arbeit zwischen zwei 
juristischen Prüfungen. Vgl. a. a. O. S. 153. 

3) S. 162. 
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ten der verschiedenen Kongresse, und in Vertragsschlüssen, sah 
er die Neigung und den Willen der Staaten, auf Grund gegensei- Kongresse fur 
. U b . k ft . I . t t· al A I h ·t f Kodifikation. ttger e erem un Vle e m erna IOn enge egen el en au Ferner ein Ge-

friedliche Weise zu regeln und künftige Streitigkeiten zu vermei- richtshof. 

den. Auf diese Weise werde auch ein internationaler Code zustan-
de kommen können. Ferner seien ein Gerichtshof und eine voll-
ziehende Gewalt zur Ausführung der gefällten Urteile nötig. In 
der Zusammensetzung und in der Tätigkeit dieser vollziehenden 
Gewalt aber sah er die grösste Schwierigkeit. 

Eine Lösung werde darin zu finden sein, dass die Staaten 1): Zwangsgewalt . 

.... s'engageaient collectivement a prendre les armes contre 
quiconque refuserait de se soumettre aux jugements internatio
naux regulierement prononces, quels que pussent etre les motifs 
de ce refus. 

Goblet dachte dabei nicht an ein gemeinsames Auftreten der 
vertragschliessenden Staaten. Er wollte ein individuelles und iso
liertes Einschreiten. Aber das ist ja Krieg! werde man ausrufen. 
Gewiss, sagte Goblet, aber ein solcher Krieg würde sein 2): 

.... un acte d'execution federale, une mesure de police inter
nationale .... Con<;ue de cette fa<;on, la guerre ne serait plus un 
crime, mais un devoir. 

Wie würden aber die Nationen dazu kommen, auf diese Weise 
ihre Kraft in den Dienst des Rechts zu stellen? Das lasse sich 
jetzt noch nicht bestimmen. Goblet hoffte, dass die Ideen, die zu 
dem Kongress von 1856 geführt hätten, die Regierungen dazu 
bringen würden, die juristische Organisation, die in der Declara
tion von Paris entworfen worden sei, zu vervollständigen. 

Wenn auch Goblet die Zeit für eine internationale Organisation 
noch nicht für gekommen hielt und er deshalb auch keinen Plan Zukünftige 

. . Entwicklung. 
dafür entwarf, so glaubte er doch fest daran, dass emst dIe Staa-
tengemeinschaft die drei Organisationsformen der Allianz, des 
Staatenbundes und des Bundesstaates durchlaufen werde, um zu 
ihrer definitiven Verfassung zu kommen 3) : 

.... c'est pour nous un article de foi qu'un jour la Confedera
tion des peuples s'appellera les Etats-Unis de la civilisation, voire 
meme les Etats-Unis de l'humanite. 

1) S. 197. 
") S. 199. 
I) S. 210 f. 
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Man brauche nicht zu befürchten, dass das Vorhandensein 
einer zentralen Autorität die Rolle der nationalen Gemeinschaft 
überflüssig machen werde. Die Vereinigten Staaten von Amerika 
und Grossbritannien gäben ein Beispiel dafür, wie die Entwick
lung einer Organisation mit einem grossen Masse von Dezentra-
lisation und individueller Freiheit zusammengehen könne. 

Der ehemalige Rektor der Metzer Akademie, Mezieres, hatte 
schon vor dem deutsch-französischen Krieg 1) bereits keine Hoff
nung mehr gehabt, dass der Krieg in Europa jemals vollständig 
verschwinden würde. Dagegen meinte er doch wohl, dass die 
Menschen im Laufe der Zeit immer weniger Neigung zum Krieg
führen haben würden und ein Krieg darum dann auch von stets 
kürzerer Dauer sein werde. Je mehr die persönliche und absolute 
Regierungsform Boden verliere, desto geringer werde die Möglich
keit für bleibende Konflikte zwischen den Staaten. Die Presse 
habe eine grosse Verantwortung. Als eines der wirksamsten Mittel 
zur Verhütung von Streitigkeiten habe man zu Recht einen euro
päischen Kongress empfohlen. Die :ijerbeiführung einer Ent
scheidung dieses "tribunal supreme" solle nur zum Zwecke der 
Lösung von bedeutenden und für die Allgemeinheit wichtigen 
Fragen stattfinden. Widerspenstige Staaten würden eine grosse 
Verantwortung auf sich laden und die Anwendung von Zwangs
mitteln rechtfertigen. 

Dupasquier. Der Schweizer Dupasquier behandelte in seiner Antwort zuerst 
den Krieg von verschiedenen Gesichtspunkten aus und besprach 
dann nacheinander die Einschränkungs-, die Verhütungs- und 
die Bekämpfungsmittel. Die Einschränkungsmittel betrafen 
hauptsächlich die Humanisierung des Krieges. Unter die Ver
beugungsmittel rechnete er die Abschaffung der stehenden 
Heere, die für den Frieden eine dauernde Gefahr bildeten, ferner 
den Einfluss der öffentlichen Meinung und die Vervollkommnung 
der Vernichtungsmittel. Durch die moderne Kriegstechnik werde 
der alte Reiz des Soldatenhandwerks gänzlich verloren gehen 2): 

.... quand le "noble metier des armes" s'apprendra dans 
l'atelier ou le laboratoire, il faudra etre doue d'une forte dose 
d'imagination pour decouvrir encore en lui un cöte poetique ou 
chevaleresque .... 

1) M.L.lIf e'ziJres, Dela polemornanie ou folic de ja gucrre dans I'Europe actuelle,1872. 
') H. Du,~aSlJuier, Lc crime de la gucrrc denoncc a l'humanitc, 1873, S. 212. 
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In dem Kapitel über die Bekämpfungsmittel warf er die Frage Intemationa

auf, warum nicht ein Gericht oder ein Gesetzbuch eingeführt wer- ~:c~e:~~h~on_ 
den könne. Auch im Falle eines Konfliktes zwischen Volk und Re- flikte zwischen 

P"ierung könne ein internationales Gericht entscheiden 1) : einem Volk 
0- und seiner Re-

De ces considerations resulte pour nous la conviction que ces gierung. 

proces interieurs eux-memes peuvent etre utilement deferes au 
jugement d'un tribunal pris en dehors des interesses et presen-
tant toutes les conditions desirables de lumieres et d'impar-
tiallte. 

Frankreich, dem armen besiegten Frankreich, falle jetzt die Frankreichs 

sehr ehrenvolle Aufgabe zu, die Initiative zur Gründung eines Mission. 

Friedensbundes ZU ergreifen 2) : 

Si la France le veut, apres avoir cruellement souffert de la 
guerre, elle peut se venger en donnant au monde la paix en per
manence. Elle peut, en particulier, prendre l'initiative de la 
reforme la plus urgente des temps modernes, celle du droit des 
gens. Il faut en effet que le Droit international devienne une 
n~alite, qu'il cesse d'etre une simple reglementation du "Crime 
de guerre" pour devenir le code protecteur du regne de la paix. 

Voila la "Revanche" la plus digne de la France et de son carac
tere chevaleresque, celle a laquelle applaudiront, dans l'univers 
entier, tous les "amis de la paix". 

In einer neuen Auflage seines Werkes 3) wies Dupasquier dar
auf hin, dass sowohl die Regierungen als auch die Völker einen 
neuen Krieg erwarteten und fürchteten, jedoch beide Parteien 
einen verschiedenen Standpunkt dazu einnähmen. Die Regie
rungen suchten den Schutz in der Macht, die Völker hofften ihn 
dagegen im Recht zu finden. Das letztere sei der sicherste Weg. 
Allerdings müsse jedoch auch mit den Leidenschaften gerechnet 
werden. Unterricht und Erziehung könne darin Veränderung 
bringen. Vor allem in der letzten Zeit, sagte Dupasquier, hätten 
die Friedensapostel Erfolge verzeichnen können. Zweifellos werde 
die Zeit kommen, wo die Neutralen sich vereinigen würden, um 
bei einem bewaffneten Konflikt zu vermitteln. Bereits jetzt 
wünschte Dupasquier das Selbständigmachen von Elsass-Lo
thringen. Dieses Land könne zusammen mit der Schweiz, Luxem
burg und Belgien, möglicherweise sogar mit den Niederlanden, 

1) a. a. O. S. 225. 
') a. a. O. S. 253. 
3) Die erste Auflage trägt am Ende des Textes das Datum August 1872. Die so

genannte zweite Ausgabe, vom Jahre 1875, ist die erste mit einem Anhang. 
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Tirol und einem Teil von Illyrien eine neutrale Zone bilden. Eine 
derartige Liga könne der Beginn einer allgemeinen Abrüstung sein. 

Fromentin. Der Franzose Fromentin 1) der einen dritten Preis bekommen 
hatte, veröffentlichte seine Antwort auf die Preisfrage so, wie er 
sie vor Ausbruch des Krieges zu Papier gebracht hatte. Diese Ar
beit, die das Motto "On peut etre heros sans ravager la terre" 
trug, war ebenfalls sehr optimistisch abgestimmt. Die gewaltige 
Bewaffnung sei unmöglich aufrechtzuerhalten. Auch Frankreich 
möge seine Friedensaufgabe erkennen. Es müsse ein internationa
les Zentrum geschaffen werden, das internationale Streitigkeiten 
regele. An einem ständigen internationalen Friedenskongress 
würden alle Nationen mitarbeiten. 

6. DIE FRIEDENS- UND FREIHEITSLIGA 

"Nul etablissement solide que IA, Oll la 
grande superiorite de force est toujours inti
mement unie A la grande superiorite de jus-
tice et de raison ..... .. 

DER ABBE DE SAINT-PlERRE AN DEN 

MARQUIS D' ARGENSON. 

Der Ausbruch und der Verlauf des deutsch-französischen Krie
ges war für die radikale und übermütige Liga eine grosse Nieder
lage. Ihr schwacher Protest 2) stand wenig im Einklang mit dem 
heldenhaften, zwei Jahre vorher gefassten Beschluss, bei Aus
bruch eines Krieges sofort durch einen Kongress entscheiden zu 
lassen, ob sie, soweit möglich, gegen den Krieg Stellung nehmen 
und bestimmen lassen solle, dass die Mitglieder sich von jeglicher 
Teilnahme enthalten müssten 3). 

Nachdem nun der Krieg vorüber war, nahm die Liga ihre Ar
beit wieder auf. In ihrem Programm blieb der soziale Teil im 
Vordergrund. Das demokratisch-republikanische Ziel wurde von 
der Mehrzahl der Mitglieder aufrechterhalten. Man beschäftigte 
sich auch mit dem politischen Zustand im Bezug auf auswärtige 
Angelegenheiten, wobei u. a. die Annektion von Elsass-Lothrin
gen verurteilt wurde. 

') R. Fromentill, Le Crime de la guerre denonce A l'humanite, 1872. 
") Vgl. oben S. 43. 
") Les membres de la Ligue ,,'" s'engagent ... A ne participer d'aucune fa90n 

a la guerre ... ". Kongress vom Jahre 1868 in Bern. V gl. Resolutions votees par les 21 
premiers congres, 1888, S. 21. 
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Wie stand es nun mit dem Problem der internationalen Orga
nisation? Wir haben zuvor bereits gesehen, dass die Liga für eine 
Föderation von freien Völkern eintrat. Für die Vereinigten Staa
ten von Europa hatte sie im Jahre 1869 eine rohe Skizze entwor
fen. Nach dem deutsch-französischen Kriege war in verschiedenen 
Ländern eine starke Bewegung für Schiedsgerichtbarkeit zutage 
getreten. Zugleich bestand grosses Interesse für den Plan eines in
ternationalen Gerichthofes. Beide Bewegungen erreichten auch 
die Liga, jedoch sie wusste zunächst nicht, was sie damit begin
nen sollte. 

Es war am 26. September 1871, als der Engländer Hodgson 
Pratt das Thema der Schiedsgerichtsbarkeit anschnitt 1). Er 
sprach seine Verwunderung darüber aus, dass noch niemand in 
der Liga von der erfreulichen Neuigkeit berichtet habe, dass die 
Regierungen Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika 
beschlossen hätten, ihren ernsten Streitfall (die Alabama-Sache) 
durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen. Mit Begeisterung 
sprach er auch über den Vorschlag der Kommission der Social 
Science Association in London 2). 

Der Kongress wollte jedoch noch höher greifen 3). Er meinte, 
dass nur durch eine föderative Republik von freien Völkern der 
Frieden für die Dauer gewährleistet sei. 

Amand Goegg, ehemaliger Finanzminister der Republik Baden 
(während der Revolutionszeit 1848/49) und Mitbegründer der 
Liga, machte eine Propagandareise durch die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, um dort für die Idee der Vereinigten Staaten Die Idee der 

von Europa Interesse zu erwecken und Unterstützung zu suchen. ~;::!~;~:n 
Charles Lemonnier, der zweite Vizepräsident, der im Laufe der Europa. 

Zeit mehr und mehr die Seele der Liga wurde, veröffentlichte zur 
selben Zeit sein "Etats-Unis d'Europe", worin die amerikanische 
Union als Beispiel vor Augen geführt wurde. Auch Europa, 
schrieb Lemonnier, möge zur Gründung einer Föderation mit 
starkem übergewicht der zentralen Macht übergehen. Er zählte 
eine Reihe von Vorteilen auf, die er in der Einführung der Han
delsfreiheit, in der Abschaffung der Diplomatie, in der Errichtung 
einer grossen sozialen und politischen Einheit nach innen und 

1) Bulletin officiel, 1871, S. 100 f. 
") Siehe oben S. 67. 
3) Hodgson Pratt machte eben vor Schluss des Kongresses noch einen Versuch, um 

für den Schiedsgedanken Interesse zu erwecken. Siehe Bulletin officiel, 1871, S. 201. 
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aussen sowie in der rechtskundigen Lösung aller internationalen 
Streitfälle durch das oberste föderale Gericht sah 1). 

Es sei jedoch Vorbedingung, dass dazu die vollständige Zu
stimmung nicht nur der Regierungen, sondern auch der grossen 
Mehrheit der Bürger erlangt werde. Die Verfassungen der Staa
ten dürften dann auch nicht allzu sehr verschieden von einander 
sein. Hierbei hat Lemonnier gewiss besonders an die republika
nische Regierungsform gedacht, wohin auch der Wunsch der Liga 
ging. 

Reaktionäre Lemonnier sah jedoch auch Schwierigkeiten, die sich der Ver-
SChWierig~e~~ wirklichung der Idee von verschiedenen Seiten in den Weg stell

ten. Die Bedenken, die von Fürsten und Geistlichkeit erhoben 
würden, deren Interessen oft im Gegensatz zu denen der Völker 
ständen, würden schliesslich überwunden werden können. Fer
ner könne die grosse Unwissenheit durch Unterricht verbessert 
werden. Das grösste Hindernis sah Lemonnier aber im National
stolz (orgueil national). Eine ganze politische Schule, sagte 
Lemonnier, die die Machtstellung der Fürsten bekämpfe, erhebe 
dagegen das Volk auf den Thron. Man bekomme einen anderen 
Altar, jedoch das dargebrachte Schlachtopfer bleibe dasselbe 2): 

On sacrifie l'individu a la Republique tout comme les monar
chistes le sacrilient a la royaute; des deux cötes la raison d'Etat. 
On a change d'autel, de sacrificateur et de divinite, mais la vic
time reste la meme ... Les peuples ont, comme les individus, et 
souvent avec plus d'ardeur et d'aveuglement, leur egoisme, leur 
infatuation. Ils mettent leur gloire, leur dignite, leur honneur, a 
se faire justice par la force, a ne reconnaitre d'autre tribunal que 
leur propre arbitre, a repeter cette sotte et brutale maxime des 
rois: "Dieu et mon epee" ! 

Von einer europäischen Föderation erwartete Lemonnier 
also grössere Zusammenarbeit und bessere Wahrung der ge
meinschaftlichen Interessen, und zwar auch auf sozialem Ge
biet 3): 

Pourquoi, d'ailleurs, les nations des Etats-Unis d'Europe ne 
constitueraient-elles point par leurs libres suffrages un tribunal 
charge de resoudre les questions de l'ordre economique? Une 
Chambre Syndicale europeenne? Les Prud'hommes d'Europe? 

') eh. LemoHnil!r, J.(." Etats-,"uis d'Europt', 1872, S. 127 f. 
2) a. a. O. S. 165 und 171. 
') a. a. O. S. 177 f. 
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Die Vereinigten Staaten Europas brauchten keine Utopie zu 
bleiben, wenn nur ein jeder mitwirke. Darauf müsse auch im 
Unterricht immer hingewiesen werden. Er fuhr dann fort: "En
seigner la Republique, c'est donc enseigner la paix; precher la 
paix, c'est precher la Republique". 

Im Jahre 1872 erging die Entscheidung des "Tribunal de Der Alabama 

Geneve". Die Liga konnte schwerlich dieses Ereignis unbeachtet Schiedsfall. 

vorbeigehen lassen. Das Zentralkomitee schrieb also einen Glück
wunschbrief an Präsident Sc1opis, wobei u. a. auf die Tatsache 
hingewiesen wurde, dass auch die Liga ihren Ursprung in Genf 
gehabt habe. Ferner konnten jedoch die Unterzeichner des Brie-
fes sich der Bemerkung nicht enthalten, dass für die Liga ein 
ständiger internationaler Gerichtshof nur in einer Föderation 
von republikanischen Völkern denkbar sei 1). 

Dieser Standpunkt wurde jedoch von Paul Lacombe nicht ein
genommen, der ersucht worden war, dem Kongress in Lugano 
(1872) über den Schiedsgedanken Bericht zu erstatten 2). In sei
nem Vortrag bezeichnete er die Pläne einer Föderation der 
Völker als Utopien. Von der Schiedsgerichtsbarkeit, meinte er Vorteile der 

weiter, könne man das nicht sagen. Schon lange sei diese Methode ~~~~:~:~~~it. 
angewandt worden. Bisher habe man sich wenig darum geküm-
mert, doch jetzt stehe sie wegen der Genfer Entscheidung im 
Mittelpunkt des Interesses. Für die Beilegung von Streitigkeiten 
durch Schiedsrichter sei jeweils nur die Zustimmung zweier Na-
tionen nötig. Hier ergebe sich also eine prächtige Aufgabe für 
England und Frankreich. Auf diesem Wege könne möglicherweise 
auch einmal Elsass-Lothringen an Frankreich zurückfallen, ohne 
dass dazu ein Krieg geführt zu werden brauche. 

Lacombe glaubte jedoch nicht, dass ein ständiges Gericht (tri
bunal permanent) viel nützen werde. Die Verschiedenheit der 
Fälle werde zu hohe Anforderungen an ständige Richter stellen. 
Bei Schiedsrichtern könne man immer die besten auswählen. 
Ausserdem laufe man Gefahr, dass ein Gerichtshof recht bald zu 
einer Versammlung von Diplomaten entarte. Der Staat, der einen 
Prozess verloren habe, werde das Gefühl haben, durch Ausländer 
verurteilt und dadurch in seiner Ehre gekränkt zu sein. Darum 
werde er sich nur allzu gerne dem Urteil zu entziehen suchen. 

1) Bulletin officiel, 1872, S. 21 f. 
") a. a. O. S. 95 f. 
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Man sage zwar, dass dann zu Sanktionen übergegangen werde, 
aber in einer derartigen Organisation bedeuteten Sanktipnen 
Krieg. Bei Schiedsgerichtsbarkeit bestehe nur eine moralische 
Sanktion. Da aber jede Partei einen Teil der Schiedsrichter er
nannt habe, werde es auch für den Staat, der verloren habe, viel 
eher möglich sein, dem Urteil Folge zu leisten. 

Das Problem eines bleibenden Friedens, meinte Lacombe, 
könne mit Hilfe von, wie er es nannte, präventiven Schiedsver
trägen den Anfang der Verwirklichung erreichen. Er schlug vor, 
eine "Societe pour la pacification graduelle" zu errichten. Diese 
Vereinigung müsse sich zu allererst das Zustandekommen eines 
Schiedsvertrages zwischen England und Frankreich zur Aufgabe 
stellen. 

Es ist begreiflich, dass eine derartige Meinung innerhalb der 
Liga Kritik hervorrief. Es war Lemonnier, der zuerst auf den 
Widerspruch zu der in der Liga herrschenden Auffassung hinwies. 
Welches Mittel, fragte er die Versammlung, wählt Ihr, um dem 
Kriege ein Ende zu bereiten und uns von der Last der stehenden 
Heere zu erlösen? Haltet Ihr zu Mazzini, der meinte, dass der 

Friede und Ge- Friede nur dann möglich sei, wenn man die Gerechtigkeit auf den 
rechtigkeit. Thron setze und der Freiheit, der Tochter der Gerechtigkeit, 

huldige? Oder seid Ihr Anhänger von Lacombe, der eine Lehre 
vertritt, die nur scheinbar schonungsvoller zu Werke geht und, 
man sollte beinahe sagen, friedliebender ist? Meint Ihr wirklich, 
dass es, um die Freiheit zu erlangen, ausreichend ist, für den Frie
den zu arbeiten? Fragt die unterdrückten Völker, was sie wollen? 
Den Frieden! antworten sie, aber sie meinen damit das Ende der 
Unterdrückung. Fragt die Unterdrücker, wonach sie verlangen. 
Auch sie werden antworten: Nach dem Frieden! Dieses Wort be
deutet in ihrem Mund Unterwerfung und Sicherheit gegen jeden 
Aufstand. Beide Parteien verfolgen also einen ganz anderen 
Zweck. Die Männer der Liga wollen keinen Aufstand predigen. 
Sonst wären sie keine Freunde des Friedens. Dagegen wollen sie 
wohl durch kräftige Propaganda die Völker aufklären und die 
Unterdrückung bekämpfen. Natürlich erkennt die Liga den Er
folg in der Alabama-Sache und die Bedeutung der Arbitragebe
wegung, die gewiss Unterstützung verdient, an. Sind wir aber da
mit auch nur einen Schritt weiter gekommen? Wer garantiert 
uns dafür, dass die Mächte die Schiedsverträge auch einhalten? 
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Hat nicht kürzlich noch Gladstone erklärt, dass in der Diplo
matie die Regel gilt, dass man Verträge nur solange hält, wie 
man Interesse daran hat I)? 

Es ist wahr, fuhr Lemonnier fort, dass die Anzahl der Streitig-
keiten, die im Laufe der Jahrhunderte auf dem Schiedswege ge-
löst wurden, grösser ist als die, welche durch Krieg beseitigt wor-
den sind. Aber man darf nicht vergessen, dass die auf dem Schieds-
wege beigelegten Konflikte doch stets von nicht all zu ernsthafter 
Art gewesen sind. Fürwahr, es gibt in Europa auch noch andere 
Probleme. Man denke an den Raub von Elsass-Lothringen, die-
ser klaffenden Wunde, die sich erst dann schliessen wird, wenn 
die deutschen und die französischen Demokraten in voller Ueber
einstimmung erklären, dass das Elsass und Lothringen selbst frei Elsass Lo

über ihr Los entscheiden mögen. Man denke auch an die schles- dt~rinsgehi~ ud nd le cesge. 
wigsche Frage. Versucht es einmal und schickt eine Deputation richtsbarkeit. 

zum deutschen Kaiser, um ihn alleruntertänigst auf seine Pflicht 
gegenüber der Menschheit und der Gerechtigkeit hinzuweisen! 
Verlangt einmal, dass die Regelung der schleswigschen Frage den 
Genfer Richtern anvertraut wird! ... 

Im Gegensatz zu Lacombe legte also Lemonnier wenig Wert 
auf die Schiedsklausel. Jedenfalls machte sie nach seiner Meinung 
eine internationale Organisation mit der nötigen Macht, um die 
Ausführung der Entscheidungen nötigenfalls zu erzwingen, kei
neswegs weniger notwendig 2). 

Nachdem Lemonnier auf diese Weise seinen Standpunkt aus
einander gesetzt hatte, war es weiter nicht zu verwundern, dass 
die Liga wiederum erklärte, dem einmal festgestellten Ideal der 
republikanischen Föderation treu zu bleiben. Gleichzeitig hatte 
jedoch die allgemeine Bewegung für Schiedsgerichtsbarkeit be
wirkt, dass auch der Schiedsklausel Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde 3). 

Im Juli 1873 war gegen den Willen des Ministers Gladstone der 
Antrag Richard im Unterhaus angenommen worden '). Auch die
ser neue Erfolg für die Verfechter des Schiedsgedankens er
weckte Eindruck bei der Liga. Auf ihrer zwei Monate später ab-

1) a. a. 0., S. 118. Wahrscheinlich spielt hier Lemonnier auf Gladstone's Rede 
im englischen Unterhaus vom 12. April 1872 an. 

") a. a. 0., S. 120. 
a) a. a. 0., S. 125 oder Resolutions votees par les 21 premiers congres, 1888, S. 48. 
') Siehe oben S. 48. 

TER KEULEN 6 
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gehaltenen Versammlung in Genf wurde daraufhin das Problem 
der Schiedsgerichtsbarkeit besprochen 1): 

Rechercher les moyens pratiques les plus propres a introduire 
immediatement entre les peuples l'usage de l'arbitrage, speciale
ment tracer les regles de la procedure a suivre en cette matiere. 

Die Versammlung wurde vor die Wahl gestellt, zwischen zwei 
Meinungen zu entscheiden. Brunschwicg, der Redakteur des 

Streit um den Phare de la Loire, brachte die Bedenken gegen die Schiedsgerichts-
Primat der b k·t E t . N t· d l' Rechtspre- ar el vor. r sag e u. a .. " ous ne sommes pas par lsan e ar-
chung oder bitrage parce que nous sommes partisan de la justice; .... arbi-

Rechtserzeu- t t b·t· t 't 1· "2) D . gung. rage e ar I ralre'on une e ymo ogte commune . ann Wies er 
auf das Endziel der Liga, nämlich die Förderung der internatio
nalen Gerechtigkeit, hin. Für den Augenblick wünschte er, dass 
ein Kongress von hervorragenden Männern, die keine Regierungs
vertreter sein sollten, einberufen werden möge, um die Zusammen
stellung eines internationalen Gesetzbuches in die Hand zu neh
men. 

Dagegen trat Lemonnier jetzt für Schiedsgerichtsbarkeit ein, 
die er nunmehr als ersten Schritt zur Erreichung des Zieles der 
Liga ansah. Während er im Jahre vorher gegen Lacombe Stellung 
genommen hatte, berief er sich jetzt auf dessen Meinung, dass 
man das Zustandekommen von Schiedsverträgen fördern müsse. 
Auf diese Weise entstand Lemonniers Entwurf für einen Schieds
vertrag, den er sich vorläufig als einen Vertrag zwischen England 
und Frankreich vorstellte 3). Die Folge davon war, dass die Liga 
in ihrer Resolution den Schiedsvertrag anempfahl'): 

Qu'en l'etat present de l'Europe, la voie de simples traites a 
intervenir entre deux ou plusieurs gouvernements lui parait l'un 
des moyens les plus efficaces pour introduire parmi les peuples 
l'usage de l'arbitrage. 

Es ist selbstredend, dass auch jetzt Lemonnier und seine Liga 
durch Anerkennung des Schiedswesens keineswegs ihr Ideal einer 
Föderation preisgeben wollten. Die Mehrzahl der Mitglieder 
blieb äusserst kritisch gegenüber der gegenwärtigen Staatsform. 
Man meinte jedoch, dass, solange die meisten Völker sich noch 

') Bulletin officiel, 1873, S. 55 f. 
") Vgl. die Worte von Bara zitiert in Band 11, 1, S. 325 dieses Werkes. 
S) Bulletin officiel, 1873, S. 61 f. Siehe ferner eh. Lemollnier, Formule d'un traite 

d'arbitrage, 1878, wovon 1888 eine zweite Auflage erschien. Vgl. unten S. 158 '). 
'} Bulletin officiel, 1873, S. 69, vgl. auch Resolutions. , ., 1888, S. 51. 
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nicht zu freien Demokratien hätten emporarbeiten können, ge
rade das System der Schiedsverträge den Vorzug verdiene gegen
über einem festeren Band einer internationalen Organisation. 

Darum auch erweckte in jener Zeit die bei vielen Pazifisten be- Zweifel an der 

I · b Id . t" d' . t t' al G . ht hr Ehrlichkdtder le te ee emes sanIgen m erna Ion en enc s nur se ge- Regierungsab-

ringe Sympathie. Man fragte sich, was aus der Rechtsprechung sichten. 

werden würde, wenn die Richter zum Teil von autoritären Re-
gierungen ernannt würden. 

Dabei sei es wiederum Preussen, das von französischer Seite am 
meisten gefürchtet werde. Wenn man einem derartigen Land 
einen Platz in einem europäischen Gerichtshof zuerkennen würde, 
dann hiesse das die Annektion von Schleswig-Holstein und von 
Elsass-Lothringen anerkennen, was für die Gerechtigkeit ausser
ordentlich gefährlich sei 1) : 

.... l'erection d'un tribunal supreme europeen aurait pour 
premier resultat de sanctionner les entreprises heureuses de la 
force .... 

Ein anderes Thema, das das Interesse der Liga erweckte, waren 
die Grundlagen des internationalen Rechts. Der Entwurf Le
monniers für einen Schiedsvertrag vom Jahre 1873 wurde gerade 
in Bezug auf diesen Punkt im Jahre 1874 beträchtlich erweitert 2). 

') Bulletin officiel, 1873, S. 87. 
") Bulletin officiel, 1874, S. 133 f. Siehe auch Resolutions . .. , 1888, S. 55 f. An dieser 

Stelle soll auf den Entwurf eines Schiedsvertrages, den Lemonnier seinen Darlegungen 
beigefügt hatte, nicht näher eingegangen werden. Es soll nur erwähnt werden, dass 
er für alle Streitigkeiten ein Gericht vorschlug, das aus jeweils drei Personen bestehen 
sollte. jede Partei sollte einen Schiedsrichter ernennen, die ihrerseits den dritten wäh
len sollten. Ueber seinen Artikel IV, der einige Grundsätze des internationalen Rechts 
enthielt, die die Schiedsrichter zu beachten haben sollten, hat die Liga im jahre 1874 
sehr lange debattiert. Dieser Artikel war, wie Lemonnier erklärte, besonders wichtig, 
weil er die hauptsäcblichsten Grundgedanken des internationalen Rechts enthielt, zu 
denen die Liga sich bekannt hatte. Es wurden darin die juristische Gleichheit und die 
Autonomie der Völker verkündet, Annexionen und Eroberungen verboten, die für den 
Abschluss von Verträgen notwendiget'l Bedingungen aufgezählt, die Selbstverteidigung 
überwältigter Völker für erlaubt erklärt und alle Angriffskriege als Verbrechen be
zeichnet. Ausserdem wurde darin den Parteien die Verpflichtung zur Festsetzung der 
besonderen Regeln auferlegt, die von den Schiedsrichtern angewandt werden sollten, 
von ihnen aber nötigenfalls nach bestem Wissen und Gewissen ergänzt werden dürf
ten. Lemonnier wies dann noch darauf hin (vgl. Bulletin officiel, 1874, S. 139 f.), dass 
er bei den grundlegenden Artikeln des internationalen Rechts sich gehalten habe an I. 
den Entwurf von Field, Draft. Outlines of an international code, vom jahre 1872; 2. 
Pothier, Traite des obligations, und 3. an die Schrift von Lucas über die Brüsseler 
Konferenz. 

Der Text des Entwurfes ist in englischer Uebersetzung bei W. Evans Daf'by, Inter
national Tribunals, t904, S. 470 f. zu fjnden. 
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Die Liga hielt jedoch an ihrem Endziel fest. Lemonnier äusserte 
sich dazu, wie folgt 1) : 

Assurement, et pour dire toute notre pensee, l'etablissement, 
la reconnaissance, la pratique d'un droit international positif, et 
la creation d'une haute cour chargee d'appliquer cette loi, ce 
grand progres ne sera possible qu'apres et par l'etablissement 
d'une Federation de peuples. 

Die Liga sah nicht nur in Schiedsverträgen zwischen einzelnen 
Staaten sondern auch in internationaler Organisation auf be

Konstruktive schränktem Gebiet einen Anfang in der Richtung eines dauerhaf-
Vorschläge. ten Friedens. Darum knüpfte sie dann auch an ihren Programm

punkt bezüglich des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der 
Neutralerklärung bestimmter Gebiete den Vorschlag einer geo
graphisch beschränkten Föderation an. Dies geschah auf der 
Genfer Sitzung im September 1876 zugunsten des Balkans. Als 
ein Jahr später der russisch-türkische Krieg ausgebrochen war, 
kam die Liga mit dem Vorschlag, dass die betreffenden Völker 
unter Garantie der europäischen Mächte ein Schiedsgericht zur 
Gewährleistung von Frieden und Freiheit einsetzen sollten 2). 
Aber auch hierbei verlor Lemonnier die europäische Föderation 
nicht aus dem Auge 3) : 

Vous avez lie pratiquement ces deux idees: l'arbitrage inter
national et une Federation europeenne, non-seulement en decla
rant logiquement que la seconde est le compIement force de la 
premiere, mais en indiquant que la concluslon de traites d'arbi
trage permanent, negocies entre deux ou trois peuples d'abord, 
devait etre un acheminement vers le but poursuivi. 

7. PATRICE LARROQUE 

.. Je n'accorde au Tribunal supreme qu'un 
pouvoir dont on ne peut pas ab user, celui 
d'empecher le mal. . .. Il ne fabriquera pas 
de lois, i1 appliquera celles de l'eternelle sa-
gesse." 

PATRICE LARROQUE. 

Patrice Larroque verfasste während des Krimkrieges eine 
Schrift mit dem Titel: "De la guerre et des armees permanentes", 

1) eh. Lemonnier, Formule d'un traitt\ d'arbitrage entre nations, 1878, S. 8. Siehe 
ferner Bulletin officiel, 1874, S. 132 und Resolutions ... , 1888, S. 53 f. 

a) Vgl. die betreffenden Resolutionen in Resolutions ... , 1888, S. 68 f. und 72 f. 
3) Rede von Lemonnier, Bulletin officie1, 1877, S. 66 f. 
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die vom Friedenskongress in London preisgekrönt und im Jahre 
1856 zum ersten Mal und 1864 und 1870 erneut veröffentlicht 
wurde 1). Wie bereits der Titel angibt, war für Larroque der Verurteilung 

Kampf gegen die stehenden Heere die Hauptsache. Die Frage der ~:e~!~henden 
Vereinigung der Völker wurde denn auch nur ganz beiläufig von 
ihm behandelt. Erst am Ende seines Werkes skizzierte er in kur-
zen Zügen die Funktion eines obersten Gerichtshofes (tribunal Gerichtshof. 

supreme) und die einer gemeinschaftlichen Bundesrnacht. Zu bei- Bundesmacht. 

den Einrichtungen sollten Frankreich und England die Initiative 
ergreifen. 

Nach dem deutsch-französischen Krieg und unter dem Ein
druck seiner Schrecknisse entschloss sich Larroque, seine Gedan
ken über die Kodifikation und die Einrichtung eines höchsten 
Gerichtshofes, die er in seiner früheren Schrift nur beiläufig be
handelt hatte, weiter auszuarbeiten. So entstand 1875 seine 
zweite Schrift 2), .aus der hier einige Gedanken besprochen werden Larroque's 
sollen. zweite Schrift. 

Der Verfasser sah in der Schiedsgerichtsbarkeit nicht das Mit- Das Mittel der 

tel, um zu einem bleibenden Frieden zu gelangen. Nach den Wor- ~~!~:~~;e~n_ 
ten Frederic Seebohms 3) ist Schiedsgerichtsbarkeit "ein Floss für genügend. 

Schiffbrüchige, aber kein gewöhnliches Fahrzeug". Im Gegensatz 
zur Schiedsgerichtsbarkeit wünschte Larroque 4): 

une juridiction supreme, etablie d'avance et toujours prete 
a fonctionner. 

Zwei Dinge müssten die Staaten zwecks Erreichung des vor- Code und Ge

gesteckten Zieles tun: einen internationalen Code abfassen und richtshof. 

einen Gerichtshof gründen. 
Was den Code betreffe, so müsse dafür überhaupt noch der 

erste Schritt getan werden. Das, was man unter dem Namen 
Kriegs- und Friedensrecht festgesetzt habe, sei nicht viel mehr 
als ein vergeblicher Versuch, eine "art sauvage" an Regeln zu 
binden. 

Larroque wollte jedoch noch nicht den Wortlaut des Code fest-

1) Das Manuskript der P:feisschrift befindet sich in der International Library (Hen
ry Richard Memorial) in London. 

") P. Laf'f'oque, De la creation d'un code de droit international et de l'institution 
d'un haut tribunal, juge souverain des differends internationaux, 1875. 

") V gl. unten S. 143. 
') Laf'f'oque, De la creation ... , S. 31. 
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gesetzt, sondern für dessen Fassung nur einige Grundbegriffe an
gegeben haben, die den Richtern grosse Freiheit lassen sollten. 

Grundlage des Das Prinzip der gegenseitigen Achtung vor der Unabhängig
Code. keit der Nationen als Garantie der Union sollte die Grundlage für 

den Code bilden. 
Heer und Flot- Ferner sollten die Staaten die stehenden Heere, die eine fort

te. währende Bedrohung seien, abschaffen, die Flotten vermindern 
und die Forts und Zitadellen schleifen. 

Verkehrsfrei- Larroque wünschte weiter die allgemeine Verkehrsfreiheit für 
heit Religions- P d G"t d dl' h h d' 11 . R I' . , freiheit. ersonen un u er un en lC auc le a gememe e Iglons-

freiheit. Wenn die Grundlagen für den Code festgesetzt und die 
internationale Gemeinschaft gegründet sei, dann könnten viele 
Materien von allgemeinem Interesse behandelt werden, und zwar 
vor allem die Förderung des Verkehrs und die Kultivierung des 
Bodens. 

Verfassung des Wer sollte nun für die Verfassung des internationalen Code 
Code. Sorge tragen? Am besten seien, meinte er, Rechtsgelehrte, Publi

zisten, Philosophen und Volkswirtschaftler dazu geeignet, und 
auf sie werde daher natürlich die Wahl fallen müssen. Ihre Er
nennung werde von unabhängigen Vereinigungen vorgenommen 
werden können (!ibres de toutes attaches aux gouvernements). 
Dabei dachte er insbesondere an die acht Friedensvereine in Pa
ris, London, Genf, Brüssel, im Haag, in Boston und Philadelphia 
und an die Societe des economistes in Paris, die je einen Abge
ordneten entsenden sollten. Diese Beauftragten sollten sich zu
nächst über Zeit und Ort der Zusammenkunft beraten. 

Larroque erinnerte dann an den Vorschlag des Amerikaners 
Miles, die vorbereitende Arbeit durch eine Gruppe von 40 bis 50 
der berühmtesten Rechtsgelehrten der ganzen Welt verrichten zu 
lassen 1). Er war aber der Meinung, dass die Arbeit nicht aus
schliesslich Rechtsgelehrten übertragen werden dürfe, da man 
besonders nach Einfachheit streben müsse und die Bestimmungen 
nicht kompliziert sein dürften. 

Dcr Gerichts- Der Verfasser ging anschliessend daran zur Behandlung des 
hof. Gerichtshofes über, "le Haut Tribunal, juge souverain des con

testations qui surviendraient entre les Etats confCderes" 2). 

') Vgl. hier oben S, 58 f. 
') La,roque, a. a. O. S. 127 f. 
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Es sei schwer, meinte er, die Fragen der Wahl, des Sitzes, der 
Zusammensetzung, der Zahl der Abgeordneten usw. unmittelbar 
zu entscheiden. 

Hauptsache sei vorläufig,. die Völker dazu zu bringen, den 
Ausbruch von Kriegen zu verhindern oder doch die Kriege we
nigstens auf ein geringes Mass zu beschränken. Wenn man bereit 
sei, hier tatkräftig mit der Arbeit zu beginnen, dann werde der 
Erfolg schliesslich nicht ausbleiben. Larroque gab den Rat, den 
Gerichtshof nur aus wenigen Mitgliedern zusammenzusetzen, 
und zwar in der Art, dass etwa jeder Staat ein vom Parlament zu Jedes ParIa

wählendes Mitglied entsende. Zu bestimmten Zeiten solle jeweils ::n~i:~~:. 
ein Teil der Richter, die aber wiederwählbar sein sollten, aus-
scheiden 1). Der Gerichtshof müsse darauf achten, dass die In-
teressen der verbündeten Staaten, die durch den "Code interna-
tional" garantiert seien, gleichmässig geschützt würden. Aus 
diesem Grunde hätten namentlich die kleinen Staaten ein grosses 
Interesse daran, dass alle eine gleiche Anzahl Mitglieder entsen-
den. 

Der Gerichtshof solle keine Gesetze erlassen, sondern nur rich
terliche Funktionen erfüllen, nach Möglichkeit aber danach 
trachten eine Versöhnung herbeizuführen. Seine Entscheidungen 
sollten endgültig sein 2) : 

Mais, une fois que le pacte d'union, fixant les lois fondamenta
les des rapports internationaux, aura He redige et librement ac
cepte par toutes les nations confederees, le Tribunal supr~me 
n'aura plus a exercer que des fonctions judiciaires, qu'un röle de 
conciliation dans la plupart des cas, et ici non-seulement il n'y a 
aucun inconvenient, mais il y a plusieurs avantages a ce que ses 
jugements soient sans appel, et doivent absolument recevoir leur 
execution sans avoir besoin d'~tre soumis a aucune sanction 
prealable. 

Die Mitglieder des Gerichtshofes sollten im allgemeinen nur Entsehädi

"en monnaie de veneration et de reconnaissance" bezahlt, unbe- gung der Rieb-

mittelte Mitglieder aber voll entschädigt werden. ter. 

Als Sitz des Gerichtshofes schlug er Genf oder Lausanne vor, Sitz. 

"non point une capitale, mais une ville paisible." 
'\Venn ein Staat nun Ursache habe, sich über einen anderen Zwangsmass

Staat oder dessen Angehörige zu beklagen, dann könne er die regeln. 

1) S. 135. 
') S. 131. 
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Angelegenheit vor das Gericht bringen, das darüber sein Urteil 
zu fällen habe. Der verurteilte Staat werde sich voraussichtlich 
in der Regel dem Urteil unterwerfen, um sich nicht der Gefahr 
auszusetzen, dass sich alle gegen ihn kehren 1) : 

Presquetoujours la reparation sera accordee, et tout se termi
nera pacifiquement. Mais il pourra absolument arriver que la 
satisfaction soit refusee particulierement lorsqu'il s'agira de torts 
provenant du gouvernement lui-meme. Alors le Tribunal decla
rera que la nation Iesante a manque cl l'engagement qu'elle avait 
pris comme toutes ses coassociees, de respecter les decisions du 
pouvoir representant la confederation. Afin d'apporter dans 
l'exercice de son autorite le plus de maturite et de moderation 
possible, il fixera un delai passe lequel, si la resistance cl son auto
rite continuait, il declarerait que la nation infidele cl sa promesse 
est retranchee de la confederation. De ce moment, tout rapport 
des nations associees avec la nation retranchee devra cesser. 

Im äussersten Falle, wenn der Gerichtshof alle Mittel erschöpft 
habe und der widerspenstige Staat bei seinem Widerstand be
harre, müsse die "force commune" gegen die angreifende Partei 
angewandt werden. Larroque pflichtete also Laveleye nicht bei, 
der nie etwas von einem physischen Zwange wissen wollte 2). 

Staatssouve- Nach Larroques Ansicht bedeutete Zwang nicht Vemeinung 
ränität. der Souveränität der Staaten, sondern nur eine gewisse Beschrän

kung als Folge der Teilnahme an der internationalen Union. 
Internationale Die "force publique", die aus im voraus festgesetzten, für jeden 

Truppen- verbündeten Staat verhältnismässig sehr beschränkten Kontin-
macht. . . 

genten gebildet werden sollte, werde wohl imstande sem, dIe 
Truppen des Angreifers zu besiegen, zumal letzterer kein Heer 
aufstellen könne, ohne dass der Gerichtshof dies bemerken würde. 

Je grösser die Konföderation sei, desto mehr Kontingente werde 
es geben und desto geringer werde die Möglichkeit, dass irgendein 
unsinniger Kampf unternommen werde. 

Es sei selbstverständlich, dass die Konföderation in einem 
solchen Verteidigungskriege sich jeglicher Unmenschlichkeit ent
halten müsse. 

Wunsch der Zum Schluss beantwortete er dann ausführlich die Frage, wel
republika?-i- che Regierungsform sich wohl am besten dazu eigne, um zur Ver

sehen RegIe-
rungsform. wirklichung und zur Erhaltung eines Bündnisses der Völker zu ge-

1) S. 137 f. 
") Vgl. hier unten S. 137. 
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langen. Er hielt die republikanische Form, so wie sie in Amerika 
und der Schweiz besteht, für die geeignetste. Wenn er auch vor 
dem deutsch-französischen Krieg noch einiges Vertrauen zu der 
konstitutionnellen Monarchie gehabt hatte, so kam er seit dieser 
Zeit zu dem Schluss, dass die grosse Föderation nur aus Repu
bliken bestehen könne, aber nicht nur der Form sondern auch 
dem Geiste nach 1). 

8. ARTURO DE MARCOARTU UND SEIN PREIS
AUSSCHREIBEN 

.. Surrounded by millions of soldiers and 
millions of beggars, pressed down under the 
weight of debt, devoting the larger portion 
of our revenue to war and the minimum to 
education, we have in our own times witnes
sed ... the dismemberment of peopl('s; ... 
scarcely a year passes without the appear
ance of projects for new fron tiers of nati
ons, ... most frequently without taking into 
account the will of the inhabitantsconcerned, 
and without promoting in any wise by such 
mutations the happiness of the individual." 

MARCOARTU. 

Es war bereits die Rede davon, dass der spanische Senator Don 
Arturo de Marcoartu am Vorabend des deutsch-französischen 
Krieges sich mit dem Problem der internationalen Organisation 
beschäftigt hatte und dass er nach Ausbruch des Krieges anläss
lieh der Zusammenkunft der National Association for the promo
tion of social science in Newcastle-upon-Tyne eine nähere 
Auseinandersetzung seiner Gedanken gegeben hatte 2). Er hielt 
den Augenblick für günstig, um die Errichtung einer League of 
Peace and Concord vorzuschlagen, die auf dem Schiedswege alle 
internationalen Streitfälle lösen sollte. Um diesen Plan für die 
Regierungen zu ermöglichen, erschien ihm die Einberufung eines 
freien internationalen Parlaments zweckmässig, das die Schaf-
fung eines internationalen Gesetzbuches zur Aufgabe haben soll- Ein freies in

te 3). Nach der Gründung der Association for the Reform and ~:~:~~:~~es 
1) Vgl. das Vorwort zur dritten Auflage seines Buches De la guerre et des armees 

permanentes. Vgl. auch Lal'l'oques Schrift De l'organisation du gouvernement repu
blicain, besprochen in Les Etats-Unis d'Europe vom 20. Nov. 1873. 

") Siehe oben S. 37 f. und 66. 
") Tl'ansactions of the national association for the promotion of social science, 1870, 

London 1871, S. 165. 
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Codification öf the Law of Nations meinte Marcoartu, dass diese 
Vereinigung als ein freies internationales Parlament werde fun
gieren können. Ihre Arbeit 1) sollte auf folgende Zwecke gerichtet 
sein: 

I. Angleichung der Interessen der verschiedenen Länder im 
Rahmen des Möglichen. 

2. Einwirkung auf die öffentliche Meinung mit dem Zweck, 
die Sache hinaus zu zögern, falls Aussicht auf Beilegung der Strei
tigkeit auf dem Schiedswege nicht besteht. 

3. Garantie dafür, dass die Bürger der Staaten, über Krieg und 
Frieden selbst durch Volksabstimmung entscheiden (wobei dieje
nigen, die sich für den Frieden entscheiden, vom Militärdienst be
freit sind). 

4. Beeinflussung der öffentlichen Meinung überall dort, wo 
ein internationaler Konflikt auszubrechen droht. 

Marcoartus Marcoartu, dessen Ideen inzwischen offenbar nicht viel Anklang 
s:::!~~~:: gefunden hatten, hat dann im Jahre 1872 300 englische Pfund für 

die beste Abhandlung oder die besten Abhandlungen über folgende 
Frage ausgesetzt: 

In what way ought an International Assembly to be consti
tuted for the formation of a Code of Public International Law; 
and what ought to be the leading principles on which such a 
Code should be framed. 

Zur Teilnahme an diesem Preisausschreiben wurde in der Pres
se verschiedener Länder öffentlich aufgefordert. Die Bekannt
machung wurde ferner an die in London befindlichen Ge
sandtschaften geschickt mit dem Ersuchen, im eigenen Lande die 
Sache zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 

Ergebnis. Das Resultat war, dass aus England, den Vereinigten Staaten, 
I talien, Frankreich und Deutschland insgesamt 29 Schriften ein
gingen. Diese wurden nun von den drei Preisrichtern John West
lake, H. D. Jencken und E. E. Wendt, die der Vorstand der Na
tional Association for the Promotion of Social Science auf Mar
coartus Wunsch damit beauftragt hatte, beurteilt. Am 9. Oktober 
1875 wurden bei dem jährlichen Kongress der Association in 
Brighton zwei Preise ausgeteilt, und zwar wurde der erste dem 

') 50 setzte er auf der Genfer Versammlung vom Jahre 1874 auseinander. Vgl. 
Herald of Pe ace vom I. Okt. 1874,5 134. 
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amerikanischen Juristen Abram Pulling Sprague zuerkannt und 
der zweite dem französischen Rechtsanwalt Paul Lacombe. 

Bald darauf, im Jahre 1876, wurden beide Aufsätze zusammen 
mit einer Einleitung des Spaniers, die seine eigenen Gedanken 
enthielt, veröffentlicht 1). 

Marcoartu hatte seinen Aufsatz in vier Kapitel eingeteilt, de- Seine eigenen 

ren erstes die internationale Kodifikation und Organisation zum Ideen. 

Gegenstand hatte. 
Der Verfasser begann damit, dass er auf die grosse Gefahr hin-

wies, die durch den überall bemerkbaren Zusammenschluss der Unabhängig

Völker gleicher Rasse entstehe, wodurch noch mehr Kriege aus- ~:~~ der Völ

zubrechen drohten als in früheren Jahrhunderten. Er wünschte 
auch keinen grossen republikanischen Bund der europäischen 
Völker, sondern wollte lieber, dass die politische Unabhängigkeit 
der verschiedenen Staaten nach Möglichkeit erhalten bliebe. Der 
erste Schritt zum Frieden sei die stufenweise Festsetzung des in
ternationalen Rechts. Die Grundzüge, die von den verschiedenen 
Völkern schon in mehreren Verträgen als Recht anerkannt seien, 
müssten kodifiziert (codification of the constituted law), diejeni- Kodifikation. 

gen, über die man noch nicht einig sei, geprüft und später verein-
heitlicht werden (project for a constituent code) 2) : 

I am of opinion that two simultaneous proceedings might and 
ought to be followed for regulating the internationalism or codi
fying the relations between states. One of these, more immediate 
in its results, will be the codification of those principles which are 
already more or less recognised, taking for guides and starting 
points the collections of international conventions, the standard 
works of the best authorities who have written on the subject of 
treaties, and the solutions pronounced in special cases; whilst 
the several principles and controvertible cases could be discussed 
and cleared up amongst the states themselves. The other process 
is the scientific preparation of the bases of the Code of Nations 
by subjecting them to the test of experience. 

In the first of these two proceedings, atfording more immediate
ly practical results, the shapeless constituted right will become 
moulded to the form of right rational; and in the second the 
right constituent will be modified according to the counsels of 
observation and the history of nations. 

The first codification will constitute aseries of special conven-

1) Internationalism by Arturo de Marcoartu, and Prize Essays by A. P. Sprague 
and Paul Lacombe, 1876. 

") S. 14 f. 
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tions, whieh, as soon as they are ratified, ean at onee be applied 
in peaee, in war, and on the oeeurrenee of any international 
eontest. 

The seeond work willlay the foundation of the future inter
national eharaeter of the nations. 

Beschickung Die wissenschaftliche und technische Aufgabe der Kodifikation 
der ~~::~!~: wünschte Marcoartu einer internationalen Versammlung zu über-

sammlung. tragen, wobei aber nicht nur die Regierungen, sondern auch die 
anderen Staatsgewalten vertreten sein sollten. In jedem Lande 
müsste die Regierung einen, ferner die beiden Kammern des Par
laments zusammen zwei und der höchste Gerichtshof und die 
Hochschulen noch einen vierten Delegierten ernennen 1). 

Gleichheit der Die vier Stimmen der Abgeordneten eines jeden Landes sollten 
Stimmen. gleichwertig sein, und die Versammlung sollte selbst ihren Vor

sitzenden ernennen. Bei Stimmengleichheit sollte eine Stichwahl 
stattfinden. 

Wahl eines Ge- Ausser der gesetzgebenden Versammlung sollte ein internatio
richtshofes. naler Gerichtshof eingesetzt werden, dessen Mitglieder vom inter

nationalen Parlament zu wählen seien 2) : 

This regime of a future Internationalism demands a judicial 
power which shall apply and enforce the legislation of the Inter
national Assembly; apower which might be commended to a 
High and Supreme International Court, eomposed of special 
tribunals, to be elected by that legislative body, in conformity 
with certain conditions as to the qualifications to be possessed 
by the magistrates so appointed. 

Eine interpar- Zur Vorbereitung für das internationale Parlament sollten 
la~entarische nach der Idee Marcoartus von den Mitgliedern der verschiedenen 

Umon als Vor- . I V lk . I . h K 
bereitung der natlOna en 0 svertretungen mterpar amentanse e ongresse 
Versammlung. abgehalten werden, die das grosse Werk der internationalen Ein-

heit zu behandeln hätten 3) : 

The Parliamentary Conferences, and in due time the Inter
national Parliament, would have to promote the education of 
all classes in every eountry of the world, to their gain in culture 
and morality, and to the benefit of international interests; they 
would have to establish, as the only legal one to be used, an 

') S.17. 
") S. 18. 
S) S. 20. Marcoartu hat diesen Gedanken eines interparlamentarischen Kongresses 

nicht nur zu Papier gebracht, soudern auch versucht, ihn zur Ausführung zu bringen. 
Schon 1876 machte er eine Propagaudareise, um solch eiue Konferenz einzuberufen. 
VgI. Fried, Handbuch der Friedeusbewegung, 1913, Band 11, S. 86. 
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equal standard of weights, measures, and moneys; they would 
have to reduce to the lowest possible cost the post office and 
telegraphic services, they would have to prepare a universal 
freedom of transit without passports, customs, port, or differen
tial flag dues; continually reducing the frontier tariffs and 
establishing customs, unions, or zollvereins (for at present some 
states only retain cu~tom duties for war purposes), and should 
endeavour to hasten the unification of the civil and mercantile 
code of nations so that in every country each man's industry and 
property may give hirn equal rights. 

Ausser diesen pazifistischen Gedanken, die einen völlig organi- Andere pazi

satorischen Charakter tragen, kam Marcoartu noch mit anderen ~:!:~::n. For
Vorschlägen zur Förderung des Friedens. 

Er forderte für die Gültigkeit einer Kriegserklärung in dem 
Fall, dass ein Zehntel oder mehr der Parlamentsmitglieder sich 
gegen den Krieg erklärt haben sollten, eine Volksabstimmung. 

Ferner trat er für allgemeine Schiedsverträge ein, und zwar vor Schiedsge

allern, damit dadurch eine friedliche Beilegung zukünftiger Strei- :i~h~~~:~~::;es 
tigkeiten gesichert werde 1) : Rechtsmittel. 

Perhaps, in order to accustom nations to a rational discussion 
of their disputes, it would be a great step for them to agree to lay 
all their differences before a Court of Arbitration ... 

Aber er fügte hinzu, dass man die Vorteile eines von Fall zu 
Fall ernannten Schiedsgerichts nicht überschätzen dürfe und dass 
man sich den Endzweck vor Augen halten müsse, der auf die Bil
dung eines internationalen Gerichtshofes und auf die Abfassung 
eines internationalen Gesetzbuches gerichtet sein solle 2) : 

But it is important not to exaggerate the advantages of arbi
tration, which, although it may be the best means of appeasing 
conflicts, just at the present time, and as long as no positive law 
of international rights be in existence, yet it cannot always prove 
the most perfect or the most just solution, when essential ele
ments of differences between nations take place, which can alone 
be found in a Magna Charta of all states applied by an Inter
national Tribunal. 

Das letzte Kapitel der Schrift enthielt dann noch eine pazifisti
sche Auseinandersetzung. Der Verfasser wünschte dabei dem 
Fürsten oder dem Staat, der den entscheidenden Anstoss zur 
Herbeiführung eines dauernden Friedens geben werde, Heil und 
Segen. 

1) Mal'coal'tu, a. a.. 0., S.43. 
") S. 43 f. 
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9. DIE PREISGEKRÖNTE ANTWORT VON A. P. SPRAGUE 

"The international idea in common con
sciousness is of comparatively recent origin" . 

SPRAGUE. 

Die Abhandlung Marcoartus bildet mit dem Bericht über die 
Preisverteilung die Einleitung zum Text der beiden preisgekrön
ten Lösungen der von dem Spanier ausgeschriebenen Preisauf
gabe. Der Inhalt des Aufsatzes des Amerikaners A. P. Sprague 1), 
dem der erste Preis zuerkannt worden war, soll hier in grossen 
Zügen wiedergegeben werden. 

Alleinige Mög- Sprague gab sich als praktischer Amerikaner nicht der Illusion 
licllhk~lh·tl.eihner hin, dass die staatspolitische Welt mit einem Male radikal umge
amalcen 

Entwicklung. staltet werden könne. Er hielt es für richtig, Schritt für Schritt zu 
Werke zu gehen, da dem augenblicklichen politischen Zustand 
Rechnung getragen werden müsse 2) : 

Eut it is impossible to believe that the international idea has 
acquired such magnitude and power as to control political organ
izations entirely; or to believe that the altruistic sentiment in 
national life has become sufficiently powerful to prevent all 
encroachment by one civilized nation upon another by means of 
physical force. The decrease of wars cannot go on any faster than 
the increase of international sentiment. We cannot bring about 
perpetual peace without perfecting international opinion and 
sentiment; and perpetual peace is as unlikely to begin in the 
nineteenth century as a perfect regulation of the sentiments and 
desires of all nations with respect to each other. 

Die bestehen- Der Verfasser hielt es für einen Fehler anzunehmen dass bei den 
den Stlalatsford- internationalen Verhältnissen nur nach einer Staats- oder Staa
menso en un 
brauchen nicht tenbundsorganisation gestrebt werden könne 3): 

nachgeahmt 
zu werden. Eut the international idea is quite different from either the 

national or confederate idea. There is in pure international organ
ization none of the positive element of assistance, none of the 
negative element of protection. There is simply a regulation of 
the intercourse of nations, involving the element of international 
liberty, the preservation of international order. 

1) The codification of public internationallaw: an essay on the way in which an in
ternational assembly ought to be constitnted for the formation of a code of public 
internationallaw; and tbe leading principles on which such a code ought to be framed, 
by A. P. Sprague, counsellor at law. Vgl. Internationalism by Artnro de Marcoartu, 
S. 69-S. 138. 

') S.82. 
') S. 83 f. 
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Man dürfe nicht sagen, dass die Welt nur die Wahl habe zwi
schen dauerndem Frieden mit einer festen internationalen Or
ganisation oder gelegentlichem Krieg bei Fehlen einer internatio
nalen Organisation. Eine rudimentäre internationale Organisa
tion sei möglich, ebenso eine Kodifikation derjenigen Regeln des 
internationalen Rechtes, die schon in den verschiedenen Verträ
gen, in den Schriften der Publizisten, in den Entscheidungen der 
Prisengerichte und in den diplomatischen Beziehungen Gemein
gut der Völker geworden seien. 

Zu einer vollständigen Kodifikation des internationalen Rech
tes und zu einer vollkommenen internationalen Regelung könne 
es vorläufig noch nicht kommen. Aber Tatsachen, wie z.B. der 
Vertrag von Paris vom Jahre 1856, bewiesen, dass die Mächte 
durchaus bereit seien, ihre gegenseitigen Verpflichtungen ver
traglich genau festzulegen. Auch der Idee des Schiedsgerichts 
stehe man sympathischer als bisher gegenüber. 

Der Verfasser stellte dann folgende vier Thesen auf, die von 
einer internationalen Versammlung beachtet werden müssten 1): 

That no sudden revolutions or great organic changes be at
tempted. 

That the views and interests of a1l the nations likely to become 
parties to the code be considered. 

That difficulties and objections, and the various plans hereto
fore presented, be considered. 

That the probability that a measure would be generally 
adopted by the nations be deemed controlling. 

Bei der Besprechung der Grenzen, die der Kodifikation gesetzt Grenzen der 

werden müssten, machte Sprague einen Unterschied zwischen der Kodifikli?~ion. 
Das po tisch 

theoretischen oder wissenschaftlichen und der politisch mögli- Mögliche. 

chen Kodifikation. Die erstere sei zwar von grossem Werte, ihre 
Bedeutung jedoch nur eine indirekte. Die Regierungen müssten 
sich aber fragen, was politisch möglich sei. Sie müssten ihre Ver-
treter bei der Konferenz, deren Kompetenz zuvor genau festzu-
legen sei, mit Sorgfalt auswählen und sich obendrein noch die Ra-
tifikation der Beschlüsse vorbehalten. 

Die Regierungen dürften und könnten also jetzt noch nicht 
daran denken, den ganzen Komplex internationaler Regeln in 
Gesetzesform niederzulegen, sondern sie müssten sich auf eini-

1) S.89. 
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ge wenige Regeln von allgemeiner Bedeutung beschränken. Nur 
so könne eine Grundlage geschaffen werden, auf der dann später 
weiter zu bauen sei 1) : 

But it does not appear probable that the nations would submit 
to formulation the whole law of their intercourse ; for that would 
involve a task too great to be attempted at once - a task requir
ing decades, and even centuries, to accomplish. All that can be 
done in a political way, at present, is the codification of a few of 
the plainest and most general principles of internationallaw. To 
this codification the solemn approval of many nations would 
probably be secured; and this would constitute the basis for a 
gradual codification of the whole law of public international 
intercourse. 

Auch eine be· Sprague wies dann weiter darauf hin, dass auch solch eine be
s~hränkte Ko· schränkte Kodifikation ganz von selbst eine Art mehr oder we-
difikation er· . • .. . . 

fordert einen mger umfangreIche Orgamsatlon erfordere. Voraussichthch werde 

un;~:~~rt~e~~ si: auc~ ein intern~tionales. Sch~edsgericht mi~ sic~ b~ingen,. das 
tere Kodifika· semerseIts durch seme UrteIle wIederum Matenal fur eme weitere 

tion. Kodifikation liefern würde 2) : 

But a political codification of internationallaw, as has been 
observed, implies a certain kind and degree of organization. It 
may imply the existence of a tribunal to interpret and apply the 
provisions of the code. And this brings us to the subject of arbi
tration, which has attracted so much public and official consid
eration of late. A tribunal for the adjudication of public inter
nationallaw might be established without the general codifica
tion of substantive international law. Such a tribunal might 
declare the principles of internationallaw, and apply them, and 
interpret and apply the provisions of treaties. A general official 
tribunal of this kind would be productive of great international 
good. The adjudications of the tribunal would form an uncodi
fied internationallaw, or would furnish materials, in the course 
of time, for an admirable code. But, however desirable uniform 
and permanent arbitration may be, of itself, it is not practicable 
without some sort of codification. In fact, the institution of a 
Tribunal of Arbitration or High Court of Judicature would 
require, pro tanto, a codification of internationallaw, that is, 
judicative internationallaw. The jurisdiction of the tribunal or 
court, the appointment of its officers, the mode of bringing inter
national disputes before it, the procedure, the mode of pronoun
cing and executing its decrees and judgments, would all have to 
be embodied in a code of judicative and executive law. 

') S.93. 
2) S. 93 f. 
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Der Verfasser hielt es nicht für möglich, dass alle Streitfragen Nur eine An

von einem internationalen Gerichtshof gelöst werden könnten. zbeahtl.im vtoraus 
s Imm er 

Er hatte aber keine Bedenken dagegen, wenn schon vorher fest- Streitigkeiten 

gelegt würde, dass bestimmte Streitfragen von einem Schieds- ~~t~:~~~e
gerichtshof geschlichtet werden sollten. Auch in diesem Fall handelt \Ver

bliebe die freiwillige Zustimmung der Staaten, in der Sprague ein den. 

notwendiges Element des Schiedsgerichts sah, bestehen 1) : 

In such case the voluntary element is antecedent, and the voli
tion, instead of being occasional, is concentrated in one solemn 
act of establishing a permanent tribunal of arbitration. 

Die Freiheit der Staaten dürfe aber nicht dahin aufgefasst wer
den, dass im konkreten Fall den Parteien selbst die Bestimmung 
darüber bliebe, ob eine Streitfrage durch Schiedsspruch entschie
den werden solle oder nicht. Die Verpflichtung zur Herbeifüh
rung einer schiedsrichterlichen Entscheidung müsse für bestimm
te Fälle von vorneherein feststehen 2) : 

We need a code which shall define certain questions as suit
able to be submitted to arbitration, and which shall define cer
tain rules as governing in the conduct of the associated powers 
and in the settlement of disputes. In other words, the condition 
of international sentiment is such as to demand a partial sub
stantive code of public internationallaw, as weH as a judicative 
and an executive code. 

Eine von den Staaten tatsächlich anerkannte Regelung, auch Heilsamer 

wenn sie nur ein einziges Gebiet betreffen würde, erschien ihm Ebinflhusäs kelt'ner esc r n en 
wirksamer als ein von Männern der Wissenschaft geschaffener Regelung. 

Code, der zwar vollständig, aber undurchführbar wäre. Ein rechts-
gültiger Code verlege, meinte Sprague, sozusagen die moralische 
Sanktion aus dem materiellen in das formelle Recht. Die Frage, 
ob es überhaupt ein Recht gebe und welcher Art das Recht sei, 
könne dann für das jeweilige Gebiet, nicht mehr gestellt werden. 
Die Frage laute dann nur noch, ob man dem Recht Folge leisten 
solle. Die Erfahrung lehre nun, dass die Staaten, wenn sie erst 
einmal dem Recht, dem Gerichtshof und der Rechtsprechung zu
gestimmt hätten, viel eher davor zurückschreckten, sich den ge-
fällten Urteilen zu entziehen 3): 

1) S. 95 f. 
") S.96. 
") S. 97. 

TER IIEULEN 7 
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A political code changes the location, so to speak, of the moral 
sanction from the side of substantive law to that of executive 
law. Under such a code, the moral sanction will not be exerted in 
respect to whether there is any law, or if any, in respect to what 
the law is, but in respect to whether it shall be obeyed. This 
removes the volitional element from the region of the immediate 
to that of the remote, and renders it less and less likely that the 
moral sanction will be unheeded or ineffectual. For, having con
sented that there shall be a fixed law and a tribunal for applying 
that law, and having presented a case for settlement according 
to that law, a nation assurnes an increased responsibility in 
respect to rendering obedience to the decrees of the tribunal. Thus, 
the moral sanction becomes cumulative. And if it is possible to 
obtain the official consent and agreement of the nations to any 
codification, the period of the abolition of warfare and of the 
reign of perpetual peace will have been hastened a century; 

Zu der inter- Der Verfasser ging dann zu einer Besprechung der internatio
nd~f~lk'on~enKo- nalen Versammlung über, die mit der Kodifikation beauftragt 

1 1 abonsver-
sammlung werden sollte. 

st~llt Jdr·ed~MN.a- Die teilweise Kodifikation des öffentlichen, internationalen 
bon el lt-

glieder. Rechts, die als Basis für die spätere, vollständige Kodifikation 
zu dienen habe, erfordere eine Versammlung, in der die Ansichten 
aller beteiligten Nationen zu Worte kommen müssten. Alle Rich
tungen müssten in ihr vertreten sein und eine Auslese der tüch
tigsten Männer müsse stattfinden. Nur auf diese Weise könnten 
die verschiedenen Elemente miteinander harmonieren und könne 
sich ein Universalsystem von Gesetzen entwickeln. Der Verfasser 
machte den Vorschlag, dass mit Rücksicht auf diesen Zweck je
der Staat einen Juristen, einen Gelehrten und einen Staatsmann 
ernennen solle 1): 

For this purpose let there be appointed three persons from 
each nation: one lawyer or judge, one scholar or publicist, one 
statesman or diplomat - at any rate, let the persons appointed 
be of dissimilar legal culture and conscience, representative of 
dissimilar elements in international sentiment. 

Zusammenwir- Sprague hoffte, dass dann Vereine, wie z.B. die kürzlich ge
ken der pri~a- gründete "Association for the Reform and Codification of the Law 

ten Vereme . 
und der Re- of Nahons", die Regierungen auffordern würden, das Zustande-

gierungen. kommen des Kongresses zu ermöglichen. Die Arbeit der privaten 
Vereine sei damit natürlich nicht zu Ende, denn die vorgeschla
gene politische Kodifikation sei nur der erste Schritt. Das 1n-

') S.100. 
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teresse der Regierungen und der offiziellen Körperschaften müsse 
dauernd wach gehalten werden. 

Das vierte Kapitel trägt den Titel: "Substantive Public Inter- Kodifikation 
national Law" und behandelt die Frage, welche materiellen ~e:c~t~~:~::~~n 
Rechtsregeln kodifiziert werden sollen. Der Verfasser führte erst 
einiges an, womit die internationale Versammlung sich nicht be-
schäftigen dürfe, wie z.B. die interne Gesetzgebung, die Regie- Keine Rege-

f d d · G .. d d St t lung der inter-rungs orm un le renzveran erungen er aa en. nenAngelegen-
Zu den internen Angelegenheiten, deren Regelung den Staaten beiten, aucb 
lb t b h it bl·b .. h·· h d· B ff nicbt der Be-se s vor e a en el en musse, ge ore auc le. . . ewa - waffnungs-

nung. Die Völker hätten noch zu sehr das Verlangen, für ihre eig- frage. 
ne Sicherheit selbst zu sorgen. Die Zeit sei noch nicht angebro-
chen, um die Völker zu allgemeiner Abrüstung veranlassen zu 
können. 

Abrüstung, fuhr der Verfasser fort, sei eine nationale An- Die allmäb-
I h·t tt fit· I d· ". liebe freiwillige ge egen el, "a ma er 0 pure y na IOna expe lency , eme Abrüstung. 

Angelegenheit, die ausserhalb des Gebietes der internationalen 
Rechtswissenschaft liege. Es sei nicht Sache der Staatengemein-
schaft, eine Regelung für die Anzahl der Truppen oder die der 
Kriegsschiffe zu treffen, solange der internationale Verkehr 
nicht gestört werde und internationale Rechte nicht verletzt 
würden. 

Wenn also Sprague einerseits zwar der Meinung war, dass eine 
internationale Vereinbarung hinsichtlich der Abrüstung nicht 
gefordert werden könne, so glaubte er andererseits doch, dass die 
internationale Organisation, wie er sie sich vorstellte, allmählich 
eine freiwillige Abrüstung zur Folge haben werde 1): 

A gradual and voluntary disarmament will undoubtedly be 
effected by the nations themselves when, by the inauguration of 
an international code and the corresponding augmentation of 
international sentiment, they can be induced to trust their pre
servation more and more to their own inherent peaceful strength 
and the good faith and good will of others. 

Man dürfe jedoch nicht ausser Acht lassen, dass immer einige Gefabr durcb 
N t · halb d K· d· . I V .. die ausserhalb a IOnen ausser es reIses er lnternahona en ereml- der Vereini-
gung bleiben würden, und da diese bewaffnet seien, könnten die gung stehen
Verbündeten auch nicht unbewaffnet bleiben. Eine gemeinsame de~ Staaten. 
B d h d h . I L d K .. h Keme Bundes-un esmac t wür e auc zu Vle asten un osten mit SIC macbt. 

1) S. 106. 
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bringen und eine zu starke Entwicklung der Organisation vor
aussetzen. 

Keine Staaten- Sprague kam also zu dem Schluss, dass eine Staatenföderation 
fÖderati?n, J. etzt nicht möglich sei 1) • 

sondern elne • 
Assoziation 

für den inter-
nationalen 

Verkehr. 

The international organization which I propose, and which 
alone I believe to be possible, at present, is an organization 
neither offensive nor defensive (for that implies confederation), 
but an organization which simply regulates intercourse among 
associated nations, and preserves, to that extent, international 
order. Any other kind or degree of organization is not internatio
nal but federal, and transcends the practicable and the expe
dient, because it is too complex and elose in the present condi
tion of international sentiment. 

Freiheit der Der Code sollte nach seiner Vorstellung auch keinerlei Vorschrif
St::~~:~~:!~~ ten darüber enthalten, ob die "assoziierten" Mächte gegebenen
über den an- falls ein Sonderbündnis miteinander schliessen dürften. Auch in 

deren. dieser Hinsicht müssten die Staaten völlig freie Hand haben. 
Das Verhältnis zwischen den verbündeten Mächten einerseits 

und denjenigen, die ausserhalb des Bundes ständen, andererseits 
sei von sehr grosser Wichtigkeit. Die Aussenstehenden dürften 
durch das Bestehen des Bundes weder einen Vorteil haben, noch 
irgendeinen Schaden erleiden. Die Beziehungen zwischen den 
Verbündeten und den Aussenstehenden müssten unberührt blei
ben. Nur sollten die Kriege der Verbündeten mit den Aussen
stehenden ausschliesslich unter den Voraussetzungen geführt 
werden, unter denen die Verbündeten unter sich Krieg führen 
dürften. Aber dadurch würden die Verbündeten, die sich an be
stimmte Regeln halten müssten, den Aussenstehenden gegenüber, 
die ja in dieser Hinsicht frei seien, im Nachteil sein. Einen Aus
senstehenden vor den internationalen Gerichtshof zu bringen, sei 
auch nicht gut möglich. Es scheine am besten, das Verhältnis 
zwischen Verbündeten und Nichtverbündeten vollkommen frei 
zu lassen und auf die Entwicklung der internationalen Gesinnung 
zu vertrauen 2) : 

And it appears to be better to leave the attitude of the asso
ciated powers, with respect to outsiders, to regulate itself; re
lying upon the advance of international sentiment alone, for the 
regulation of such intercourse and for the settlement of difficul-

1) s. 107. 
') S. 108. 
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ties arising therefrom. As a consequence, alliances among the 
associated powers, as against unassociated powers, ought not to 
be prohibited. 

Nach der Besprechung all der Punkte, die nicht aufzunehmen Positive Re

seien, folgen die Regeln des internationalen Rechts, die wohl in geln. 

dem Code behandelt werden sollten. Der Code hat zu bestimmen, 
welchen Anforderungen die Staaten, um an der Organisation 
teilnehmen zu können, entsprechen müssen. Für neuentdeckte 
Gebiete und für neuentstandene Staaten müssten eigene Regeln 
aufgestellt werden. Ferner nannte Sprague unter den zu regeln-
den Materien noch die Gerichtsbarkeit über das offene Meer, die 
Frage der Grenze der Küstengewässer, das Kriegs- und Neutrali-
tätsrecht, die Behandlung eines Aufstandes einzelner Provinzen 
gegen ihre Regierung und noch verschiedene andere. 

Dann folgt das Kapitel mit dem Titel Judicative Public Inter- Gerichtsver

national Law, das die Einsetzung und das Verfahren des Ge- ~:;:e:~r:c~~. 
richtshofes zum Gegenstand hatte. Dies hielt der Verfasser für 
das Wichtigste weil l ): 

... it is considered the international desideratum of the age that 
there should be a tribunal for the settlement of international 
controversies. 

Für Sprague stand es fest, dass die Zusammensetzung eines Schwierigkeit 

G . ht h f h S h . . k't b' .. d al d' Ab der Richter· enc S 0 es me r c Wleng el en erelten wur e s le - wahl. 

fassung der Prozessordnung. 
Sein System wollte dem Richterkollegium die Möglichkeit einer 

grossen Beweglichkeit und Vielseitigkeit geben, ohne dass die 
Einheit der Rechtsprechung verloren gehen sollte. Das letztere 
erschien ihm dadurch erreichbar, dass alle Staaten im Gerichts
hof durch Richter vertreten seien, die für eine lange Periode ge
wählt würden. Für eine Entscheidung sollten aber nicht jedesmal 
alle Richter herangezogen werden, sondern nur diejenigen, die 
zur Beurteilung des Spezialfalles geeignet seien 2) : 

But I am inclined to the view that a medium must be sought 
between a tribunal consisting of judges appointed for life, all of 
whom shall sit in every cause, and a tribunal of an opposite 
nature, consisting of judges appointed as occasion may require 
to sit only in the cause for which they are appointed. This 
medium wouldbe something like this: a tribunal consisting of a 

1) S. 113. 
") S. 114f. 
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number of judges appointed for a long period (for life), one or 
more from each power, onlya portion of whom shall sit in any 
single cause. By this means the number of judges may be large 
enough to represent effectually the different interests in the 
various associated powers; and by a selection from this number 
the acting court or tribunal may be sufficiently small to be effi
cient. If the selection is given to the contending powers, as it 
should be, each cause will be heard and decided by judges 
especially representing the parties to the controversy. 

Der Ort, an dem das Gericht seinen Sitz haben sollte, sei ziem
lich gleichgültig. Er dürfe jedoch weder im Gebiet der streitenden 
Parteien, noch ausserhalb des Gebietes des verbündeten Mächte 
liegen. 

Der Gerichts- Was nun die Rechtsprechung betrifft, so war der Verfasser der 
hO!;;::::t::~ Meinung, dass der Gerichtshof nur Streitfälle zu entscheiden 

des geschrie- habe, die die Interpretation des geschriebenen Rechts beträfen 
benen Rechts. (statuted law, a statutary tribunal). 

Daneben ein Neben diesem Gerichtshof dachte sich Sprague für das unge
ric~~~~~~s;~; schriebe ne Recht ein Schiedsgericht das die streitenden Parteien 
andere Strei- selbst ernennen dürften und das nur Streitfragen zu schlichten 
\~;~~~:ndaf:: habe, welche die Parteien selbst seiner Entscheidung unterwer
der Gerichts- fen. Der zuerst genannte Gerichtshof würde dann neben seiner 
o~::e:ca;:~!!: eigentlichen Aufgabe als Gericht erster Instanz auch als Appella-

tionsgericht (Kassationshof) dienen können für Sachen, die von 
einem Schiedsgericht entschieden seien 1): 

This additional tribunal might be termed a tribunal of arbi
tration, and have jurisdiction over all questions which the par
ties in controversy should agree to submit to it. From this tri
bunal appeals might He, in causes involving an interpretation of 
the code to the principal tribunal, which might be denominated 
the high tribunal of international judicature, and have, not only 
appellate, but original jurisdiction in matters arising under the 
code. Thus, let it be provided that there shall be a high tribunal 
of public international judicature, having power to hear and 
determine questions arising under the code, and having both an 
appellate and an original j urisdiction in respect to such q uestions; 
also that there shall be tribunal of public international arbitra
tion, having its constitution or existence in the option of the 
contending powers; and its jurisdiction co-extensive with the 
option of the contending powers; that from this tribunal appeals 
shalliie to the high tribunal in causes involving the construction 

') S. 115 f. 
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or interpretation of the code - that in all other cases, or in cases 
where the parties so agree, the decision of the tribunal of arbi
tration shall be final. By such a scheme the code would encour
age, though not require, adjudication or arbitration upon the 
unwritten as weIl as written law. 

Wenn nun ein Streitfall über das geschriebene Recht zwischen 
zwei Staaten vorliege, dann könne einer der beiden Staaten den 
Wunsch äussern, dass der Gerichtshof den Fall als ordentliches 
Gericht entscheide. Bei jeder Art von Streitfragen sei es aber emp
fehlenswert, dass die Frage erst auf schiedsgerichtlichem Wege 
gelöst werde. Beide Staaten müssten sich betreffs der Zusammen
setzung des Gerichtshofes einigen. Dieses Gericht möge dann sein 
Urteil auf alle Grundsätze und Regeln, die nicht gegen den Code 
verstossen, gründen. Wenn es sich dabei um die Auslegung des 
Code handele, dann solle Berufung an den Hohen Gerichtshof 
möglich sein. 

Was die Anzahl der Richter des Hohen Gerichtshofes betraf, so Zahl der Rich

wollte Sprague diese von der Anzahl der Staaten abhängig ma- ter. 

chen, die an dem Bunde teilnehmen würden. Wenn es 15 oder 
mehr Staaten seien, dann ernenne jeder einen Richter; seien es 
weniger als 15 und mehr als 6, dann ernenne jeder zwei Richter, 
usw. 

Jeder Fall sollte von 9 Richtern behandelt werden, d. h. beide 
Parteien sollten je vier Richter wählen, die ihrerseits den neunten 
ernennen sollten. 

Der Verfasser behandelte dann 1) die Vollstreckung der Urteile, Nur die mora-

d · h·· all F ·1·· ht· E f··ll lischeSanktion le sc Wlengste er ragen, wel von emer nc 1gen r u ung ist erwünscht 

der Urteile das Bestehen des Bundes abhänge. Hierbei zeigte sich und möglich. 

Sprague als ein Verfechter der moralischen Sanktion. Er war mit 
der Ansicht vieler Schriftsteller, dass nötigenfalls Gewaltmittel 
angewandt werden sollten, nicht einverstanden. Die Nationen, 
sagte er, bildeten keine Konföderation. Man dürfe bei Staaten, 
die freiwillig gewisse internationale Regeln anerkannt und einen 
Gerichtshof gegründet hätten, keine mala fides annehmen 2). 

Für den Fall jedoch, dass man sich auf einen andern Stand- Wann Gewalt 

punkt stellen und Gewalt für zulässig und möglich halten sollte, zulässig wäre. 

setzte Sprague auseinander, wie dies in sein System der teilwei-
sen Kodifikation hineinpassen könnte. 

') S. 118 f. 
') S. 121. 
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Der Gerichts- Die Staaten könnten vereinbaren, dass, wenn ein Staat mit 
d~~f ze:::~~:!~ einem andern einen Streitfall habe, der Hohe Gerichtshof erst 
ob er zustän- entscheiden müsse, ob der Streitfall der Gerichtsbarkeit des Hofes 

di~i:s~rv::~:~ unterstehe, bevor man zu den Waffen greife. Man werde auf diese 
lung. Weise den grossen Vorteil haben Zeit zu gewinnen, was die Mög

lichkeit in sich schliesse, dass sich die Leidenschaften inzwischen 
beruhigten 1): 

Again, it might be provided that any associated nation having 
a claim against any other associated nation should first ascertain 
whether it is a case under the jurisdiction of the high tribunal, by 
formally submitting it to the high tribunal, before attempting 
to seek its redress by arms. Thus, all cases would come before the 
high tribunal, either for adjudication or non-adjudication. The 
advantage of this provision would be to suspend, for a time, the 
use of force by the party considering itself aggrieved, and would 
give opportunity, in all cases, for passion to cool and a more 
enlightened and liberal view to be taken of the difficulty on both 
sides. 

Wenn der Hof aber beschliessen sollte, dass die Sache nicht un
ter seine Gerichtsbarkeit falle, werde es derjenigen Partei, die 
sich für beleidigt halte, erlaubt sein, sich selbst mit Waffengewalt 
zu helfen. Sollte ein Staat Gewalt gebrauchen, ohne vorher die 
Entscheidung des Gerichtshofes abzuwarten, dann würden die 
übrigen Staaten ihre Neutralität aufgeben dürfen. 

The object of such a provision would be to discourage aresort 
to war and encourage a peaceful settlement. 

Mitgliedschaft Betreffs der Zulassung der Staaten zu dem Bündnisse meinte 
des Bundes. der Verfasser, dass alle souveränen Staaten Mitglieder werden 

könnten. 
Verbesserung Ferner müssten hinsichtlich einer späteren Verbesserung des 

des Code. Code Bestimmungen getroffen werden. Eine solche Verbesserung 
könnte vielleicht alle zehn Jahre und zwar mit Zustimmung aller 
Staaten vereinbart werden. 

1) S. 123. 
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10. DIE PREISSCHRIFT VON PAUL LACOMBE 

"Est-il possible, l'Europe etant ce qu'elle 
est, d'arriver a prevenir, a empecher toute 
guerre entre les nations de cette partie du 
monde?" 

PAUL LACOMBE. 

Die zweite preisgekronte Schrift stammte von dem Franzosen 
Paul Lacombe 1). 

Für das Werk der Friedensstiftung war nach Lacombes Urteil 
seitens der Regierungen nicht viel zu erwarten. Sie wollten und 
müssten den nationalen Egoismus repräsentieren. Man könne Der Nationa

ihnen unmöglich die Wahrung der Interessen der ganzen Mensch- li~mus der Re-
. ... glerungen. 

heIt, oder gar der europäIschen Gemernschaft (repubhque euro-
peenne) zumuten. 

Es müsse also ein Organ geschaffen werden, das imstande sei, Das Genfer 

für die internationalen Interessen einzutreten und dieses Organ Schiedsgericht 
. ' als ein von den 

müsse ohne Mitwirkung der Regierungen gebIldet werden. Regierungen 

Wie sollte nun dieses Tribunal des arbitres europeens zustande unabhängiges 
Organ. 

kommen? 
Die Antwort des Verfassers lautete dahin, dass man nichts 

Besseres tun könne, als das aus dem Alabama-Fall so rühmlich 
bekannte Genfer Gericht, das auf so glänzende Weise als Vor
bild gedient und sich allgemeinen Beifall erworben habe, weiter 
beizubehalten lt): 

11 est toujours sage de partir de ce qui est, de continuer ce qui 
a deja manifeste un commencement d'existence. Certes, le grou
pe de personnes eminentes, qui s'appela naguere le tribunal arbi
tral de Geneve, a rempli aux yeux du monde entier une mission 
assez ec1atante pour que la reunion des m~mes personnes, dans 
la m~me ville, sous le m~me nom ou sous un nom equivalent, et 
leur constitution publique en un corps permanent, si elles avaient 
lieu, devinssent sur le champ des evenements europeens. A peine 
ce groupe serait-i! reforme, que l'attention des feuilles publiques, 
l'appui des societes de la paix, les voeux de plusieurs milliers 
d'hommes (et non pas des moins considerables) dans chaque 
pays, lui seraient acquis. L'opinion publique europeenne qui 
veut, qui desire la paix, sentirait qu'elle a enfin trouve un centre, 
un organe, et on peut predire, sans eire un r~veur, que l'on ver-

1) Memoire sur l'etablissement d'un Tribunal International et la redaction d'un 
Code International, par M. Paul Lacombe. Vgl. Internationalism by Arturo de Mar
t:oarlfl, S. 139-191. 

") S. 144. 
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rait probablement l'opinion publique encouragee, manifester par 
des mouvements imprevus et nouveaux des tendances qui sont 
restees jusqu'ici latentes en grande partie, faute de confiance 
dans le succes. 

Sämtliche Friedensvereine Europas und Amerikas müssten es 
sich zur Aufgabe machen, die früheren Mitglieder dieses Gerichts

Selbstergän- hofes zur Weiterführung ihres Amtes zu bewegen. Dieses Tribu-
z:e~gT'!7:u~::~ nal würde dann den Kern bilden, den eine Versammlung von 50 

oder 60 Mitgliedern umschliessen könne. Diese letzteren würden 
von den Genfer Schiedsrichtern selbst aus den geeignetsten Per
sönlichkeiten in Europa und Amerika gewählt werden können. 
Das Tribunal müsse sich also im Interesse seines moralischen An
sehens aus eigener Kraft weiter ergänzen. Denn es handele sich 
nicht um eine repräsentative (corps representatif), sondern um 
eine gelehrte Körperschaft, die über alle nationalen Vorurteile 
hinweg das internationale Recht hochhalten müsse. Die Genfer 
Richter hätten überdies selbst ein Interesse daran, Gleichgesinnte 
zu wählen, und auf diese Weise könne der hohe Charakter der 
Versammlung erhalten bleiben. 

Juristen, His- Dieses grosse "Tribunal des arbitres" müsse zur Hälfte aus Ju-
toriker und . t d H"k d H··lf h l' St vor allem er- ns en un Iston ern un zur a te aus e ema Igen aats-

fahreneStaats- männern bestehen. Nicht der juristische, sondern der politische 
männer. Geist müsse vorherrschen 1) : 

Il est cl pn!sumer que le tribunal des arbitres se recrutera tou
jours moitie de jurisconsultes et d'historiens eminents, et moitie 
d'hommes d'etat, ayant fait leurs preuves d'esprit pratique, con
ciliant; et rentres dans la vie privee. S'il nous etait pennis de 
produire une supposition personnelle, nous dirions que tres pro
bablement cette classe d'hommes y predominera, et avec justice, 
car, ainsi que nous le verrons, la plupart des debats internatio
naux, et les plus graves, sont resolubles non par les regles d'un 
droit precis, mais par des considerations de politique et d'histoire. 
L'application de principes rigides dans cet ordre de proces, 
serait souvent nuisible; les menagements, les temperaments, les 
compensations, les demi-mesures memes, y seront d'un emploi 
inevitable. Un pareil tribunal serait beaucoup amoindri, si l' esprit 
juridique y dominait; c'est l'esprit politique qui doit y regner; 
non pas absolument, mais avec une autorite principale, quoique 
partagee. 

Gehälter der Die Mitglieder müssten eine reichliche Vergütung erhalten. 
Richter. Geld \ d .. d G . ht ··b· V b·t . für Propagan- • usser em musse as enc u er em zur er rel ung semer 

dazwecke. ') S. 146. 
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Ideen ausreichendes Kapital verfügen. Sämtliche Gelder müssten 
von den Friedensfreunden in den verschiedenen Ländern be
schafft werden. 

Die Aufgabe der Versammlung müsse an erster Stelle darin be
stehen, als Schiedsgericht aufzutreten. 

Ausserdem werde das Gericht nach und nach das Werk der Kodifikations-

Kodifikation in Angriff nehmen können 1): arbeit. 

Suivant nous le tribunal des arbitres Europeens devrait etre 
essentiellement un tribunal permanent d'arbitres, place au cen
tre de l'Europe, pour rappeler a tous les gouvernements et a tous 
les peuples qu'il depend desormais de leur moderation, de leur 
sagesse que tous les conflits internationaux se terminent pacifi
quement. 

N ous ne voyons d' ailleurs aucun inconvenient ace que le meme 
corps qui aura a rendre ses arrets entre les gouvernements, com
pose lentement le code Oll seront consignes les principes, les 
regles par lesquels le tribunal entend de determiner. Plusieurs 
raisons militent en faveur de cette solution; d'abord la complica
tion gratuite et de grave consequence qu'il y aurait a faire autre
ment, a se donner la double tache de creer une assemblee legisla
tive internationale, d'une part, et un tribunal international d'au
tre part. Bornee cl. la constitution d'un seul corps, l'oeuvre sera 
encore assez difficile et laborieuse. Que le tribunal des arbitres 
Europeens fasse donc comme les magistrats romains; qu'il publie 
par intervalles a mesure des besoins qu'il sera mieux cl. meme de 
connaitre que personne, cl. mesure aussi qu'il acquerra de l'expe
rience, et que la lumiere se fera pour lui sur les principes vrais ou 
sur l'opportunite de leur application, que le tribunal, dis-je, 
publie des chapitres du code international ou des axiomes juridi
ques propres a en tenir lieu provisoirement; ce seront pour lui les 
edits du preteur. Un code ainsi fait, avec le secours du temps, 
vaudra mieux qu'un ouvrage fait sans lui, en une fois. 

Wie sollte nun das Schiedsgericht auftreten? Lacombe nahm Verfahren bei 

d . In St t . h' S h' d hl' intemationa-an, ass emze e aa en unter SIC emen c le svertrag sc leS- leu Konflik-

sen und bei einem Konflikt das Gericht in Genf anrufen würden. ten, Zusam

Die Parteien wählten dann aus der Reihe der 50 oder 60 Mitglie- ::n~ct:::~ge_ 
der 3,5 oder auch 10 Richter. Auf diese Weise würden die Urteils- richtshofes. 

spruche des Gerichts ihren Charakter von schiedsrichterlichen Ur-
teilen behalten 2) : 

S'il nous etait permis d'avoir un avis sur ce sujet, il nous pa
raitrait preferable que le tribunal restat un, et sans aucune divi-

') S. 147 f. 
') S.148. 
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sion. Ses cinquante ou soixante membres offriraient de cette 
maniere aux parties la liberte de ehoisir parmi eux trois, cinq, 
dix juges ou plus a leur eonvenanee. Les parties se eomposeraient 
ainsi a elles-m~mes leur tribunal, dans le tribunal, soit qu'elles 
s'aeeordassent a designer les membres eh arges de juger; soit 
qu'elles parvinssent au m~me resultat par une voie detoumee, 
par le moyen de reeusations exereees de part et d'autre dans des 
limites eonvenues. Les jugements du tribunal garderaient de 
eette fa«;on le earactere precieux de sentences d'arbitres ou de 
jures. 

Das Gericht Das Gericht dürfe ausserdem nicht unterlassen, sein Urteil 
au:~r~!: ~i~~ über Vorfälle in der europäischen Politik, Konflikte, kriegerische 
nem Antriebe Handlungen und Friedensverträge auszusprechen, auch wenn die 
über die inter- b t ff d R . d' A I h . . h d E nationalen Er. e re en en egIerungen leSe nge egen elten mc t er nt-

eignisse aus. scheidung des Gerichts unterworfen haben sollten 1): 

Le tribunal arbitral, sur de lui-meme et du titre legitime de 
son autorite, ne devra laisser passer aueun des evenements rele
vant par nature de eette autorite, sans porter sur eux son juge
ment. Il faut qu'il dise son mot, eneore qu'il n'en soit pas requis, 
sur tous les incidents de la politique europeenne, conflits, eon
duite des guerres, eonclusions des traites de paix, ete.; s'expli
quant sur tous les sujets de sa eompetence que les gouverne
ments n'auront pas voulu lui soumettre, avee la liberte,1mais 
aussi avee la moderation, la cireonspeetion, avee les mena
gements qui ne sauraient faire dMaut ades hommes profonde
ment verses dans la eonnaissanee et le maniement des grandes 
affaires humaines. 

Friedensarbeit Lacombe erwartete bei der Gründung des Schiedsgerichts von 
~::iS~:;~a;::~~ den Staaten mit parlamentarischer Regierungsform, wo die Volks
ten, der Pazi- vertreter das Uebergewicht hätten, die grösste Unterstützung. 
::~:;' un~a~~~ Das Gericht könne auch selbst Propaganda treiben. Vor allen Din-

dustriellcn. gen aber würden die Friedensvereine, die in noch viel grösserer 
Anzahl als bisher gegründet werden müssten, und alle diejenigen, 
die ein Interesse am Frieden hätten, wie die Kreise des Handels 
und der Industrie, in dieser Hinsicht ihr möglichstes tun müssen. 

Freihandel Auf Freihandel und Handelsverträge müsse hingearbeitet wer
lind !:~~e~:~ den. Denn auch dadurch wachse die Zahl der Friedensfreunde. 
Kodifikation. In einem weiteren Kapitel behandelte Lacombe die Kodifika

tion. 
Man müsse, meinte er, die bei der Beurteilung internationaler 

Streitfragen zu befolgenden Regeln in methodischer Weise in 

') S. 149. 
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Artikeln aufstellen. Der Verfasser wollte also nicht nur das be
stehende Recht festlegen, sondern auch neue Regeln als jus con
stituendum aufstellen. 

Unter den bestehenden Rechtsbeziehungen zwischen den Völ
kern würden einige leicht, andere schwieriger in Gesetzesform 
zu giessen sein. 

Zu den ersteren rechnete Lacombe das Kriegs- und Neutrali- Kriegs- und 
tätsrecht. Neutralitäts-

recht. 
Danach besprach er verschiedene Punkte, deren Kodifikation 

Schwierigkeiten mit sich bringen werde. 
An erster Stelle führte er das Selbstbestimmungsrecht der Völ- Selbstbestim

ker an, einen Punkt, bei dem das Schiedsgericht nicht zu sehr an :~nf~~~~~ 
Regeln gebunden sein dürfe, da es besser sei, jeden Fall für sich 
selbst zu beurteilen. 

Dann nannte er weiter die Intervention, die nach seiner An- Intervention. 

sicht nie in gewaltsame Eroberung übergehen dürfe. 
Die politische Unabhängigkeit müsse unbedingt mehr respek- Oekonomische 

t · d I d' -'k . h B' d F b . V lk . Verkehrsfrei-lert wer en a s le 0 onomlSC e. el er rage,o em 0 sel- heit. 

ne Grenzen für Ein- und Ausfuhr schliessen dürfe, stellte der Ver-
fasser folgendes Prinzip auf 1) : 

Aucun peuple n'est autorise a prohiber la sortie des denrees 
ou objets manufactures de provenance indigene non plus que 
l'entree sur son territoire des denrees et objets manufactures de 
provenance etrangere. Tous tarifs protecteurs ayant plus ou 
moins le meme effet doivent egalement disparaitre. 

Aber die Schiedsrichter, die dieses Prinzip anzuwenden hätten, 
müssten mit den besonderen Umständen, in denen sich eine Na
tion befände, rechnen, so z.B. mit "une industrie naissante, la
quelle peut exiger pour un temps l' emploi du systeme protec
teur." 

Die Verträge zwischen den Völkern, besonders die Friedens- Friedensver

verträge, habe das Schiedsgericht, obwohl sie oft viele Ungerech- träge. 

tigkeiten enthielten, im allgemeinen auch für sich als bindend an-
zusehen. Wenn es sich aber um ein infolge eines solchen Vertrages 
abgetretenes bewohntes Gebiet handele, müsse die Bevölkerung 
dieses Gebietes mit der Abtretung einverstanden sein 2) : 

Le Tribunal des arbitres ou tout autre juge saisi d'une diffi
culte relative a l'execution d'un traite de paix, devra se tenir aux 

1) S. 166. 
") S. 168. 
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termes du traite, sans rechereher si les obligations qu'll renferme 
ont eu pour eause et pour origine la eontrainte; le Iegislateur 
international devrait done, suivant nous, ajouter aussitöt eelles
ci: 

Toutefois, eomme les puissanees europeennes ici nommees (sui
vront les noms) sont reellement et serieusement interessees dans 
toute guerre entre deux quelconques d'entre elles, alors meme 
qu'elles ne prennent pointde part a la guerre, tout traite de paix 
eoneIu uniquement entre les belligerants, et non signe des puis
sanees europeennes est imparfait, eomme un acte passe en l'ab
senee de la plupart des interesses. Un pareil traite ne saurait 
valoir, aux yeux des arbitres ou de tout autre juge international, 
en tant qu'll eontiendrait eession de territoires de la part d'une 
des parties en faveur d'une autre. Dans le eas ou II s'agirait de 
territoires habites, un traite de paix meme signe de l'Europe, ne 
saurait valoir quant a la eession des dits territoires sans le eon
sentement constate en forme des populationshabitant ces terri
toires. 

Kolonien. Auch für die Erwerbung von Kolonien durch die Kulturvöl
ker ausserhalb Europas wünschte Lacombe einige Richtlinien 
festzulegen. Er wollte die erhaltenen Besitzrechte respektiert und 
für die Zukunft das Recht des ersten, ernsthaften Besitzes aner
kannt wissen. Gewalttätige Einmischung europäischer Nationen, 
um unterdrückten Kolonialvölkern zu Hilfe zu kommen, erklär
te er für verboten. Nur wenn der europäische Beherrscher egois
tisch die Vorteile seines Eigentums ausschliesslich für sich selbst 
behalte, dann werde das "Tribunal des arbitres" dagegen ein
schreiten müssen. Wann dieser Fall als gegeben anzusehen sei, er
schien ihm eine sehr heikle Frage, zu deren Entscheidung gründ
liche Kenntnis der historischen Gesetze und der Wirtschaftslehre 
erforderlich sei. Der internationale Gesetzgeber werde in diesen 
Fällen nur grosszügige Grundsätze anwenden dürfen. 

Internationale Einen weiteren Paragraphen widmete Lacombe den internatio-
Delikte. nalen Delikten. Zuerst behandelte er den Fall der Beleidigungen, 

welche die offiziellen Vertreter einer Nation von öffentlichen Per
sönlichkeiten einer andern Nation erfahren. Nach seiner Auffas
sung sollte das Schiedsgericht dann nach den Umständen des 
einzelnen Falles zu entscheiden und darauf hinzuweisen haben, 
dass eine Nation nie wegen einer Beleidigung einen Krieg anfan
gen dürfe, selbst dann nicht, wenn ihr keine Genugtuung gegeben 
worden sei. 

Wenn Privatpersonen in einem fremden Lande ungehörig be-
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handelt würden und weder Recht noch Genugtuung finden könn
ten, dann müsse das Schiedsgericht eingreifen. Im äussersten 
Falle hielt Lacombe sogar einen Krieg für gerechtfertigt, aller
dings unter der Voraussetzung, dass andere Nationen sich an
schliessen. 

Auch werde sich die Organisation mit den Gefahren befassen Kriegsgefahr. 

müssen, die durch kriegslustige Staaten heraufbeschworen wer-
den könnten. Lacombe gab zu dass diesen gefährlichen Elemen-
ten schwer beizukommen sei. Im Code werde nur bestimmt wer-
den können 1) : 

Aucun peuple n'augmentera ses forces de terre ou de mer; ne 
conclura d'alliance offensive ou ne fera generalement un acte 
propre a le rendre militairement plus redoutable, qu'avec l'as
sentiment des nations voisines. 

In seinem letzten Kapitel "La sanction" wies der Verfasser zu- Einfluss der 

erst darauf hin, dass von seiten der Diplomatie und der Regie- :f~ntliChen 
rungen für die Bildung eines derartigen Schiedsgerichts und die emung. 

Aufstellung des Code wenig Unterstützung zu erwarten sei. Die 
öffentliche Meinung müsse dabei mithelfen. Ein Schiedsgericht, 
das zwar erst klein sein werde, sich später jedoch immer mehr 
ausdehnen werde, müsse den Weg zur Versöhnung ebnen. 

Von einer gewaltsamen Durchführung der Schiedssprüche Verbot der 

könne nicht die Rede sein. Kriegführen um des Friedens willen Zwangsgewalt. 

hielt Lacombe für eine grosse Inkonsequenz. 
Wenn es sich nun um einen Schiedsspruch handele, der auf 

Ansuchen der Parteien gefällt sei, dann würden sich erfahrungs
gemäss in den meisten Fällen die Staaten freiwillig dem Urteil un
terwerfen, weil dies dann eine Ehrensache für sie geworden sei. 
Eher sei zu befürchten, dass die Völker die Anrufung des Schieds
gerichts umgehen würden 2) : 

Ce qui est a craindre, ce n'est pas que les nations desobeissent 
au tribunal des arbitres, apres lui avoir demande sa decision; 
c'est qu'elles ne la lui demandent pas; c'est qu'elles continuent a 
se passer du tribunal et a vider leurs querelIes a la vieille mode 
barbare, main contre main. 

Die Völker müssten also veranlasst werden, sich auch tatsäch- Lacombes 

li h d G · h b k· f D' U f Entwurf eines 
C er enc ts ar elt zu unterwer en. lese nterwer ung Schiedsvertra-

würde ihnen leichter fallen wenn sie anschliessend an den Schieds- ges. 

') s. 179. 
") S. 186. 
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vertrag noch einen Bündnissvertrag abschlössen, wodurch sie 
sich für den Fall eines Angriffes von dritter Seite gegenseitig 
Hilfe versprechen. Das Bündniss würde ihnen weiter ermöglichen 
ihre Rüstungen herabzusetzen. Sie sollten sich gleichzeitig aber 
auch verpflichten solche Konflikte mit dritten Staaten durch 
einen Schiedsspruch regeln zu lassen. Falls aber die schiedsge
richtliche Beilegung des Konfliktes zwischen dem Bundesgenos
sen und dem dritten Staate durch die Weigerung des Bundesge
nossen verhindert werden sollte, hätte die Beistandspflicht aus 
dem Bündnissvertrage zu erlöschen 1): 

Les hautes parties contractantes N. et M. s'engagent a se de
fendre mutuellement contre les attaques d'une nation tierce aux 
conditions et modes ci-dessous exprimes: 

1. La nation attaquee n'aura droit a redamer les secours de 
son alliee, que dans le cas OU son territoire aura ete envahi sans 
agression de sa part, et qu'autant que la guerre aura son terri
toire pour thCatre. Des que la guerre aura ete transportee sur le 
territoire de la nation tierce, l'alliee ne sera plus tenu a aucun 
devoir de guerre. 

2. Comme un pareil traite cependant ne doit etre pour l'une 
ni pour l'autre des parties contractantes une tentation et un 
moyen de se donner des torts vis-a-vis d'une nation tierce et d'en 
refuser ensuite la juste reparation, si l'une des alliees a un conflit 
avec une nation tierce, l'autre alliee s'emploiera pour porter les 
deux contendants a remettre leur debat au jugement d'un tribu
nal d'arbitres; et si le refus d'accepter ce jugement ou bien de 
l'executer vient de l'alliee, l'autre alliee ne sera tenue a aucun 
devoir de guerre. 

3. L'alliee menacee sera en droit d'exiger de son alliee des pre
paratifs et des mesures de defense, suivant les proportions et 
selon les modes determinees plus en detail dans les pieces an
nexees au present traite, lesquelles determinent aussi les forces de 
toute espece que chaque alliee sera tenue de mettre en campagne 
dans le cas de guerre. 

4. Les parties contractantes considerant que le present traite 
a pour effet d'accroitre la force defensive de chacune d'elles, par 
l'adjonction des forces de l'autre, decident qu'il y a lieu a reduire' 
leurs armees respectives jusqu'a concurrence des chiffres sui
vants, etc. 

Der \Veg der Am Schluss seiner Schrift sagte dann Lacombe: Gewiss sind 
Gewalt nicht Kraft und Gewalt nötig gewesen, um Ordnung als eine Vorbedin

mehr gangbar. 
- gung jedes Fortschritts zu schaffen. Aber demjenigen, der die 

1) S. 187 f. 
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Geschichte studiert hat, ist es klar und deutlich, wieviel Jammer 
und Elend diese gewaltsame Aufrechterhaltung der Ordnung ge
bracht hat. Lasst uns nun ohne Gewalt dem Zeitgeiste folgen und 
einen anderen Weg beschreiten. 

Es muss in Europa ein halb juristischer, halb politischer Ge
richtshof errichtet werden, der unabhängig von den Regierungen 
ist und der besser durch eine Vereinigung von Schiedsrichtern 
und Vermittlern als durch ein Richterkollegium gebildet werden 
kann. Man kann nicht verlangen, dass alle internationalen Bezie
hungen von vornherein in formulierten Artikeln festgelegt wer
den. Manche Beziehungen eignen sich dazu, andere wieder nicht. 

Der internationale Gerichtshof wird selbst die Regeln oder die 
breiten Grundsätze festsetzen müssen, nach denen er seine 
Entscheidungen treffen will. 

Zwei Klippen muss man vermeiden: Von den Re-

1. darf man sich nicht an die Regierungen wenden; !:~u:e~~u~~s~ 
2. darf man sich weder zu sehr vom juristischen Geist leiten ten ist wenig 

lassen, noch sich zu sehr nach den bestehenden Gesetzbüchern zu erwarten. 

und nach den vorhandenen Gerichtshöfen richten. 
Eswird ein vollständig neuer Zustand geschaffen werden müssen. 
Die Regierungen werden vielleicht mit der Zeit dem Friedens

gedanken mehr Verständnis und Willfährigkeit entgegen bringen. 
Aber dies wird nicht eher geschehen, als bis die öffentliche Mei
nung ein Organ ins Leben rufen wird, das ihren Forderungen und 
Wünschen Rechnung trägt 1) : 

Pour que l'avenir ne ressemble pas au passe, il faut introduire 
dans le milieu actuel un element nouveau de causation. 

11. AURELIO TURCOTTI 

"Magnus ab integro saec10rum nascitur ordo." 
VIRGILIUS. 

Der Genfer Schiedsspruch und die Preisaufgabe des Spaniers 
Marcoartu gaben dem Italiener Aurelio Turcotti Anlass, seine 
Ideen über ein völkerrechtliches Gesetzbuch, sowie über die 
Versammlung, die den Inhalt dieses Gesetzbuchs festzustellen 
habe, in einer Schrift niederzulegen 2). 

1) S.190. 
") A. Turcotti, Introduzione al nuovo codice di diritto delle genti, 1874. Der Ver-

TER KEULEN 8 
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Notwendiges Der Verfasser schickte die Feststellung der Notwendigkeit 
Uebergewicht eines unübertroffenen moralischen und gesellschaftlichen Ueber-

Europas. gewichts Europas über die andern Weltteile voraus, damit nicht 
in Zukunft Europa durch die Eifersucht und den Ehrgeiz asiati
scher Herrscher denen mächtige Reiche wie China und Japan zur 
Verfügung ständen und die vielleicht von Russland oder der Tür
kei unterstützt würden, zugrunde gehe. 

Gefahr von Die Ursachen des Unfriedens in Europa suchte der Verfasser 
F:s~:e: :~ in der Selbstsucht der Fürsten und nicht zuletzt auch in der 

Kirchen. Macht der Kirchen. In seinem Hass gegen Kirche, Päpste, Je
suiten, Bischöfe und Kardinäle schüttete er sämtliche Schalen 
seines Zorns über jede geistliche Einmischung in das moralische, 
politische oder bürgerliche Leben seiner Zeit aus. Er versuchte 
sogar, eine Moral aufzubauen, die frei von jedem religiösen Ein
fluss aus jedem Menschenherzen aufsteige und auf die sich auch 
künftighin das internationale Rechtsgefühl werde stützen müs
sen. 

Internationa- Der Verfasser schlug dann vor, dass die bedeutendsten Staaten 
ler Kongress. oder, wenn diese sich dieser Pflicht entziehen sollten, die weniger 

mächtigen Staaten 1) einen in einer bestimmten Stadt abzuhal
tenden Universalkongress einberufen möchten. 

Jeder Staat sollte berechtigt sein, nach diesem Kongress (be
ziehungsweise dieser humanitären Versammlung, wie der Autor 
die Zusammenkunft auch bezeichnet) eine Anzahl Abgeordneter 
zu entsenden, die von dem Range, den dieser Staat einnehme, ab
hängig sein würde. Auf diese Weise würden zum Beispiel 2) Eng
land und China je 9 Abgeordnete haben; Russland, Frankreich 
und die Vereinigten Staaten von Nordamerika je 8; Deutsch
land 7; Oesterreich-Ungarn, Italien, Spanien, die Türkei und 
Japan je 6; die Niederlande und ihre Kolonien, Brasilien und 
Mexiko je 5; die Schweiz und Portugal je 3; Belgien, Bayern, Ae
gypten, Persien, Birma und Siam je 4 Abgeordnete, usw., usw. 

An die Abgeordneten stellte der Verfasser hohe Anforderungen. 
Sie müssten sein 3) : 
fasser selbst betrachtete seine Schrift als ein Fragment, jedoch unterliess er es, den 
übrigen Teil zu veröffentlichen, da er sich für nicht kompetent genug hielt. 

Fräulein A. J. J. Hattinga Raven in Genf hat mich durch ihre Hilfeleistung bei dem 
Lesen der Schrift zu grossem Dank verpflichtet. 

') S. 158 f. 
") S.238. 
') S.136. 
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di buona volonta, ehe tendano allo seopo bramato; uomini 
saggi di intemerata eoscienza, di vaste eben ordinate eognizioni; 
filosofi, politici pratici, sapienti e non oratori, seienziati e non 
poeti; veri dotti e non pedanti, poehi ma buoni .... 

von gutem Willen, nach dem gewünschten Ziele strebend; kluge Männer von un
verzagtem Charakter, von vielumfassenden und wohlgeordneten Kenntnissen; 
Philosophen, praktische Politiker, besonnen und nicht oratorisch, Wissen
schaftler und nicht Dichter, Gelehrte und nicht Pedanten, wenige, aber geeig
nete ... 

Um eine ideale, unparteiliche, freie Atmosphäre zu schaffen, 
wo dieses neue internationale Gesetzbuch in möglichst vollkomme-
ner Gestalt zustande kommen könne, müsse man eine zentrale, Tagungsort. 

universale Stadt aussuchen, die zu keinem einzigen Volk oder 
Staat gehöre. Eine solche bestehe jedoch nicht. Dennoch sei diese 
Frage von grösster Wichtigkeit. Als eine Stadt, die allen Gesetz-
gebern sehr viele Vorteile bieten werde, nannte er Turin 1). Es 
sei dies eine ordentliche Stadt, die ebenso frei wie Genf sei. Sie 
liege an sämtlichen ausländischen Hauptverbindungen und sei 
sowohl vom Osten wie vom Westen, von Afrika wie von Amerika 
leicht zu erreichen. Turin sei ferner eine neue Stadt, habe keine 
Parteiinteressen und besitze ein günstiges Klima 2). 

Turcotti hielt es jedoch nicht für erforderlich, ja sogar für un
erwünscht, dass die Versammlung immer in derselben Stadt ab
gehalten werde. Die Versammlung müsse selbst das Recht haben, 
ihren Sitz zu verlegen, z.B. alljährlich oder alle fünf Jahre, und 
auf diese Weise um die ganze Erdkugel herumzugehen, wodurch 
sie um so leichter die Segnungen der Kultur über die entferntesten 
Teile der Welt verbreiten könne. 

Auf welche Weise der Kongress seine Rechte ausüben sollte, Aufgabe des 

setzte der Autor nur sehr oberflächlich auseinander. Seine wich- ~:~~~t~~~, 
tigste Tätigkeit werde darin bestehen, ein völkerrechtliches Ge- Friedenswah

setzbuch zu verfassen. Aber auch in anderer Beziehung wollte rung. 

Turcotti dieser Versammlung ausgedehnte Berechtigungen zu-
erkennen. Sie werde über sämtliche Fragen, die den Frieden, den 
Krieg und die internationalen Beziehungen jeglicher Art beträfen, 
Beschlüsse fassen dürfen 11) : 

Lo seopo della sua fondazione, almeno provvisoria, per la eom
pilazione e ereazione legale deI eodiee di diritto delle genti, 10 

') Der Autor ist selbst aus Turin! 
") S. 159 f. 
") S. 160 f. Vgl. auch u.a. S. 236. 
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scopo della sua futura esistenza sani quello d'assicurare, conser
vare e consolidare Ia pace esistente fra i differenti stati, nazioni e 
popoli della terra; di pacificare quelli ehe sono in guerra 0 nello 
stato di ostilita, 0 di permanente e primitiva barbarie; e finaI
mente di togliere 0 almeno diminuire Ie cause e Ie occasioni im
pellenti alla discotdia ed alla guerra. 

Der Zweck ihrer, wenigstens vorläufigen, Bildung, zur Abfassung und gesetz
lichen Grundlegung des völkerrechtlichen Gesetzbuches, der Zweck ihrer zu
künftigen Existenz wird der sein: den bestehenden Frieden zwischen den ver
schiedenen Staaten, Nationen und Völkern auf Erden zu sichern, zu wahren 
und zu befestigen; ferner diejenigen, die im Kriege begriffen sind oder sich auf 
feindschaftlichem Fusse, beziehungsweise in einem fortwährenden Zustand pri
mitiver Barbarei befinden, zum Frieden zu führen; und schliesslich, die Ursa
chen und Anlässe zur Uneinigkeit und zum Kriege zu beseitigen oder doch zu 
verringern. 

Code. Ein wichtiger Grundsatz, den Turcotti in seinem Kodex zum 
Ausdruck zu bringen wünschte, ist die Toleranz 1). Deshalb auch 
sprach der Verfasser den Staaten das Recht ab, einen andern 
Staat zu bestrafen. Eine Ausnahme von dem Prinzip der Nicht
Intervention glaubte er nur den sogenannten wilden Völkern ge
genüber machen zu müssen, denen die Segnungen der Kultur 
nötigenfalls mittels einer bewaffneten Macht aufgedrängt werden 
dürften 2)! 

Das Problem Indem er grundsätzlich den Standpunkt vertrat, dass die Völ
der internatio- ker die Strafe verdienten sich selbst durch ihre Taten straften 3) 
nalenSanktion ' 1'··· 1 S .' 

und einer ge- erklärte sich Turcotti a s Gegner emer mternatlOna en trelt-
meinschaft.li- macht. Dagegen erwartete er alles von der Kraft der öffentlichen 
chen StreIt- . . d W 1 . d· . h· d P ff 

macht. Die öf- Memung m er ganzen e t, so WIe lese SIC m er resse 0 en-
fentliche Mei- baren werde. Der Uebertreter eines internationalen Beschlusses 

nung. habe seine politisch-moralische Isolierung zu erwarten 4) : 

.... nel qual caso sara per 10 meno conosciuto e verra esecrato 
dalla pubblica opinione, maledetto e quindi isolato da tutti i 
pacifici. 
. .. in diesem Fall wird der Schuldige doch sicherlich bekannt werden; die 
öffentliche Meinung wird ihn verabscheuen, und demzufolge wird er von allen 
Friedensfreunden verflucht und isoliert werden. 

Die politisch-moralische Absonderung einer Nation sei also 
eine Art gesellschaftlicher Exkommunikation. So wie ein Mensch 
aus seiner Familie verbannt werden könne, eine Familie aus der 

1) Vgl. u.a. S. 72, 103, 133. 
') S. 95 f. Vgl. u.a. sein günstiges Urteil über das Vorgehen der Engländer gegen die 

Abessinier und Aschanti. 
3) S.97. 
") S. 182. 
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Gemeinde, eine Provinz aus dem Staate, so könne auch ein Staat 
aus der Menschheit und aus der gesamten zivilisierten Welt ver
bannt werden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass diese zivili
sierte Welt über eine auf gesetzlicher Grundlage geschaffene Ein
richtung verfüge, die der öffentlichen Meinung das Recht ein
prägen könne durch Aussprüche, die sich auf das völkerrecht
liche Gesetzbuch stützten. Da mithin der neue Kodex auf rein mo
ralischer Macht aufgebaut werden solle, die bezwecke, den Frie
den fortdauern zu lassen, so dürften die Vollzieher dieser Gesetzes
regeln niemals den Krieg fördern, und zwar nicht einmal unter 
dem Vorwand, Völker, die den Krieg wollten, zu bestrafen 1): 

La guerra con tro la guerra e sempre la guerra, eioe l' opposto di 
cib che e voluto dallo spirito deI codice. I legislatori adunque 
siano assistiti ed assicurati non gia da esereiti, da carabinieri, 
gendarmi 0 guardie nazionali, ma soltanto da quella forza morale 
potentissima che si pub acquistare con la scienza e prudenza 
pratica, con la verita e la sapienza politica. 

Der Krieg gegen den Krieg bleibt Krieg, d. h. das Gegenteil von dem, was 
der Geist des Kodex bezweckt. Den Gesetzgebern muss daher Beistand ge
leistet werden, und sie müssen sich gesichert wissen, nicht durch Heere, Polizei 
oder Nationalgarden, sondern einzig und allein durch jene mächtige moralische 
Kraft, die man durch praktische Kenntnisse und Umsicht, durch Wahrheit und 
Weisheit in der Politik erwerben kann. 

Turcotti meinte, dass der Augenblick noch nicht gekommen Rüstungsbe

sei, an dem die bedeutendsten Länder ihre Heere und Flotten schränkung. 

ganz abbauen könnten. Wohl sei es an der Zeit, die Heeres-
mächte soweit zu verringern, dass nur der notwendigste Teil da-
von zwecks Aufrechterhaltung der inneren Ordnung beibehalten 
werde. Ausserdem werde es nach wie vor einige Fälle geben, in 
denen der Krieg gerechtfertigt und sogar notwendig sei, nämlich 
im Falle der Verteidigung 2). 

Einst werde jedoch der Tag anbrechen, an dem die moralische 
Kraft der Gerechtigkeit durch die Macht des Fortschritts so 
gross sein werde, dass man keine bewaffnete Macht mehr brauche. 

Turcotti stellte seine humanitäre Versammlung zunächst als 
etwas Vorläufiges hin. Ihr Hauptzweck müsse die Konstituierung 
eines völkerrechtlichen Gesetzbuches sein, das von dem Prinzip 
der Einheit der Völker ausgehe und die Gesellschaft von der Will-

') S. 170 f. 
") S. 91 f. 
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kür der Fürsten und dem heillosen Einfluss der Kirchen erlösen 
müsse. 

Deutschland Als ein weiteres Ziel betrachtete der Verfasser sodann die inter
und Fra~k. nationale Organisation der Staaten, an der namentlich Europa 

relch. • ... . 
em Interesse habe und die durch em enges Bündrus zWlSchen dem 
starken Deutschen Kaiserreich und der zivilisierten und freiheit
liebenden Französischen Republik ihren Anfang nehmen könne 1). 

Die Universal- Diese Organisation werde sich auf die Dauer nicht auf Europa 
republik. beschränken dürfen. Turcotti leugnete das Bestehen eines Rechtes 

nur der europäischen Staaten. Es müsse sich wenigstens zeigen, 
dass Europa imstande sei, seinen Einfluss auf die anderen Welt
teile zu behaupten 2) : 

Ma se l'influenza politica e sociale d'Europa e estesa radical
mente oramai per tutto il mondo, percM limitarci alla ricerca ed 
invenzione di un diritto europeo, quando si presenta naturale, 
opporluno e desideratissimo il diritto di tutte le genti? 

Wenn sich nun der politische und soziale Einfluss Europas über die ganze 
Welt erstreckt, weshalb sollten wir uns dann auf das Suchen und Erdenken 
eines europäischen Rechtes beschränken, jetzt da das Recht aller Völker sich 
uns als etwas Selbstverständliches und Erwünschtes aufnötigt? 

Das Ideal Turcottis kam also darauf hinaus, dass die Menschen, 
die von Natur soziale Neigungen hätten und bereits zu Familien 
vereinigt seien, die sich ihrerseits wiederum nacheinander zu 
Städten, Provinzen und Staaten entwickelt hätten, schliesslich 
einen Weltverband bilden würden, wodurch der Friede und der 
Fortschritt gesichert wären 3): 

Con un codice simile, quando fosse ben inteso eben fondato, 
diventerebbe possibile ne phI sarebbe un' utopia la repubblica 
universale. 

Mit einem derartigen Kodex, vorausgesetzt dass er richtig verstanden und ge
hörig begründet wäre, würde die Universalrepublik möglich werden und nicht 
länger eine Utopie sein. 

1) S. 52 f. Dennoch nennt der Verfasser diese Idee .. una stranezza". 
') S. 125. 
') S. 121. 



119 

12. jOHANN CASPAR BLUNTSCHLI 

.. Nicht die Unterdrückung und Beherr
schung fremder Völker, nicht einmal ihre 
Ausbeutung und nicht ihre Bevormundung 
oder Missachtung entspricht der deutschen 
Denkweise. Die Bestimmung des deutschen 
Volkes ist im Gegentheil die höhere, den 
fremden Völkern gerecht zu werden, indem 
sie jedes Volk nach seiner Natur erkennt 
und achtet. Der Völkerfriede und die Völ
kerfreiheit, die ungehemmte Entfaltung der 
Humanität, die Verbindung Aller zur 
Menschheit, das sind die leuchtenden Ideen, 
welche das deutsche Volk liebt und verehrt, 
für die es mit seiner Macht einzustehen be-
reit ist." 

BLUNTSCHLI (Frühjahr 1870). 

Es war bereits die Rede davon, dass Bluntschli das Weltreich 
als das Ideal der Menschheit dargestellt hat und in seinem 
Rechtsbuch vom jahre 1868 auf die Friedenskongresse und 
den Vorschlag Napoleon III.zu sprechen gekommen war 1). In
zwischen hatte er von den Gedanken Lorimers 2) und Parieus 3) 
Kenntnis genommen. In der zweiten Auflage seines Rechtsbuchs 
ging er dann näher auf die Frage der internationalen Organisa
tion ein '). Bluntschli betrachtete damals einen europäischen Se
nat oder Parlament noch als Utopie. Dagegen hielt er die jähr
liche Tagung (in der Schweiz oder in Belgien) einer Versammlung 
völkerrechtskundiger Männer für möglich, die unparteiische Gut
achten über völkerrechtliche Streitfragen abgeben sollten und 
eventuell auch als Schiedsrichter auftreten könnten. Die Mit
glieder sollten von den Regierungen gewählt werden, wobei die 
Grossmächte eine doppelte oder dreifache Vertretung erhalten 
würden. 

In der dritten Auflage des Rechtsbuches (1878) erwähnte er 
einen neuen Vorschlag Lorimers vom jahre 1877. Bluntschli 
glaubte noch so wenig wie früher an die baldige Verwirklichung 
einer Organisation übe r den Staaten. Dennoch, sagte er, sei 
das Bedürfnis nach einer Organisation Europas erwacht. Eine 

1) Vgl. oben S. 11 f. 
") Vgl. unten S. 207 f. 
") Vgl. oben S. 28 f. 
') Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch 

dargestellt, 2. Aufl., 1872, S. 107 f. 



Die Schrift 
vom Jahre 
1878. 

120 DIE PERIODE VON 1870 BIS 1878 

Lösung glaubte er in einer Organisation dur c h die Staaten ge
funden zu haben, wie er im selben Jahre (1878) in der "Gegen
wart" unter dem Titel "Die Organisation des europäischen Sta
tenvereines" ausführlich auseinandergesetzt hat. Hierbei sollte 
an den bestehenden Zustand angeknüpft werden. 

Dieser interessante Aufsatz soll nunmehr einer näheren Be
trachtung unterzogen werden 1). 

Internationale Bluntschli besprach zunächst die politischen Verhältnisse der 
Organisation. europäischen Staaten untereinander 2). Er wies darauf hin, dass 

immer ein gewisses Band zwischen den Staaten bestanden habe. 
Seit dem westfälischen Frieden seien schon viele Kongresse abge
halten worden, um den Frieden in Europa zu sichern. Auch die 
Heilige Allianz habe noch versucht, die christlichen Staaten Eu
ropas in einer geordneten Rechtsgemeinschaft zusammenzuhal
ten. Seit 50 Jahren aber (Bluntschli sagte dies also 1878) habe 
sich dieses Band gelockert. Alle Staaten, grosse und kleine, wach
ten eifersüchtig über ihre Unabhängigkeit. 

Trotzdem habe der Gedanke an die Organisation eines euro
päischen staatenbundes immer bestanden. Das Verlangen nach 
solch einer besseren Organisation werde sogar lebhafter, wenn
gleich man zugeben müsse, dass die praktischen Staatsmänner, 
die dringendere Probleme zu lösen hätten, sich nicht damit be
fassten und sogar darüber spotteten, wodurch unbefangene Zu
schauer, die sich aufrichtig für die Lösung der Frage dieser staat
lichen Regelung interessierten, entmutigt würden. 

Und doch liesse sich dieses Problem nicht abweisen. Im frü
herer Zeit hätten ernste Männer sich damit beschäftigt, und wenn 
die Zeit für eine Lösung dieser Frage einst kommen sollte, dann 
werde es gut sein, wenn man die alten Pläne kenne, um ihre Fehler 
aufzudecken und somit zu einer Verbesserung gelangen zu können. 

Ebenso wie Aus seiner Kritik über andere Projekte ging hervor, dass er mit 
Lorimer will Lorimer einer Meinung darin war 3), dass diejenigen unrecht 
auch Blunt-h' . l' f 

schli keine Er- ätten, dIe den status quo m Europa unabänder Ich estsetzen 
starrung des wollten und vor jeder Gebietsveränderung warnten 4): 

Staatsgebiets ____ _ 
und der Staa- ') In der dritten Auflage seines Rechtsbuchs: Das moderne Völkerrecht der civi-

t('nmacht. Iisirten Staten, 1878, hat Bluntschli S. 109 f. eine Zusammenfassung seiner Gedan
ken gegeben. 

") Bluntschli, Gesammelte kleine Schriften, 1879-1881, Band II, S. 279-312. 
3) Unten S. 211 wird berichtet, wie Lorimer und Bluntschli Gelegenheit hatten, ihre 

Pläne wechselseitig zu kritisieren. 
') Bluntschli, Gesammelte kleine Schriften, Band Ir, S. 293. 
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Wenn die Völker leben sollen, so müssen sie sich ändern kön
nen, sie sind dem Wachsthume und dem Verfalle wie alles Leben
dige und Sterbliche unterworfen. Daher kann es nicht die Auf
gabe einer völkerrechtlichen Leitung sein, den Status quo unter 
allen Umständen zu schützen, sie muss auch die zeitgemässen 
Aenderungen, sie muss die Entwickelung der Staten anerkennen 
und fördern. 

Lorimers Plan gehe, so sagte Bluntschli, zu sehr von dem Ge
danken aus, das Europa eine einzige Staatsorganisation werden 
müsse und könne, und zwar eine ebensolche wie die Vereinig
ten Staaten. Bluntschli behauptete hingegen: "Es gibt wohl ein 
nordamerikanisches Volk, aber es gibt kein europäisches Volk." 

Die Erhaltung der Selbständigkeit und Freiheit der verbünde- Nur ein Staa

ten Staaten, fuhr Bluntschli fort, sei die erste Vorbedingung für :~:~~:. ist 

eine Staatsregelung, die für einen europäischen Staatenbund ge-
eignet sei. Eine Organisation der Staaten sei also nur in der Form 
eines Staatenbundes möglich, der sich nach Möglichkeit dem be-
stehenden Recht der Staaten anschliessen und die bestehenden 
Beziehungen sorgfältig beachten müsse. 

Das jetzige Europa umfasse 1) - die allerkleinsten nicht mit- Die Gross

gerechnet - 18 Staaten, die alle die gleichen Persönlichkeits- ~:c:::ig~:d 
rechte und folglich auch alle Anspruch auf Vertretung bei den Staaten. 

europäischen Bundesorganen hätten 2). Es müsse aber ein Unter-
schied zwischen den Grossmächten und den übrigen Staaten ge-
macht werden. Welche Staaten Grossmächte seien oder sein 
sollten, hinge mehr von der aktiven Energie ab, die sie entwickel-
ten, als von der Grösse und der Volkszahl. Es sei auch möglich, 
dass in Zukunft neue Grossmächte entständen. 

Derjenige Staat, der es mit seinem Heere und mit seiner Flotte 
in der Hand habe, in das Geschick Europas einzugreifen, und der 
auch von dieser Macht Gebrauch mache, gelte als Grossmacht, im 
Gegensatz zu solchen Staaten, die diese Kraft nicht besässen oder 
davon wenigstens keinen Gebrauch machten. 

Die Grossmächte hätten aber auch schwerere Pflichten. Um Pflicht der 

sich diesen nicht unterziehen zu müssen, sei es denkbar, dass ein GM~?sl:mhäkc~tte .. og IC el eI-

ner bescheide-
I) A. a. 0., S. 300. nerenStellung. 
") Ausser den sechs Grossmächten nannte Bluntschli sieben westeuropäische Staa-

ten: Spanien, Portugal, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Schweden-Norwegen 
und die Schweiz; vier souveräne osteuropäische Staaten: die Türkei, Griechenland, 
Rumänien und Serbien mit Montenegro sowie den halbsouveränen Oststaat Bnlga-
rien. 
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mächtiger Staat es vorziehen werde, nur eine bescheidene Klein
staaten-Stellung einzunehmen. 

Prinzip der Während das Prinzip der gleichen Mitgliedschaft alle Staaten 
Gleichheit. verbinde, träten die Grossmächte vor allem im Falle des Han

delns in den Vordergrund. Darum müssten diese in den repräsen
tativen Organen auch stärker vertreten und zur Abgabe von 
mehr Stimmen berechtigt sein als die übrigen Staaten 1). 

Zweck des Um eine richtige Organisation aufzubauen, sagte Bluntschli, 
Bundes. müsse ferner erwogen werden, welche Probleme der Bund zu 

lösen haben werde. 
Diese seien 2): 

1. Festsetzung und Aussprache völkerrechtlicher Normen, 
völkerrechtliche Gesetzgebung; 

2. Bewahrung des Völkerfriedens und Ausübung der grossen 
völkerrechtlichen Politik; 

3. Besorgung der internationalen Verwaltungssachen ; 
4. Internationale Rechtspflege. 

Allgemeine völkerrechtliche Gesetze dürften nicht nur von 
den Staatsoberhäuptern oder ihren Ministern, sondern unter 
Mitwirkung und mit Zustimmung der Volksvertretungen der 
Staaten festgesetzt werden, damit die Meinungen und Rechts
begriffe der Völker zum Ausdruck gelangten. 

Die gesetzge- Deshalb werde das Organ für die Gesetzgebung folgender
bende G~wa1t massen zusammengesetzt sein müssen 3) : 

steht emem . . 
Bundesrat und 1. aus Vertretern der europäIschen Staatsregierungen, dle 
einem Senate zusammen den europäischen Bundesrat bilden sollten. Den Re-
zu. Wahl der- . . b I . Z l'h b . 
selben. Ueber- gterungen seI es Ü er assen, dIe ah 1 rer Vertreter zu estlmmen 

gewic~t der und ihnen Weisungen zu geben. Die Stimmenzahl, auf die jeder 
Grossmachte. 

Staat Anspruch habe, müsse aber verfassungsmässig festgesetzt 
sein. Man werde annehmen können, dass jeder Staat in der Re
gel eine Stimme abgebe (auch zusammengesetzte Staaten), aber 
die Grossmächte je zwei. Im Bundesrat würden dann 24 Stim
men abgegeben werden: 12 von den 6 Grossmächten (Deutsch
land, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Oesterreich-Ungarn, 
Russland) und 12 von den andern Staaten; 

') Es ist nicht ganz klar ersichtlich was Bluntschli mit der "gleichen Mitglied
schaft" der Staaten meinte, da die Rechte der Grossmächte und der kleinen Mächte 
gerade nicht gleich sein sollten, wie auch aus dem Folgenden hervorgeht. 

2) Bluntschli, Gesammelte kleine Schriften, Band II, S. 302. 
') A. a. 0., S. 303 f. 
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2. aus einem Senat oder europäischen Repräsentantenhause, 
das neben dem Bundesrat als Vertreter der Völker auftrete und 
nicht sehr gross sein dürfe. Nur Männer, welche des Völkerrechtes 
und der grossen politischen Verhältnisse in Europa kundig seien, 
passten dahin. Solche Männer, sagte Bluntschli, gebe es nicht all
zu viele. Die Mitglieder seien von den Kammern eines jeden Staa
tes zu wählen (wenn zwei Kammern vorhanden seien, von diesen 
beidenzusammen). Jede Grossmacht könne 8 oder 10 Senatoren 
ernennen und jeder andere Staat 4 oder 5. Das ergebe eine Ver
sammlung von 96 oder 120 Mitgliedern. 

Die Abstimmung im Bundesrat habe nach Staaten (nicht nach Abstimmun

Köpfen) zu geschehen, diejenige im Senat dagegen nach Köpfen. gen. 

Die Bundesratsmitglieder sollten ihre Stimmen gemäss ihren In
struktionen, die Senatoren nach ihrer persönlichen Ueberzeu-
gung abgeben. 

Betreffs der anzuwendenden Sprache meinte Bluntschli, dass Die Sprache. 

Französisch, Englisch und Deutsch zugelassen werden könnten 
und dass, wenn ein Abgeordneter in einer weniger allgemein be
kannten Sprache sprechen wolle, seine Rede von einem Dolmet
scher in eine der drei genannten Sprachen übersetzt werden 
müsse. 

Der Ort der Senatssitzungen könne vom Bundesrat (abwech- Ort und Zeit 

selnd in verschiedenen Ländern) bestimmt werden. Eine Sitzung der Sitzungen. 

in zwei oder drei Jahren werde in der Regel genügen. 
Dem Bunde werde weder ein Steuererhebungsrecht, noch fi- Finanzen. 

nanzielle oder militärische Hoheit zuerkannt. Die Kosten würden 
von den Staaten gemäss ihrer Stimmenzahl zu tragen sein. Reise
auslagen der Senatoren seien zu vergüten. 

Völkerrechtliche Normen, die im Rat und im Senat angenom- Internationale 

men seien, würden vom Bundesrat als Gesetze verkündet werden. Gesetze. 

Jede Regierung und jede Volksvertretung müsse das Recht ha-
ben, im Rat und im Senat ein völkerrechtliches Gesetz in Vor-
schlag zu bringen. Der Beschluss darüber müsse in beiden Körper-
schaften mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst werden. 

Der Vorsitz im Rat solle jedes Jahr unter den Grossmächten Der Vorsitz. 

wechseln, der im Senat durch freie Abstimmung vor jeder Sitzung 
vergeben werden. 

Der Rat müsse einen festen Sitz haben oder einen solchen für Sitz des Rates. 

mehrere Jahre in einigen bestimmten Städten, die miteinander 
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abwechseln würden. Hierfür sollten aber keine Hauptstädte der 
Grossmächte genommen, sondern kleinen, weniger einflussrei
chen Städten der Vorzug gegeben werden. Bluntschli nannte 
einige, darunter auch Genf und den Haag. 

Behandlung Die Erhaltung des Friedens, die Beratungen über die Angele
e~~~:::~:~ genheiten der grossen europäischen Politik und die Entscheidun

Politik. gen darüber sollten vorzugsweise dem Bundesrat unter Leitung 
der Grossmächte anvertraut werden. Hierbei müsse allerdings 

Allgemeine der Vorbehalt gemacht werden, dass allgemeine Regelungen 
Regelungen. bleibender Art (dauernde Neuordnung) auch der Genehmigung 

des Senats unterliegen würden. 
Bluntschli betonte, dass diesem Punkte bis jetzt zu wenig Auf

merksamkeit geschenkt worden sei 1) : 

Bisher ist der Unterschied der grossen Politik im Völkerrechte 
und der biossen internationalen Verwaltungs- und Justizsachen 
wenig beachtet worden. Mir scheint er für die Verfassung des 
Statenbundes von ganz entscheidender Wichtigkeit zu sein. Es 
ist sehr viel leichter, für völkerrechtliche Institutionen zu sorgen, 
welche die kleinen Verwaltungssachen und Prozesse erledigen, 
als Organe zu schaffen, welche die statlichen Lebensfragen zu 
entscheiden berufen sind. 

Zu der grossen Politik gehörten alle Fragen, die das Bestehen, 
die Selbständigkeit und die Freiheit der Staaten beträfen. Hier
über könne nur die Gemeinschaft aller europäischen Staaten un
ter Mitwirkung einer europäischen Volksvertretung eine ent
scheidende Gewalt ausüben. Solche Bundesratsbeschlüsse sollten 
jedoch nur bindend und ausführbar sein, wenn auch der Senat 

Einstimmig- sie genehmigt habe. Einstimmigkeit könne nicht gefordert wer
keit ist nicht den, aber im Falle einer sehr grossen Minderheit könnten die Be

erforderlich. 
schlüsse für unausführbar erklärt werden. 

Verwaltung Ganz anders als die Fragen der grossen Politik seien die kleinen 
und Justiz. Angelegenheiten der völkerrechtlichen Verwaltung und der J us

tiz zu behandeln. 
Darunter verstand Bluntschli in erster Linie den internationa

len Verkehr, Handels- und Zollverträge, Wege (darunter Eisen
bahnen), Post- und Telegraphenverkehr, Schiffahrt auf offener 
See, Seehäfen und Flüssen, Auslieferung von Verbrechern, Staats
angehörigkeit von Privatpersonen, internationales Privat- und 

1) A. a. 0., S. 306. 



JOHANN CASPAR BLUNTSCHLI 125 

Strafrecht, Grenzregulierungen, sanitäre Interessen, Vergütungs
streitigkeiten, Masse und Gewichte, Münzen, usw. 

Für derartige Verwaltungs- und Justizangelegenheiten könnten Verwaltungs

gemeinsame internationale Einrichtungen gegründet werden, z.B. bureaus: 

ein gemeinschaftliches Zentralbureau für Post und Telegraphie, 
für Masse und Gewichte. So könnten auch durch Vertrag die 
Schiedsklauseln und das Schiedsverfahren geregelt werden. Es 
könnten auch unter Umständen für gewisse Streitigkeiten feste 
völkerrechtliche Tribunale eingesetzt werden, z.B. für Prisen- Internationale 

sachen und um dem Uebelstand der Konsulargerichtsbarkeit ab- Gerichte. 

zuhelfen. 
Alle derartigen internationalen Verwaltungskollegien und 

-büros seien natürlich dem Bundesrat zu unterstellen. Auch die 
internationalen Gerichte sollten hinsichtlich ihrer Zusammenset
zung und Ordnung unter der Kontrolle des Bundesrates stehen, 
aber selbstverständlich hinsichtlich der Rechtsprechung ihre 
volle Unabhängigkeit behalten. 

Im Bundesrat würden die Staaten ihre Meinungen austauschen, 
wobei sie sich leicht verständigen würden. Es würde dann auch 
ein einfacher Mehrheitsbeschluss genügend sein. 

Da Streitigkeiten, die die grosse Politik beträfen, nur selten Anzahl der 

k .. d d d B d t d' G d Sitzungen. vor ommen wur en, so wer e er un esra aus lesern run e 
auch nur selten tagen. Die Verwaltungsangelegenheiten würden 
aber fortwährend Arbeit machen, sodass gewiss eine oder ein paar 
Sitzungen im Jahr notwendig sein würden. 

Unentbehrlich sei aber eine ständige Bundeskanzlei. Diese Ab- Bundeskanz

teilung stehe unter dem Bundesratsvorsitzenden. Sie sorge für die lei. 

Einladungen und die Mitteilungen an die verbündeten Staaten. 
Die Kosten für die genannten internationalen Einrichtungen Kostetl. 

würden von den Staaten im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung und 
zum Umfange ihrer Verkehrsumsätze aufgebracht werden. 

Was die Vollziehung der Beschlüsse betreffe, so werde diese 
jedem einzelnen Staate überlassen werden können. Die Kanz
lei habe aber für die Mitteilung dieser Beschlüsse zu sorgen. In 
wichtigen Fragen jedoch, wenn gegen einen Staat mit Zwangs
massnahmen vorgegangen werden müsse, dann sei die Kanzlei 
dafür nicht das geeignete Organ. Nicht einmal der Bundesrat, der 
weder über die nötigen Geldmittel, noch über ein Heer und eine 
Flotte verfüge, werde dazu imstande sein. 
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Für Zwangs- In solchen Fällen sei die Mitwirkung der Grossmächte erforder
ma:,e~!~w:~ lieh. Dafür trete dann aus dem Bundesrat das Kollegium der 

kung der Grossmächte als Bürge (zugleich auch als Vollstrecker) der Bun-
G:=,:;:~~ desbeschlüsse auf. Die zwangsweise Ausführung der Beschlüsse, 

welche vom Senat und dem Bundesrat durch Stimmenmehrheit 
angenommen seien, müsse vom Bundesrat und dem Kollegium 
der Grossmächte mit 2/3 Stimmenmehrheit beschlossen sein. 

Kriege werden Bluntschli war der Meinung, dass durch diese Verfassung 
dann seltener. Kriege seltener vorkommen würden. Jeder Staat werde es sich 

wohl überlegen, ehe er sich den vom Bundesrat, vom Senat und 
von den Grossmächten gefassten Beschlüssen widersetze. 

Verminderung Die Aufhebung der Staatsheere, also Abrüstung, werde noch 
der RÜS~::~ nicht erfolgen können und das sei auch gut, sagte Bluntschli, 

der im Heere eine vortreffliche Uebungsschule für die Jugend 
sah. Wohl aber werde eine namhafte Verminderung der Streit
kräfte eintreten können. 

Die überseeischen Gebiete einiger Länder könnten noch 
Schwierigkeiten bereiten, da eine Ordnung in Europa mit der 
Weltordnung zusammenhänge. Diese Frage solle aber nicht erör
tert werden. Es sei anzunehmen, dass, wenn der Staatenbund sich 

Aussereuropä- an die Regelung von Streitfragen gewöhnt habe, auch für ausser
ische Fragen. europäische Fragen auf friedlichem Wege Regelungen gefunden 

werden könnten. 
Der Aufsatz erschien, wie bereits erwähnt, im Februar und 

März 1878 in der " Gegenwart" . Bald darauf war der Verfasser bei 
König Oskar 11. von Schweden zu Tisch. Das Gespräch, berichtete 
Bluntschli, drehte sich um seinen Vorschlag einer Organisation 
Europas, und der schwedische Fürst war der Meinung 1): "Unter 
den Königen wird keiner eher als ich für diese Idee sich bereit fin
den. Ich bin aufrichtig und warm für dieselbe." 

I) Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben, 1884, Band III, S. 425. 
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"Dans l'äge present de l'humanite, la paix 
universelle et perpetuelle n'est qu'une chi
mere; dans son äge futur, elle sera une rea
lite." 

PERE HVACINTHE (1869). 

Die erschütternden Vorgänge des französisch-deutschen Krie
ges hatten viele, die von einem ewigen Frieden träumten, zur 
rauhen Wirklichkeit des Lebens zurückgeführt. Viel grösser war 
jedoch der Kreis derjenigen, die bis dahin dem Friedensproblem 
ferngestanden hatten, jetzt aber anfingen, auf Mittel und Wege 
zu sinnen, um den Krieg zu bekämpfen. 

a. REICHSDEUTSCHE UND OESTERREICHER 

Die Anzahl der Deutschen unter den Befürwortern einer inter- Haltung der 
. al 0 . t' . d' J h h··lt···· Deutschen. natlOn en rgamsa lOn warm lesen a ren ver a msmasslg 

gering. Der Grund hierfür wurde oben bereits erwähnt. Das junge 
und kräftige Reich, das durch die letzten, auf dem Schlachtfeld 
erkämpften Siege noch selbstbewusster geworden war, hatte kein 
Bedürfnis nach einer Regelung, die nur seine Bewegungsfreiheit 
verringern würde. 

Als die deutschen Juristen Heffter und Holtzendorff nach ih
rer Ansicht über den von Miles gestellten Antrag auf Bildung 
eines permanenten internationalen Vereins 1) gefragt wurden, er
klärten sie sich zwar zur Mitwirkung bereit, betonten aber nach
drücklich, dass sie nicht in die Fuszstapfen der Pazifisten treten 
wollten 2): 

Beide wünschen eine Discussion über die zweckmässige Ein
richtung von Schiedsgerichten, halten aber dafür, dass jede Er
örterung über den ewigen Frieden und die absolute Verwerflich
keit des Krieges durchaus vermieden werden sollte. Sie sind der 
Ansicht dass die Aufgabe der sogenannten Friedenscongresse 
mit derjenigen der jetzt projectirten Versammlung durchaus 
nicht vermischt werden darf. 

Trendelenburg glaubte zwar laut seiner zur Zeit des französisch- Trendelen

deutschen Krieges erschienenen Broschüre einige "Lücken im burg. 

Völkerrecht" entdeckt zu haben und erklärte 3) : 

1) Vgl. oben S. 58 f. 
") Revue de droit international, Tome V, 1873, S. 483. 
") Trmdelenbtlrg, Lücken im Völkerrecht, 1870, S. 50. 
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Je mehr das Völkerrecht mit festen Institutionen auftritt, mit 
angesehenen Organen, die es in der öffentlichen Meinung hoch 
stellen, desto zuverlässiger wird es sein, desto mehr wird es die
nen den Frieden zu wahren und in Zeiten eines Krieges den 
Friedlichen das Recht des Friedens zu schützen und die eine wie 
die andere der kriegführenden Parteien vor Acten zweideutiger 
Neutralität zu behüten. 

Jedoch der Zweck seiner Organisation war nicht, den Krieg 
völlig auszumerzen. Trendelenburg wollte, dass im Prisenrecht 
ein völkerrechtlicher Ausschuss die Pflichten und Rechte der Neu
tralen festsetzen sollte 1). Er verlangte keine obligatorische 
Schiedsgerichtsbarkeit, sondern er wollte nur, dass die Staaten, 

Vermittlung. ehe sie einen Krieg anfingen, die Vermittlung eines unparteii
schen Organs anrufen sollten, das versuchen müsse die Parteien 
mit einander auszusöhnen 2): 

Der Vorschlag eines völkerrechtlichen Schiedsgerichtes wür
de, wie oben gezeigt wurde, der Lage der Sachen nicht entspre
chen. Aber statt des Richterspruchs wird vor jedem Krieg ein 
Versuch zu gütlicher Ausgleichung den betheiligten wie den un
betheiligten Völkern gegenüber eine Pflicht der Regierungen 
sein. Das Völkerrecht bedarf daher der Verpflichtung der Staa
ten, dass sie, ehe sie ihre Conflicte mit den Waffen austragen, 
eine Vermittelung zu gütlicher Ausgleichung suchen und anneh
men wollen. Sollte ein solcher Versuch misslingen, so ist wenig
stens der Ueberfall und die verderbliche Ueberraschung ver
hütet. 

Dieser völkerrechtlichen Verpflichtung der einzelnen Staaten, 
die unter der Obhut der Gesammtheit der verbundenen stände, 
müsste ein Organ entsprechen, das die schwebende Sache ver
handelte, ein völkerrechtlicher Ausschuss, aus Abgeordneten 
der einzelnen Regierungen, Männern von Einsicht und Ansehen 
gebildet. 

Soweit die Deutschen sich aber mit dem Problem der interna
tionalen Organisation im aufbauenden Sinn beschäftigten, haben 
sie mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. Bluntschli, ziemlich radi
kale Ideen verkündet. Das erklärt sich bei ihnen vielleicht als 
eine Reaktion auf ihre verhältnismässig sehr militaristische Um
gebung. Manche sahen ausserdem ein, dass eine kräftige 
Mitarbeit auch von deutscher Seite die international vorhandene 
sozialistische Gefahr abschwächen würde 3). 

1) A. a. 0., S. 48. 
') A. a. 0., S. 32 f. 
') Zur Lösung der sozialen Frage. Eine deutsche Stimme, lBT? 
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Georg Michael Pachtler, der unter dem Pseudonym Annuarius Pachtler. 

Osseg schrieb, wies auf die grosse Gefahr des Militarismus hin, 
wodurch die Einheit der Völker zerstört werde 1). 

Im Mittelalter hätten "die Päpste den europäischen Staaten
bau zusammengefügt", jedoch Reformation, Liberalismus und 
der in Geheimbünden organisierte Atheismus hätten den materia
listischen Staat hervorgebracht. Nunmehr sei der Zustand derar
tig, dass die gesamte Kraft eines jeden Volkes auf Kriegsarbeiten 
gerichtet sei. Vor allem Deutschlands militärische Stärke steigere 
den Militarismus in den anderen Staaten. Die Errichtung eines 
Völkertribunals könne eine Lösung bringen, jedoch nur dann, 
wenn nicht die Staaten, sondern die Kirche die Leitung habe. Die 
wiederauferstandene christliche Völkerfamilie werde keinen "pas
senderen Präsidenten eines Völkertribunals finden als den Papst 
zu Rom". Er erklärte sich dabei einverstanden mit Männern wie 
Urquhart 2) und vor allem dem Franzosen Le Play und seiner 
Union de la paix sodale. 

Auch der oben bereits genannte Eduard Loewenthal hat radi- Loewenthal. 

kaI-pazifistische Ideen verkündet 3). 
Loewenthal hatte bald nach Ausbruch des deutsch-französi

schen Krieges aus politi~chen Gründen das Vaterland verlassen 
müssen. 

In seiner 1871 in Zürich unter dem Titel"Das preussische Völ- Gegen den 

k D S t d d· .. ' h F"d t' R blik d preussischen er- ressur- ys em un le eUrOpalSC e 0 era IV- epu er Militarismus. 

Zukunft" erschienenen Schrift bekämpft der Verfasser mit gros-
ser Heftigkeit den preussischen "Drill-Apparat". 

Auch da hielt er die republikanische Regierungsform nicht für 
unbedingt notwendig, wohl aber sah er in der erblichen Monarchie 
eine Gefahr ') : 

Allein die Erbmonarchieen geben ihre Traditionen nie auf. Sie 
können das Spiel mit Menschenleben und ihre Willens-Unum
schränktheit nicht fahren lassen, und darum wird es keinen 
wahren Frieden auf Erden geben, so lange es solche "angestamm
te" Monarchen nebst unverantwortlichen Ministern gibt. 

Die Völker müssten in ihrem Kampf gegen den Militarismus 
zusammenwirken. Dazu müsse ein jeder, der den Frieden wün-

1) Osseg, Annuarius, Der europäische Militarismus, 1876. 
S) Vgl. Band II, I, S. 359 f. dieses Werkes. 
t) V gl. oben S. 17 f. und S. 54 f. 
C) E. Loewenthal, Das preussische Völker· Dressur-System und die europäische Fö

derativ-Republik der Zukunft, 1871, S. 6. 

TER KEULEN 9 
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sehe, sich dem europäischen Unionsverein, der die Abschaffung 
der stehenden Heere und die Einsetzung eines Bundesschiedsge
richtes bezwecke, anschliessen 1): 

Par. 1 (des Statuts). Der europäische Unions-Verein hat zum 
Zwecke die Anbahnung eines europäischen Freistaaten-Bundes, 
eo ipso die Ueberflüssigmachung der stehenden Heere und die 
Einsetzung einesBundesschiedsgerichts zur Schlichtung etwaiger 
Differenzen. 

lnterparla- Im Jahre 1874 erschienen dann von Loewenthal zwei Schrif
mentarisc~er ten. In der einen "Zur internationalen Friedenspropaganda" ver

Verem. teidigte er einen interparlamentarischen Verein (internationaler 
Deputirten-Verein) zwecks Bildung eines europäischen Schieds
gerichtes 2). 

Die andere Broschüre von 1874 ist jedoch für unser Thema die 
interessanteste. Sie lautete "Grundzüge zur Reform und Codifica
tion des Völkerrechts", erschien in Uebersetzungen im Ausland 3) 
und erlebte mehrere Auflagen '). 

Deutschlands Loewenthal machte in seiner zweiten Schrift aus dem Jahre 
wahre Pflicht. 1874 zunächst darauf aufmerksam, dass Deutschland den frag

lichen Ruhm besitze die fanatischsten Kriegsverherrlicher zu ha
ben, wobei er u. a. Lasson und Treitschke im Auge hatte. Sogar 
die deutschen Völkerrechtslehrer seien für die Sache der Schieds
gerichtsbarkeit wenig begeistert, und dennoch sei, meinte Loe
wenthai weiter, gerade Deutschland kraft seiner Vergangenheit 
in bezug auf die Kodifikation und die obligatorische Schiedsge
richtsbarkeit berufen. 

Die zunehmende Interessengemeinschaft der modemen Völker 
verbiete jetzt ein internationales "laisser faire et laisser aller." 
Die staatliche Selbsthilfe in internationalen Fragen müsse einer 

1) A. a. 0., S. 27 f. Es ist merkwürdig, dass Loewenthal selbst in seinen Memoiren 
"Mein Lebenswerk" seiner Schrift über das preussische Völker-Dressur-System mit 
keinem Worte gedenkt, infolgedessen auch Valmein in seiner "Geschichte des Völ
kerbundgedankens in Deutschland" es unterlässt, dieses Werk zu erwähnen. 

") E. Loewenthal, Zur internationalen Friedenspropaganda, 1874, S. 4 f. Auch in 
dieser Schrift bringt Loewenthal statt eines Vorwortes das Gedicht "Die letzte 
Kriegsparole" . Er hat dafür die Strophen 1, 3, 5, 7, 8, und 9 in der Fassung vom Jahre 
1870 genommen und die übrigen weggelassen (Vgl. oben S. 20 1». Die zwei letzten Zei
len der 9. Strophe lauteten aber anders: 

Das Ende aller Schlachtensiege 
Das wär' der Menschheit schönster Sieg. 

a) Eine französische Uebersetzung erschien in dem Bulletin de la Soci<\te des amis 
de la paix, 2. Serie, Nr. 6, 1873, S. 240 f. Eine englische Uebersetzung erschien in dem 
Herald of Pe ace vom 1. Oktober 1874, S. 136 I. 

') In geänderter Form erschienen neue Ausgaben in den Jahren 1898 und 1912. 
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gemeinschaftlichen Behandlung Platz machen. Die Auswüchse 
des Nationalismus müssten durch kosmopolitische Gefühle be
kämpft werden. 

Loewenthal wünschte die Festsetzung und Aufrechterhaltung Internationale 

völkerrechtlicher Normen durch internationale Organe 1): Organisation. 

Par. 1. Ein normales Völkerrecht kann nichts Anderes sein, 
als der Inbegriff der durch eine vertragsmässig anerkannte inter
nationale Legislative festgestellten Grundsätze zur Regelung der 
gegenseitigen Rechtsverhältnisse der einzelnen civilisirten Staa
ten unter einander und in ihrer Gesammtheit. Der Masstab und 
das Kriterium für jene Grundsätze ist das allgemeine Rechtsbe
wusstsein und die Interessengemeinschaft der Völker. 

Par. 2. Das in bezeichneter Weise zu Stande gekommene posi
tive Völkerrecht wird zum internationalen Gesetz, indem es auf 
Grund jener contractlichen Anerkennung durch Zwang und 
Strafe seitens der Organe der internationalen Justiz zur Geltung 
gebracht und gegen Verletzung geschützt wird. 

Gemäss Par. 3 sollte es vier Arten von Organen geben: 

a. Der Convent der Staatsoberhäupter, welche das codificirte 
Völkerrecht sanctionirt haben. 

b. Der internationale Gesetzgebungs-Convent, bestehend aus 
Delegirten der einzelnen National-Parlamente. 

c. Die Botschafter, Gesandten und Consuln. 
d. Das internationale Schiedsgericht, bestehend aus den Prä

sidenten der obersten Gerichtshöfe der einzelnen Nationen. 
Der Verfasser teilte nicht mit, auf welche Weise die unter a, b 

und d aufgeführten Organe gebildet werden sollten. Er führte le
diglich aus, dass die einzelnen Glieder der Bundesstaaten, wie die 
Deutschlands, kein Recht auf eine eigene Vertretung haben soll
ten. 

Bei seiner Auseinandersetzung über die internationale Rechts- Völkerrechtli· 

pflege widmete Loewenthal auch den völkerrechtlichen Sank- che Garantien. 

tionen ein kurzes Wort. Das internationale Schiedsgericht könne 
einem Staate verschiedene Strafen auferlegen, nämlich: 

1. Geldstrafen, Sequestration und Pfändung, 
2. Abbruch der Beziehungen, 
3. Militärexekution. 
Der Konvent der Staatsoberhäupter und das internationale 

1) E. Loewentllal, Grundzüge zur Reform und Codification des Völkerrechts, 1874, 
S. 5 f. 
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Schiedsgericht hätten die Pflicht, nicht nur internationale Kon
flikte zu verhüten und zu beseitigen, sondern auch bei Bürger
kriegen und gemeingefährlichen Willkürakten einer Regierung 
einzuschreiten. 

Intervention. Auch diese Intervention dürfe jedoch nur durch die Völker
rechtsgemeinschaft stattfinden oder müsse zum mindesten ihrer
seits veranlasst werden 1): 

Par. 7. Einseitige und eigenmächtige Interventionen einzelner 
Staaten in die Angelegenheiten eines andern Staates sind künf
tighin unter keinen Umständen mehr zulässig. Die Intervention 
darf vielmehr nur durch die Organe der Handhabung des Völker
rechts erfolgen, derart, dass der Convent der Staatsoberhäupter 
die betreffenden staatlichen Interessenten unter provisorischer 
Sicherung eines geordneten status quo zum Appell an das inter
nationale Schiedsgericht auffordert und die Entscheidung des 
letzteren zur Ausführung und Geltung bringt, oder, wenn es sich 
um Bestimmung der Regierungsform und Verfassungsconflicte 
handelt, ein Plebiscit provocirt. 

Linker. Der Österreicher Linker, der im Jahre 1877 unter dem Pseu
donym Reknil-EiIe eine Schrift über das internationale Friedens
problem veröffentlichte, zweifelte nicht an dem Verlangen nach 
Frieden bei den Völkern Z). Es sei denn auch, meinte er, die Er
haltung des Friedens keine schwierige Sache. Als Mittel nannte er 
die Volksvertretung. 

Friedenseid Wenn das Volk den Krieg nicht mehr wolle, dann müsse es 
der Ab~l:~:~: fordern, dass jeder seiner Abgeordneten im Parlament einen Eid 

leiste, worin er das Gelöbnis ablege, "dass er gar nie ein Votum 
abgeben wird, welches jemals irgendwie einen Einbruch in die 
Rechte oder in das Gebiet eines friedfertigen Staates ermöglichen 
könnte". Wenn die Wähler also nur dafür sorgen würden, dass sie 
ausschliesslich diejenigen wählten, die zur Ablegung dieses Eides 
bereit seien, dann habe das Volk Sicherheit, dass es niemals mehr 
zu einem Krieg kommen werde. 

Ausserdern, bemerkte Reknil-Eile noch, werde dadurch das 
Misstrauen zwischen den Völkern ein Ende nehmen, und "des
halb soll durch das Verlangen des Eides eine Nation der anderen 
documentieren, dass nirgends geplant wird, den Frieden zu bre
chen". 

') A. a. 0., S. 9. 
') Reknil-EilC, Die Begründung des europäischen Friedens. Eine Widmung an 

alle Völker, 1877. 
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Sobald die Friedenswahlen überall stattgefunden hätten, könne 
von Kriegen zwischen parlamentarisch regierten Völkern keine 
Rede mehr sein. Eine Bedrohung sei dann jedoch noch möglich 
seitens der nicht parlamentarisch regierten Staaten. 

In diesem Fall sollten durch die Regierungen zu bestimmende Internationale 

Bevollmächtigte aller Parlamente auf neutralem Boden zusam- ~~::~en
menkommen, um Massregeln zur Bestrafung des Ruhestörers zu 
bestimmen. Der bedrohte Staat solle das Recht haben, die Einbe-
rufung zu veranlassen, jedoch in der Versammlung nur beratende 
Stimme haben. Solch eine Zusammenkunft werde mächtigen Ein-
druck machen und völlig in übereinstimmung sein mit dem Be-
griff "Selbsterhaltungstrieb", der im Vordergrund stehen müsse. 
Reknil-Eile wies mit Nachdruck dann noch darauf hin, dass die 
Versammlung auf neutralem Boden zusammentreten müsse. Ein 
Stück Land, das man im Kanton Bern kaufen müsse, verdiene 
den Vorzug. Um das Freundschaftsband zwischen den Völkern 
noch weiter zu befestigen, müsse die Versammlung alljährlich 
stattfinden. Die Kosten seien gemeinschaftlich zu tragen. Die 
Anzahl der Abgeordneten (auf Grund oder im Zusammenhang 
mit der Zahl der Abgeordneten in den Landesparlamenten), die 
anzuwendende Sprache und andere Angelegenheiten seien Dinge, 
die leicht geregelt werden könnten. 

b. FRANZOSEN 

In Frankreich machte die Friedensbewegung eine ernste Krise 
durch. Wir sahen bereits I), dass Richards Versuche, eine Bewe
gung für Schiedsgerichtsbarkeit ins Leben zu rufen, nicht nur in 
Deutschland fruchtlos blieben, sondern dass auch in dem 
Lande, das dem Kriegsgott die grössten Opfer hatte darbringen 
müssen, der englische Friedensapostel keinen Erfolg erntete. 
Man hatte in Frankreich nicht vergessen, wie am Vorabend des Hemmungen 

Krieges, als sich Frankreich gerade für den Kampf bereit machen ge?enüber der 

musste, die Internationalisten die Abrüstung gepredigt hatten. ~:::~ensar
In einem Land, wo zwar nicht allgemein, aber neuerdings häufig 
der Ruf nach Revanche zu hören war, konnte nicht in breiten 
Kreisen Friedensbegeisterung geweckt werden. Die Pazifisten 
sprachen nicht von "revanche", sondern von "relevement". Diese 
Wiederherstellung erforderte gegebenenfalls andere Methoden. 

I) Vgl. oben S. 48 f. und 54. 
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Dies zeigte sich auch bei dem bedeutendsten Friedensverein. 
Schon der Name der Ligue internationale et permanente de la 
paix taugte nicht. Er wirkte verwirrend durch die Ueberein
stimmung mit Lemonnier's radikalem Friedens- und Freiheits
bund, aber daruberhinaus hatte bei der grossen Mehrheit der ru
higen Bürger seit der Commune das Wort "international" einen 
schlechten Klang. So wurde der Name der Vereinigung in den 
einer "Societe des Amis de la Paix" umgeändert um dann im 
Jahre 1878 umgetauft zu werden in "Societe Fran~aise des Amis 
de la Paix", wodurch noch deutlicher zum Ausdrucke kommen 
sollte, dass sie eine französische Vereinigung war, der alle anti
nationalen Gedanken fremd waren 1). 

Aber auch die Tätigkeit und der damit zusammenhängende 
Einfluss der Vereinigung war sehr eingeschränkt worden. Sie 
glich mehr einem bescheidenen Debattierklub Z) als einem Ver
bande, der führend an der Friedensorganisation der Menschheit 
mitarbeiten sollte. 

Unter den Wenigen, die sich in Frankreich mit diesem Gegen
stande beschäftigten, knüpften anfangs einige gerne an die er-

Delmas. littene Niederlage an. Der Prediger Delmas vertrat in seiner 
Schrift, die er während und unter dem Einfluss des deutsch-fran
zösischen Krieges verfasst hatte, die Meinung, dass der Frieden 
unter den Völkern dadurch gefördert werden könne, dass es 
einem Fürsten schwerer gemacht werde, Krieg zu erklären 3). Die 
Bevölkerung solle durch Volksabstimmung den Beschluss bekräf
tigen, wonach noch durch ein internationales Gericht zu ent
scheiden sei, ob ein casus belli vorhanden sei. Ausserdem müsse 
ein Appellationshof errichtet werden, dessen Entscheidung die 
Staaten sich zu unterwerfen hätten. Dazu sollten sie notfalls durch 
die Koalition der im Tribunal vertretenen Staaten gezwungen 
werden. 

Zukunfts· Wie mitten im Unglück, ja gerade dann, der menschliche Geist 
träume von ____ _ 
Gustave Si

card. 1) Vgl. die Dissertation von 1. M. Abrams, A History of European Peace Societies, 
1938, S. 122f. 

S) A. a. 0., S. 127. 
3) L. Delmas, Le Crimc de la guerre, 2e ed., 1871. Der Verfasser Iiess dieser Schrift, 

die er in den schlaflosen Nächten in Besorgnis um das Schicksal seiner Söhne. von 
denen einer vermisst und ein anderer verwundet war, geschrieben hat, einen von ihm 
an den König von Preussen gerichteten Brief vom 15. November 1870 vorangehen, 
worin er an die Worte des Königs .. q ue vous faisiez 1a guerre non a la France mais a 
I'Empereur" erinnerte. 
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Bedürfnis nach wunderbaren Zukunftsträumen hat, bewies auch 
ein ehemaliger französischer Rechtsanwalt, Gustave Sicard, der 
ein Fantasiebild vom Jahre 2089 entwarf, das ein vergrössertes 
Frankreich und einen dauerhaften Frieden aufweisen werde 1). 

Auch der ehemalige Hauptschriftleiter der Zeitung "Le Peu- Naquet. 

pIe" aus Marseille gab sich einem Zukunftstraum hin. Im Jahre 
1871 prophezeite er, dass nach einem Krieg zwischen Republi-
ken und Monarchien die Vereinigten Staaten eines republikani-
schen Europa errichtet werden würden 2). 

Im Jahre 1867 hatte La Codre ein "Tribunal politique" vor- La Codre. 

geschlagen 3). Nach dem deutsch-französischen Krieg äusserte er 
den Wunsch, dass ein internationales Tribunal, dessen Mitglieder 
von den europäischen Parlamenten und dem russischen Kaiser 
zu wählen seien, zuerst die Vergütung feststellen möge, die 
Deutschland für den erhofften Abstand von Elsass-Lothringen 
bekommen solle 4). 

Ein anderer Schriftsteller, Castex 5), meinte, dass die republi- Castex. 

kanischen Völker nach 100 oder 200 Jahren nicht mehr begreifen 
könnten, dass es eine Zeit gegeben habe, wo die zivilisierten Völ-
ker mit einander Krieg geführt hätten. Es müsse erst ein Gesetz-
buch geschaffen werden, das die Rechte und Pflichten der Staa-
ten unter einander regele. Hierdurch würden Solidarität und 
Brüderlichkeit entstehen, die durch die Fürsten und die Mäch-
tigen dieser Welt immer unterdrückt worden seien. Dann müsse 
eine Art Hoher Gerichtshof errichtet werden als strenger Wäch-
ter über das grundlegende Recht. 

Es erweckt weiter keine Verwunderung, dass die weitgehend- Der.Republi. 

Id . d d K' d F' d d F . karusmus von sten een von ]eman aus em reIse er ne ens- un rel- A. S. Morin. 

heitsliga verkündet wurden. Für Marin 6) gehörten Kriegssucht 
und Fürstenmacht zusammen. Eine europäische Konföderation 
sollte demnach nur aus Republiken bestehen können. Später ') 
meinte er, dass auch parlamentarische Monarchien daran teil-
nehmen könnten, aber er fügte hinzu: "A mesure qu'un peuple de-
vient plus pacifique ... , plus vite il marche vers la Republique". 

1) G. Sicard, Les Etats·Unis de la ConfMeration europeenne, l'an 2089, 1870. 
") G. Naquet, L'Europe delivree. Histoire prophetique de 1871 a 1892, 1871. 
3) Vgl. Band 11, 1, S. 336 f. dieses Werkes. 
') J. M. de La Codre, Le principe de moralite, 1872. 
") B. Sernin Castex, Le tribunal des nations. La fin de toutes les guerres, 1872. 
") A. S. Morin in Etats·Unis d'Europe vom 8. Mai 1873, S. 4. 
') Etats-Unis d'Europe vom 27. Juni 1878, S. 4. 
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C. BELGIER, SCHWEIZER UND NIEDERLÄNDER 

EmiJe deLave- Zu denjenigen, die zu derselben Zeit, ohne für eine kräftige Or-
leye. ganisation einzutreten, dennoch durch Entwicklung von Recht 

und Rechtsprechung den Frieden fördern wollten, gehörte auch 
der bekannte belgische Volkswirtschaftler Emile de Laveleye. Be
sonders trat dies zutage in seinem teilweise schon vorher in eng
lisc.her Sprache erschienenen 1) Werk aus dem Jahre 1873 über 
die gegenwärtigen Ursachen der Kriege und über das Schieds
wesen Z}. 

Unter die Mittel, die zu einer Abnahme der Kriege führen 
könnten, rechnete er u.a. die Hebung des internationalen Waren
verkehrs, was am besten durch Einführung des Freihandels ge
schehen könne, die Stärkung der Macht der Volksvertreter, fer
ner die Einführung eines internationalen Code und die Gründung 
eines internationalen Schiedshofes oder eines hohen internationa
len Gerichts. 

Kodifikation. Um eine Kodifikation aller strittigen Prinzipien des interna
tionalen Rechts in Kriegs- und Friedenszeiten zu erreichen 
führte Laveleye aus 3), müsse eine Konferenz von Abgeordneten 
der verschiedenen Staaten einberufen werden. Jedes Land solle 
durch einen Juristen und einen Diplomaten vertreten sein. Die 
Beschlüsse sollten mit Stimmenmehrheit gefasst werden; kein 
Land dürfe dagegen sein Veto einlegen, wohl aber könne es er
klären, dass es sich an gewisse Bestimmungen nicht halten 
werde 4}. 

Eininternatio. Der Schiedsgerichtshof müsse sich aus Diplomaten als Vertre
naler Schieds- tern der angeschlossenen Mächte zusammensetzen, denen wieder 
gerichtshof in. . . 

der Schweiz völkerrechthche Berater zur Seite stehen sollten. Er müsse m 
oder in ~el- einem neutralen Lande, in der Schweiz oder in Belgien, seinen 

gIen. Sitz haben. Ferner müsse er permanent sein, aber nur zu einer 
Sitzung zusammentreten, wenn ein Streitfall zu schlichten sei. 

In die inneren Angelegenheiten der Staaten dürfe er sich nicht 
mischen 5). 

') E. de Laveleye, On the causes of war, and thc means of reducing theirnumber, in: 
Cobden club Essays, second series 1871-2, 1872, S. I-55. 

") E. de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873. 
3) Der Verfasser wählte seine Beispiele nur aus dem Kriegsrecht. Vgl. E. de Lave

leye, Des causes ... , S. 165 f. 
') S. 169. 
3) S.174. 
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Zugleich mit der Einsetzung des Schiedsgerichts müsse auch 
das internationale Gesetzbuch erlassen werden. 

Laveleyes Vorschlag griff nicht allzu tief in die bestehenden in- Kein Zwangs

ternationalen Verhältnisse ein. Würde das Urteil des Schiedsge- apparat. 

richtshofes das Rechtsgefühl eines Staates zu sehr verletzen, so 
könne möglicher Weise ein Krieg ausbrechen. Der Verfasser 
wünschte keinen internationalen Apparat, der die Entscheidung 
erzwingen sollte. Er erwartete aber einen starken Einfluss von der 
Kraft der öffentlichen Meinung 1). 

Betreffs der Verwirklichung seiner Ideen hoffte er auf die Ini
tiative der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Englands, 
wo man dem Schiedsgerichtsgedanken am meisten zugetan sei. 

Es ist bemerkenswert, dass in der Stadt und in dem Jahr, wo Louis 

der Alabama-Fall entschieden wurde, eine Dissertation (these de GBarbfault aus 
en. 

licence) über das Problem eines internationalen Gerichtshofes er-
schien 2). Es ist dies sogar, soweit sich feststellen liess, die erste 
Arbeit, in der ausschliesslich dieses Thema behandelt wird. Im 
Gegensatz zu vielen gutgläubigen Pazifisten stand der junge Ver
fasser jedoch der Verwirklichung des erhabenen Gedankens skep
tisch gegenüber. Er glaubte nicht, dass die Beispiele von Schieds
gerichtsbarkeit, die die neuere Geschichte aufweise, grossen Ein
fluss auf die Geister gehabt hätten und sie veranlassen würden, 
ein endgültiges Gericht für alle internationalen Streitigkeiten zu 
errichten. Es werde nötig sein zu ermöglichen, dass die Entschei
dungen durchgesetzt werden könnten, jedoch könne man einem 
Staat keine Strafe auferlegen. Ein internationaler Gerichtshof sei, 
legte Barbault weiter dar, nur für Rechtsstreitigkeiten denkbar. 
Die Staaten würden niemals damit einverstanden sein, dass 
grosse Streitfälle durch Schiedsrichter entschieden würden. Der 
Alabama-Fall sei keine Angelegenheit, wobei die Lebensinteressen 
einer Nation auf dem Spiel gestanden hätten. 

Weil Barbault vorläufig nicht an das Zustandekommen eines 
Gerichtshofes glauben konnte, der über die nötigen Machtmittel 
zur Durchführung seiner Entscheidungen verfügen würde, konnte 

') S. 199 f. 
") Louis BarbauU, Du tribunal international, 1872. Das Problem des Gerichtshofes 

wurde, aber im Zusammenhang mit der Kodifikation und der Abrüstung, bereits 
kurz behandelt von J. B. de Ferrer, Necessite d'un code international et d'un tribunal 
arbitral, 1863. 
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er sich ebenfalls nicht für die Idee der Kodifikation einsetzen, von 
der so viele begeistert waren 1): 

Ce n'est pas au moyen d'un Code que l'accord des peuples sera 
rendu plus facile aujourd'hui qu'auparavant, en cas de guerre. 

Friede aus Ver- Muss der Verfasser nun zu den Gegnern des Pazifismus gerech-
kehrsgemein-. • 

schaft. netwerden? Kemeswegs. Er glaubte an den FortsChrItt. Den Aus-
spruch, dass der Krieg den Handel töte, erachtete er auch umge
kehrt für richtig: Handel und Industrie würden Solidarität unter 
den Völkern zustande bringen. Die Völker müssten begreifen, 
dass sie dieselben Interessen hätten. Der Unterricht könne dazu 
beitragen, die Schlagbäume zwischen den Völkern zu besei
tigen. 

Die Volkswirtschaftslehre könne die Augen für die wahren In
teressen öffnen. Mit Laboulaye meinte er, dass die Vergangenheit 
kein Massstab für die Zukunft sei, dass stets neue Formen ent
ständen und dass die menschliche Gemeinschaft niemals dieselben 
Stufen wie in den vergangenen Jahrhunderten durchmachen 
werde. 

Radikale Vor- Sehr stark war die Reaktion auf den deutsch-französischen 
~~!~!~I!~d~:~ Krieg in den Niederlanden. Schon im Herbst 1870 kam es dort 

zur Gründung von Friedensvereinen 2), die sich später zusam
mentaten. Innerhalb und auch ausserhalb eines der niederländi
schen Friedensbünde wurde die Frage erörtert, auf welche Weise 
ein derartiges Unheil wie das, von dem Europa jetzt heimgesucht 
werde, in Zukunft vermieden werden könne 3). Gegenüber der 
Meinung vieler, dass man dem Fürsten das Recht zur Kriegser
klärung entziehen solle, eine Auffassung, wozu die jüngsten 
Ereignisse allen Anlass gäben, legten andere einer solchen Mass
nahme keine grosse Bedeutung bei. Wiederum andere sahen das 
Heil in der Errichtung eines Friedensministeriums an Stelle des 
Kriegsministeriums oder in dem Verbot für Kapitalisten, an 
Kriegsanleihen teilzunehmen. Als die Lösung des Gordischen 
Knotens wurde der Vorschlag bezeichnet, in ganz Europa eine 

') a. a. 0., s. 96. 
") In dem denkwürdigen Jahr 1867 wurden bereits Versuche unternommen, um 

eine Friedensvereinigung zu gründen, und zwar eine niederländische Abteilung der 
Liga von Frect. Passy. Die ältesten mir bekannten Pläne für eine niederländische Frie
densvereinigung datieren jedoch bereits aus dem Jahre 1832. 

3) Vgl. die Zeitschrift .. De Vl'edebond", 1870 und 1871. 
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Volksabstimmung stattfinden zu lassen. Wenn das Ergebnis eine 
vernichtende Mehrheit für den Frieden sei, dann seien die Für
sten sittlich verpflichtet, die Heere abzuschaffen. Täten sie es 
nicht, dann verlören sie das Recht, sich für den Krieg auf Gott zu 
berufen, denn vox popu1i vox dei. 

In der Volkserziehung sahen die meisten eine hervorragende Friedens

Aufgabe der Friedensvereine. Wenn auf diesem Gebiet etwas er- f7:~:~~~:t~ 
reicht werden könne, meinten sie, dann werde sogar die Errich- zweck. 

tung eines Gerichtshofes oder jedenfalls eines Zwangsapparats 
zur Durchführung seiner Entscheidungen überflüssig werden. 

Welch' edle Tat würde es sein, wenn das siegreiche Deutsch- Domela Niell

land die Initiative zu einem europäischen Staatenbund ergreifen wenhuis. 

würde! Diese Worte wurden während des deutsch-französischen 
Krieges von dem bekannten Prediger und Sozialisten, später 
Anarchisten, Domela Nieuwenhuis geschrieben. Er trat dabei für 
einen Rat der Vereinigten Staaten von Europa ein, der bei der 
fortschreitenden Entwicklung der Zivilisation zu einem Welt-
bund werde erweitert werden können 1). Auf jede Million Seelen 
werde ein Abgeordneter, der von Wählern mit einem bestimmten 
Steuermindestsatz gewählt werden sollte, entfallen, wodurch 
sich für Europa eine Vertretung von ungefähr 280 Mitgliedern 
ergeben werde. Die angeschlossenen Staaten sollten gemeinsam 
ein Heer aufstellen, um handelnd auftreten zu können. Die natio-
nalen Heere sollten dann abgeschafft werden. 

Ein anderer Plan stammte von einem vielseitigen und gelehrten 
Mann, der recht bald ein internationales Richteramt, und zwar 
bei den gemischten Gerichten in Aegypten bekleiden sollte. Van Bemme

P. van Bemmelen meinte, dass die staatsrechtlichen Mittel um len. 

der leichtfertigen Kriegführung vorzubeugen, nicht ausreichend 
seien I). Von einem allgemeinen Staatenbund erwartete er indessen 
auch nicht viel Gutes. Besser könnten die zivilisierten Mächte, 
ohne etwas von ihrer Souveränität preiszugeben, sich in der Ab-
sicht vereinigen, die Wahrung des Friedens zu fördern, zu wel-
chem Zweck sie an erster Stelle einen aus ihren Abgeordneten 

') F. Domela Nieuwenhuis, Een vraagstuk vaninternationaal belang (Ein Problem 
von internationalem Interesse) in "Onze Tijd" vom Dezember 1870. Auch in den 
darauf folgenden Jahren hat Nieuwenhuis derartige Ideen verkündet, wobei bei ihm 
bereits die ersten Anzeichen des Anarchismus durchschimmerten. 

') P. van Bemmelen, Middelen tot voorkoming van oorlog, 1871, S. 35 f. 
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Permanenter zusammengesetzten permanenten Friedenskongress zu bilden 
Friedenskon- hätten. Die Mächte könnten dann ihre Streitigkeiten der schieds-

gress. 
richterlichen Entscheidung des Kongresses unterwerfen. Jedoch 
sollten sie sich ausserdem verpflichten, vor dem Anfang eines 
Krieges unter einander, dem Kongress den Gegenstand des Krie
ges und die Veranlassung dazu mitzuteilen und sich seine Ver-

Gerechter mittlung auf gütlichem Wege gefallen zu lassen. Wer dies unter
zwa~:;:x~~~ lasse, den treffe der Bann, solange er nicht die Feindseligkeiten 

tion. einstelle und noch nachträglich die Vermittlung des Kongresses 
anrufe. Führe die Vermittlung nicht zu einem befriedigenden Er
gebnis, dann werde der Krieg seinen Fortgang nehmen, es sei 
denn, dass die verbündeten Staaten, mit Ausnahme der beteilig
ten, einstimmig erklärten, dass kein genügender Grund zum 
Kriege vorliege. In einem solchen Fall hätten sie den Parteien zu 
verbieten, wegen so unbegründeter und wenig wichtiger An
sprüche Krieg zu führen. Wenn dieses Verbot nicht helfe, werde 
die widersetzliche Partei in den Bann getan, d. h. jeder Verkehr 
mit ihr werde abgebrochen. Zu diesem Zwecke werde die verei
nigte Land- und Seemacht der Bundesgenossen das Gebiet des im 
Bann befindlichen Staates zu Wasser und zu Lande blockieren 
und sämtliche Kriegs- und Handelsschiffe, deren man sich ohne 
Blutvergiessen bemächtigen könne, beschlagnahmen. Wenn der 
in den Bann getane Staat sich diesen Massnahmen nicht gutwil
lig fügen wolle, so erfolge die militärische Besetzung durch alle 
verbündeten Mächte, jedoch nur mit Zustimmung von drei 
Vierteln der Verbündeten. Mit starker Uebermacht würden sie in 
das Land einrücken, um jeden Widerstand unmöglich zu machen. 
Sie würden keine Festungen beschiessen, sondern die grossen Be
völkerungszentren besetzen. Sie würden alles beschlagnahmen, 
was der Kriegführung dienen könne, gegebenenfalls sogar vor
übergehend auch die Staats-, Provinzial- und Gemeindekassen. 
Um die Triebkraft des Krieges gänzlich zu brechen, sollten die 
verbündeten Mächte grosse Gelderhebungen vornehmen können, 
aber keine blutigen Zusammenstösse wagen, auch nicht, um eher 
ihr Ziel zu erreichen. 

Der Kongress müsse öffentlich Rechenschaft über all seine 
Handlungen ablegen. Der Verfasser glaubte, dass dieser Staaten
Friedensbund einen starken Einfluss zugunsten des Friedens aus
üben werde, und dass die Verbündeten sich gerne dem Au s 
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spruch des Friedenskongresses, der ausserdem ein Gesetzbuch 
zustande bringen sollte, unterwerfen würden 1). 

d. ENGLÄNDER 

Unter allen Staaten gelangte die Friedensbewegung lediglich in 
England einigermassen zur Blüte. Seine Bewohner waren auf 
ihren Inseln hinlänglich sicher, noch nicht durch kontinentale 
Konkurrenz bedroht und stolz auf die Erfolge der letzten Gene
rationen, darum auch mehr als andere für einen gewissen Glauben 
an Universalgesetze des internationalen Zusammenhanges und 
der Zusammenarbeit empfänglich. Erst im Laufe der Zeit sollten 
imperialistische Faktoren eine grosse Rolle spielen. 

Auch John Robert Seeley, der bekannte Verfechter von Eng- Seeley. 

lands Grösse, war anfänglich doch erfüllt von der Idee des Welt
friedens und der Vereinigten Staaten von Europa 2). In einem 
Vortrag, den er am 28. Februar 1871 in London hielt, betonte er, 
dass die Welt etwas ganz anderes nötig habe als die bestehende 
Einrichtung von Kongressen der Grossmächte und dass sich 
dann auch daraus niemals etwas werde entwickeln können. Ein 
Kongress von Gesandten könne niemals ein Gericht sein 3) : 

There ought to be no representation of interests on a judicial 
bench. You have a good court, not where both parties are repre
sented, but where neither are. 

N ur durch eine Föderation der europäischen Staaten mit ge
setzgebender, vollziehender und rechtsprechender Gewalt könne 
sich ein ordentlicher internationaler Gerichtshof entwickeln. See
ley erachtete es als Torheit, wenn man meine, dass für eine Föde
ration bereits gegenseitige Sympathie zwischen den Völkern nötig 
sei. England und Schottland z.B. hätten in der Geschichte be
wiesen, dass gegenseitige Sympathie nicht die Bedingung, son
dern eher die Folge eines gemeinschaftlichenVerwaltungsappa
rats sei. Unter Hinweis auf das Beispiel der Vereinigten Staaten 

') c. H. Beelael'ts van Blokland in seiner Inaugural-Dissertation: Internationale 
Arbitrage, 1875, S. 48 f. verspottete die radikalen Vorschläge, die sein Landsmann, 
der u. a. im Kampf zwischen Truppen (nicht gegen Festungen) den Gebrauch von 
Kanonen nicht zulassen wolle, auch für diesen Code machte. 

") Vgl. auch Georg Brettschneider, Der Humanismus lohn Robert Seeleys. Inaugu
ral-Dissertation, Königsberg i. Pr. 1937. 

S) Hier wurde ein Abdruck benutzt mit dem Titel: Professor Seeley on the preven
tion of war (reprinted from "the Nonconformist" of March I, 1871). Vgl. auch He
ald of Peace vom 1. April 1871, S. 197. 

l' 
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von Amerika legte er dar, dass die Föderation vor allem eine von 
den verschiedenen Staaten unabhängige Vollzugsgewalt haben 
müsse, die unmittelbaren Zwang gegen die Individuen ausüben 
könne: 

The individual must be distinct1y conscious of his obligations 
to the Federation and to his membership in it. All Federations 
are mockeries that are mere understandings between govern
ments. 

Ein europäisches Bürgertum müsse man ins Auge fassen: 

I infer that we shall never abolish war in Europe unless we can 
make up our minds to take up a completely new citizenship. We 
must cease to be mere Englishmen, Frenchmen, Germans, and 
must begin to take as much pride in calling ourselves Europeans. 

Aus dem Prinzip, dass die Föderation über die nötige Macht 
verfügen müsse, folge auch, dass das Recht zur Anwerbung von 
Truppen allein und ausschliesslich durch die Föderation ausgeübt 
werden dürfe. 

Auch andere Stimmen liessen sich in jener Zeit hören. 
Die Gedanken von Frederic Seebohm sind hier nicht ohne Be-

deutung. In seinem Werk "On International Reform", wo er die 
wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit der Staaten unter ein
andererörterte, wies der Verfasser auch auf die wenig entwickelte 
internationale Organisation hin. 

Seebohm war der Meinung, dass die internationale Rechtsre
form sich auf drei Fragen erstrecken müsse, nämlich auf den In
halt des Rechts, auf seine Auslegung und auf seine Erzwingbar
keit. 

Kodifikation. Die Kodifikation des Rechts müsse allmählich, aber ohne 
Schwanken in die Hand genommen werden 1) : 

I da not say that necessarily an exhaustive code must be 
forthwith framed, to be taken at a gulp by all civilised nations, 
far from it; but I da say that one great and pressing branch of 
international reform is, beyond all doubt, the gradual and persis
tent substitution, as time rolls on, of uniform and c1early defined 
and accepted positive internationallaws on one question after 
another, for the international maxims of the jurists. 

Keine Die zweite grosse Aufgabe der internationalen Reform sei die 
SchhiedssPdre. Einführung einer internationalen richterlichen Maschinerie für 

c ung 0 ('r 
Vermittlung, die Auslegung des Rechts 2). Seebohm legte dabei den Nachdruck 

sondern Recht- ____ _ 
sprcchung. 1) F. Seebohm, On international reform, 1871, S. 101 f. 

') S. 122 f. 
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auf den Rechtscharakter der Einrichtung, denn er wandte sich 
scharf gegen das Schiedswesen, wo die Richter von den Parteien 
selbst gewählt werden 1). 

Unsere Zeit, so sagte er, hat kein Bedürfnis nach einem Ver
mittler, sondern nach einem Richter 2): 

A plank may be a godsend to the shipwrecked mariner, but 
he would not therefore trust hirnself to a plank as a permanent 
means of navigation. 

Bei Erörterung der Frage der Erzwingbarkeit des Rechts be- Zwangsgewalt. 

zeichnete er die Annahme, die Festsetzung des Rechts würde 
der Anwendung der physischen Kraft ein Ende machen, als ab-
wegig. Schliesslich komme es beim Recht genau wie bei jedem 
Individuum auf die rohe Gewalt an, nur werde hier das Schwert 
vom Richter geführt. Der Verfasser betrachtete es dann als 
Pflicht aller Nationen 3): 

... severally to submit to the law, and ... jointly to enforce 
it upon any delinquent. 

Nicht jede Kriegsgefahr werde auf diese Weise sogleich ver- Verminderung 

schwinden. Aber allmählich würden die Staaten in Anbetracht der Rüstun

der Möglichkeit einer gemeinsamen Aktion dazu übergehen, ihre gen. 

Rüstungen zu vermindern. Auch würden die Staaten bei zuneh-
mender Kultur immer mehr geneigt sein, sich an die Verspre-
chungen zu halten, die sie in einem feierlichen Vertrag gegeben 
hätten. Ausserdem werde für den Fall von Zwangsmassnahmen 
das Einschreiten nicht so viel Blutvergiessen erfordern. 

Auch ein anderer Verfasser, Lord Amberley, setzte sich für eine Amberley. 

Föderation ein, jedoch für eine solche, die auch Amerika einbe
greifen sollte 4). Amberley machte den Quäkern den Vorwurf, dass 
sie zwar den Krieg verurteilten, aber nichts an dessen Stelle setz
ten. Die Peace Society habe sich hauptsächlich zur Aufgabe ge
stellt, die Nationen aus den Kriegen fern zu halten, die anderswo 
geführt würden. Das könne richtig, aber auch ein Beweis für eine 
verbrecherische Schwäche sein, denn es könne ein gerechtfertig
ter Grund für eine wohltuende Einmischung vorhanden sein. 

') Seebohm sagt S. 123 f., dass diese Einrichtung nicht notwendig ein "fixed judi
cial tribunal" zu sein brauche. L. Kamarowsky in: Le tribunalinternational, 1887, S. 
379, wies darauf hin, dass die Gedanken Seebohms über dieses Organ ziemlich dunkel 
seien. 

I) Seebohm, On international reform, S. 125. 
") a. a. O. S. 134 . 
• ) Amberley, Can war be avoided?inThe FortnightlyReview, Vol. IX N. 5., 1871, 

5.614-633. 
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Es könne schreckliche Zusammenstösse geben, wobei es um Le
ben und Tod gehe. In solchen tödlichen Kämpfen der Freiheit 
gegen die Tyrannei könne eine freie und tapfere Nation nicht in 
kalter Neutralität abseits stehen. 

Europäisch- Der Verfasser wünschte, dass die Staaten Europas und Ameri-
Am;:e=~~~ kas eine Föderation bilden sollten mit einem Bundesrat (Federal 

Council) als Organ. Alle teilnehmenden Nationen sollten durch 
eine gleiche Anzahl Abgeordneter vertreten sein. Der Rat sollte 
gesetzgebende, vor allem aber auch rechtsprechende Befugnis 
haben. 

Als Zwangsmassnahmen dachte Amberley an den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen, die Beschlagnahme von Schiffen 
und das Schliessen neutraler Märkte und Häfen gegenüber dem 
Staat, der sich gegen das Recht vergangen habe. Auch Staats
häupter und ihre Ratgeber müssten vom Rat zur Verantwortung 
gezogen werden können. Schliesslich sollte der Rat sogar zur 
Kriegserklärung schreiten können. Von dieser Möglichkeit er
wartete der Verfasser eine grosse präventive Wirkung. 

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass der Verfasser die Frie'
densaufgabe des Rates nicht auf die Erhaltung des status quo in 
der Welt gerichtet wissen wollte. Er muss wohl sicher den, so wie 
wir es jetzt nennen, dynamischen Charakter der Nationen vor 
Augen gehabt haben: 

While, however, the Council would prohibit unwarrantable 
aggression, it must not be supposed that it would have nothing 
to do but to uphold the status quo throughout the world. Such 
an attempt would inevitably fail, for it would ignore the natural 
laws which compel the progressive expansion of some races at 
the expense of others. 

Der Rat sollte also die Befugnis haben, eine Grenzlinie zwi
schen Deutschland und Dänemark zu ziehen, die der nationalen 
Verteilung der Bevölkerung beider Länder so weit wie möglich 
Rechnung trage. Auch in der italienischen Frage sollte der Rat 
eine Entscheidung abgeben. 

Sittlicher Der Verfasser war sich vollstens bewusst, dass es schliesslich 
Fortschritt f d . l' h F h . k B" l' h d' P k entscheidend. au en sltt lC en ort sc ntt an omme. ezug lC leses un-

tes war er allerdings optimistisch gestimmt. Amberley sah die 
wachsende Abkehr von mörderischer Gewalt. Wenn also die Frie
densfreunde sich über einen konkreten Organisationsplan einig 
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werden könnten, dann könnten heide Faktoren zusammen ihre 
Wirkung ausüben und würden auch die Nationen die Erfahrung 
machen, dass die Benutzung der Friedensmaschinerie schliesslich 
eine Frage der Gewohnheit sei. 

Eine ebenso naive wie radikale Lösung brachte Britten 1), der Britten. 

weder auf die moralischen Sanktionen der Peace Society, noch 
auf den föderativen Gedanken von Männern wie Professor Seeley 
vertraute. Dieser Verfasser meinte, dass die zivilisierten Staaten 
den Frieden sichern könnten, indem sie die Führer eines Angriffs
krieges und alle, die zu dem Krieg gehetzt hätten, vor ein inter
nationales Gericht stellten. Wenn sie nicht erschienen und für 
schuldig befunden würden, dann sollten sie heimlich getötet wer-
den müssen. Nachdem die Staaten einige Jahre hindurch die 
Segnungen dieser strafenden Föderation empfunden hätten, 
würden sie genug Vertrauen zu einander gefasst haben, um zur 
Abrüstung überzugehen 2). 

Wir sahen bereits, dass in den Kreisen der Social Science As
sociation die Meinungen über eine internationale Polizei geteilt 
waren 3) und werden die weitgehenden Ideen des Schotten James 
Lorimer noch näher kennen lernen '). 

e. AMERIKANER 

Wir sprachen bereits davon, dass die amerikanische Friedensbe
wegung nach dem Bürgerkrieg mit erneuter Kraft ihre Tätigkeit 
enfaltete. Die Kriege in Europa, die grossen Schwierigkeiten mit 
England und der glückliche Ausgang der Alabamasache waren 
Ereignisse, die viele im Kampf für einen bleibenden Frieden an-
feuerten. Am 25. August 1870, also unmittelbar nach dem Aus- Abschrecken

bruch des deutsch-französischen Krieges, nahmen die Leiter der dde wKiI:kung 
es neges 

American Peace Society neun Resolutionen an, die die stehenden 1870/71. 

Heere und das gegenwärtige Kriegssystem betrafen und an Mi-

1) J. Brttten, Perpetual peace in five years. An essay opening up the peace ques
tionfrom a new point of view, 1877. 

") Später trat Britten mit einem Plan für "a gradually extending federation 
agaqtst wars" hervor. Schon ein von zwei Staaten angenommener Vertrag zur Ver
hinderung von Kriegen, wobei ein "international court of arbitration" seine Zustim
mung zur Kriegführung geben müsse, werde den Anfang für eine internationale Föde
ration bilden. Vgl. Herald of Peace vom 2. August 1880, S. 113. 

3) Vgl. oben S. 67 f. 
') Vgl. unten S. 207 f. 

TER IIEULE~ 10 
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nister, Staatsmänner und Bürger im allgemeinen appellierten 1): 

to join in a general and earnest endeavor to create such a 
public sentiment as shall imperatively demand a general dis
bandment of the armies of the world. 

Burritt. Im jahr darauf trat Elihu Burritt, der durch seinen langjähri
gen Kontakt mit den europäischen Friedensfreunden und durch 
die Stellung, die er als Konsul in Birmingham bekleidet hatte, ge
radezu den Geist zweier Erdteile in sich vereinigte, mit dem Plan 
hervor, in London, in Amsterdam oder im Haag eine Versamm
lung hervorragender juristen aus der ganzen Welt einzuberufen, 
um der grossen Sache des Friedens zu dienen 2). Zwei jahre spä
ter wurde der Gedanke mehr oder weniger verwirklicht 3). Aus 
derselben Zeit datieren auch die vielen Eingaben an den Ameri
kanischenKongress über die Schaffung eines ständigen internatio
nalen Schiedssystems. 12000 Unterschriften trug die Eingabe, die 
den Kongress anspornte, für weitere Verminderung der Heere 
und für Aufnahme von Schiedsklauseln in die Staatsverträge ein
zutreten und die Initiative für die Bildung eines Gerichtshofes 
und eines Kongresses der Nationen zu ergreifen 4). Am 27. Mai 

American 1872 nahm die jahresversammlung der American Peace Society 
Peace Society.. R I . . I A eme eso utlOn an, wonn dasse be zum usdruck gebracht 

wurde 5): 

... convening at the earliest practicable opportunity, an Inter
national Peace Congress, for the purpose of elaborating and com
mending to the governments and peoples of Christendom, an In
ternational Code, and taking measures for the formation of an 
International Court with reference to seeuring among all Chris
ti an nations the establishment of a permanent system of Inter
national Arbitration, and that this Society, to the extent of its 
ability, will aid in this great undertaking. 

Wir sahen bereits 6), dass diese Aktion von Einfluss war auf die 
Einbringung eines Schiedsgerichtsbarkeits-Antrages im Kongress 
und schliesslich durch die Annahme des Antrages Sumner ge
krönt wurde. 

1) Advocate of Peace, Sept. 1870, S. 285. Vgl. auch E. L. Whitney, The American 
Peace Society, 1928, S. 121. 

') Whitney, a. a. O. S. 128. 
3) Siehe oben S. 58 f. 
') Curti, Peace or war. The American struggle (1636-1936), 1936, S. 75. 
6) Advocate of Peace, ]uly 1872, S. 196. Vgl. auch E. L. Whitney, The American 

Pe ace Society, S. 129. 
6) Oben S. 50 f. 
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Radikaler als die American Peace Society war, wie wir eben- Radikale 

falls bereits gesehen haben, die Universal Peace Union von AI- Strömungen. 

fred Love. Sie wünschte sofortige Abrüstung und Achtung des 
Krieges. Streitfälle sollten auf dem Schiedswege gelöst werden 1). 
Auch die amerikanischen Quäker traten in einer von ihnen ver-
breiteten Schrift für einen High Court of Nations ein 2). Ferner 
kann noch Francis Vincent aus Delaware genannt werden, dem 
eine allgemeine Konföderation vor Augen schwebte 3). Im Jahre 
1880, so lautete Vincents Wunschtraum, würden Amerika und 
das Britische Reich eine grosse angelsächsische Konföderation 
bilden. Später würden die anderen Staaten folgen, sodass im 
Jahre 1900 die ganze Welt vereint und Englisch als Weltsprache 
angenommen sein werde. Als einen der Zwecke des Weltbundes 
nannte Vincent das Anlegen von Eisenbahnen in grossem Mass-
stab und das überbrücken von Seen, damit man rund um die 
Erde fahren könne, ohne seekrank zu werden! 

Schliesslich kann ein gewisser Joe! Willis genannt werden, der Joel Willis. 

die Stadt Jerusalem zum Friedenszentrum der Welt machen 
wollte '). Hier sollte eine ständige Messe und Weltausstellung er-
richtet werden, der Schutz sollte in die Hände einer internationa-
len Polizeimacht gelegt werden. Ferner sollte dort ein internatio-
nales Gericht seinen Sitz haben, worin jedes an der Messe teil
nehmende Land einen gleichwertigen Einfluss ausüben könnte. 
Die Folge davon sei: Ausbreitung von Handel und Verkehr, Ver
einheitlichung des Münz-, Mass- und Gewichts-Systems, nur eine 
Flagge und eine allgemeine Seepolizei . . . . und die Enkel des ge
genwärtigen Geschlechts würden bei Streitfällen nur interna-
tionale Schiedsgerichtsbarkeit kennen. 

1) Voice of Peace, Aug.-Sept. 1876, zitiert von Curti, Peace or war, S. 77. 
") Zitiert von G. Schwarzenberger, William Ladd, 1935, S. 35 f. 
3) Hel'ald of Peace, März 1877, s. 21l. 
A) Aus dem "Christian Worker" (Ohio) vom Herald of Peace vom 1. Juli 1878, S. 

101, übernommen. 



ABSCHNITT III 

DIE PERIODE VOM BERLINER KONGRESS BIS ZUM 
JAHRE 1889 



"We want a conference to abolish a WOISe 

scourge than cholera." 
eH. D. FARQUHARSON (1895). 



1. DER KONGRESS DER PAZIFISTEN VOM JAHRE 1878 

.. The love of glory has become, alas! too 
national in Germany -the desire for revenge 
rages fiercely in too many a French breast". 

JOHN BOWRING (1872). 

Das letzte Viertel des neunzehnten Jahrhunderts wurde eine Der blühende 

Periode starker Industrialisierung und kolonialer Expansion 1). !:::~~~~~~ 
Jeder Tag brachte neue Erfindungen, die die menschliche Gesell- die Friedens

schaft in einem anderen Licht erscheinen liessen. Der weit ver- bewegung. 

zweigte Wirtschaftsapparat entwickelte sich stärker als je zuvor. 
Durch den Kapitalismus wurden die westlichen Völker in das 
grosse Netz der Weltproduktion aufgenommen. Der materielle 
Wohlstand nahm allgemein zu. Eine derartige Entwicklung hatte 
in erster Linie Frieden nötig. Erst geraume Zeit später sollte der 
durch den Bewaffnungswettlauf aufgehäufte Explosivstoff sich 
entzünden. Inzwischen setzten die Staaten zwar die Kriegsvorbe-
reitungen fort, aber viele glaubten nicht mehr an die Möglichkeit 
eines Krieges. 

Das Jahr 1878 bedeutete einen hoffnungsvollen Anfang dieser Berliner Kon

Periode. Der Berliner Kongress bot den Pazifisten Veranlassung, gress. 

das Problem der Schiedsgerichtsbarkeit bei den Regierungen er-
neut vorzutragen. Sie suchten die Mächte von der Menschlichkeit 
einer Schiedsregelung, die eine bleibende Förderung des Friedens 
bedeuten würde, zu überzeugen. Das Ergebnis der Bemühungen 
war schliesslich sehr bescheiden, nämlich Beibehaltung der Be
stimmungen des Kongresses vom Jahre 1856, aber die weiterge-
henden Vorschläge fanden dennoch Anerkennung Z). Im selben 

1) M. Baumont, L'essor industriel et l'imperialisme colonial (1878-1904), 1937, 
S.2f. 

S) Herald of Peace, Aug. 1878, S. 110. Für den Berliner Besuch von Henry Richard 
und Leone Levi und für die persönlichen Versuche, die von diesen beiden und von 
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Jahr, in dem die Mächte in der deutschen Hauptstadt zur Rege
lung der orientalischen Angelegenheiten zusammenkamen, ver
einigten sich die Pazifisten in Paris. Die Weltausstellung gab Ge
legenheit, gerade dort viele internationale Kongresse abzuhal
ten 1), und auch die Friedensbewegung benützte diesen Anlass zu 
einer neuen internationalen Zusammenkunft, wie sie in so grossem 
Massstab seit Mitte des Jahrhunderts nicht mehr stattgefunden 
hatte. 

Internationa- So trat am 26. September 1878 ein internationaler Friedens-
ler Friedens- k S h hn F . d . ht L·· d kongress in ongress zusammen. ec ze ne ensvereme aus ac an ern 

Paris. sandten Delegierte. Diese Länder waren Frankreich, England, 
Italien, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Schweiz, die 
Niederlande, Schweden und Österreich 2). Ausserdem waren auf 
der Teilnehmerliste eine Anzahl Privatpersonen zu finden, wo
runter auch solche aus Deutschland und dem Elsass, Belgien, 
Spanien, Rumänien und Russland 3). 

Es war die Absicht der Kongressleitung, in bezug auf die inter
nationalen Verhältnisse allgemeine Grundsätze aufzustellen und 
alle politischen Fragen auszuschalten. Dennoch konnte nicht ver
hindert werden, dass die Versammlung mehrmals sehr unruhig 
war, zumal sich grosse Meinungsverschiedenheiten zeigten, und 
zwar hauptsächlich bei der Besprechung der folgenden Gegen
stände: Zulässigkeit des Verteidigungskrieges 4), Möglichkeit der 
Beilegung aller internationalen Streitfälle auf dem Schiedswege 5), 

Fred. Passy unternommen wurden, um das Arbitrageproblem vor den Kongress zu 
bringen, vgl. auch u. a. Charles S. MiaU, Henry Richard. A Biography, 1889, S. 294 f. 

') L'Annuaire de la vie internationale für 1908/9 und 1910/11 nennt für das Jahr 
1878 51 internationale Kongresse verschiedener Art, wovon nicht minder als 41 in 
Paris abgehalten wurden. 

') Eine Anzahl dieser Vereine hatte aber sehr wenig Bedeutung. Vgl. 1. M. 
Abrams, A History of European Pe ace Societies 1867-1899, p. 159. 

3) Wenn man die Comptes rendus stenographiques mit dem ausführlichen und 
übersichtlichen Bericht von G. Belinfante, dem kundigen Schriftführer des Nieder
ländischen Friedensbundes, vergleicht, bemerkt man, dass der offizielle Bericht nicht 
ganz vollständig ist. Z.B. ist die Rede des Deutschen von Golds tein unerwähnt ge
blieben. Vgl. jaarboekje van het Nederlandsche Vredebond, 7. Jahrgang, 1879, S. 79 f. 

') Bezüglich dieses Punktes gaben die Resolutionen sowohl den mehr radikalen 
Standpunkt (Verurteilung eines jeden Krieges) wie auch die gemässigte Auffassung 
(Verbot des Angriffskrieges, in der Resolution"un brigandage international"genannt) 
wieder. 

5) Als Kuriosität sei hier erwähnt, dass Madame Audair (im Namen der Societe du 
droit des femmes) ein gemischtes Schiedsgericht vorschlug, worunter sie verstand, dass 
die Hälfte der Schiedsrichter Frauen sein müssten: • .I'arbitrage des hommes ne se
rait qu'un arbitrage a moitie, il faudra un arbitrage mixte". Der ausführliche Bericht 
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die Ausübung des Rechts der Kriegserklärung, die Auslegung des 
gerade abgeschlossenen Berliner Vertrages (ob Art. 8 des Pariser 
Abkommens dadurch abgeschafft oder bestätigt sei), die Abrüs
tung, das Verbot der Annexion ohne Zustimmung der Bevölke
rung und das Zustandekommen einer Liga der Friedensvereine. 

Von den angenommenen Resolutionen haben die internationale 
Organisation zum Gegenstand Resolution X: Feststellung der Abrüstung 

Rüstungen für jede Nation durch eine internationale Kommission un~ hStChbieds, 
genc s ar-

(die Abrüstung selbst sollte durch Verhandlungen erreicht wer- keit. 

den), vor allem aber Resolution Xln: Schaffung eines Schieds
gerichts (Cour arbitrale), das zusammengesetzt werden sollte aus 
je zwei Delegierten für jedes Land, die nach Möglichkeit vom 
Parlament, sonst von der Regierung zu ernennen wären 1): 

X. Qu'une Commission internationale, composee de represen
tants de chaque nation, doit etre chargee de faire le releve des 
armements de chaque nation; 

XIII. Qu'une Cour arbitrale, composee de deux deIegues nom
mes par le pouvoir executif de chaque pays, soit annuellement 
elue pour faire fonction d'arbitre international; dans les pays 
representatifs, ces deux deIegues seraient nommes par le Parle
ment. 

Andere, meistens noch eingreifendere Vorschläge fanden in 
den Augen der Mehrheit keine Gnade. 

Der schweizerische Prediger Petavel-Olliff wollte die Staaten Petavel-Olliff. 

der Alabamasache, England und die Vereinigten Staaten von 
Amerika, ersuchen lassen, die Initiative zu einer kleinen inter-
nationalen Kommission zu ergreifen, die über reichliche Mittel 
verfügen müsse und den Ausbruch von Kriegen verhindern müs-
se, wobei jeder Staat, der die angenommene Konvention verletze, 
in den Bann getan werden solle 2). Der ehemalige Bankier Le Le Doyen. 

Doyen, ein warmer Anhänger der internationalen Organisation 3), 

im ]aal'boekje van het Nederlandsche Vredeboud, das auch hierfür als Quelle diente 
(7. Jahrgang, S. 77), fügt dem hinzu: "Obwohl. .. auch diese Dame stürmisch zugeju
belt wurde, wage ich ... die Vermutung zu äussem, dass ihr jugendliches Aussehen 
und ihr sittsamer Vortrag einen schwerlich mit völliger Genauigkeit abzugrenzenden 
Anteil an dieser Beifallsbezeugung gehabt haben." Siehe auch den Vorschlag von 
Prof. Joseph Fabre, Comptes ,endus, Congres int. des societes des amis de la paix, 1878. 
S.78. 

1) Comptes l'endus, a. a. O. S. 154. 
") a. a. O. S. 26 f. 
') Vgl. u. a. seine kleine Schrift: Extinction de laguerre au nom de la raison, de 

l'humanite et de la civilisation, 1876. 
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trat für die Zusammenstellung einer Chambre souveraine des 
peuples ein, wohin jeder Staat zwei Abgeordnete entsenden sollte 
und die einen internationalen Gerichtshof und ein internationales 
Gesetzbuch vorbereiten und die Zölle abschaffen sollte 1). 

Boutroux. Der Franzose Boutroux wünschte die Errichtung eines ständi
gen internationalen Areopags von 100 Mitgliedern. Alle Völker 
der Erde sollten Abgeordnete dahin entsenden, die auf Grund des 
allgemeinen Wahlrechts zu wählen seien. Als Sitz dachte er z. B. 
an Konstantinopel. Vor diesen Areopag sollten alle Fragen ge
bracht werden, die auf dem Schiedswege nicht aufzulösen 
seien 2). 

Thiaudiere. Den Vorschlag der Resolution XIII bezüglich der Errichtung 
eines Gerichtshofs fand Edmond Thiaudiere zu "platonisch". 
Ihm erschien es erwünscht, dass die Friedensvereine an die Par
lamente das Ersuchen richteten, zu einem alljährlich während 
der Parlamentsferien abzuhaltenden Kongress je zwanzig Mit
glieder (von jeder Kammer zehn) zur Besprechung der Interessen 
der Völker zu entsenden. Nötigenfalls sollten dieselben Mitglieder 
wegen einer etwa entstandenen Streitsache als ausserordentlicher 
Kongress zusammentreten. Der Sitz sollte in der Schweiz sein. 
Die Regierungen sollten an die Entscheidungen dieses europäi
schen Parlaments nicht gebunden sein. Dagegen werde sich der 
Einfluss davon auf die öffentliche Meinung auswirken 3). 

Arturo de Marcoartu entwickelte seine Gedanken bezüglich 
eines internationalen Parlaments. 

Laya. Der französische Rechtsanwalt, Alexandre Laya, Hochschul
lehrer in Genf, wollte aber wohl sicherlich am radikalsten vorge
hen. Er glaubte einen ganz besonders praktischen Vorschlag zu 
machen, dass nämlich die Völker sofort Abgeordnete für ein Frie
densparlament wählen sollten, das bereits im August 1879 zu
sammen kommen sollte, um alle grossen internationalen Pro
bleme zu lösen! 

Passy gegen Es war vor allem Frederic Passy, der am vierten Tag der Dis
Phanta~te- kussion (30. Sept. 1878) diesen allzu weitgehenden Vorschlägen 

reten. ein Ende machte. Wollen Sie, meine Herren, so begann er seine 

') Comptes rendus, a. a. O. s. 36 f. 
') S. 77 f. 
3) Schon 1876 hatten Thiaudiere und Henry Bellaire in der Societe des Amis de la 

Paix denselben Vorschlag gemacht. Vgl. Bulletin de la Societe, Mars 1876, S. 261. 
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Rede, beim Bau eines Hauses mit dem Dach beginnen? Anstatt 
von unten anzufangen, beginnen Sie bei der höchsten Stufe, nein, 
viel schlimmer noch, sie beginnen mit dem unbegrenzten, nebel
haften Raum, der sich über der Wohnung ausbreitet. Lassen Sie 
uns über die weitere Ausarbeitung sprechen, sobald nur das Prin
zip der Schiedsgerichtsbarkeit allgemeine Anerkennung gefunden 
hat. Die öffentliche Meinung muss bearbeitet werden. Was diese 
vermag, hat das Jahr 1867 bewiesen, wo es sich gezeigt hat, dass 
sie ganz gewiss Einfluss auf die Diplomatie ausüben kann. Das 
Schiedswesen kann nicht mit einem Schlage zur Vollkommenheit 
gelangen. Es ist schon ein sehr schöner Anfang, wenn eine dies
bezügliche Klausel in die internationalen Verträge aufgenommen 
wird. Es ist besser, auf dem aufzubauen, was hier und da bereits 
erreicht ist, als mit Vorschlägen zu kommen, die bei den Regie
rungen Anstoss erregen werden 1): 

Un dernier mot, done, Messieurs; je repousse, tout en rendant, 
je le repete, pleine justice aux opinions, et meme, a beaueoup 
d'egards, aux propositions qui ont ete formulees, je repousse ces 
propositions eomme absolument impraticables quant a present, 
et par consequent eomme ne pouvant pas etre adoptees par le 
Congres, qui doit faire des choses pratiques, ne vouloir et ne 
demander que le possible. Et je soutiens que le veritable achemi
nement vers ce que vous desirez, ce sera cette cour arbitrale, 
composee d'un certain nombre de personnes, de personnes ayant 
autorite par elles-memes, mais en meme temps ne portant ni aux 
puissances ni aux nations l' ombrage que leur porterait probable
ment longtemps un parlement international elu contre elles et 
malgre elles probablement. Et maintenant voici ma conclusion: 
Je supplie le Congres de ne pas se laisser entrainer a la seduction 
de I'eloquence et de rester dans la sagesse. (Applaudisse
ments.) 

Passys Rede wirkte beruhigend. Jedoch eine Minderheit war 
nicht zufrieden, und zwar war dies vor allem bei den Anhängern 
der republikanisch-demokratischen Ligue internationale de la 
paix et de la liberte der Fall. 

Ihr Wortführer, Lemonnier, hatte kurz vorher in Paris eine Lemonnier 

Rede über das internationale Recht gehalten. Offenbar hatte er über interna-

f" t di hal V b d d' . al tionale Recht es ur no wen g ge ten, am ora en es mternahon en losigkeit. 

Friedenskongresses nicht nur das Programm der Liga auseinan-

1) Comptes l'endus. a. a. O. S. 119. 
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derzusetzen, sondern auch eine mahnende Stimme hören zu 
lassen 1). 

Man brauche sich nur den europäischen Zustand vor Augen zu 
halten, sagte Lemonnier, um gewahr zu werden, dass es noch 
kein internationales Recht gebe 2). Das Recht werde von den 
Grossmächten vorgeschrieben. Abrüstung sei nicht möglich, denn 
solange in der Welt Nationen zur Eroberung bereit ständen, 
müsse es Völker geben, die sich verteidigten 3). Bei diesen letz
teren stehe Frankreich an erster Stelle. Die einzige Lösung sei 
eine europäische Föderation. Vorläufig könnten jedenfalls 
Schiedsverträge abgeschlossen werden. 

Lemonnier vertrat nun seine Liga auf dem Kongress. Auch dort 
propagierte er nicht nur die Vereinigten Staaten von Europa mit 
einer internationalen vollziehenden Gewalt und einem internatio
nalen Gericht, das ein internationales Gesetzbuch zur Verfügung 
hat, sondern brachte auch zum Ausdruck, dass er und seine 

Zusammen- Geistesverwandten den Frieden nur von grossen sozialen Verän
hang der poli- derungen erwarteten. Um offenbar die Versammlung, deren 

tischen mit M h h· . h d . h . d bl·k· h G den sozialen e r eIt SIC ganz un gar mc t mit en repu 1 amsc en e-
Fragen. dankengängen der Liga vereinigen konnte, milder zu stimmen, 

sprach Lemonnier von "une grande evolution padfique, bien en
tendu, mais enfin une grande evolution politique et sodale". Mit 
Genugtuung berichtete Lemonnier, dass sogar Monarchisten wie 
Lorimer und Bluntschli, wie aus ihren Vorschlägen ersichtlich 
sei, die europäische Föderation für möglich erachteten 4). Le
monnier war davon überzeugt, dass auf dem Kongress, der nur 
Schiedsgerichtsbarkeit wollte, ein anderer Vorschlag gemacht 
werden müsse. Demgemäss schlug er vor, dass die Vereinigten 
Staaten, Italien, Frankreich und Grossbritannien sich verpflich
ten sollten, dreissig Jahre hindurch keinen Krieg zu führen und 
alle Streitigkeiten Schiedsrichtern zu unterbreiten 5). Aber auch 

') Ch. Lemonnier, Conference sur le droit international, 18 Septembre 1878, Paris 
1879. 

') "Non, en 1878 il n'existe pas encore en Europe de droit international". 
3) Die Liga ging sogar soweit, sich ausdrücklich gegen gleichzeitige Entwaffnung zu 

erklären, weil und solange an dem Kern der internationalen Verhältnisse keine Ver
änderung eingetreten sei. .• A la premiere occasion .... on retablirait l'ancienne ar
mee." Bulletin officiel 1881, Ligue int. de la paix et de la liberte, S. 125. 

') Lemonnier machte diese Bemerkung auch in seiner Rede vom 18. September 
1878. Vgl. für Lorimer unten S. 207 f. und für Bluntschli oben S. 119 f. 

') Comptes rendus, a. a. O. S. 66 f. 
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auf diesen Vorschlag ging der Kongress nicht ein. Andrerseits 
zeigten die Vertreter der Genfer Liga sich nicht bereit, an dem 
Zustandekommen eines Bundes der Friedensvereine mitzuar
beitenI). 

2. DIE FRIEDENS- UND FREIHEITSLIGA UND CHARLES 
LEMONNIER 

"Faire passer Ie juste avant l'utile, subor
donner la politique a Ia morale" 

MAXIME FONOAMENTALE OE LA LIGUE. 

Die Ligue internationale de la paix et de la liberte, die sich 
schliesslich vor die Unmöglichkeit gestellt sah, eine Bewegung 
für eine europäische Föderation zu entfachen, musste sich damit 
begnügen, bescheideneren Zielen nachzustreben. In erster Linie 
beschäftigte sie sich nunmehr damit, Propaganda für etwas zu 
machen, das ihr nur als nicht vollwertiger Ersatz und als vorüber
gehendes Hilfsmittel erschien, nämlich für den Schiedsvertrag. 
Dabei setzte die Liga alle ihre Erwartungen auf die Vereinigten 
Staaten von Amerika, das Land, das für die Föderationsidee der 
Liga ein leuchtendes Vorbild war. 

Es muss den Leitern der Liga gewiss eine grosse Genugtuung Die Liga als 

gewesen sein, dass die Regierung der Vereinigten Staaten, nach- !:;::g ~':n 
dem der Kongress an den Präsidenten herangetreten war, sich U.S.A. 

mit anderen Regierungen über den Abschluss von Schiedsverträ-
gen zu verständigen 2), kein Bedenken trug, von den Diensten 
der Liga Gebrauch zu machen. So geschah es denn im Jahre 1879, 
dass, auf Veranlassung einflussreicher Mitglieder der Universal 
Peace Union in Philadelphia, Charles Lemonnier vondemameri-
kanischen Präsidenten Hayes und dem Staatssekretär Ewarts den 
Auftrag erhielt, inoffiziell an der Vorbereitung eines allgemeinen 

') Auf dem kurz darauf, am 13. Oktober 1878, in Genf abgehaltenen Kongress der 
Liga wurde diese Haltung der Delegierten der Liga für gut befunden. V gl. die be
treffende Resolution in Resolutions votees par Ies 21 premiers congres, Ligue int. de 
la paix et de la liberte, 1888, S. 76. Als Grund wurde angegeben, dass von den Frie
densvereinen das Prinzip der Volkssouveränität und die Erlaubtheit der nationalen 
und der Verteidigungskriege (guerres d'emancipation et de defense) verworfen werde. 
V gl. Bulletin officiel 1880, Ligue int. de la paix et de Ia liberte S. 159. Siehe auch Belin
fantes Bericht im ]aarboekie a. a. O. 1879, S. 108 f. 

S} Siehe oben S. 52. 
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Schiedsvertrages der Vereinigten Staaten mit Frankreich oder 
einem anderen europäischen Staat mitzuwirken 1). 

Bei der französischen Regierung machte Lemonnier die Sache 
vorstellig. Aber obwohl er sich die grösste Mühe gab, glückte es 
ihm nicht, etwas zu erreichen 2). Einige Jahre später, als Cleve
land Präsident war, wurden die Versuche wiederholt 3). 

Anfangs hatte die Liga in bezug auf die Schweiz mehr Er
folg '). Der Rapport des Zentralkomitees der Liga berichtete, 
dass nicht weniger als zwei Jahre hindurch Unterhandlungen 
stattgefunden haben, die schliesslich dadurch belohnt wurden, 
dass der Bundesrat den Beschluss fasste, einen Schiedsvertrag 
mit den Vereinigten Staaten abzuschliessen. Aber auch diesmal 
ist es zu einer Unterzeichnung des Vertrages nicht gekommen 5). 

Neutralisie- Ein anderes, näher liegendes Ziel, das der Liga vor Augen 
rungsvor- schwebte, war der Gedanke einer beschränkten Zusammenar

schläge. beit bestimmter für neutral erklärter Völker und die Organisation 
eines besonderen Schiedsgerichts. 

Wie wir bereits gesehen haben 6), hatte schon in den Jahren 
1876 und 1877 die Liga in Bezug auf den Balkan einen derartigen 
Vorschlag gemacht. Die Schwierigkeiten in Ägypten gaben der 
Liga im Jahre 1882 Veranlassung, dieses Prinzip auch auf den 
Suezkanal, das Rote Meer und Ägypten auszudehnen 7). Im Jahr 
darauf empfahlen die Mitglieder der Liga u. a. die N eutralisierung 

') Das Bulletin der Liga vom Jahre 1881, S. 33 f., drückt es folgendermassen aus: 
,,' .. Ie president de notre Ligue fut officieusement accredite par le president Hayes 
aupres de l'ambassadeur des Etats-Unis, a Paris, a l'effet de s'entremettre pour me
nager la negociation d'un tel traite entre le gouvernement fran9ais et le gouvernement 
des Etats-Unis." Das Bulletin vom Jahre 1880, S. 21, das noch ausdrücklich von "une 
fa90n non officielle bien entendu" spricht, nennt als zweiten Staat die französische 
Republik oder "tout autre gouvernement europeen". 

') V gl. Bulletin officiel, 1880, S. 21 f. 
3) Vgl. Bulletin officiel, 1888, S. 13 f. und S. 21 f. 
C) Vgl. Bulletin officiel, 1883, S. 8 f. und S. 45 f. Es ist merkwürdig, dass später der 

Anteil der Liga an diesen Unterhandlungen nicht mehr erwähnt wurde. Siehe u. a. 
Bulletin officiel, 1888, S. 8 f. Das Bulletin vom Jahre 1890, S. 15, spricht nur von dem 
"projet de traite d'arbitrage ... que le gouvernement suisse a redige en 1883 a la de
mande du gouvernement des Etats-Unis". 

6) Den französischen Text des vom Schweizer Bundesrat angenommenen Entwur
fes findet man in der zweiten Ausgabe von Lemonniers Schrift, Formule d'un traite 
d'arbitrage permanent entre nations, 1888, S. 45 f. Eine deutsche Übersetzung dieser 
Schrift erschien unter dem Titel: eh. Lemonnier, Entwurf eines bleibenden Schieds
gerichts-Vertrages zwischen den Völkern, 1889. Der englische Text ist zu finden in 
J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations to which the United 
States has been a party, 1898, Vol. II, S. 2112 f. 

6) Siehe oben S. 84. 
') V gl. Bulletin officiel, 1882, S. 145 f. 
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der skandinavischen Staaten und des Kongo und ausserdem für 
beide Fälle ein besonderes Schiedsgericht 1). 

Vor allem Lemonnier wies darauf hin, dass die Neutralisie
rung allein von bestimmten Gebieten nicht ausreichend sei und 
eine Garantie hinzukommen müsse 2): 

Aussi longtemps qu'une Federation de peuples n'aura point 
constitue un Tribunal arbitral international, et cree une force 
neutre suffisante pour assurer l'execution des sentences rendues 
par ce tribunal, toute neutralite sera en realite, precaire, et les 
neutres obliges de se tenir sur une defensive armee. 

Nach der Ansicht Lemonniers sollte auch das Neutralerklären 
der Meere zur Errichtung eines ständigen internationalen Ge
richtshofes führen, der die Verfügung über eine Gemeinschafts
flotte haben müsse 3). 

Die Liga stand, wie wir oben bereits gesehen haben, dem mehr Levis Frie

und mehr in den Vordergrund gerückten Gedanken eines ständi- densplan. 

gen internationalen Gerichtshofes ablehnend gegenüber 4). Erst 
im Jahre 1886 beschäftigte sie sich eingehend mit diesem Plan. 
Veranlassung dazu war der Auftrag der beiden englischen Frie
densvereine an Leone Levi, einen Entwurf für ein internationales 
Gericht auszuarbeiten. Wie es die Gewohnheit der Liga war, 
wurde über diese Sache zuerst vom Zentralkomitee ein Bericht 
herausgebracht. Weit davon entfernt, dem Vorschlag besondere 
Vorliebe entgegenzubringen, wies der Rapport auf die Gefahr, die 
eine derartige Einrichtung bilden könne, wenn sie zu einem In-
strument in den Händen autoritärer Regierungen werde. Ein sol- Skeptizismus 

ches Gericht könne nur dann von Nutzen sein, so meinten die der Liga. 

Verfasser des Berichts, wenn es in eine Föderation der Völker 
eingegliedert sei. Gleichzeitig müsse dann unter Mitarbeit aller 
ein internationales Gesetzbuch geschaffen werden, und müssten 
die Völker auch selbst für die Wahl der Richter und für die voll-
ziehende Gewalt Sorge tragen. Tatsachen aus der Politik der 

1) Vgl. Bulletin officiel, 1883, S. 102 f. Siehe auch Resolutions a. a. O. S. 111 f. Eine 
Resolution aus dem Jahre 1885 beschäftigt sich mit dem Kongovertrag. Die Liga war 
erfreut über sein Zustandekommen, bedauerte aber das Fehlen der Neutralisierung 
und einer internationalen Gerichtsbarkeit. 

") Ch. Lemonniel', Du principe de neutralite et de ses applications, 1882, S. 12. Vgl. 
auch Bulletin, 1882, S .. 69 f. Für die Neutralisierung von Annam und Tonkin vgl. 
den Artikel von Lemonnier in "Les Etats-Unis d'Europe" vom 12. Dezember 1885. 

a) Ch. Lemonniel', Du principe de neutralite, S. 43 f. 
C) Siehe oben S. 82 f. 
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Grossmächte wiesen daraufhin, dass grosse Vorsicht geboten 
sei 1) : 

Parmi les resultats possibles de la tentative faite par les deux 
Societes anglaises, plusieurs personnes ont entrevu, et non sans 
inquietude, l'empressement que pourraient mettre les Puissan
ces qui s'arrogent deja le droit de gouverner l'Europe, a s'empa
rer de l'idee d'une Haute Cour internationale, comme elles l'ont 
deja fait de !'idee d'arbitrage, pour pretendre creer et imposer 
une juridiction dont elles dicteraient, en realite, les decisions, en 
fortifiant, sous couleur d'arbitrage et de paix, la domination 
qu'elles exercent par la force. 

Nous ne dirons pas que cette crainte soit chimerique. M. de 
Bismarck et ses imitateurs font assez voir qu'ils n'ont de scru
puled'aucune sorte. Il y a deja longtemps qu'ils affirmentqueles 
seuls ennemis de la paix sont les Polonais qui revendiquent leur 
nationalite, les Schlesvigeois qui se pretendent Danois, les Alsa
ciens et les Lorrains qui refusent de devenir Allemands, les Irlan
dais qui reclament leur autonomie. Ils ont montre dans l'affaire 
des Carolines le parti qu'ils savent tirer de l'arbitrage, et, dans la 
Conterence du Congo, comment la neutralisation peut profiter 
aux fabricants d'alcool. Nul doute qu'ils ne soient prets a cou
vrir leur projet du masque d'une Haute Cour internationale si 
l'occasion s'en presente. 

Im Bericht wurde die Meinung ausgesprochen, dass die Ver
einigten Staaten von Europa nicht auf einmal zustande kommen 
könnten, sondern dass nacheinander Gruppen von Völkern sich 
zu Föderationen vereinigen würden. Darum hatte auch die Liga 
in den vorhergehenden Jahren den Vorschlag gemacht, verschie
dene Gebiete wie den zukünftigen Panamakanal, den Suezkanal, 
das Donaugebiet, den Kongo und Elsass-Lothringen für neutral 
zu erklären. Gleichzeitig sollte dann ein besonderes Schiedsge
richt für jedes dieser Gebiete errichtet werden. Im Rapport 
wurde also vorgeschlagen, dass die Liga 

dlklare que la formation d'un Tribunal d'arbitrage internatio
nal permanent serait, acette heure, plutöt un peril qu'une ga
rantie pour la liberte, la justice et la paix. 

Auch aus der dem Kongress vorgelegten Korrespondenz ergab 
sich, dass gegen den Plan Einwendungen erhoben wurden. Aurelio 
Saffi aus Forli sah in einem Entwurf wie dem von Leone Levi ein 

Saffi gegen Streben nach Frieden um jeden Preis (la paix pour la paix) für 
einen Frieden E "h d d' L' d h d F' d f d G d um jeden Preis. uropa, wa ren le Iga oe en ne en nur au er run-

1) Bulletin officiel, 1886, S. 27 f. 
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lage von Freiheit und Gerechtigkeit aufgebaut wissen wolle. 
Niemals dürfe deshalb das Recht der Nationalitäten verkannt 
werden 1): 

Or la fin supr~me, !'ideal des grandes aspirations de l'epoque 
qui s'est ouverte de nos jours par le reveil des peuples a la con
science de leur personnalite et des liens fraterneIs qui les unissent 
dans une grande solidarite d'interets, de droits et de devoirs reci
proques, c'est la transformation radicale des rapports interieurs 
et exterieurs de leur vie morale, economique et politique sur la 
base des N ationalites. 

En dehors de cette base, point d'association possible inter 
Gentes, point de surete, de stabilite, de paix solide. La Federa
tion des Etats d'Europe ne sera qu'un r~ve, jusqu'a ce que ce 
grand principe lIde l'inviolabilite de la personne humaine eten
due de l'individu aux peuples", comme vous avez tres bien dit, 
penetre dans la conscience universelle et, par lä., dans la politique 
des Nations qui, ayant deja acquis leur independance et leur 
liberte, ont une plus grande responsabilite comme gardiennes et 
comme guides des destinees communes. 

Le jour Oll les peuples qui ont conquis leur unite et un degre 
plus ou moins avance de self-government dans l'Europe occiden
tale et centrale, renon<;ant a toute rivalite de race, formeront une 
ligue permanente - aequum foedus - pour leur dMense contre 
tout attentat de conquete et d'absolutisme et pour la protection 
des nationalites naissantes, ce jour-lä.la sainte cause de la paix 
et du progres sera fondee sur des bases inebranlables dans le 
monde europeen. Le Droit primera la Force. La nouvelle Charte 
de la J ustice internationale aura, sur les relations exterieures des 
Etats, une autorite egale a celle de la Loi interieure de chacun 
d'eux sur les relations des individus qui en font partie. 

Bei der Besprechung ergab sich, dass nicht nur Vertreter der 
Meinung vorhanden waren, die in dem unzeitigen Zustandekom
men eines internationalen Gerichts eine Gefahr sahen, sondern 
dass ihnen andere gegenüberstanden, die auf den pazifistischen 
Charakter einer solchen Einrichtung nachdrücklich hinwiesen. 
Die Behandlung des Themas wurde daraufhin bis zum nächsten 
Jahr ausgesetzt. 

Auf der Versammlung der Friedens- und Freiheitsliga im Jahre Jules Mathey. 

1886 hatte Jules Mathey aus Genf sich ganz besonders für die Er-
richtung eines internationalen Gerichtshofs eingesetzt und dabei 
sein eigenes Land als Sitz dafür vorgeschlagen. Natürlich liess 
er wieder von sich hören, als im Jahr darauf das Thema auf der 

1) BuUetin officiel, 1886, S. 40 f. 

TER MEULEN 11 
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Zusammenkunft der Liga aufs neue angeschnitten wurde. Er 
machte den Vorschlag, dass die Liga sich an die Bundesregierung 
mit dem Ersuchen wenden sollte, dass sie für das ins Auge ge
fasste Ziel die europäischen und amerikanischen Staaten zu 
einer diplomatischen Konferenz in Bern einladen möge. Dabei 
sollten die folgenden Punkte Gegenstand der Besprechungen bil
den 1): 

1°. Necessite et possibilite de l'etablissement d'un Tribunal 
arbitral international. 

2°. Designation du pays Oll serait etabli ce Tribunal. 
3°. Composition et mode de recrutement du Tribunal. 
4°. Competence et Code de procedure. 
5°. Moyens pratiques pour arriver a faire sanctionner les deci

sions ou arrets de ce Tribunal. 
Gegen die ju- Es ist begreiflich, dass auch in diesem Jahr der pazifistische 
h~:~~~; ::; Standpunkt Matheys auf Widerstand stiess. Man wies darauf 

Friedenspro- hin, dass die Aufgabe der Liga eine andere sei als die der Juris-
blems. ten und der Vereinigungen, die jetzt ein internationales Gericht 

propagierten. Es ginge vielmehr um die grosse Sache von Frei
heit und Brüderlichkeit unter den Völkern. Was man denn eigent
lich wolle, Frieden oder Gerechtigkeit? Diese ewige Frage war 
es, die auch die Gemüter der Liga beschäftigte 2) : 

Faut-i! considerer les traites existants comme des bases defi
nitives et inviolables, comme quelque chose de sacro-saint, a 
quoi i! soit interdit de toucher? Ou faut-i! voir en eux seulement 
des bases provisoires, auxquelles on s'accorde a se conformer 
pour eviter de violents conflits, mais sans leur reconnaltre le vrai 
caractere de justice definitive, d'oll seulement peuvent emaner 
l'etat juridique et la paix perpetuelle? 

Auch das Zentralkomitee der Liga gab in einem ausführlichen 
Bericht eine Auseinandersetzung seines Standpunktes. Die mili
tärische Hegemonie Deutschlands und der Zustand Elsass-Loth
ringens beunruhigten die Mitglieder in hohem Masse. Die Frage 
der Schaffung eines internationalen Gerichts war auch in den 
Augen des Komitees nur ein Unterteil eines viel grösseren Pro
blems: 

La paix internationale ne peut s'etablir que par le passage de 
l'etat de guerre a l'etat juridique. C'est ainsi, - toute l'histoire 

') Bulletin officie!, 1887, S. 31. 
2) So äusserte sich Hippo!yte Destrem, der Präsident des Comite de Paris de la 

Federation de paix et d'arbitrage. Bulletin officie!, 1887, S. 43. 
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en fait foi, - que la paix civile s' est etablie cl !'interieur de cha
que nation. Comment pourrait s'etablir autrement la paix entre 
les peuples ? 

Das Gericht, wie es von Leone Levi vorgeschlagen werde, werde 
gewiss auch wohl nützliche Arbeit verrichten können. Aber das 
grosse Bedenken dagegen sei das Fehlen der demokratischen 
Grundlage 1): 

Le Conseil d'arbitrage dont la creation est le fonds meme du 
projet de M. Levi, pourrait certainement rendre des services par 
l'influence qu'il exercerait sur l'opinion, mais cette influence 
serait bien autrement forte si ce Conseil, au lieu d'etre nomme, 
comme le propose M. Levi, par les gouvernements, etait indepen
dant de ces gouvernements, et forme de jurisconsultes, de publi
cistes, de negociants, d'ingenieurs, de medecins, d'agriculteurs 
de toute nation, elus regulierement chaque annee par toutes les 
Societes de la Paix d' Amerique et d'Europe. Les decisions ren
dues librement par un tel Conseil apres instruction et debat des 
questions qui lui seraient soumises, ou sur lesquelles il prendrait 
spontanement l'initiative, pourraient certainement jouer un 
grand röle aupres des peuples et, par consequent, aupres des gou
vernements. Ce serait une institution vraiment democratique. 
Nous pensons qu'il serait tres utile d'en etudier le develop
pement. 

Das Komitee brachte deshalb den Gedanken einer interna- Eine interna-

tionalen Föderation wiederum in den Vordergrund 2): tionale Födera
tion. 

L'etat juridique est celui dans lequelles differends, au lieu 
d'etre livres aux hasards de la force brutale, sont resolus par un 
tribunal, dont les arrets sont sanctionnes par une force legale; 
tout autre etat constitue l'etat de guerre, ou tout au plus l'etat 
de treve armee. Or, le fonctionnement regulier d'un tel tribunal 
suppose une organisation prealable, dont la constitution de ce 
tribunal ne peut etre que l'achevement et la conclusion. Un tri
bunal juridique doit regler ses decisions suivant une loi qu'il a 
mission d'appliquer et non point de faire, et l'execution de ses 
decisions doit etre faite et sanctionnee par un autre pouvoir que 
le sien. 

Pouvoir 16gislatif, 
Pouvoir judiciaire, 
Pouvoir executif. 
C'est l'union, le fonctionnement, l'accord, l'equilibre de ces 

trois pouvoirs qui constituent l'etat juridique. 
Das Komitee erkannte jedoch jetzt wohl die Notwendigkeit 

1) Bulletin officiel, 1887, S. 72 f. ") S. 48 f. 
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einer Zusammenarbeit mit denen, die für ein internationales Ge
richt eintraten, da doch das Endziel dasselbe sei 1) : 

Ce que nous pensons, c'est que l'etude serieuse des elements 
qui constituent l'etat juridique fait voir que ceux qui prennent 
pour objectif l'etablissement d'une Haute Cour internationale et 
ceux qui visent a la creation des Etats-Unis d'Europe poursui
vent la meme fin, travaillent a la meme oeuvre, et que, rencon
trant sur leur route les memes obstac1es, ils doivent s'entendre 
fraternellement pour les faire disparaitre. L'emploi exc1usif des 
mots "l'arbitrage et la paix" n'a d'autre avantage, d'autres di
raient - et plus justement peut-etre - d'autre inconvenient, 
que de masquer la difficulte, de faire naitre la croyance decevan
te, qu'il est possible de substituer l'etat de paix a l'etat de guerre 
par la seule creation d'un tribunal international, et que ce tribu
nal peut s'etablir et fonctionner aussi aisement que l'un de ces 
arbitrages particuliers, speciaux, facultatifs, qui deviennent tres 
heureusement de jour en jour plus frequents. 

Ces deux idees: Federation et Arbitrage international sont 
donc, en realite, on l'a dit plus haut, les deux faces d'une meme 
verite. L'existence d'une Haute Cour internationale suppose 
l'existence d'une Convention, par laquelle les peuples se seront 
librement et volontairement soumis a la competence de ce tribu
nal supreme, et la creation d'une Federation de peuples a pour 
fin necessaire la constitution d'un tribunal federal. Les deux 
idees se confondent dans une meme fin: la paix; elles aboutis
sent a un meme resultat: le desarmement. 

Es seien viele Schwierigkeiten zu überwinden, wurde im Be
richt weiter ausgeführt. Das militaristische System in den meisten 
Ländern - nur in Washington und in Bern sei das Staatsober
haupt unabhängig von den gefährlichen militaristischen Ein
flüssen - bilde eine grosse Behinderung. Der grosse Mehrheit 
der Bevölkerung müsse der Begriff für Brüderlichkeit, Gerech
tigkeit und Ehrfurcht vor dem Leben anderer noch beigebracht 
werden. Nur langsam könne das alles sich ändern, jedoch es sei 
möglich. Nur schrittweise könne der Frieden auf dem Wege der 
Schiedsgerichtsbarkeit, Neutralisierung und Föderation gesi
chert werden. 

Für deutsch- Die Verfasser des Berichts stellten dann die Frage, ob die Tat
französische sache, dass es Franzosen (Sully, Saint-Pierre) gewesen seien, die 

zusamme:e~~: sich für eine Friedensorganisation eingesetzt hätten, und dass es 
andrerseits ein Preusse (Kant) gewesen sei, der die wahre Idee 

') Bulletin officiel, 1887, S. 52 u. 64. 
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eines dauerhaften Friedens viel richtiger formuliert habe, nicht 
auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zweier Völker hin
weise, die jetzt meinten, dass sie sich ewig Feind bleiben würden. 

Das Ergebnis war, dass die Versammlung den Vorschlag des 
Schweizers Mathey ablehnte und den des Zentralkomitees, dass 
ein internationales Gericht nur im Rahmen des föderativen Ge
dankens in Betracht gezogen werden könne, mit Stimmeneinheit 
annahm 1): 

RESOLUTIONS VOTEES A GENEVE, LES 4,5 ET 10 SEP
TEMBRE 1887 

Premiere Resolution 

DE L'ETABLISSEMENT D'UN TRIBUNAL D'ARBITRAGE PERMANENT 

Considerant que le probleme de la paix ne sera resolu prati
quement que lorsque les nations seront sorties de l'etat de guerre 
et de treve armee Oll elles sont encore, et passees a l'etat juri
dique; 

Que l'etat juridique est caracterise par quatre institutions: 
1°. Une Convention federative qui garantit aux nations asso

ciees la souverainete et l'autonomie de chacune; 
2°. Une Loi librement votee par toutes, selon laquelle soient 

juges tOllS les differends, litiges, difficultes qui peuvent survenir 
entre elles; 

3°. Un Tribunal dont les membres elus par ces nations pro
noncent en dernier ressort sur ces differends, litiges et difficultes; 

4°. Un Pouvoir executif elu librement, aussi par toutes ces 
nations, charge d'assurer l'execution de la loi et des arrets du 
tribunal; 

Qu'il est demontre historiquement qu'une teIle organisation, 
bien qu'ayant pour effet d'etablir au-dessus des peuples une 
Autorite superieure, ne porte aucune atteinte a la souverainete, 
a l'independance, a l'autonomie de ces peuples parce que la fin 
meme de l'alliance qui les lie est d'assurer cette souverainete, et 
que le premier resultat du Contrat federatif est le desarmement 
mutuel est simultane de ces peuples; 

Par ces motifs. 
L' Assemblee declare: 
Qu'il est du devoir des Amis de la paix de favoriser sans rela

ehe, en tout pays, toute mesure politique ou sociale qui peut 

1) R~solut;ons votees par les 21 premiers congres, Ligue int. de la paix et de la H
berte, 1888, S. 144 f. 
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amener les peuples a passer de l'etat de guerre ou de treve armee 
a l'etat juridique, tel qu'll vient d'etre decrit et defini; 

Que parmi les moyens de preparer cet heureux resultat: me
diation, arbitrage, neutralisation, etc., toute combinaison qui, 
reserve faite du principe inviolable de l'autonomie des nations, 
peut amener, avec ou sans garantie des Puissances, la formation 
de Federations de peuples, doit etre placee au premier rang. 

Sans prejudice, bien entendu, de l'action generale et incessan
te d'une propagande qui, par la diffusion et par le progres du 
suffrage universei, par la presse, par la parole, par les beaux-arts, 
par l'instruction et l'education de la jeunesse et del'enfance, sub
stitue aux haines internationales, le respect mutuel des peuples 
pour les peuples, le principe de l'inviolabilite de la vie humaine, 
et, sous toutes ses formes, le culte de la liberte, de la justice et de 
la fraternite. 

Decide que les Resolutions qui precedent seront envoyees a 
tous les gouvernements et aux principaux journaux dans toutes 
les parties du monde. 

Deuxieme Resolution 

Considerant que le but superieur a atteindre par les amis de la 
Paix fondee sur la justice, doit etre une Federation de nationali
tes europeennes, fondee sur un pacte federatif duquel emaneront 
comme consequence des lois reglementaires, un Tribunal inter
national et un Pouvoir executif europeen; 

Considerant que la redaction de ce pacte fondamental souleve 
des questions capitales, difficiles, complexes, principalement en 
ce qui concerne les pretentions des Etats et des Nationalites en 
matü~re de possessions et de limites; 

Que l'elaboration de ces questions et leur solution selon les 
principes de Raison universelle et de J ustice integrale, appelle 
des ce moment l'attention des philosophes et des investigateurs 
sociologiques, fait appel aux penseurs des Deux-Mondes, et les 
invite a composer sur ces points de capitale importance, les trai
tes, memoires ou simples notes, qui pourront en ec1airer et en 
preparer la solution. 

Die Tagungen Im Jahre 1888 hatte die Liga zweimal eine Zusammenkunft, 
in Genf und und zwar zuerst einen Tag in Genf und dann einen Tag in Neu-

Neuchatel. A • • 

chatel. Emer der Gegenstände, dIe besprochen wurden, war von 
sehr grundsätzlicher Bedeutung und gab Gelegenheit, bei den 
Diskussionen der beiden vorigen Jahre über den internationalen 
Gerichtshof anzuknüpfen. Im Namen des Zentralkomitees er
stattete Marie Goegg Bericht über das Problem der Zulässigkeit 
des Kriegführens (droit de guerre). 
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In diesem Vortrag wurde zunächst darauf hingewiesen, dass 
man das Recht der Verteidigung wohl unterscheiden müsse von 
dem Recht zur Kriegführung. Die Liga könne dieses letztere nie
mals erkennen. Aber das Recht der Verteidigung, notfalls auch 
mit Gewalt, müsse bestehen, solange die grosse Gemeinschaft der 
Völker (SociHe des nations) als juristische Institution noch 
nicht vorhanden sei 1). 

Deshalb sei es erforderlich, dass die Nationen den Kriegszu
stand verliessen und zu einem juristischen Status übergingen, 
also einen Völkerbund (SociHe des peuples) bildeten. Dort erst 
werde das Recht seine wahre Grundlage erhalten und ein wirk
licher Frieden gesichert werden. Die Resolution, die die Liga 
angenommen hatte, verurteilte das Recht zur Kriegführung. Da 
man in einem internationalen Gericht eine Gefahr für den Frie
den, jedenfalls für die Freiheit der Völker, sehe, müsse die Liga 
auch jetzt sich der Unterstützung eines solchen Planes enthalten. 
Dagegen zeigte sich die Liga sehr für die verschiedenen Versuche 
eingenommen, Schiedsverträge zustande zu bringen. 

Für die internationale Friedens- und Freiheitsliga blieb die Fö- Vorrang der 
. . menschlichen 

deratlon freIer Völker auf der Grundlage der Anerkennung der Persönlichkeit. 

menschlichen Persönlichkeit das Ziel, wonach gestrebt werden 
musste. Unter dieser Föderation war u. a. die Errichtung eines 
von den freien Völkern selbst gewählten internationalen Gerichts 
und ein von ihnen genehmigtes internationales Gesetzbuch inbe-
griffen. Auch im Jahre 1889 wurde von der Liga darauf hinge-
wiesen, dass ein internationales Gericht, wie es von vielen ohne 
Beziehung zu einer Völkerföderation vorgeschlagen werde, nicht 
erwünscht sei und darum viel besser der Abschluss von Schieds-
verträgen empfohlen werde. 

Das Fehlen eines Zwangsapparats bei dem System der Schieds
verträge sei natürlich ein Bedenken. Aber der moralische Zwang 
der öffentlichen Meinung werde zweifellos auch nicht ohne Wir
kung sein 2) : 

Certes, nous ne tenons point pour utopie une institution dont 
les Etats-Unis d'Amerique et la Suisse nous donnent tous les 
jours le spectac1e admirable, mais la question n'est point de 
savoir si des Federations peuvent fonctionner, mais s'i! est au-

1) Bulletin officiel, 1888, S. 119 f. 
") Bulletin officiel, 1889, S. 32 f. 
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jourd'hui un autre moyen pratique pour les nations de passer 
immediatement de l'etat de treve armee a l'etat de paix, et nous 
croyons que l'emploi de Traites d'arbitrage permanent conclus 
dans les conditions que nous venons d'exposer est precisement ce 
moyen. 

Sans doute, l'absence d'une sanction materielle qui assure, au 
besoin par la force, l'execution des sentences est une lacune, mais 
cet inconvenient est loin d'eire aussi grand qu'll peut le sembIer 
d'abord. Un peuple qui, apn!s avoir signe un Traite d'arbitrage, 
se refuserait a executer la sentence rendue serait deshonore de
vant le monde et dans l'histoire: il perdrait tout credit. Il n'y a 
point, que nous saehions, d'exemple d'une teIle mauvaise foi. 
Aueun peuple assez civilise pour vouloir substituer l'etat juridi
que, e'est a dire l'etat de paix a l'etat de guerre ou de treve 
armee, ne serait eapable de eette infamie. 

3. ANDERE INTERNATIONALE VEREINE UND 
KONGRESSE 

"Un code international et un tribunal ar
bitral, ces deux choses changeront la face du 
monde .. " 

JEAN BAPTISTE DE FERRER (1863). 

Die allgemeine Bewegung für Schiedsgerichtsbarkeit und Kodi
fikation hatte kurz nach Beendigung des deutsch-französischen 
Krieges Veranlassung zur Gründung sowohl des "Institut de 
droit international" als auch der "Association for the Reform and 
Codification of the Law of Nations" gegeben. Es war zu er
warten, dass die beiden Vereinigungen für diese zwei Probleme, 
nämlich die internationale Schiedsgerichtsbarkeit und die inter
nationale Gesetzgebung, grosses Interesse hatten. Nachdem je
doch das Institut seine Regeln für ein internationales Schiedsver
fahren aufgestellt hatte, waren es andere Gegenstände, die seine 
Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, und erst in den neunziger 
Jahren sollte das Thema der Schiedsgerichtsbarkeit wieder in den 

Richard bei Vordergrund gerückt werden. Die "Association" war ebensowe
der Asso.cia- nig im Stande, die Friedensorganisation ins Leben zu rufen und 

hon. wandte sich einer Anzahl praktischer Rechtsfragen zu. Nur wa
ren es vor allem die immer wiederkehrenden Vorträge von Henry 
Richard (später, seit 1892, von W. Evans Darby), die das Inter
esse für die Frage der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
wach zu halten suchten. Die Meinung eines einzelnen Mitgliedes, 
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dass Fragen wie die des Schiedswesens und der Bewaffnungsbe
schränkung wohl zu den sozialen Wissenschaften, aber nicht zum 
internationalen Recht gehörten, wurde nicht anerkannt. "Dieses 
Mitglied muss vergessen haben", so bemerkte man dazu, "dass 
die Association aus der sogenannten Amerikanischen Friedens
partei hervorgegangen ist. Der grosse Gedanke ihrer Gründer war 
immerzu darauf gerichtet, den sich immer wiederholenden Aus
bruch und die Grausamkeit des Krieges zu mildem" 1). Jedoch 
auch die Association kam bis zum Ende des Jahrhunderts nicht 
über das hinaus, was bereits in den ersten Jahren der Vereini
gung festgestellt worden war. Von mehr als einer Seite fuhr man 
fort, Bedenken gegen eine vorbehaltlose Anerkennung der 
Schiedsgerichtsbarkeit zu erheben. Nach dem Tode von Miles 
blieb auch das Thema eines internationalen Gerichtshofes ruhen. 

Erst im Jahre 1882, auf der Versammlung der Association in Pankhurst. 

Liverpool, kam das Problem der internationalen Organisation 
noch einmal zur Sprache. Dr. R. M. Pankhurst schilderte in sei
nem Vortrag 2) zuerst die fortschreitende Entwicklung des 
Schiedswesens und das wachsende Interesse für Kodifikation. 
In bezug auf einen internationalen Schiedsgerichtshof gab es 
nach seiner Meinung mehrere Möglichkeiten. Denkbar sei, dass je
weils für einen besonderen Streitfall ein Schiedsgericht eingesetzt 
werde, oder aber, dass ein ständiges Schiedsgericht errichtet 
werde. Hinsichtlich der Zusammensetzung sei denkbar, dass die 
verschiedenen Staaten die Richter für den besonderen Fall er
nennen könnten, oder aber, dass ein Kollegium gebildet werde, 
woraus die streitenden Staaten eine nähere Wahl treffen könnten. 
Während jedoch in all diesen Fällen das System einen freiwil
ligen Charakter trage, sei für die Zukunft etwas anderes zu er
warten. Pankhurst neigte der Überzeugung zu, dass die betrüb
lichen Einflüsse des Militarismus, die schrecklichen Lasten der 
Bewaffnung und die Gefühle der Millionen, die zuerst und am al
lermeisten die Opfer eines Krieges werden würden, in dieser Hin
sicht eine deutliche Sprache hören liessen. Durch die individuelle 

1) Association for the Reform and Codification of the Law of Nations. Report of the 
seventh annual cOnference, 1879, S. 248 u. 250. Vgl. auch hier oben S. 58 f. und 62 f. 

") Sein Vortrag trug den Titel "The Establishment of an International Board of 
Arbitration preparatory to the Institution of an International Tribunal for the Settle
ment of Disputes between Nations". Association ... Report of the tenth annual con
ference, 1882, S. 157. 
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Aktion der Juristen, den Einfluss der internationalen Kongresse 
und die andauernde Propaganda der Friedensvereine werde, 
meinte Pankhurst, eine föderative Organisation vorbereitet, 
die eine internationale Gesetzgebung, eine Rechtsprechung 
durch einen gemeinschaftlichen internationalen Gerichtshof und 
kollektiven Zwang umfassen werde. Es besteht keine Veran
lassung anzunehmen, dass die Mehrheit der Versammlung mit 
dem Redner die Erwartung hegte, dass das bestehende internati
onale System seinem Ende entgegen gehe. Jedenfalls wurde auf 
den Vorschlag des Richters G. W. Warren aus Boston, unter
stützt von Don Arturo de Marcoartu, eine Kommission ernannt, 
die das Problem eines internationalen Kongresses oder Gerichts
hofes näher untersuchen sollte 1) : 

That a Committee, with power to add to their number, be ap
pointed by the Council, to consider and report to the Associa
tion, at its next annual session, the best method of constituting 
an International Congress or Tribunal of Arbitration, with au
thority to make such suggestions on the subject of International 
Arbitration as to them may seem most expedient and practic
able. 

Konferenz Der Bericht über die folgende Konferenz, die in Mailand ab-
von Mailand. gehalten wurde, berichtet jedoch nichts von der erwähnten Kom

mission. Wohl wurde auch damals in verschiedenen Vorträgen 
über Schiedsgerichtsbarkeit gesprochen. Nach der Rede von Hen
ry Richard über dieses Thema wurde eine Resolution angenom
men, worin die Konferenz ihre Freude über das zunehmende In
teresse der Staaten für das Schiedswesen und für die Aufnahme 
von Schiedsklauseln in Verträge zum Ausdruck brachte. Hin
sichtlich eines ständigen Schiedsgerichtshofs wollte die Konfe
renz offenbar ihre Wünsche nicht in eine bestimmte Form gies
sen. Vergeblich machte einer der Anwesenden noch den Versuch, 
die Mehrheit davon zu überzeugen, dass es zweckmässiger sei, 
am Schluss der Resolution den wenigsagenden Ausdruck "system 
of international arbitration" durch den mehr konkreten "court 
of international arbitration" zu ersetzen 2): 

The Conference further ventures to hope that all these salut
ary tendencies of modern civilisation may ultimately lead to the 
establishment of a general and permanent system of Interna-

') a. a. 0., S. 174. 
') Report of the eleventh annual conference, 1883. 1884, S. 54 f. 
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tional Arbitration, which shall be recognised by all Governments 
as an authoritative part of the Law of Nations. 

Als im Jahre 1887 in London unter dem Vorsitz von David 
Dudley Field dem Thema der Schiedsgerichtsbarkeit noch ein
mal ein halber Tag gewidmet wurde, war es wiederum Henry 
Richard, der den einleitenden Vortrag hielt. An der Aussprache 
nahmen u.a. Levi, Frederic Passy, Marcoartu, Hodgson Pratt und 
W. R. Cremer teil. Aber auch damals enthielt die Association sich 
weitgehender Beschlüsse oder Vorschläge. 

In England war im Jahre 1880 neben der Peace Society und International 

der Workmen's Peace Association noch eine dritte Friedensver- ;;:~i~:!~:nAS. 
einigung gegründet worden. Sie trug den Namen International sociation. 

Arbitration and Peace Association und war eine Schöpfung von 
Hodgson Pratt. Ihr Ziel war ein dreifaches. Sie wollte in Europa 
eine dem Schiedsgedanken günstig gesinnte öffentliche Meinung 
heranbilden, die Freundschaft zwischen den Bürgern der ver-
schiedenen Länder fördern und unrichtige Meinungen über inter-
nationale Probleme in der Presse und in der Volksvertretung be-
richtigen. 

Hodgson Pratt meinte, dass dem Frieden auch mit gedient 
würde durch ein militärisch starkes England. Seine Eindrücke 
vom Kontinent hatten ihn zu der überzeugung gebracht, dass 
eine radikal-pazifistische Politik gefährlich sei. Sogar in Frank
reich, schrieb er im Jahre 1885, hätten die friedliebenden Grund
sätze nicht die Oberhand. Seine Folgerung daraus war, dass zur 
Hoffnung auf künftigen Frieden folgende Elemente berechtig
ten: die Entwicklung und Organisation der Demokratie in 
allen Ländern, ein enger internationaler Kontakt zwischen den 
Demokratien, eine bessere Anerkennung, der berechtigten Ansprü
che anderer Länder, auch seitens Englands, die Bereitwilligkeit, 
Streitfälle auf dem Schiedswege beizulegen, eine klarere Beurtei
lung der anderen Länder seitens der englischen Presse, aber aus
serdem auch "in having military and naval forces strong enough 
to hold our own, and compelforeign nations to do us justice, if at 
any time their Governments think they can keep peace and power 
at horne by going to war with us" 1). 

Es war Hodgson Pratts Organisation, die die Initiative ergriff Konferenz von 
Brüssel. 

1) Hef'ald of Peace, 2. Februar 1885, S. 174. 
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zu der internationalen Brusseler Zusammenkunft vom Jahre 
1882 über Schiedsgerichtsbarkeit und Bewaffnungsbeschrän
kung 1). Eine lange Liste von Themen wurde aufgestellt. Der 
Teil über die internationale Rechtsprechung verzeichnete die fol
genden Punkte: 

Mittel sur Sicherung der Neutralität; 
die Errichtung eines ständigen internationalen Gerichts; 
die Frage, welche Mehrheit bei den Entscheidungen des Ge-

richts erforderlich sein sollte; 
spezielle Gerichte für besondere Fälle; 
welcher Weg gewählt werden müsse für die Beilegung inter

nationaler Streitfälle, solange das ständige Gericht noch nicht 
gegründet sei; 

ob, bevor eine allgemeine Anerkennung der Schiedsgerichts
barkeit durch die Nationen stattgefunden habe, das Recht der 
Kriegserklärung dem Parlament zukomme; 

Neutralisierung, Kontrolle und Schutz von Kanälen unter der 
Garantie eines internationalen Gerichts. 

Man kann von dieser Zusammenkunft nicht sagen, dass das 
Ergebnis in Übereinstimmung mit dem weit angelegten Plan 
war. Wohl trugen mehrere Redner eigene Gedanken mit mehr 
oder minder grosser Ausführlichkeit vor 2). U. a. versuchte Mar
coartu aufs neue seinen Gedanken Eingang zu verschaffen. Er 
entwickelte einen Plan,demzufolge sowohl die Mehrheit wie auch 
die Minderheit der nationalen Volksvertretungen einen Vertreter 
für den internationalen Gerichtshof ernennen sollten. Daneben 
sollten die Universitäten und die höchsten richterlichen Kolle
gien Abgeordnete entsenden 3). Jedoch bei dem überfluss an Ge
danken war es für die Versammlung offenbar unmöglich, zu einer 

') Proces verbal de la conference internationale, tenue a Bruxelles, le 17, 18, 19 et 
200ctobre 1882; convoquee par l'Association internationale de l'arbitrage et de la 
paix de la Grande Bretagne et de l'Irlande, pour la substitution de l'arbitrage a la 
guerre et la reduction des armements. Londres, 1883. 

') Bezüglich der Gedanken von St. Yves d' Alveydre und von Godin wird auf die 
Besprechung auf S. 188 u. 194 dieses Werkes verwiesen. 

S) Marcoartus Eifer für die Sache eines internationalen Parlaments scheint ihn dazu 
verleitet zu haben, es so darzustellen, als habe die Association for the Reform and 
Codification of the Law of Nations in ihrer Sitzung im Jahre 1882 auch den Plan der 
Errichtung eines internationalen Parlaments durch die zu ernennende Kommission 
untersuchen lassen wollen. Die betreffende Resolution enthält jedoch nichts davon. 
Vgl. oben S. 170. 
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übereinstimmung zu kommen, ausgenommen in Bezug auf den 
Beschluss, einen neuen Kongress vorzubereiten. 

Es dauerte zwei Jahre, bevor der in Aussicht gestellte Kon- Kongressvon 

gress in Bern stattfand 1). Er wurde angekündigt als internatio- Bern. 

nale Konferenz zur Ersetzung des Krieges durch Schiedsgerichts-
barkeit. Auf dem Programm standen das internationale Schieds-
wesen, die Neutralisation der Ozeane verbindenden Kanäle, in
ternationale Gerichtshöfe und internationale Entwaffnung. 

Bei dem Problem der internationalen Gerichte sollten die fol
genden Punkte zur Sprache kommen 2) : 

a) Moyens d'assurer leur impartialite et de leur donner l'auto
rite necessaire. 

b) La constitution d'un tribunal international permanent. 
e) Sur quel principe doit eire basee la representation dans un 

tel tribunal? Devrait-on exiger une majorite (par exemple, de 
deux tiers), pour arriver a un jugement dMinitif? 

d) Selon quel principe doit-on regler la constitution et la pro
cedure des tribuanux specialement etablis pour des cas extra
ordinaires ? 

e) En attendant la formation d'un tribunal permanent, quel 
systeme pourrait-on adopter pour terminer les differends inter
nationaux, lorsqu'ils se produisent? 

Die Resolutionen sprechen insbesondere noch von der Neu
tralisierung der skandinavischen Gewässer 3), der Donau und 
Rumäniens. 

Die enormen Rüstungen wurden als eine andauernde Bedro
hung betrachtet. Deshalb wurde auf die Errichtung eines Kon
gresses oder einer Kommission gedrungen, der oder die ein 
System für internationale Schiedsgerichtsbarkeit feststellen und 
einen ständigen Gerichtshof (tribunal permanent) ermöglichen 
sollte. 

Auffallend war, dass man die Beschlüsse des Gerichts der Ent- Primat des 
Selbstbestim
mungsrecht. 

') Es konnte nicht festgestellt werden, ob die Verhandlungen dieses Kongresses im 
Druck erschienen sind. Le Devoi.r, Revue des questions sociales, vom 24. August 1884 
erwähnte mit Genugtuung das, im Gegensatz zu früher, bei der Presse vorhandene 
Interesse. U. a. brachte Le Temps eine Übersicht und einige anerkennende Artikel. 

") Das Programm ist abgedruckt in dem Journal des Economistes, Tome XXVII, 
1884, S. 462. 

0) Die Resolutionen brachten, in Anlehnung an einen Vorschlag von Fredrik Bajer, 
auch noch zum Ausdruck, dass es wünschenswert sei, einen internationalen Kongress 
zwecks Regelung der bleibenden Neutralität der skandinavischen Länder einzuberu
fen und für diesen Zweck ein besonderes Schiedsgericht einzusetzen. 
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scheidung der Bevölkerung unterordnen wollte, wenn es sich um 
Gebietsübertragung handelte 1) : 

Le Congres emet le voeu que lorsque le Tribunal d' Arbitrage 
sera constitue, celles de ses decisions ayant pour objet de dispo
ser du sort d'un peuple ou d'une fraction de peuple ne devront 
etre executoires qu'avec l'assentiment du dit peuple ou de la dite 
fraction de peuple. 

KOngre~a:~~ Wiederum ein Jahr später, im Jahre 1885, fand in Basel eine 
neue Konferenz statt. Hier kam ein Entwurf für einen Bund der 
Friedensvereine zustande. In Bezug auf das Schiedsproblem 
wurde eine Entschliessung angenommen, worin von einem Ge
richtshof gesprochen wurde, der wahrscheinlich nicht als eine offi
zielle Einrichtung gedacht war 2) : 

L'objet le plus digne de fixer l'attention des Societes de la paix 
etant la constitution d'un Tribunal d'arbitrage international, il 
serait de plus haut interet de prendre en consideration la propo
sition de l'association anglaise et de constituer, comme elle le 
demande, une sorte de tribunal preparatoire compose de juristes 
des differentes nations, lesquels se reuniraient pour considerer 
tout differend qui viendrait a s'elever entre les Etats et diraient 
de quel cöte leur parait etre le bon droit. 

4. DER ENTWURF VON LEONE LEVI 

"Man sieht, auf diesem Gebiete sucht man 
noch tastend nach friedlichen Rechtsmitteln". 

BLUNTSCHLI (1866). 

Der von jüdischen Eltern in Ancona geborene, später in Eng
land naturalisierte Jurist und Universitätsprofessor Leone Levi 
hatte sich schon frühzeitig (1855) für das Problem der internatio
nalen Organisation interessiert 3). Zu der im September 1870 ab
gehaltenen Jahresversammlung der Social Science Association 
hatte Levi mehrere Beiträge geliefert 4). Die von der Association 
ernannte Kommission für das Arbitrageproblem 5) wählte Levi 

') Le Devoir, a. a. O. S. 535. 
') Le Devoir, vom 4. Oktober 1885, S. 610. Auch hinsichtlich dieser Konferenz ge

lang es nicht, eine ausführliche Berichterstattung zu finden. 
3) Vgl. Band II, 1 dieses Werkes, S. 337 f. 
') On the economical results of war in the extent and cost of international arma

ment, and in the injury to productive industry, in Transactions of the national associa
tion for the promotion of social science, 1870, London (1871), S. 152 f. Der auf Seite 
173 genannte Vortrag, On the present defective state of internationallaw, wurde im 
Law magazine and review, Nr. LIX (1870), abgedruckt. 

6) Vgl. auch oben S. 67. 
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zum Berichterstatter. Inzwischen war er schon am 25. Januari 
1871 mit einem Vorschlag zutage getreten 1). Nach seiner Auf- Rechtspre
fassung sollten juristische Fragen am besten durch Schiedsrichter cvhUn~tutlnd enru ung. 
und solche in Bezug auf die Ehre, die Sicherheit und das Gebiet 
eines Staates am besten durch Vermittlung aus dem Wege ge
räumt werden können. Ein internationaler Rat solle eine Anzahl 
Schiedsrichter bestimmen, die von den Parteien zu ernennen 
seien. Für die zweite Methode, die Vermittlung, solle ein interna
tionaler Rat, der sich aus den Gesandten in den verschiedenen 
Hauptstädten zusammensetze, in Aktion treten. Von einer inter
nationalen Sanktion wollte Levi und auch die Versammlung 
nichts wissen. Im Jahre 1878 war er zusammen mit Henry Ri
chard und Frederic Passy Mitglied der Kommission, die ver
sucht hatte, die Behandlung der Frage der Schiedsgerichtsbarkeit 
von dem Berliner Kongress zu erreichen 2). Bald darauf kam er 
mit dem Vorschlag, in Brüssel oder in Bern einen "Board or Court 
of International Reference and Arbitration" zu errichten. Zwei 
oder mehr Staaten sollten eine solche Einrichtung gründen, der 
sie ihre Streitigkeiten zur Entscheidung vorzulegen hätten und 
deren Aufgabe auch die Aufstellung eines Gesetzbuchs sein 
sollte 3). Im Jahre 1886 erhielt Leone Levi dann von den beiden 
englischen Friedensvereinen, der alten Peace Society und der 
einige Jahre zuvor von Hodgson Pratt gegründeten International Entwurf für 
Arbitration and Peace Association den Auftrag, einen Entwurf ~in stän.diges mternabona-
für ein ständiges internationales Gericht anzufertigen. Levi les Gericht. 
führte den Auftrag aus und trat mit einem Entwurf hervor, der 
einige Jahre hindurch die Pazifisten und internationalen Juristen 
beschäftigen sollte 4). Levis Vorschlag, dessen Grundgedanke be-
reits in seiner zuvor besprochenen Arbeit zu finden ist, ging zu-
nächst davon aus, dass jeder Staat eine Anzahl Juristen, Theore-
tiker und Praktiker, oder andere bedeutende Personen bezeich-
nen sollte. Diese zusammen sollten den Council of International 

1) Proposals for a plan of Arbitration and Mediation for the settlement of interna
tional disputes to be submitted to any European Conference which may be held at the 
conc1usion of the present war. Die Zusammenkunft wurde in den Räumen der Social 
Science Association abgehalten. Vgl. Hel'ald of Peace vom 1. Februari 1871. 

") Vgl. oben S. 151. 
I) Levs, War and its consequences ... With proposals for the establishment of a 

Court of international reference and arbitration, 1881, S. 78 f. 
') Hel'ald of Peace, vom 1. Juli 1886, S. 82. Vgl. auch den He,ald vom 1. Okt. 1886, 

S. 118, und Bulletin officiel, Ligue int. de la paix et de la liberte, 1886, S. 126-128. 
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Arbitration bilden. Wenn sich nun ein Streitfall zwischen zwei 
Staaten ergebe, gleichgültig, ob sie im Rat vertreten seien, dann 
sollten auf Ersuchen zweier Ratsmitglieder die Schriftführer den 
Rat einberufen. Dieser solle dann untersuchen, auf welche Weise 
ein Krieg vermieden werden könne, und ferner anbieten, den 
Fall durch seine Vermittlung oder auf dem Schiedswege beizu
legen. Wenn die streitenden Staaten sich für den Schiedsweg bereit 
erklären würden, dann solle der Rat eine Anzahl seiner Mitglieder 
bestimmen, die zusammen mit einigen anderen massgebenden, von 
den Parteien ernannten Personen für diesen bestimmten Fall 
einen internationalen Schiedsgerichtshof bilden sollten. Während 
der Rat also als eine ständige Vertretung gedacht war, sollte das 
Gericht erst gebildet werden, sobald die Art des Streitfalls be
kannt wäre 1): 

10. When the contending States agree to leave their disputes 
to Arbitration, the Council will appoint some of its members, 
and some other persons specially nominated by the contending 
States, to be a High Court of International Arbitration, and its 
award in the case shall be binding on the contending States. 

11. The appointment of the members of the High Court shall 
be made with special regard to the character and locality of the 
dispute, and shall terminate on the settlement of the dispute or 
abandonment of the Arbitration. 

Wenn die Tätigkeit des Rats keinen Erfolg habe, solle er dar
über Bericht erstatten: 

13. Where, however, on the occurrence of any dispute the 
action of the Council is ignored by the contending States, it will 
be within the competency of the Council to consider the facts in 
dispute, and to report thereon to the States which it represents, 
and likewise, when its award, or any dispute referred to it for 
Arbitration, is set at nought, to communicate the facts of the 
case and its decision thereon to the same States. 

Der Rat könne für seinen eigenen Geschäftsgang wie auch für 
den des Gerichts Regeln aufstellen. Die im Alahamafall angenom
menen und die vom Institut de Droit International festgestellten 
Regeln sollten als Richtschnur dienen. Auch könne ein Gesetz
buch für internationales Recht vorbereitet werden. Der Sitz des 
Rates könne in Bern oder in Brüssel sein. 

Freiwilligkeit Levi war der Meinung, dass die Organisation einen freiwilligen 
als Grundlage. ____ _ 

') Vgl. Herald of Peace vom 1. Juli 1886, S. 82. 
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Charakter tragen müsse 1). Zunächst sollten die Staaten nicht ge
zwungen werden, der Organisation beizutreten. Aber darüber 
hinaus sollten sie, wenn sie sich einmal angeschlossen hätten, 
auch frei bleiben, ob sie einen Streitfall der Entscheidung der in
ternationalen Instanz unterwerfen wollten. Auch bei der Voll
streckung des Urteils dürfe kein physischer Zwang ausgeübt 
werden 2). Alles müsse von der Kraft der öffentlichen Meinung 
abhängen. 

Die Organisation sollte auch nicht sogleich alle zivilisierten 
Staaten zu umfassen brauchen. Levi sagte ausdrücklich, dass er 
keinen Kongress, sondern einen Rat wünsche. In einem Kongress 
sah er eine Zusammenkunft von Vertretern der Staaten. Die Mit
glieder des Rates sollten, obwohl sie von den Staaten ernannt 
seien, sich selbst jedoch nicht als Vertreter der Staaten betrach
ten dürfen. 

Die "Times" sah Leone Levis Plan für würdig an, in ihre Spal- Die "Times" 

ten aufgenommen zu werden, und veröffentlichte eine kurze Be- fil 'mmt Stel-
ung. 

sprechung 3). Im Gegensatz zu dem, was auf diesem Gebiet meis-
tens vorgeschlagen werde, hielt die englische Zeitung den Plan 
für wenig eingreifend und demgemäss für unbedenklich. Das 
Blatt wies jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass, wenn wirklich 
die Ehre eines Volkes oder eine Lebensfrage auf dem Spiele 
stände, nichts einen Staat, der sich stark fühle, werde zwingen 
können, mit der Entscheidung des Falles durch einen Aussen
stehenden einverstanden zu sein. Bei der Alabamasache, meinte 
die "Times", sei es zwar um einen grossen Betrag, jedoch nicht 
um Lebensinteressen oder Prestige gegangen. 

Die Vorstandsmitglieder der beiden zusammenarbeitenden 
Vereinigungen hatten dem Entwurf ein Rundschreiben hinzuge
fügt, worin die Erwartung ausgesprochen wurde, dass das Ziel 
einer allgemeinen internationalen Schiedsgerichtsbarkeit viel 
leichter erreicht werde, wenn man die Staaten für die Annahme 
eines derartigen Planes gewinne. Auch werde die öffentliche 
Meinung auf die Dauer eher die Regierungen zwingen können, 
von einem vorhandenen Gericht, das bereits Fälle entschieden 

1) Vgl. "Principles forming the basis of the draft project" in BuUetin officiel, 
Ugue int. de la paix et de la liberte, 1887, S. 153 f. 

") Vgl. die Antwort Levis an ]. Britten im Herald of Peace vom 1. April 1881, S. 
212. Siehe unten S. 315. 

3) Übernommen im Herald of Peace vom 1. September 1886, S. 107. 

TER HEULEN 12 
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habe, Gebrauch zu machen. Gerade die Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung von Schiedsgerichten aufzutauchen pfleg
ten, bildeten immer wieder ein Hindernis für die Durchführung 
des Prinzips. Auch glaubte man, das nicht minder wichtige Pro
blem der Kodifikation des internationalen Rechts und einer 
Prozessordnung dadurch lösen zu können, dass man auch diese 
Aufgabe dem Gericht übertragen wollte 1). Schliesslich wurde der 
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass recht bald eine ausreichende 
Anzahl prominenter Juristen aus der alten und der neuen Welt 
ihr Einverständnis mit diesem Plan bekunden würden, um seine 
Besprechung im folgenden Septembermonat (1886) in Brüssel, 
im Haag oder in Bern zu rechtfertigen 2). 

Kein ermuti- In ihrem Bericht über das Jahr 1886/87 musste jedoch die 
gendes .Echo Peace Society mitteilen, dass die Antworten der Juristen vom 

aus Junsten- K· d A ·k d d PI B il kreisen. ontment un aus men a, enen er an zur eurte ung vor-
gelegt worden war, nicht ermutigend seien und sie darum von der 
ursprünglichen Absicht, einen besonderen Kongress für die Be
sprechung des Entwurfes abzuhalten, abgesehen habe 3). Eine in
ternationale Zusammenkunft, die im September 1887 in London 
bei Gelegenheit der Versammlung der Association for the Re
form and Codification of the Law of Nations unter dem Vorsitz 
von David Dudley Field stattfand, brachte die Sache auch nicht 
viel weiter 4). 

Dennoch beschäftigten sich auch weiterhin viele mit Levis 
Plan. Allerdings hatte die internationale Friedens- und Freiheits
liga, wie wir bereits gesehen haben, erhebliche Bedenken 5). An
dere jedoch meinten, dass man sich besser mit dem zufrieden 

') Leviverfasste selbst einen Entwurf für ein Gesetzbuch: Internationallaw, with 
materials for a code ofinternationallaw, London, 1887. Dieses Werk widmete er "by 
gracious permission" der Königin Victoria, "under whose enlightened reign inter
national relations have been extended, international arbitration has received a power
ful sanction, and the authority of internationallaw has been more fully recognized." 
In diesem Code nahm er auch den Entwurf für einen Rat und ein internationales 
Schiedsgericht (Art. 418-432) auf. 

0) International arbitration and peace association. Monthly Journal vom 31. Juli 
1886, S. 81. V gl. auch im seI ben Jahrgang S. 53, 62, 86 und 103. Auf S. 88 wird die be
reits genannte Kritik der Times besprochen und nochmals unterstrichen, dass der 
High Court ein unabhängiges Kollegium sein müsse und seine Mitglieder nicht Ver
treter der Regierungen sein dürften. 

8) Herald of Peace vom 1. Juni 1887, S. 223. 
") Concord, The journal of the international arbitration and peace association 

vom 15. Oktober 1887, S. 113 f. u. vom 15. Nov. 1887, S. 129. 
6) Siehe oben S. 159. 
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gebe, was erreichbar sei und ausserdem von grösserer Friedens
gesinnung zeuge 1): 

It is well to have a grand and complete scheme of human so
ciety; it is not less necessary to do what one can now, though in 
a less complete manner. Evolution is better than Revolution, for 
the one appeals to reason and the other to force, and that prin
ciple is the only one worthy of the friends of Peace. 

Levis Entwurf wurde von den amerikanischen und englischen 
Friedensvereinen ausführlich besprochen und an einigen Stellen 
abgeändert. Darauf wurde er von Evans Darby und Green, den 
Schriftführern der Vereine, die Levi den Auftrag für die Anferti
gung des Entwurfs gegeben hatten, im Jahre 1889 dem Friedens-
kongress in Paris angeboten 2). Der Kongress, woran auch Le- Annahme des 

monnier so starken Anteil hatte, nahm den Plan ("the wisest dPlanpes ~urch 
en anser 

and most practical scheme yet proposed") in seine Resolutionen Kongress 

auf 3). Leider hat der Verfasser selbst diese Genugtuung nicht 1889. 

mehr erlebt. Gerade ein Jahr vorher (1888) war Leone Levi ge
storben, nachdem er sich während eines Zeitraums von mehr als 
dreissig Jahren mit dem grossen Problem beschäftigt hatte. 

s. LEONID KAMAROWSKY 

"L'etablissement d'une organisation inter
nationale devient chaque annee une necessite 
de plus en plus pressante, pnlcisement en 
vue des interets pratiques les plus serieux." 

KAMAROWSKY. 

Ein andrer Schriftsteller, auf dessen Gedanken näher einge
gangen werden muss, ist der russische Graf Leonid Kamarowsky. 
Er gab 1881 ein Buch unter dem Titel "Das internationale Tribu
nal" heraus, das ausserhalb Russlands erst 6 Jahre später durch 
eine französische Uebersetzung bekannt wurde. 

Dieses umfangreiche Werk, in dem der Verfasser viele Seiten 
dem Problem der internationalen Organisation widmet, endet 

1) ConCOf'a vom 15. Oktober 1887, S. 113. 
") Hu-altl of Peace vom 1. Aug. 1889, p. 262. 
") Vgl. unten S. 251. W.Evans Darby gibt in seinem International Tribunals, Aus

gabe 1904, S. 216-223, den Text von Levis Entwurf vom Jahre 1887, revidiert von 
Lord Hobhouse, Oktober 1889 - also nach Beendigung des Kongresses - wieder. 
Auch hier sind die Änderungen nicht sehr wichtig. 
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mit einem eigenen Vorschlag, der vor allem ein internationales 
Gericht betrifft 1). 

Ein Tribunal Kamarowsky wünschte, dass ein Tribunal gebildet werde, zu 
:~:f~E~:~ dem die 18 Staaten Europas, ohne die Türkei, und die 12 Staaten 
und Amerika. Amerikas je 2 Richter entsenden sollten, sodass dieses Tribunal 

insgesamt 60 Personen umfassen würde. Wenn jedoch später in
ternationale Kongresse auf der Grundlage neuerer Prinzipien zu
sammenträten, würde die Ernennung der Richter besser durch 
diese Kongresse erfolgen. Auch könne, sobald das Gericht sich 
das nötige Vertrauen erworben habe und eine gewisse Rechts
praxis besitze, seine Unabhängigkeit dadurch vielleicht vergrös
sert werden, dass ihm das Recht zuerkannt werde, seine Mitglie
derzahl selbst zu ergänzen. 

Die Personen, die in den internationalen Gerichtshof berufen 
würden, müssten den höchsten Ansprüchen genügen. Der Ver
fasser schlug u. a. vor, dass die Kandidaten ausser der Beendi
gung des Universitätsstudiums noch ein vierjähriges Studium, 
besonders der Staatswissenschaft, und danach eine vierjährige 
Praxis, z. B. in der Gerichtskanzlei nachweisen sollten. 

Der freiwillige In Bezug auf die Zuständigkeit des Gerichts erfordere die 
Charakter. S .. 't"t d St t d d . t t' I 0 ouveram a er aa en, ass as m erna lona e rgan nur 

einen freiwilligen Charakter trage (tribunal volontaire). Dies be
deute, dass es den Staaten freistehen müsse, ob sie ihre Streitig
keiten dem Gericht unterbreiten wollten oder nicht. Wenn sie es 
aber täten, dann seien sie verpflichtet das Urteil anzuerkennen, 
sofern, fügte der Verfasser jedoch hinzu, dieses Urteil innerhalb 
der Grenzen des Rechts bleibe. 

Das Tribunal, fuhr er fort, zeige an sich nichts Neues, denn 
schon jetzt gäben die Staaten immer mehr der Schiedsgerichts
barkeit den Vorzug. Nur solle die gelegentliche zu einer dauern
den Einrichtung, die von Rechtsprinzipien beherrscht und mit 
den gewünschten Garantien versehen sei, umgeschaffen werden. 

Jetzt lade derjenige Staat, der zuerst einen Streitfall auf dem 
Schiedswege entscheiden lassen wolle, den Anschein auf sich, 
dass er sich entweder schwach fühle und nicht kriegsfertig oder 

') L. Kamarowsky, Le tribunal international, 1887, S. 497 f. Vgl. auch seinen Vor· 
trag an der Universität Moskou, 5/17 November 1881, aufgenommen unter dem Titel 
De l'idee d'un tribunal national in der Revue de droit international et de legislation 
comparee, tome XV, 1883, S. 44 f. 
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aber von der Rechtmässigkeit seiner Sache nicht überzeugt sei. 
Ausserdem stosse man auf grosse Schwierigkeiten, wenn man erst 
nach Eintritt eines Streitfalles ein Schiedsgericht einsetzen und 
dessen Zuständigkeit bestimmen wolle. Dazu komme noch, dass 
in gewissen ernsten Streitfällen, in denen gerade die Rechtsautori
tät nötig wäre, Schiedsgerichtsbarkeit ausgeschlossen sei. Auch 
sei es oft recht schwierig, die geeigneten Schiedsrichter zu finden. 
Demgegenüber biete aber ein internationales Gericht grosse Vor
teile 1): 

Le tribunal international ne ferait pas disparaitre la mauvaise 
volonte de la surface de la terre; mais il creerait peu a peu une 
juridiction reguliere pour ceux qui desireront effectivement et de 
bonne foi la paix. 

Es bleibt dem freien Willen der Staaten überlassen, die Recht
sprechung des Gerichts für sich als bindend anzuerkennen, aber 
nichts hindere die Staaten daran, zuerst in besonderen, später 
auch in allgemeinen Verträgen für bestimmte Fälle die obligato
rische Gerichtsbarkeit einzuführen. 

Kamarowsky wünschte, dass das Gericht in erster Linie für die Ausdehnung 

Staaten Europas und Amerikas zuständig sein sollte. Diejenigen ~~:t!e~~~sge
Asiens dagegen müssten sich erst den Prinzipien des internatio- Asien. 

nalen Rechts unterwerfen und mit ihrer Anwendung beginnen. 
Es sei auch möglich, dass in den verschiedenen Erdteilen zuerst 
besondere Gerichte entstehen. 

Eine weitere Einschränkung müsse darin bestehen, dass er
stens das Gericht sich nicht in die inneren Angelegenheiten der 
Staaten mengen dürfe, und zweitens nur kraft des Rechts zu 
urteilen habe 2) : 

Pour ce qui concerne le genre d'affaires, susceptibles d'etre 
deferees a la decision de ce tribunal, toutes les affaires interieu
res des Etats, sans exception, devraient etre exclues de sa com
petence. Ce sont uniquement leurs relations exterieures qui entre
raient dans la competence du tribunal. De plus, ce n'est que le 
cöte juridique de ces relations qui serait susceptible de l'apprecia
tion et du jugement du tribunal international. En d'autres ter
mes, le tribunal ne connaitrait que de ces contestations et les 
cötes de ces contestations qui, en vertu du droit international 
positif ou des conventions nouvelles entre les parties litigantes, 
seraient susceptibles d'une appreciation objective et juridique. 

1) L. Kamarolllsky, Le tribunal international, S. 503. 
") S. 504 f. 
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Vier Abteilun- Kamarowsky stellte sich vor, dass das Gericht aus vier Abtei
gen. lungen bestehen werde, und zwar folgendermassen : 

1. für die diplomatischen Beziehungen und die Auslegung der 
Verträge; 

2. für das Kriegs-, Neutralitäts- und Prisenrecht; 
3. für das internationale Privat- und Strafrecht; 
4. für das soziale Recht (z. B. Post und Telegraphie, Eisen

bahnen und Wasserwege, Freiheit der Meere, Schutz des Urheber
rechts, gemeingefährliche Krankheiten). 

Das Gericht sollte aber nicht nur Streitigkeiten schlichten, son
dern sich auch dem für den internationalen Frieden gleich not-

Kodifikation. wendigen Problem der Kodifikation widmen. Es sollte ferner für 
neue internationale Gegenstände Rechtsregeln entwerfen, die 
dann von den Staaten endgültig festgesetzt und angenommen 
werden müssten 1): 

Par consequent, le tribunal appliquerait, avant tout, le droit 
existant, mais s'il y remarquait des lacunes et des contradictions, 
il prendrait soin de preparer, en s'inspirant des indications et des 
besoins de la vie, des projets de nouvelles lois internationales, 
projets qu'il elaborerait soigneusement avec le concours, s'il y 
avait lieu, des jurisconsultes competents et des hommes d'Etat 
les plus eclaires et les soumettrait ensuite, accompagnes d'un 
expose des motifs, a l'examen et a la ratification des gouverne
ments. Le principal auxiliaire du tribunal dans cette activite 
bienfaisante pourrait etre l'Institut de droit international dont 
ce tribunal ne se distinguerait que par une direction plus prati
que, lorsqu'il s'agirait de formuler des idees juridiques, tout en 
poursuivant le me me but qui forme la devise del'Institut, savoir: 
servir a la justice et a la paix. 

Grundrechte. Die schwierigsten Fragen seien aber diejenigen, bei denen es 
sich um das Bestehen und die nationale Integrität der Staaten, 
mit einem Worte um unveräusserliche Rechte handele. 

Kamarowsky wies darauf hin, dass sich mit der Entwicklung der 
internationalen Gerechtigkeit allerdings der Kreis dieser Rechte 
verengern werde. Allmählich würden jedoch die Staaten anerken
nen, dass die juristische (nicht die politische) Abgrenzung und 
Beschränkung ihrer Souveränität ihre beste Garantie sein werde. 

Prinzipien. Augenblicklich müsse man sich an folgende allgemeinen Prin
zipien halten 2): 

') S. 509. 
') S. 509 f. 
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1. dass, wie schon oben erwähnt, das Tribunal für interne An
gelegenheiten nicht zuständig sei; 

2. dass die Völker zu jeder Zeit das Recht hätten, einem An
griff auf ihr Gebiet mit Waffengewalt zu begegnen; 

3. dass bei nicht-juristischen Konflikten dasTribunalimmer 
als Vermittler auftreten könne und sogar dann sein Gutachten 
abgeben dürfe, wenn die Staaten selbst keine Einmischung 
wünschten. 

Kamarowsky schlug Brüssel als festen Sitz des Gerichts vor. Brüssel als 

Vorübergehend könne es auch anderswo tagen. Französisch sollte ~itzh' FrlanSzö
SlSC a S pra-

die einzige offizielle Sprache sein. ehe. 

Das Gericht sollte selbst seinen Präsidenten wählen. Zwei Ar-
ten von Versammlungen müsste es geben: eine Generalversamm- Generalver

lung und eine ordentliche Versammlung. Die erstere, woran alle sadmmtlulinhg und 
or en c e 

Staaten teilnähmen, sollte Disziplinargewalt über ihre Mitglieder Versammlung. 

haben und auch eventuell als Berufungsgericht fungieren. ~~~~:!h~~:S 
Die ordentliche Versammlung hingegen sollte nur aus einigen ad hoc. 

von den Parteien gewählten, neutralen Mitgliedern der betreffen-
den Abteilung bestehen 1) : 

Les assembIees ordinaires ne se composeraient que d'un cer
tain nombre de membres du departement dont l'affaire par sa 
nature, serait justiciable. Ces personnes devraient appartenir a 
des Etats parfaitement neutres a l'egard des parties contestantes. 
Cette condition remplie, les Etats en contestation choisiraient 
eux-memes pour chaque cas special, dans le personnel du depar
tement, les membres qu'ils desireraient avoir pour juges. Les 
juges seraient nommes en nombre impair correspondant a l'im
portance de l'affaire. 

Betreffs des Gerichtsverfahrens verwies Kamarowsky auf den Gerichtsver

Vorschlag von Goldschmidt für das Verfahren der besonderen fahren. 

Schiedsgerichte 2). 
Bei der Beschlussfassung müsse sich das Gericht von den Anzuwenden

Rechtsprinzipien leiten lassen, die von den Parteien allgemein an- des Recht. 

erkannt worden seien. Nacheinander kämen dafür in Betracht: 
1. internationale Verträge; 2. Gewohnheit; 3. Gesetze und Verord-
nungen der Staaten; 4. Meinungen der Juristen. 

Das Gericht müsse vor allem das allgemein angenommene, po
sitive internationale Recht wahren und zugleich über seiner 

1) S.51!. 
S) V gl. hier oben S. 60. 
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Entwicklung wachen. Deshalb werde das Gericht im Gegensatz 
zu einem Schiedsgericht eine Entscheidung verweigern müssen, 
wenn die beiden Parteien das positive Recht nicht anerkennen 
würden oder bei ihrem Kompromiss Grundsätze hätten walten 
lassen, die dem Geiste dieses Rechts nicht entsprächen. Wenn 
aber das allgemeine Recht anerkannt werde, sei es auch nur von 
einer der beiden Parteien, dann habe das Tribunal dem ohne Ein
schränkung Folge zu leisten. 

Die Meinungen der anerkannten Juristen und die eigene An
sicht des Gerichts sollten, wenn diese noch nicht allgemein Ein
gang gefunden hätten, nur mit Zustimmung der Parteien in An
wendung gebracht werden. 

Der Verfasser behandelte dann noch andere Gegenstände wie 
die Abstimmung bei gerichtlichen Entscheidungen und die Auf
hebung von Urteilen durch die Generalversammlung. Danach 
sprach er auch noch ausführlich von den Sanktionen 1). 

Sanktion. Nach der Meinung Kamarowskys sollte das Gericht vor allem 
an die Ehre und Würde der Staaten appellieren. Diese seien nicht 
verpflichtet, sich an das Gericht zu wenden. Wenn sie dies aber 
getan hätten, würde es unverzeihlich sein, wenn sie sein Urteil 
nicht anerkennen wollten. 

Der Krieg und Für den Fall, dass eine der Parteien bei ihrer Weigerung, das 
zw~:g:~::: Urteil zu vollziehen, beharren sollte, sei die andere berechtigt, 

regeln. dem widerspenstigen Staat den Krieg zu erklären. Ausserdem 
könne noch eine Reihe anderer Zwangsmassregeln angewendet 
werden 2): 

Un certain delai serait accorde aux parties pour mettre a exe
cution les decisions. Si apres l'expiration de ce delai, l'une des 
parties persistait a refuser d'executer la decision, l'autre partie 
conserverait, dans des cas extremes, le droit de lui declarer la 
guerre, droit qui recevrait alors une sanction nouvelle et plus 
parfaite; independamment de cela, une serie de mesures coerciti
ves serait admissible contre cette violation flagrante du droit 
international. Ces mesures pourraient consister dans l'eloigne
ment des membres de l'Etat refractaire, pendant la duree de la 
resistance, du sein du tribunal; dans la rupture des relations 
diplomatiques de la part de tous les autres Etats europeens avec 
cet Etat; dans la denonciation, d'un commun accord, des traites 
qui lui seraient particulierement avantageux; dans la defense a 

1) Kamarowsky, a. a. O. S. 514f. 
2) S. 517 f. 
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ses ressortissants d'entrer sur le territoire des autres Etats; dans 
la fermeture des marches et des lieux d'ecoulement de ses mar
chandises; dans le blocus de ses cötes par une des puissances, ou, 
autant que possible, par tous les Etats. Bref, la pratique et l'ex
perience viendraient sans doute, fixer, avec le temps, une certai
ne gradation quant a l'application de ces mesures et de mesures 
semblables, qui seraient decretees et appliquees, au nom de 
l'union internationale, mais dans les limites rigoureusement as
signees par le droit positif et en vertu d'un mandat special emane 
du tribunal pour chaque cas particulier. 

Kamarowsky fügte hier aber noch hinzu, dass man erst all- Allmähliche 

mählich, entsprechend dem Fortschritt und der Entwicklung Entwicklung. 

der Kodifikation und der Rechtsprechung, diesen Weg weiter 
verfolgen dürfe. 

Auch müsse der Auftrag des Gerichts, gemeinschaftlich Zwangs- Gemeinschaft-

1 t ff .. t t' al K h liehe Zwangs-massrege n zu re en, von emem m erna IOn en ongress gene - massregeln als 

migt werden. letzte Phase. 

Diese Zwangsgewalt sei die letzte Phase in der Entwicklung 
der internationalen Organisation 1): 

L'etablissement du pouvoir charge d'appliquer, au nom de 
l'union internationale, les mesures coercitives dont il vient d'etre 
parte, serait la derniere question du grand probleme de l'organi
sation internationale. Nous n'entrerons pas ici dans l'examen de 
cette question; nous dirons seulement qu'elle serait moins diffi
eile a resoudre, lorsque prealablement les voies pour l'introduc
tion d'un droit et d'un tribunal communs aux Etats auraient ete 
deblayees. 

Natürlich brauche infolge der Errichtung des Gerichts die Schiedsge

Schlichtung von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte nicht zu richtsbarkeit. 

verschwinden. Diese würden neben dem Gericht bestehen blei-
ben, das dann z. B. als Berufungsgericht dienen oder die Auf-
gabe zuerteilt bekommen könne, die Schiedsrichter oder den 
Oberschiedsrichter zu ernennen. 

Kamarowsky erwartete von dem internationalen Gericht, dass 
es in der Lage bleiben werde, seinen ausschliesslich juristischen 
Charakter zu bewahren und sich unabhängig von allen politischen 
Einflüssen zu halten. Er war der Meinung, dass eine solche Ent-

. kl all d l' h' d d G . h Aufgabe der WIC ung vor em ann mög lC sem wer e, wenn as enc t Kongresse. 

unter die Oberaufsicht der internationalen Kongresse gestellt 
werde, die regelmässig zwecks Festsetzung internationaler Ge-

1) S.518. 
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setze und Lösung grosser Probleme in den Hauptstädten Europas 
tagen würden. Auf diese Weise könne erst in Europa und Ame
rika, später auf der ganzen Erde, das Ideal der internationalen 
Gerechtigkeit in Erfüllung gehen 1) : 

Pour eviter les ecueils, le tribunal devrait etre place sous le 
contröle des Congres, assembIees internationales supremes, qui 
se reuniraient periodiquement dans les capitales de I'Europe, 
pour edicter les lois internationales, pour resoudre les questions 
de haute politique et d'interet general. 

C'est ainsi que la justice internationale s'affermirait lentement 
et a travers une lutte penible, d'abord sur le sol de l'Europe et de 
l' Amerique; puis, dans la suite des temps, lorsque le principe 
chretien de la fraternite des peuples aurait rec;u une adhesion 
iuridique generale, lorsque la civilisation aurait enseigne a res
pecter en tout lieu la personne humaine, cette justice, fondee sur 
des principes nouveaux et revetue de formes plus parfaites, 
embrasserait le monde entier. 

Es ist schliesslich von Wichtigkeit, Kamarowskys Gedanken 
am Ende der behandelten Periode kennen zu lernen. Aus einer 
Schrift vom Jahre 1889 oder 1890 über die Frage der Abrüstung 
lässt sich schon etwas von der kommenden Initiative des Zaren 
Nikolaus am Ende der neunziger Jahre spüren 2). 

Der Druck der Eine internationale Organisation werde jedes Jahr dringender 
militäLriscthen notwendig, versicherte der Verfasser. Die schlechten wirtschaft-

as en. 
lichen Verhältnisse zwängen dazu. Die Regierungen hätten bei 
ihren Versuchen, die Unabhängigkeit zu wahren, die äussersten 
Grenzen erreicht. Die Bevölkerungen seien schwer belastet, und 
zwar vor allem durch die militärischen Ausgaben. Der Sozialis
mus müsse als ein Protest gegen die fortdauernde Verarmung auf
gefasst werden. Die Regierungen selbst hätten begriffen, dass es 
so nicht weitergehen könne. Sie gebrauchten drei Mittel, um die 
Bevölkerung zu entlasten: Kolonialpolitik, Schutzzölle und Sozial
gesetze. Diese Mittel seien jedoch zu schwach und erreichten ihr 
Ziel nicht. Zum Teil vergrösserten sie sogar die Gegensätze zwi
schen den Völkern. 

Es sei höchste Zeit, sich auf die Frage der Abrüstung zu be
sinnen. Es sei dies für die europäischen Staaten, ja sogar für die 
gesamte Zivilisation, eine Frage von Leben und Tod. 

') S.523. 
') Es wurde die französische Uebersetzung benutzt, die zu finden ist in L. Kama

rowsky, Sur les tendances des peuples a la paix. La question du desarmement. Sur 
quelques congres internationaux de 1889, Moscou 1890. 
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Es bestehe ein ungleiches Verhältnis zwischen dem Bedürfnis 
an Sicherheit und der Hochrüstung der europäischen Staaten. 
Die letztere sei nicht nur überflüssig, sondern erhalte auch das 
Gespenst des Krieges lebendig, anstatt es zu vertreiben. Die 
Spannung des bewaffneten Friedens werde für die Völker der- Unerträgliche 

massen unerträglich, dass sie dann schon lieber den Krieg vorzögen. Spannung. 

Wie könne man dieses Schreckgespenst vertreiben? Eine einzelne 
Regierung könne nicht beginnen. Nur international könne diese 
Frage gelöst werden. Die Wissenschaft des internationalen 
Rechts müsse immer ihre Stimme über dieses Thema hören 
lassen, aber grösstenteils schweige sie. Nur Lorimer mache eine 
Ausnahme 1). Die Frage der Abrüstung könne nur durch eine ju-
ristische Organisation des internationalen Lebens befriedigend 
gelöst werden. Dazu müssten jedoch erst einige Voraussetzungen 
erfüllt werden: 

I. Die Sache gehe alle Staaten Europas an. Die Grossmächte Führung der 

müssten aber die Initiative ergreifen und die Führung überneh- Grossmächte. 

men, denn sie bedrohten den Frieden am meisten. Die Schwäche-
ren würden von selbst folgen. 

2. Wenn die Regierungen wirklich den Frieden wollten, müss- Opfersindnot

ten sie zu Opfern bereit sein und viele Vorurteile fallen lassen. wendig. 

Man müsse die Staaten zu einer vorläufigen Konferenz und dann 
zu einem endgültigen Kongress zusammen rufen, um die Ursa-
chen des Antagonismus und der Feindschaft der Völker zu unter-
suchen. Wenn auch nicht sogleich Ergebnisse erzielt würden, so 
werde doch die Tatsache der Zusammenkunft bereits von grosser 
Wichtigkeit sein. Vor allem, sei hinsichtlich des Streites um El
sass-Lothringen und jenes der Völker auf dem Balkan eine vor-
läufige Entscheidung notwendig. 

3. Die Abrüstung müsse gleichzeitig und allmählich vor sich Planmässige 

gehen und auf gemeinschaftlich festgestellten Grundsätzen ba- Abrüstung. 

siert sein. Die Militärmacht eines Staates müsse seinen Le
bensbedingungen entsprechen. Die Sicherheit werde dann für 
alle Staaten gleich sein. 

4. Man werde für die Umformung vorläufig eine gewisse Zeit Schrittweise 

bestimmen können, um die Regierungen und Völker an die künf- Entwicklung. 

tige völlige Durchführung zu gewöhnen. 

') VgI. hier unten S. 207 f. 
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5. Die Umformung solle zunächst unter der kollektiven Garan
tie aller Staaten, die sich dazu bereit erklärt hätten, und später 
unter den wirksameren Schutz einer internationalen Organisation 

Solidarische zu stehen kommen. Der Staat, der den Abrüstungsvertrag breche, 
Exekution. werde alle Staaten gegen sich haben. Später müsse dann die be

deutende Frage der Organisation einer internationalen Exekutiv
gewalt in Europa gelöst werden. Diese solle einen Teil der natio
nalen Wehrmächte übernehmen. Sie werde dann aber innerhalb 
der Grenzen des internationalen Rechts die Hüterin des Frie
dens und der Gerechtigkeit auf Erden sein. Die Organisation einer 
solchen Wehrmacht sei sicher sehr schwierig, aber die Interna
tionalisten würden dieser Aufgabe ihre Kräfte widmen müssen. 
Die Staaten hätten noch nicht einen Schritt auf dem Wege ge
macht, von dem die internationale Organisation das Ende sei. 
Aber schon die allmähliche und gleichzeitige Abrüstung werde 

Neue Blüte als grosse Vorteile mit sich bringen. Die finanziellen Lasten der Be-
Folge. völkerung würden allmählich geringer werden. Das Vertrauen 

zwischen den Völkern werde grosse Kapitalien für Arbeiten von 
allgemeinem Nutzen freimachen. Man vergesse auch nicht, dass 
der Militarismus nicht nur dem Ausbruch von Kriegen, sondern 
auch der Möglichkeit von Revolutionen förderlich sei. 

6. DIE EUROPÄISCHE SYNARCHIE VON SAINT-YVES 
D'ALVEYDRE 

"Une seule force sodale, superieure a la 
politique, peut commander la paix a tous les 
Gouvernements ensemble: c'est la religion." 

SAINT-YVES D' ALVEYDRE. 

Ziemlich ungewöhnlich waren die mystischen Ideen eines 
Schriftstellers, der sich im Jahre 1882 berufen fühlte, die Fürsten 
auf ihre Pflicht bezüglich der Weltorganisation aufmerksam zu 
machen. In diesem Jahre erschien ein Werk erstmalig im Druck, 
das den Titel: "Mission actuelle des Souverains" trug. Saint-Yves 
d' Alveydre, sein Verfasser, hatte das Pseudonym: "Parl'un d' eux" 
gewählt, denn als Marquis betrachtete er die Fürsten als seines
gleichen 1). 

') G. von Gizycki, Das Buch des Friedens, S. 9. Vgl. dort auch S. 255-273. Nach Gi
zycki erregte das Werk bei seinem ersten Erscheinen ziemliches Aufsehen. Man nann-
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N ach sehr eingehenden politischen und ökonomischen Be
trachtungen über die in den vergangenen Jahrhunderten in Eu
ropa herrschenden Zustände, wobei er besonders die Rolle, die 
die Souveräne darin spielten, und den Einfluss des Christentums 
unter den Päpsten hervorhob, kam der Verfasser zu dem Schluss, 
dass man der Verwirrung und der sich stets weiter steigernden Be
waffnung nur entgehen könne, wenn "un Gouvernement general 
regulier", eine Theokratie, die auf christlicher Grundlage und auf 
Anerkennung einer weitgehenden Handels- und Verkehrsfreiheit 
beruhe, geschaffen werde. Die Fürsten müssten den alten Plan 
von Heinrich IV. wieder aufnehmen, allerdings in einer den An
forderungen der Neuzeit entsprechenden Form. 

Der Verfasser schlug dann die Bildung von drei europäischen Drei Kollegien. 

Kollegien (conseils) vor 1): eins für die Regelung des religiösen 
und intellektuellen Lebens, eins für politische und juristische 
Probleme und eins für die wirtschaftlichen Interessen. 

Das letzte, der Rat der Gemeinden, sollte aus den Hauptstädten Der Rat der 

Europas, WO der Pulsschlag des ökonomischen Lebens am stärk- Gd.eme~rtndenh ffut"r 
leWlsca-

sten zu spüren sei, hervorgehen. Diese Hauptstädte seien für lichen Interes-

neutral zu erklären. Der Rat der Gemeinden sollte aus Personen sen. 

(conseillers) bestehen, die in jeder Hauptstadt von einer Ver-
sammlung von Volkswirtschaftlern, Finanzmännern, Industriel-
len und Landwirten sowie von Syndikaten und Körperschaften 
jeder Nation (chambres soit syndicales, soit corporatives) zu er-
nennen seien 2). Die Sitzungen sollten abwechselnd in allen Haupt-
städten Europas abgehalten werden. 

Alle wirtschaftlichen Fragen und auch die Kolonisation seien 
in diesem Rat zu behandeln. 

Der Rat sollte ein Schwurgericht (Jury) bilden, in dem die 
Minister für die obengenannten Angelegenheiten in den verschie
denen Ländern als Richter sitzen sollten. Als Vorsitzender des 
Rates sollte jeweils das Staatsoberhaupt derjenigen Nation fun
gieren in deren Hauptstadt die Sitzung abgehalten werde. Er 

te u. a. den Kaiser von Brasilien als Verfasser. Das Aufsehen hörte aber auf, als der 
Name des Verfassers bekannt wurde und auch andere Werke von seiner Feder erschie
nen. Merkwürdig ist es, dass schon 1884 eine vierte Auflage herauskam. 

1) Vgl. (A. Saint-Yves d'Alveydre), Mission actuelle des Souverains, 1882, chap. 
XII. Es würde zu weit führen eine vollständige Uebersicht über diesen sonderbaren 
Plan zu geben. 

") S.384. 
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Empereur sollte den Titel "Empereur arbitral" führen. Die Beschlüsse des 
arbitraI. Rates der Gemeinden, die sich nur auf internationale wirtschaft

liche Verhältnisse beziehen dürften, müssten von den beiden an
deren Rats-Körperschaften genehmigt werden. 

Der Rat der Die Mitglieder der zweiten Körperschaft (Rat der Staaten) 
Staaten für die müssten von der Gesamtheit der nationalen Beamtenschaft (Ma-
politischen und .. . 

juristischen glstrature nahonale) gewählt werden. DIe zu behandelnden Ge-
Probleme. genstände sollten sein: öffentliches Recht, das Gesetzbuch des 

Kulturreiches (Code de l'Empire de la Civilisation), die interna
tionale Justiz, Revision der Verträge, die Neugestaltung der Di
plomatie, die Marine, das Kolonialrecht und die Neutralisierung 
der Hauptstädte, Grenzen, Meere, Inseln und Kolonien. 

Der Rat der Staaten würde auch das internationale Berufungs
gericht sein (Jury d'appel supra-national et supra-dynastique), 
dessen Richter die nationalen Justizminister und die Minister des 
Aeusseren und des Inneren sein sollten. 

Die Staatsanwaltschaft sollte von den Staatsoberhäuptern ge
bildet werden. Den Vorsitz sollte, ebenfalls mit dem Titel "Em
pereur arbitral", das Staatsoberhaupt derjenigen Nation füh
ren, in deren Hauptstadt die Versammlung tage. Die Gesetze 
und Beschlüsse des Rates der Staaten sollten nach Genehmigung 
durch die beiden andern Rats-Körperschaften rechtskräftig wer
den. 

Der Rat der Die dritte Körperschaft, die höchste dem Range nach, sollte 
Kirchen für der europäische Rat der Kirchen sein. Dieser Rat sollte aus dem 

Religion und H d . I K' h (P' ) . d M" Unterricht. aupt er natlOna en Irc e nmat , SOWIe aus en mIstern 
für das Unterrichtswesen und den Kriegsministern aller Nationen 
zusammengesetzt werden. Unter nationaler Kirche verstand der 
Verfasser alle Unterrichtsanstalten und Kirchengemeinschaften 
eines Staates. Der Rat der Kirchen bekam die Oberaufsicht im 
Bund. Auch sollte er internationale Fragen betreffs der Religion, 
der Universitäten und der Mission behandeln, die Grundsätze be
züglich der Wissenschaften, Künste und Handwerke aufstellen, 
Forschungsreisen u. a. in Asien und Afrika veranstalten, Propa
ganda für das Christentum innerhalb und ausserhalb Europas 
machen und schliesslich die Neutralisierung Konstantinopels, Je
rusalems, Alexandriens, Mekkas und aller religiösen und politi
schen Hauptstädte der asiatischen und afrikanischen Rassen ge
währleisten, sobald diese befreit und militärisch, juristisch und 
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wirtschaftlich mit dem Kulturreich verbunden sein würden. Die Garantie des 

vereinigten Heere und Flotten würden das Recht des Bundes ga- ~;~~~geWalt. 
rantieren. Die Zwangsgewalt könnte aber nur ausgeübt werden Abrüstung. 

nach einem Beschluss, der von den drei Räten erlassen und im 
Namen Jesu Christi entweder von dem Papst als Haupt des Rats 
der Kirchen oder vom Empereur arbitral als Haupt des Rats der 
Staaten veröffentlicht würde. Eine Beschränkung der Rüstungen 
könnte nur sehr allmählich stattfinden. 

Ausser der "Mission des Souverains" erschienen noch zwei an
dere "Sendungen" von demselben Verfasser. In seiner "Mission 
des Ouvriers" entfaltete Saint-Yves einen Plan, um mittels des 
algemeinen Wahlrechts die "synarchie nationale" zustande zu 
bringen 1). Schliesslich veröffentlichte er noch das sehr umfang
reiche Werk "Mission des Juifs" , worin er sowohl an die Geld
macht als auch an den durch den Gottesdienst geadelten, jahr
hundertealten Geist des Judentums appellierte. Auch die Juden 
wurden aufgerufen, mit den Christen zusammen zu arbeiten, um 
das erhabene Ziel der Synarchie zu erreichen 2). 

7. DER NIEDERLANDER LATSIO 

"Het eenige noodige". 
LATSIO (1932). 

Im Jahre 1883 hat in noch jugendlichem Alter der später be
kannt gewordene Haager Rechtsanwalt J. M. van Stipriaan Luis
cius unter dem Pseudonym G. Latsio ein merkwürdiges Büchlein 
das Licht der Welt erblicken lassen, das den Titel "Bellum dele
bile" trägt 3). Der Inhalt dieser zum grössten Teil lateinisch ge
schriebenen Schrift, die einen Plan für ein internationales Ge
richt enthält, soll hier in grossen Zügen wiedergegeben werden '). 

Latsio, der unter den Verhältnissen seiner Zeit einen Verteidi
gungskrieg als gerechtfertigt ansah, meinte, dass es wünschens-

1) A. Saint-Yves d'Alveydre, Mission des Ouvriers, 3. Ausg., 1884. 
') A. Saint-Yves d'Alveydre, Mission des Juifs, 2. Ausg. 1884. 
") Dass die Schrift von Latsio, Bellum delebile, die bei den Gebrüdern Belinfante 

im Haag herausgegeben wurde, wenig Verbreitung gefunden hat, ergibt sich schon aus 
der Tatsache, dass ich sie erst im Jahre 1927 im Nobel-Institut zu 0510 entdeckte und 
dass niemand, den ich dann in den Niederlanden danach fragte, sie kannte. 

t) Kenner werden sich zweifellos mehrfach an der Sprache der Schrift stossen. Der 
Verfasser selbst ist sich des weniger schönen Lateins vollkommen bewusst. Man sehe 
seinen Ausspruch auf S. 6 seiner Schrift. 
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wert und erforderlich sei, dass die Staaten beschlössen, in Zu
kunft ihre Streitigkeiten auf friedliche Weise beizulegen. Latsio 

Die Gerechtig- liebte sein Vaterland, mehr aber noch die Gerechtigkeit. Der 
kei~:!:h~!~~~ Krieg sei ein schreckliches Uebel, er mache die Menschen zu Tie-

land. ren und trage den Keim zu einem neuen Krieg schon bei seiner 
Geburt in sich. Seine völlige Abschaffung, die Grotius noch nicht 
für möglich erachtet habe, könne jetzt, am Ende des 19. Jahr
hunderts, ernstlich in Betracht gezogen werden. 

Seit Grotius und dem AbM de Saint-Pierre habe sich sehr viel 
in der Welt geändert. Man sehe Zusammenarbeit auf jedem Ge
biet. Krupp mache für alle Staaten Kanonen! Edison's Erfin
dungen verbreiteten sich über den gesamten Erdball. Der "es
prit international" zeige sich überall. Was bisher innerhalb eines 
Staates zustande gekommen sei, nämlich die Begründung einer 
Rechtsordnung, könne jetzt auch zwischen den Staaten beste
hen. An Stelle der Förderung des Schiedswesens, das Latslo für 
zu vage und zu subjektiv hielt, schlug er eine Entscheidung durch 

Alle Kriegs- Richter vor. Für den Verfasser sind alle Ursachen von Kriegen 
ursachen sind . 
Rechtsfragen. Rechtsfragen, dIe auf dem Rechtswege gelöst werden könnten 

und müssten. Die Abschaffung des Krieges zwischen den Staaten, 
die auf die des Privatkrieges folgen müsse, sei schwierig, weil die 
Leiter der mächtigen Staaten es vorzögen, gestützt auf ihr Heer 
ihren eigenen Willen durchzusetzen, anstatt sich dem Willen 
eines Kollegiums zu fügen. Man dürfe jedoch nicht vergessen, 
dass, was die Herrscher begehrten, noch nicht der Wunsch der 
Völker sei. Bereits drängten die kleineren Völker die Regierungen 
in die Richtung der Rechtsentwicklung, und gegen viele kleine 
Völker könnten schliesslich die Grossmächte wenig ausrichten, 
zumal vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika an der 
Seite der friedliebenden kleinen Völker ständen. Der Verfasser 
appelliert dann an alle: an die Jugend, an die Presse, an die Für
sten, an die Volksmasse, die jetzt im Krieg Leib und Leben op
fern müssen, ganz besonders auch an die Mitglieder der Volksver
tretungen und an die Juristen. Alle sollten, wie im Jahre 1874 in 
Brüssel ein Regierungskongress für Kriegsrecht stattfand, darauf 

Ein verfas- hinarbeiten, dass im folgenden Jahre (am 31. März 1884) eine 
sunggebender K f f" d Z d k ., t t' al T' internationa- on erenz ur as ustan e ommen emer in erna lOn en nas 
ler Kongress. von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vollziehung zusammen-

treten sollte. Als gesetzgebendes Organ wünschte Latsio eine 
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Versammlung mit dem Namen concilium legislatorium, wofür 
jedes Land drei Mitglieder (einen Diplomaten und zwei Rechts
gelehrte) bestimmen sollte. Dieses Kollegium sollte sich mit der 
Aufstellung eines internationalen Gesetzbuches befassen. Der 
Brüsseler Kongress sollte ferner das Zustandekommen und die 
Einrichtung eines aus 15 Mitgliedern bestehenden Gerichts re
geln, das zur Durchsetzung des Rechts die Verfügung über eine 
internationale Militärmacht haben sollte, deren Anführer ein 
der gesetzgebenden Macht unterworfener Oberbefehlshaber sein 
sollte. Die Bildung einer militärischen Bundesmacht, deren Ein
heitssprache Italienisch sein sollte, werde dahin führen müssen, 
dass die Länder ihre eigene Macht auf ein Fünftel zurückbräch
ten. Die restlichen Truppen, die für die innere Ruhe erforderlich 
seien, sollten gleichzeitig die Reserve der internationalen Wehr
macht bilden. Auf das Zustandekommen des Gesetzbuches legte 
Latsio grossen Wert 1), jedoch glaubte er nicht, dass die Inbe
triebsetzung der internationalen Maschinerie auf ein derartiges 
Gesetzbuch warten müsse. Er meinte, dass die Entscheidung von 
Streitigkeiten auf der Grundlage des Rechts bereits unmittelbar 
einen Anfangnehmen könne. Der Verfasser hat selbst 12 Regeln Die zwölf Ge

aufgestellt, die als Richtschnur für die Rechtsprechung dienen ~~::ec~~:. Völ

sollten. Diese Regeln betreffen das Verbot des Richtens in 
eigener Sache, die Verpflichtung zu Schadenersatz, Landerwerb 
auf Grund dreissigjähriger Ersitzung, Freiheit der Meere, Reli
gionsfreiheit, die Beschränkung der Kolonialtruppen und andere 
Punkte verschiedenster Art 2). 

Furcht vor Machtmissbrauch in der internationalen Organi
sation hegte der Verfasser nicht. Die Mächte würden einander im 
Gleichgewicht halten. Der Oberbefehlshaber, der ein sehr hohes 
Gehalt beziehen müsse, sollte unter der Kontrolle von drei Gene
rälen stehen. Auch eine ausreichende Vergütung der Abgeordne
ten und Richter werde die Möglichkeit von Korruption so gut wie 
völlig ausschliessen. Gegen die Souveränität der Staaten werde 
keinerlei Einspruch erhoben. Weder das Gericht, noch die gesetz
gebende Macht, würden über die Staaten und Fürsten gestellt (je-

1) Der Verfasser stellte in Aussicht, (vgl. S. 35 u. 64) in einem neuen Werk selbst 
ein Gesetzbuch auf den Spuren von Dudley Field und Bluntschli zu entwerfen. Daraus 
ist jedoch nichts geworden. 

") S. 39. 

TER IIIEULEN 13 
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des Mitglied bleibe Untertan seines Staates). Nur Willkür werde 
nicht mehr zugelassen und ausschllesslich Recht müsse ange

Kollektive wandt werden. Die Zwangsvollstreckung - die Beschlagnahme 
z;~::::~ und nötigenfalls der Verkauf von Staatsgebiet, falls ein Staat 

sich nicht an einen richterlichen Ausspruch halte - sei auch kein 
neuer Grundsatz, denn dies sei bereits im Staatsrecht bekannt, 
auch in Bezug auf den Staat selbst. Latsio hoffte, dass England 
und Amerika die Initiative für die Verwirklichung dieses Planes 
ergreifen würden. Italien werde sich gewiss diesen Ländern an
schliessen. Innerhalb eines Jahres würden dreissig Staaten teil
nehmen und innerhalb zweier Jahre möglicherweise wohl fünfzig. 
Auch Länder wie Russland und China, die sich jetzt immer mehr 
entwickelten, dürften nicht ausgeschlossen werden. 

Auf die Pazifisten war Latsio nicht allzu gut zu sprechen. Sie 
wiesen zwar auf den etwaigen Frieden hin, doch gäben sie nichts, 
was an die Stelle des Krieges treten könne. Die Friedensvereine 
müssten nicht den Frieden, sondern die Rechtsprechung fördern. 
Nur durch eine juristische Zwangsorganisation könne der mensch
lichen Gesellschaft geholfen werden 1). 

8. J. B. ANDRE GODIN 

"Il faut la rt3publique, c. a. d. l'abolition 
du gouvernement personnei" . 

GODIN (1880). 

Seine Famili- Der Franzose Jean Baptiste Andre Godin aus Guise, der durch 
stere. seine Familistere berühmt geworden ist, worin die Ideen Fouriers 

auf vernünftige Weise und mit grossem Erfolg Anwendung fan
den, veröffentlichte 2) an seinem Lebensabend ein Werk über den 
Staat. 

In diesem Werk widmete er auch dem Problem Krieg und 
Frieden ein Kapitel. Gleichzeitig gab er die Grundzüge für eine 
Föderation zwischen den Völkern an und entwarf einen interna
tionalen Vertrag 3). 

Für Godin war der Friede die wichtigste aller sozialen Fragen, 

') S.54. 
2) J. B. A. Godin, Le Gouvernement, ce qu'il a He, ce qu'il doit etre et le vrai socia

Jisme en action, 1883. Die Schrift war schon in der Hauptsache in der Zeitschrift Le 
Devoir der Jahre 1881 und 1882 erschienen. 

3) S. 335-345: Bases d'un traite de paix europeenne. 
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da, solange Krieg drohe, keine Sicherheit für irgendein Volk 
bestehe. Von diesem Gedanken müssten die Staatsmänner durch
drungen werden. Die Regierenden hingen noch immer an veralte
ten Anschauungen. Sie unterhielten noch immer Heere, und zwar 
nicht nur zur Verteidigung gegen Angriffe von aussen, sondern 
auch zur eigenen Sicherheit im Innern für den Fall, dass das Volk 
seine unterdrückten Rechte zurückfordere. Auch die Einrichtung 
einer organisierten Polizei habe nur den Zweck, die Freiheit zu 
unterdrücken. Würden die Staatsoberhäupter nun nicht einse
hen, dass mit den Vemichtungs- und Eroberungsgedanken ein 
Ende gemacht werden müsse? Die arbeitende Klasse wolle den 
Frieden. Besonders verlange auch Frankreich danach. Das fran- Friede, der 

zösische Volk sehne sich nach einer schöneren Rolle als nach der wA ubn~tCh derd relerun 
des Eroberers. Die französische Republik verlange nach Sicher- auch Frank-

heit und Ruhe. Die Völker seien des Waffenlärms überdrüssig. reichs. 

Nur die Fürsten mit ihrer militärischen Umgebung erhielten noch 
den Geist der Vergangenheit lebendig und seien dem Frieden in 
Europa hinderlich. Europa müsse sich aus dieser Lage befreien, 
sei es durch Aufstand gegen die Despoten, sei es "par les evene-
ments memes que les armees permanentes entraineront". 

Der Verfasser hegte den Wunsch, dass alle Völker Europas die 
republikanische Regierungsform annehmen möchten, aber er 
hielt es nicht für geraten, mit den Versuchen zur Sicherung des 
Friedens darauf zu warten. Es sei bedauerlich, dass die französi
sche Republik noch nicht allen Nationen den Vorschlag unterbrei
tet habe abzurüsten. 

Die Einigung der Völker vollziehe sich im Verhältnis zur Zu- Föderationder 

nahme der Kultur und Kenntnis der sozialen Rechte und Pflich- Völker. 

ten der Völker. EbensQ wie die Volksteile, aus denen Frankreich 
sich zusammensetze, zu einem Ganzen geworden seien, so würden 
sich auch die Völker Europas zu einer Einheit entwickeln. Vor-
urteile hinsichtlich der Rasse und des Ursprungs würden ver-
schwinden. Man lebe nicht mehr in der Zeit des Völkerhasses. Die 
Neigung, sich in Kämpfen miteinander zu messen, habe der Ar-
beitsamkeit und der Schaffenslust Platz gemacht. Rohe Sitten 
seien eine Seltenheit geworden. Die Eroberungen, nach denen 
man jetzt strebe, lägen auf kulturellem Gebiet und auf dem der 
Industrie und des Sieges der Arbeit über die Naturelernente. Die 
Zeit sei nun angebrochen, den Wünschen der Völker entgegenzu-
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kommen. Frankreich dürfe es jetzt nicht länger hinausschieben, 
ein Friedenssystem und die allgemeine Abrüstung vorzuschlagen. 
Was könne Frankreich dabei verlieren? Diejenigen, die sich wei
gern sollten, würden sich selbst den grössten Schaden zufügen. 
Wenn sich zwei oder drei Nationen Frankreich anschlössen, 
würde dies schon als ein bedeutender Erfolg anzusehen sein. Kä
men aber noch mehrere hinzu, so werde die Föderation bald voll
zählig sein. Die Völker würden ihren Willen zum Beitritt geltend 
machen, und die öffentliche Meinung würde den widerwilligen 
Regierungen die Föderation aufzwingen. 

Der Kongress Um die europäische Föderation zu bilden, müssten die Regie-
als einziges Ab d .. t t' al K Organ. rungen geor nete zu emem m erna Ion en ongress entsen-

den, nachdem verschiedene Kommissionen vorher die Reformen 
studiert und ein Programm aufgesetzt hätten. 

Godin war der Meinung, dass zuallererst Frankreich, England, 
Belgien, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und die Schweiz 
geneigt sein würden, einem Friedensbündnis beizutreten 1). 

Die für den Abschluss des Bundes massgebenden Prinzipien, 
hätten hauptsächlich darin zu bestehen, dass die Pflichten der 
Völker gegeneinander mit denen der Individuen untereinander 
gleichgestellt werden sollten. Man müsse ferner das gegenseitige 
Wohl im Auge behalten und einander in die Hände arbeiten. 
Kriege müssten vermieden und folglich Streitfälle auf friedlichem 
Wege beigelegt werden. Wenn die Staaten sich darüber einig ge
worden seien, dann würden sie sich auch verpflichten, alle inter
nationalen Beziehungen und Differenzen unter den Schutz und 
das Urteil des Kongresses zu stellen 2): 

ART. 9. En vue de faire disparaitre les erreurs politiques, qui 
jusqu'ici ont cause le malheur du monde, 

Afin d'eviter les malentendus internationaux, 
Pour se soustraire aux entrainements passionnes d'une politi

que ambitieuse ou irretIechie, 
Pour ecarter l'esprit de conquete, 
Pour mettre fin aux abominations de la guerre entre les 

peuples, 
Les nations contractantes, s'inspirant de l'amour de la justice 

et du respect de la vie humaine, se federent et s'unissent par le 
present traite d'alliance, pour placer a l'avenir tous les rapports 

1) In seinem Vertragsentwurf, Art. 2, werden ausserdem noch Deutschland und 
Russland genannt. 

') S. 337 f. 
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internationaux et toutes les decisions internationales sous la pro
tection de la federation. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse der Kongress in Permanenz 
erklärt und als das einzige Organ der Föderation anerkannt wer
den. 

Jeder Staat habe die gleiche Anzahl Abgeordneter, deren Er
nennung er auf beliebige Weise vornehmen könne. 

Die Staaten müssten sich für alle Fälle, bei denen der Frieden 
in Gefahr sei, zur Hilfeleistung untereinander und zu gegenseiti
gem Schutz bei Angriffen verpflichten. 

Der Kongress dürfe sich keinesfalls in die inneren Angelegen
heiten eines Staates mischen. 

Der Kongress müsse möglichst versöhnend auftreten und bei 
internationalen Streitigkeiten seine Entscheidungen nach Recht, 
Billigkeit und Menschlichkeit treffen. 

Die Föderation verzichte prinzipiell auf die Anwendung aller Zwang nur in 

Gewaltmittel. Nur im Angriffsfall mache sie zum Zwecke der ~~::~hme
Verteidigung von den Waffen Gebrauch. 

Die allgemeine Abrüstung gelte als oberster Grundsatz. Nach Abrüstung. 

Vertragsschluss gingen die nunmehr verbündeten Staaten hierzu 
über, jedoch nur so weit, dass die Militärmacht der Föderation 
mit der Militärrnacht derjenigen Staaten im Gleichgewicht stehe, 
die sich dem Bunde nicht angeschlossen hätten. Wenn alle euro
päischen Staaten dem Vertrag beiträten, sei die Bewaffnung auf 
ein Fünftel der bestehenden Streitkräfte herabzusetzen. Die Ab
rüstung geschehe gleichzeitig und unter Aufsicht internationaler 
Kommissionen, deren Mitglieder von den Staaten ernannt wür
den. 

Der Kongress setze die Militärkontingente für jeden Staat fest. Bundesheer. 

Internationale militärische Konferenzen würden die Organisation 
des Bundesheeres regeln. Jeder Staat könne den grössten Teil sei
nes Militärkontingents in eine Arbeitstruppe umwandeln, die 
gemeinnützige Werke ausführe. 

Da die Föderation das Ziel habe, in jeder Beziehung das Wohl Handelsfrei

der Völker zu fördern, sollten Betriebs-, Handels- und Verkehrs- heit. 

freiheit eingeführt werden. 
Der Kongress sollte jährlich zwei ordentliche Generalversamm

lungen abhalten, eine Frühjahrs- und eine Herbstversammlung. 
Die ordentlichen Zusammenkünfte sollten der Reihe nach in den 
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Hauptstädten der verbündeten Staaten stattfinden, die ausser
ordentlichen Versammlungen, die auf Ersuchen einberufen wür
den, dagegen in derjenigen Stadt abgehalten werden, die der 
Kongress für die geeignetste halte. 

Hinsichtlich der Aufgabe des Kongresses als rechtsprechendes 
Organ (tribunal arbitral) erwähnte Godin noch, dass die Urteile sich 
nicht nur auf Streitfragen zwischen Staaten, die Mitglieder des 
Bundes seien, sondern auch auf solche, in die andere Staaten ver
wickelt seien, beziehen sollten. 

In der Wochenschrift Le Devoir, Revue des questions sociales, 
die unter Godins Redaktion herausgegeben wurde, wurde auch 
der Friedensbewegung ein umfangreicher Platz eingeräumt. Die 

AchtFriedens· Nummer vom 8. März 1885 gab die Grundsätze für eine Friedens
prinzipien. politik an, die die Bildung einer internationalen Gemeinschaft 

zum Ziele hatte, wobei ein Gericht das hauptsächlichste Organ 
werden sollte 1). 

1. Als erster Punkt wurde das Schaffen und Entwickeln eines 
"sentiment public" - wir würden heutzutage sagen "esprit inter
national" - bei den Völkern genannt, wodurch diese begreifen 
lernen sollten, dass ihr wahres Interesse im Frieden gelegen sei. 

2. Die Freiheit der Wirtschaft zwischen den Völkern sollte ge
fördert werden, wodurch diese sich noch mehr als Mitglieder der
selben Familie fühlen würden. 

3. Die Regierungen sollten auf ihre wirklichen Interessen hin
gewiesen werden, die in der Förderung der allgemeinen Wohl
fahrt gelegen seien. 

4. Es sollte nicht mehr im militärischen Beruf, sondern in der 
Tätigkeit zum Nutzen der gesamten Menschheit das höchste Ziel 
gesehen werden. 

5. An alle Geistlichen sollte die Forderung gerichtet werden, 
sich an das Evangelium des Friedens zu halten, womit sie sich 
dann auch von jeder Unterstützung des Krieges enthalten müss
ten. 

6. Die Friedensfreunde in allen Ländern sollten bei den Regie
rungen auf Verminderung der enormen Bewaffnung drängen, die 
"jetzt" zu einer grossen Gefahr geworden sei und als hauptsäch
lichste Ursache für Kriege genannt werden müsse. 

') Le Devoir, Revue des questions sociales, 1885, S. 148. 
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7. Die geheime Diplomatie sollte abgeschafft werden. 
8. Ein internationales Gericht sollte gegründet werden, dessen 

Mitglieder von den Regierungen ernannt würden, und zwar zwei 
für jedes Land. Diesem Gericht sollten ausschliesslich internatio
nale Fragen zur Entscheidung vorgelegt werden, die auf Grund 
von Vernunft, Recht und Gerechtigkeit zu beurteilen wären. 

9. GUILLAUME PAYS 

"Peuples, secondez cette oeuvre, qui est la 
vötre; protegez vos enfants, ne les laissez 
plus s'egorger!" 

PAYS. 

ImJahre 1885 erschien, ohne Namensnennung des Verfassers, 
eine Schrift von Guillaume Pays unter dem Titel: "Le contrat 
international", die das Zustandekommen eines Staatenbundes 
(Liga) zum Gegenstand hat, mit dessen Hilfe ein internationales 
Gericht zustande kommen sollte, das alle Streitfragen der Völker 
auf Grund eines neuen internationalen Gesetzbuchs lösen sollte 1). 

Nach einer Einleitung über das Wünschenswerte eines Gerichts Zusammen

im allgemeinen besprach der Verfasser zuerst dessen Zusammen- :::~~~~~:e:
setzung. Nach dem Vorbild von Maurice Block in seinem Annuai- Gerichtshofes 

re de l'Economie politique et de la statistique gab er eine Tabelle ~~~ ~~:!:::g 
aller 46 Staaten der Welt, wobei verschiedene Faktoren, nämlich 
die Grösse der Bevölkerung, das jährliche Budget und der Han-
del, den Rang eines jeden bestimmen sollten 2). 

So wurden Grossbritannien 60 Stimmen zuerkannt (15 für seine 
Bevölkerung, 25 für seinen Handel und 20 für sein Budget). An
dere Beispiele sind: 

Belgien 31 Stimmen (6 + 15 + 10); 
Russland 55 Stimmen (20 + 15 + 20); 
die Schweiz 15 Stimmen (3 + 6 + 6); usw. 
Höchstens 10 Stimmen sollten jedesmal von einem Richter ab

gegeben werden können, sodass z. B. Grossbritannien durch 6 
Richter mit je 10 Stimmen vertreten sein würde. Dementspre
chend ergab sich ferner: 

1) (Guillaume Pays), Le contrat international, mit dem Vortitel: La Paix. Abolition 
de la guerre par une juridiction internationale. Vgl. auch die "notes explicatives". 

") S. 19 f. 



200 VOM BERLINER KONGRESS BIS ZUM JAHRE 1889 

Belgien 3 Richter mit je 10 Stimmen und ein Richter mit nur 
einer Stimme; 

Russland 5 Richter mit je 10 Stimmen und ein Richter mit 
fünf Stimmen; 

die Schweiz 1 Richter mit 10 Stimmen und einer mit fünf 
Stimmen; usw. 

Auf diese Weise sollten dann für die 46 Staaten, worunter auch 
die asiatischen, amerikanischen und einige afrikanischen Länder 
gerechnet waren, 112 Richter ernannt werden. Die kleinen Staa
ten würden dabei nur durch ihre Anzahl ein Uebergewicht gegen
über den grossen Staaten haben können. Diese Anzahl war nach 
der Meinung des Verfassers nicht zu gross und doch gross genug, 
um die Unparteilichkeit zu garantieren. 

Ein jedes Land sollte selbst die Art und Weise, wie die Richter 
zu ernennen wären, bestimmen. 

Sollte man aber befürchten, dass die Länder gegen die Stim
menverteilung im Richterkollegium Bedenken haben würden, 
dann solle man die Vertreter der Staaten, gemäss der Tabelle des 
Verfassers zusammenkommen lassen. Diese Versammlung würde 
dann offiziell entscheiden, wie die Stimmen zu verteilen seien. 

Mitgliedschaft. Die Mitglieder des Gerichts müssten das 30. Lebensjahr voll
endet haben. Souveräne, Fürsten, Minister oder Parlamentsmit
glieder könnten das Richteramt nicht bekleiden. Die Richter wür
den auf Lebenszeit ernannt, seien immun und hätten Redefrei
heit. Nur der Vorsitzende habe das Recht der Zensur oder der 
Enthebung des Amtes wegen gewisser, im voraus bestimmter Ver
stösse. Ferner könne das ganze Gericht ein Mitglied auf Grund 
eines Verstosses verfolgen lassen. Der Vorsitzende und sein Stell
vertreter würden jährlich vom Gericht selbst ernannt. Das Ge-

Sprache und richt beschliesse auch selbst darüber, welche Sprache angewandt 
Sitz. werden und wo es seinen Sitz haben solle. 

Gehälter. Die Besoldung der Richter erfolge aus einer allgemeinen Kasse, 
deren Gelder von allen Ländern, und zwar gemäss der Grösse 
ihrer Vertretung, aufgebracht werden müssten. 

Keine Oeffent- Der Verfasser wünschte nicht, dass die Sitzungen öffentlich 
lichkeit der seien. Die Sitzungsberichte und der Wortlaut der Urteile müssten 

Sitzungen. . . 
aber pubhzIert werden. 

Stellung der Die Gesandten und Konsuln der verschiedenen Länder sollten 
Gesandten . . . f' d 1 1 . 

und Konsuln. gleIchzeItig als Beamte des Genchts ungleren un a s so che mIt 
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der Kontrolle über die Handlungen der Staaten beauftragt wer
den. Sie sollten sogar die Befugnis haben, die Staaten direkt oder 
indirekt mit Hilfe ihrer Regierungen beim Gerichtshof anzukla
gen. 

In einer Anmerkung auf Seite l451iess Pays noch einen ande- Möglichkeit 

Ged k d hbl' k .. li h d' E' h mehrerer Ge-ren an en urc lC en, nam c le msetzung von me - richte. 

reren Gerichten, die aus den Gesandten in den verschiedenen Län-
dern zusammenzusetzen wären und unter dem obersten Gerichts-
hof als Berufungsgericht stehen würden. 

Das Gericht sollte nur über internationale Streitfragen zu ent- Rechtspre

scheiden haben, und zwar erst dann, wenn die diplomatischen chung. 

Mittel erschöpft seien, und auch nur auf Ersuchen eines Staates. 
Das Organ als Gerichtshof sollte in höchster Instanz Recht 

sprechen 1) : 
11 jugera sans appel, et en dernier ressort, tous les differends 

et toutes les causes qui amt'meront une rec1amation ou feront le 
sujet d'une plainte. 

Ausserdem sollte das Gericht auch Gutachten erstatten können: Ratgebende 

D t . t' uli 1 T'b 1 . Funktion. ans cer alns cas par lC ers, e n una pourra aUSSl pren-
dre un röle consultatif aupres des gouvernements; ce serait, le 
plus souvent, le moyen d'eviter les differends qui peuvent sur-
venir. 

Bei der Besprechung der Befugnisse des internationalen Organs Die gesetzge

beschränkt Pays sich hauptsächlich auf die Rechtsprechung. t:~!:l~:~-
Neben der Rechtsprechung sollen dem Gericht indessen auch macht des Ge

noch andere Aufgaben auf dem Gebiet der Gesetzgebung und Ver- richtshofes. 

waltung übertragen werden. Deshalb verwandte der Autor dafür 
ausser der Benennung "Grand-Tribunal" oder "Tribunal univer-
sei" noch die Namen "Conseil des Nations" oder "Senat inter-
national." 

Die gesetzgebende Funktion des Gerichts betraf das internatio- Kodifikation. 

nale Gesetzbuch. 
Eine aus Juristen, Publizisten und Diplomaten gebildete Stu

dienkommission hätte einen "Code international" zusammenzu-
stellen oder eine Preisfrage dafür auszuschreiben und die einlau- Genehmigung 

fenden Lösungen zu prüfen 2). Der Gerichtshof müsse aber den ~~~~~h~~~ Ge

Code genehmigen. 

1) S. 46. 
I) S. 40 f. j vgl. auch S. 35 f. 
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Pays legte auf das Zustandekommen eines internationalen Ge
setzbuches grossen Wert und meinte, dass die Abfassung eines 
solchen Code eine einfache Aufgabe sei. 

Rechtsprinzi- Als Gruhdlage brauche nur die Gerechtigkeit und die Moral zu 
pien. dienen, ohne dabei einen Unterschied in der Religion und der Na

tionalität zu machen. Man setze eine Erklärung betreffs der Rech
te der Nationen auf, wie dies in Bezug auf die Menschenrechte im 
Jahre 1791 geschehen sei. Das Wort "Feind" müsse aus dem Ge
setzbuch verbannt und der Krieg zum Verbrechen gestempelt 
werden. Die schon jetzt für den internationalen Handel geltenden 
Grundsätze würde man als Basis benutzen können. Auch könne 
man aus früheren Streitigkeiten lernen, was am ehesten einer 
Regelung bedürfe 1). 

Der Verfasser beschränkte sich aber nicht auf diese Allgemein
heiten, sondern führte allerlei konkrete Fälle an, die bei der Be
arbeitung des Code benützt werden könnten. Ins besondere 
wünschte er die Anerkennung der natürlichen Unabhängigkeit 
der Nationen, Religionsfreiheit, Unverletzlichkeit von Grund 
und Boden, Gleichheit vor dem Recht, aber zugleich auch An-

Souveränität erkennung des Souveränitätsprinzips der Gesamtheit über den 
des Bundes. Einzelnen. 

Alle Verträge müssten veröffentlicht werden. Es dürften weder 
Defensiv- noch Offensivverträge geschlossen werden. Die Heere 

Abrüstung. könnten mit Ausnahme einer Zivilgarde für die innere Ruhe der 
Staaten abgeschafft werden 2). 

Strafmittel. Ausführlich erörterte der Verfasser die verschiedenen Delikte, 
die von den Vertretern der Staaten oder auch von Privatpersonen 
im internationalen Verkehr begangen werden könnten, sowie die 
Strafen, die in solchen Fällen aufzuerlegen seien. 

Die schwerste Strafe, die über einen Staat verhängt werden 
könne, sei die, dass alle Beziehungen zu ihm abgebrochen würden. 
Es sei dies ein zweckmässiges Mittel, da in der gegenwärtigen Zeit 
die Isolierung eines Staates seinen völligen Untergang bedeute. 

Vollstreckung Das Gericht werde für die Vollstreckung seiner Urteile nicht 
der Urteile oh- d' U .. . b ff t M h .. ' h b d . ne Zwang. le nterstutzung emer ewa ne en ac t nohg a en, a mIt 

Aufgabe der dem gegebenen Wort und der Aufrichtigkeit der Regierungen ge
Polizei. 

') S.41. 
") S. 42 und 38. 
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rechnet werden müsse 1). Wohl aber solle die Polizei, die jedem 
Staat gelassen werde, im Namen des Gerichtshofes vorgehen kön
nen I). 

Der Gerichtshof sollte auch zur Trennung oder Vereinigung Gebietsände

von Völkern und sogar zu Gebietserwerbungen seine Zustimmung rung. 

geben müssen. Dies ist aber nicht ganz klar zum Ausdruck ge-
bracht, zumal der Verfasser die eigenmächtige Absonderung eines 
Volksteiles, zum Zwecke einer selbständigen Staatsbildung, als 
eine innere Angelegenheit ansah, in die sich das Gericht kraft des 
Verbotes der Intervention nicht einmischen dürfe. 

Pays widmete auch dem Problem der Kolonien ein Kapitel 3). Kolonialfrage. 

Unter Berücksichtigung des augenblicklichen tatsächlichen Zu
standes wollte er vorläufig den "status quo" beibehalten wissen. 
Für die Zukunft wünschte er aber Emanzipation der Kolonien 
und hoffte, dass das Problem des allgemeinen Freihandels ver
wirklicht werden könne. 

Die Aufgabe des Gerichts für den Fall, dass Aenderungen im 
"status quo" eine allgemeine Gefahr bilden würden, sollte die der 
Kontrolle und des Vetos sein. 

Die Kongo-Akte vom Jahre 1885 galt dem Verfasser als ein 
Beweis dafür, dass auch Kolonialprobleme auf friedliche Weise 
gelöst werden könnten. 

In den Schlusskapiteln wurden dann nacheinander die Folgen Vorzüge des 

der Durchführung des Friedensplanes, die etwaigen Bedenken ~e~~~~~ ~ie-
dagegen und die Mittel zur Verwirklichung besprochen. genheitskon-

Sämtliche Vorteile der vorgeschlagenen Organisation wurden fserhe~zden und 
c le sge-

aufgezählt. richtsbarkeit. 

Der ständige Gerichtshof, der aus unabhängigen Richtern be
stehe, sei bei weitem den Gelegenheitskonferenzen vorzuziehen, in 
denen die Staaten Richter in eigener Sache seien. 

Die Schiedsgerichtsbarkeit, in der zu jener Zeit viele Friedens
freunde das einzige Rettungsmittel sahen, wurde von Pays selbst 
nicht hoch eingeschätzt. Verschiedene Bedenken wurden von ihm 

1) In einer Note auf Seite 146 f. sagt Pays. es würde vielleicht anfangs nötig sein, 
dass jede Nation ein Kontingent Truppen stellt, um die Urteile des Gerichts zu voll
strecken. Pays würde dies lieber vermieden sehen, da die moralische Kraft allein 
genügen müsse. Er schlägt dann noch vor, dass man nötigenfalls für das Gericht 
Freiwillige anwerben könne, da die Staaten keine Heere mehr haben würden. 

") S. 38 Fussnote. 
') S.56-60. 
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dagegen erhoben. Auch meinte der Verfasser, dass die allgemei
ne Einführung der Schiedsgerichtsbarkeit schliesslich doch zur 
Gründung eines ständigen Gerichts führen müsse 1) : 

Mais quelle differenee entre eette eoutume, fUt-elle meme uni
versellement adoptee, et l'existenee d'unTribunal officiel et l'as
suranee de la paix, eomme nous l' entendons. 

Examinons done ces deux etats: d'abord, aujourd'hui les gou
vernements sont libres d'accepter ou de repousser ce moyen de 
terminer leurs differends; ensuite, il n'empeche ni la rivalite, ni 
l'ambition, ni l'esprit de conquete; il n'elimine pas davantage les 
susceptibilites d'amour-propre entre les nations, qui padois se 
reservent seeretement de rester les derniers juges. 

L'arbitrage n'est pas une loi, mais un voeu; or, dans une que
relle passionnee, on sait combien la raison a peu de pouvoir. 

Ensuite, il n'existe aucune regle pour ces arbitres et il faut 
s' entendre prealablement; puis, tout jugement peut etre elude, 
s'il deplait, et le soupc;on de partialite presente de graves incon
venients; ear, on ehoisit parfois un autre souverain, un seul juge 
pour mediateur. 

Enfin, c'est un moyen malheureusement insuffisant, puisqu'il 
ne detruit pas les guerres. 

Mais !'institution generalisee de l'arbitrage conduit a l'adop
tion de notre Tribunal, qui en est la realisation toute naturelle: 
ce sera un jury d'arbitrage permanent, obligatoire et legitime. 

Elsass-Loth- Die Bedenken gegen den Friedensplan wurden in üblicher Wei-
ringen. se widerlegt. Der Verfasser nahm dabei die Gelegenheit wahr, 

auch die Streitfrage betreffs Elsass-Lothringen zu besprechen. Er 
verwarf den Revanchekrieg und hielt es nicht für unmöglich 
dass die verlorenen Länder auf friedliche Weise zurückgewonnen 
werden könnten 2) : 

Si nous avions la guerre de revanche avec la Prusse, admet
tons que nous sortions vainqueurs de la lutte; mais ce resultat 
pourra-t-il s'obtenir en une ou deux batailles, et I'Allemagne 
armee eomme elle l'est, aguerrie et avec son prestige militaire, 
sera-t-elle surprise comme nous l'avons ete en 1870? Non, le sort 
des armes lui etant detavorable, elle luttera a outrance, et ce sera 
peut-etre de longues annees de guerre pour nous. 

Meme vainqueurs, que de millions, que d'hommes nous aurons 
sacrifies; nous ne parlons pas des souffrances physiques et mo
rales, de l'arret dans le commerce et l'industrie et de l'augmenta
tion de la dette publique. En reprenant l' Alsace, nous aurons fait 

') S. 71 f. 
') S. lO4f . 
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tuer peut-~tre plus d'hommes que nous n'en retrouverons; en 
rallumant les haines nationales, qui nous assure que nous ne prt!
parons pas d'autres guerres dans l'avenir? 

Nous venons d'admettre le meilleur resultat qu'il nous soit 
possible d'esperer; mais cependant, comme il nous faut tout pre
voir, si la fortune se declarait contre nous .... comment ne pas 
fremir aux consequences d'une semblable eventualite? 

Ce n'est pas d'un bon patriotisme de supposer toujours que 
nous serons vainqueurs: la prudence nous commande meme 
d'admettre la possibilite contraire. 

Assurement, il n'est pas temeraire d'esperer que l'Alsace et la 
Lorraine nous reviendront plus tard pacifiquement, par le voeu 
des populations, et de penser que l'ere nouvelle inauguree par 
notre Tribunal remplacera ces haines que les guerres entretien
nent, par des idees plus genereuses de paix et de concorde: alors, 
une transaction amiable entre les deux peuples, donnerait satis
faction ades voeux si legitimes. 

Was endlich die Verwirklichung seines Planes betrifft, so wollte Friedenspro-

Pays dafür grosse Propaganda machen 1). paganda. 

Zuallererst werde man die Initiative zur Bildung einer aus I?u
blizisten und Diplomaten bestehenden Kommission ergreifen 
müssen. 

Wie schon oben erwähnt, sollte dieses Komitee, wenn ihm die 
Zusammenstellung des Gesetzbuchs nicht gelänge, eine diesbe
zügliche Preisfrage ausschreiben und sich unterdessen an die Re
gierungen und Staaten wenden. 

Ausserdem sollte es durch Konferenzen und internationale Ver
öffentlichungen weiter Propaganda machen und versuchen, 
Gelder zu beschaffen. Es müsse die dafür geeigneten Stellen, wie 
z. B. das seit 1873 bestehende "Institut de droit international", 
zur Begutachtung des Gesetzbuchs auffordern und es den Regie
rungen zum Studium einsenden. 

Zur Durchführung der Propaganda wurde noch vorgeschlagen, 
dass man einen Aufruf an alle Friedensvereine erlassen, Komitees 
in allen Ländern bilden und eine offizielle internationale Tages
zeitung in verschiedenen Sprachen herausgeben möge. Diese 
könne dann später auch als Amtsblatt des Gerichts dienen. 

Die Komitees sollten auf jede nur erdenkliche Weise Propagan
da machen und sich in erster Linie an die Religionsgemeinschaften 
wenden. Aber vor allem sollten die Regierungen und die Fürsten 

') S. 112 f. 
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beeinflusst und überzeugt werden, da das grosse Werk doch von 
ihnen übernommen werden müsse 1) : 

Toutefois, le Comite et le Code, devant s'etablir d'avance, de 
la notre appel direct a la publicite. 

Nous avons confiance dans le resultat parce qu'il suffit qu'un 
seul gouvernement adopte franchement ce projet pour reussir, et 
il ne manquera pas de s'en trouver. 

Ein Friedens- Pays erklärte sich bereit, die Sache aus eigenen Mitteln mit 
fonds. 100.000 Frs. zu unterstützen 2). Da dieser Betrag aber nicht ge

nügen würde, suchte er Mittel und Wege, um die nötigen Gelder 
zu beschaffen. Er dachte dabei an Sammlungen in verschiedenen 
Ländern, Anleihen und Lotterien. 

Unterstützung müsse bei Diplomaten und Literaten gesucht 
werden, bei jungen Männern, die gern der militärischen Dienst
pflicht enthoben sein möchten, und bei den Frauen, die sich zu 
einem Bunde zusammenschliessen müssten. Versammlungen 
müssten abgehalten werden. Broschüren, die an die grosse Masse, 
besonders an die Arbeiter, gerichtet seien, müssten herausgegeben 
werden. Sogar Bälle und Feste müssten veranstaltet werden, um 

Das Geld auch das Geld, das der Nerv nicht nur des Krieges, sondern auch des 
der N~rv des Friedens sei zusammenzubringen 3). 

Fnedens.' • 

L'argent est indispensable; s'il est le nerf de la guerre, il est 
aussi celui de la paix: notre but est d'en obtenir, et beaucoup, 
pour assurer promptement le succes. 

In seiner Schlussfolgerung 4) wandte Pays sich an die gesamte 
Menschheit. Er hielt eine Anklagerede gegen den Krieg. Das in
ternationale Gericht sei möglich, folglich müsse es auch kommen. 
Der Verfasser appellierte besonders an Frankreich. 

Am Ende seiner Schrift fasste er seine ganze Auseinanderset
zung in einige Sätze zusammen 5) : 

En resume, nous nous sommes propose pour arriver acette 
institution pacifique d'obtenir les resultats suivants: 

1. La nomination d'un comite de publicistes. 
2. La codification d'un nouveau droit international. 
3. L'emploi de tous les moyens pratiques d'une propagande 

') S. 116 f. 
2) Vgl. auch S. 9. 
S) S. 118. 
t) S. 127 f. 
') S. 134. 
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universelle, par la presse, les reunions et les souscriptions, afin de 
susciter un mouvement d'opinion. 

e'est la seule maniere d'entrer dans la voie pratique et d'assu
rer l'accomplissement de notre projet ; nous ne demandons enco
re qu'un concours financier. 

Während Pays in der vorliegenden Schrift eine Organisation 
der Staaten für notwendig hielt, veröffentlichte er nur wenige 
Jahre später (1888) einen Entwurf, in dem er sich auf einen ganz 
anderen Standpunkt stellte 1). 

Er verteidigte nämlich darin die Gründung eines "Institut de 
justice internationale" (Societe de jurisconsultes et d'amis de la 
paix) , das ein Schiedsgericht einsetzen sollte. Dies sollte unab
hängig von den Regierungen sein und nur moralische Macht be
sitzen. Das Schiedsgericht sollte lediglich auf Ansuchen der Staa
ten Streitigkeiten schlichten und ferner die Abfassung eines Ge
setzbuchs vorbereiten. Allmählich würden die Staaten dann den 
Nutzen und die Notwendigkeit eines wirklichen Gerichts einsehen. 

10. JAMES LORIMER 

"Le fait de l'inegalite native est un fait de 
la nature que le droit doit accepter." 

LORIMER. 

Unter den britischen Schriftstellern, die sich mit dem Problem 
der internationalen Organisation beschäftigt haben, nimmt J ames 
Lorimer eine hervorragende Stellung ein. Seine durchaus selb
ständigen Ideen finden wir bereits in dem Vortrag, den er am 18. 
März 1867 auf der Sitzung der Königlichen Akademie in Edin
burg über die Anwendung des Prinzips der relativen Gleichheit 
in der internationalen Organisation hielt 2). Der Zweck dieses Sein Vortrag 

Vortrags war, auf zwei nach der Meinung des Redners unrichtige von 1867. 

Grundsätze aufmerksam zu machen, die in den Entwürfen so-
wohl einer nationalen, wie auch einer internationalen Organisa-
tion eine so bedeutende Rolle gespielt hätten, obwohl sie nie ver-
wirklicht werden könnten. 

') Vgl. Bulletin de la Societe fran<;aise des amis de la paix, 1888, S. 15-19. 
") J. Lorimer, On the application of the principle of relative, or proportional, 

equality to international organisation, in: Transactions of the Royal Society of Edin
burgh, Vol. XXIV, 1867, S. 557-571. Zehn Jahre früher erschien schon von ihm: Po
litical progress not necessarily democratic: or relative equality the true foundation of 
liberty. 
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Kritik an dem Der erste dieser Grundsätze, den sich die Menschen, und zwar 
Prfii?,ZiPlitd~.r mit Unrecht, bei ihren Plänen vornehmen, sei die Festsetzung 
" na y, 

eines bestimmten Endzieles (finality), das unveränderte Gültig-
keit behalten solle. In den internationalen Verhältnissen habe 
man nicht in Betracht gezogen, dass sämtliche die Staaten betref
fenden Regelungen, insbesondere die der Staatsgrenzen, natur
gernäss Veränderungen unterliegen. 

und an dem Das zweite fehlerhafte Prinzip sei das der absoluten Gleichheit. 
derG~~i~~~!~; Man verkenne, erklärte er, einen Unterschied, den Aristoteles 

bereits im Auge gehabt habe, nämlich den Unterschied zwischen 
der absoluten Gleichheit, die sich z. B. in der Gleichheit eines je
den vor dem Gesetze äussere, und der relativen Gleichheit, die 
den zwischen den Parteien vorliegenden tatsächlichen Unter
schieden Rechnung trage. 

Unter dem Eindruck der Gefahren, die eine bis an die Zähne 
bewaffnete Welt heraufbeschwören müsse und unter Hinweis auf 
die in früheren Jahrhunderten entworfenen Friedenspläne und 
auf die letzten Vorschläge Napoleons 111., bei dem sich, nach Lo
rimers Meinung, die praktische Einsicht des Staatsmannes mit 
der abgeklärten Weisheit des Denkers zu verbinden scheine, 

Sein eigner trat er nunmehr mit einem eigenen Schema für eine internationa
t~;::~i~~na~:~ len Organisation hervor 1): 

Kongress in 
Genf. •.•. the second part of my task will, consequently, consist of 

an inquiry whether, by the abandonment of the principles in 
question, and the substitution of their opposites, we may not 
hope to advance somewhat nearer to the solution of what is 
proclaimed on all hands to be the central problem of internatio
nal jurisprudence, the establishment, viz., of a self-supporting 
and self-vindicating internationallegislature and executive. 

Alljährlich im Herbst sollte zwischen den Sitzungen der Natio
nalparlamente auf neutralem Gebiet, z. B. in Genf, ein Kongress 
zusammentreten, zu welchem jeder Staat zwei Abgeordnete ent
senden würde 2) : 

1. That its meetings should be annual, taking place in the 
autumn between the Sessions of the various National Assem
blies; and that the places of meeting should be Belgium and 
Switzerland alternately, or one of the Swiss Cantons, say Geneva, 
set apart as neutral European ground. 

') Lorimer, On the application ... , S. 560. 
2) S. 569 f. 
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2. That each State should be represented by two deputies, 
both of whom should be present at the meetings of the Congress, 
but one of whom only should be entitled to speak and to vote. 

Die jedem Staate zuerkannte Stimmenzahl sollte jeweils ab
hängig gemacht werden von der Zahl seiner Bevölkerung, der 
Höhe seiner Einnahmen, sowie seiner Ein- und Ausfuhr: 

3. That each State should be entitled to vote in proportion to 
its real power and importance for the time being. 

4. That in order to fix this proportion, it should be the first 
business of each Congress to ascertain the relative importance of 
each State, on the basis: a. of population; b. of free revenue; c. of 
exports and imports. 

Es sollte einem jeden Staate gestattet sein, irgendeine inter- Kompetenz. 

nationale Frage, bei welcher er beteiligt sei, anzuschneiden. Rein 
nationale Fragen würden jedoch von Erörterungen ausgeschlos-
sen sein: 

5. That each State be entitled to propose, and push to a vote, 
any question of international politics in which it might be 
interested. 

8. That all purely national questions be excluded from the 
deliberations of the Congress; but that the Congress itself should 
determine whether any question brought before it were or were 
not of this kind. 

9. That civil wars, as opposed to rebellions, be within the 
jurisdiction of the Congress, the Congress itself being entitled to 
judge what internal commotions possess the character of civil 
wars. 

10. That all questions brought by individual States before the 
Congress, be submitted to it by the representatives of such Sta
tes - first, scripto, and then viva voce. 

Die Entscheidungen des Kongresses sollten nötigenfalls mit 
den Waffen durchgeführt werden. Zu diesem Zweck habe jeder 
Staat ein Truppenkontingent oder eine Summe Geldes zur Ver
fügung zu stellen, deren Höhe in genauem Verhältnis zu der ihm 
zuerkannten Stimmenzahl stehen müsse: 

6. That each State be bound to supply a contingent of men, or 
money, proportioned to the number of votes assigned to it, for 
the purpose of enforcing the decrees of the Congress, by arms, if 
necessary. 

Ohne Einwilligung des Kongresses sollte kein Staat einen 
Krieg beginnen dürfen: 

7. That the representatives of any State which should make 
TER I\IEULEN 14 
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war without the sanction of the Congress be exc1uded from its 
next meeting; and that the conduct of such state be judged of in 
the absence of its own representatives on a written statement 
and oral hearing of counsel, by the representatives of the other 
States. 

Ein Gerichts- Die juristischen Fragen sollten vom Kongress einem Gerichts
hof. hof, dessen Mitglieder der Kongress nach dem oben angegebenen 

Massstab zu wählen habe, zur Entscheidung vorgelegt werden: 

11. That a Judicial Tribunal be constituted, to the decision of 
which it should be competent for the Congress to remit any mat
ter which it conceived to demand judicial determination. 

13. That the Judges of this Court be appointed by the Con
gress, each State voting in proportion to its real weight, ascer
tained as above. 

Der Kongress selbst sollte als Appellationsgericht auftreten: 

12. That there should be a final appeal from this Tribunal to 
the Congress itself, in a manner analogous to that in which the 
judgments of our Supreme Courts may be carried to the House 
of Lords. 

Die ordentlichen Richter sollten auf Lebenszeit ernannt werden: 

14. That the Presidents, both of the Congress itself and of the 
Judicial Tribunal, be appointed or re-elected at each meeting of 
the Congress; but that the ordinary j udges of the tribunal should 
hold their offices ad vitam aut culpam. 

Der Vorsitzende desKongresses,sowie der Präsident und die Mit
glieder des Gerichtshofes, müssten angemessen besoldet werden: 

15. That the presidents and judges, being officers of the Con
gress, be paid by the Congress, and paid very highly; but that 
the representatives receive no remuneration, except such as 
should be granted them by their respective States. 

Die Ausgaben des Kongresses sollten aus den Mitteln bestritten 
werden, die von den Staaten im Verhältnis zu ihrer Stimmenzahl 
zu beschaffen seien: 

16. That the expenses of the Congress be defrayed by an inter
national tax, to be fixed by the Congress. That the said tax be 
proportioned to the number of votes enjoyed for the previous 
year by each State, and be levied by the several States on their 
own inhabitants. 

Lorimers an- Durch den deutsch-französischen Krieg erfuhren die Ideen
dre Schriften. gänge des schottischen Professors keine Aenderung. Fast vier 

Jahre nach dem Vortrag in Edinburg gab er eine erneute Aus-
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einandersetzung seines Schemas 1). Bald darauf erschien in der 
"Revue de droit international" von seiner Hand eine Bearbeitung 
in französischer Sprache, unter dem Titel "Proposition d'un con
gres international, base sur le principe de facta", in die auch der 
Plan zu einer internationalen Organisation aufgenommen wurde 2). 

Wiederum einige Jahre später ergriff Lorimer in einem Vor- Konstantino-

di Gel nh · .. . al 0 . t· I pel als Haupt-trag e ege elt, semen mternahon en rgamsa lOnsp an stadt der Fö-

an die türkische Frage zu knüpfen 3). Konstantinopel solle die deration. 

Hauptstadt seiner Föderation werden 4) : 

Legislation, adjudication, and execution by physical force if 
necessary, are inseparable coneeptions, any one of whieh, apart 
from the others, becomes meaningless. Government of every 
kind is the union of the three. But government of every kind 
must have a loeal habitation. International government, not less 
than national government, must have its fulcrum. Now, it is this 
fulcrum whieh I propose to find for it by the denationalisation of 
Constantinople. 

Sodann veröffentlichte er in der Revue von 1877 einen Auf
satz: Le probleme final du droit international, in dem der Ver
fasser seine Gedanken weiter auseinandersetzte. 

Als darauf im nächsten Jahre eine Kritik aus Bluntschlis Feder Der Plan aus 

erschienen war 5), benutzte Lorimer die Gelegenheit, um seine Steitne~ "Insti-
u es . 

Ideen etwas umzuarbeiten. Er veröffentlichte sie dann in seinen 
"Institutes of the Law of Nations" unter dem Titel "The ultima
te problem of international Jurisprudence". Von diesen "Insti
tutes" erschien im Jahre 1885 eine von Ernest Nys bearbeitete 
etwas gekürzte französische Ausgabe unter dem Titel "Principes 
de droit international" 6). 

1) The international significance of recent events. Introductory lecture delivered 
to the Class of Public Law, 2d November 1870. Reprinted in: Lol'imer, Studies natio
nal and international, S. 53 f. 

I) Einige kleine Unterschiede sind bemerkenswert. So sollten die Richter nicht "be 
paid very highly". Jetzt heisst es nur: "leur retribution serait suffisante pour as
surer le concours des premieres notabilites judiciaires du monde." LOrimer, Proposi
tion ... , in Revue de droit international, Tome III, 1871, S. 11 (Artikel XVI). 

3) Dieser Vortrag von 1876 wurde under dem Titel: "Of the denationalisation of 
Constantinople and its devotion to international purposes" aufgenommen in L01'i
mer, Studies national and international, S. 121 f. Vgl. auch unten S. 219. 

') L01'imel', Studies ... , S. 129. 
') Unter dem Titel: Die Organisation des europäischenStatenvereines,in: Bluntsckli, 

Gesammelte kleine Schriften, Band 11, S.291 f. Ueber Bluntschli vgl. hier oben S. 119 f. 
') L01'imer, Principes de droit international, und darin S. 279 f., Livre V: Le pro

bleme final du droit international. Bei der Numerierung der Kapitel ist bei Lorimer
Nys eine Nummer weniger als in der englischen Ausgabe, da Nys Kapitel I und 11 zu 
einem Kapitel zusammengezogen hat. 
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Es soll nunmehr zur Besprechung des Kapitels der "Institu
tes", in dem der Verfasser seine Ideen am ausführlichsten nieder
gelegt hat, übergegangen werden. 

In der Einleitung zu seinem ultimate problem of international 
jurisprudence 1) wies er auf die abgeschmackte Kritik hin, die 
man an ernsten, internationalen Organisationsplänen glaube 
üben zu dürfen. 

Er wolle nicht behaupten, dass der ewige Friede überhaupt eine 
Unmöglichkeit sei, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt sei er es an
scheinend. Sogar in der nationalen Gemeinschaft bestehe noch 
keine Organisationsform, die die Elemente der Unordnung ver
nichten könne. Wie sollte man dann etwas derartiges im inter
nationalen Leben erwarten können? Was man aber im Nationalen 
erreicht habe, müsse man auch für das Internationale zu errei
chen suchen: Ordnung müsse die Regel und Anarchie die Aus
nahme sein 2) : 

The preponderance of order over anarchy is all that has been 
attained in the one case, and all that I hope for in the other. 

Es habe sich gezeigt, dass die Diplomatie bisher nur fähig ge
wesen sei, kleine Differenzen auszugleichen. Man müsse dem 
anarchistischen internationalen Zusammenleben das geben, was 

Gesetzgebung, in den nationalen Gemeinschaften durch Gesetzgebung, Recht-
Rechtspre- h d V I . h d 

chung, Ver- sprec ung un erwa tung errelC t wer e. 
waltung. Den Gegnern einer internationalen Organisation sei vorzuhal

ten, dass auch nationale Organisationen ihre Fehler haben und 
dass auch innerhalb dieser dauernd Reformen notwendig seien. 
In der internationalen Organisation wie in den nationalen Orga
nisationen sei es das Gesetz der Aktion und der Reaktion, das die 
Verhältnisse zwischen Kultur und Organisation unausgesetzt be
herrsche. Wie gross auch die Schwierigkeiten sein mögen, so liege 
doch kein Grund vor, den Plan einer internationalen Organisa
tion für eine Utopie zu erklären. Das Ziel bestehe darin, das Ge
biet des Rechts auszudehnen. Es gebe nichts in der Natur des 
Menschen oder in den Bedingungen für sein irdisches Bestehen, 
was verhindern könne, dass die gegenseitigen Beziehungen zwi
schen den Weltbürgern auf gleiche Weise geordnet werden wie 
zwischen den Staatsbürgern. 

') Lorimer, The institutes of the law of nations, 1883-84, Vol. II, S. 183 f. 
2) S. 184. 
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Lorimer untersuchte dann 1), inwieweit die Politik des Gleich- Bisherige Mit

gewichts der Mächte als eine indirekte Lösung des Problems der ~~~ ~~~e::!e
internationalen Organisation betrachtet werden könne. Mit zu erhalten. 

Recht sah er in dieser Politik einen fruchtbaren Keim internatio- g::i::~~t_ik des 

naler Solidarität, gab aber gleichzeitig zu, dass die Praxis den wichts. 

Egoismus der Staaten nicht habe mässigen können. Die Politik 
des Gleichgewichts der Mächte habe das Bestreben, bestehende 
Rechte zu garantieren und neue juristische Verhältnisse in Ueber
einstimmung mit einem neuen, tatsächlichen Zustand zu schaf-
fen. Das erstere, nämlich das Garantieren bestehender Rechte, sei 
aber deshalb nicht möglich, weil die Gesellschaft selbst sich fort-
während ändere. Das letztere, nämlich die Anpassung des Rechts 
an einen neuen, tatsächlichen Zustand, geschehe im Staat durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung. Was aber die 
Gleichgewichtspolitik auf dem Gebiete der Gesetzgebung, der 
Rechtsprechung und der Verwaltung ergebe, könne der Kritik 
nicht standhalten. 

Während also die Gleichgewichtspolitik nicht zur Erreichung 
des Ideals der internationalen Gerechtigkeit beitragen könne, sei 
auch die Schiedsgerichtsbarkeit, die jetzt von so vielen gefordert Die Schiedsge

werde, hierfür unzureichend. Denn weder der gesunde Verstand, richtsbarkeit. 

noch das eigene Interesse biete für deren Verwirklichung genü-
gende Garantie. Auch die nationale Gemeinschaft müsse mit Un~ 
ehrlichkeit und Unverstand rechnen. Folglich 2): 

The only condition on which tribunals of arbitration could 
perform the offices which many are wiIling to assign to them, 
would be the previous existence of an international organisation, 
strong enough to support them from without, as they are sup
ported in municipal jurisprudence. 

Die dritte mögliche Lösung, die in Seebohm ihren bedeutend- Die internatio

sten Wortführer finde, sei ökonomischer Art 3). Sie leite von der n~:e~~hän
zunehmenden materiellen Abhängigkeit der Staaten die zuneh- gI", 

mende Rechtsentwicklung ab. 
Lorimer stimmte dieser Ansicht bei, warnte aber davor, den 

Einfluss der ökonomischen Abhängigkeit zu überschätzen. Auch 
im Staat bestehe die Abhängigkeit zwischen den Bürgern unter-

1) s. 197 f. 
t) S.210. 
B) S. 212 f. Für Seebohm vgl. hier oben S. 142 f. 
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einander, aber trotzdem gehe auch da nicht alles von selbst und 
sei für die vom gewöhnlichen Gang der Dinge abweichenden Fälle 
eine Organisation nötig. 

Religion und Nachdem Lorimer noch darauf hingewiesen hatte, dass selbst 
Erziehung. Religion und Erziehung, so wichtig sie auch sein mögen, keine 

Lösung des Friedens- und Kriegsproblems bringen könnten 1), 
Direkte Mit- ging er zu einer Besprechung der direkten Mittel zur Herbeifüh

t:~e:;!e~~7s~ rung eines Friedenszustandes über. Hierbei behandelte er die ver
g ten Projekte. schiedenen internationalen Organisationspläne vergangener J ahr

hunderte von König Heinrich IV. (Sully) an bis zu seinem eige
nen Zeitgenossen Bluntschli. Lorimers grosses Bedenken gegen 
die meisten Pläne (nur bei Bluntschli galt dies nicht in gleichem 
Masse 2)) bestand darin, dass diese den tatsächlichen und sich 
immer wieder ändernden Machtverhältnissen nicht Rechnung 
trügen 3): 

In aiming at finality of relations and equality of States, they 
violated laws of nature which are unchangeable. 

Das Dogma Wenn ein Staat sich den anderen Staaten nicht gleich fühle, 
der Gl~ichheit lasse er sich auch nicht als gleichberechtigt behandeln. In Gegen-
und dle Tat- al D d GI· hh . L' di .. h sache der Un- satz so zum ogma er eiC eIt setzte onmer e nuc terne 
gleichheit der Tatsache der Ungleichheit, und zwar sowohl bei Staaten wie auch 

Staaten. b . M h D' T h .. d R h R h el ensc en. leser atsac e musse as ec t ec nung tragen. 
Da alle Menschen eben nur Menschen sind und alle Staaten 

nichts weiter als Staaten seien, hätten sie zwar in gleicher Weise 
Recht auf politische, bezw. auf internationale Anerkennung. Da 
aber weder die Menschen noch auch die Staaten gleich seien, 
hätten sie kein Recht, von einem politischen oder internationalen 
Gesichtspunkt aus als gleich anerkannt zu werden 4). 

Notwendigkeit Lorimer war der Meinung, dass in der internationalen Organi
SCh!e~~~~~!~ sation vor allem zwischen den nationalen und den internationalen 

se. gesetzgebenden Organen eine Verbindung hergestellt werden 
müsse. Er wünschte also keine Körperschaft, deren Mitglieder 
einfach nur von den Regierungen bestimmt seien, sondern for
derte ihre Wahl durch die nationalen Parlamente. 

Die auswärtige Politik sei immer zu geheim behandelt worden. 

') S. 215 f. 
') Vgl. oben S. 121. 
3) Lorimer, Institutes, II, S. 240. 
4) Lorimer, Principes de droit international, S. XIII f. V gl. auch Lorimer, Insti

tutes, I, S. 170 f. 
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Daraus habe sich die Unwissenheit und Gleichgültigkeit bei den 
Völkern ergeben, die sich dann mitunter plötzlich vor einen un
glückseligen Krieg gestellt gesehen hätten. 

Wenn also an Stelle von Regierungsabgeordneten die Gross
mächte beispielsweise 20 und die kleineren Staaten eine ent
sprechend kleinere Anzahl Volksvertreter bestimmen würden, 
um die auswärtige Politik zu besprechen, und wenn dann die 
Mächte sich auch verpflichteten, die Politik der Versammlung 
getreulich zu befolgen, so werde damit ein Weg zur internationa
len Versöhnung eingeschlagen sein 1). 

Gerade, weil es so wünschenswert sei, dass in der internationa- Proportionale 
len Versammlung die nationalen Meinungen vertreten seien, war dvertpretulng er ar amen-
der Verfasser der Ansicht, dass die gesetzgebenden Mächte der te. 
einzelnen Staaten in der internationalen Versammlung vertreten 
sein sollten. Diese Versammlung müsse ein Bild ergeben, das 
möglichst mit "the real power" übereinstimme 2). 

Das Streben Lorimers, der nüchternen Tatsache Rechnung zu Proportionale 
tragen, dass die Staaten ebenso wie die Menschen Organismen Rüstungen. 
seien, die einen ungleichen Drang nach Machtentfaltung hätten, 
trat auch bei der Behandlung der Frage der Einschränkung der 
Bewaffnung zutage. 

Er hielt die proportionale Einschränkung für notwendig, gleich
zeitig fragte er sich aber, zu welchem Zwecke die Staaten Heere 
und Flotten hielten und wie die damit verfolgten Ziele, sofern sie Ziel der Be
ehrlich seien, mittels der internationalen Organisation erreicht waffnungen: 
werden könnten. Es seien drei Gründe vorhanden, warum sich 
die Staaten bewaffnen: 1. wegen der nationalen Sicherheit; 
2. zur Erfüllung der Kulturarbeit in den Kolonialgebieten und 3. 
um für tatsächlich schon eingetretene Erweiterungen ihrer Macht-
stellung eine rechtliche Anerkennung durchzusetzen. 

Betreffs des ersten Punktes meinte Lorimer, dass bei einer pro- Sicherheit; 
portionalen Einschränkung der Rüstungen die nationale Sicher-
heit dieselbe bleibe. 

Bei Behandlung des zweiten Punktes hatte in Lorimer, der Kulturarbeit; 
Bürger des britischen Reiches, das Wort, wenn er erklärte, dass 
den Staaten bezüglich der Stärke von Heer und Flotte Freiheit 

1) LOI'imer, Institutes, 11, S. 244 f. 
') S.260. 
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gelassen werden müsse betreffs "the government and civilisation 
of barbarous or semi-barbarous communities". 

Im Interesse des europäischen Friedens müssten die Kolonial
reiche in dem internationalen Parlament über jede Verstärkung 
ihres Heeres und ihrer Flotte Rechenschaft ablegen. Zugleich 
müsse aber bei drohender Gefahr von Seiten eines Staates die in
ternationale Organisation mit Gewalt eingreifen können. 

Machtände- Beim dritten Grunde der Rüstungen: um einer tatsächlich 
r:~~~:~h: erlangten Machtstellung die rechtliche Anerkennung zu ver

Form schaffen, weilte Lorimer am längsten. Innerhalb des Staates 
vollziehen sich heute Besitzveränderungen nicht mehr unter Ge
waltakten, sondern in einem friedlichen Wettbewerb. Wenn in 

auch in einer analoger Weise den Staaten unter einander das freie Spiel der 
le:te~~:!~i~:: Kräfte verbürgt und gleichzeitig die offene Erörterung der gros

tion. sen Fragen (der Revisionsprobleme) in einer internationalen 
Organisation möglich wäre, dann würde bei den einzelnen Staa
ten gegen eine Abrüstung kaum ein Bedenken bestehen 1): 

That any international organism which we can at present ima
gine should be strong enough or wise enough to determine the 
relations between such States as Germany and France, or Rus
sia and England, is scarcely conceivable. Still, I cannot but 
think that the stronger State would, as a rule, be willing, in the 
first instance, to exhibit its strength in debate; and that there 
would be an ever-increasing tendency to accept the uItimate vote 
of a dignified body which thoroughly represented European 
opinion, as an indication of the probable resuIt of alliances and 
hostilities. The necessity, moreover, of either responding or 
declining to respond to interpellations publicly addressed to the 
representatives of individual States would give an openness and 
honesty to international dealings, the absence of which is gra
vely feIt in the diplomacy even of modern times. 

Es folgen nun die wichtigsten Bestimmungen des Planes, wie 
Lorimers Ver- Lorimer ihn sich gedacht hatte 2): 

trag. Es sollte ein Vertrag betreffs Einrichtung einer internationalen 
Verwaltung geschlossen werden (International Government), und 
alle anerkannten Staaten sollten aufgefordert werden, daran teil
zunehmen. 

Gemäss dem ersten Teile des Planes sollten die vertragschlies-

"} S. 257 f. 
2) S. 279-287. 
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senden Mächte übereinkommen, ihre nationalen Streitkräfte auf 
die nach ihrem Urteile für den inländischen Bedarf gerade nötige 
Stärke herabzumindern. Im zweiten Teil führte er dann aus, dass 
die Staaten zur Einrichtung einer ausschliesslich für internatio
nale Angelegenheiten bestimmten Verwaltung übergehen sollten. 

Die gesetzgebende Gewalt sollte aus einem Senat und einem Die gesetzge-
Ab dn h b t h bende Gewalt. 

geor eten ause es e en. Senat und Ab-

Die sechs grossen Staaten: Deutschland, Frankreich, England, geordneten

Russland, Oesterreich und Italien sollten je fünf Senatoren und haus. 

fünfzehn Abgeordnete entsenden. Von den kleinen Staaten sollte 
jeder eine Anzahl Senatoren und Abgeordneter entsenden ent-
sprechend seiner internationalen Bedeutung. Diese sollte von den 
Vertretern der 6 grossen Staaten nach der Bevölkerungszahl, der 
Ausdehnung seines Gebiets, nach den Nettoeinkünften oder auf 
einer anderen Basis bestimmt werden. 

Die Senatoren seien in jedem Lande von der Krone in Zusam
menwirkung mit dem Oberhause aus den angesehenen und rei
chen Bürgern auf Lebenszeit zu ernennen. Der Ehrentitel (nicht 
das Amt) gehe erblich auf den ältesten Sohn über. Die Mitglieder 
des Abgeordnetenhauses seien nach Möglichkeit von den natio
nalen Volksvertretungen (lower houses) auf eine bestimmte Zeit 
zu wählen. Im Gegensatz zu den Senatoren sollten sie eine hohe 
Entschädigung erhalten. 

Der Zeitpunkt der Versammlung sei auf den Herbst eines jeden 
Jahres festzusetzen, wenn die Sitzungen der nationalen gesetz
gebenden Versammlungen ruhten. 

Ausser dem internationalen Parlament kannte Lorimer noch 
ein Ministerium, einen Gerichtshof, eine internationale Polizei
rnacht und eine Finanzverwaltung. 

Das Ministerium (Bureau or Ministry) sollte aus 5 Senatoren Das Ministe

und 10 Abgeordneten bestehen, die je von beiden Kammern rium. 

jährlich gewählt würden. Alle Grossmächte müssten dauernd im 
Ministerium vertreten sein. Der Vorsitzende des Ministeriums 
(Presidentof the International State), der jährlich gewählt werde, 
sei zugleich Präsident des Senats. 

Die Gesetzentwürfe, die von den Kammern angenommen wür- Die Gesetze. 

den, seien vom Vorsitzenden zu genehmigen. Wenn aber der Vor-
sitzende ein und derselben Massnahme seine Zustimmung zwei-
mal versagt habe, solle der betreffende Fall dem Ministerium vor-



218 VOM BERLINER KONGRESS BIS ZUM JAHRE 1889 

gelegt werden. Wenn dieses die betreffende Vorlage durch Mehr
heitsbeschluss annehme, dann solle sie Gesetz werden. 

Was nun die Art der Angelegenheiten betreffe, so dürften natio
nale Fragen den Beratungen der internationalen Kammern nicht 

Internationale unterworfen werden. Ob die Fragen internationaler Art seien, 
Fragen. entscheide die Kammer selbst. Zu den internationalen Fragen 

rechnete Lorimer z. B. Bürgerkriege, Gebietsvergrösserungen, 
nicht aber koloniale oder aussereuropäische Fragen, die keinen 
Anlass zu Verwickelungen zwischen europäischen Staaten geben 
könnten. 

Der Gerichts- Der Gerichtshof sollte aus einem Vorsitzenden und 14 Mitglie-
hof. dem bestehen, von denen 6 auch wieder Untertanen der 6 Gross

mächte sein sollten. Sie seien vom Ministerium auf Lebenszeit, 
und zwar in erster Linie aus den höchsten Richtern der Nation, 
zu wählen. Der Vorsitzende sollte entscheidende Stimme haben. 
Die Gehälter sollten höher sein als diejenigen der Richter einer 
jeden Nation. 

Das Gericht sei in zwei Kammern, und zwar in eine für Zivil-
und eine für Strafsachen, einzuteilen. 

Streitfragen Für Fragen des öffentlichen internationalen Rechts, die sich 
des öffentli- f f' . 11 d t 't . I A .. h G .. d d chen Rechts, au manZle e 0 er ern ona e nspruc e, renzan erungen un 

derartiges beziehen, sollte der Gerichtshof zuständig sein, sofern 
sie die Auslegung von Verträgen oder internationalen Gesetzen be
träfen. Sie könnten dann entweder von den Parteien oder vom 
Ministerium dem Gerichtshofe unterbreitet werden. 

des Privat- In Fällen des internationalen Privatrechtes sollte das inter
rechts. nationale Gericht nur als Berufungsinstanz über Urteile nationa

ler Gerichte entscheiden. 
Strafsachen. In Strafsachen sollte der Generalstaatsanwalt die Stelle des 

öffentlichen Anklägers einnehmen. Die Verfolgungen vor der 
Strafkammer sollten auf seinen Antrag oder mit seiner Hilfe ein
geleitet werden. Wenn er aber die Verfolgung ablehnte, könne die 

Internationale 
Anwaltschaft. 

geschädigte Partei beim Ministerium Berufung einlegen. 
Es sollte eine internationale Anwaltschaft geschaffen werden, zu 

der der Gerichtshof unter noch näher festzusetzenden Bedingun
gen die Mitglieder der Anwaltschaften der verschiedenen Staaten 
oder diejenigen zulassen sollte, die die höchsten akademischen 
Grade in der juristischen Fakultät erworben hätten. 

Die Rechtsanwälte der verschiedenen Staaten sollten am Ge-
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richtshof für ihre Landsleute auftreten können. Andere Staats
angehörige sollten sie nicht vertreten, es sei denn, dass sie zu 
der internationalen Anwaltschaft zugelassen seien. 
Die internationale Truppenmacht, die zur zwangsweisen Durch- Internationale 

setzung der internationalen Gesetze und Urteile und zur Aufrecht- Truppen. 

erhaltung des Friedens nötig sei, sollte aus Kontingenten der 
verschiedenen Staaten bestehen. Ausserdem sollte die Bundes-
stadt noch eine besondere Streitmacht haben, die unter dem Be-
fehl des Vorsitzenden des Gerichtshofs stehen sollte. 

Alle höheren und niederen Zivilbeamten, die von der interna- Internationale 

tionalen Verwaltung ernannt worden seien, sollten von dieser be- Beamte. 

zahlt werden und unter ihrem Schutze stehen, auch wenn sie dem 
Staate angehörten, in dem sie tätig seien. Es dürfe jedoch nicht 
als strafbar angesehen werden, wenn jemand ein internationales 
Amt ablehne. 

Die Ausgaben der internationalen Verwaltung sollten durch Internationale 

eine internationale Steuer gedeckt werden, die die Regierung Finanzen. 

eines jeden Staates von dessen Bürgern zu erheben habe. Die Höhe 
der Steuer sollte im Verhältnis zur Anzahl der Vertreter stehen, 
die der Staat zur internationalen Gesetzgebung entsende. 

Als Bundesstadt schlug Lorimer Genf vor, das internationaler Bundesstadt. 

Besitz werden sollte 1). Die vorbereitenden Sitzungen könnten 
in Belgien oder in den Niederlanden abgehalten werden. 

Lorimers Plan bezog sich in erster Linie auf Europa. Er meinte Welttendenz 

aber, dass man vielleicht schon bald auch mit anderen Weltteilen des Bundes. 

werde rechnen müssen 2). Gerade mit Rücksicht auf die fortwäh-
rende Veränderung (Lorimer wies vor allem auf das englische 
Reich und auf Russland hin 3) gab er seinem Organismus eine 
grosse Elastizität und Anpassungsfähigkeit. 

Was nun die Sprache betraf, der man sich in der internationa- Sprache. 

1) In seinem hier oben, S. 211, genannten Vortrag vomjahre 1876 hat Lorimer Kon
stantinopel als eine entnationalisierte Stadt gewählt, die dann gleichzeitig die Türken 
im Zaume halten sollte. Der Italiener BaUerini, der in seinem 11 problema della pace 
perpetua vom Jahre 1885 Lorimers Plan auszugsweise wiedergibt, zieht selbstver
ständlich Rom als Bundesstadt vor. 

") Nach seiner Auffassung gab es in der heutigen Welt drei Völkerkreise: die gesit
tete, die barbarische und die wilde Menschheit. Vgl. Institutes, I, S. 101. 

3) Vgl. namentlich seine "Conclusion" in: Institutes, II, S. 288 f. Dieses Kapitel 
ist, obgleich von überwiegend englischem Gesichtspunkt aus geschrieben, wegen der 
darin vom Verfasser gemachten Skizzierung der zukünftigen Entwicklung von Bedeu
tung. Er erwartet u.a., dass die ausgedehnten englischen Kolonien sich freimachen 
und unabhängige Gemeinschaften bilden werden. Deshalb wird in Zukunft der inter
nationale Organismus mit einer grössern Anzahl Staaten rechnen müssen. 
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len Organisation zu bedienen hätte, so gab Lorimer dem Franzö
sischen den Vorzug. Man könne, meinte er, Englisch, Deutsch 
und Italienisch fakultativ nehmen. Wenn Amerika teilnehmen 
wolle, und später vielleicht noch andere emanzipierte englische 
Kolonien, dann werde die englische Sprache auf gleiche Stufe' mit 
der französischen gestellt werden können 1). 

Lorimer und Wir sahen schon 2), dass Bluntschli Gelegenheit hatte, Lorimers 
Bluntschli. Hauptideen zu kritisieren und dieser dann wieder auf Bluntschli's 

Kritik eingehen konnte. 
Das MachteIe· Beide Verfasser waren sich darin einig, dass den bestehenden 

ment. Machtverhältnissen Rechnung getragen werden müsse. Lorimer 
verstand es, diese Machtverhältnisse beim Aufbau der internatio
nalen Organisation zu berücksichtigen. Bluntschli dagegen wollte 
das Ziel durch Beschränkung der Organisation erreichen. Er hielt 
es für richtiger, die vollziehende Gewalt einem Kollegium der 
Grossmächte zu übertragen 3). Lorimer war durchaus gegen die
ses System. Die Organisation werde ihren internationalen Cha
rakter verlieren, wenn man einerseits eine gesetzgebende und 
rechtsprechende Körperschaft einführe, andrerseits aber bei der 
Ausführung keine zentrale Gewalt zur Verfügung habe und über
dies die kleineren Mächte völlig vernachlässige 4). 

Bluntschli tadelte es, dass Lorimer eine Universalrepublik bil
den wolle. Lorimer wünschte indessen keinen straffen Organis
mus. Er verglich seine internationale Körperschaft lieber mit den 
Delegationen Oesterreich-Ungarns. 

Der Konflikt zwischen der Bundesgewalt und den Teilstaaten, 
so gefährlich er auch in den zusammengesetzten Staaten sein 
möge, konnte nach Lorimers Meinung in seinem Organismus nicht 
vorkommen, da dieser den Character eines Staates weder besit
zen, noch erstreben werde. Im Gegenteil werde die internationale 

Rassenent· Gewalt die politische Entwicklung der Rassen eher beschützen als 
wicklung. vernachlässigen. Allerdings werde die grosse Gefahr bestehen, 

dass sich eine aggressive Nationalität erhebe, die für die univer
sale Macht kämpfen werde. Aber die Zeit werde diese Gefahr ab
schwächen. Ein Geist gegenseitiger Nachsicht werde sich allmäh
lich aus den neueren Begriffen gegenseitiger Pflichten und Inter-

') S. 268 f. 
2) Vgl. oben S. 211. 
3) Vgl. oben S. 121. 
') Lorimer, Institutes, II, S. 274 f. 



JAMES LORIMER 221 

essen mit Hilfe der engeren internationalen Beziehungen ent
wickeln. Ein würdiger und kräftiger Beamtenstand (a dignified 
and powerful dass of international officials ... an international 
profession), der Interesse an seinem Weiterbestehen habe, werde 
daraus entstehen. 

Durch die verminderte Bewaffnung werde sich eine Milderung Oekonomische 

des Steuerdrucks ergeben. Dagegen würden sich ausgedehnte ~:r~ !~~::n. 
Unternehmungen auf den Gebieten der Kolonisation, der For-
schung, der Bewässerung, des Verkehrs und dergleichen ermög-
lichen lassen. Auf religiösem und weltlichem, auf wissenschaft-
lichem und anderen Gebieten werde kräftig gearbeitet werden 
können. Es sei zwar möglich, dass die neuen Tugenden auch neue 
Untugenden mit sich bringen würden, aber das ganze Leben wer-
de doch eine frische Aufwärtsbewegung erhalten. 

Die Möglichkeit, nationale Kräfte in dem Umfange zu ent
wickeln, wie est jetzt geschehe, werde allmählich verschwinden. 
Gewiss werde wohl noch einmal, aber nur vorübergehend, eine 
Krise und ein Bewaffnungsfieber sich einstellen, aber wenn erst Die kommende 

die nationale Bewaffnung so weit eingeschränkt sei, wie es die Krisis. 

innere Ruhe erfordere, dann werde diese Einschränkung von 
Dauer sein. Natürlich müsse damit gerechnet werden, dass sich 
die Militärklasse, die jetzt eine so gewaltige Macht in Europa 
habe, kräftig dagegen auflehnen werde. Auch die Diplomaten aus 
der alten Schule würden sich widersetzen. Aber diejenigen, die 
zu den neueren Auffassungen hinneigten, würden in der interna-
tionalen Organisation ein fruchtbares Arbeitsfeld entdecken. 

Bei der Behandlung der Frage, wie eine internationale Organi- Jeder Mensch 

sation ohne eine internationale Bevölkerung bestehen könne, ~!:ai~~~~a_ 
wies Lorimer mit Recht darauf hin, dass kein Mensch weder ganz tional. 

national noch ganz international sei. Er sei beides, und die Ver-
waltung müsse auf dieser Tatsache aufgebaut sein 1): 

So long as there are two nations in the world, every citizen of 
each of them must eo ipso be an international man, and cannot 
eo ipso be only an international man. In order that he may be 
either national or international, he must be both; and must be 
governed, or must govern himself, in both capacities. 

Lorimer war der Meinung, dass sich mit der internationalen Or- Der interna

ganisation auch ein Kreis von Sachverständigen bilden werde, tionale Beruf. 

1) S.261. 
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die sich gänzlich der internationalen Sache widmen und es dabei 
verstehen würden, sich über nationale Vorurteile zu erheben 1) : 

International politics is a branch of political activity which, 
except to the very limited extent to which it is overtaken by di
plomatists, has hitherto been entrusted to occasional volunteers 
from the national ranks. No one has embraced it as the business 
of his life. Under the arrangement which we propose, the cosmo
politan service would become the most ambitious career in 
which young men of talent could engage. . .. It is not a new 
nation but a new profession that we want, corresponding to the 
new interests and duties which result from the recognition of the 
interdependence of States. 

11. PASQUALE FlORE 

"Ce n'est donc pas l'emploi des moyens 
coercitifs qu'il faut absolument rejeter, 
mais bien l'arbitraire qui preside actuelle
ment a l'usage de la force". 

FlORE. 

In der grossen Reihe der Projektemacher nahm Pasquale Fiore 
seiner besonderen Talente wegen einen besonderen Platz ein. 
Seine beiden Berufe - er war nacheinander Geistlicher und 
Professor der Rechte - drückten deutlich die beiden Aspekte 
seiner geistigen Haltung aus. Neben dem Ideal eines allgemeinen 

Idealist und Friedens, das er sein Leben lang behielt, hatte er ein starkes Ge-
Realist. fühl für die nüchterne Wirklichkeit. So kam es, dass er sich sehr 

bald mit dem internationalen Problem beschäftigte und auf die
sem Gebiet mit weitgehenden Betrachtungen und Vorschlägen 
zutage trat. Aber sein Plan ging wiederum doch nicht so weit, 
dass er Kriege für völlig vermeidbar ansah. 

Den Kern von Fiores Gedankengängen finden wir bereits in 
seinem "Nuovo diritto internazionale pubblico". Die erste Aus
gabe dieses Handbuches wurde in der Zeit geschrieben, wo Napo
leon III. die Fürsten zur Besprechung der brennenden europäi
schen Fragen auf einem Kongress eingeladen hatte. Fiore fand es 
nicht richtig, dass die europäischen Regierungen den französi
schen Vorschlag abwiesen 2). Gleichzeitig jedoch erklärte er sich 

') S.263. 
') Siehe die französische Uebersetzung: Fiore, Nouveau droit international pubIic, 

Tome II, 1869, S. 93. 
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gegen die Vorschläge der Pazifisten, die eine Konföderation mit 
einem ständigen Kongress und einem internationalen Gericht 
zum Ziel hatten. Dabei fürchtete er vor allem auch einen Machts
missbrauch seitens der Fürsten, die die zentrale Gewalt in Hän
den haben sollten. Bei den Fürsten, sagte er, sei Gerechtigkeit 
und Moral in der Regel einfach das, was ihr eigenes Interesse ih
nen vorschreibe. Nur das Volk wisse, was Gerechtigkeit bedeute. 
Die öffentliche Meinung werde ihr einmal zur Herrschaft ver- Hoffnung auf 

helfen. Dieser Prozess werde für die internationalen Verhältnisse :~t~::e~~~:
durch die Interessengemeinschaft, die sich durch den zunehmen- ehe Meinung. 

den Weltverkehr entwickele, beschleunigt. 
Die Konföderation dürfe nicht als erstes Ziel betrachtet wer

den, sondern müsse einmal den Abschluss der Entwicklung bil
den. Um dieses zu erreichen, müsse die Diplomatie sich in dieser 
Hinsicht ihrer wahren Aufgabe bewusst werden und auf dem wei
terbauen, was der Pariser Kongress vom Jahre 1856 zustande 
gebracht habe. Es müsse ein Kongress gebildet werden, der nicht 
einem Krieg ein Ende mache, sondern der die Regeln feststelle, Zuerst fried

wodurch blutige Zusammenstösse verhütet werden könnten. ~~:e~u::r~;~n 
Nicht nur die Grossmächte, sondern auch die kleineren Staaten Föderation. 

müssten in diese Arbeit einbezogen werden. Neben dem Aufstel-
len von allgemeinen Regeln durch einen Kongress dachte Fiore an 
die Möglichkeit, dass Staaten den Beschluss fassen könnten, 
einen bestimmten Streitfall der Entscheidung durch eine Konfe-
renz zu unterwerfen 1). 

In den folgenden Ausgaben seines völkerrechtlichen Handbu
ches hat der Verfasser diese Gedankengänge weiter ausgearbeitet. 
Gegenüber den Vorgängen, die bereits damals eine sich über alle 
Staaten erstreckende gesetzgebende, rechtsprechende und aus
führende Gewalt zum Ziele hatten, blieb Fiore skeptisch. Man 
könne die internationale Gemeinschaft nicht mit einer nationalen 
Organisation auf eine Stufe stellen. Fiore glaubte nicht an die 
Möglichkeit eines dauerhaften Friedens. Krieg hielt er in man
chen Fällen für unvermeidlich. Den Verteidigungskrieg betrach
tete er als erlaubt. Dennoch glaubte er an die Möglichkeit der 
Verbesserung der internationalen Verhältnisse, die infolge der 
Schrecken erweckenden Rüstungen einen mehr und mehr dro
henden Charakter bekommen hätten. Bisher würden die Kon-

1) S. 209 f. 
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gresse von dem Gedanken beherrscht, das Gleichgewicht zwischen 
den Staaten zu halten. Alle Kräfte müssten eingesetzt werden, 
um allmählich zur Aufstellung der notwendigen Rechtsregeln zu 

Rechtsord- kommen. Dazu sollten die Kongresse dienen. Die Völker selbst 
nung als Krö- .. t d· S h . di H d h d h f d· D nung. muss en Ie ac e m e an ne men, wo urc au Ie auer 

die Schaffung einer Gesamtheit von Rechtsregeln und eine Rege
lung zu ihrem Schutze möglich werde 1). 

1224. - Pour nous n!sumer, il nous semble que les Congres 
generaux doivent avoir pour mission d'empecher la guerre et 
d'assurer la paix, en promulguant le droit et en formulant les 
regles de la magna civitas, et que tous les Etats devraient pren
dre part aces assembIees auxquelles les peuples devraient aussi 
etre representes. On devrait y diseuter les questions internatio
nales d'une importance capitale et y arreter les mesures propres 
aregier les consequences d'une guerre donnee, pour ce qui inte
resse les limites territoriales et les institutions qui forment une 
partie essentielle du droit public international commun. Les 
Conterences composees des grandes Puissances devraient avoir 
pour tache de faire respecter et executer les decisions des Con
gres, d'exprimer l'opinion de la majorite des grands Etats sur 
l'application du droit aux faits contestes, et de veiller a la pro
tection juridique du droit etabli et promulgue par les Congres 
generaux. Dans le cas Oll l'application aux faits du droit promul
gue serait douteuse ou controversee, la question devrait etre 
soumise a un tribunal arbitral. 

Da Fiore das Fehlen eines geschlossenen Systems von Rechts
regeln und der Möglichkeit von Sanktionen als grundlegende 
Lücke in der Völkergemeinschaft empfand, stellte er gegen Ende 
der achtziger Jahre selbst ein Gesetzbuch auf und veröffentlichte 
es. Es wurde ein sehr ausführliches Werk, worin nach Artikeln 
geordnet die allgemein anerkannten Rechtsregeln und Fiores 

. eigene Vorschläge zu einem harmonischen System zusammenge-
Sem Kodex. ... . .. 

fasst waren. In dIesem "Dlntto mternazionale codlflcato e la sua 
sanzione giuridica" setzte der Verfasser seine Gedanke über die 
juristische Organisation der Menschheit ausführlich auseinander. 
Die hauptsächlichen Gedankengänge des Verfassers und die wich
tigsten Punkte seines Entwurfes, soweit sie die internationale 
Organisation betreffen, sollen hier folgen. 

Pasquale Fiore betrachtete das Völkerrecht als ein Recht des 

1) Vgl. u. a. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 2a ediz. (1879-1884) 
und die französische Uebersetzung (1885-1886). Das obige Zitat ist aus der franzö
sischen Uebersetzung, Torne 11 (1885), S. 658 f. 
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menschlichen Geschlechts. Dabei kamen für ihn ausser den Staa
ten auch andere Gemeinschaften, wie nationale Gruppen und die 
katholische Kirche, und auch die Individuen als Rechtssubjekte 
in Betracht. Alle zusammen bildeten eine "de facto" -Gemein- Die "Magna 

schaft mit dem Namen Union oder Magna Civitas. Civitas".-

In dieser Welt der Staaten kämen immer wieder Konflikte vor, 
die nicht einfach Rechtsstreitigkeiten seien, sondern Lebens
interessen beträfen. Dabei legte Fiore jedoch den Nachdruck auf 
die Lebensinteressen der internationalen Gemeinschaft selbst 
und die Verhütung eines Weltkrieges (conflagration generale). 
Jedoch im Zusammenhang mit dem, wie wir es heute nennen 
würden, dynamischen Charakter der internationalen Welt sollten 
die von Fiore vorgeschlagenen Organe nicht von dauernder Art 
sein. Die Zusammenkünfte sollten zur Feststellung des Rechts, 
aber ferner auch im Zusammenhang mit aktuellen Problemen 
und demzufolge mit einer jeweils verschiedenen Zusammenset
zung stattfinden. 

Ferner meinte Fiore, dass die Autorität des Rechts illusorisch 
werden würde, wenn kein System vorhanden sei, das es ermögliche, 
die Bestimmungen und Beschlüsse durchzusetzen. Der gegen
wärtige Zustand sei der, dass die Regierungen als hauptsächlich
ste Stütze ihres Rechts ihre eigene bewaffnete Macht betrachte
ten und einseitig beurteilten, wann von dieser Macht Gebrauch zu 
machen sei. Auf diese Weise herrsche das "Recht" des Stärkeren. Kollektive 

D· f" d R ht t di S kt' .. . d h' k 11 k und juristische le ur as ec no wen ge an Ion musse Je oc eme 0 e - Sanktionen. 

tive und juristische sein. Dreierlei Or-

Fiore kannte dreierlei Organe 1): gane. 

1. Kongresse 2) als höchstes Organ für die Feststellung der 
Rechtsregeln und für die Anordnung der Zwangsvollstreckung; 

') Der Text der hier benutzten Ausgabe von Fiore, Il diritto internazionale codi
ficato e la sua sanzione giuridica, 1889-1890, ist nicht immer allzu deutlich. Wenn 
man sich an die Ideen halten will, die der Verfasser um das Jahr 1889 hegte, kann 
man ausser dem Code von 1889-1890 die dritte Ausgabe seines "Trattato di Diritto 
internazionale pubblico (1887-1891)" zur Hand nehmen. Ferner kann man seinen 
Artikel "L'organisation juridique de la societe internationale", der in der Revue de 
droit international et de legislation comparee, 1899, S. 105 f. und S. 209 f., erschien, 
als eine Art Kommentar betrachten. Davon ist hier dann auch Gebrauch gemacht 
worden. Uebrigens gaben auch die vielen Veränderungen, die der Verfasser später in 
seinem Code angebracht hat, Veranlassung hier nur auf die Hauptsachen einzugehen. 

") In der ersten Ausgabe ist die Reihenfolge: Konferenz, Kongress, Schiedsgericht. 
Vgl. Fiore, Il diritto internazionale codificato, 1889-1890, S. 273. In den späteren 
Ausgaben aber beginnt Fiore mit dem Kongress als höchstem Organ. Fiore gibt 
keine deutliche Abgrenzung der verschiedenen Befugnisse. 

TER KEULEN 15 
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2. Konferenzen, denen die Auslegung und Anwendung der 
festgestellten Regeln und die Regelung von (Interessen)-Streitig
keiten obliegen sollte; 

2. Schiedsgerichte für die Entscheidung von (Rechts)-Strei
tigkeiten, wenn andere Mittel erschöpft seien. 

Ein Kongress sollte aus den Abgeordneten aller zivilisierten 
Staaten bestehen. Hierbei sollten sich noch die Abgeordneten der 
nationalen Gruppen anschliessen können. Auch die Rechte der 
Individuen sollten unter den Schutz der Union gestellt werden. 

Kongresse. Bei dem Kongress machte Fiore keinen Unterschied zwischen 
grossen und kleinen Staaten 1). Der Kongress sollte vor allem 
eine allgemeine Befugnis haben. Zu seinen Aufgaben gehörten 
die Feststellung des internationalen Rechts und die Behandlung 
aller Fragen von allgemeinem Interesse, wozu er auch die Er
haltung des Friedens, die Aufrechterhaltung des Rechts und die 
Beziehungen zu den Staaten, die der Union nicht angeschlossen 
seien, rechnete. Die Beschlüsse, die nur von der Mehrheit ange
nommen würden, sollten auch gegenüber der Minderheit ver
bindlich sein. Eine Weigerung sollte den Ausschluss der betref
fenden Staaten aus der Union zur Folge haben. 

Der Kongress sollte den Umfang der Rüstungen, entsprechend 
der Grösse von Gebiet und Bevölkerung und der besonderen Um
stände beschränken können. Ferner sollte er die Kontingente fest
stellen, die die Staaten bei einem gemeinschaftlichen Auftreten 
beizutragen hätten. 

Während die Kongresse sich hauptsächlich mit den allgemei
nen Regelungen beschäftigen sollten, hatte Fiore den beiden an
deren Organen die Aufgabe zuerteilt, in der Regel die besonderen 
Fälle zu erledigen. 

Konferenzen Eine Konferenz sollte aus den Vertretern der Grossmächte 
de:n~~~~:~ bestehen. Ferner sollten die Staaten, die Interesse an der Lösung 

des Konfliktes hätten, Vertreter entsenden. 

1) Vgl. Art. 846 der italienischen Ausgabe vom Jahre 1890. Jedoch in Widerspruch 
damit kann man in Art. 842 der französischen Uebersetzung vom selben Jahr lesen: 
"Chaque Etat sera represente (dans le Congres) en regle generale par un plenipoten
tiaire; ceux dont la population depasse trente millions d'habitants enverront toutefois 
deux reprt\sentants et disposeront de deu", voix." 

Es ist möglich, dass die italienische Ausgabe, wovon die ersten Ablieferungen 
schon im Jahre 1889 erschienen, nachträglich, jedoch vor der ersten Ausgabe in 
Buchform, noch eine kleine Veränderung erfahren hat. Die französische Ueberset
zung würde dann den ursprünglichen Text wiedergeben. 
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Die Einberufung sollte jeweils auf Ersuchen eines Staates statt
finden, wenn der betreffende Streitfall sich nicht auf diploma
tischem Wege lösen lasse. Das Urteil sollte von allen teilnehmen
den Staaten unterzeichnet werden. Die Minderheit sollte jedoch 
Gelegenheit haben, ihren abweichenden Standpunkt zu motivie
ren. 

Die Konferenz sollte sich vor allem mit der Frage der Anwend
barkeit des internationalen Rechts und mit seiner Auslegung be
schäftigen. Ausserdem sollte sie eine Entscheidung fällen, wenn 
aus irgend einem Grunde ein Schiedsurteil nicht ergehen könne. 
Aber es sollte dann nach Feststellung der Hauptsache die weitere 
Entscheidung einem Schiedsgericht überlassen werden. 

Zur Ausführung ihrer Beschlüsse sollte die Konferenz befugt 
sein, einem Staat zu erlauben, gegenüber einem widersetzlichen 
Staat nichtkriegerische Zwangsmassnahmen anzuwenden. Das 
eigentliche Organ jedoch, das die internationale Rechtsordnung 
mit Gewalt und nötigenfalls durch Krieg aufrechterhalten sollte, 
war der Kongress. Auch derartige Beschlüsse sollten mit Stim
menmehrheit angenommen werden. Aber die Minderheit sollte 
das Recht und die Pflicht haben, sich in einem von der Mehrheit 
geführten Krieg neutral zu verhalten. 

Als drittes Organ nannte Fiore das Schiedsgericht ad hoc. Die Das Schieds

Entscheidung durch ein Schiedsgericht sollte entweder auf Grund gericht ad hoc. 

eines Schiedsvertrages oder im Auftrage der Konferenz stattfin-
den. 

Falls im Schiedsvertrag nichts anderes vorgesehen sei, sollte in 
der Regel jede Partei selbst einen Richter wählen. Die beiden Er
wählten sollten dann einen dritten bestimmen. 

Falls sich eine Partei weigere, einen Streitfall durch das 
Schiedsgericht entscheiden zu lassen oder sich dessen Urteil zu 
unterwerfen, obwohl sie dazu verpflichtet sei, sollte Berufung bei 
der Konferenz eingelegt werden können. Diese sollte dann erfor
derlichenfalls die fehlenden Richter ernennen oder in bestimmten 
Fällen selbst entscheiden. 

Es ist auffällig, dass Fiore, der sich übrigens mit aller Kraft der 
Hegemonie der Grossmächte widersetzte, meinte, dass doch vor 
allem diese an der Konferenz teilnehmen sollten 1): "perche esse 

1) Fi(We, Trattato di diritto internazionale pubblico, 3a ediz., Vol. 11. (1888), S. 561. 
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(= le sole grandi Potenze) devono reputarsi principalmente inter
essate a mantenere l' ordine nella societa internazionale." 

Ein Plan auf Fiore hat nicht an eine baldige Verwirklichung seiner Ideen 
weite Sicht. geglaubt. Von der Seite seiner Kollegen erntete er neben Lob auch 

Kritik wegen seiner der Zeit vorauseilenden Gedanken. Er selbst 
liess es sich nicht nehmen, in den neuen Ausgaben seines mehr
fach gedruckten und übersetzten Code andauernd Verbesserun
gen anzubringen. Nach den Zusammenkünften der Haager Frie
denskonferenzen vom Jahre 1899 und 1907 wurde der Code von 
ihm völlig umgearbeitet. Dabei trug er dem neu errichteten Stän
digen Internationalen Schiedshof Rechnung. In der Hauptsache 
aber blieben seine Gedanken dieselben. Als er starb (17. Dez. 
1914), schien die Periode der von ihm erwünschten Kongresse, 
(nämlich zur Verhütung von Kriegen, wie sie die Haager Friedens
konferenzen angestrebt hatten, und nicht zur Beendigung eines 
Krieges), bereits wieder vorbei zu sein. Der Weltbrand, vor dem er 
wiederholt gewarnt hatte, war bereits ausgebrochen. Jedoch lag 
nach Beendigung des Weltkrieges eine amerikanische überset
zung von Fiores Code fertig vor. Der Friedenskongress brauchte 
ihn nur anzunehmen! Diese Ausgabe trug auf dem Titelblatt als 
Motto die Worte von Mirabeau, die vom Verfasser selbst für eine 
frühere Ausgabe ausgewählt worden waren: "Le Droit sera un 
jour le souverain du monde". 

12. BETRACHTUNGEN UND VORSCHLAGE 
VERSCHIEDENER SCHRIFTSTELLER 

"Doch Träume sind nun einmal die eigent
lichen Wirklichkeiten in unsrem Dasein". 

ELLEN KEY. 

Ausser den bereits genannten Projekten wurden in der hier be
handelten Periode auch sonst in verschiedenen Ländern Gedanken 
geäussert, die eine internationale Organisation ins Auge fassten. 
Auch sie geben eine Idee von dem Bedürfnis der Menschen, dem 
Friedensideal irgendeine, sei es denn vorläufig auch nur papie
rene Form zu geben. Wie ungemein geduldig das Papier dabei 
blieb, zeigte sich auch jetzt wiederum in der Verschiedenheit der 
Ideen und der oft sehr wunderlichen Phantasie der Verfasser. 
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a. FRANZOSEN 

Von den Franzosen sollen hier Polo, Geraud, Poinsot de Chan
sac, Delafutry, Granjon und De Mougins de Roquefort genannt 
werden. 

Jules Polo 1) wünschte die Bildung eines Rates (Conseil per- Polo. 

manent non-politique), der sich mit der Untersuchung und even
tuellen Regelung von allerlei unpolitischen Problemen beschäf
tigen sollte. Der Verfasser hatte dabei u. a. an die Entwicklung 
des Verkehrs, die Ausführung grosser gemeinnütziger Werke, 
Hilfe bei Katastrophen, Bekämpfung der Sklaverei, Vorbereitung 
von Handelsverträgen, Organisation von Weltausstellungen, För
derung der Wissenschaft, Münzeinheit und dergleichen mehr ins 
Auge gefasst. Auch sollte der Rat ein Gesetzbuch für das Völ
kerrecht vorbereiten. 

Der Verfasser dachte nicht allein daran, dass der Rat auf diese 
Weise indirekt einen wohltätigen Einfluss auf die politischen Be
ziehungen der Völker ausüben könnte, vielmehr dachte er auch 
an einen mehr direkten Einfluss. Bei ernsthaften Reibungen soll-
ten die Staaten die Vermittlung des Rates in Anspruch nehmen. Ein Conseil als 

G d d T h d d· 0 . t' . f' illi' Vermittler. era e von er atsac e, ass le rgamsa Ion emen relw gen 
Charakter tragen sollte, und die Entscheidungen immer von den 
betreffenden Regierungen genehmigt werden müssten, erwartete 
Polo besondere Vorteile. Die Stadt, wo der Rat seinen Sitz ha-
ben würde, sollte neutralisiert werden. 

"Vor dem Angesicht der Ewigkeit, im Begriff in das Grab nie- Geraud. 

derzusteigen, nachdem ich zwei Drittel eines Jahrhunderts auf 
dieser Erde durchgebracht habe und ich mich insoweit frei von 
menschlichen Leidenschaften fühle, um nicht von ihrem Einfluss 
beherrscht zu werden, obwohl ein ausreichendes Mass an Bewegt-
heit übriggeblieben ist, um zu wissen, dass ihrem Einfluss Rech-
nung getragen werden muss, liefere ich meinen Beitrag zur Erfor
schung der Wahrheit." 

Mit diesen Worten begann ein anderer französischer Autor, 
Geraud, von dem weiter nichts bekannt ist, seine Beschreibung 
einer Weltorganisation auf religiöser Grundlage 2). 

1) L'Union des peuples par le conseil non politique des nations civilisees, 1878. 
Diese Schrift erschien anonym. Eine neue Ausgabe, worin der Plan einige Unterschiede 
aufweist, erschien im Jahre 1903 unter dem Titel: La paiz par l'union des peuples. 

") P. Ghaud, L'uniteisme, religion universelle. Traite d'organisation sociale, re-
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Der Zukunftsstaat, sowie er nacheinander nach den sittlichen, 
den politischen und den wirtschaftlichen Verhältnissen geschil

Ein christlich- dert wird, ist eine christlich-kommunistische Gesellschaft, wo Ka-
~~:~~~::!: pital und Grund und Boden der Gemeinschaft gehören. Sie ist 

zugleich eine Konföderation von nationalen Gemeinschaften, wo 
Krieg ausgeschlossen ist ulld ein höchstes Gericht die internatio
nalen Streitfälle entscheidet. Alle besonderen Gesetzgebungen 
sollten schliesslich verschwinden. Die freie, auf den Gesetzen der 
Gerechtigkeit gegründete Rechtsprechung werde den Sieg da
vontragen: "La justice a tous les degres ne sera plus autre chose 
que des arbitrages". 

Ein interna- Nur in der Uebergangszeit, also bevor die völlige Harmonie er-
tionales Poli- . ht . II .. . al P liz ih d· R h f ht zeiheer. relc seI, so te em mternahon es 0 e eer le u e au rec -

erhalten und Aufstände unterdrücken. Der Verfasser erwartete 
nicht, dass derartige Eingriffe nötig sein würden, weil alle Natio
nen in Föderationen vereinigt seien und alle Interessen sich frei 
entwickeln könnten. Ausserdem sollte ein allgemeiner Leiter (Re
gent general) vorhanden sein, der Beamte (agents inspecteurs) 
beauftragen sollte, überall gegen Tyrannei und gegen alles, was 
gegen das Gemeinwohl sei, aufzutreten. Die Heere der Staaten 
sollten umgebildet werden, sodass sie für grosse Unternehmungen 
gebraucht werden könnten. Das Kolonialgebiet sollte Eigentum 
der Konföderation werden. 

Utopien. Selbstredend sind bei einer derartigen Phantasie so gut wie gar 
keine Unmöglichkeiten vorhanden. Frankreich und Deutschland 
sollten sich zu einem Staat vereinigen, wobei Paris, Berlin und 
Wien abwechselnd der Sitz der Leitung sein sollten. (Offenbar 
bildete in der Phantasie des Verfassers Oesterreich schon damals 
einen Teil von Deutschland). An Stelle einer derartigen Fusion 
sollten Frankreich, Deutschland, die Rhein-Provinzen, Belgien 
und die Niederlande auch zusammen eine Konföderation bilden, 
bei der sich allmählich die anderen Staaten anschliessen würden. 
Russland und England würden sich wahrscheinlich am längsten 
ablehnend verhalten. 
novation morale, politique et economique. Accomplissement progressif de la creation 
de la societe humaine et achevement compIementaire du globe, 1881. Sein Motto war: 
"Tout changer graduellement sans rien bouleverser; dissoudre pacifiquement, ne rien 
briser" und "L'homme a He cree; la societe humaine ne l'est pas encore." Bereits 
das ausführliche Titelblatt des reichlich 500 Seiten umfassenden, kleingedruckten 
Werkes gibt einen Eindruck von der Phantasie des Verfassers. Ueber seine Person 
ist mir, wie gesagt, weiter nichts bekannt. 
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Ferner dachte Geraud an die Möglichkeit, dass ein vereinigtes 
Europa den heiligen Krieg gegen die unzivilisierten Völker führen 
und das von den europäischen Völkern mehr und mehr militari
sierte Ost-Asien im Zaum halten werde. Auch dies alles werde aber 
schliesslich zu einem Zustand allgemeiner Harmonie führen, wo
bei das christliche Ideal und das Ideal der Phalansteres zu einer 
glücklichen Einheit zusammengewebt seien. 

Poinsot de Chansac verkündete in einem Werk "La France et Poinsot de 

l'Europe" die Meinung, dass, auch wenn Europa in dem besteh- Chansac. 

enden Zustand bleiben wolle, dieses dennoch nicht möglich sein 
werde. Es sei eine Art Geschwulst vorhanden, die immer grösse-
ren Umfang annehme und es zu zerstören drohe. 

Die grosse Gefahr, die dem Verfasser vor Augen schwebte, war Der Sozialis

der Sozialismus, der alle sozialen Kräfte unter eine Autorität mt uhs als Ge-
a r. 

bringen und in Wirklichkeit nur ein Chaos herbeiführen wolle. Es 
gebe ein Mittel, das die Regierungen anwenden könnten, um das 
schreckliche Uebel abzuwenden 1): 

.. satisfaire, dans la mesure des besoins actuels, au desir de re
union et de rapprochement des peuples. 

An Stelle des drohenden Sozialismus ("qui ne reve que destruc- Europäische 

tion") wünschte der Verfasser die Konföderation der europäischen Föderation. 

Völker. In früherer Zeit seien Kriege berechtigt gewesen, aber 
seit dem Vorhandensein der nationalen Einheiten sei Krieg ein 
Verbrechen geworden und müssten die Nationen einen Teil ihrer 
Souveränität opfern und den Frieden organisieren. Der Verfasser 
findet in den Bundesstaaten von Deutschland, den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Schweiz Beispiele für eine interna-
tionale Organisation. Die föderale Leitung sollte von zwei Rats- Zwei Ratskol

kollegien und dem Haupt der Föderation als ausführendes Or- legien. 

gan gebildet werden. In dem einen Rat, der von den Regierungen 
zu wählen sei, sollten die Regierungen das Uebergewicht haben. 
In dem andern Rat, dessen Mitglieder durch die Abgeordneten-
kammern zu ernennen seien, sollte das mehr radikale Volkselement 
zu seinem Recht kommen. Beide Ratskollegien zusammen, zu 
einem Kongress vereinigt, sollten das Oberhaupt der Konfödera-
tion ernennen, das jedoch kein Staatsoberhaupt sein dürfe. 

Die gesetzgebende Gewalt in der Konföderation sollte von bei-

') Poin5ot de Chansac, La France et l'Europe, 1881, S. 219. 



232 VOM BERLINER KONGRESS BIS ZUM JAHRE 1889 

den Ratskollegien ausgeübt werden. Jedoch hielt Poinsot deren 
Umfang für sehr gering, weil die Staaten selbst soweit wie möglich 
ihre eigenen Interessen und die ihrer Bürger wahrnehmen müss
ten. Die wichtigste und ernsthafteste Aufgabe der Organisation 
sah der Verfasser in der Regelung von Streitfällen und in der Ent
scheidung über eine eventuelle Verletzung des föderalen Paktes 
durch einen der Staaten. In diesem Fall sollte das Haupt der 
Konföderation die heiden Ratskollegien zusammenrufen, die dann 
zusammen den Kongress bilden und die Sache aburteilen sollten. 
Zwangsmassnahmen werden bei der Ausführung der föderalen 
Gesetze und Beschlüsse für notwendig erklärt. Zu diesem Zweck 

Gemeinsame sollte der Bund über eine eigene Heeresmacht verfügen, die aus 
Heeresmacht. Freiwilligen aller teilnehmenden Staaten bestehen sollte und wo

durch auch die Verminderung der nationalen Bewaffnung ermög
licht würde. 

Frankreich sollte mit dem Plan zutage treten. Der Verfasser 
äusserte den Wunsch, dass bei der nächsten allgemeinen Wahl 
das gesamte französische Volk sich über den Vorschlag ausspre
chen möge. 

Delafutry. Zur selben Zeit, wo Herman Molkenboer mit seiner Propagan
da für die Reform des Volksschulwesens in pazifistischer Rich
tung begann und dabei für eine kräftige Zusammenarbeit der Völ
ker eintrat 1), veröffentlichte der französische Lehrer Prosper De
lafutryeine Schrift über den Einfluss eines besseren Unterrichts2). 

Der Friede als Der Verfasser meinte, dass es dadurch auf die Dauer möglich sein 
~~!:~~:r~:~ werde, mit Erfolg jeden Krieg zu vermeiden und alle Streitig-

hung. keiten durch ein Gericht beilegen zu lassen. Ein Staatsoberhaupt 
das sich widersetze, solle einfach mit dem Tod bestraft werden! 
Unser Lehrer musste zugeben, dass sein Mittel reichlich radikal 
sei. Aber er behauptete, die Staatsoberhäupter genügend zu ken
nen, um zu wissen, dass dieselben Menschen, die hin und wieder 
ihre Mitbürger auf die Schlachtbank führten, nicht das Risiko 
laufen würden, dass ihnen ein gleiches Los zuteil werde. 

Granjon. Granjon sah die Lösung des Problems als etwas sehr Einfaches 

') Vgl. H. Molkenboer, Die internationale Erziehungs-Arbeit. Einsetzung des blei
benden internationalen Erziehungs-Rates. Kritik und Replik. Ein Wort an Freunde 
und Gegner (1891). Vgl. auch die Zeitschrift: Peace and Goodwill, vol. I (1882-1886) 
S. 126 f. u. 228 f. und vol. II (1886-1889) S. 168. 

') P. Delafutry, La paix universelle ou le droit prime la force (1883). 
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an 1). Er wünschte die Gründung einer Friedensvereinigung, wo
von ein jeder Mitglied werden könne und die ihre Vertreter in al-
len Ländern der Welt haben solle, um für den Friedensgedanken Ein pazifisti

Propaganda zu machen. Es sollte ausschliesslich mit der Kraft :~!~r WeItver

der Ueberzeugung gearbeitet werden. Mittel, die schädlich für die 
Menschen seien, seien zu verwerfen. Die Societe sollte eine Tages-
zeitung in allen Sprachen herausgeben. Wenn diese Vereinigung 
reich und gross genug sei, solle eine Versammlung der gelehrte-
sten, unparteüschesten, liberalsten und anständigsten Menschen 
zusammenberufen werden, deren Aufgabe es wäre, das grosse 
"loi universelle du genre humain" aufzustellen. Dieses Gesetz La loi univer

sollte auf zwei Prinzipien basiert sein: man darf nicht stehlen ~~~a: genre 

und man darf nicht töten. Dann sollten die Nationen ersucht 
werden, diese Gesetze anzunehmen, und die Staatsoberhäupter 
würden sich nicht weigern können, weil die Untertanen sie dazu 
zwingen würden. 

Wenn alle Nationen das Gesetz angenommen hätten, werde 
man zur Bildung eines "grand conseil universei du genre hu
main" übergehen. Die Nationen würden dafür eine Anzahl Mit
glieder ernennen, und zwar im Verhältnis zu ihrer Bedeutung, 
ihrer Bevölkerungszahl und ihrer Oberfläche. Der Rat solle der 
Hüter des Gesetzes sein und die dafür nötige Macht besitzen. 

Damit werde der Krieg für immer verschwinden. 
Für den französischen Juristen de Mougins de Roquefort, der De Mougins de 

sich sehr ausführlich mit dem Problem der Lösung internationa- Roquefort. 

ler Streitigkeiten beschäftigte 2), ergab sich die Möglichkeit der Friede als 

Reform aus der Geschichte und ihre Notwendigkeit aus dem wirt- ::;s:::!~~he 
schaftlichen Bedürfnis und den moralischen Tendenzen. Der Ver- sehe Forde

fasser wies darauf hin, wie das System von Schiedsgerichten gros- rung. 

se Lücken zeige im Vergleich zu einem bereits vorhandenen stän-
digen Gericht, das die Logik als letzte Phase der internationa-
len Reform empfehle. Bei der Organisation, die nach seiner An-
sicht weniger wichtig sei und leicht ins richtige Geleise komme, 
sobald das Prinzip den Sieg davongetragen habe, schloss er sich 
in der Hauptsache an Kamarowsky an 3). Wie dieser hatte auch 

1) F. wanjon, La fraternite universelle. Projet de paix universelle, 1886. 
") eh. de M01Igms de Roquefort, De la solution juridique des eonflits intematio

naux. L'arbitrage international. Histoire - Fonetionnement - Retormes, 1889. 
") V gl. oben S. 179 f. 
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de Mougins für den äussersten Fall keine Bedenken gegen die Sank
tion durch physische Zwangsmittel. 

Regeln tür Nicht nur durch eine internationale Organisation, sondern 
Krie:~;!!~ auch durch nationale Einrichtungen glaubte man, die Zahl der 

Kriege einschränken zu können. Vor allem glaubte man, Kriegs
erklärungen an Regeln binden und der Kompetenz der vollzie
henden Macht entziehen zu können. So bekam man aufs neue In
teresse für das alte Kollegium der Fetialen, worüber Andre Weiss 
eine berühmt gewordene Monographie geschrieben hat 1). 

Der französische AbM Defourny wünschte für sein Land die 
Errichtung eines Grossen Rates für das Völkerrecht, ohne dessen 
Zustimmung keine Kriegserklärung möglich sein sollte 11). 

b. DISKUSSION AUF DER ZUSAMMENKUNFT DER SOCIAL SCIENCE 

ASSOCIATION 

Es war im Jahre 1881, als auf der Zusammenkunft der Social 
Science Association zu Dublin das Programm der internationalen 
Organisation wiederum auf die Tagesordnung kam. Sir Sherston 
Baker, C. H. E. Carmichael und der uns bereits bekannte Spanier 
Don Arturo de Marcoartu behandelten die Frage, ob es wünschens
wert sei, dass periodisch Konferenzen von Abgeordneten der Län
der abgehalten würden, denen internationale Fragen vorgelegt 
werden sollten 3). 

Nicht nur bei der Diskussion, sondern auch schon bei den drei 
Referaten zeigte es sich, dass grosse Meinungsverschiedenheiten 
bestanden. Gegenüber den optimistischen Aeusserungen des Spa
niers standen die beiden anderen Vortragsredner eingreifenden 
Vorschlägen sehr zweifelnd gegenüber. Marcoartu verteidigte 

Eininternatio- auch diesmal die Errichtung eines internationalen Parlaments 
nales parlat- und eines Gerichts. Das Parlament sollte die Rechtsregeln fest-men. 

') A. Weiss, Le droit fHial et les fHiaux a Rome, 1883. 
') P. Detourny, La dec1aration de guerre. Projet de lai, 1887. Hierin wird auf S. 9 f. 

von einer Deputation der englischen Arbeiter-Vereinigungen berichtet, die am 23. 
Febr. 1872 von zwei Kommissionen der Assemblee Nationale unter dem Vorsitz des 
Duc d' Audiffret-Pasquier empfangen worden sein soll. Sie wünschte im Interesse 
beider Länder die Errichtung eines "Tribunal pour juger des cas de guerre" in 
Frankreich. 

') Is it desirable that there should be periodical meetings of representatives of 
various states to which all disputed international questions should be referred? 
Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science, 1881 
(London 1882), S. 169 f. 
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stellen und auch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
zwischen den Völkern ordnen. Es sollte nicht stets versammelt 
sein, wie dies bei dem Gericht der Fall wäre. Bereits jetzt sollten 
die kleineren Staaten Europas sich enger aneinanderschliessen 
und zusammen ein internationales Parlament bilden. 

Baker hielt es u. a. für ausgeschlossen, dass die Entscheidung 
über allerlei wirtschaftliche Fragen einem internationalen Kolle
gium überlassen werden könnte. Er zeigte weiterhin wenig Ver-
trauen in Bezug auf die Unparteilichkeit der Mitglieder und fürch- Zweifel an der 

tete, dass die Interessen der Seemächte, wobei er wohl insbeson- Uk~Ptarteilich-el . 
dere an sein eigenes Weltreich gedacht haben wird, durch die an 
Zahl grösseren kontinentalen Reiche überstimmt werden würden. 

Carmichael dagegen meinte, dass periodische Konferenzen ge
rade durch ihre regelmässige Wiederkehr, falls sie nämlich auch 
stattfänden, wenn für eine Zusammenkunft kein bestimmter An
lass bestehe, auf die Dauer alles Ansehen verlieren würden. Die 
Berliner Konferenz z. B. sei erfolgreich gewesen, weil man ein fest 
umrissenes Ziel gehabt habe. Eine Konferenz, deren periodisch Carmichael ge

stattfindenden Sitzungen Europa wenig Interesse mehr schenken ~~:/e;:~di
werde, könne die Achtung vor dem internationalen Recht nur zungen. 

schwächen. Dagegen sei dem Plan eines ständigen Schiedsgerichts 
weithin der Vorzug zu geben. Carmichael glaubte jedoch, dass ein 
solcher Plan vorläufig nicht zu verwirklichen sei. 

Bei der Diskussion kam u. a. auch die Bedeutung zur Sprache, 
die dem glücklichen Ablauf der Alabama-Frage beizumessen sei. 
Der Vorsitzende, Commissioner A. E. Miller, vertrat in Bezug 
hierauf eine Meinung, die dem Ruhm des "Tribunal de Geneve" KritikamAla

in dem mühseligen Streit um die Schiedsidee wohl einigen Ab- bama Fall. 

bruch tat. England, so behauptete er, habe deshalb der Erledi-
gung des Falles durch Schiedsrichter zugestimmt und sei deshalb 
dem ihm ungünstigen Urteil nachgekommen, weil es die Vereinig-
ten Staaten betraf. Mit einer andern Nation, mit der nicht ein so 
starkes Band bestanden hätte, würde das Ergebnis wohl anders 
ausgefallen sein. Miller meinte, dass es viele Fragen gebe, die sich 
nicht auf dem Schiedswege entscheiden liessen. Die Geschichte 
des Deutschen Bundes zeige bei der schleswig-holsteinischen 
Frage, wie es in der Praxis mit einem internationalen Institut 
gehe, wenn die Entscheidung mit den Interessen mächtiger Bun
desgenossen in Widerspruch gerate. 
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C. ANDERE ENGLÄNDER 

Auch ausserhalb des Kreises der Social Science Association 
wurde das Problem einer Friedensorganisation besprochen. So 
gaben die Verwicklungen auf dem Balkan mehr als einmal Ver
anlassung zu weitgehenden Ideen. Ein anonymer Schriftsteller 1) 
erzählte, im Traum Konstantinopel besucht zu haben, das eine 
Freie Internationale Stadt und der Sitz des Europäischen Parla
ments geworden sei. Die Besprechungen seien in einer internatio
nalen Sprache, einer Art vereinfachtem Französisch, geführt 
worden. Nötigenfalls sollten Sanktionen gegenüber widerstre
benden Staaten angewandt werden. 

Mongredien. Im Jahre 1871 hatte der Engländer Augustus Mongredien be
reits eine Schrift veröffentlicht, worin das Problem eines dauer
haften Friedens behandelt wurde 2). Der Verfasser trat hinsicht
lich seines Landes für eine Isolierungspolitik ein, die die Kriegs
gefahr vermindere und die Möglichkeit vergrössere, dass England 
die Rolle des Schiedsrichters zufallen werde. Für die angelsäch
sischen Länder hielt er eine Föderation von Staaten für möglich. 

Gut 10 Jahre später kam derselbe Verfasser in einer anderen 
Schrift, worin er für den Freihandel eintrat, mit einem Vor
schlag für die Organisation der Vereinigten Staaten von Euro
pa 3). In 20 Artikeln gab er dabei eine Skizze einer Verfassung '). 
An die Spitze Europas sollte ein Rat (Council) aus den Vertretern 
der verschiedenen Länder gestellt werden, die für je 10 Milli
onen Einwohner einen Abgesandten sollten ernennen können. Auf 
diese Weise werde der Europäische Rat insgesamt 40 Mitglieder 
zählen. Seine Tätigkeit sollte in der Beilegung von Streitigkeiten 
bestehen, wobei Zwangsmassnahmen nicht ausgeschlossen wären. 
Die Organisation sollte in Kraft treten, sobald eine Anzahl Staa
ten, die zusammen mindestens vier Siebtel der Bevölkerung Euro
pas ausmachten, ihre Zustimmung gegeben hätten. 

Hili. Frederic Hill meinte, dass die Errichtung eines internationalen 
Gerichts, das nach Möglichkeit mit Mitteln zur Erzwingung seiner 
Entscheidungen ausgerüstet sein sollte, vorläufig nicht erreicht 

') The Rastern question solved. Avision of the future. By "Budge", 1881. 
2) Aug. Mong~edien, Rngland's foreign poJicy; An enquiry as to whether we 

should continue a poJicy of intervention, or adopt a poJicy of isolation, 1871. 
3) Aug. Mongredien, Wealth-Creation, 1882. 
') A. a. 0., S. 299 f. 
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werden könne 1). Er zog deshalb den einfacheren Plan eines 
Schlichtungshofes (Court of Mediation) vor. England und die 
Vereinigten Staaten sollten die Initiative für die Bildung eines 
solchen Hofes ergreifen, der alle Streitigkeiten zwischen den teil
nehmenden Staaten zu beurteilen habe, ohne dass jedoch diese 
sich zuvor verpflichten müssten, sich der Entscheidung zu unter
werfen. 

Nach dem Vorbild dessen, was in manchen Ländern für be
stimmte Streitigkeiten zwischen Privatpersonen geregelt sei, 
sollte also der internationale Schlichtungshof in erster Linie ver
suchen, die streitenden Länder zu versöhnen. 

d. DEUTSCHE 

Von den wenigen Deutschen, die sich in dieser Periode mit ra
dikalpazifistischen Ideen beschäftigt haben, sollen an dieser Stelle 
Otto Hahn und Eduard Baltzer genannt werden. 

Schon 1881 hatte der Rechtsgelehrte und Naturforscher Otto Hahn. 

Hahn eine kleine Schrift veröffentlicht, in der er zwei Mittel zur 
Abschaffung des Krieges nannte: die Förderung der christlichen 
Religion und die Kolonisation 2). Wenige Jahre später erschien 
vom selben Verfasser, in einer Schrift von Bruno Geiser 3), ein 
kurzer" Entwurf eines europäischen, christlichen Staatenbundes". 
Hahn schlug vor, dass die betreffenden Staaten einen Bund bil
den sollten, worin Handels- und Verkehrsfreiheit bestehe. Alle 
wichtigen Verkehrswege sollten zu Bundeseigenturn erklärt wer
den. Kriege seien fortan ausgeschlossen. Ein internationaler Ge
richtshof müsse die Streitigkeiten schlichten. Die Kolonien und 
die Mission sollten unter den Schutz des Bundes kommen. Eine 
gemeinsame Bundesrnacht solle für die Sicherheit und Verteidi
gung zu sorgen haben 4). 

Für den im Jahre 1887 verstorbenen Prediger Eduard Baltzer, Baltzer. 

1) Conc01'd, The journal of the International arbitration and peace association vom 
15. Dez. 1887. Vgl. auch Hel'ald of Peace vom 2. lan. 1888. 

") o. Hahn, Ueber Mittel und Wege den Krieg abzuschaffen. Die Schrift war ein 
Beitrag für die Londoner Friedensgesellschaft. Vgl. auch Herald of Peace vom 1 Ok
tober 1881, S. 291. 

3) Bruno GMser, Die Ueberwindung des Kriegs durch Entwicklung des Völker
rechts. Zugleich eine Beantwortung der Frage, wie eine internationale Friedensgesell
schaft eine Kulturmacht werden kann, 1886. 

') Hahn bei Geiser, a. a. 0., S. 55 f. 



238 VOM BERLINER KONGRESS BIS ZUM JAHRE 1889 

der bereits im Jahre 1850 ein Sendschreiben an den Frankfurter 
Friedenskongress verfasst hatte, war, wie er sich in einer Denk
schrift aus den achtziger Jahren ausdrückt, Krieg Barbarei und 
die "Zivilisierung" des Krieges ein "kindischer Selbstwider
spruch" 1). Die christlichen Staaten Europas müssten einen Bund 
bilden, wo alle Konflikte auf friedliche Weise gelöst würden oder 
bei Weigerung der Ausführung eines Schiedsurteils, Zwangvoll
streckung möglich sei. Der Bund sollte die internationalen Be
ziehungen fördern und das Bundesgebiet gegen Bedrohung von 
aussen schützen. Als gemeinschaftliches Organ sollte mit Englisch 
als Hauptsprache ein Senat gebildet werden, wohin jeder Staat 
einen Vertreter entsenden könne. Für die Annahme von Be
schlüssen sollte Einstimmigkeit erforderlich sein. Wenn diese 
nicht zustandekomme, dann sollte der Antrag an einen engeren 
Senat gehen, der aus den Vertretern der sieben Grossmächte 
(Russland, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Italien, England, 
Frankreich und Spanien) und aus vier Vertretern der kleine
ren Mächte bestehen sollte. Der Verfasser erwartete von einem 
derartigen Vorschlag die bestmögliche Auswirkung. Der deutsche 
Kaiser müsse die Initiative ergreifen. Deutschland sei mächtig 
genug, um über den Verdacht erhaben zu sein, dass er aus Selbst
erhaltung handele. Diese Union wäre dann auch die denkbar 
grösste "Friedensassekuranz" . Die anderen Völker der Erde wür
den allmählich von der europäischen Kultur durchdrungen wer
den. Möge keiner von ihnen sich jemals wieder über europäische 
Barbarei zu beklagen haben. 

e. ITALIENER 

Rogeri. "Vor hundert Jahren würde der Gedanke an die Vereinigten 
Staaten eine Utopie gewesen sein. Jetzt nicht mehr. Er ist jetzt 
sogar eine Notwendigkeit geworden." Das ist die Meinung, die der 
italienische Rechtsanwalt Giuseppe Rogeri in einem ausführlichen 
Werk verkündete, in dem er das Problem der Vereinigten Staaten 

') Die Denkschrift, die den Titel "Die europäische Union" trägt und wahrschein
lich aus den achtziger Jahren stammt, befand sich im Nachlass des Verfassers. Sie 
wurde in der Zeitscbrift "Vegetarische Warte" vom September 1930, Seite 223-240, 
und in der "Friedenswarte" vom Jahre 1931, Seite 12-15 und 68-72, abgedruckt. Das 
Sendschreiben: An den Friedenskongress in Frankfurt am Main, ist in der "Vege
tarischen Warte" vom August 1930, S. 195-202, erschienen. 
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von Europa behandelte 1). Für Rogeri würden die Beziehungen 
zwischen den Völkern Europas schliesslich zur Einheit führen. 
Unterschiede in Bezug auf Religion, Sprache und Rasse bildeten 
dabei am allerwenigsten ein Hindernis. Zusammenarbeit sei eine Zusammenar

soziale Notwendigkeit sowohl für Menschen als auch für Staaten. ~~;~:-;::~~_ 
Je nachdem die Staaten Europas sich auf gleicher Kulturhöhe be- keit. 

fänden, müssten sie sich dementsprechend zu einem Bund zusam
menschliessen. Streitigkeiten sollten durch einen in einer freien 
Stadt tagenden Consiglio oder Corte Internazionale entschieden 
werden, worin jeder Staat vertreten wäre. Die Beschlüsse des 
Consiglio sollten durch Vermittlung der Aussen-Ministerien den 
Regierungen überbracht werden, die die erforderliche parlamen-
tarische Zustimmung in die Wege leiten sollten. Der Verfasser 
erwartet.e schliesslich eine sich über die ganze Welt erstreckende 
Zusammenarbeit. 

Angelo Umilta war ein wegen seiner politischen Ueberzeugung Umilta. 

in seinem eigenen Vaterland verfolgter Italiener, der seinen 
dauernden Aufenthalt in der Schweiz genommen hatte, wo er 
erst Professor der italienischen Literatur, dann der Volks
wirtschaftslehre wurde. Er gehörte dem Zentral-Komitee der 
internationalen Liga für Frieden und Freiheit an und war Anhän-
ger des föderativen Friedensgedankens auf republikanischer 
Grundlage. Ebenso wie die Liga erwartete Umilta vorläufig wohl 
Gutes von der Schiedsgerichtsbarkeit 2). Als Schiedsrichter wollte 
er lieber Juristen, Weise und Gelehrte ernannt sehen als Staats
oberhäupter, die eine Vorliebe für eine der Parteien haben könn-
ten. Welche Regeln sollten die Schiedsrichter anwenden? Das 
Völkerrecht sei niemals besprochen und festgestellt oder von den 
Völkern kodifiziert worden. Ein freier Urteilsspruch, der nur auf 
dem Gewissen und der Vernunft der Schiedsrichter gegründet 
sei, werde zu wenig Ansehen besitzen. Der Vertrag, der die Schieds
gerichtsbarkeit anordne, werde also notwendigerweise selbst die 
Grundsätze und Regeln feststellen müssen, die zu befolgen seien. 
Im Jahre 1882 entwickelte er den Gedanken 3), dass die europäi-

1) G. Rogui, Stati Uniti di Europa, 1878. 
") Vgl. das einige Jahre nach Umilta's Tod herausgegebene, zwischen 1880 und 

1883 von ihm geschriebene Werk: Histoire d'une utopie. L'idee de la paix a travers 
les siecles, 1911, S. 224 f. Das Titelblatt trägt das kennzeichnende Motto der Friedens
und Freiheitsliga: Si vis pacem, para libertatem ac justitiam. 

") Der Autor sandte das Manuskript dem Friedenskongress vom Jahre 1882 in 
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sehen Staaten in einem internationalen Kongress zusammen
kommen sollten zwecks Regelung von Schiedsgerichtsbarkeit, 

Staatenbund Abrüstung, Kodifikation und Frieden durch Konföderation nach 
als Beispiel. dem Vorbild der bestehenden Staatenbünde. Ein Rat von Sach

verständigen sollte das Gesetzbuch redigieren. Der Kongress, den 
Umilta sich offenbar als eine ständige Einrichtung vorstellte, 
sollte über eine internationale Gendarmerie und Marine verfügen. 
Mit dieser Militärmacht sollte die Unabhängigkeit und territo
riale Integrität eines jeden Staates garantiert, die Entscheidun
gen des Kongresses nötigenfalls durchgesetzt, die Freiheit der 
See gewahrt und die freien Städte, neutralen Gebiete und bedeu
tendsten Verkehrswege zu Wasser und zu Lande beschützt wer
den. 

Urp.ano. Constantino Meale, der unter dem Pseudonym Umano schrieb, 
erwartete in seiner Schrift vom Jahre 1889 "La fine delle guerre 
nella federazione dei popoli" für den Frieden weder etwas von den 
gewöhnlichen internationalen Kongressen, noch von Schiedsge
richtsbarkeit, sondern allein von einem gemeinsamen Bund der 
Völker 1). Eine internationale Versammlung (assemblea interna
zionale) sollte in Mitteleuropa errichtet werden. Dort sollten alle 
europäischen Nationen ausser Russland und der Türkei durch 
drei, vier, fünf oder mehr Mitglieder entsprechend ihrer zahlen
mässigen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung vertreten 

Ein Kollektiv- sein. Diese Versammlung sollte internationale Gerichte gründen, 
:le~~~~tt:i~ die Kodifikation bewerkstelligen und die Abrüstung anordnen. 

Auch die vielen schwierigen Nationalitätenfragen von Irland, 
Elsass-Lothringen und anderen würden dann eine Lösung erfah
ren können. 

Mamoli. Signor Giuseppe Mamoli aus Castiglione d' Adolo in Italien 
sandte an die Redaktion des Concord 2) einen Entwurf für ein 
internationales Gericht, das in der Hauptstadt oder der danach 
bedeutendsten Stadt des Landes errichtet werden sollte, das 
durch seine Lage, seinen Umfang, seine Bevölkerung und seine 

Ein Gericht Interessen die geringste Möglichkeit biete, in einen diplomati
als Universal- sehen Konflikt verwickelt zu werden. Jede Nation sollte auf fünf 

organ. 

Brüssel ein, wo es vorgelesen wurde. V gl. Proces verbal de la conference internationale 
tenue a Bruxelles, le 17, 18, 19 et 20octobre 1882 ... Londres, 1883, S. 98 f. 

') Es wird hier die dritte Ausgabe der Schrift vom Jahre 1896 benutzt. 
") Concord, vom 17. Mai 1889, S. 57 f. 
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Jahre zwei Mitglieder für das Gericht (oder Parlament) ernennen. 
Bei der Behandlung eines Streitfalles sollten die nationalen 
Richter nicht an der Urteilsfällung teilnehmen dürfen. Zwangs
massnahmen sollten zulässig sein. Die erste Aufgabe des Ge
richts sollte die teilweise Abrüstung sein. Ferner sollte es alle po
litischen und wirtschaftlichen Probleme regeln. Wenn hinsicht
lich der Beschlüsse des Gerichts die ausreichende Mitarbeit eines 
Staates nicht erlangt werden könne, sollte ein kleineres Kollegi
um von drei Mitgliedern die Lösung der Angelegenheit herbei
führen 1). 

t. AMERIKANER 

In Amerika war es Alfred H. Love und seine Universal Peace Love. 

Union, die, geistig sehr verwandt mit Lemonnier's Liga, sich für 
einen weitgehenden Friedensplan einsetzten. Als das Problem des 
internationalen Gerichts immer mehr in den Vordergrund trat, 
kam auch Love mit einigen Richtlinien 2). Ihm schwebte ein in
ternationales Gericht vor Augen, das nach dem Vorbild, wie er 
schrieb, des amerikanischen Senats zusammengesetzt sein sollte. 
Jeder Staat sollte zwei Delegierte entsenden. Die Zahl der Stim
men sollte im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner stehen 3). Je
des Jahr sollte das Gericht während einiger Monate in den Haupt
städten zusammenkommen (nacheinander z. B. in Washington, 
Paris, Berlin, London), um die in der Zwischenzeit entstandenen 
Streitigkeiten zu bereinigen. Später, als die Bewegung für Schieds
gerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten, England und Frank
reich wuchs, hegte die Universal Peace Union die Erwartung, 
dass die Regierungen dieser drei Länder ein internationales 
Schiedsgericht gründen würden, wozu auch die andern Nationen 
zugezogen würden 4). 

Zu derselben Zeit, wo von verschiedenen Seiten an den amerika
nischen Kongress und an den Präsidenten das Ersuchen gerichtet 
wurde, die amerikanischen Regierungen zur Ergreifung der Ini-

1) Der Text des auf Englisch veröffentlichten Planes ist in manchen Punkten nicht 
deutlich. 

') Brief vom 4. Sept. 1879 von Alfred H. Love an die Ligue internationale de la 
paix et de la liberte. Bulletin officiel 1879, S. 87. 

3) Hierin folgte er also nicht der Einrichtung des amerikanischen Senats, sondern 
der des Repräsentantenhauses. 

') Vgl. Discours prononce par Madame Belva A. Lockwood au Congres internatio
nal de la paix, tenu a Paris du 23 an 27 juin 1889. 

TER MEULEN 16 
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tiative für einen Schiedsvertrag zu bewegen 1), wurde in Philadel
phia auf Veranlassung der National Arbitration League of the 
United States eine Zusammenkunft der weniger radikalen Ele
mente in der amerikanischen Friedensbewegung abgehalten 2). 
Hieran nahmen auch einige ausländische Delegierte teil. Auf 
diesem Kongress vom 27. und 28. November 1883 wurden Reso
lutionen angenommen in Bezug auf Schiedsgerichtsbarkeit, Kodi
fikation und die richtige Information der Regierungen und Be
völkerungen im Falle internationaler Reibungen. 

Haverford Von Seiten der Alumni Association of Haverford College wurde 
Alumni Asso- d V ml . Phil d I h' . V hl h .. ciation. er ersam ung ln a e p la eln orsc ag von noc gros-

serer Tragweite unterbreitet 3). Dieser Vertragsentwurf betraf die 
Errichtung eines internationalen Gerichts (international tribunal) 
und einer internationalen Polizeirnacht. Jeder Staat sollte im 
Verhältnis zur Grösse seiner Bevölkerung eine Anzahl von höch
stens drei Schiedsrichtern ernennen. Wenn bei einem Streitfall 
nicht mehr als drei Staaten beteiligt seien, sollten die von diesen 
Staaten ernannten Richter sich zurückziehen und dann als 
Berater für ihren Staat auftreten können. Falls mehr als drei 
Staaten bei einer Sache beteiligt seien, sollte das gesamte Ge
richt darüber urteilen. Den Richtern sollte zugleich die Samm
lung von Präzedenzfällen für die Aufstellung eines künftigen inter
nationalen Gesetzbuches aufgetragen werden. 

Die Staaten, die den Vertrag unterzeichnen würden, sollten 
Schiedsge- verpflichtet sein, sich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 

ri~~~~~~:!~ zu unterwerfen und zur Abrüstung überzugehen, mit Ausnahme 
tung. jener Streitkräfte, die zur Zwangsvollstreckung erforderlich seien. 

Diese internatiortale Polizei sollte aus Truppen im Verhältnis zur 
Bevölkerungszahl und aus Kriegsschiffen entsprechend der Ton
nage der anlaufenden Schiffe bestehen. Das Gericht sollte auch 
befugt sein einzugreifen, wenn blutige innere Streitigkeiten bei 
den teilnehmenden Staaten auszubrechen drohten. Der Sitz des 
Gerichts sollte wechseln, sodass jeder Staat an die Reihe komme. 

1) Vgl. hier unten S. 255. 
2) The Advocate of Peace, lan. u. Febr. 1884, S. I. 
8) Sketch of a proposed arbitration treaty prepared for the Alumni Association of 

Haverford College and submitted to a convention held at St. George's Hall, Phila
delphia, November 27th, 1883, abgedruckt in W. Evans Darby, International tribu
nals, 1904, S. 485 f. 
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g. DER RUSSE NOVICOW 

Schliesslich verdient noch der Russe Novicow genannt zu 
werden. Bei seinem Tode im Jahre 1912 haben Pazifisten und So
ziologen ihn als einen der wichtigsten Männer auf dem Gebiet der 
sozialen Wissenschaft geehrt. Der Kern seiner Lehre lautet nach 
seinen eigenen Worten 1): "Der Kampf ist ewig und universell, Biologische 

aber seine Formen, seine Methoden wechseln ständig je nach der dBetrKachtufng 
es amp es. 

Natur der betreffenden Phänomene". Damit wurde, wie Alfred 
Fried es ausdrückt, der soziale Darwinismus vernichtet, der da 
lehrt, dass sich die biologischen Kampfmethoden ohne irgendwel
che Modifikationen auf dem Gebiet der Soziologie wiederfinden, 
der da behauptet, dass ein biologischer Akt (das Massacker) die 
erste Ursache der menschlichen Assoziationen höherer Art und 
des Fortschrittes, demnach der Transformation der Gesellschaft 
ist. 

Novicows Arbeit liegt zum grössten Teil in einer späteren Peri
ode als der, die in diesem Werk behandelt wird. Bereits vor dem 
Jahre 1890 war aber schon von seiner Hand ein grosses Werk er
schienen 2), das für die hier besprochenen Probleme von Bedeu
tung ist. Im letzten Kapitel des Werkes finden wir eine Gegen
überstellung der internationalen Politik der Zukunft mit der der 
Vergangenheit und der Gegenwart. Für Novicow, der in der sozi
alen Entwicklung drei Stufen kennt, nämlich den Stamm, den 
Staat und die Nationalität, gehört die Nationalität zu den Ku1- Nationalität 

turerscheinungen höherer Ordnung. Nach seiner Meinung hätten ~~~t.Staat1iCh
die meisten europäischen Gemeinschaften schon lange die Phase 
des Staates überschritten, während jedoch die Grundsätze, die 
ihre äusseren Beziehungen beherrschten, dieselben geblieben 
seien. Die Phase des Staates stimme mit der physischen Wachs
tumsperiode der Lebewesen überein. Jeder gesunde und kräftige 
Staat werde dabei die Neigung zu Eroberungen zeigen. Aber es 
nahe eine Zeit, wo diese Neigung zu Ende sei und die geistigen 
Kräfte mehr zur Geltung kämen. Kriege würden dann mehr und 
mehr als etwas Unangenehmes empfunden. Novicow erkannte an, 
dass Gewaltpolitik einmal nötig gewesen sei. Sie habe zur Bildung 
von kräftigen Gemeinschaften geführt. Auch habe sie die Gleich-

') Friedenswarte, 1912, S. 212. 
") J. Novicow, La politique internationale, 1886. 
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gewichtspolitik zur Folge gehabt, indem die Expansion in den 
Gegenkräften von aussen ihre Grenzen gefunden habe. Die 
Gleichgewichtspolitik habe für ihre Zeit einen Fortschritt bedeu
tet, aber jetzt seien die Umstände verändert, die internationale 
Moral sei gegenüber den Erfordernissen einer sozialen Moral 
zurückgeblieben 1) : 

Toutes les actions qui seraient considerees comme honteuses 
et criminelles dans les rapports entre deuxindividus au sein d'une 
societe sont considerees comme glorieuses et profitables dans les 
rapports entre deux etats. Ainsi un homme se sentirait degrade 
et avili s'il dupait son voisin; un ministre des affaires etrangeres 
considererait comme un merite de tromper le ministre d'une puis
sance etrangere. Si un individu, reconnaissant qu'il a commis une 
injustice, venait loyalement reparer ses torts et rendre a un 
autre une propriete qu'il lui aurait ravie, nous considererions 
cette conduite comme admirable, et l'homme qui l'aurait tenue 
aurait notre estime et notre sympathie. Mais si un etat, voyant 
qu'une partie de ses citoyens veulent faire partie d'un groupe 
politique voisin, lui abandonnait une province de plein gre, nous 
trouverions cette conduite lache et honteuse, nous dirions que 
cet etat s' est deshonore. D' Oll vient ce contraste? Precisement 
de cette conception qu'il n'y a pas de solidarite entre les etats, 
qu'ils sont souverains, c'est-a-dire qu'ils poursuivent chacun des 
fins individuelles, mais qu'il n'existe pas une fin generale qui 
soit commune a tous. 

Novicow stellte dann die Frage, ob eine Veränderung hierin 
zu erwarten sei. Er sah in dieser Hinsicht zwei Hoffnung er
weckende Faktoren. Man halte sich jetzt an die Fiktion, dass der 
Krieg nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen den Heeren 
geführt werde. Dem stehe jedoch gegenüber, dass in der gegen
wärtigen Zeit so gut wie alle Männer Militärdienst ausüben 
müssten. Damit sei man beinahe wieder zu dem alten Zustand 
zurückgekehrt, wo alle Bürger eines Landes gegen die gesamten 

Krieg unvor- Bürger eines anderen Landes gekämpft hätten. Von mehr Bedeu-
teilhaft t . . d h d ·t.. t' F kt d .. l' h . ung set Je oc er zwet e guns tge a or, ass man nam tC 

begriffen habe, dass es einem Staat keinen Vorteil mehr bringe, 
wenn er den Wohlstand des Feindes vernichte 2). 

') S.340. 
') Diese letzte Auffassung hat Novicow im Jahre 1894 zu einem Buch ausgearbei

tet, das den Titel "La guerre et ses pretendus bienfaits" trägt und worin er teilweise 
dieselben Thesen verteidigt, womit 16 Jahre später, völlig unabhängig von ihm, Nor
man Angell in seinem berühmt gewordenen Buch "The Great Illusion" (Die falsche 
Rechnung) die Welt in Aufregung versetzte. 
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So müsse das, was einmal nützlich und nötig gewesen sei, jetzt 
unheilvoll genannt werden. Die tausendfältigen Beziehungen 
zwischen den Menschen auf der Erde hätten zur Folge gehabt, 
dass dort, wo früher Antagonismus bestanden habe, jetzt Soli
darität herrsche. Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur seien ge
meinschaftlicher Besitz vieler Nationen geworden. Die Ein
sicht komme zum Durchbruch, dass der Kampf als notwendiges 
Mittel für die weitere Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft auf einer höheren Stufe als die brutale Gewalt stehen 
müsse. 

Die Grundlage einer neuen internationalen Politik könne nur Kampf auf 

sein, dass die Gemeinschaften einander auf die höchststehende höherer Ebene. 

Weise bekämpften. 
Genau wie bei den einzelnen Menschen untereinander bestehe 

auch in dem Verhältnis zwischen den Gemeinschaften das höch
ste Interesse eines jeden schliesslich in der Achtung vor den 
Rechten des anderen. Sobald diese Wahrheit genügend durch
gedrungen sei, werde die Zeit anbrechen, wo einige Nationen sich 
vereinigen würden, um einander ihre Rechte zu garantieren und 
gemeinschaftlich mit ihren Heeren deren Verletzung zu verhin
dern. Dann werde das internationale Recht fortan eine Sanktion 
besitzen. Allmählich würden auch die anderen im eigenen In-
teresse sich dieser neuen Ordnung anpassen. Auf diese Weise Zivilisation 

werde dann eine grosse Gruppe der höheren Ordnung entstehen. ~:~!a~:. Or
Die daran teilnehmenden Nationen würden dabei das Bedürfnis 
empfinden, sich auf allerlei Gebieten untereinander zu verständi-
gen. Kongresse würden einberufen, die allmählich einen ständi-
gen Charakter bekämen. Die Zentralstelle der Gruppe bekomme 
die Verfügung über die Heere der teilnehmenden Staaten, um 
nötigenfalls die Beschlüsse durchzuführen. Es solle gleichzeitig 
das höchste Gericht werden, dem die internationalen Streitfälle 
zur Entscheidung vorzulegen seien. Die Zentralstelle solle allge-
mein gültige Vorschriften erlassen, wodurch der Kampf um das 
Dasein auf die vollkommenste Weise geführt werde. Man denke 
zum Beispiel, führte Novicow weiter aus, an den amtlichen Ge-
brauch einer zweiten Sprache in Ländern, wo mehr als eine 
Sprache gesprochen werde. Aus diesen Vorschriften könne sich 
ein allgemeines Gesetzbuch entwickeln. 

Schliesslich werde sich die "groupe de civilisation" auf alle Na-
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tionen der Erde ausdehnen. Dann werde Krieg die Angelegenheit 
einer internationalen Polizei. Natürlich werde es immer schwie
rig sein, meinte Novicow, zu wissen, wo und inwieweit in die indi
viduellen Rechte der Nationen eingegriffen werden müsse. Je
doch werde man auch im internationalen Verkehr schliesslich da
für eine befriedigende Lösung finden. 

13. DAS JAHR 1889 

.. Komm wieder glücklichs Jahr, du goldne 
[Zeit der Alten, 

Da Freyheit, Einigkeit und Menschenliebe 
[galten". 

HAGEDORN. 

1889! Sollte es Freunde der Demokratie gegeben haben, denen 
beim Eintritt in dieses Jahr nicht die Ereignisse von hundert 
Jahren vorher vor Augen gestanden haben? "Hatte nicht", so 

Hodgson Pratt schrieb Hodgson Pratt im "Concord" 1), "die Revolution von 
erinne~;8a9~ 1789 trotz der Fehler und Exzesse, die das Elend, die Unwissen

heit und die Leidenschaften der Menschen hervorbrachten, ein 
neues Zeitalter eingeleitet? Sie habe immerhin verkündet, dass 
in Zukunft auch der ärmste und niedrigste Sterbliche heilige 
Rechte habe. Die Revolution sei die Totenglocke für die Vorrech
te und die bevorrechteten Klassen, von autokratischen und des
potischen Regierungsformen gewesen. Seitdem habe der Grund
satz von der Gleichheit der Rechte und der Brüderlichkeit der 
Menschen seinen Weg unter den Völkern genommen. Besonders 
dort sei dies der Fall, wo das Christentum seinen Einfluss habe 
geltend machen können. Hundert Jahre seien verstrichen, seit 
die seltsame, die schreckliche, aber auch fruchttragende Revolu
tion stattgefunden habe. In diesem Jahr nun, fuhr Pratt fort, 
werde die Jahrhundertfeier begangen und man müsse zu der Er~ 
kenntnis kommen, dass in den abgelaufenen hundert Jahren der 
Fortschritt in Barmherzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Rechtschaffenheit grösser gewesen sei als jemals in einem J ahr
hundert zuvor. Aber der wahre Weg, um die Botschaft von der 
Befreiung des "gemeinen Volkes" zu feiern, bestehe nicht in eit
ler Beifallsbezeugung und rhetorischer Bewunderung für das, 

1) Concord, 19. Februari 1889. 
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was Menschen in der Vergangenheit geleistet hätten. Die Aufgabe 
bestehe vielmehr darin, ihrem Beispiel zu folgen und etwas für 
die Gegenwart und für die Zukunft zustande zu bringen. Jeder 
Tag im Leben dieser Welt habe seine besondere Not und seine be
sondere Aufgabe. Welche Aufgabe biete sich jetzt? 

Welches sei das Ungeheuer, das uns in dieser Zeit am aller
meisten bedrohe? Von woher komme die grösste Gefahr für die 
Erhaltung der Kultur, der Freiheit und der Befreiung von Milli- Der Militaris

onen Menschen, wofür die Männer von 1789 so grosse Dinge voll- :~sZe~~ Not 
bracht hätten? Wahrlich, die besondere Not dieser Zeit sei der 
Militarismus. Jeder in Europa, der sich seines Menschentums 
bewusst sei, der etwas von den heiligen Kräften in sich fühle, der 
imstande sei, etwas von den grossen und schönen Dingen, die das 
menschliche Leben und die menschliche Arbeit jedem sein könn-
ten, zu sehen, der müsse vor Scham erröten über den gegenwärti-
gen Zustand des zivilisierten und "christlichen" Europa. Es sei 
eine Schande für jeden Mann und jede Frau, vom Fürsten auf 
dem Thron bis zum einfachen Taglöhner auf dem Land oder in 
der Fabrik, dass keiner auch nur einige Stunden oder Gedanken 
übrig habe für die Frage: "Wie können wir 320 Millionen unserer 
Mitmenschen in Europa von einem Unglück befreien, das ärger 
ist als Pest oder Hungersnot?" Denn diese erfüllten die Seele des 
Menschen nicht mit Hass und brächten die Freiheit oder die Ge-
rechtigkeit nicht in Gefahr. Man solle die Tatsachen nicht ver-
kennen oder verkleinern. Der allgemeine Militarismus müsse auf-
hören, der nicht nur jede materielle Wohlfahrt hinwegmähe, 
Bankrott und Hungersnot bringe, sondern auch dahin führe, 
das übergewicht einzelner grosser Militärstaaten wiederherzu-
stellen, die auf der Vernichtung und Einverleibung der kleinen 
und schwachen Gemeinschaften aufgebaut seien. 

Wohlan denn, was sei die Pflicht von 1889, wenn man, wie die 
Männer von 1789, die besondere Not der Zeit ins Auge fasse und 
die menschliche Gesellschaft vom Untergang erretten und seine 
Aufgabe erfüllen wolle? Das Volk besitze eine Macht, die es 
hundert Jahre vorher nicht gekannt habe. Von dieser Macht 
müsse es auch Gebrauch machen. überall müsse es das Schwert Das Volk muss 

aus den Händen der Regt·erenden schlagen. Denn das Schwert ddie RegttOerettn-
en en wa -

bedeute Vernichtung und Tod. Das Volk dürfe nicht länger dul- nen o 

den, dass die regierende Klasse sage, dass Gewalt das einzige Ret-
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tungsmittel sei, und dass sie in dem greulichen Wettlauf in gegen
seitiger Verarmung und Vernichtung fortfahre. jetzt, 1889, sei es 
Zeit zu erklären, dass jeder Herrscher, jeder Staatsmann und je
des Parlament verschwinden müssten, die nicht ihre Zustimmung 
zur Einberufung eines "Kongresses für Abrüstung "gäben. Diese 
Aufgabe habe 1889 sich zu stellen, und dann könne dieses jahr 
im Herzen und im Geiste der Menschen sogar noch unsterblicher 
als 1789 werden. Es sei für alle höchste Zeit zu wissen und zu be
greifen, dass auf übereinstimmung und Zusammenarbeit und 
nicht auf Kampf und Vernichtung die höchste Hoffnung der Be
stimmung des Menschen, seine grössten und beständigsten Inter
essen, sein Fortschritt und Glück aufgebaut seien. Es sei Zeit, so 
endete Pratt, dass "der Mensch wahrhaftig Mensch wird und 
dass der allgemeine Friede wie ein Lichtstrahl über dem Land 
und wie ein Strahlenbündel über dem Meer liegt". 

Friedenshoff- Mehr noch als das jahr 1878 schien das jahr 1889 für die west-
;::!e~8~:' liehe Welt im Zeichen des Friedens zu stehen. An der anderen 

Seite des Ozeans standen die Staaten von Nord und Süd im Be
griff sich enger an einander zu schliessen, und man erwog die 
Errichtung eines ständigen internationalen Gerichtshofs für alle 
amerikanischen Staaten 1). 

Im alten Europa schien der Zustand bedeutend verbessert. 
Das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland, das so 
stark den internationalen Zustand beherrschte, war viel weniger 
gespannt als in den vorhergehenden jahren. Die "boulangisti
sehe" Gefahr war gewichen. Eine Weltausstellung konnte für den 
Fortschritt und den Frieden Zeugnis ablegen 2). Passyerzählte 3), 
wie gerührt er gewesen sei beim Aufmarsch der Gelehrten, In
dustriellen, Künstler und Arbeiter aus allen Ländern, die anläss
lieh der Ausstellung eine Auszeichnung bekommen hätten. Unter 
ihnen hätten sich sehr berühmte Männer wie auch Menschen be-

') Vgl. den Brief von Hodgson Pratt und J. Frederick Green als Vorstandsmitglie
der der International Arbitration and Peace Association, datiert Februar 1889, im 
Concord vom 19. Februar 1889, S. 22. Auf dem Friedenskongress im Jahre 1884 
machte Pedro S. Lamas die Mitteilung, dass die süd amerikanischen Staaten einig 
seien hinsichtlich der Errichtung eines Schiedsgerichtshofes für ihre Streitigkeiten. 
Vgl. Journal des Economistes, September 1884, S. 462. Wie bekannt, ist auf dem 
panamerikanischen Kongress jedoch nichts aus diesen Plänen geworden. 

2) "et, tout d'un coup, l'exposition remplavait le general ... ". V gl. A. Dansette, Du 
Boulangisme a la Revolution Dreyfusienne. I (1938), S. 303. 

3) Fred. Passy, Pour la Paix, 1909, S. 99 f. 
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funden, die nur einen bescheidenen Platz in der menschlichen Ge
sellschaft einnahmen und deren Namen nun zum ersten Mal in 
der Öffentlichkeit genannt worden seien. In Gruppen nach ihrer 
Nationalität oder Vereinsmitgliedschaft seien alle vor der Tribüne 
des Präsidenten der Republik aufmarschiert und hätten zum 
Zeichen des Grusses ihre Fahnen und Banner gesenkt. Der erste 
Bürger der Republik, in seiner einfachen schwarzen Kleidung, 
habe auf diese Weise das Erbe des Frankreichs der Revolution, 
nämlich die Freiheit, und des Frankreichs des neunzehnten Jahr
hunderts, nämlich die Botschaft der Gerechtigkeit und des Frie
dens, vertreten und dabei die Huldiging beinahe der ganzen Welt 
entgegengenommen. Das sei, fügte Passy dem hinzu, noch keine 
zwanzig Jahre nach dem grossen Unglück gewesen, das das Va
terland getroffen habe: auf solche Weise habe man Rache ge
nommen. 

Eine eindruckerweckende Reihe internationaler Zusammen
künfte fand im Jahre 1889 in der französischen Hauptstadt 
statt 1). Man durfte hoffen, dass alle in die Losung des Friedens 
einstimmen würden 2). 

Galt das auch für die grosse Masse der sozialistischen Arbeiter? 
Die Arbeiter in Frankreich hatten mehrfach den Plan bespro- Rivalisierende 

chen, anlässlich der Feier des Jahrhundertfests der französischen ::~~;:~e-un_ 
Revolution einen internationalen sozialistischen VerbTÜderungs- ter den fran

kongress zu organisieren 3). Aber .... die sozialistischen Arbeiter ~~~i~~~n Ar

kamen nicht auf einem, sondern zur selben Zeit auf zwei einan-
der bekämpfenden Kongressen zusammen. Ausserdem verhielten 
sie sich in Bezug auf die Friedensbewegung zurückhaltend und 
zögerten, mit den bürgerlichen Gruppen zusammen zu arbeiten. 
Zwar betrachtete auch der Kongress der Marxisten, der die Ab-
schaffung der stehenden Heere und die allgemeine Volksbewaff-
nung forderte, den Frieden als die unentbehrliche Vorbedingung 
für die Emanzipation der Arbeiter, jedoch konnte er in seiner 

') L'Annuaire de la vie internationale, 1908-1909 und 1910-1911, nennt für das 
Jahr 1889 104 internationale Kongresse, wovon 89 in Paris abgehalten wurden. 

S) Auch der Papst warnte vor der Gefahr der stets wachsenden Bewaffnung und 
ermunterte dazu, die Grundpfeiler des Rechts zu verstärken. Allocutio ad S. R. E. 
Cardinales, De munere pacifico ecclesiae commisso. 11. Februarii 1889, in: Sanc
tissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII Allocutiones, epistolae, constitutiones, etc. 
vol. 111 (1887-1889) Brugis, 1893, S. 213 f. 

3) H. P. G. Quack, De Socialisten. Personen en stelsels. Deel VI (1901), S. 464 f. 
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Verurteilung des Krieges keineswegs das sozialistische Prinzip 
verleugnen 1) : 

Der Congress erklärt weiter, dass der Krieg, das traurige Pro
dukt der gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse, erst ver
schwinden wird, wenn die kapitalistische Produktionsweise der 
Emanzipation der Arbeit und dem internationalen Triumph des 
Socialismus Platz gemacht hat. 

Der Friedens- Die Friedensvereine selbst, unter denen oft ebenfalls unüber-
kongress. brückbare Gegensätze bestanden hatten, gaben jedoch diesmal 

das Vorbild der Versöhnung. Der Friedenskongress, der in der 
französischen Hauptstadt abgehalten wurde, war das gemeinsame 
Werk aller. Das Rundschreiben, das die Pazifisten zusammenrief, 
trug die Unterschrift sowohl der gemässigten als auch der radi-

Die Vereine kalen Organisationen. Passy's Verein und die Liga von Lemon-
von Passy und· b 't t b "d l' h D' al llt d K Lemonnier ar- mer ar el e en ru er lC zusammen. lesm wo e er ongress 
beiten zusam- nicht nur den Frieden im engeren Sinne fördern. Die Teilnehmer 

men. wurden vielmehr durch dreierlei Gesichtspunkte vereint, die 
von vielen zuvor manchmal als Gegensätze empfunden worden 
waren: Schiedsgerichtsbarkeit, Freiheit und Frieden. 

Die angenommenen Resolutionen machen in der Tat den Ein
druck eines Versuches, die verschiedenen Strömungen zu ihrem 
Recht kommen zu lassen. Sie betrafen fünf Punkte: Schiedsge
richtsbarkeit, Kodifikation, Föderation, Neutralisation und Frie
denspropaganda 2). 

Die Schiedsgerichtsbarkeit sollte eine der Grundsätze jeder 
Staatsverfassung werden. Jeder Vertrag sollte eine Schiedsklau
sel enthalten. Ausserdem sollten die Völker dazu übergehen, all
gemeine Schiedsverträge zu schliessen. Im Hinblick auf die spä
tere Errichtung eines ständigen internationalen Gerichts (en pre
vision de l'etablissement d'un tribunal international) wurde in 
Erwägung gezogen, dass jeder Staat nach dem Abschluss eines 
Vertrages im voraus die Mitglieder für ein eventuell erforderliches 
Schiedsgericht ernennen sollte 3) : 

') Resolution vom Kongress der Marxisten. Protokoll des Internationalen Arbeiter
Congresses zu Paris, 14.-20. Juli 1889, Nürnberg 1890, S. 120. Vgl. auch Karl Kauts
ky, Sozialisten und Krieg. Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Sozialismus von den 
Hussiten bis zum Völkerbund, 1937, S. 280 f. 

') Bulletin officie1 du lerCongres universeldelapaix, Paris 1889. Berne 1901. Vgl. 
auch Congres international de la paix, Compte rendu sommaire des seances. Paris 1889. 
Es ist bedauerlich, dass kein ausführlicher Kongressbericht vorhanden ist. Einige 
Besonderheiten über die Besprechungen sind im Herald of Pe ace vom I. Aug. 1889, S. 
259 f., zu finden. 

') Bulletin officiel S. 1889,23 f. 
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En prevision de l'etablissement d'un tribunal international 
permanent,le Comite considere que le premier pas a faire, en vue 
de la realisation de ce voeu, consiste a conseiller a chaque Gou
vernement ayant un traite a signer avec celui d'un autre Etat de 
designer d'avance les jurisconsultes qui devront, de leur cöte, 
faire partie du tribunal arbitral, en invitant le Gouvernement 
cotraitant a faire de meme. 

Dem Kongress schien es auch erwünscht, dass ein System inter
nationaler Gesetzgebung festgestellt würde, und zwar vor allem 
in Bezug auf die friedliche Lösung von Streitfällen. Die verschiede
nen Organisationen sollten ihre Arbeit für die Idee der Kodifika
tion kräftig fortsetzen 1). Diese Gesetzgebung sollte sich auch 
mit dem Verhältnis zu den nicht-zivilisierten Völkern beschäf-
tigen. Auf den Vorschlag von Hodgson Pratt gab der Kongress Der Kongress 

seine Zustimmung zu dem hier und da abgeänderten Entwurf, :t:~!:r~evi's 
den Leone Levi für die Gründung eines Rates und eines obersten Entwurf zu. 

internationalen Schiedsgerichtshofes angefertigt hatte. 
Der Kongress erklärte sich im Prinzip für die internationale Für die Föde

Föderation der Staaten. Allmählich sollten die Staaten unter ration. 

Berücksichtigung der Geschichte des Deutschen Bundes und der 
Entwicklung der Schweiz zu einer einheitlichen Gesetzgebung 
kommen. Hinsichtlich der Föderation wurde weiterhin noch ge-
sagt 2), dass eine derartige Vereinbarung durch eine internationale 
Kommission vorbereitet werden könne. Der Föderationsvertrag 
sollte eine Lösung aller Probleme geben, aus denen jetzt eine 
Kriegsgefahr entstehen könne und die auf die Revision der Gren-
zen Bezug hätten. Dabei sollte den Wünschen der betroffenen 
Völker Rechnung getragen werden 3) : 

1) In dem in die Resolutionen aufgenommenen Entwurf von Levi wurden auch 
die Kodifikationsversuche von Bluntschli, Field und Levi genannt. Vgl. für den Ent
wurf von Levi auch oben S. 174 f. 

") Es ist eigenartig, dass der Text der Resolutionen, wie dieser im Bulletin zU fin
den ist, zwei verschiedene Paragraphen, III A und III B, der Föderation widmet, 
und dass andere Veröffentlichungen, wie I' Al'bitl'e, Organe de la Societe fran~aise de 
l'arbitrage entre nations, Juli 1889, S. 269 f., Archives diplomatiques, deuxieme serie, 
Tome XXXI (1889), S. 351 f., und die Schrift der Ligue internationale de la paix 
et de la liberte: Resolutions votees (en 1889) a Paris par le Congres international de 
la paix .. , paria Conference interparlementaire .. , par le 23me congres de la Ligue ... , 
Geneve 1889, den Paragraphen IIIB nicht enthalten. Besteht vielleicht die Möglich
keit, dass die Kongressleitung, um verschiedene Parteien zufriedenzustellen, zwei 
Vorschläge bezügl. des Föderationsgedankens (vgl. Herald of Peace vom I. Aug. 1889, 
S. 261) annehmen und in die Resolutionen hat aufnehmen lassen? 

3) Am Ende der Resolutionen wurde nochmals erklärt, dass eine Annexion nur 
mit freier Zustimmung der Bevölkerung möglich sein dürfe. Es war U.a. dieser Ge
danke, wodurch deutsche Kreise manchmal gehindert wurden, sich der internatio
nalen Friedensbewegung anzuschliessen. 
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Le pacte federatif devra resoudre les questions qui, a l'heure 
actuelle, menacent de devenir des casus belli entre les Etats res
pectifs, et qui toutes se rapportent ades remaniements possibles 
de la carte du monde, en resolvant ces questions conformement 
aux voeux des populations interessees, regulierement et loyale
ment consultees a cet effet. 

Auch sollte auf Grund dieses Vertrages ein grosser europäischer 
Rat errichtet werden, um alle Streitigkeiten zwischen den Völ
kern zu entscheiden, für eine allgemeine und allmähliche Ab
rüstung zu sorgen, und die Handelsfreiheit, die Kultur und die 
Entwicklung der gesamten Erde und aller Völker zu fördern: 

Le m~me pacte devra instituer un grand conseil europeen 
charge: 

1°. De statuer sur toutes les causes de conflits qui pourraient 
surgir d'un peuple a l'autre. 

2°. De presider au desarmement general simultane et pro
gressif. 

3°. De modifier les institutions douanieres de maniere a arri
ver progressivement au libre echange final. 

4°. De propager, par des voies pacifiques, entre autres par 
protectorats librement acceptes, la diffusion des sciences, de !'in
dustrie, des voies d'humanite et de justice parmi les nations les 
moins avancees du globe. 

5°. De favoriser la colonisation des continents non peuples et 
l'exploitation, au profit de l'humanite tout entiere, des elements 
de richesse qu'ils contiennent. 

Für Neutrali- In Bezug auf die Neutralisation wurden Regeln angenommen, 
sierungen. die den Zweck hatten, die Kriegshandlungen einzuschränken. 

Ferner wurde den auf den vorigen Kongressen festgestellten Prin
zipien hinsichtlich der Neutralisation der skandinavischen Län
der Zustimmung erteilt. Die Verträge, in denen die Neutralisation 
der Schweiz und anderer für neutral erklärter Länder geregelt 
waren, sollten respektiert werden. Weiterhin wurde der Wunsch 
ausgesprochen, dass ein Komite aus einer grossen Anzahl Friedens
Vereinigungen gebildet werden sollte, das die Aufgabe haben soll
te, alle bedeutsamen Tatsachen zu untersuchen, die zu einem 
Krieg führen könnten und Massregeln vorzuschlagen und zu er
greifen um zu verhindern, dass der Zustand sich verschärfe. Auch 
bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern und zwi
schen Arbeitern untereinander sollten Mitglieder dieses Komites 
vermittelnd auftreten. 

Auch in Bezug auf den Unterricht und die Erziehung in pazi-
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fistischem Geist äusserte sich der Kongress. Die Professoren für 
das internationale Recht und die Verfasser von Handbüchern 
sollten, ebenso wie alle Schulen, dem Schiedswesen mehr Auf
merksamkeit schenken. Eine kräftige Friedenspropaganda, wo
bei u. a. an die Verbreitung einer internationalen Sprache gedacht 
war, sollte gemacht werden. 

Der Friedenskongress endete am 27. Juni. Unmittelbar darauf Erste Inter

folgte die erste interparlamentarische Konferenz, die von der ~:~~a~::tf:~i
englisch-französischen parlamentarischen Konferenz des vorher- renz. 

gehenden Jahres vorbereitet worden war. Der Gedanke, Parla
mentsmitglieder verschiedener Länder auf einer Zusammen-
kunft zu vereinigen, war bereits viele Jahre zuvor geäussert 
worden 1). Die Verwirklichung hing schliesslich eng mit den Ver-
suchen zusammen, einen Schiedsvertrag zwischen den beiden 
angelsächsischen Ländern untereinander und zwischen den Ver-
einigten Staaten und Frankreich zustande zu bringen. In diesen 
drei Ländern wurden die Parlamente immer wieder in die Frie-
dens- und Arbitragebewegung hineingezogen. 

In Frankreich 2) erweckte im Jahre 1878 eine Eingabe von Bemühungen 

Pierre Sigaud an die Abgeordneten-Kammer, die die Gründung ~~h!a~:~;-_ 
einer fakultativen Föderation unter den Staaten ins Auge fasste, ment. 

Aufmerksamkeit 3). Ein Jahr später äusserte eine grosse Anzahl 
Einwohner von verschiedenen Gemeinden des Rhöne-Departe-
ments den Wunsch, dass die französische Kammer die Regierung 
ersuchen sollte, mit andern die Errichtung eines internationalen 
Schiedsgerichtshofes zu vereinbaren 4). Die Kommission zur Be-
handlung der Eingaben musste, obwohl sie die Zeit noch nicht 
für reif ansah, dennoch anerkennen, dass der Gedanke Terrain 
gewinne. Es sei die Aufgabe der Presse und der Friedensvereine, 
mehr und mehr Propaganda dafür zu machen. Im Beginn der 
achtziger Jahre boten u. a. die Verhandlungen über einen Han
delsvertrag zwischen Frankreich und China Veranlassung, die 
Frage der Schiedsgerichtsbarkeit im französischen Parlament zur 
Sprache zu bringen. Dann folgte im Jahre 1886/87 der Vorschlag 
von Antide Boyer in der Chambre des Deputes, wodurch die 

') Vgl. u. a. die Versuche und Vorschläge von Marcoartu, Loewenthal, Thiaudiere, 
Laya, hier oben S. 92, 130 und 154. 

I) In den Friedensschriften wurde eine grosse Anzahl genannt. Es ist jedoch nicht 
immer leicht, den Text in den Dokumenten wiederzufinden. 

3) Journal Officiel, 8. Dez. 1878, S. 11614. 
') JournalOfficiel, 22. Dez. 1879, S. 11445. 
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französische Regierung ersucht wurde, die Initiative zu einer in
ternationalen Konferenz für die Regelung einer völligen gleich
zeitigen Abrüstung und für die Errichtung eines internationalen 
Schiedsgerichts zu ergreifen 1): 

"ARTICLE UNIQUE. - Le Gouvernement est invite cl prendre 
l'initiative d'une conference internationale OU les deIegues des 
Etats adherents ehereheront les moyens d'arriver cl une entente 
pouvant servir de base cl un desarmement general et simultane 
des peuples et cl l'etablissement d'un tribunal arbitral des diffe
rends internationaux." (Tres bien! sur divers banes cl gauche.) 

Dieser Vorschlag wurde ebenso wenig wie der Vorschlag, den 
Frederic Passy zusammen mit verschiedenen andern 2) einge
reicht hatte, angenommen. Jedoch im Jahre 1888 schlugen Passy 
und seine Anhänger aufs neue die Annahme einer Resolution vor, 
worin der Nachdruck darauf gelegt wurde, dass ein Schiedsge
richt zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten wünschens
wert sei 3): 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

La Chambre, attentive cl tout ce qui peut contribuer a aceroi
tre les garanties de paix et de securite dont le monde a besoin; 

Frappee des progres deja n~alises dans ce but par l'emploi des 
procedes amiables de mediation et d'arbitrage, par la eonsecra
tion de plus en plus formelle donnee aces procedes par les dec1a
rations et par les actes des cabinets, des parlements et de la 
diplomatie; 

Touchee notamment du mouvement qui s'est produit simulta
nement en Amerique et en Europe en faveur d'un traite general 
et permanent d'arbitrage entre la republique des Etats Unis et 
la Republique fran<;aise; 

Et convaincue de l'importance que pourrait avoir, non seule
ment pour les deux pays, mais pour le reste du monde, la realisa
tion d'une telle eonvention, 

Invite le Gouvernement a ne negliger aucune occasion de favo
riser, par ses conseils ou par son exemple, l'amelioration du droit 
international et la substitution des solutions pacifiques aux solu
tions hasardeuses de la force, 

Et ex prime tout particulierement le desir de voir la Republi-

') Seance du 13 janvier 1887. Chambre des Deputes. Debats parlementaires. 
Compte rendu, 1887, I, S. 12. 

2) Proposition de resolution tendant a l'amelioration du droit international ... 
1887, Vgl. auch Documents parlementaires. Annexes 1887, I, S. 155 f. 

3) Seance du 11 juin 1888. Chambre des Deputes. Documents parlementaires. An· 
nexes 1888, I, S. 748. 
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que fran~aise et la Republique des Etats-Unis s'entendre pour 
faire entrer definitivement dans la pratique des nations civili
sees, en l'adoptant pour leurs relations reciproques, ce grand 
principe de justice et d'humanite. 

Dieser Vorschlag wurde von der Kommission zur Behandlung 
von Initiativ-Anträgen günstig beurteilt, mit deren Beschlüssen 
sich die Kammer einverstanden erklärte 1). 

In England gelang es Randal W. Cremer, zur selben Zeit, als 
der Marquis von Bristol im Oberhaus keine Möglichkeit sah, die 
Annahme seines Vorschlages in Bezug auf ein internationales Ge-
richt zu erlangen 2), im Unterhaus die Unterschriften von 232 Bemühungen 

Mitgliedern für den Abschluss eines Schiedsvertrages mit den :e:t: ~:~~= 
Vereinigten Staaten zu bekommen. Dies war ein bedeutsames britanniens 

Ereignis in der langjährigen Geschichte des Zustandekommens und der U.S.A. 

eines Schiedsvertrags zwischen den beiden angelsächsischen 
Ländern, wenn es auch noch geraume Zeit dauern sollte, bevor 
ein solcher Vertrag im sicheren Hafen landete. 

Schliesslich müssen die Vereinigten Staaten genannt werden, 
wo auch nach der Annahme der Resolution durch den Kongress 
im Jahre 1874 und vor allem in den achtziger Jahren immer wie
der Versuche unternommen wurden, um den Präsidenten zu be
wegen, die Initiative für ein internationales Schiedssystem und 
die Errichtung eines internationalen Gerichts zu ergreifen 3). Vie
le dachten dabei an einen Vertrag mit England und Frankreich. 
Es war auch zum Teil dem Einfluss der englischen Friedens
Deputation zu verdanken, dass am 14. Juni 1888 eine Resolution 
von John Sherman aus Ohio angenommen wurde 4), die denselben 
Inhalt und grösstenteils auch dieselbe Fassung hatte wie die, die 
14 Jahre vorher zustande kam. Zwei Jahre später wurde die Re
solution in beiden Häusern des Kongresses angenommen. 

Hervorgegangen aus der Bewegung für den Abschluss eines 

1) Aus der Behandlung eines gleichen Vorschlages im Jahre 1895 ging hervor, dass 
im Jahre 1888 zwar die Beschlüsse der Kommission von der Kammer angenommen 
worden waren, aber dann wegen des innerpolitischen Zustandes - man denke an die 
Staatsstreichpläne von Boulanger - keine Debatte stattgefunden hatte. 

") Hansard's Parliamentary Debates. Vol. CCCXVII, 1887 (25. Juli), S. 1830 f. 
8) Die Anträge von James F. Wilson, I. Newton Evans, Pettibone, etc. stammen 

vor allem aus den Jahren 1885-1886 (49th Congress). Vgl. Congressional Record. Vgl. 
auch Bu"eti.n de la Societe fran~aisedes Amis de la Paix, 1884-1887, S. 315 f. 

') Der Congressional Record gibt kein deutliches Bild von dem Ergebnis der Ver
handlungen. Edson L. Whitney, The American Peace Society, 1928, S. 197, schreibt 
aber: The resolution passed the Senate unanimously, but was not considered by the 
House. 
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Schiedsvertrages zwischen den beiden angelsächsischen Ländern 
und zwischen den Vereinigten Staaten und Frankreich, konzen
trierte die interparlamentarische Zusammenkunft ihre Kräfte an
fänglich auf die Schiedsgerichtsbarkeit 1). So betrafen die Reso
lutionen von 1889 in erster Linie die Zweckmässigkeit für die 
Staaten, zur Aufnahme von Schiedsklauseln und zum Abschluss 
von Schiedsverträgen überzugehen. Gleichzeitig jedoch wurde der 
Grundstein für eine bleibende Friedens-Organisation gelegt. Wenn 
man der Mitteilung im "Concord" glauben darf 2), war es der 
Kongress der Pazifisten, der auf Grund der Initiative von Ma-

Madame dame Griess-Traut bei den Führern der interparlamentarischen 
be~~~~~~;:~~! Konferenz anregte 3), ein beständiges Organ zu gründen, das 
internationales sich nicht nur mit der Vorbereitung einer neuen Konferenz be-

Organ. schäftigen, sondern auch die Missverständnisse, die unter den 
Völkern entstehen könnten, aus dem Wege räumen sollte. Dieser 
Gedanke wurde in die 6. Resolution übernommen und darin ver
arbeitet. In dieser Resolution wurde von einem Appell an die 
öffentliche Meinung gesprochen, der von der internationalen Kom
mission ausgehen sollte 4) : 

Un comite compose de membres de chaque nationalite est 
charge de preparer la Conference suivante, de faire les convoca
tions, de recueillir les souscriptions necessaires, et, dans I'inter
valle, de reunir tous ses efforts pour dissiper les malentendus qui 
pourraient se produire, en faisant au besoin appel a l' opinion 
publique. 

Fredrik Ba- Einer der bedeutendsten Teilnehmer an der Konferenz, der dä-
j~r's voSrshcl~lahg nische Parlamentsabgeordnete Fredrik BaJ·er 6), der sich andau-emes c 1C -

tungsverfah- ernd für die Sache des Friedens einsetzte, sah sich auf Grund der 
rens. zustande gekommenen Regelung veranlasst, sogleich mit einem 

Vorschlag zutage zu treten 6). Sobald die ständige Kommission in 

') Für die Geschichte, vgl. Chr.-L. Lange, Histoire documentaire de I'Union Inter
parlementaire, I. Conferenccs de 1888 et 1889, (Brüssel 1915). 

') Concord, Sept.-Okt. 1889, S. 103. 
3) Verschiedene führende Teilnehmer an dem Friedenskongress waren Parlaments

mitglieder und wurden tonangebende Figuren auf der interparlamentarischen Kon
ferenz. Dies war u. a. der Fall bei Angelo Mazzoleni, der die betreffende Resolution 
verteidigte. Vgl. Lange a. a. 0., S. 114. 

') Union Interparlementaire. Resolutions des Conferences ... 1911, S. 34. Vgl. auch 
S. 14 u. 24. 

5) Man denke auch an seine Versuche hinsichtlich der Zusammenarbeit und Neu
tralisierung der skandinavischen Länder, u.a. bei Gelegenheit der Friedens-Kon
gresse in Genf (1883), Bern (1884), und Gothenburg (1885), deren Beschlüsse vom 
Friedens-Kongress des Jahres 1889 anerkannt wurden. 

') A draft project for international arbitration, by Fredrik Bajer. Concord, 
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Funktion getreten sei, sollte sie eine Anzahl Mitglieder des Insti
tut de droit international und der wichtigsten Friedensvereine 
ernennen, die zusammen den Rat für internationale Schiedsge
richtsbarkeit (Council of International Arbitration) bilden wür
den. Der Verfasser des Vorschlages meinte, dass auf diese Weise 
seinem Wunsche, neben den Juristen auch dem Laien-Element 
einen Anteil an der Bildung des Rates zu geben, am besten Aus
druck verliehen werde. Wenn nun ein ernsthafter Streitfall zwi
schen zwei Staaten entstehe, sollte der Präsident der interparla
mentarischen Kommission durch Vermittlung der Kommis
sions-Mitglieder, die zu den streitenden Nationen gehörten, alle 
diesbezüglichen diplomatischen Schriftstücke anfordern. Diese 
Dokumente wären an alle Mitglieder derinternationalen Kommis
sion zu schicken. Die Kommission hätte, so oft der Vorsitzende 
oder die Mehrheit der Mitglieder es wünschen, zusammenzutreten, 
um die öffentliche Meinung über die Tatsachen zu unterrichten. 
Ausserdem sollten die Schriftstücke dem Schiedsgericht vorge
legt werden. Die Mitglieder dieses Gerichts würden aus den Mit
gliedern des Rates von den Mitgliedern der interparlamentari
schen Kommission ernannt. Die Parlamente oder, wenn diese 
keine Sitzung hätten, die Regierungen der betreffenden Staaten 
sollten von der Wahl des Schiedsgerichts und der Möglichkeit, 
davon Gebrauch zu machen, in Kenntnis gesetzt werden. Eben
falls wie Leone Levi wollte auch Bajer nur an die moralischen 
Kräfte appellieren. Er meinte aber, dass dieser Appell wirkungs
voller sein könnte, wenn das Gericht, wie Bajer es vorschlug, aus 
einer Kommission von Mitgliedern der nationalen Parlamente 
hervorgehe (d. h. daraus gewählt werde), als wenn sie von den 
Regierungen ernannt würden. 

Auch eine andere prominente Figur der Konferenz griff sofort Passy's Mei

nach Schluss zur Feder. Frederic Passy zeigte sich von dem Er- nung über die 

reichten begeistert. Mehr als einmal, so schrieb er 1), habe er im Konferenz. 

Laufe der Jahre seine warnende Stimme hören lassen 2) aus 
Furcht, dass man durch das Propagieren von zu weitgehenden 

Sept.-Okt. 1889, S. lOS, enthält den Text dieses Entwurfes in drei Artikeln, dem 
einige Bemerkungen des Vorstandes der International Arbitration and Peace Asso
ciation und die Antworten von Bajer hinzugefügt sind. 

1) L'Arbitre. 15. Aug. 1889, S. 281 f. Siehe auch LeDevoir, 1889, S. 627 f., und Con
cord, Sep.-Okt. 1889, S. 104 f. 

") Vgl. u. a. oben S. 154 f. 

TER MEULEN 17 
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Plänen nichts erreichen werde. Aber gross sei der Unterschied 
zwischen dem Gedanken, bereits von heute auf morgen eine 
Machtorganisation zu bilden, die über den Staaten stehe, und 
dem zugleich bescheidenen und erhabenen Wunsch, auf natürli
chem Wege eine moralische Macht zu bilden, womit die Regie
rungen, ohne daran irgendwelchen Anstoss nehmen zu können, 
rechnen müssten. 

I?re mo~a- Die interparlamentarische Konferenz und ihr ständiges inter-
hsche Em- . al' h . f . d 

wirkung. nation es KOmItee könnten se r Viel ür den Fne en tun. Von 
ihren Mitgliedern könne in Zeiten internationaler Unruhe ein be
ruhigender Einfluss ausgehen. Sie würden die Parlamente und 
Regierungen mit einem Geist von Mässigung, Weisheit und 
Rechtschaffenheit durchdringen. Man solle einmal annehmen, 
fuhr Passy fort, dass ein ernster internationaler Streitfall entste
he und im Augenblick, wo ein Krieg auszubrechen drohe, ein 
Aufruf erscheine, der von einer Anzahl allgemein geehrter Män
ner unterzeichnet sei, deren Erfahrung und Unparteilichkeit über 
jeden Zweifel erhaben seien, die verschiedenen Nationen ange
hörten, unabhängig von dem Zank um persönliche Interessen 
seien und nur auf die Stimme des allgemeinen Interesses der ge
samten Menschheit hörten. Man stelle sich einmal vor, dass ein 
derartiges Manifest erscheine und geradezu an das Weltgewissen 
appelliere. Die Wirkung werde gewaltig sein. Gewiss würden in 
neun von zehn Fällen die Parteien sich unter dem Einfluss der 
öffentlichen Meinung gezwungen sehen, dem guten Rat, der ih
nen gegeben werde, Gehör zu schenken. Passy erinnerte dann an 
das Ereignis, das auf den ersten Seiten dieses Bandes wiederge
geben wurde und worin er selbst eine wichtige Rolle spielte, als 
im Jahre 1867 zwei oder drei Männer, ohne Auftrag und unbe
kannt, es fertig brachten, eine Bewegung ins Leben zu rufen, wo
durch innerhalb weniger Tage ein schrecklicher Krieg verhindert 
wurde. Aber noch viel grösser werde der Einfluss der Vertreter 
der internationalen Versammlungen sein, die geradezu den Kern 
der nationalen Willensäusserungen vereinigten. Allerdings werde 
es sich, so endete der Verfasser, in Wirklichkeit nicht um die 
Entscheidung eines hohen internationalen Gerichts handeln.Es 
werde eher das freiwillig anerkannte Urteil einer völlig unver
bindlichen Rechtsprechung vorliegen. Es werde keine Gesetz
gebung durch ein internationales Parlament im gewöhnlichen 
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Sinne des Wortes erfolgen. Es werde etwas viel Grässeres und 
Edleres entstehen: der Sieg der moralischen Macht über die Welt 
der irdischen Kräfte: 

Ce ne sera point sans doute, a proprement parler, l'arret d'une 
Haute-Cour internationale, ce sera mieux peut-etre, la sentence 
volontairement acceptee d'une juridiction toute gracieuse. Ce ne 
sera pas la loi edictee par un Parlement international, si par Par
lement international on veut entendre la Iegislature reguliere et 
officielle des Etats-Unis des Deux-Mondes: Ce sera quelque 
chose de plus grand, de plus beau et de plus simple en meme 
temps; l'apparition d'une force morale devant laquelle s'incli
nera volontairement la force materielle et l'avenement d'une 
puissance sans limite pour le bien, sans pouvoir pour le mal. C'est 
cette puissance, encore a son aurore, que nous saluons du titre, a 
jamais glorieux, d' Areopage international. 



ABSCHNITT IV 

GESAMTüBERSICHT üBER DIE BEHANDELTEN 
ENTWüRFE 



.. Une histoire generale de ces idees et de 
ces efforts n'a pas He ecrite, et il sera impolil
sible de l'ecrire tant qu'une entreprise si 
vaste n'aura pas He preparee par des mono
graphies scientifiques." 

T. BUSSEMAKER (1912). 



1. DIE VERFASSER 1) 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde eine grosse Anzahl von 
Schriftstellern und Staatsmännern erwähnt, die seit dem Ende 
des Mittelalters bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf mancher
lei Art und Weise den Gedanken der internationalen Organisa
tion propagiert und diesen Gedanken insbesondere in einen mehr 
oder weniger vollständigen Friedensplan eingekleidet haben. Es 
ist selbstverständlich, dass unsre Arbeit nicht sämtliche Pläne Untersuchtes 

und alles, was überhaupt nur an internationalen Projekten ent- Material. 

worfen wurde, enthalten kann. Zunächst war es schon unmög-
lich, Einsicht in alles gedruckte Material zu bekommen. Man 
denke zum Beispiel an das, was sich in Tageszeitungen und an-
deren Zeitschriften nicht rein pazifistischer Art versteckt findet. 
Sodann ist nur das im Druck erschienene Material berücksichtigt 
worden, zumal ein Versuch zur Erlangung von handschrütlichen 
Aufzeichnungen nicht unternommen wurde. Es ist gewiss nicht 
ausgeschlossen, dass zum Beispiel in den Archiven der katholi-
schen Kirche wichtiges Material für unseren Gegenstand verbor-
gen ist. Auch erschien die Mehrzahl der Antworten auf die ver
schiedenen Preisausschreiben niemals im Druck. Schliesslich fand 
die Arbeit auch ihre Grenze in dem, was der Sprache nach zu-
gänglich war. Die gesamte Untersuchung ist demnach auf den Beschränkung 

abendländischen Kulturkreis gerichtet, in der Hoffnung jedoch, a1ufsd Abend-
an . 

dass osteuropäische oder asiatische Forscher von dem einseitigen 
Blick des Westeuropäers angeregt und uns auch auf diesem Ge-
biet ihren Beitrag liefern werden. Falls der Osten in den verflos
senen Jahrhunderten einiges für unser Thema wichtiges Material 
geliefert haben sollte, wird dennoch von historischen Beziehungen 

') Die Verweisungen im Text, meistens in Klammern, beziehen sich auf die be
treffenden Stellen in diesem Werk (Band I, oder 11, I, oder 11, 2). 
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dieses Stoffes zu der allgemeinen Friedensbewegung ganz gewiss 
viel weniger die Rede sein können als bei dem, was innerhalb 
des Gebietes entstanden ist, wo das bestehende Völkerrecht und 
die gegenwärtige Staatengemeinschaft einstens ihren Ursprung 
gefunden haben. 

Die christlich-europäische zusammen mit der amerikanischen 
Welt ist auch die Wiege für den Gedanken des modernen Völker
bundes. Dort war es auch, wo in den letzten sechs Jahrhunderten 
vor allem die drei, später vier grossen und mächtigen Kulturlän
der Verfasser von Friedensprojekten hervorgebracht haben: 
Frankreich, das Land, wo die nationale Einheit, die notwendige 
Grundlage für eine internationale Organisation, zuerst zustande 
gekommen war, und das ausserdem immer gerne bereit war, für 
eigenen Ruhm und Ehre an der Lösung grosser Weltprobleme 
mitzuarbeiten ; Deutschland, das wegen seiner inneren Zerrissen
heit und Schwäche jahrhundertelang Verlangen nach der Ent
wicklung der internationalen Rechtsbeziehungen hatte; England 
und die Vereinigten Staaten von Amerika, wo lange Zeit ein 
kräftiger Individualismus vereint mit religiös-sozialen Tenden
zen, die Grundlage für einen Pazifismus bildete, der entsprechend 
den wirtschaftlichen Erfordernissen der Zeit in der gesamten 
westlichen Welt seinen Einfluss geltend machte. 

Nationalität Wenn wir jetzt die besprochenen Schriften überblicken und uns 
der Verfasser. dabei hauptsächlich auf die ausgearbeiteten Friedensprojekte be

schränken, dann können wir diese in erster Linie nach der N atio
nalität und der Zeit der Verfasser einteilen. Während die ersten 
Völkerbundsprojekte vor allem französischer Herkunft sind, 
- auch der Vorschlag von Podebrad ist auf Frankreich zurück
zuführen (I, S. 85) - fallen am Ende des siebzehnten Jahrhun
derts besonders die beiden englischen Quäker William Penn und 
John Bellers, ins Auge. Im achtzehnten Jahrhundert stritten die 
Franzosen und die Deutschen der Zahl nach um den Vorrang, 
wobei sie nur eben durch den Italiener Alberoni mit seinem Kreuz
zugplan und dem englischen Philosophen Bentham abgelöst wur
den. Wenn das achtzehnte Jahrhundert mit dem bedeutendsten 
Vorläufer des heutigen Pazifismus, dem französischen Abbe de 
Saint-Pierre, begann, so endete es zugunsten Deutschlands, des
sen grosser Philosoph Kant die Theorie des Friedensproblems 
wie kein anderer durchforscht hat. Mit Kants berühmter Schrift 
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haben wir bereits die ersten Jahre der französischen Revolution 
hinter uns, wo gerade nicht viele französische Projekte ausgear
beitet wurden. Nachdem im achtzehnten Jahrhundert, während 
der Revolution und zur Zeit Napoleons das Interesse von deut
scher Seite sehr gross genannt werden konnte, hörte es nach dem 
Wiener Kongress, als Deutschland sich stark national zu ent
wickeln begann, beinahe ganz auf. Grosse ausgearbeitete Völker
bundspläne von Deutschen sind seit Krauses Schrift vom Jahre 
1814 (H, 1, S. 133) nicht mehr bekannt, es sei denn, dass man das 
im Jahre 1821 erschienene Buch über den Europäischen Bund, 
das von dem in Dänemark naturalisierten Deutschen Schmidt
Phiseldek veröffentlicht wurde (H, 1, S. 185), hierher rechnen, 
den Schweizer Bluntschli (H, 2, S. 119f.) unter die deutschen Auto
ren aufnehmen oder auf die Tätigkeit von Eduard Loewenthal 
(H, 2, S. 17 f., 54 f. und 129 f.) und die Schrift von Eduard Baltzer 
(H, 2, S. 237) verweisen wollte. 

Im Gegensatz zu der deutschen Schweigsamkeit während des 
neunzehnten Jahrhunderts nach dem Wiener Kongress, nahm die 
Produktivität der Franzosen in dieser Periode gerade zu. In den 
Revolutionsjahren vor 1815 wurden anfangs wohl viele erhabene 
internationale Gedankengeäussert, doch gewährte die Unruhe des 
politischen Lebens offenbar wenig Zeit zu ihrer reifen Ausarbei
tung. Erst mit der äusseren Ruhe der Restaurationsepoche konnte 
in dem unbefriedigten Frankreich der Sinn für einen romantischen 
Internationalismus Früchte tragen, wobei die französischen Ver
fasser es mehrmals nicht versäumten, ihrem eigenen Vaterlande 
eine besondere, schöne Rolle zuzuerteilen (H, 2, S. 328 f.). 

Auch in Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten von 
Amerika wurden, während sich die moderne Friedensbewegung 
entwickelte, viele internationale Organisationsprojekte ver
öffentlicht. Der Friedensplan von Jeremy Bentham wurde auch 
erst 1843 publiziert. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahr
hunderts war die amerikanische Produktivität weniger gross. Bei 
allem Interesse für die Friedensbewegung und dem Wunsch, auf 
diesem Gebiet etwas Dauerhaftes aufzubauen, befasste man sich 
dort nicht gerne mit weitgehenden Vorschlägen, die Amerika und 
Europa gemeinsam betrafen. 

Ausserhalb Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens und 
der Vereinigten Staaten waren, soweit es sich feststellen liess, in 
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der Schweiz, Belgien, Italien, den Niederlanden, Spanien, Polen, 
Russland (mit Livland), Böhmen, Dänemark und Oesterreich ein 
oder mehrere Verfasser von kleineren oder grösseren Friedens
plänen zu finden 1). 

Beruf und Neben der Nationalität der Autoren lassen sich noch andere 
s~:~as!:~ Einteilungsgrunde verwenden. Hierbei muss jedoch bemerkt 

werden, dass die hier genannten Gruppen nicht nebeneinander 
stehen, sondern sich manchmal teilweise decken. 

Die Verfasser der Pläne waren zum grössten Teil Privatperso
nen, das heisst Menschen, die am politischen Leben keinen Anteil 
hatten. Eine Anzahl bestand aus Menschen, die zwar, als sie ihren 
Plan entwarfen, keine Staatsmänner waren, aber zuvor in der 
einen oder anderen Form eine politische Rolle gespielt hatten. 
Hierdurch bekommen ihre Gedanken immerhin für den Histori
ker einen anderen Aspekt. Zu diesen Politikern gehören Minister 
Sully und dessen Grand Dessein (T, S. 160), William Penn (T, S. 
171), Alberoni (T, S. 222) und Napoleon (Ir, 1, S. 113). 

Daneben konnten einzelne Versuche der praktischen Politik von 
Fürsten und Staaten erwähnt werden. Man denke in erster Linie 
an die Kreuzzugpläne von Podebrad (T, S. 108 f.) und Papst Leo X. 
(T, S. 128), ferner an gewisse Tendenzen der französischen Revo
lution (Ir, 1, S. 5 f.). Wir sahen bereits, wie bei den Schweizern 
(Ir, 1, S. 89 f.) der organisatorische Friedensgedanke zeitweilig 
sogar die offiziellen Schriftstücke der Diplomatie erreichte 2). Aus 
derselben Zeit datieren auch die Vorschläge von Kaiser Alexander 
1. und Czartoryski für eine Befriedung Europas (Ir, 1, S. 122 f.). 
Sechzig Jahre später war es ein anderer Kaiser, Napoleon IrI., der 
mit einem Vorschlag für einen europäischen Kongress die Pazi
fisten für kurze Zeit in Begeisterung versetzte (Ir j 1, S. 329 und 
Ir, 2, S. 21 f.). 

Jedoch nicht nur Regierungspersonen, sondern auch andere 
führende Männer können in diesem Zusammenhang genannt 

') In unsrem Band II, I, S. 363 ') erwähnten wir auch noch einen Kubaner, Calisto 
Bernal und sein Werk vom Jahre 1856 "Teoria de la Autoridad, aplicada a las nacio
nes modernas". Der Verfasser, von Ursprung ein Nordamerikaner, war Staatsanwalt 
(fiscal) beim Landgericht (Audiencia) zu Havanna und Vertreter in den spanischen 
Cortes. Seine sehr allgemein und teilweise unklar gehaltenen Ausführungen, die er 
als Anregungen für Zeitgenossen betrachtete, setzten die Hoffnung auf das Erstarken 
der Demokratie und erwarteten die Beseitigung des "Naturzustandes" unter denStaa
ten von ihrer Unterstellung unter einen Kongress von "hochstehenden Menschen". 

') Stapfers Schiedsvorschlag (vgl. II, I, S. 91) ist vom Jahre 1798 (nicht 1808). 
V gl. A. Rufer im Berner Taschenbuch 1933. 
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werden. In der Zeit der organisierten Friedensbewegung und der 
wachsenden Volksmacht haben innerhalb und ausserhalb der 
Volksvertretungen die Pazifisten mehrfach Versuche unternom
men, unmittelbar auf die internationale Politik Einfluss auszu
üben, z. B. hinsichtlich des Kriegsverhütungsrechtes im Pariser 
Vertrag vom Jahre 1856 (II, 1, S. 328) oder durch die Kundge
bungen bei der Luxemburger Krise (II, 2, S. 4) und die Aktion 
von Henry Richard (II, 2, S. 45 f.). Ein einziges Mal gelang es den 
Führern der Pazifisten in dieser Eigenschaft mehr oder weniger 
unmittelbar in die internationalen Verhandlungen einbezogen zu 
werden (II, 2, S. 157). 

Jedoch die Mehrzahl der Pläne stammt von Schriftstellern, 
Denkern und Träumern, die entweder völlig im Rahmen ihrer Le
bensauffassung und getrieben durch ihre geistige Haltung oder 
unter dem Einfluss eines bestimmten Ereignisses oder aber, wie 
es jedenfalls den Anschein hat, ziemlich willkürlich zur Feder 
griffen, um aus ihrer Denkarbeit und ihrer Fantasie ein Friedens
projekt zu Papier zu bringen. 

Die Form, in der die Friedenspläne in Erscheinung treten, ist Form der Pro

sehr verschieden. Es kommt vor, dass der Organisationsgedanke jekte. 

mehr oder weniger verdeckt liegt oder ein Vorschlag einen Teil 
eines Werkes von viel grösserer Reichweite bildet 1). Es kann 
auch sein, dass eine Schrift ausschliesslich dem Friedensgedanken 
oder einem Gegenstand, der unmittelbar mit der internationalen 
Organisation zusammenhängt, gewidmet ist 2). Manchmal kleide-
ten die Verfasser ihren Vorschlag in die Form eines Vertrages 3). 
Sie wollten es offenbar der armen, in sich zerrissenen Menschheit 
ganz leicht machen und brachten ihr daher den internationalen 
Plan als das erlösende Wort, worauf die Völker nur warteten, um 
zu einem Zustand eines dauerhaften Friedens und eines grösseren 
Glückes zu gelangen. 

1) Man denke zum Beispiel an de La Noue (I, S. 140) und Völkerrechtsgelehrte wie 
Grotius (I, S. 153), Rachel (I, S. 169), Günther (I, S. 276) usw. 

') z.B. Dubois (I, S. 101), Cruce (I, S. 143), Penn (I, S. 171), Bellers (I, S. 177), 
Saint-Pierre (I, S. 180) und viele andere aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahr
hundert. 

3) Podebrad (I, S. 108), Saint-Pierre (I, S. 187), Projekt vom Jahre 1745 (I, S. 
230), Goudar (I, S. 245), Kant (I, S. 314), Gargaz (H, 1, S. 35), Marchand (H, I, S. 
219), Siiieriz (H, 1, S. 232), Malardier(II, 1, S. 349), Loewenthal (H, 2, S. 18), La
combe (H, 2, S. 105), Sicard (H, 2, S. 135), Godin (H, 2, S. 194), Lorimer (H, 2, S. 
207), Mongredien (H, 2, S. 236), Hahn (H, 2, S. 237), Baltzer (H, 2, S. 238), Sketch of 
Haverford College (H, 2, S. 242). Meistens bildet der Vertragsentwurf nur einen Teil 
des ganzen Projekts. 
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2. ZIEL UND NEBENZIELE 

Die Vergangenheit zeigt eine, besonders im letzten Jahrhun
dert, stark wachsende Zahl von Männern und Frauen, welche aus 
humanitären und ethisch-religiösen Gründen den Frieden lieben 
und zu fördern streben, an welche sich dann eine ganze Reihe 
Wirtschaftler und Juristen anschliesst. 

Neben den mehr oder weniger pazifistischen Motiven, nämlich 
denen, wobei ausschliesslich oder in der Hauptsache das Zustan
dekommen eines dauerhaften internationalen Friedens das End
ziel ist, kommen für die Pläne auch noch andere Momente in Be
tracht. Wir denken jetzt nicht so sehr an das Problem der Ge
rechtigkeit im Allgemeinen auf das wir noch unten zurückkom
men (vgl. unten S. 347), sondern an die Nebenziele politischer, 
religiöser oder ökonomischer Art, welche ein Teil der Verfasser 
der Projekte ins Auge fasst. 

Der Kampf ge- In der Welt der westeuropäischen Staaten kam der Gedanke 
gen die Mo- einer internationalen Organisation in einer Form auf, der man 

hammedaner. h l' E b b . h . "d l' . h wegen manc er el ro erungsa SIC ten emen rem I ea IStISC en 
Charakter nicht zuerkennen kann. In den ältesten Projekten 
wurde, abgesehen von einigen politisch-nationalen Motiven, der 
Friedensbund in Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Mo
hammedaner gebracht 1). Dass Erasmus in seinen zahlreichen 
Schriften, in der Regel jedenfalls, den Krieg gegen die Türken ver
urteilte, ist bei ihm nicht verwunderlich (I, S. 125). Cruce (I, S. 
145) und William Penn (I, S. 175) hatten so grosszügige Auffas
sungen, dass sie die Türkei in den Bund aufnehmen wollten. 
Saint-Pierre meinte, als er Anlass hatte, das Grand Dessein zu 
verherrlichen, dass die Türken ausgeschlossen und sogar aus Eu
ropa vertrieben werden müssten. Es ist jedoch Grund zu der 
Annahme vorhanden, dass er dennoch dem Plan eines Bundes 
mit den nichtchristlichen Völkern den Vorzug gegeben hätte. 
(I, S. 189). Von den übrigen Schriftstellern aus dem achtzehnten 
Jahrhundert, die einen Völkerbundplan bearbeitet haben, war, 
soweit sie sich über das Verhältnis zu den Türken ausgelassen 
haben, Palthen ihnen offenbar gut gesinnt (I, S. 251). Schlettwein 

') Man denke an Pierre Dubois (1, S. 102), Podebrad (1, S. 109) und für die spätere 
Zeit an Papst Leo X. (1, S. 128), Franyois de La Noue (1, 5.141), das Grand Dessein 
(1, S. 168), Alberoni (1, S. 224) und Lilienfeld (1, S. 270). 
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schlug dagegen vor, dass für die Aufnahme der Türken in den 
Bund die Bedingung gestellt werden müsse, dass die Türken sich 
den christlichen Gesetzen unterwürfen (I, S. 312). 

Im neunzehnten Jahrhundert wurden, wie bekannt ist, mehr
fach Vorschläge gemacht, das türkische Reich auf Asien zu be
schränken 1). Auch die Verfasser eines Entwurfes für eine Frie
densorganisation äusserten wohl einmal einen derartigen Gedan
ken. Der Däne Schmidt-Phiseldek (II, 1 S. 185 2 und S. 193) 
träumte unter dem Einfluss des griechisch-türkischen Krieges 
von einem neuen Reich mit Konstantinopel als Hauptstadt. 
Fourier vertrat die Meinung, dass man das übel an der Wurzel 
ausrotten solle, indem man den Sultan nach Bagdad vertreibe 2). 
Von den sonstigen besprochenen, neueren Schriftstellern spra
chen nur wenige sich darüber aus, ob man die Türken ausschlies
sen oder aber aufnehmen solle. Moritz Adler (11, 1, S. 358) be
trachtete es noch als Aufgabe der organisierten Christenheit, den 
Kampf gegen die heidnischen Völker aufzunehmen, die soviel 
Schlechtes täten, wobei der Verfasser sogar China und Japan ins 
Auge fasste. Der Russe Kamarowsky (11, 2, S. 180) wollte die 
Türkei bei seinem Plan für die Errichtung eines internationalen 
Gerichts nicht zulassen. Von den anderen Verfassern, die von den 
christlichen, den konstitutionellen oder den zivilisierten Staaten 
sprachen, wollten gewiss alle die Mohammedaner, jedenfalls vor
läufig, ausschliessen, wenn sie dabei auch nicht gerade an Kampf 
dachten. 

Des öfteren kam es vor, dass die Autoren auf dem Wege über Befriedigung 

eine internationale Organisation die Befriedigung bestimmter na- ~!~~~:~ 
tionaler Wünsche durchzusetzen trachteten. Bereits bei Pierre 
Dubois war der Zweck eines Friedensplanes auch mit darauf ge-
richtet, die Macht und den Einfluss Frankreichs zu heben (I, S. 
106 f.). Das Grand Dessein wollte, jedenfalls indirekt, durch die 
Erniedrigung der spanisch-habsburgischen Monarchie Frankreich 
Vorteile verschaffen (I, S. 161). Napoleon war gewiss nicht der 
einzige, der als seinen Wunsch ausgesprochen hat, dass das Reich 
Kads des Grossen wieder auferstehen möge, wodurch "l'empire 
fran~ais deviendra la mere-patrie des autres souverainetes" (11, 1, 

') Vgl. T. G. Djuvara, Cent projets de partage de la Turquie (1281-1913),1914. 
2) Vgl. Fourier, Oeuvres completes, 2e edition, tome v, Paris 1841, S. 323. Siehe 

auch Villiaume (11, 1, S. 331) und Ambroise (11, 1, S. 332). 
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S. 93). Auch französische Schriftsteller des neunzehnten Jahrhun
derts meinten, dass ihr Land nicht nur eine besondere Berufung 
zu erfüllen habe, sondem dass es in dem Bund einen mächtigen 
Platz einnehmen müsse. Nach dem Plan von Victor Considerant 
sollten sich z. B. alle kleinen Nationen unter die Leitung Frank
reichs stellen(n, I,S. 217). Durandgab sich der Hoffnung hin, dass 
Frankreich die Vorherrschaft im Bund haben werde (n, I, S. 231). 

Jedoch nicht nur zu Gunsten Frankreichs, sondern auch zur Be
schränkung des französischen Einflusses wurden Pläne für einen 
internationalen Zusammenschluss geschmiedet. Das Projekt vom 
Jahre 1745 brachte die Furcht vor einem allzu mächtigen fran
zösischen Königshaus zum Ausdruck (I, S. 231). Paoli-Chagny 
wollte aus demselben Grund sein eigenes Vaterland nicht mit 
in dem Bund einbeziehen (II, I, S. 142 3 ). 

Verständlicherweise meinten auch manche Polen, dass eine 
europäische Friedensorganisation ihrem armen Vaterland Recht 
widerfahren lassen werde, vgl. Sendschreiben des alten Weltbürgers 
Syrach (n, I, S. 29 f.) und AbM Ambroise (n, I, S. 332). In 
der "Liga" Kaiser Alexanders 1. sollten Russland und England 
das Uebergewicht haben (II, I, S. 124). 

Verbesserung Eine grosse Anzahl Verfasser hofften, durch die Staatenorga
der wirtschaft- nisation ihre wirtschaftlichen und sozialen Wünsche verwirklicht 
lichen und so- h V· I d b . f d· . I F·h d zialen Ver- ZU se en. le e traten a el ür en mternatIona en rel an el 

hältnisse. ein, der mit dem Frieden eingeführt werden sollte und seinerseits 
auch wiederum einen günstigen Einfluss auf die Erhaltung des 
Friedens ausüben würde. 

Bereits Emeric Cruce, der sich mit verschiedenen wirtschaft
lichen Problemen beschäftigte, setzte sich für die Freiheit von 
Handel und Verkehr ein (I, S. 146 f.) 1). 

') Ihm folgten im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert in mehr oder weniger 
starkem Masse u. a. von Loen (I, S. 241), Saintard (I, S. 243), Bentham (I, S. 291), 
Schlettwein (I, S. 309), Cloots (n, 1, S. 25), Görres (n, 1, S. 52), Veridicus (II, 1, S. 
53), der Verfasser der Patriotischen Beiträge (n, 1, S. 72), Zachariä (n, 1, S. 76), 
Georgii (n, 1, S. 86), Gondon (n, 1, S. 105), verschiedene Schriftsteller aus der Zeit 
des Wiener Kongresses (n, 1, S. 138 f.), Schmidt-Phiseldek (n, 1, S. 188), der Verfas
ser des Nouveau Projet vom Jahre 1826 (n, 1, S. 203), Marchand (n, 1, S. 229), Sar
torius (II, 1, S. 244), der Schriftsteller M (n, I, S. 291), Ladd (n, 1, S. 297), Girardin 
(II, 1, S. 330), Malardier (II, 1, S. 352), de Parieu (n, 2, S. 28), Lemonnier (II, 2, S. 77), 
Larroque (II, 2, S. 86), Paul Lacombe (n, 2, S. 109), Emile de Laveleye (n, 2, S. 136), 
Barbault (n, 2, S. 138), Kamarowsky (n, 2, S. 182), Latsio (n, 2, S. 193), Vincent 
(n, 2, S. 147), Joel Willis (Il, 2, S. 147), Saint-Yves d'Alveydre (!l, 2, S. 189), Godin 
(II, 2, S. 197), Pays (n, 2, S. 203), Mongredien (II, 2, S. 236), Hahn (n, 2, S. 237). 
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Der AbM de Saint-Pierre, der zwar hinsichtlich seiner Stel
lungnahme zum allgemeinen Freihandel einigermassen unsicher 
war, wollte auf wirtschaftlichem Gebiet der Friedensorganisation 
eine wichtige Aufgabe zuerteilt sehen. Es sollten in verschiedenen 
Verkehrszentren internationale Handelskammern errichtet wer
den. Auch sollte der Bund sich für die Förderung der Münz-, 
Mass- und Zeiteinheit einsetzen (I, S. 191 f. und 200). 

Vor allem im neunzehnten Jahrhundert meinten viele, dass 
auch die Ausführung grosser Unternehmungen zur Aufgabe der 
internationalen Organe gehöre. Man denke hierbei natürlich in 
erster Linie an den Grafen Saint-Simon (11, 1, S. 210) und ferner 
an Taparelli (11, 1, S. 205), Marchand (11, 1, S. 229), Ferdinand 
Durand (11, 1, S. 231), der dafür vor allem die Heere benutzen 
wollte, sowie ausserdem Pecqueur (11, 1, S. 264), William Ladd 
(11, 1, S. 297), Jules Polo (11, 2, S. 229) und Lorimer (11, 2, S. 
221). 

Das Endziel für die menschliche Gesellschaft, das den Verfas- Allgemeine so

sem der Pläne vor Augen schwebte, nahm jedoch in manchen Fäl- ziale Reform. 

len ein viel grösseres Ausrnass an. Für einen revolutionären Politi-
ker wie Condorcet (11, 1, S. 14), für einen revolutionären Utopis-
ten wie Cloots (11, 1, S. 21), für Krause bei seinen Betrachtungen 
über den Menschheitsbund (11, 1, S. 110), für die Saint-Simonis-
ten (11, 1, S. 205 f.) und die Fourieristen (11, 1, S. 214 f.) war der 
Völkerbund nur ein Glied in der Kette einer allgemeinen Reform 
der menschlichen Gesellschaft, die sich auf das Gebiet der geisti-
gen und der materiellen Wohlfahrt erstrecken sollte. Auch Sar-
torius stellte neben die, wie er es nannte, negative Aufgabe das 
positive Ziel, die gesamte menschliche Kultur auf eine höhere 
Entwicklungsstufe zu bringen (11, 1, S. 244) 1). 

Zu denjenigen, die nach einer allgemeinen Reform der mensch- Römisch

lichen Gesellschaft strebten, kann man auch die Leute rechnen, ~;:~~lisches 
die der katholischen Kirche eine besondere Aufgabe zuerkennen 
wollten. So stellte sich der Verfasser des Nouveau Projet vom 
Jahre 1826 vor, dass die gesamte Welt in einem einzigen christ-
lichen Friedensstaat vereinigt würde (11, 1, S. 199). Dies war auch 
für Taparelli das erstrebenswerte Ideal (II, 1, S. 205). 

1) Man könnte auch noch andere Schriftsteller nennen, zum Beispiel Gustaf 
BiÖf'klufttl, Om nationernas sammanväxning. Stockholm 1887. 



Z72 GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE BEHANDELTEN ENTWÜRFE 

Andere sprachen zwar nicht von einem katholischen Friedens
staat, wollten aber doch der katholischen Kirche und dem 
Papst, oder jedenfalls einer kirchlichen Organisation, grossen 
Einfluss zuerkennen. Chateaubriand (n, 1, S. 195) und Joseph de 
Maistre (n, 1, S. 195) erinnerten an das, was die Kirche während 
des Mittelalters zustande gebracht hatte. Der Protestant David 
Urquhart schöpfte aus der grossartigen Vergangenheit der Kir
che die Kraft für sein Streben, ihr auch für die neue Zeit eine 
internationale Aufgabe zuzuerteilen (n, 1, S. 360). Bonnard (n, 
1, S. 335) und Moritz Adler setzten Vertrauen in die Verbreitung 
der christlichen Religion im Osten. Der letztere meinte sogar, 
dass durch eine grosse militärische Macht Kultur und Christen
tum verbreitet werden könnten (n, 1, S. 358). Bei Saint-Yves 
d' Alveydre sollte ein Rat der Kirchen für eine derartige Sendung 
Sorge tragen (n, 2, S. 190). 

Mehrfach haben Pazifisten die junge amerikanische Republik 
dem alten Europa als Vorbild vor Augen gestellt. Den Amerika
nern nachzueifern, meinten sie, würde der Freiheit und dem Frie

Schutz Euro- den zugute kommen. Im Gegensatz zu den vielen Bewunderern 
pas gegenüber Amerikas hörte man jedoch auch manchmal Stimmen, die in der 

anderen Erd- . 
teilen. Repubhk auf der anderen Seite des Ozeans eine Gefahr sahen, die 

Europa nicht besser abwenden könne, als wenn es sich auch orga
nisiere (vgl. unten S. 289 f.). 

Ein polnischer Schriftsteller vom Jahre 1795 prophezeit, dass 
die Zeit kommen werde, wo Europa mit Amerika und auch mit 
Afrika Krieg führe (Ir, 1, S. 32). Schmidt-Phiseldek äusserte in 
seiner Schrift vom Jahre 1821 die Befürchtung, dass die empor
kommenden Staaten der neuen Welt Europa überflügeln würden, 
wenn hier nicht ein Bund zustande komme (Ir, 1, S. 185 und S. 
192) 1). Eine eventuelle Allianz der amerikanischen Staaten war 
eines der Momente, die Sifieriz wenige Jahre nach dem Kongress 
von Panama Veranlassung gaben, seinen Entwurf für eine euro
päische Verfassung zu veröffentlichen (Ir, 1, S. 233). Michel Che
valier war der Meinung, dass der einzige Weg für Europa, um der 
amerikanischen Konkurrenz entgegentreten zu können, die 
Verstärkung der Einheit sei 2). Aurelio Turcotti begründete die 

') Vgl. auch Fred. Le Play, L'organisation du travail, 1870, S. 459 f. 
2) Vgl. Michel Chevalier in der Revue des deux mondes 1866, Mai-]uin, S. 758 f. 
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Abfassung seines internationalen Gesetzbuches nicht nur mit der 
amerikanischen Gefahr, die Europa zur Einheit mahne, sondern 
auch mit der drohenden Überflutung vonseiten des Ostens. Die 
Zusammengehörigkeit müsse sich schon aus der Furcht ergeben, 
dass in der Zukunft ein zersplittertes Europa durch die Ambitio
nen asiatischer Despoten, möglicherweise mit Hilfe Russlands 
oder der Türkei, zugrunde gerichtet werde (H, 2, S. 114). Con
siderant sah eine Gefahr für den europäischen Frieden vonseiten 
Englands und Russlands, wollte aber dennoch diese beiden Welt
reiche nicht von der Teilnahme am Bunde ausschliessen (H, I,S. 
216 f.). 

Nicht nur die Gefahr vom Ausland her, sondern auch die Mög- Bekämpfung 

lichkeit einer wirksameren Unterdrückung von inneren Unruhen Ih·nnerer Unru-
en. 

sollte nach der Meinung einiger Verfasser die internationale Zu-
sammenarbeit fördern. Bereits König Podebrad schlug innerhalb 
des Völkerbundsvertrages eine Regelung vor, derzufolge Ruhe
störer in einem Staat gehörig bestraft werden sollten (1, S. 112). 

Spätere Schriftsteller haben eine Einmischung, obwohl die 
meisten sich sonst dagegen erklärten, mit dem Ziel der Unter
drückung einer Revolution entweder vonseiten der anderen Staa
ten oder vonseiten des Bundes selbst zulassen wollen 1). Auch 
Kaiser Alexander von Russland wies noch bei Gelegenheit des 
Aachener Kongresses darauf hin, wie ein vereinigtes Europa die 
innere Ruhe der Länder bewahren könne, wodurch die Regierun
gen ohne Furcht ihren Untertanen grössere Freiheiten zugestehen 
könnten (H, 1, S. 163). Fourier dachte an die Möglichkeit, dass 
eine Flotte des europäischen Bundes die innere Ordnung in den 
südamerikanischen Staaten wiederherstellen könne 2). 

Es ist verständlich, dass die Pazifisten, sei es unter dem Ein- Lösung des 

fluss der allgemeinen humanitären Strömungen, sei es wegen der bKlOlonialpro-
ems. 

Schwierigkeit des Problems, mehr als einmal die koloniale Frage 
in ihren Plänen zur Sprache gebracht haben. ]eremy Bentham 
betrachtete am Vorabend der französischen Revolution die Eman
zipation aller Kolonien seitens Englands und Frankreichs als eine 
der Grundlagen, worauf der Friedensplan begründet werden 

') Vgl. u. a. Saint-Pierre (I, S. 190), das Projekt von 1745 (I, S. 232 u. 235), das Pro
jekt von 1787 (I, S. 284), Schlettwein (I, S. 313), Siiieriz (11, 1, S. 234) und Adler 
(H, 1, S. 357). Vgl. auch unten S. 319. 

') Fouriet", Oeuvres complHes, 2e edition, tome v, Paris 1841, S. 323. 

TER KEULEN 18 
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müsse (I, S. 293). Schmidt-Phiseldek ging in seiner Schrift vom 
Jahre 1821 nicht so weit, trat jedoch für die Selbstverwaltung 
der überseeischen Niederlassungen ein. Der europäische Bund 
sollte aber die Regelung ihrer auswärtigen Angelegenheiten 
übernehmen. Für die anderen Kolonien dachte er sich eine 
europäische Verwaltung, die aber die Interessen der Bevölkerung 
zu wahren habe (11, 1, S. 188 f.). 

Marchand trat zwar für eine Ausbreitung der kolonialen Macht, 
z. B. in Nordafrika, ein, hielt es aber nicht für ausgeschlossen, 
dass manche Kolonien unabhängig erklärt würden, oder aber 
ihre Verwaltung dem Bund übertragen würde (11, 1, S. 225 f.). 

Auch Constantin Pecqueur, der im Geiste der Saint-Simonisten 
und Fourieristen von dem Bund die Initiative für grosse Unter
nehmungen ausgehen lassen wollte, dachte dabei u. a. an eine 
gemeinschaftliche Kolonisation (11, 1, S. 261). 

Lorimer (11, 2, S. 219 3) und Guillaume Pays (11, 2, S. 203) ver
traten die Meinung, dass in der Zukunft der Emanzipation der 
Kolonien Rechnung getragen werden müsse. Paul Lacombe sah 
für den Bund bezüglich der Kolonien insofern eine Aufgabe, als 
das von ihm vorgeschlagene Schiedsgericht eingreifen müsse, 
wenn der betreffende europäische Staat andere Länder vom Han
del mit den Kolonien ausschliesse. Hilfeleistung an unterdrückte 
Kolonialbevölkerungen hielt er jedoch für unerwünscht (11, 2, S. 
110). Auch andere Schriftsteller, wie Saint-Yves d'Alveydre (11,2, 
S. 189) und Bluntschli (11, 2, S. 126), meinten, dass die interna
tionale Organisation sich früher oder später mit dem Kolonial
problem beschäftigen müsse. Hahn wollte den Kolonialbesitz al
ler Staaten unter den Schutz des Bundes stellen. Neue Kolonien 
sollten nur vom Bund erworben werden dürfen (11, 2, S. 237). 

3. ALLGEMEINER JURISTISCHER CHARAKTER DER 
ORGANISA TI ON 

a. FREIE ODER MACHTORGANISATION, 

DAS PROBLEM DER SOUVERÄNITÄT DER EINZELNEN STAATEN 

Man kann sich die Staatenorganisation entweder auf dem Prin
zip der Souveränität der Staaten oder als Machtorganisation 
aufgebaut denken. 

Im ersten Fall geht man mehr von der freien Zusammenarbeit 
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der Staaten aus. Das gemeinschaftliche Organ - es können de
ren auch einige vorhanden sein - wird vielfach mehr einen 
vermittelnden Charakter tragen. Die Unterwerfung unter die 
Gerichtsbarkeit betrachtet man dann am liebsten als freiwillig. 
Im zweiten Fall besteht eine andere Tendenz. Es ist ein Organ 
vorhanden, das nicht nur die Leitung der internationalen Gemein
schaft hat, sondern auch in dieser Eigenschaft, unabhängig von 
dem Willen der einzelnen Mitglieder, Regeln aufstellen oder Be
schlüsse fassen kann. 

Ohne dass es möglich ist, für alle Projekte festzustellen, unter Die zwei Grup

welche der beiden Gruppen sie gebracht werden müssen, weil die pen. 

Pläne dafür manchmal zu vage sind, kann man doch wohl sagen, 
dass die übergrosse Mehrheit eine Machtorganisation ins Auge 
fasste. Dabei sollte zwar in der Regel die Unabhängigkeit 
der Staaten· noch so weit wie möglich gewahrt werden, aber 
dennoch sollte in dem internationalen Organ die Mehrheit Be-
schlüsse fassen können, denen sich die Minderheit zu unter-
werfen habe. 

Ein Beispiel einer schwachen Machtorganisation finden wir im Dubois. 

Plan von Pierre Dubois (I, S. 103). Die souveränen Staaten (civi
tates et principes superiores in terris non recognoscentes) sollten 
ihre Abgeordneten zu einem unter dem Vorsitz des Papstes ste
henden Concilium entsenden. Streitigkeiten sollten durch ein 
Schiedsgericht entschieden werden, das jeweils aus den Vertretern 
der beiden Parteien zusammengesetzt werden sollte. 

König Podebrad beabsichtigte eine straffere Organisation ein- Podebrad. 

zuführen. Sogar die konstitutionellen Bestimmungen sollten 
durch Mehrheitsbeschluss abgeändert werden können (1, S. 86, u. 
120). 

In der neueren Zeit ist Emeric Cruce der erste gewesen, der mit Cruce. 

einem ausführlichen Friedensplan zu Tage getreten ist. Cruce wies 
einerseits auf die Bedeutung moralischer Zwangsmittel hin, sah 
aber andererseits auch die Notwendigkeit ein, dass in jedem 
Fall Beschlüsse gefasst und durchgesetzt werden könnten. Die 
Fürsten und Staaten sollten zuvor schwören müssen, dass sie die 
Beschlüsse der Mehrheit als Recht anerkennen und auch nötigen-
falls die Unwilligen mit Gewalt zur Befolgung zwingen würden (1, 
S. 148 u. 151). 

William Penn nahm zu den Bedenken derer Stellung, die mein- Penn. 
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ten, dass die Fürsten und Staaten ihre Souveränität verlieren 
würden. Nach seiner Ansicht würde die Souveränität, im Sinne 
von Verwaltungshoheit hinsichtlich des eigenen Volkes, in keiner 
Weise Schaden leiden. Seine Antwort ist der Mühe wert, hier zi
tiert zu werden 1): 

I am come now to the last Objection, That Soveraign Princes 
and States will hereby become not Soveraign: a Thing they will 
never endure. But this also, under Correction, is aMistake, for 
they remain as Soveraign at Horne as ever they were. N either 
their Power over their People nor the usual Revenue they pay 
them, is diminished: It may be the War Establishment may be 
reduced, which will indeed of Course foIlow, or be better em
ployed to the Advantage of the Publiek. So that the Soveraign
ties are as they were, for none of them have now any Soveraignty 
over one another: And if this be called a lessenlng of their Power, 
it must be only because the great Fish can no longer eat up the 
little ones, and that each Soveraignty is equally defended from 
Injuries, and disabled from committing them: Cedant Arma 
Togae is a Glorious Sentence; the Voice of the Dove; the Olive 
Branch of Peace. A Blessing so great, that when it pleases God 
to chastise us severely for our Sins, it is with the Rod of War 
that, for the most Part, he whips us: And Experience teIls us 
none leaves deeper Marks behind it. 

Im achtzehn- Auch im achtzehnten Jahrhundert bezweckten die Friedens
ten Jahrhun- vorschläge in der Regel eine Machtorganisation. Von einer voll-

dert. kommenen Souveränität der einzelnen Staaten kann dabei keine 
Rede mehr sein. Aus diesem Grunde verwarfen u.a. Wittich (I, S. 
203) und Toze (I, S. 237) die Ideen des AbM de Saint-Pierre. In
dessen sollten nach dem Plan des Abbe Veränderungen der kon
stitutionellen Bestimmungen nur mit Zustimmung aller Staaten 
stattfinden (I, S. 194). 

Schindler wies jedoch darauf hin, dass bereits bei den zu seiner 
Zeit bestehenden internationalen Beziehungen nicht mehr von 
der Unabhängigkeit der Staaten gesprochen werden könne (I, S. 
300). 

Lilienfeld (I, S. 265) und der Verfasser des Projektes vom Jahre 
1787 (I, S. 280) vertraten die Ansicht, dass die Staaten nichts von 
ihrer Souveränität einbüssen würden, da sie nicht fremden Rich
tern sondern dem Recht unterworfen seien. Eine besonders weit-

') William Penn, An essay towards the present and future Peace of Europe (Aus
gabe 1912) S. 13. Vgl. auch Band I, S. 175 unsres Werkes. 
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gehende Gewalt wollte das Projekt vom Jahre 1782 dem Rat der 
Grossmächte als höchste Macht innerhalb der Organisation zuer
teilen. Sogar die Urteile des aus den Gesandten der "Big Four" 
bestehenden sogenannten Gerichtshofes sollten noch der Geneh
migung dieser Mächte bedürfen (I, S. 273). 

Kant meinte, die Logik verlange, dass die Staaten, wie dies 
bei den Menschen im Naturzustand der Fall gewesen sei, schliess
lieh ihre Freiheit aufgeben und einen Völkerstaat bilden würden. 
Dies geschehe aber nicht, da die Völker ihre Selbständigkeit be
halten wollten. Die einzige Lösung sei eine lose Bindung durch 
einen Völkerbund, wodurch es möglich gemacht werde, dass die 
Staaten ihre Streitigkeiten an Stelle des Krieges durch ein Ge
richtsverfahren beendigten (I, S. 327 u. 336). 

Im Gegensatz zu Männern wie Cloot5, die unter dem Einfluss 
der französischen Revolution die Souveränität der Menschheit 
predigten und von einer Art freier Welt gemeinschaft träumten 
(11, 1, S. 26), nahmen spätere Schriftsteller den nationalen Staat 
als Grundlage ihrer Friedensorganisation. In der Regel traten sie 
für eine Art Machtorganisation ein, die zwar die Freiheit der Staa
ten so weit wie möglich achten müsse, aber wo doch der einzelne 
Staat rechtlich der Gemeinschaft untergeordnet sei. 

Einige Verfasser wollten die Souveränität der Staaten beibe- Im neunzehn

halten oder gebrauchten jedenfalls eine derartige Formulierung, dtentJahrhun-
er. 

wonach die Staatssouveränität erhalten zu bleiben schien. Das 
Projekt vom Jahre 1808 (11, 1, S. 80) wollte prinzipiell nichts von 
einer internationalen Organisation wissen, die über den Staaten 
stehe, und beschränkte sich auf eine Regelung von Zwangsmass
nahmen gegen Ruhestörer innerhalb der Staatengemeinschaft. 
Aber auch hier sollte sich die Minderheit dem Beschluss der Mehr
heit unterwerfen müssen. Dabei sollte ein internationales Organ 
nur die Abstimmung der einzelnen Regierungen überwachen und 
die Entscheidungen der Staaten zu einem Bundesbeschluss um
arbeiten ohne selbst entscheidungsbefugt zu sein. Da demnach 
die Beschlüsse der verschiedenen Staaten, denen eine Anzahl 
Stimmen zuerkannt werde (im Verhältnis zu dem Umfang ihrer 
militärischen Stärke, die wiederum im Zusammenhang mit der 
Grösse des Staates stehe), bei Stimmenmehrheit angenommen 
würden, liege es auf der Hand, dass die Selbständigkeit des ein
zelnen Staates stark beeinträchtigt werde. Allerdings meinte der 
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Verfasser, dass durch sein System immer eine solche Gruppierung 
möglich sei, dass die kleinsten Staaten von den mächtigsten 
nichts zu fürchten hätten. Der internationalen Behörde sollte die 
Aufsicht über die Handlungsweise der Staaten und im Falle be
stimmter Streitigkeiten die Einleitung einer Untersuchung über
tragen werden. 

Auch Gondon wollte in seiner Schrift vom Jahre 1807 (Ir, 1, S. 
102) das Prinzip der Souveränität als Ausfluss des Willens der 
Staaten, die grösstmögliche Selbständigkeit zu entfalten, mit 
dem Wunsch nach einer Friedensorganisation in Uebereinstim
mung bringen. Er schlug allerlei Organe vor, aber dennoch soll
ten nach seiner Ansicht die Beschlüsse des Kongresses, die Ent
scheidungen des Gerichts und die Tätigkeit des von ihm Protekto
rat genannten Organs keine die Souveränität beschränkenden 
Handlungen sein, sondern nur die Vollziehung der Gesetze der 
gesetzgebenden Gewalt. Diese liege in den Händen der Staats
regierungen. 

Krause erklärte in seinem Entwurf vom Jahre 1814 1): 

. . .. der europäische Staatenbund ist nichts anders, als eine 
für immer erklärte Allianz freier selbstständiger Staaten für das 
gesammte Völkerrecht. 

Darum müsse es auch den Staaten frei stehen, aus dem Bund 
auszutreten (Ir, 1, S. 136u. 138). Das "Bundgericht" sei ein Gericht 
über Gleichberechtigte, das dann auch keine Strafe auferlege, 
sondern nur feststelle, unter welchen Bedingungen ein Staat Mit
glied des Bundes bleiben könne (II, 1, S. 139). Ueber Angelegen
heiten, die den gesamten Bund beträfen, könne der Bund nur ein
stimmig beschliessen (II, 1, S. 141). Aber auch Krause wollte 
nicht nur das Recht, nötigenfalls mit Gewalt, gewahrt wissen 
(II, 1, S. 139), sondern es sollte sogar eine dem internationalen 
Recht widersprechende innerstaatliche Regelung für ungültig 
erklärt werden können. Allerdings sollte ein solches Volk niemals 
vollkommen vernichtet werden dürfen (II, 1, S. 135). 

Unter den späteren Schriftstellern des neunzehnten Jahrhun
derts, die sich die Organisation als einen sehr losen Verband 

Die Amerika- dachten, nehmen eine Anzahl Amerikaner einen hervorragenden 
ner. Platz ein. Sie konnten sich einen dauernden Friedenszustand 

') K. C. F. Krause, Entwurf eines europäischen Staatenbundes (Ausgabe 1920), 
S. 14. Vgl. auch Vorschläge vom Jahre 1814 (U, I, S. 150). 
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nicht anders als unter der grösstmöglichen Beobachtung der 
nationalen Unabhängigkeit denken. Bei Hamilton sollten die Re
gierungen die höchste Gewalt behalten (II, 1, S. 285). Auf die 
Frage, ob die Staaten durch die Errichtung eines Kongressge
richts nichts von ihrer Souveränität einbüssen würden, lautete 
seine Antwort verneinend, weil dieses internationale Organ eine 
Aufgabe erfülle, nämlich die friedliche Beilegung internationaler 
Streitfälle, die vom einzelnen Staat gar nicht erledigt werden 
könne! 

Hinsichtlich der Grundfrage, ob ein internationales OJ."gan 
selbständige Entscheidungen fällen kann oder nicht, müssen wir 
einen Unterschied zwischen Gesetzgebung einerseits und Voll
ziehung oder Rechtsprechung anderseits machen. Das Erfor
dernis, dass das Zustandekommen internationaler Rechtsregeln 
noch der Ratifikation der Regierungen bedarf, finden wir heut
zutage selbstverständlich. Jedoch die Rechtskraft von Voll
zugsmassnahmen eines internationalen Organs noch von der Zu
stimmung der einzelnen Regierungen abhängig machen zu wollen, 
scheint doch eine sehr weitgehende Forderung des Souveränitäts
prinzips zu sein. Trotzdem wollten verschiedene amerikanische 
Schriftsteller alle Beschlüsse von allen Regierungen bestätigt 
wissen (Philanthropos II, 1, S. 278; M. Ir, 1, S. 289 u. Upham II, 1, 
S. 292). Diese Bestimmung sollte wahrs{;heinlich auch gelten, falls 
sich der Kongress als Gericht betätigen würde. Ladd erklärte je
doch ausdrücklich, dass das Erfordernis der Einstimmigkeit nicht 
für die Entscheidungen des Gerichts gelten sollte (II, 1, S. 298). 
Wenige gingen aber so weit wie Geo C. Beckwith, der die Ent
scheidungen des Gerichts nur als Gutachten ansah, deren Befol
gung den Regierungen freistehe (Ir, 1, S. 302). 

Von den europäischen Schriftstellern des Kontinents soll in Europäische 

diesem Zusammenhang Constantin Pecqueur genannt werden Schriftsteller. 

(II, 1, S. 265). Dieser sah ein, dass man Schritt für Schritt vorge-
hen müsse, wenn man die Regierungen für einen Friedensplan 
gewinnen wolle. Erst für die Zukunft erwartete er die Möglichkeit 
einer Vereinigung der Völker zu einer wirklichen internationalen 
Organisation. Nach seiner Ansicht sollte der erste Schritt eine 
Regelung sein, wobei die Souveränität der Staaten gewahrt bleibe 
und ihnen sogar die Freiheit gelassen werde, ob sie den Beschlüssen 
des internationalen Organs Folge leisten wollten oder nicht. 
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Unter Napoleon III. war es Strada (II, 1, S. 336), der vorschlug, 
dass die grossen Fragen von allgemeinem Interesse wie Krieg 
und Frieden nicht durch das europäische Parlament selbständig 
entschieden, sondern von diesem internationalen Organ den 
Volksvertretungen der verschiedenen Länder vorgelegt werden 
sollten 1). 

Die Weltakademie, die Kaufmann vorschlug, sollte nur eine 
moralische Wirkung ausüben. Es sollte jeder Regierung überlas
sen bleiben, inwieweit sie die Entscheidungen der Weltakade
mie befolgen wolle oder nicht (II, 1, S. 340). 

Meinungen Auch in der letzten der hier behandelten Perioden finden wir 
ü:::ä!~~t;~~~ viele, die die Freiheit der Staaten so weit wie möglich gewahrt 
ge in der Ietz- wissen wollten, gegenüber anderen, die tiefer eingreifende Orga-

ten Periode. nisationen für möglich erachteten. Zu der ersten Gruppe muss 
u. a. das "Institut de droit international" gerechnet werden, das 
sogar die Errichtung eines ständigen Gerichts, wie es von J ames 
B. Miles vorgeschlagen und vom niederländischen General Den 
Beer Poortugael als möglich angesehen wurde, nicht anempfehlen 
zu können glaubte, weil ein derartiges Gericht sich nicht mit der 
absoluten Souveränität der Staaten vereinigen lasse (II, 2, S. 60). 
Zu der zweiten Gruppe sind u. a. diejenigen zu rechnen, denen 
eine Föderation oder ein Bundesstaat vor Augen schwebte 2) oder 
die einem Rat der Grossmächte einen besonderen Platz zuerken
nen wollten 3). 

Die Verfasser stellten es vielfach so dar, dass bei der Ausfüh
rung ihres Planes die Unabhängigkeit der Staaten unangetastet 
bleibe. Pays u. a. erachtete es damit nicht in Widerspruch, wenn 
die Organisation die Souveränität über die einzelnen Nationen 
besitze (II, 2, S. 202). Larroque setzte auseinander, dass der 
Zwang, so wie er ihn sich vorstelle, nicht.ein Leugnen der Staats
souveränität, sondern eine gewisse Beschränkung als Folge der 
Teilnahme an der Union sei (II, 2, S. 88). Sprague stellte fest, 

') Bei MaIardier ist es nicht völlig deutlich, für welche Beschlüsse dieser Verfasser 
(H, 1, S. 352) die Zustimmung der Staaten für nötig erachtete. Artikel 20 seiner eu
ropäischen Verfassung Ia u tete: Les j ugemen ts de la Confederation europeenne ne por
tant que sur des differends internationaux sont remis a la sanction de tous les Etats 
confecteres. 

') z.B. Ahrens (H, 2, S. 10), Frantz (H, 2, S. 15), Proudhon (H, 2, S. 31), die Frie
dens- und FreiheitsJiga (H, 2, S. 77 f.), Seeley (H, 2, S. 141), Geraud (H, 2, S. 229), 
und Poinsot de Chansac (H, 2, S. 231). 

') Siehe unten S. 286 und S. 298 f. 



ALLGEMEINER JURISTISCHER CHARAKTER DER .oRGANISATION 281 

dass die Freiheit der Staaten nicht bedeute, dass sie sich einer 
einmal übernommenen Verpflichtung entziehen könnten (n, 2, 
S.97). 

Schliesslich soll in diesem Zusammenhang noch Kamarowsky 
genannt werden. Das von ihm geplante Gericht sollte einen frei
willigen Charakter haben, d.h. die Staaten sollten frei darüber be
stimmen können, ob sie ihre Streitfälle dem Gericht zur Entschei
dung unterbreiten wollten oder nicht. Täten sie es, dann müssten 
sie sich auch den Urteilen unterwerfen, jedenfalls soweit diese in 
Uebereinstimmung mit dem Recht seien (n, 2, S. 180). Der Ver
fasser äusserte sich jedoch nicht darüber, wer dieses letztere zu 
prüfen haben sollte. Wenn er die Rechtmässigkeit des Urteils vom 
Staate selbst beurteilen lassen wollte, dann erscheint die Wirkung 
dieser Regelung sehr problematisch. Die Hauptsache ist jedoch, 
dass auch dieser Autor sich der Schwierigkeiten einer Beschrän
kung der Eigenrnacht der Staaten bewusst war, aber sich zu
gleich der Hoffnung hingab, dass "le cercle de ces droits (non
susceptibles d'une solution juridique) irait naturellement se re
trecissant avec les progres de la justice internationale". 

b. DAS NATIONALE ELEMENT UND DIE GRENZEN DER STAATEN 

Unter denjenigen der älteren Schriftsteller, die sich im allgemei- Status quo; 

nen gegen eine Veränderung in der politischen Einteilung wand- ;::t~~:~:!; 
ten, befanden sich eine Anzahl, die das ausdrücklich erwähnten, Prinzip der 

wobei einige daran Bestimmungen bezüglich der genauen Fest- Nationalität. 

stellung der Grenzen fügten 1). 
Um das Jahr 1800, in einer Zeit, wo der nationale Gedanke zu 

starker Entwicklung kam, gaben auch die Schriften für eine Frie
densorganisation davon Kunde. Weltbürgertum und National
staat, das war der Charakter vieler deutscher Vorschläge aus der 
Revolutionszeit (n, I, S. 40). Sogar Napoleon auf St. Helena er
achtete eine nationale Organisation als unentbehrliche Voraus
setzung für eine internationale Organisation. Nach seiner Mei
nung war die nationale Entwicklung in Deutschland noch nicht 

1) VgI. Saint-Pierre (I, S. 191), von Lilienfeld (I, S. 269), das Projekt vom jahre 
1745 (I, S. 232), das Projekt vom jahre 1782 (I, S. 274) und das Projekt vom jahre 
1787 (I, S. 284), Bentham (I, S. 291), Schindler (I, S. 299), Polier de Saint-Germain 
(I, S. 303), Schlettwein (I, S. 311), das Sendschreiben vom jahre 1795 (II, 1, S. 33), 
Gargaz (II, 1, S. 37). 
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vollzogen (11, 1, S. 116). Der Verfasser des. Sendschreibens meinte, 
dass in erster Linie neben den Pflichten die Freiheitsrechte der 

Bund der Staaten festgestellt werden müssten. Er ging dabei von dem "sta-
kleinen s!::~ tus quo" aus, wollte jedoch den kleineren Staaten wohl erlauben, 

sich zu vereinigen (11, 1, S. 33) 1). Das Ideal Rousseau's war 
wahrscheinlich die Konföderation der kleinen Staaten (I, S. 
257). Auch Proudhon wünschte eine Aufteilung der grossen Staa
ten, wodurch geradezu eine föderalistische Pyramide von kleinen 
demokratischen Einheiten entstehen sollte (11, 2, S. 32). 

Im neunzehnten Jahrhundert waren es vor allem Lorimer 
(H, 2, S. 208) und Bluntschli (11, 2, S. 120), die darauf hinge~e
sen haben, dass es unrichtig sei, ein für alle Mal in Europa einen 

Gegner des unveränderlichen "status quo" feststellen zu wollen. Auch im Le
Status quo. ben der Staaten gebe es Wachstum und Verfall. De Boom (11,1, S. 

333) und Bonnard (11, 1, S. 333) scheuten auch vor einer Neurege-
lung der Grenzen nicht zurück, besonders wenn damit den Inte
ressen der Beteiligten besser gedient würde (Bouvet H, 1, S. 347). 

Eine neue Einteilung der Staaten wurde manchmal aus zweierlei 
Gründen vorgeschlagen, und zwar zur Gewährleistung des politi
schen Gleichgewichts oder aber zur Sicherung der sogenannten 
natürlichen Grenzen. 

Das Grand Dessein trat für eine völlig neue geographische Or
ganisation Europas ein (I, S. 165). Delisie de Sales, ein Gegner der 
Revolution, wollte zu dem Zustand zurückkehren, wie er durch 
den Westfälischen Frieden festgestellt war (H, 1, S. 97). Ähnlich 
wie Delisie de Sales, jedoch auf andere Weise, wollte Paoli-Chagny 
Europa in Staatenbünde verteilen (11, 1, S. 142). Marchand er
achtete eine Revision der Grenzen für nötig, fügte dem jedoch 
hinzu, dass die Völker und Fürsten in jedem Fall dazu ihre Zu
stimmung zu geben hätten (11, 1, S. 220). Georgii sprach die Er
wartung aus, dass die kleineren Staaten sich den grösseren an
schliessen würden (11, 1, S. 86). 

Die Schriftsteller, deren Ideen von der Revolution beeinflusst 
Natürliche waren, meinten vielfach, dass die Natur, wie sie das Recht be-

Grenze. herrsche, auch die Grenzen bestimmen könne. Sie verlangten für 
die Nationen natürliche Grenzen. Die Frage, was unter Natur zu 
verstehen sei, beantworteten sie aber auf verschiedene Weise 2). 
Für Kaiser Alexander, der im Jahre 1804 vorschlug, den Staaten 

') Vgl. auch Adler (11, I, S 357). 2) Vgl. u. a. Görres (11, I, S. 52). 
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der europäischen Föderation natürliche Grenzen zu geben, be
deutete dies, dass der geographischen Lage, den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen und der Homogenität der Völker Rechnung getra
gen werden müsse (II, 1, S. 123). 

Bei Gelegenheit des Wiener Kongresses sprach Lips von natür
lichen Grenzen, die jedoch nicht durch Berge und Flüsse, son
dern durch die Sprache bestimmt werden sollten (II, 1, S. 148). 
Der Verfasser der "Vorschläge" wollte Sprache und Sitten be
rücksichtigt wissen (11, 1, S. 149). Dagegen trat Traitteurfür eine 
Einteilung der Staaten nach den Stromgebieten ein (11, 1, S. 152). 

Der Verfasser des "Nouveau Projet" vom Jahre 1826 wollte die 
Erdoberfläche aufs Neue nach den Stromgebieten einteilen und 
dabei die wirtschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigen (11, 1, S. 
200). Der AbM Ambroise beschränkte sich auf Revision der 
Grenzen und Ländergruppierung Europas nach drei Rassen, näm
lich Romanen, Germanen und Slaven (II, 1, S. 332). 

c. PLÄNE MIT DIREKTEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN 

INTERNATIONALEN ORGANEN UND DEN INDIVIDUEN 

Die Pläne, die eine eingreifende Organisation bezweckten, zeig
ten allerlei Schattierungen von Konsolidation. Am weitesten 
ging, und zwar unter dem Einfluss der französischen Revolution, Cloots' Ideal. 

Cloots, der alle nationalen Staaten aufheben und eine Weltrepu-
blik einführen wollte (II, 1, S. 23). Jedoch wandte er sich gegen 
eine stark zentralisierte Leitung des Weltstaates. Ihm schwebte 
eigentlich ein Weltstaat ohne oberste Leitung, ein anarchistischer 
Verband der Menschen, vor. In seiner Weltrepublik sollte die ge- Wahl der in· 

b d V ml . dEI Ge h ternationalen setzge en e ersam ung, soweit er r ass neuer setze noc Organe durch 

nötig sein sollte, unmittelbar durch die Bevölkerung gewählt die Bevölke-

werden (II, 1, S. 26). rung; 

Nicht nur dort, wo, wie bei Cloots, alle Grenzen aufgehoben 
sind, sondern auch bei den eigentlichen Organisationsplänen 
findet man unmittelbare Beziehungen zwischen den internatio
nalen Organen und der Bevölkerung, wodurch die Gemeinschaft 
den Charakter eines Bundesstaates bekommt. 

Während der Zeit der französischen Revolution wollte ein uns 
unbekannter Schweizer, Anhänger des demokratischen Gedan
kens, die Mitglieder des internationalen Organs von der Bevölke
rung wählen lassen. (Vgl. auch Nägeli, II, 1, S.90 und 89). 
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Auch in dem Plan von Saint-Simon und Thierry sollten die 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses unmittelbar von der Bevölke
rung gewählt werden (II, 1, S. 208). In dem katholischen Projekt 
vom Jahre 1826 sollten die verschiedenen Gesellschaftsgruppen 
die Abgeordneten ernennen (II, 1, S. 201). Sartorius stellte über 
den Staatenbund den Bundesstaat oder, wie er ihn nannte, den 
Völkerstaat, wo sich die Wahl der Abgeordneten unabhängig 
von der Nationalität über das gesamte Gebiet des Völkerstaates 
erstrecke (II, 1, S. 246). Wie bereits erwähnt, dachte Pecqueur 
sich eine stufenweise Entwicklung, wobei schliesslich auch das 
Zustandekommen eines direkt vom Volke gewählten Weltpar
laments möglich sein sollte (n, 1, S. 265) 1). 

oder durch Weniger weit gehen die Pläne, wo nicht die Bevölkerungen, 
die Volksver- d d· V lk rt di M·t 1· d d· . al tretungen. son ern le 0 sve retungen e 1 g le er er mternatIon en 

Organe ernennen sollten. Der Schweizer Malardier kannte eine 
"Assemblee internationale", deren Mitglieder unmittelbar von 
der europäischen Bevölkerung gewählt werden sollten. Aber 
die Mitglieder der "Assemblee des Etats" sollten von den nationa
len Parlamenten ernannt werden (n, 1, S. 352). Auch Lorimer 
wollte eine Wahl durch die nationalen Parlamente, wodurch die 
von ihm gewünschte Verbindung zwischen den nationalen und 
den internationalen gesetzgebenden Organen geschaffen werden 
sollte (n, 2, S. 214). Bluntschli wollte dasselbe für eines der beiden 
Parlamentsorgane (II, 2, S. 123). Bei La Codre sollten die Mit
glieder des internationalen Gerichts von den nationalen Parlamen
ten (und in Russland vom Zaren) ernannt werden (II, 2, S. 135). 
Marcoartu verteidigte den Gedanken einer internationalen Ver
sammlung, wobei von den verschiedenen Staatsorganen besonders 
die Volksvertretungen die Delegierten ernennen sollten (II, 2, S. 
89 f. und 234). 

d. ORGANISATION MIT EINEM INDIVIDUELLEN OBERHAUPT: 

WELTMONARCHIE UND CHRISTLICHE THEOKRATIE 

Die Staaten Als erstem Bild einer Weltorganisation begegneten wir der 
unterHeinemt Weltmonarchie. Im europäisch-christlichen Mittelalter gab es 

aup. 
die Idee einer über den Staaten stehenden gemeinschaftlichen 
Herrschaft von Papst und Kaiser. Daher ist es begreiflich, dass 

') Vgl. auch Domela Nieuwenhuis, II, 2, S. 139. 
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die erste Form, die für den modernen Gedanken einer internatio
nalen Organisation propagiert wurde, das einköpfige Organ nicht 
entbehren konnte. 

Pierre Dubois, der zwar die Weltherrschaft des Papstes be
kämpfte, erkannte in dem Heiligen Stuhl - zu seiner Zeit aller
dings ein Werkzeug des französischen Königs - dennoch das 
Haupt der Staatenorganisation an (I, S. 103 f.). Hierdurch be
kommt sein Plan einen sehr mittelalterlichen Charakter. Der 
Hussitenkönig dagegen wollte das Haupt der Kirche hauptsäch
lich noch für das Gelingen des Kreuzzugsplanes benutzen (I, S. 
119). Aber auch in den folgenden Jahrhunderten wurde der Ge
danke einer Staatengemeinschaft unter einem gemeinsamen 
Haupt immer wieder in den Vordergrund gestellt. Das Ideal von 
Leibnitz stammte noch aus dem Mittelalter. Neben dem Papst 
als geistlichem erkannte er den Kaiser als weltliches Oberhaupt 
der Christenheit an (I, S. 207). Alberoni räumte dem deutschen 
Kaiser einen bedeutenden Platz ein (I, S. 224). Als Reaktion auf 
die französische Revolution träumten einige deutsche Roman
tiker wie Novalis (n, 1, S. 4P) und andere von einer christ
lichen Weltmonarchie. In diesem Zusammenhang müssen auch die 
Schriftsteller genannt werden, die noch im neunzehnten Jahrhun
dert der katholischen Kirche mit dem Papst als Oberhaupt die 
Leitung der Organisation übertragen wissen wollten und eine 
christliche Theokratie errichten oder den christlichen, insbeson
dere den katholischen Glauben nötigenfalls mit Gewalt propagie
ren wollten 1). 

Aber nicht nur die Theokratie mit ihrer Einherrschaft, sondern 
auch die Weltmonarchie mit Laiencharakter, wurde mehr als 
einmal als Friedensorganisation vorgeschlagen. Als Napoleon I. Napoleon 1. 

auf dem Höhepunkt seiner Macht war, setzte Krause sich für die 
Errichtung des Weltstaates ein (n, 1, S. 110). Gondon, ein Be-
wunderer Napoleons, behauptete zwar, weder für einen Weltstaat 
noch für einen Staatenbund zu sein, aber dennoch stellt sich seine 
internationale Interessengemeinschaft, wo unter anderem das 
sogenannte Protektorat einer einzigen Person anvertraut werden 
sollte, als eine kräftige Organisation dar (n, 1, S. 107). Saint- Spätere 

Simon wollte England als Vorbild für Europa nehmen und eine Vorschläge. 

Erbmonarchie einführen (n, 1, S. 207). Sartorius wollte einer 
') Vgl. oben S. 271 f. 
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Person, dem Regenten, die vollziehende Macht übertragen (Ir, 1, 
S. 247, 252). Pecqueur hielt es, als er die verschiedene Stufen der 
Konsolidierung seiner Organisation behandelte, auch für mög
lich, dass innerhalb des Bundes ein Oberhaupt der Zentralmacht 
ernannt würde (II, 1, S. 266). Die Weltorganisation auf christ
licher Grundlage, wie sie Geraud sich dachte, sollte einen allge
meinen Leiter (regent general de la Terre) haben (Ir, 2, S. 230). 
Lorimer wünschte für jedes Jahr die Wahl eines Presidenten des 
internationalen Staates (Ir, 2, S. 217). 

e. ORGANISATION MIT ÜBERGEWICHT DER GROSSMÄCHTE 

Oben wurde bereits erwähnt, dass die Staatenorganisation ent
weder als freie Organisation auf dem Prinzip der Staatssouveräni
tät aufgebaut oder als Machtorganisation auf Kosten der Souve
ränität der einzelnen Staaten errichtet werden kann. Im letzteren 
Fall muss auch ein Organ vorhanden sein, das die Leitung hat. 
Dieses scheint in der internationalen Gemeinschaft nur dann aus
führbar zu sein, wenn den tatsächlichen Machtverhältnissen der 
Staaten Rechnung getragen wird. 

Es ist daher verständlich, dass neben den Plänen, die die Gleich
heit der Staaten verkündeten, andere waren, die einzelnen Staaten 
ein Uebergewicht zuerkennen wollten. Gegen Ende des acht
zehnten Jahrhunderts, in der Zeit, wo das sogenannte "Konzert 
der Grossmächte" sich zu entwickeln begann, trat ein Verfasser 
mit dem Vorschlag zu Tage, diesem einen besonderen Platz ein
zuräumen (1, S. 272). Im neunzehnten Jahrhundert waren es aus
ser Loewenthal (11, 2, S. 20) vor allem Bluntschli (11, 2, S. 121) 
und Lorimer (11, 2, S. 217), die entsprechend demselben Machtprin
zip ebenso den Grossmächten das Uebergewicht geben wollten 1). 

4. UMFANG DER ORGANISATION 

Welche Staaten sollte der Bund umfassen? 
Viele Verfasser liessen sich nicht darüber aus, welche Staaten 

für würdig erachtet werden sollten, an der Organisation teilzu
nehmen. Manche machten nur eine ganz allgemeine Andeutung, 
indem sie von den souveränen oder von den zivilisierten Staaten 

') Vgl. auch Kamarowsky (II, 2, S. 187) und Fiore (II, 2, S. 226). Siehe auch uno 
ten S. 298 f. 
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sprachen.Andere jedoch gaben in dieser Hinsicht eine genauere 
Umschreibung. 

Wie die Völkerrechtsgemeinschaft am Ende des Mittelalters Christlicher 

als christliche europäische Staatengesellschaft auftrat, so be- Staatenbund. 

schränkten sich auch die ältesten Vorschläge für eine internatio-
nale Organisation auf die christlichen Staaten der alten Welt. 

Anfangs standen die ersten Pläne, wie wir bereits wiederholt Einstellung 

sahen im Zusammenhang mit dem Gedanken eines Kreuzzuges gegenüber den 
, Mohammeda-

gegen die Mohammedaner. Aber auch in späteren Jahrhunderten, nern. 

als der Gedanke eines Kreuzzuges mehr und mehr in den Hinter-
grund getreten war, blieb die nicht allzu scharf umrissene Ge
meinschaft der christlichen europäischen Staaten der Kern der 
erträumten internationalen Organisation. Grotius betonte nicht 
nur, dass alle Christen die Glieder eines Körpers sind sondern sie 
sollen einander auch beistehen im Kampfe gegen die Feinde des 
Christentums 1). Cruce gab seinem Bund einen fast universellen 
Charakter. In dieser Hinsicht war aber Cruce seiner Zeit voraus (I, 
S. 149). Auch das Werk des Völkerrechtsgelehrten Samuel Rachel 
zeigte einen Fortschritt in dem Sinne, dass er ein internationales 
Abkommen für die Gründung eines Gerichts wohl in erster Linie 
als eine Pflicht der christlichen Staaten betrachtete, aber ihm of-
fenbar doch ein Band, das alle Staaten umfassen sollte, als Ideal 
erschien (I, S. 170). William Penn ging so weit, dass er Russland 
und die Türkei in den Bund aufnehmen wollte (I, S. 175). Aber 
ein anderer Quäker, John Bellers, konnte sich die Organisation 
wiederum nur als "Christian Commonwealth" denken (I, S. 179). 
Mit der Zeit der Romantik wurde das alte christliche Ideal zu 
neuem Leben erweckt (11, 1, S. 41 f. u. 194 f.). Fichte wies auf 
den gemeinschaftlichen Ursprung der christlichen Völker, das Be-
stehen gleicher Ideale und den Umstand hin, dass Europa das 
christliche Vaterland für alle westlichen Völker sei (11, 1, S. 67 u. 
70). 

Die Gründer der "Heiligen Allianz" liessen keine Einladung 
an den Sultan ergehen, wenn es auch gewiss nicht nur "christ
liche" Motive waren, die einen russischen Monarchen davon zu
rückhielten (11, 1, S. 160). 

In späterer Zeit hatten auch noch viele in erster Linie die christ
lichen Staaten ins Auge gefasst (z.B. Bouvet II, 1, S. 346). Es 

1) c;,otius, De jure belli ac pacis, 11, 15: 12. Vgl. aber auch unten S. 291. 
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fällt daher auf, dass, nachdem Philanthropos nur die Christenheit 
genannt hatte (II, I, S. 278), William Ladd später von den christ
lichen und zivilisierten Nationen sprach, wobei er gleichzeitig der 
Hoffnung Ausdruck gab, dass auch der Sultan der Türkei und der 
Bei von Aegypten an der Organisation teilnehmen würden (II, 1, 
S. 295 u. 301). 

Einen besonderen Platz nehmen diejenigen ein, die sogar im 
neunzehnten jahrhundert noch an die Möglichkeit einer christ
lichen Theokratie dachten oder sich jedenfalls gegenüber anderen 
Religionen mehr oder weniger feindlich zeigten 1). 

Verhältnis zu Wie dachten sich die Pazifisten das Verhältnis zum Reiche des 
Russland. Zaren? 

Bereits im Mittelalter war Russland mit dem Westen durch 
zahlreiche dynastische, kulturelle und wirtschaftliche Bande ver
knüpft. Im dreizehnten jahrhundert trat eine grosse Verände
rung ein, als die Tartaren in Russland eingedrungen waren und 
den grössten Teil des Reiches eroberten. Der Bruch zwischen 
Russland und Europa blieb noch lange bestehen, nachdem das 
joch der Tartaren bereits abgeschüttelt war. Russland wurde als 
asiatischer Staat betrachtet, der noch nicht würdig war, an einer 
christlichen Republik Anteil zu haben, wie es im Grand Dessein 
auch ausdrücklich festgestellt wurde (I, S. 165). Im Laufe des 
siebzehnten jahrhunderts und während der Regierung Peters des 
Grossen vollzog sich eine Wendung in dem Verhältnis von Russ
land zur westlichen Welt. Das Zarenreich wurde wieder in die Ge
meinschaft der Staaten aufgenommen. Diese Veränderung spie
gelte sich auch in einzelnen Völkerbundsplänen wieder. Cruce, 
der sich nicht auf die christlichen Staaten beschränkte und auch 
asiatische und afrikanische Reiche in den Bund aufgenommen 
wissen wollte, erkannte daher auch Russland einen Platz zu (1, S. 
149). Wie bereits erwähnt, sah auch der Quäker William Penn die 
Notwendigkeit ein, die Türken und die "Moskowiter" in den euro
päischen Senat aufzunehmen (1, S. 175). Der AbM de Saint-Pierre 
nannte Moskau ebenfalls. Ausserdem sprach er von einer asiati
schen Union, womit Europa friedliche Beziehungen unterhalten 
müsse (1, S. 189 u. 200) 2). 

') Siehe oben S. 269 und 271 f. 
2) Nötigenfalls müsste man den Zar zu einer friedlichen Haltung zwingen. Vgl. 

Saint-Pierre, Projet I (1713), S. 281 f. Siehe für die Union der asiatischen (und afri
kanischen) Fürsten auch: Projet II (1713), S. 203 f. 
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Den Höhepunkt des Bandes zwischen Russland und dem übri
gen Europa in der Geschichte der Völkerbundsidee bildeten die 
Versuche Kaiser Alexanders 1., die europäischen Staaten und 
Fürsten in einer internationalen Gemeinschaft zu vereinigen (II, 
1, S. 122 f. u. 159 f.). 

Doch auch seit Russland in das "europäische Konzert" der Di
plomatie aufgenommen war, wollten nicht alle Verfasser von Frie
densplänen dieses Land in die internationale Organisation auf
nehmen. Dass das "Sendschreiben" neben der Türkei auch Russ
land ausschliessen wollte, müssen wir zweifellos der antirussischen 
Gesinnung des polnischen Verfassers zuschreiben (II, 1, S. 31). 
Verschiedene Autoren aus dem neunzehnten Jahrhundert wie 
Considerant (n, 1, S. 216), Durand (n, 1, S. 230), Bouvet (n, 1, 
S. 347) und Strada (n, 1, S. 335) glaubten eine russische Gefahr 
zu sehen. Turcotti dachte ganz allgemein an eine Gefahr von
seiten der asiatisch-osteuropäischen Mächte (n, 2, S. 114). Auch 
Marchand sah in Russland eine grosse Kraft. Doch meinte er, dass 
man es sich nicht zum Feinde, sondern zum Bundesgenossen 
machen sollte. Um das Zarenreich zu gewinnen, schlug er vor, 
den Abgeordneten dieses Landes zum ständigen Vorsitzenden des 
Kongresses zu machen (n, 1, S. 222). Chevalier sah Russland als 
eine Einheit für sich an (n, 2, S. 25). Von Lorimer wurde darauf 
hingewiesen, dass man bei der Friedensorganisation mit der Ent
wicklung der Staatengemeinschaft durch Veränderungen inner
halb des englischen Imperiums, aber auch des russischen Reiches 
rechnen müsse (n, 2, S. 219). 

Als nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staa- Europäischer 

ten die Staatengemeinschaft nicht mehr auf Europa beschränkt Bund. 

blieb, gab es dennoch viele, die in erster Linie oder ausschliesslich 
die Staaten der alten Welt ins Auge fassten. 

Manchmal trat auch der Wunsch in den Vordergrund, dass ein Europa als 
... h B d h ff d d d d E dt il Vorbild für europalsc er un gesc a en wer e, er en an eren r e en andere Erd-

als Vorbild diene. Bereits der Abbe de Saint-Pierre äusserte diese teile. 

Meinung in Hinblick auf Asien (I, S. 200) 1). 
Als Motiv für die Errichtung eines europäischen Bundes wurde Amerika als 

einige Male der Umstand genannt, dass das wachsende amerika- ~~~~~r/ür 

1) Siehe ferner Veridicus (11, I, S. 53); Gondon (11, 1, S. 109); Krause (11, 1, S. 134); 
Siiieriz (11,1, S. 236); Malardier (Il, I, S. 350) und Lorimer (11, 2, S. 219). 

TEE KEULEN 19 
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nische Uebergewicht eine Gefahr bedeute, wogegen Europa sich 
stark machen müsse 1). 

Amerika als Viel grösser ist aber die Anzahl derer, die nicht an eine ameri
Beitel für kanische Gefahr dachten und von Europa nicht gerade ein Vor

uropa. bild erwarteten, die aber umgekehrt in der jungen Republik auf 
der anderen Seite des Ozeans ein gutes Beispiel für die alte Welt 
sahen 2). 

Europäisch- Dass auch eine Zusammenarbeit von Europa und Amerika be
s::~~kua:!~ fürwortet wurde, ist nicht weiter erstaunlich. Man muss sich da

bei vor Augen halten, dass die Friedensbewegung von Amerika 
aus kräftig unterstützt wurde, und dass auf diesem Gebiet sehr 
viele Beziehungen zwischen den beiden angelsächsischen Ländern 
bestanden 3). Vor allem wollten auch diejenigen, die den Nach
druck auf das demokratische Element legten, die amerikanische 
Republik in die europäischen Friedensbestrebungen einbeziehen. 

Von besonderer Art waren die bereits oben genannten Versuche 
des russischen Kaisers Alexander 1., die Vereinigten Staaten 
zum Beitritt zur "Heiligen Allianz" zu veranlassen, und die Sym
pathie, die von den amerikanischen Friedensfreunden dieser Idee 
entgegengebracht wurde (II, 1, S. 166). 

Ein Bund der Einige Schriftsteller dachten sich mehrere Organisationen über 
Bünde. die verschiedenen Erdteile verteilt, woraus sich dann schliesslich 

eine grosse Friedensgemeinschaft entwickeln sollte. Dies war 
auch das Ideal des deutschen Philosophen und Freimaurers Krau
se, bevor er nach dem Fall Napoleons die Errichtung eines euro
päischen Staatenbundes vorschlug (II, 1, S. 112 u. 134) 4). 

Weltbund. Die meisten hegten jedoch, mehr oder weniger deutlich ausge
sprochen, die Hoffnung auf das Zustandekommen eines alle Völ
ker umfassenden Bundes. Dieser Gedanke findet seinen Ur
sprung in der allumfassenden Tendenz des Christentums und in 

1) Siehe oben S. 272 f. 
2) V gl. unten S. 333 u. S. 336. Ohne gerade auf das amerikanische Vorbild hinzuwei

sen, traten noch für einen europäischen Bund ein: Mackay (II, 2, S. 302); Loewenthal 
und sein europäischer Unionsverein (II, 2, S. 18); De Parieu (11, 2, S. 28); Seeley 
(II, 2, S. 141); Rogeri (n, 2, S. 238); Umilta (n, 2, S. 239); Umano (II, 2, S. 240). 

3) Vgl. Philopacis (n, 1, S. 276); Bolles (II, 1, S. 281); M (11, 1, S. 291); Elihu Bur
ritt (II, 1, S. 316). Auch einige europäische Schriftsteller äussern sich in diesem Sinne: 
vgl. Sartorius (11, 1, S. 250); Bazan (11, 1, S. 254); Adler (II, 1, S. 358); "Ohne Blut 
und Eisen" (n, 2, S. 17); Amberley (II, 2, S. 144); Kamarowsky (II, 2, S. 181). 

4) Man vergleiche ferner: Zachariä (II, 1, S. 75); das Nouveau Projet vom Jahre 
1826 (11,1, S. 200); Sartorius (n, 1, S. 241); Bara (11,1, S. 324); Malardier (n, 1, S. 
350); vgl. auch Kamarowsky (n, 2, S. 181 u. 186); Turcotti (11, 2, S. 118). 
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der Lehre des alten Naturrechts, die von Anfang an die gesamte 
Menschheit als ein Ganzes ansah. So trat schon bald in der pazi
fistischen Bewegung der Wunsch in den Vordergrund, dass nicht 
nur die christlichen Völker und nicht nur Europa, sondern, wie 
man es gern auszudrücken pflegte, alle zivilisierten Staaten 1) an 
der Friedensorganisation teilnehmen sollten. 

Wir sahen bereits, wie zuallererst der französische Mönch 
Emeric Cruce dem Bund einen allgemeinen Menschheitscharakter 
verlieh, indem er ausser den europäischen Staaten auch die Völ
ker Asiens und Afrikas darin aufnehmen wollte (I, S. 149). Der 
Abbe de Saint-Pierre sprach, wie wir schon erwähnten, auch von 
den asiatischen und afrikanischen Fürsten. Im allgemeinen aber 
erfuhr das Ideal einer internationalen Organisation erst seit dem 
Unabhängigkeitskrieg der englischen Kolonien gegen das Mutter
land, seit derfranzösischen Revolution und dem Aufkommen der 
Weltwirtschaft eine Ausweitung, wennauch die grosse Mehrheit der 
europäischen Autoren in erster Linie die alte Welt ins Auge fasste 2). 

Auf einen der grössten Internationalisten wollen wir hier noch 
einmal zurückkommen. Was dachte Hugo Grotius über eine Hugo Grotius. 

sämtliche Staaten umfassende Gemeinschaft? Es war für ihn 
selbstverständlich und er hielt es gewiss auch für eher durchführ-
bar, dass nur die christlichen Fürsten auf Kongressen zusammen-
kommen sollten (I, S. 158). Wer aber tiefer in seine Lehre einge-
drungen ist, weiss, dass sein Ideal alle Staaten umfasste. Möge 
hier der grosse Kenner seines Werkes zu Worte kommen 3): 

Grotius, however, disapproved of all racial discriminations 
between nations, whether of barbarian as against civilized na
tions, or of colored as against white nations, or of non-Christian 
as against Christian nations. He did not believe in doomed 
peoples. He advocated treaties with non-Christian peoples, took 
his materials and arguments from all groups of nations alike, 
especially after 1642, considered injustice towards heathens as 
he considered injustice towards Christian peoples; and - though 
advocating the spreading of the Christian creed, the clinging 

1) Novicow u. a. sprachen hier von einem "groupe de civilisation" (II, 2, S. 245). 
") Kant gebrauchte in dem "Zweiten Definitiv Artikel zum ewigen Frieden" den 

Ausdruck "freie Staaten" (vgl. I, S. 325), aber aus dem Kommentar zu diesem Artikel 
ergibt sich, dass auch sein Ideal war, dass die "Föderalität. .. sich allmählich über 
alle Staaten erstrecken soll". In dieser Hinsicht ist unsre Darstellung (I, S. 346) zu 
ergänzen, wie Leo Gross, Pazifismus und Imperialismus, 1931, S. 206, Anm. 118, rich
tig bemerkt hat. 

") Van VoUenhoven, The framework of Grotius' book de iure belli ac pacis, S. 8 f. 
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together of Christi an nations when a non-Christian enemy at
tacks them because of their faith, and a certain preference for 
Christians above heathens in case a choice is necessary - the law 
he advocated verily is a universallaw, not one for the Christian 
part of the world only. 

5. ORGANE DES BUNDES 

Soweit man bei den Verfassern von einem bestimmten Frie
densprojekt sprechen kann, findet sich eine grosse Verschieden
heit in der Anzahl der Organe und der Aufgabe, die ihnen zuer
teilt werden soll. 

Nicht immer meinte man, dass diese Organe erst noch zu bil
den seien. So ist es nicht mehr wie selbstverständlich, dass man 
vor allem in den älteren Projekten auch die hohe Geistlichkeit ein
schalten wollte, deren Macht jahrhundertelang von der gesamten 
Christenheit anerkannt worden war 1). Auch in späterer Zeit 
wurden noch Friedenspläne entworfen, in denen dem Haupt der 
katholischen Kirche eine bedeutsame Rolle zugewiesen worden 
war. 

Zahl und Auf- Im übrigen lässt sich bisweilen nicht mit Sicherheit sagen, wie 
gabe derga~~~ die Verfasser sich den Bund dachten, weil die Vorschläge manch

mal unvollständig sind oder an Genauigkeit zu wünschen übrig 
lassen. Es kann aber wohl festgestellt werden, dass die Mehrzahl 
nur ein Organ einsetzen wollte, dessen einzige oder hauptsäch
lichste Aufgabe natürlich in der Beilegung von internationalen 
Streitfällen bestehen sollte. 

Ausser der Lösung internationaler Streitigkeiten, sei es mit oder 
ohne die Möglichkeit militärischen Zwanges, sollte des öfteren die
sem einen, hauptsächlich als rechtsprechendes Kollegium ge
dachten Organ auch die Festlegung von Rechtsregeln übertragen 
werden. Erst im neunzehnten Jahrhundert kamen viele zu der 
Einsicht, dass die Kodifikation besser von einem zweiten Kolle
gium in die Hand genommen werden könnte 2). In den Plänen 
mit nur einem Organ wurde verschiedentlich auch noch die Be
handlung anderer internationaler Probleme demselben Organ 

1) Erasmus (I, S. 126) nannte neben den kirchlichen auch weltliche Mächte als 
Schiedsrichter. 

S) Vgl. unten S. 308 f. 
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übertragen. In den älteren Projekten war dies unter anderen der 
Kampf gegen die Mohammedaner 1). Aber auch an andere Tätig
keiten wurde gedacht I). 

Die einfachste Form der Pläne, die mehr als ein Organ einsetzen Ständige und 

wollten, finden wir in den)' enigen, die neben einem einzigen stän- zoeitweilige 
rgane. 

digen internationalen Organ eine Person oder Einrichtung mit 
einer bestimmten zeitlichen Aufgabe vorschlugen. Man dachte 
z. B. an Schiedsrichter, die von Fall zu Fall ernannt werden soll
ten, mit der Möglichkeit der Berufung an ein ständiges Kollegi
um 3), oder an ein allgemeines Organ, neben welchem Schiedsrich
ter die Beilegung von Streitigkeiten zu besorgen hatten 4). 

Es kommt auch vor, dass ein Verfasser nur, oder in der Haupt- Teilungder 

sache, die internationale Rechtsprechung im Auge hatte, aber Organe. 

diese über mehr als ein Organ verteilen wollte 5). 
Bei einer Anzahl, vor allem europäisch-kontinentaler Autoren Mehrere Orga

war ausser von einem Kongress, sei es mit oder ohne ein beson- neo 

deres Gericht, die Rede von einer internationalen Wehrmacht. 
Dabei ist es jedoch nicht immer deutlich, ob diese bleibend als 
Bundesorgan gedacht war oder durch zeitliche Zusammenfügung 
der nationalen Truppen gebildet werden sollte 6). 

Manchmal wurde eine grosse Anzahl von Organen vorgeschla
gen, wobei aber die gesamte Einrichtung doch einfach blieb. Dies 
war z. B. beim Grand Dessein mit einem allgemeinen Rat und 
sechs provinzialen Kollegien der Fall (I, S. 166). Veridicus wollte 
erst von einem internationalen Kongress ein Völkergesetzbuch 
aufstellen lassen. Nach Beendigung dieser Tätigkeit sollte dann 
ein neues Kollegium kommen, das sich in drei Organe für die 
drei verschiedenen Funktionen teilen sollte (11, 1, S. 56). Das 
Projekt vom Jahre 1808 kannte nur ein aus verschiedenen Funk
tionären bestehendes Büro (11, 1, S. 82). In dem Plan von Lips 
gab es eigentlich nllr ein Organ, das jedoch in drei verschiedene 
Abteilungen aufgeteilt war (11, 1, S. 146). 

Bei einer kleinen Anzahl Verfasser war die vorgeschlagene Or-

1) Vgl. oben S. 268 f. 
") Vgl. u. a. S. 270 f. 
") Vgl. U. a. Dubois (I, S. 104), das Projekt vom Jahre 1745 (I, S. 233), Polier de 

Saint-Germain (I, S. 304), die Vorschläge vom Jahre 1814 (11, 1, S. 149), Philo pacis 
(11, 1, S. 276) und H. D. Wolff (11, 1, S. 338). 

') U. a. Schlettwein (I, S. 312). Vgl. auch Dudley Field (11, 2, S. 57). 
") Vgl. unten S. 300 f. 
") Siehe unten S. 320 f. 



294 GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE BEHANDELTEN ENTWÜRFE 

ganisation ziemlich kompliziert. Dies war bei dem AbM de Saint
Pierre der Fall, der neben einem Senat für die Regelung von aller

Komplizierte lei internationalen Angelegenheiten und für die Rechtsprechung 
Organisation. in der Berufungsinstanz unter anderem eine Reihe Büros für ver-

schiedene Verwaltungszweige eingesetzt wissen wollte. Der Se-
nat sollte eigene Gesandten und Residenten haben (I, S. 190 f.). 

Für eine zusammengesetzte Organisation traten auch Gondon, 
Saint-Simon und Sartorius ein. Ihre Pläne haben die Besonder
heit gemein, dass darin einer einzelnen Person eine hervorragende 
Stellung eingeräumt wurde, wodurch ihre Organisation einiger
massen einer Weltmonarchie ähnelt 1). Gondons Plan enthielt 
eine gesetzgebende Versammlung der Fürsten, ferner einen Kon
gress für die allgemeine Aufsicht, ein Gericht für die Rechtspre
chung und die Vorbereitung der Gesetze und ein nur aus einer 
Person (Napoleon) bestehendes Protektorat mit der Verfügung 
über die Wehrmacht (n, 1, S. 102 f.). Saint-Simon schlug vor, 
nach englischem Vorbild ein erbliches Königtum mit einem euro
päischen Parlament, das aus zwei dem englischen Ober- und Un
terhaus entsprechenden Kammern bestehen sollte, einzuführen 
(n, 1, S. 207). Der Schweizer Sartorius war sehr ausführlich. Er 
wünschte einen Senat als gesetzgebende Macht, einen vom Volk 
gewählten und von einem Staatsrat unterstützten Regenten für 
die Vollzugsgewalt und einen Gerichtshof. Sein Vorschlag ent
hielt ferner ein Tribunat zur Kontrolle über den Senat und das 
Gericht und schliesslich noch ein Kollegium von Deputierten, das 
wiederum das Tribunat beaufsichtigen sollte (n, 1, S. 247). 

Ein anderer Schweizer, Malardier, der bei seiner Föderation 
mehr oder weniger den schweizerischen Bundesstaat zum Vorbild 
nehmen wollte, verfasste ebenfalls einen mehr ins Einzelne ge
henden Plan (II, 1, S. 352). Loewenthal hatte ein System mit vier 
Sorten von Organen ausgearbeitet (II, 2, S. 131). 

Mit den internationalen politischen Verhältnissen mehr in Ueber
einstimmung waren die Vorschläge von Lorimer und Bluntschli, 
weil sie den Grossmächten ein Uebergewicht zuerkannten. Lori
mers Plan enthielt eine gesetzgebende Gewalt, nämlich einen Se
nat und ein Abgeordnetenhaus, deren Mitglieder in jedem Land 
von dem regierenden Fürsten, bzw. der Volksvertretung ernannt 

1) Auch andere Verfasser wollten einer Person die allgemeine Leitung übertragen. 
Vgl. Geraud (II, 2, S. 230) und Poinsot de Chansac (U, 2, S. 231). 
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werden sollten, ferner ein aus Senatoren und Abgeordneten beste
hendes Ministerium, einen Gerichtshof, eine Polizeitruppe und 
ein besonderes Organ für die Finanzen (n, 2, S. 217). Bluntschli 
empfahl eine gesetzgebende Gewalt und zwar einen Bundesrat, 
dessen Mitglieder von den Regierungen ernannt werden sollten, 
und einen Senat oder Repräsentantenhaus, dessen Mitglieder von 
den Volksvertretern ernannt werden sollten. Ausserdem bean
tragte er verschiedene Organe für Angelegenheiten des allgemei
nen Interesses, internationale Sondergerichte, eine Bundeskanz
lei und einen Rat der Grossmächte, der in ernsten Fällen für die 
Zwangsmittel gegen einen widerspenstigen Staat sorgen sollte 
(n, 2, S. 122f.). Fiores Plan enthielt Organe von dreierlei Art, näm
lich Kongresse, Konferenzen und Schiedsgerichte. Bei den Konfe
renzen sollten die Grossmächte einen besonderen Einfluss haben 
(n, 2, S. 225). 

Man findet auch Autoren, die erst durch Zusammenkünfte mit Vorläufige Or

vorläufigem Charakter Regelungen treffen lassen wollten, um da- ganisation. 

nach zur Errichtung einer endgültigen Organisation überzuge-
hen 1). 

Pecqueur trat dafür ein, dass zunächst nur ein Gesandtenkon
gress, eine Weltpolizei und "conseils de prud'hommes" für den 
Fall von Differenzen auf dem Gebiet des Handels und der Politik 
eingesetzt werden sollten, während dann für die Entscheidung 
von Rechtsfragen ein nationales Gericht angerufen werden könn
te. Am Ende der Entwicklung sah er jedoch eine Weltorganisa
tion mit einem unmittelbar von der gesamten Bevölkerung ge
wählten Parlament, hielt aber dennoch andere Formen nicht für 
ausgeschlossen (n, 1, S. 262f.). 

Schliesslich sollen hier noch die Verfasser erwähnt werden, de- Weitgehende 

ren radikale Pläne von ganz anderen Verhältnissen als den be- Vorschläge. 

stehenden ausgingen. Cloots dachte sich eine Weltrepublik mit 
einer gesetzgebenden und einer vollziehenden Gewalt. Die letztere 
sollte jedoch wieder abgeschafft werden können, sobald die Prin-
zipien der französischen Revolution, vor allem die Menschen-
rechte, sich durchgesetzt hätten (n, 1, S. 26). 

Paoli-Chagny schlug drei europäische Föderationen mit drei 

1) Vgl. u. a. Goblet d' Alviella (Ir, 2, S. 73), Marcoartu (Ir, 2, S. 92), Kamarowsky 
(II, 2, S. 187) und Novicow (II, 2, S. 245). Vgl. auch die Resolutionen des Friedens
kongresses vom Jahre 1889 (II, 2, s. 250). 
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Versammlungen von Fürsten oder Staatsoberhäuptern (oder de
ren Vertretern) vor (H, 1, S. 142 f.). 

Das Nouveau Projet, Taparelli und Saint-Yves stellten Pläne 
für einen christlichen Friedensstaat auf. Das Nouveau Projet 
teilte die Welt in drei Staatenbünde ein mit je einem Kongress 
und einer allgemeinen Volksvertretung für die Gesamtheit un
ter dem Papst zu Rom (H, 1, S. 202). Taparelli entwarf nur ein 
undeutliches Bild von einem katholischen Friedensstaat (H, 1, S. 
204). Saint-Yves wünschte drei europäische Räte, von denen der 
Rat der Kirchen der höchste sein sollte (H, 2, S. 189). 

6. DIE VERTRETUNG IN DEN INTERNATIONALEN 
ORGANEN UND DAS PRINZIP DER GLEICHHEIT 

DER STAATEN 

Bei allen Versuchen, die Gesamtheit der Staaten zu organisie
ren, besteht eine der grössten Schwierigkeiten in den Machtunter
schieden der Staaten 1). 

Wenn alle Staaten gleiche Rechte haben und für jede Mass-
nahme die Zustimmung aller erforderlich ist, dann ist die Organisa

Bedeutet eine tion äusserst schwach. Will man zu einer kräftigeren Organisation 
grössere Macht kommen und wird dafür die Möglichkeit von Mehrheitsbeschlüs-
auch ein grös- " 

seres Recht? sen offengehalten, dann verlangen dle Grossmächte den melsten 
Einfluss, womit die kleineren Staaten sich wiederum nicht ein
verstanden erklären können. Ausserdem hat eine jede Staatsge
walt die Neigung, die Unabhängigkeit, die sie nach innen besitzt, 
auch nach aussen zur Geltung zu bringen. 

Die Verfasser von Friedensplänen haben auch das Problem der 
Vertretung der Staaten in den Bundesorganen auf verschiedene 
Weise behandelt. Eine einfache Lösung haben in der Regel die ra
dikalen Schriftsteller gefunden, die ein oder mehrere Bundeskol-

Radikale Lö- legien durch direkte Wahl der Bevölkerung bilden wollten. Sie 
sung. finden es am richtigsten, wenn die Abgeordneten durch eine ge

wisse Bevölkerungseinheit gewählt werden, z. B. einer auf eine 
oder einige Millionen Menschen. Dadurch hängt dann der Einfluss 
der verschiedenen Staaten von ihrer Bedeutung nach der Anzahl 
ihrer Einwohner ab. In diesem Zusammenhang macht der Zü
richer Universitäts-Professor Sartorius einen Unterschied zwi-

') Vgl. Huber, Max, Die soziologischen Grundlagen des Völkerrechts. 1928, S. 71 f. 
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schen einem Staatenbund und einem Völkerstaat. Bei dem erste
ren wird jeder Staat als solcher vertreten. Bei dem Völkerstaat, 
dem der Verfasser den Vorzug gibt, müssen, völlig unabhängig 
von der Frage der Nationalität, für die verschiedenen Organe ein
fach die Besten gewählt werden. Die erwählten Personen vertre
ten nicht einen bestimmten Staat, sondern die internationale 
Gesamtheit (H, I, S. 246. Siehe auch oben S. 284). 

Die grosse Mehrheit der Schriftsteller wollte jedoch die Bürger 
der verschiedenen Staaten nicht unmittelbar mit dem Bund in 
Zusammenhang bringen. Als Grundlage für die Friedensorgani
sation nahmen sie die souveränen Staaten, die selbst die Abgeord
neten zu bestimmen hatten. In der Regel sollte dies durch Ernen
nung seitens der Regierungen, manchmal aber auch durch die 
Parlamente geschehen. Diese Verfasser, die in den verschiedenen 
internationalen Organen mehr oder weniger selbständige Ver
tretungen der Staaten sahen, gingen in den meisten Fällen von 
dem Prinzip der Gleichheit der Staaten aus. Jeder Staat sollte Prinzip der 

eine gleiche Anzahl Abgeordneter haben. Würde man jedoch eine Gleichheit. 

ungleiche Anzahl Abgeordneter vorziehen, dann sollten die Staa-
ten doch eine gleiche Stimmenzahl bekommen. Saint-Pierre, 
der allen Staaten mit mehr als 1.000.000 Einwohner eine Stimme 
geben wollte (I, S. 193), ging auf dieses Problem sehr ausführlich 
ein 1). 

Es gab jedoch auch Verfasser, die das Gleichheitsprinzip für 
die Staaten nicht anerkennen wollten. Sie waren sich bewusst, 
dass die internationale Organisation auf der Grundlage der tat- Abstufung der 

sächlichen Machtverhältnisse aufgebaut werden müsse. Daher Staaten. 

kamen sie zu dem Ergebnis, dass das Mass der Vertretung eines 

') Vgl. für Saint-Pierre u. a. Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe, 
Tome 1(1713), S. 331 f. Siehe ferner Podebrad, der jeder nationalen Gruppe eine 
Stimme zuerkennen, aber bei Sti=engleichheit das Ansehen der Abgeordneten ent
scheiden lassen wollte (I, S. 119); von Palthen, der jedoch für Deutschland mehr Ver
treter wünschte als für die anderen Staaten (1, S. 251); Bentham (I, S. 295); Polier de 
Saint-Germain, der nur eine Ausnahme für die schwachen Staaten machte, die den 
Bund nicht mit Truppen oder Geld unterstützen könnten (I, S. 306). Vgl. auch Gar
gaz (II, 1, S. 36), Veridicus (II, 1, S. 55), Georgii (II, 1, S. 85), Gondon (II, 1, S. 106), 
Krause (II, 1, S. 137), die Vorschläge vom Jahre 1814 (II, 1, S. 150), Marchand (II, I, 
S. 222), Sartorius (11, 1, S. 246), Mill (II, 1, S. 270), Hamilton (n, 1, S. 286), M (II, I, 
S.288), Ladd (II, I, S. 295), Macnamara (II, 1, S. 304), Larroque (U, 2, S. 87), Mar
coartu (II, 2, S. 92), den Kongress vom Jahre 1878 (II, 2, S. 153), Kamarowsky (II, 
2, S. 180), Latsio (II, 2, S. 193), Godin (n, 2, S. 197), Poinsot de Chansac (11, 2, S. 
231), Mamoli (lI, 2, S. 240). Vgl. auch die Ausführungen von Zachariä (n, 1, S. 
74) und Pecqueur (II, 1, S. 263). 
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Staates von seiner Bedeutung abhängen müsse. Für diesen Zweck 
stellten einzelne Schriftsteller eine bestimmte Rangordnung der 
Staaten auf 1). 

Nach William Penn könnte man für die Zahl der Abgeordneten 
(und der Stimmen) den Handel mit dem Ausland als Maszstab 
annehmen (I, S. 174). Eine grössere Anzahl fand diesen in dem 
Umfang des Gebietes des Staates oder in der Grösse der Bevöl
kerung 2). Ein Teil von ihnen wollte verschiedene Elemente 
mitsprechen lassen 3). 

Einige verteilten für die Zuerkennung des Einflusses in den 
repräsentierenden Organen die Mitglieder des Bundes in zwei 
Gruppen. Cruce erkannte eine gewisse Rangordnung der Fürsten, 
wobei dem Papst die erste, dem Kaiser der Türkei die zweite 
und dem christlichen Kaiser erst die dritte Stelle zukäme (I, S. 
149). Weiter machte er einen Unterschied zwischen Monarchien 
und grossen Republiken. Die letzteren sollten in der Regel nur 
eine beratende Stimme haben. Nur im Falle von Stimmengleich
heit bei der Abstimmung der Fürsten sollten sie die Entscheidung 
haben (I, S. 148 u. 150). Im "Grand Dessein" wollte man dem 
Papst, dem Kaiser, den Königen von Frankreich, Spanien und 
England und möglicherweise auch denen von Dänemark, Schwe
den und Polen sowie dem Dogen von Venedig mehr Stimmen zu
erkennen als den übrigen (I, S. 167). Bei Saint-Pierre sollten alle 
grösseren Staaten eine Stimme haben, während den kleineren 
gruppenweise eine Stimme zuerteilt werden sollte (I, S. 193). 

Grossmächte. Es ist selbstverständlich, dass der Begriff der Grossmächte, 
der sich in der Diplomatie gegen Ende des achtzehnten J ahrhun
derts entwickelt hatte, auch bei der Regelung der Vertretung zum 
Ausdruck kam (vgl. auch I, S. 93 f.). Der Verfasser der Schrift 

') Vgl. das Projekt vom Jahre 1808, wo nicht nur die Stimmenzahl, sondern auch 
die damit zusammenhängende Grösse der Truppen angegeben wurde (II, 1, S. 81); 
Turcotti (II, 2, S. 114) und Pays (II, 2, S. 199), der der Bevölkerungszahl, dem Haus
haltsplan und dem Umfang des Handels Rechnung tragen wollte. 

') Vgl. Bellers (I, S. 178), Nouveau Projet vom Jahre 1826 (II, 1, S. 201), Burritt, 
jedenfalls für den Kongress (II, 1, S. 316), Girardin (II, 1, S. 330), Villiaume, der 
zugleich bestimmen wollte, dass die kleineren Staaten sich untereinander über die 
Wahl eines Vertreters verständigen müssten (II, 1, S. 331); Bonnard (II, 1, S. 334); 
de La Codre (II, 1, S. 336); Adler (II, I, S. 357); Mongredien (II, 2, S. 236); Alumni 
Association (II, 2, S. 242) ; siehe auch Strada (II, 1, S. 335) und Lorimer (II, 2, S. 217), 
die beide einen Unterschied zwischen den Grossmächten und den übrigen Staaten 
machten. 

3) Vgl. noch die Kommission der Social Science Association (II, 2, S. 68); Granjon 
(II, 2, S. 233); Umano (II, 2, S. 240). 
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vom Jahre 1782 wollte den "quatre principales Puissances" des 
europäischen Kontinents die Leitung in dem europäischen Bund 
geben und den Einfluss der kleineren so gut wie ganz ausschal
ten (vgl. I, S. 272). Auch Schindler dachte in erster Linie an die 
Grossmächte, wozu er auch England nahm (I, S. 298). 

Vor allem waren es aber Lorimer und Bluntschli, die beinahe 
ein Jahrhundert später dem Kollegium der Grossmächte einen 
besonderen Platz einräumen wollten. Besonders war für Lorimer 
die Ungleichheit der Staaten ein Prinzip, das rechtlich anerkannt 
werden müsse (Ir, 2, S. 207 f.). Sowohl im Senat als auch im Mi
nisterium und im Gerichtshof bekamen in seinem Plan die Gross
mächte eine sehr einflussreiche Stellung (II, 2, S. 215 u. 217). 
Bluntschli legte den Nachdruck auf die schweren Pflichten der 
Grossmächte, die deshalb stärker als die kleinen Staaten vertre
ten sein müssten. Die Grossmächte sollten daher im Bundesrat 
zwei Stimmen anstelle von einer haben und im Senat durch dop
pelt soviel Abgeordnete wie die kleinen Staaten vertreten sein. 
Ausserdem sollte das Kollegium der Grossmächte als solches beim 
Ergreifen von Zwangsmassregeln auftreten (II, 2, S. 122 f.) 1). 
Auch bei Fiore, der zwar von der juristischen Gleichheit ausgeht, 
daneben aber die Anerkennung einer tatsächlichen Ungleichheit 
für erwünscht ansah, sollten die Grossmächte eine besondere 
Stellung einnehmen (Ir, 2, S. 226; vgl. auch Baltzer Ir, 2, S. 238). 
Marchand begründete seinen Vorschlag, England im allgemeinen 
Interesse mit dem Protektorat über die Meere zu betrauen mit 
der Behauptung, dass man auch sonst im Leben der Völker 
den Mächtigen Vorrechte erteilt (Ir, I, S. 221). 

Einige Verfasser waren zu Recht der Meinung, dass die Frage 
der Vertretung und die der Gleichheit der Staaten bei den ver
schiedenen Organen des Bundes nicht immer auf dieselbe Weise 
gelöst werden dürfe 2). So wurde manchmal der Nachdruck dar- Verschiedene 

auf gelegt, dass, während bei dem konstitutionellen oder gesetz- GLol··s.unhghe~t des 
elC el s-

gebenden Organ die Zahl der Abgeordneten (oder die Verteilung problems bei 

der Stimmen) von der Bedeutung des Staates abhäno-ig sein verschiedenen 
O' Organen. 

müsse, dagegen in dem Gerichtshof die Staaten alle gleich stark 
vertreten sein müssten, wie dieses von Schmidt-Phiseldek (II, 1, 

1) Vgl. auch bei Bluntschli die Stellung der Grossmächte in seinem Vorschlag zu 
einer .. Versammlung völkerrechtskundiger Männer" (II, 2, S. 119). 

2) Gondon wollte eine Ungleichheit nur hinsichtlich des Umfanges der Bundestrup
pen (II, 1, S. 108). 
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S. 191) und Burritt (II, 1, S. 317) vorgeschlagen wurde. Dage
gen scheint Lilienfeld gerade für eine ungleiche Vertretung im 
Gericht eingetreten zu sein (I, S. 267). 

Abgesehen von der Zahl der Abgeordneten (oder der Stimmen
zahl) der verschiedenen Staaten spielte bei den älteren Schrift-

Rangordnung. steIlem die Frage der Rangordnung eine grosse Rolle. Man räum
te verschiedentlich dem Papst und danach manchmal dem Kaiser 
einen hervorragenden Platz in der Organisation ein 1). Zur Ver
meidung von Streit über die Rangordnung erschien Penn u. a. 
ein runder Beratungssaal für die internationalen Zusammen
künfte erwünscht (I,S. 1755 ). Toze glaubte dagegen, dass man sich 
niemals über die Frage der Rangordnung einig werden würde (I, 
S. 237). Es ist selbstverständlich, dass in späteren Projekten mit 
katholischem Charakter dem Papst eine besondere Stellung 
eingeräumt wurde 2). 

7. SCHIEDSSPRECHUNG UND DER INTERNATIONALE 
GERICHTSHOF 

Wo es bei den Projekten darum geht, den Zustand von Anar
chie unter den Staaten mit der ständigen Möglichkeit von Krie
gen durch eine geordnete Gemeinschaft zu ersetzen, kann die 
friedliche Regelung der internationalen Streitigkeiten als der 

Kernproblem eigentliche Kern der vorgeschlagenen Organisation betrachtet 
der Projekte. werden. Eine Anzahl Verfasser hat denn auch gerade diesen 

Punkt ausführlich in ihren Projekten behandelt. Dies war bereits 
bei Pierre Dubois der Fall (I, S. 104), aber vor allem bei Podebrad 
(I, S. 115). Danach waren es im achtzehnten Jahrhundert insbe
sondere Saint-Pierre (I, S. 192 f.), Lilienfeld (I, S. 267) und das 
Projekt vom Jahre 1787 (I, S. 281). 

Im neunzehn- Vor allem im neunzehnten Jahrhundert nahm mit der Entwick
ten ]ahrhun- lung des Schiedsgedankens die Anzahl der Schriften zu, die ihre 

dert. besondere Aufmerksamkeit der internationalen Rechtsprechung 
und der Gründung eines internationalen Gerichtshofs widmeten. 
Der besonders in den Kreisen der American Peace Society pro
pagierte Vorschlag für einen internationalen Kongress, ging all
mählich in den Plan über, sowohl einen Kongress als auch ein Ge-

l) Vgl. Dubois (I, S. 103 f.); de La Noue (I, S. 141); Cruce, der dem türki<;chen Kaiser 
den zweiten Platz zuerkannte (I, S. 149); siehe aber auch die anderen Lösungen, die 
Cruce vorschlug (I, S. 150); vgl. ferner das Grand Dessein (I, S. 167). 

') Siehe oben S. 271 f. 
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richt der Nationen zu gründen (n, I, S. 273 f.). Bereits im Jahre 
1838 fand ein derartiger Plan offizielle Anerkennung in dem 
Staat Massachusetts (n, 1, S. 302). Mit dieser Aktion sind der 
Name William Ladd und seine in den Prize Essays wie auch in 
einer besonderen Ausgabe erschienene Schrift unverbrüchlich 
verknüpft 1). 

Das internationale Gericht wurde darauf in der Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts auf den ersten pazifistischen Kon
gressen besprochen (n, 1, S. 313 f.)~ In den sechziger Jahren er
schienen dann die ersten Schriften, die das Thema im Titel an
deuten 2). Als dann die ernsten politischen Ereignisse der Ar
bitragebewegung in der westlichen Welt einen erheblichen Auf
trieb gaben, wurde das internationale Gericht ein immer wieder
kehrender Gegenstand von Besprechungen in einer Reihe von 
Parlamenten (n, 2, S. 45 f. vgl. auch S. 254 f.), auf Versammlun
gen von Vereinigungen (II, 2, S. 56 f.) und in der pazifistischen 
und völkerrechtlichen Literatur. In diesem Zusammenhang soll 
vor allem an die Diskussionen in der Social Science Association 
(II, 2, S. 66-68) und der Association for the reform and codifica
tion of the law of nations (n, 2, S. 168-171) erinnert werden, 
womit vor allem die Namen Levi und Miles verbunden sind. Im 
Jahre 1881 erschien dann in russischer Sprache und sechs Jahre 
später in französischer übersetzung von Leonid Kamarowsky 
das erste grosse Werk, das sich ausschliesslich mit dem Problem 
eines internationalen Tribunals beschäftigte (n, 2, S. 179) 3). 

Nun hat in der Staatenpraxis die Schiedsgerichtsbarkeit in der Schiedsge

Form einer mehr oder weniger freiwilligen friedlichen Streiter- ~:~:.~:!:~o
ledigung durch Vertrauensmänner der Streitteile zu allen Zeiten nale Recht

sprechung. 

1) William Ladd, Essay on a congress of nations, for the adjustment of international 
disputes without resort to arms. London 1840. (Vgl. Il, I, S. 294 f.). 

") Jean-Baptiste de Fe,,", L'Ere nouvelle. Necessite d'un code international et d'un 
tribunal arbitral des nations. Paris 1863; und Gorresponaance cosmopolite, Projet 
d'etablissement d'un tribunal international et d'une ligue universelle du bien public 
(von Edmond Potonie = Potonie-Pierre), Paris [1866 ?]. 

") Von den im 19. Jahrhundert (bis 1889) erschienenen Schriften, die sich, mehr 
oder weniger ausführlich, mit der Organisation der internationalen Rechtsprechung 
beschäftigten, nennen wir hier besonders: Georgii (Il, I, S. 84), Delisie de Sales (Il, I, 
S. 98), Gondon (Il, I, S. 106), Paoli-Chagny (Il,I, S. 143), Schmidt-Phiseldek (Il, I, S. 
190), Marchand (Il, I, S. 224), Sifteriz (Il, I, S. 234), J. Mill (Il, 1, S 270), Ladd (Il, I, 
S. 295), La Codre(Il,I,S. 336), Malardier(II,I, S. 353), Adler (Il,I, S. 357), Larroque 
(11, 2, S. 86 f.), Sprague (Il, 2, S. 97), Lacombe (Il, 2, S. 105), Levi (Il, 2, S. 175), 
Kamarowsky (Il, 2, S. 179), Pays (11, 2, S. 199), Lorimer (Il, 2, S. 210 und 218), Fiore 
(Il, 2, S. 225 f.), Bajer (Il, 2, S. 257). 
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Anwendung gefunden. Es ist selbstverständlich, dass die Ver
fasser von Plänen für eine bleibende Friedensorganisation 
sich auch mit der eingelebten Schiedsgerichtsbarkeit beschäftigt 
haben und sie - ebenso wie die Vermittlung - manchmal mit in 
ihren Plan aufnahmen 1). Ein wichtiger Umstand war dabei vor 
allem für die älteren Projekte, dass die Kirche, die auf dem Ge
biete des Friedens im Mittelalter eine besondere Rolle gespielt 
hatte, zwar an Macht verloren hatte, aber doch noch eine all
gemeine Bedeutung behielt. 

In der späteren Periode erklärten die Verfasser manchmal aus
drücklich der Errichtung eines ständigen Gerichts den Vorzug 
gegenüber dem System der Arbitrage zu geben. Man wollte einen 
"Court of law" und nicht einen" Court of umpires". Nicht Freun
de der Parteien, nicht "amiables compositeurs", sondern Richter, 
d.h. ein Kollegium von Juristen sollte die Streitigkeiten regeln, 
wie das im Projekt vom Jahre 1787 (I, S. 286), bei Ladd (II, 1, 
S. 295 2 u. 300), Miles (II, 2, S. 65), Larroque (II, 2, S. 85) und 
auch bei Lorimer (II, 2, S. 213 f.) und Pays (II, 2, S. 203) zum 
Ausdruck gebracht wurde. 

Andere dagegen vertraten gerade die Meinung, dass die Beile
gung von Streitigkeiten besser durch jeweils erwählte Schieds
richter als durch ein ständiges Gericht erfolgen könne. Da im 
ersteren Fall, die Parteien selbst die Richter wählten, würden sie 
sich eher dem Urteil fügen (Lacombe II, 2, S. 79; vgl. aber S. 105; 
vgl. auch Fiore II, 2, S. 227). Anstelle davon wurde auch wohl 
an einen Schlichtungshof gedacht, wobei sogar eine Verpflichtung 
zur Anerkennung der Entscheidung nicht bestehen sollte (So
dal Science Association II, 2, S. 66; Frederic Hili II, 2, S. 237; 
vgl. auch die Joint High Commission von D. D. Field II, 2, S. 56). 

Man erörterte auch die Möglichkeit, dass bestimmte Arten von 
Streitigkeiten besser von besonderen Schiedsgerichten beigelegt 
werden könnten (Sendschreiben II, 1, S. 33; Vorschläge II, 1, 
S. 149; Sprague II, 2, S. 97). 

Falls zwei verschiedene Gerichte bestünden, könnte der eigent
liche Gerichtshof als Berufungsgericht fungieren 2). 

Die meisten Schriftsteller erblickten jedoch in der Schieds-

') Dubois(I,S.104); Podebrad (I, S.113); Erasmus (I, S. 126); Cruce (I, s. 145); 
Saint-Pierre (I, S. 192 u. 197). Vgl. auch Projekt vom Jahre 1745 (I, S. 233). 

') Siehe unten S. 305. 
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gerichtsbarkeit etwas Vorläufiges (Richard II, 2, S. 64; Marcoartu 
II, 2, S. 93; Pays II, 2, S. 204; Kongress von Paris II, 2, S. 250). 
Auch für Lemonnier und die Friedens- und Freiheitsliga bedeu
tete das Schiedswesen nur eine Vorstufe, aber nicht so sehr für 
ein ständiges Gericht als viel mehr für eine Einrichtung, die den 
Frieden fördern könne, solange eine Föderation der Staaten noch 
nicht bestehe. In ihren Augen würde dagegen ein Gerichtshof in 
der heutigen Staatenwelt das bestehende Unrecht zu sehr sta
bilisieren (II, 2, S. 83 und S. 159 f.). 

In dem Gedankengang von Cloots, der die Grenzen zwischen Internationale 

den Staaten aufgehoben wissen wollte, ist kein Platz für ein in- AUtf.gabalen Gder 
na IOn en e-

ternationales Gericht. Die ordentlichen Gerichte, wie sie überall richte. 

vorhanden seien, sollten über alle Fragen urteilen (II, I, S. 26). 
Aber es gab auch andere, die den nationalen richterlichen Kol
legien eine Bundesfunktion übertragen wollten. Man denke an 
die Rolle, die Pecqueur den höchsten Gerichten der Staaten in 
dem internationalen Bund zuerkennen wollte (II, I, S. 264). 

Sehr verschieden waren die Pläne in Bezug auf die Anzahl der Rechtspre

vorgeschlagenen Organe. Nicht immer hielt man ein besonderes c~unalgl durc~ 
em gemel-

Organ für die Rechtsprechung erforderlich. Des öfteren sollte nes Organ. 

einem allgemeinen Organ auch diese Aufgabe zugewiesen wer-
den (vgl. u.a. Grand Dessein I, S. 166; Saint-Pierre I, S. 192). 

Dies war vor allem dort der Fall, wo nur ein ständiger Kongress 
vorgeschlagen wurde 1). 

Auch wurde der Vorschlag gemacht, dass zwar ein besonderes Abhängigkeit 

Kollegium mit der Rechtsprechung betraut werden sollte, doch des Gerichts. 

dass dieses sich aus einem anderen Organ entwickeln oder mit 
einem anderen Organ zusammenhängen sollte 2). Besonders gross 
war in dem Projekt vom Jahre 1782 die Abhängigkeit des Ge-
richts von den Grossmächten (I, S. 273). 

Mill dachte sich ein Gericht, in dem alle Staaten vertreten sein Einzelrichter. 

sollten. Die Rechtsprechung selbst sollte jedoch einem der Mit-
1) Pasquale S. Mancini wollte die Gefahr einer allzugrossen Macht des Gerichts 

vermeiden und schlug daher das Institut de droit international als rechtsprechendes 
Organ vor. Auch sollten verschiedene Gerichte gebildet werden können. Vgl. seinen 
Vortrag vom 2. November 1874: La vocazione deI nostro secolo per la riforma e la 
codificazione deI diritto delle genti e per l'ordinamento di una giustizia internazionale, 
in: P. S. Mancini, A. Pie,antoni, Diritto internazionale, 1905, S. 53 f. 

') Vgl. u. a. Zachariä Il, 1, S. 78; Lips II, 1, S. 146; Schmidt-Phiseldek II, 1, S. 
190. Das internationale Schiedsgericht, das von Loewenthal vorgeschlagen wurde, 
sollte aus den Vorsitzenden einer Anzahl nationaler oberster Gerichtshöfe bestehen 
(Il, 2, S. 131). 
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glieder anvertraut werden, das dazu von dem gesamten Kolle
gium zu ernennen sei. Alle übrigen Richter sollten an den Ver
handlungen teilnehmen und ihre abweichenden Meinungen zum 
Ausdruck bringen können (11, 1, S. 270). Auch die Antwort von 
M. auf die amerikanische Preisfrage enthielt eine Regelung, 
wonach in der Berufungsinstanz nur eine Person entscheiden 
sollte (11, 1, S. 289). 

Zusammen- Bereits unter den ältesten Projekten finden wir solche, die 
set~:~fc!:~ näher auf die Zusammensetzung der Gerichte und die Auswahl 

der Richter eingingen (Dubois I, S. 104; Podebrad I, S. 115). 
Cruce u.a. wies darauf hin, dass in dem als Gericht auftretenden 
Senat die Vertreter der Parteien die Sache wohl vorzutragen, aber 
nicht mit zu entscheiden hätten (I, S. 148). In der neueren Periode 
war es vor allem Sl>rague, der sich über diesen Punkt besonders 
ausführlich ausliess (11, 2, S. 101 f.). Lacombe dachte an die Mög
lichkeit einer Selbstergänzung des Genfer Tribunals (II, 2, S. 106). 

Zuständigkeit Die Zuständigkeit des richterlichen Organs war in der Regel 
des Gerichts f St ·tf··ll . h B d ·t li d b h·· kt P d aussenstehen- au rel a e ZWlSC en un eSml g e ern esc ran . 0 e-
den Staaten brad sah auch den Fall vor, dass einer der Streitteile oder sogar 

gegenüber. beide nicht Mitglieder des Bundes Sf1ien (I, S. 113). Auch bei 
Fichte sollte sich die Macht des Gerichts in bestimmten Fällen 
auf aussenstehende Staaten erstrecken. Er nannte hier den Fall, 
dass Grenzstaaten Garantieverträge mit dem Bund angehörenden 
Staaten geschlossen hätten (11, 1, S. 63). 

In Krauses Plan wurde dieses Problem ebenfalls behandelt. In 
erster Linie erklärte er ausdrücklich, dass die Rechte der Aus
senstehenden geachtet werden müssten. Diese sollten ferner feier
lich von dem Bestehen der Friedensorganisation unterrichtet 
werden und die Mitteilung erhalten, dass der Bund bereit sei, 
auch sie berührende Streitfragen zu lösen (11, 1, S. 138; vgl. 
auch Godin II, 2, S. 198). 

Eine Einmischung des Bundes in die inneren Angelegenheiten 
des Staates wünschten die Verfasser im Allgemeinen nicht. Dies 
ist auch dort anzunehmen, wo es nicht ausdrücklich erwähnt 
wurde. Es ist jedoch begreiflich, dass in einer Zeit von Revolu
tionen manche Schriftsteller die Konflikte, die sich innerhalb 
eines Staates ergeben konnten, dem internationalen Organ zur 
Lösung vorlegen wollten 1). 

') Vgl. auch unten S. 318 f. 
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Auch war in den Plänen manchmal von Verletzungen der Die Rechte 

Rechte von Privatpersonen durch Staatsorgane die Rede. ;~:So~:~t
Schmidt-Phiseldek meinte, dass das Gericht auch zuständig sein 
müsse für "Klagen der Bürger gegen den Staat wegen Justizver
weigerung, gesetzwidriger Verfolgung, willkürlicher Verhaftung 
und Eigentumsberaubung" (II, 1, S. 191; vgl. ferner Marchand 
II, 1, S. 224; Malardier II, 1, S. 353; Lacombe II, 2, S. 110 
und Fiore II, 2, S. 226). 

Eine Anzahl Schriftsteller dachte an die Möglichkeit, dass Be- Verschieden

rufung eingelegt werden könne. Einigen Plänen zufolge sollte ~:~~z!:' In
dann die erste Entscheidung im Schiedsverfahren erfolgen 1). 

Der AbM de Saint-Pierre sprach nicht von verschiedenen In
stanzen, sondern von einem vorläufigen und einem endgültigen 
Urteil (I, S. 199). Mancher liess das gesamte Gericht als Beru
fungsgericht auftreten, nachdem die Entscheidung von einer aus 
einer kleineren Anzahl Richter bestehenden Kammer gefällt war 
(von Palthen I, S. 252; Delisie de Sales II, 1,S. 99; Kamarowsky 
II, 2, S. 183). Bei Lorimer entscheidet der Kongress, der die Mit
glieder des Gerichts zu ernennen hat, auch als Berufungsgericht 
(II, 2, S. 210). Das internationale Gericht sollte wiederum Beru
fungsgericht für Fragen des internationalen Privatrechts sein, die 
von den nationalen Gerichten entschieden worden seien (II, 2, 
S. 218). 

Bei Sartorius wird neben den Gerichten der fünf Erdteile ein 
Weltgerichtshof eingesetzt, der dann als Berufungsgericht fun
giert (II, 1, S. 242) 2). 

Manche Verfasser sprachen über die Grundlage, worauf die Grundlage der 

Entscheidungen des mit der Rechtsprechung betrauten Organs Entscheidun
gen. 

beruhen müssten. 
Bereits der Plan von Podebrad nannte in diesem Zusammen

hang die Erlasse und Bestimmungen, die in der Kongregation 
gälten (I, S. 116). Ferner wurden von verschiedenen Schriftstel
lern die bestehenden "nationalen und internationalen Rechts-

') Vgl. Dubois (I, S. 105) und das Memorandum von Kaiser Maximilian (I, S. 135), 
die den Papst als Berufungsrichter bestimmten; Polier de Saint-Germain (I, S. 305); 
M., der in seinem Prize Essay (11, I, S.289) von einem Schiedsspruch durch "den 
höchsten vollziehenden Beamten eines dritten Staates" sprach; Beckwith (11, I, S. 
301); Sprague (11,2, S. 102) und Kamarowsky (11, 2, S. 185). 

") Man vergleiche auch die Regelung beim Staatenbund von de Paoli-Chagny (11, 1, 
S. 143), die Regelung bei Pays (11, 2, S. 201) und bei Fiore (11, 2, S. 227). 

TER MEULEN 20 
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regeln", das "allgemeine Privatrecht", das "Naturrecht" und das 
"Völkerrecht" genannt 1). 

Manche wiesen auf die Grundsätze von "Billigkeit", "Redlich
keit" oder "Gerechtigkeit" (Schlettwein I, S. 312; Ladd II, 1, 
S. 298; Godin II, 2, S. 197; vgl. auch Lemonnier II, 2, S. 80). 
Das von Lacombe vorgeschlagene Schiedsgericht sollte sich an die 
bestehenden Friedensverträge halten wenn diese auch viele Un
gerechtigkeiten enthielten (II, 2, S. 109). Kamarowsky nannte 
nacheinander als Grundlagen: 1. internationale Verträge; 2. Ge
wohnheit; 3. Gesetze und Verordnungen der Staaten; 4. Meinun
gen der Juristen. Wenn jedoch die Meinungen der Juristen und 
die dem Urteil zu Grunde liegende Rechtsauffassung des Gerichts 
noch keine allgemeine Anerkennung gefunden hätten, sollten sie 
nur mit Zustimmung der Parteien angewandt werden (II, 2, 
S. 183). 

Veridicus, der eine strenge Durchführung des Prinzips der Ge
waltentrennung verlangte, meinte, dass die Rechtsprechung sich 
auf die wissenschaftliche Auslegung beschränken müsse und nie
mals in eine authentische Interpretation übergehen dürfe (II, 1, 
S.57). 

Ratifikation Merkwürdig mutet es an, wenn man bisweilen liest, dass die Ur
der E~!~~~~ teile des als Gericht auftretenden Organs noch der Genehmigung 

seitens der Regierungen bedürfen sollten (vgl. oben S. 279) 2). 
Andere Funk- Wie wir gesehen haben, wurde in den Plänen nicht immer ein 
rech!~~~:~h~:~ besonderes Organ für die richterliche Funktion vorgeschlagen, 

den Organs. sondern diese Aufgabe dem einzigen oder dem hauptsächlichsten 
Organ übertragen, das also möglicherweise auch gesetzgebende 
oder verwaltende Funktionen haben könnte. Auch gab es Pläne, 
die umgekehrt dem Gerichtshof als einzigem oder einem der Or
gane ausser der eigentlichen Rechtsprechung auch andere Funk
tionen auferlegen wollten. Diese andere Aufgabe war der Recht
sprechung verwandt, sofern sie in der Vermittlung im Falle eines 
drohenden oder bereits ausgebrochenen Konfliktes, ferner etwa 
in einem freiwilligen Ausspruch aus eigenem Antrieb oder in der 
Erteilung eines Rates bestand 3). Aber auch auf dem Gebiete der 

1) Vgl. von Palthen (1, S. 251), von Lilienfeld (1, S. 268), das Projekt vom Jahre 
1787 (1, S. 284), DelisIe de Sales, der insbesondere die Bestimmungen des westfälischen 
Friedens nannte (II, 1, S. 99). 

') Auch ist möglich Volksabstimmung bei Gebietsübertragung (II, 2, S. 174). 
3) Ladd (II, 1, S. 298); Lacombe (II, 2, S. 108); Kamarowsky (II, 2, S. 183) und 
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Feststellung oder der Kodifikation des Rechts hatte nach der 
Idee mancher Schriftsteller das Gericht eine Aufgabe 1). Dieser 
Auffassung war auch Pays, der dann aber dem Gericht einen an
deren Namen gab 2). 

Neben den Organen mit einer mehr allgemeinen Befugnis wur- Besondere Ge

den manchmal auch besondere Gerichte vorgeschlagen, denen richte. 

eine ganz bestimmte Aufgabe übertragen werden sollte 3). Die 
Friedens- und Freiheitsliga sah als nächstliegendes Ziel die Grün-
dung von besonderen Schiedsgerichten für bestimmte neutral er-
klärte Gebiete wie den Kongo, Skandinavien und den Balkan an4). 

Einige Schriftsteller haben überhaupt keinen Organisations
plan entworfen, der das gesamte Friedensproblem umfasste, son
dern sich auf ein Gericht mit bestimmter Aufgabe beschränkt. 
Herder schlug eins für Thronfolgestreitigkeiten vor (Ir, 1, S. 46). 

Andere dachten an Gerichte, die nur während eines Krieges in Sondergerich-

Funktion treten sollten. te für Kriegs
recht. 

Gustave Moynier, drang auf Errichtung eines internationalen 
Gerichtshofes, dessen besondere Aufgabe es sein solle, die Genfer 
Konvention aufrecht zu erhalten 5). Dieser Vorschlag rief eine 
Reihe von Kritikern auf den Plan 6). Darunter befanden sich sol
che, die noch einen Schritt weiter als Moynier gehen wollten und 
die beantragten, ein internationales Gericht für das ganze Kriegs
recht einzusetzen, dem z.B. Platon de Waxel sogar eine voll
ziehende Gewalt zuerkannte 7). 

Pays (11, 2, S. 201). Der Kongress Hamiltons sollte auch Empfehlungen geben 
können (11, 1, S. 285). 

1) U. a. Gondon (11,1, S. 104); Lacombe (11, 2, S. 107); Alumni (U, 2, S. 242); Ka
marowsky (11, 2, S. 182). Siehe ferner unten Kodifikation S. 310. 

") II, 2, S. 201; vgl. ferner Delmas (11, 2, S. 134); La Codre (II, 2, S. 135) und 
Mamoli (II, 2, S. 241), WO auch noch von anderen Aufgaben die Rede ist. 

8) Das Projekt vom Jahre 1745 sprach von einer Grenzkammer (I, S. 234), Mar
chand von Prisen- und Pressegerichten (11,1, S. 225 u. 227). Vgl. auch Pecqueur (11,1, 
S.264). 

') 11,2, S. 84, 158 f. Vgl. auch den Vorschlag Bajers (11, 2, S. 173). 
') Note sur la creation d'une institution judiciaire internationale propre a prevenir 

et a reprimer les infractions a la convention de Geneve... par Gustave Moynier 
im Bulletin de la Societe des amis de la paix, Avril 1872, S. 11 f. 

") Vgl. Note sur le projet de M. Moynier ... par G. Rolin-Jaequemyns, avec lettres 
de MM. Lieber, Ach. Morin, de Holzendorff et Westlake, in der Revue de droit inter
national IV, 1872, S. 325 f. 

7) Platonde Waxel, L'armee d'invasion et la population, 1874,S. 79. Auch Seguier, 
in einem "Memoire" an die Mitglieder der Kriegsrechtskonferenz von Brüssel, 1874, 
wollte die Einrichtung einer internationalen "Magistrature militaire". Diese Zen
soren sollten u. a. die Übertretungen der Grundsätze des Kriegsrechts verhindern. 
V gl. Bulletin de la Societe des amis de la paix, 1876, S. 297. 
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8. FESTLEGUNG DES INTERNATIONALEN 
RECHTS(KODIFIKATION) 

Ältere Ideen. In der Zeit vor der französischen Revolution war die Anzahl 
der Pläne, die an die Forderung einer Organisation der Gemein
schaft der Staaten den Vorschlag knüpften auch das internatio
nale Recht festzulegen, nur spärlich. William Penn betrachtete 
die Arbeit, die aus der Festlegung von "rules of justice for so
vereign princes to observe one to another" bestehen sollte, als eine 
Aufgabe des internationalen Rates (I, S. 173). 

Eobald Toze, der ein halbes Jahrhundert später die Friedens
pläne kritisierte und nicht an die Möglichkeit einer Verwirkli
chung glaubte, fand, dass das Natur- und Völkerrecht wegen der 
Verschiedenheit der Meinungen unsicher und unzureichend sei. 
Er wollte die Aufgabe der Feststellung des Rechts der interna
tionalen Organisation aufgetragen wissen, war sich aber des Um
fanges und der Schwierigkeit einer solchen Arbeit durchaus be
wusst (I, S. 237). 

Die Natur als Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts entstand grosses 
Lehrmeisterin. Interesse für die Kodifikation. Man wollte auch für die interna

tionalen Beziehungen die Anerkennung der Regeln einführen, die 
von der Natur der Menschheit vorgeschrieben sein sollten. Seit
dem findet sich die Forderung der Kodifikation immer wieder in 
den Plänen der internationalen Organisation. Versuche, die 
Grundsätze des internationalen Rechts festzulegen, machten 
während der französischen Revolution u.a. Volney, Cloots und 

Interesse im Gn§goire (Ir, 1, S. 8 f.). Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts 
neunzehnten . t hl J . t I h St t" I t f" d' Jahrhundert. zelg en sowo uns en a s auc aa smanner n eresse ur le 

Kodifikation. In den südamerikanischen Staaten gingen die Ver
suche für die Erhaltung eines dauerhaften Friedens und die für 
die Kodifikation Hand in Hand. Der Kongress zu Panama vom 
Jahre 1826 wollte für diesen Zweck einen internationalen Kon
gress einberufen lassen (Ir, 1, S. 183). Sowohl in Europa als auch 
in Amerika meinten viele, dass das Fehlen eines Gesetzbuches 
das grosse Hindernis für die Entwicklung der Schiedsgerichtsbar
keit bilde. Louis Bara dachte an die Aufstellung eines interna
tionalen Gesetzbuches, als er ausrief: "Erst die internationale Ge
rechtigkeit, dann die internationale Rechtsprechung" (Ir, 1, S. 
324 f.). 
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Umgekehrt war es so, dass diejenigen, die der internationalen 
Organisation skeptisch gegenüberstanden, sich auch nicht viel 
von der Kodifikation versprachen 1). Des öfteren waren es die- Kodifikation 
selben Juristen, die sich einerseits mit dem Problem der Kodifi- ut.nd 'l·ntoerna-. lOna e rgam-
kation des internationalen Rechts beschäftigten und die anderer-sation. 
seits Init radikal-pazifistischen Vorschlägen zu Tage traten. 
Schon in seinen berühmt gewordenen, erst viel später gedruckten, 
Essays aus den Jahren 1786 bis 1789 fragte Bentham - der Aus-
druck Kodifikation stammt auch von ihm - welches Ziel ein 
Weltbürger sich setzen werde, wenn er ein allgemeines Gesetz-
buch für das Völkerrecht aufstelle und gab vier Grundsätze für 
den Aufbau eines internationalen Gesetzbuches an (I, S. 289 f.). 
Vierzig Jahre später verfasste er die Grundsätze für ein Gesetz-
buch in acht einleitenden Artikeln. Der Artikel 6 spricht von 
einer Konföderation und einem Gesetzbuch für internationales 
Recht zu dem Zweck, um nicht nur den Frieden im Sinne eines 
krieglosen Zustandes sondern auch im Geist gegenseitiger Freund-
schaft (goodwill) und Zusammenarbeit (good offices) unter den 
Mitgliedern herbeizuführen. Bentham wünschte, dass ein Kon-
gress von Abgeordneten der zivilisierten (d.h. christlichen) Staa-
ten dieses Gesetzbuch zusammenstellen solle 2). Auch die Namen 
Bluntschli (H, 2, S. 119f.),DavidDudleyField (H, 2, S. 56f.), Levi 
(H, 2, S. 174f.) und Fiore (H, 2, S. 222f.), die alle ein internationales 
Gesetzbuch verfasst haben, sind an die Vorschläge für eine inter-
nationale Organisation unlösbar geknüpft 3). 

Der Gedanke, die Juristen der Welt insbesondere zum Zwecke 
der Kodifikation zusammenzurufen, kam in den stark mit der 
Friedensbewegung verbundenen Kreisen auf (vgl. H, 2, S. 39, 56 
u. 58). Waren nicht in der Alabama-Sache deutlicher als jemals 
zuvor die Lücken des internationalen Rechts zu Tage getreten? 
So waren doch die beiden 1873 gegründeten wissenschaftlichen 

') Vgl. Barbault (II, 2, S. 138). Ebenfalls schon G. F. von Martens, Einleitung in 
das positive europäische Völkerrecht, 1796, S. VII, in Anschluss an den Plan von 
Gregoire. 

") E. Nys, Etudes de droit international et de droit politique II (1901), S. 312 und 
AmericanJournalofinternationallaw, V (1911), S. 879. Zu ungefähr derselben Zeit, als 
Bentham die acht Artikel aufstellte, schrieb der Graf de Sellon seine Preisfrage für 
einen Friedensplan aus, den er "un code international, le plus propre a assurer la 
paix" nannte. Vgl. Lettre du fondateur de la Societe de la paix de Geneve ... 1. Dez. 
1833. Genf 1833, S. 10. 

") Auch Latsio stellte eine Anzahl Regeln für eine internationale Gesetzgebung auf 
(II, 2, S. 193). 
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Vereine sehr am Problem interessiert. Einer von diesen, die neuge
gründete "Association for the reform and codification of the law of 
nations" wollte bereits in ihrem Namen zum Ausdruck bringen, 
wie sehr sie sich die Sache angelegen sein liess (II, 2, S. 62 f.). 

Allgemeine Es ist selbstverständlich, dass die Friedensprojekte auch im 
~~:~ii:~~ Punkt der Kodifikation grosse Verschiedenheit zeigten. Neben 

flüchtigen Andeutungen fanden sich mehr oder weniger ausführ
liche Abhandlungen. Die Wünsche mancher bezogen sich auf Ko
difikation für das gesamte Gebiet der internationalen Beziehun
gen. Andere dagegen dachten an die Regelung von bestimmten 
Gegenständen. Polier de Saint-Germain sprach von einem "code 
maritime" (I, S. 307). Das Sendschreiben vom Jahre 1795 meinte, 
dass ein allgemeines Recht bezüglich der Meere, Seen und Flüsse 
festgelegt werden müsse (II, 1, S. 33). Gondon (II, 1, S. 105), 
Lips (II, 1, S. 147), die "Vorschläge" vom Jahre 1814 (II, 1, S. 
149) und Mallinckrodt (II, 1, S. 152) sprachen u.a. von der Frei
heit zur See und von Handel, Fischerei und Schiffahrt (vgl. auch 
de Parieu II, 2, S. 28). Upham nannte eine ganze Reihe Gegen
stände (II, 1, S. 292). Lucas schlug einen halboffiziellen Kongress 
für die allmähliche Kodifikation der Regeln bezüglich der Hu
manisierung des Krieges vor (II, 2, S. 61). Sprague meinte, dass 
die Regierungen sich zunächst auf die Kodifikation von einigen 
wenigen Regeln beschränken müssten (II, 2, S. 95 und 101). 

Bearbeitung Eine Anzahl Verfasser wollten ein allgemeines Organ, z.B. den 
eines Gesetz-. t . I K . d K d'f'k' b f buches durch In ernahona en ongress, mit er 0 1 1 ahon eau tragen. 
ein allgemei- Lips, der die Lehre von der Trennung der Gewalten vertrat, 

nes Organ, kannte einen Völkerrat mit drei Abteilungen für Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Ausführung (II, 1, S. 146). 

Bei Veridicus ist dies auch der Fall. Bei diesem Schriftsteller 
geht jedoch die grosse Kodifikation durch einen Kongress der ei
gentlichen Organisation voraus. Erst nach dem Zustandekommen 
des Gesetzbuches hat das aus den Vertretern der Staaten beste
hende ständige Kollegium zusammenzutreten. Es wird in drei 
Abteilungen geteilt, wovon einer die Bearbeitung der weiteren 
Gesetzgebung übertragen wird (II, 1, S. 55). William Ladd, der 
zuerst ein allgemeines Organ vorgesehen hatte, sah später die 
Notwendigkeit besonderer Organe für Gesetzgebung und für 
Rechtsprechung ein (II, 1, S. 295). 
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Einige Schriftsteller wollten absichtlich das internationale Ge- oder durch 

richt in die Kodifikationsarbeit einbeziehen (Condorcet II, 1, S. eniaIneisntemaüo-
Gericht, 

16), wobei eventuell die Zustimmung der Staaten erforderlich sein 
sollte (Gondon II, 1, S. 104; Kamarowsky II, 2, S. 182; vgl. auch 
Santallier II, 2, S. 26, Levi II, 2, S. 175 und die Alumni Asso-
ciation of Haverford College II, 2, S. 242). 

James Mill wollte die Aufgabe der Kodifikation einer einzelnen oder auf an

Person übertragen (II, 1, S. 269). Andere dachten an ein Kolle- dere Weise. 

gium, das ausserhalb der eigentlichen Organisation des Bundes 
stehen sollte. Dieses letztere kann kein Befremden erwecken, vor 
allem in einer Zeit, in der, wie schon erwähnt, neben der "Asso-
ciation for the reform and codification of the law of nations" das 
"Institut de droit international" ebenfalls grossen Wert auf 
Kodifikation legte 1). 

Lacombe wollte das Genfer Schiedsgericht des berühmten Ala
bama-Falls sich durch Selbstergänzung vergrössern lassen und 
meinte, dass diese nicht-offizielle, in hohem Ansehen stehende 
Versammlung das Gesetzbuch nicht auf einmal, sondern nach 
dem jeweiligen Bedürfnis aufstellen müsse (II, 2, S. 107). 

Marcoartu und Larroque fürchteten einen allzu grossen Ein- Marcoartus 

fluss der Regierungen bei der Feststellung des Rechts 2). Die in- ~:~c~~:u~s 
ternationale Versammlung Marcoartus, die die Kodifikations- g 

arbeit zur Hand nehmen müsse, sollte deswegen grösstenteils aus 
Vertretern der nationalen Parlamente, der obersten Gerichte und 
der Universitäten bestehen (II, 2, S. 92). Larroque ging viel 
weiter. Die Grundsätze für das internationale Gesetzbuch sollten 
von einer durch die Friedensvereine ernannten, aus Juristen, 
Publizisten, Philosophen und Wirtschaftlern, bestehenden Kom-
mission aufgestellt werden (II, 2, S. 86). Sprague dagegen er-
wartete eine fruchtbare Zusammenarbeit der Völkerrechtsver- Zusammenar

eine mit den Remerungen für das Zustandekommen eines Ab- bf.elt·t vondPVa~11'-
0- 1S en un 0-

geordnetenkongresses. Insbesondere dachte er dabei an die da- kerrechtlem. 

mals gerade errichtete "Association for the reform and codifica-
tion of the law of nations" (II, 2, S. 98). 

1) Vgl. u. a. Bara (II, 1, S. 324), Kaufmann (II, 1, S. 339), Kamarowsky (11, 2, S. 
183), und Pays (II, 2, S. 201). 

S) Vgl. auch Brunschwicg in der Versammlung der Friedens- und Freiheitsliga (II, 
2, S. 82). 
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9. DIE VOLLZUGSGEWALT IN DER INTERNATIONALEN 
ORGANISATION. DER GESETZLICH ANERKANNTE 

KRIEG. INTERVENTION. 

Für diejenigen, die für die Errichtung einer internationalen Or
ganisation eintraten, stand es natürlich fest, dass alle Staaten 
sich nach Treu und Glauben den Regeln, Beschlüssen und Ur
teilen, die von der Organisation erlassen würden, unterwerfen 
müssten. Sie waren sich darüber einig, dass von der Organisation 
ein gewisser Zwang ausgehen müsse, um die Aufrechterhaltung 
der Rechtsordnung zu gewährleisten. Die Frage, worin dieser 

Verschieden- Zwang bestehen und auf welche Weise er ausgeübt werden sollte, 
heit in der Be- wurde aber verschieden beantwortet. 

antwortung Al d· M·· h d M· I I d . hr d . der Frage des S le ac te es ltte a ters, enen eme me 0 er wemger 
Zwanges. allgemeine Gewalt zuerkannt wurde, weggefallen waren, haben 

Theologie und Naturrecht die Brücke zu der modemen Völker
rechtsgemeinschaft gebildet. In Anlehnung an die Ansichten des 
Mittelalters wurde von den grossen spanischen Theologen und 
ihren Zeitgenossen sowie auch von Grotius die Lehre vom ge
rechten Kriege vertreten. Der Krieg wurde dabei als ein Instru
ment der rächenden Gerechtigkeit beschaut (I, S. 35 f. u. 155 f.). 
Für eine Zeit, wo der Krieg nicht nur als Tatsache hingenommen, 
sondern auch als Teil des Rechts angesehen wurde, erweckt es 
keine Verwunderung, dass man auch in den Plänen für eine inter
nationale Organisation nötigenfalls bewaffneten Zwang angewen
det wissen wollte. In den ersten Jahrhunderten der in diesem 
Werk behandelten Periode bestand also eine "communis opi
nio" in Bezug auf die Möglichkeit eines Krieges zum Zwecke der 
Zwangsvollstreckung. 

Wenn auch Emeric Cruce seiner Zeit in mancher Hinsicht vor
aus war, so nahm er doch keine Ausnahmestellung ein bezüglich 
der Anwendung von Waffengewalt. Allerdings erwartete er of
fenbar, dass bewaffneter Zwang nicht so leicht nötig sein werde, 
weil der Fürst, der den Beschlüssen des Bundes zuwiderhandeln 
werde, der Verachtung aller anderen Fürsten anheim fallen werde 
(I, S. 148). Nötigenfalls seien militärische Gewaltmassnahmen 
anzuwenden 1) : 

') Cruce, Le nouveau Cynee (Ausgabe 1623), S. 73. Dieses Zitat wurde bereits in 
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Et pour mieux l'authoriser, tous lesdicts Princes iureroient de 
tenir pour loy inuiolable ce qui seroit ordonne par la pluralite 
des voix en ladicte assemblee, & de poursuiure par armes ceux 
qui s'y voudroient opposer. Ceste compagnie donc iugeroit les 
debats qui suruiendroient tant pour la preseance, que pour autre 
chose, maintiendroit les vns & les autres en bonne intelligence, 
iroit au deuant des mescontentements, & les appaiseroit par la 
voye de douceur, si faire se pouuoit,ou en cas de necessite par la 
force. 

Die internationale Zwangsorganisation, von der die Pazifisten Das Ideal der 

bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts träumten, wurde ~=~~~~~~~n 
trotz aller begeisterten Losungen von der französischen Revolu-
tion nicht verwirklicht. Jedoch mit dem Beginn des neuen Jahr-
hunderts vollzog sich insofern eine Wandlung, als der Plan eines 
internationalen Bundes mit Zwangsgewalt sogar in den Köpfen 
von leitenden Staatsmännern auftauchte. Auch Kaiser Alexander Kaiser Alexan-

1., Pitt und Castlereagh strebten unter dem Eindruck eines dcer'tl Pitt hund as ereag . 
Frankreich, das alle Freiheit bedrohe, nach einer Zukunft bleiben-
den Friedens. Das Ergebnis war eine heilige Allianz, die jedoch 
schliesslich keine Erleichterung brachte, sondern zu einer drük
kenden Last wurde (II, 1, S. 122 f. u. 157 f.). 

Inzwischen hatte sich das Völkerrecht mehr und mehr von der 
Theologie gelöst. Auch war unter dem Einfluss der Staatssouve-
ränität in der Theorie des internationalen Rechts der Unter- Bedenken ge

schied zwischen dem gerechten und dem ungerechten Krieg ~:a:~~rga
schliesslich nicht mehr deutlich erkennbar. So konnten im neun- nisationim 

zehnten Jahrhundert neben der Auffassung derer, die in Analogie ~::~~!~::~. 
mit dem inneren Recht auch im internationalen Verkehr Zwangs
massnahmen angewendet wissen wollten, auch andere Gedanken 
Fuss fassen, die nicht in Zusammenhang mit der alten Theorie 
vom "bellum justurn" standen. Die starke nationale Entwicklung 
in Europa und auch in Amerika neigte zu der Lehre, dass ein 
Staat nicht verpflichtet sei, eine Regelung anzunehmen, die der 
Staatengemeinschaft erlaube, gegen ihn selbst militärische Ge-
walt anzuwenden. In Amerika und in England entwickelte sich 
zur selben Zeit ein kräftiger Pazifismus auf religiöser Grundlage, 
der gegenüber jeglicher Gewalt mehr oder weniger abweisend 
stand. 

I, S. 151 wiedergegeben, jedoch sind bei der Drucklegung die Worte .. par armes" ver
gessen worden. 
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Der Amerikaner, ein Gewinner der Preisfrage aus den dreissiger 
Jahren, der nur durch den Buchstaben M angedeutet wurde (vgl. 
II, 1, S. 287), war der Meinung, dass man so wenig wie möglich 
die Freiheit der Staaten behindern dürfe. Er war daher auch ge
gen die Anwendung eines gemeinschaftlichen Zwanges. Jeder 
Partei könne das Recht eingeräumt werden, Gehorsam zu er
zwingen. Als Garantie gegen Machtmissbrauch durch mächtigere 
Staaten müsse es das Recht geben, dass jeder Staat sich aus dem 
Bund zurückziehen könne. Durch eine derartige Handlungs
weise dürfe ein Staat sich jedoch nicht den bereits bestehenden 
Verpflichtungen hinsichtlich der Befolgung eines auf gesetzliche 
Weise zustandegekommenen Schiedsurteils entziehen. Es sei 
nicht schwierig, meinte M ferner, eine straffe Organisation zu 
schaffen. Dies würde aber auf Kosten der nationalen Unabhängig
keit gehen. Das Gegenteil, eine sehr schwache Organisation, 
werde auch keine ausreichende Wirkung haben. M dachte an die 
Möglichkeit eines von den Staaten individuell ausgeübten Zwan
ges, die höchsten Erwartungen knüpfte er jedoch an den Einfluss 
der moralischen Kräfte 1) : 

In fact, mankind are much more governed by moral influence 
than is generally supposed. 

') Sehr charakteristisch ist die Begründung, die M gab, um die ausschliessliche An
wendung moralischen Zwanges zu verteidigen. Er wies vor allem auf den grossen Un
terschied zwischen der Entwicklung der Staatengemeinschaft und der der Staaten 
hin. Im zwischenstaatlichen Verkehr müsse ein Mittelweg gesucht werden: ein 
System, das Frieden bringe, ohne die Freiheit zu gefährden. Im Gegensatz dazu ginge 
es bei der Bildung des Staates um etwas anderes. Für die Individuen sei es notwendig, 
Ordnung um jeden Preis zu schaffen. Selbst eine Diktatur sei besser als überhaupt 
keine Staatsgewalt. Der Lauf der Dinge sei in Wirklichkeit so gewesen, dass alle zur 
Erlangung von Sicherheit und Ruhe die Gesamtheit ihrer Freiheiten der Obrigkeit zur 
Verfügung gestellt hätten. Später habe mehrfach ein Kampf gegen die Obrigkeit statt
gefunden, um einen Teil der Freiheiten wieder zurückzubekommen. Der Kampf sei 
mehrfach mit gutem Erfolg geführt worden und werde auch noch so geführt werden. 
Täglich könne man noch feststellen, dass sehr viel weniger Zwangvonseiten des Staates 
notwendig sei, als man ursprünglich gedacht habe. Wenn es einmal so weit gekommen 
sein werde, dass die Menschen ungestört in ihrem Eigentum und in ihrem Willen blei
ben könnten, alle Beschwerden erhört und alle Rechte anerkannt sein würden, dann 
sei der vollkommene Zustand einer Staatseinrichtung erreicht. Zu diesem Zustand 
komme die Menschheit also seit langer Zeit durch eine Art Rückwärtsbewegung. Die 
Nationen untereinander nun trachteten zu demselben Zustand zu gelangen, jedoch 
in entgegengesetzter Richtung. Auch bei ihnen sei das Ziel Ruhe und Ordnung. Aber 
bei ihnen seien die Umstände ganz andere als bei den Individuen. Da die Staaten weit 
von einander entfernt oder durch natürliche Grenzen getrennt und der unmittelbaren 
Last fortdauernder Konflikte weniger ausgesetzt seien, habe die Erhaltung der 
Unabhängigkeit grössere Bedeutung für sie als die des Friedens gehabt. Die Folge da
von sei jedoch gewesen, dass die erstere auf Kosten des letzteren erhalten geblieben 
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Zu den Gegnern physischer Zwangsmittel gehörte auch Leone Leone Levi. 

Levi, dessen Plan in den achtziger Jahren in den internationalen 
Kreisen lebhaft besprochen wurde und der dann auch in immer 
wieder verbesserter Form erschien (n, 2, S. 174f.). Er war der 
Meinung, dass eine Berufung auf Schiedsgerichtsbarkeit nicht 
eine Berufung auf Gewalt, sondern auf die Vernunft sein und 
bleiben müsse. Das Ziel müsse die Verhütung von Kriegen blei
ben 1): 

. . .. any attempt to establish an international government, 
with coercive power, would excite jealousy and distrust ; .. in cer
tain cases the united forces of all the States represented by the 
board or court might be weaker than the forces of the recalci
trant party or parties, and, .. weaker or stronger, the complica
tions, difficulties and evils would be tenfold aggravated by 
bringing so many nations into the contest. 

Auch der englische Herald of Peace verurteilte Gewaltmittel 2). 
Die Methode, die man bei der Übergabe des Hafens von Dulcigno 
von der Türkei an Montenegro befolgt habe, sei in dieser Hin
sicht sehr lehrreich. Hieraus ersehe man, wie schwierig es für ein 
internationales Gericht sei, Sanktionen gegenüber einem wieder
strebenden Land anzuwenden. Dies sei also eine Bestätigung da
für, dass die Grundlage der Peace Society die richtige sei, dass 
nämlich die Entscheidungen eines internationalen Gerichts bei 
der Vollstreckung sich besser auf moralischen Einfluss als auf 
physische Gewalt stützen könnten. 

Andere Schriftsteller wiesen jedoch darauf hin, dass, auch Ein Vollstrek

wenn im äussersten Falle physischer Zwang angewendet werden ~~n::i~i~ieg. 
solle, ein Vollstreckungskrieg doch nicht auf dieselbe Stufe mit 
einem gewöhnlichen Krieg gestellt werden könne (Veridicus n, 
I, S. 55; Sumner n, I, S. 311 f. und Seebohm n, 2, S. 143) 3). 

Als ein wichtiges Bedenken gegen die Errichtung einer inter
nationalen Polizeirnacht kann angeführt werden, dass dabei die 
Realität der Verhältnisse der Staaten zueinander verkannt wer-

sei. Wo also bei den Individuen das Ziel erreicht werde, indem und soweit der Zwang 
ohne Schaden für die Stabilität beseitigt werde, werde bei den Staaten dagegen das
selbe Ziel erreicht, indem ein Zwang ausgeübt werde, der den wesentlichen Freiheiten 
keinen Abbruch tue. V gl. Prize Essays, S. 292 f. Das Vorstehende kann als Ergänzung 
der Ausführungen in 11, 1, S. 290 betrachtet werden. 

') HMaldof Peace vom 1. April 1881, S. 212. 
") H MaId of Peace vom 1. J an. 1881, S. 165. 
") Vgl. auch Goblet (11, 2, S. 173). 
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deo Wie sollten sich kräftige, ihrer Souveränität vollkommen be
wusste Staaten einer Bundesmacht unterwerfen? Eine Lösung 
konnte in dem Sinne gefunden werden, dass man zwar einen Voll
streckungsapparat schaffe, jedoch einen, der gerade der Wirk
lichkeit angepasst sei und den Machtverhältnissen in der Staaten-

Ausübung des welt Rechnung trage. Aus diesem Grunde wünschte Bluntschli, 
zwa~~:s g:~~ dass die Ausübung des Zwanges von den Grossmächten ausgehe 

mächte (II, 2, S. 126). 
oder durch Auch wurde der Vorschlag gemacht, dass einem bestimmten 

einent~:s~::: Staat oder einigen bestimmten Staaten die Vollziehung übertra
gen werde 1). Unter denen, die keinen internationalen Zwangs

Eigenjustiz apparat kannten, gab es auch einige, die ausdrücklich erklärten, 
eines Staates. dass der Zwang dann von dem Staat ausgeübt werden könne, der 

Recht bekommen habe oder dessen Rechte verletzt seien. Die 
vom bestehenden Völkerrecht anerkannten nationalen Zwangs
mittel sollten dann beibehalten, aber vom Bunde nur sanktioniert 
werden. Das äusserste Mittel, der Krieg, bekam dadurch den 
Charakter einer gesetzmässigen Waffengewalt. Man denke hier
bei an die Auffassungen der mittelalterlichen und der neueren 
Schriftsteller von dem "justum bellum" und vom Krieg als Mass
nahme der Zwangsvollstreckung (I, S. 35 U. 155). Dieser Ge
danke wurde u.a. auch von Condorcet in seiner Schrift vom Jahre 
1786 zum Ausdruck gebracht (II, I, S. 16; vgl. auch M II, I, S. 
290). 

Auf andere Weise haben sich neuere Schriftsteller über frei
willige Schiedsgerichtsbarkeit, wie z.B. Kamarowsky, ausgelassen. 
Kamarowsky wollte den Staaten nicht die Verpflichtung aufer
legt sehen, ihre Streitigkeiten dem Gericht zu unterbreiten. Wenn 
jedoch eine Partei, die sich hinsichtlich eines Streitfalles freiwillig 
dem Gericht unterworfen habe, Unrecht bekomme und sich wei-

Das Recht der gere, dem Urteil nachzukommen, dann sollte der andere Staat das 
Kriegserklä· Recht haben, dem widerspenstigen Staat den Krieg zu erklären 

rung. 
(II, 2, S. 184). Auch Sprague wünschte für die Staatengemein-
schaft keine Zwangsorganisation (II, 2, S. 103). Falls jedoch das 

') Von den Nachbarstaaten sprachen von Palthen(I, S. 252), Veridicus (11,1, S. 59), 
das Projekt vom Jahre 1808 (11, 1, S. 83), Traitteur (11, 1, S. 152) und das Projekt 
vom Jahre 1826 (II, 1, S. 199). Siehe auch die Bestimmung in Art. XX der Verfas
sung des Deutschen Bundes (11, 1, S. 172). Bei Paoli-Chagny (11, 1, S. 144) und Mar
chand (11, 1, S. 221 u. 225) sollte England für die Durchführung der Beschlüsse zur 
See Sorge tragen. 
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Gericht sich für einen Streitfall nicht zuständig erklären sollte, 
dann sollte der verletzte Staat zu den Waffen greifen dürfen. Er 
war ferner der Ansicht, dass, falls ein Staat Gewalt anwenden 
würde, ohne die Entscheidung des Gerichts abzuwarten, die 
übrigen Staaten ihre Neutralität aufgeben dürften (II, 2, S. 
104; vgl. auch Van Bemmelen II, 2, S. 140). 

Ausser dem bewaffneten Zwang vonseiten oder im Namen des Andere mate

Bundes wurden von manchen Schriftstellern auch andere ma- :~:el~wangs
terielle Zwangsmittel genannt. Schon Pierre Dubois sprach von 
Vermögenskonfiskation und Verbannung nach dem Heiligen 
Land derjenigen, die einen Krieg gegen einen Bundesgenossen 
unternehmen würden (I, S. 104). In einer späteren Periode wur-
den noch die folgenden Zwangsmittel genannt: Ausschluss von 
allen Häfen (Gargaz II, 1, S. 39), Entziehung der Mitgliedschaft 
(Goudar I, S. 248 und Krause II, 1, S. 139), Geldbusse oder Han-
deisverbot (Philo pacis II, 1, S.277), Abbruch allen Verkehrs 
(Philanthropos II, 1, S. 280; Bolles II, 1, S. 283; Beckwith II, 1, 
S. 302; de La Codre II, 1, S. 337; Workmen' s Peace Association 
II, 2, S. 69; Loewenthal II, 2, S. 131; Pays II, 2, S. 202 und 
Kamarowsky II, 2, S. 184, der verschiedene physische Zwangs-
mittel nannte). Der Abbruch jeglichen Verkehrs sei die schwer-
ste Strafe, sagte Pays, die einem Staat auferlegt werden könne, 
denn in der "gegenwärtigen" Zeit (sein Buch datiert aus dem 
Jahre 1885) bedeute die Isolierung eines Staates dessen Unter-
gang. 

Gegenüber der grossen Mehrheit der Projekte, die den bewaff- Moralische 

neten Zwang für zulässig erachteten, sind vor allem diejenigen zu Zwangsmittel. 

beachten, die nur moralische Zwangsmittel anerkennen wollten. 
Dies waren, wie wir bereits sahen, besonders viele angelsächsischen 
Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts. Während William 
Penn (I, S. 174) und John Bellers (I, S. 178) wohl den Zwang an-
erkannten und Jeremy Bentham zwar dem moralischen Zwang 
grosse Bedeutung beilegte, dennoch aber auch die Anwendung von 
physischem Zwang vorschlug (I, S. 295), stellten sich Mill (II, 1, 
S. 272), Philanthropos (II, 1, S. 280), Hamilton (n, 1, S. 286), 
Friend of Peace (II, 1, S. 293), Ladd (n, 1, S. 297), Beckwith 
(n, 1, S. 302), Macnamara (n, 1, S. 304), Sprague (II, 2, S. 103) 
und, wie wir schon oben erwähnten, Leone Levi auf den Stand-
punkt, dass Waffengewalt gegenüber den Staaten nicht ange-
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wendet werden dürfe 1). In der Regel versprachen sie sich viel von 
Öffentliche der Kraft der öffentlichen Meinung 2). Auch wurde der Boykott 

Meinung und genannt 8) . 
Boykott. • 

It may be that a certain amount of lawlessness will always be 
found amongst nations, as it is amongst individuals, which will 
ultimately have to be put down by force. - If any nation should 
refuse to obey the decrees of an "International Tribunal" ... moral 
force might be exercised to compel obedience. The disobedient 
nation could be boycotted. 

Überflüssig- Manche Verfasser, die den gemeinschaftlichen Zwang zum Teil 
keit des zwa~- wohl und zum Teil nicht für zulässig ansahen, wiesen darauf 

ge. hin, dass die Errichtung eines Bundes diesen Zwang nicht oder 
jedenfalls viel weniger notwendig mache 4)_ 

Mit dem Problem der Zwangsvollstreckung steht jenes der In
tervention in Zusammenhang. Es ist selbstverständlich, dass 

Einmischung nach den Napoleonischen Kriegen, in einer Zeit, wo die Politik der 
inA die I innehre~ Intervention, der Einmischung einer ausländischen Macht in die 

nge egen el-
ten eines Staa- inneren Angelegenheiten eines Staates, angewendet wurde, viele 

tes. Schriftsteller über pazifistische Themen sich auch mit diesem 
Punkt beschäftigten. Es war jedoch zu erwarten, dass die Vertas
ser im allgemeinen kein günstiges Urteil darüber abgeben würden. 
Die angelsächsischen Schriftsteller, die in der Regel alle physi
schen Zwangsmittel gegenüber Staaten verabscheuten, traten 
für ein Verbot der Intervention ein (Philanthropos H, 1, S. 279; 
Bolles H, 1, S. 284; Hamilton H, 1, S. 285 und Ladd II, 1, S. 
296). Aber auch diejenigen, die Zwangsmassnahmen des Bundes 
gegenüber einem widerstrebenden Staat, der einen Beschluss des 
internationalen Organs nicht ausführen wollte, für zulässig an-

') Dagegen waren Sumner (II, 1, S. 311), Seebohm (II, 2, S. 143), Mongredien (U, 2, 
S. 236), Fred. Hill (U, 2, S. 236), Alumni Association (U, 2, S. 242) und vor allem 
Lorimer (II, 2, S. 219) wohl für die Anwendung von Zwang. Cruce kannte bereits 
neben Zwangsmassnahmen die Ueberredung durch die "anderen" Fürsten (I, S. 148). 
Vgl. auch Polier de Saint-Germain (I, S. 303). 

') Condorcet (II, 1, S. 16); Zachariä (II, 1, S. 77); Schmidt-Phiseldek (II, 1, S. 191); 
J. Mill (II, 1, S. 270f.); Hamilton (H, I,S. 286); "Friend of Peace" (Ir, 1, S. 293); 
Beckwith (Ir, 1, S. 302); Macnamara (Ir, 1, S. 304); La Codre (Ir, 1, S. 337); Santal
lier (Ir, 2, S. 27); Lacombe (II, 2, S. 111); Turcotti (II, 2, S. 116); Laveleye (II, 2, S. 
137); Friedens- und Freiheitsliga (Ir, 2, S. 167); Levi (II, 2, S. 177). 

3) Crews Dudley, Modern pleas for war. 1886. S. 27. 
') Veridicus (II, 1, S. 59); Delisle de Sales (Ir, 1, S. 99); de Paoli-Chagny (Ir, 1, 

S. 143); Lips (Ir, 1, S. 147); Schmidt-Phiseldek (II, 1, S. 191); Pecqueur (II, 1, S. 
265); Philo pacis (II, 1, S. 277); Bolles (Ir, 1, S. 283); M (II, 1, S. 289); Friend of 
Peace (Ir, 1, S. 293); Ladd (Ir, 1, S. 299); H. D. Wolff (Ir, 1, S. 338); Miles (II, 2, S. 
65) und Pays (II, 2, S. 202 und 207). 
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sahen, erklärten manchmal, dass die inneren Angelegenheiten 
eines Staates den Bund nichts angingen 1). 

Einige Schriftsteller wollten für bestimmte Fälle die Interven- Ihre Zulässig
tion zulassen. Krause z.B. erklärte, dass, falls ein Volk eine den keit. 
Grundsätzen des Völkerrechts widersprechende Verfassung habe, 
die anderen Völker das Recht hätten, eine solche Verfassung für 
ungültig zu erklären (n, 1, S. 135) 2). 

In einer Zeit revolutionärer Unruhen konnte insbesondere der 
Fall nicht unbesprochen bleiben, was der Bund gegenüber einem 
innerstaatlichen Konflikt tun müsse. Bereits vor der französi-
schen Revolution gab es einige Schriftsteller, die für Intervention 
eintraten, wenn es sich um einen Konflikt zwischen einem Volk Konflikte 
und seiner Regierung handele 3). Veridicus stellte die Konflikte zwiscvhenlkei- d nem 0 un 
zwischen Volk und Regierung auf eine Stufe mit den allgemeinen seiner Regie-
europäischen Angelegenheiten, die den Bund sicher angingen rung. 
(n, 1, S. 58). Ein anonymer Schriftsteller aus dem Jahre 1799 
wünschte, dass das internationale Gericht auch für Klagen der 
Bürger gegen ihre Regierung wegen Verletzung der Menschen-
rechte zuständig sein sollte (n, 1, S. 90). 

Saint-Simon wies nachdrücklich darauf hin, dass das europäi
sche Parlament, das zu entscheiden habe, wenn ein Volksteil sich 
von einem Lande loslösen wolle, sich in erster Linie von den In
teressen der Bevölkerung und von denen des Bundes leiten lassen 
müsse (n, 1, S. 209). Siiieriz hat auch die Art der Ernennung der 
Richter, nämlich zur Hälfte durch die Fürsten und zur anderen 
Hälfte durch die Völker, mit der Aufgabe des Gerichts in Ver
bindung gebracht, über die Streitigkeiten zwischen Fürst und 
Volk zu entscheiden (n, 1, S. 235 f.). Nach der Meinung von Ladd 
sollte das Gericht bei innerstaatlichen Fragen wohl Ratschläge 
erteilen, aber keine Urteile fällen dürfen (n, 1, S. 299; vgl. auch 
Hamilton n, 1, S. 285). 

') Von Lilienfeld (I, S. 269); Patriotische Beiträge (l!, I, S. 72); Georgii (l!, I, S. 
86); Gondon (l!, I, S. 102); Villiaume (l!, I, S. 331); Kamarowsky (l!, 2, S. 181); 
Godin (l!, 2, S. 197) und Pays (l!, 2, S. 203). 

") Vgl. ferner für Intervention das Projekt vom Jahre 1745 (I, S. 232); Polier de 
Saint-Germain (I, S. 307); Loewenthal (II, 2, S. 132) und Turcotti, der für die soge
nannten wilden Völker eine Ausnahme machte, denen die Zivilisation nötigenfalls mit 
militärischer Gewalt gebracht werden sollte (l!, 2, S. 116). 

') Saint-Pierre (I, S. 190); das Projekt vom Jahre 1787 (I, S. 284) und Schlettwein 
(I, S. 312), der wünschte, dass die deutsche Reichsverfassung vom Staatenbund ga
rantiert werden sollte. Auch Cl'uce, Nouveau Cynee, Ausgabe 1623, S. 74, spricht von 
Hilfeleistung der anderen Souveräne "ayans tous interest au chastiment des rebell es" . 
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Dagegen wollte Lacombe, der einer Einmischung mittels des 
Tribunals nicht abgeneigt war, vor allem wenn sie im Interesse 
des freien Handelsverkehrs geschehe, die gewaltsame Einmi
schung der europäischen Nationen, um den unterdrückten Völ
kern in den Kolonien zur Hilfe zu kommen, verbieten (II, 2, 
S. l09f.)1). Kant war gegen jegliche Intervention. Er rechnete 
hierher aber nicht den Beistand, der einem der Staatsteile ver
liehen würde, der sich als besonderer Staat habe halten können 
(I, S. 324) 2). 

10. STREITKRÄFTE DES BUNDES 
EINSCHRÄNKUNG DER NATIONALEN RÜSTUNGEN 

Zusammenfü- Die Schriftsteller, die ein gemeinschaftliches militärisches Auf
gung dernat~o- treten gegen einen widerspenstigen Staat wünschten, dachten 

nalen Strelt- . h di B d h d l' b h d Z kräfte oder SIC e un esmac t entwe er a seme vorü erge en e usam-
ständige Bun- menfügung der nationalen Einheiten oder als eine ständige Ein-

desmacht. . h d' d'l' d' S II d . al nc tung, le ganz 0 er tel welse an le te e er natIon en 
Streitkräfte treten sollte. 

Sully schlug eine Organisation vor, der ein oder mehrere Heere 
zur Bekämpfung der Türken zur Verfügung stehen sollten (I, S. 
168). Die Heeresmacht sollte aber auch dazu dienen, um einen 
Staat, der sich nicht an seinen Eid halte, zur Vernunft zu brin
gen 3). Der AbM de Saint-Pierre liess sich über die Heeresorga
nisation und den von der Union in Kriegszeiten anzustellenden 
General aus '). Bei Gondon sollte die Bundesmacht aus den Kon
tingenten der nationalen Streitkräfte gebildet werden. Dieses in
ternationale Heer sollte unter den Befehl eines Offiziers (Protec
tor) stehen, der mit Stimmenmehrheit durch den Kongress auf 
Lebenszeit oder für 10 Jahre zu wählen sei (II, 1, S. 108) 5). Mar
chand war der Meinung, dass der Kongress eine starke Truppen
macht, die aus den Kontingenten der verschiedenen Staaten zu-

') Siehe ferner Vorschläge (II, 1, S. 150); Traitteur (II, I, S. 152); Deutscher Bund 
(II, I,S. 174); das Projekt vom Jahre 1826 (II, 1, S. 202); Marchand(II, I,S. 228 f.); 
Adler (II, I, S. 357) und Loewenthal (II, 2, S. 132). 

') Unsere Behauptung (I, S. 350), dass Cruce sich ausdrücklich gegen Intervention 
erklärt habe, beruht auf einem Irrtum. 

3) Sully, Memoires, Ausgabe Michaud et Poujoulat, 111 (1850), S. 351. 
') I, S. 195. Vgl. auch Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpetuelle en Eu

rope, Tome 11 (1713), S. 294, und ferner Ouvrages politiques, tome VIII: Sur le minis
tere de la guerre a vec les etrangers. 

6) Auch bei Krause ist die Rede von der Ernennung eines Befehlshabers durch den 
Bundesrat (11,1, S. 141). Vgl. auch Latsio (II, 2, S. 193). 
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sammengestellt sei, unterhalten müsse, um damit auch an Er
oberungen im Interesse der Zivilisation teilnehmen zu können. 
Falls jedoch ein gewaltsames Einschreiten mit Seestreitkräften 
notwendig sein sollte, wollte der Verfasser England mit der Aus
führung der Beschlüsse beauftragt wissen (vgl. auch oben S. 316). 
Pecqueur wollte, dass die Staaten sich gegenseitig mit ihren Trup
pen Hilfe leisten sollten. Aber ausserdem wünschte er die Er
richtung einer Weltpolizei zu Lande und zu Wasser, um dem 
Bund überall Respekt zu verschaffen (n, 1, S. 264). Bonnard schlug 
eine Seegendarmerie vor, die in den neutralen Gebieten ihre An
kerplätze und ihre Hauptstation auf Malta haben sollte (n, 1, 
S. 334). Lorimers Vorschlag ging dahin, dass neben der aus Kon
tingenten bestehenden internationalen Truppenmacht noch in 
der Bundesstadt eine besondere Streitmacht unter dem Befehl 
des Vorsitzenden vorhanden sein sollte (n, 2, S. 219). 

In den Plänen wurde mehrfach der Umfang der nationalen Beschränkung 

Streitkräfte festgestellt oder deren Feststellung durch den Bund dRe~ tnationalen 
us ungen. 

vorgeschlagen 1). Manchmal stand auch die Stimmenzahl, die 
jeder Staat im Bund haben sollte, damit in Zusammenhang, wie 
dies z.B. beim Projekt vom Jahre 1808 (n, 1, S. 81) und bei Lo-
rimer (n, 2, S. 209 und 215) der Fall war. Sehr interessant ist 
die Art wie dieser Verfasser die Frage der Abrüstung mit der 
anderen nach der Möglichkeit der Machtentfaltung bei den Staaten 
verbindet (n, 2, S. 216). 

Eine der heilsamen Folgen der Zusammenarbeit zwischen den Die Gefahr des 

Staaten sollte darin bestehen, dass der andauernden Steigerung Militarismus. 

der Verteidigungsmittel ein Ende bereitet werde. Montesquieu 
sprach zu seiner Zeit schon von einer neuen ansteckenden Krank-
heit, die sich über Europa ausgebreitet habe 2). Immanuel Kant 
entging es nicht 3), wie die "Weltregierer zu öffentlichen Erzie
hungsanstalten und überhaupt zu allem, was das Weltbeste be-
trifft, für jetzt kein Geld übrig haben, weil alles auf den künftigen 
Krieg schon zum voraus verrechnet ist". Vor allem die Ent-

1) Vgl. vor allem Bentham (I, S. 292 f.); Veridicus (11,1, S. 56); de Paoli-Chagny 
(11, 1, S. 143); das Nouveau Projet von 1826 (11, 1, S. 203); Marchand (11, 1, S. 224); 
Sifieriz (11,1, S. 234); Bazan (11, 1, S. 255); Adler (11, 1, S. 357); Dudley Field (11, 2, 
S. 57); Lacombe (11,2, S. 111); Latsio (11, 2, S. 193); Godin (11, 2, S. 197) und Fiore 
(11, 2, S. 226). 

") De l'esprit des lois, livre XIII, chap. XVII. 
3) Kant, Kleinere Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Erste Abthei

lung. (Philosophische Bibliothek, Band 47), S. 16. 

TER "'EULEN 21 
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wicklung im neunzehnten Jahrhundert brachte bei den demokra
tischen Gruppen mehr und mehr die Überzeugung mit sich, dass 
der Militarismus als internationale Erscheinung eine Gefahr für 
die Menschheit bilde 1). Preussen vor allem habe in dieser Hin
sieht Schuld (Loewenthal Ir, 2, S. 129), aber anstatt dieses Land 
zur Beschränkung zu zwingen, trachteten die anderen es noch 
zu überbieten (Adler Ir, 1, S. 354). Im Berieht des Zentral
Komitees der Friedens- und Freiheitsliga für das Jahr 1887 
wurde zum Ausdruck gebracht, dass in den meisten Ländern das 
militaristische System das grosse Hindernis bilde. Nur in Was
hington und in Bern sei das Staatsoberhaupt unabhängig von 
militaristischen Einflüssen (II, 2, S. 164). Als Rolin-Jaequemyns 
im Jahre 1887 den Versuch machte, das Institut de droit inter
national zu einer Diskussion über die den Frieden so sehr be
drohende Bewaffnung zu veranlassen, antwortete Lorimer, dass 
diese Frage in der Tat so dringend sei, dass man nicht warten 
dürfe, bis ein internationales Organ zustande komme 2). Die di
plomatische und parlamentarische Geschichte kennt dann auch 
manchen Vorschlag zur Beschränkung der nationalen Bewaff
nung 3). 

Kostenerspar- In den Friedensprojekten wurde bei der Frage der Beschrän-
nis. kung der nationalen Streitkräfte mehrfach der Nachdruck auf 

die Kostenverminderung gelegt. Schon das Grand-Dessein, das 
einen Kreuzzugsplan enthielt, wofür eine grosse Truppenmacht 
erforderlich war, brachte zum Ausdruck, in welcher Weise die 
Zusammenarbeit für jeden einzelnen eine Ersparnis bedeute 4) : 

Il n'y a point de doute que tous ceux lesquels, sans penser aux 
vrais et solides fondemens de tous ces grands desseins, viendront 
seulement a considerer l'immensite et continuite des despenses 
ausquelles on les assujettit, ne croyent qu'elles sont trop excessi
ves; mais, d'ailleurs, s'ils viennent a remarquer que s'il est une 

') Man denke u. a. an den Ausspruch von Leone Levi (II, 1, S. 338). Vgl. auch die 
Worte von P. F. Le Play, L'organisation du travail, 1870, S. 459: "Deja l'empire de 
la force domine tellement l'esprit de justice que les grandes nations semblent perdre 
l'espoir de remedier au mal par des congres". 

") Lorimers Brief an Rolin-]aequemyns in der Revue de droit international et de 
ltlgislation comparee, Tome XIX (1887), S. 476. 

3) Vgl. u. a. Hans Wehberg, Die internationale Beschränkung der Rüstungen, 1919. 
Vgl. ferner u. a. II, 1, S. 128, S. 161"), S. 330 und S. 362. Der Österreicher Adolf Fisch
hof wünschte im Zusammenhang mit der von ihm vorgeschlagenen Konvention für 
die Beschränkung der Rüstungen Einsetzung einer internationalen Kontrollkommis
sion. V gl. Bulletin de la Societe fran<;aise des amis de la paix. 1880. S. 44. 

') Sully, Memoires, III (1850), S. 352. 
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fois possible d'establir un tel ordre entre ces quinze diverses 
dominations, que par les limites bien ajustees d'une chacune 
d'icelles, et leur forme de conduite bien observee, ils soient hors 
d'apprehension de toute guerre entr'eux et de tumultes, ils se 
trouveront exempts de tant de diverses sortes de despenses ordi
naires, que ces extraordinaires n' en reviendront pas a la moitie. 

Der Quäker John Bellers wies auf die erschreckend hohen fi
nanziellen Lasten neben der grossen Unsicherheit als Folge des 
bestehenden Systems hin, wo der Friede nicht viel mehr als ein 
Waffenstillstand sei. Dem gegenüber stände dann die Friedens
organisation, wo die europäischen Staaten Heer und Flotte be
schränkt hätten 1). Auch die Verwirklichung des Planes des AbM 
de Saint-Pierre sollte zugleich eine Erleichterung der militärischen 
Lasten und eine Erhöhung der Sicherheit bedeuten (I, S. 188) 2). 
In späteren Friedensschriften treffen wir ebenso immer wieder 
das Thema der Bewaffnungsbeschränkung. Von unseren Autoren 
nennen wir besonders Kamarowsky, der eine planmässige Abrüs
tung unter der kollektiven Garantie aller Staaten wünschte (n, 2, 
S. 187). 

Marchand sprach nur von der Abschaffung der Flotten. Diese 
sollte möglich sein, da er, wie wir bereits sahen, England mit der 
Oberaufsicht über die Freiheit der Meere betrauen wollte. 

Sprague war der Meinung, dass die Frage der Bewaffnung vor- Freiwillige Ab

läufig noch eine interne Angelegenheit der Staaten bleiben müsse. rüstung. 

Aber auch dieser Schriftsteller vertraute darauf, dass die inter-
nationale Organisation allmählich eine freiwillige Abrüstung zur 
Folge haben werde (n, 2, S. 99). 

Seit der französischen Revolution sahen die älteren Schrift- Gefahr der 

steller eine der Ursachen des Krieges im Vorhandensein der ste- ~::::,den 
henden Heere und der Söldnertruppen. Kant knüpfte daran die 
Betrachtung, dass die Menschen dadurch zu Mordwerkzeugen er-
niedrigt würden (I, S. 323). Jean Paul meinte, dass der Wetteifer 
unter den Staaten als notwendige Folge der stehenden Heere 
derartig zunehmen werde, dass sie zur Abrüstung gezwungen sei-
en, wenn sie nicht vollständig zugrunde gehen wollten (n, 1, 
S. 43). Auch sah man in der Abschaffung der stehenden Heere und 

') Bellers, Some reasons for an European state, in ]ohnBellers, Writings (Ausgabe 
1935), S. 94 f. Vgl. auch I, S. 179. 

") Vgl. ferner für die finanziellen Ersparnisse sein Abrege du projet de paix perpe
tuelle, 1729, S. 107 f. 
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deren Ersetzung durch nationale Truppen, die eine weniger 
grosse Gefahr in den Händen der Regierungen seien, die Forde
rung einer friedliebenden Demokratie 1): 

... partout Oll la force armee se composera de milices, on aimera 
la paix, et en revanche partout Oll il y aura une armee perma
nente, une foule d'interets et de vanites rec1ameront la guerre I 

Nicht Abschaf- Eine Gruppe von Pazifisten muss noch genannt werden, die die 
fung, sondern Heeresorganisation nicht abschaffen, sondern sie, wie man sagen 

Umwandlung k bli·" II k all di S . 
der Heere. önnte, "SU mteren wo te. Man den e vor em an e amt-

Simonisten, die den Vorschlag machten, die Heere für nützliche 
Arbeit zu verwenden und sie mit der Ausführung von grossen 
Werken zu beauftragen (II, 1, S. 212) 2). 

11. DIE SPRACHE DES BUNDES 

Welcher Sprache sollten sich die Organe des Bundes bedienen? 
Ebenso wie das Heilige Römische Reich ging auch das Latein als 
einzige Sprache der Diplomatie unter. Schon bevor der Streit 
zugunsten des Französischen entschieden war 3), zeigte der Abbe 
de Saint-Pierre, dass er auch in dieser Hinsicht einen modemen 

Latein oder Geist besass. Er schlug vor, dass die Sprache gebraucht werden 
eine moderne sollte, die unter den lebenden Sprachen Europas am meisten in 

Sprache. .. 
Verwendung stehe (I, S. 199). Willtam Penn wollte über dte Spra-
che im Bund nur wenig sagen 4). Es sollte aber feststehen, dass es 
Latein oder Französisch sein müsse: "the first would be very 
well for Civilians, but the last most easy for Men of Quality" I 
Von einer Anzahl Schriftsteller aus der Zeit vor der Restauration, 
die dieser Frage Beachtung schenkten, wurde jedoch noch dem 
Latein der Vorzug gegeben 5). Von Loen meinte, dass die Frie-

') Resume des efforts te nt es par le comte de Sellon, Geneve 1836, S. 11 f. V gl. ferner 
Zachariä (11,1, S. 77); Lips (11,1, S. 148); Schmidt-Phiseldek (11,1, S. 188); Pec
queur (n, 1, S. 261); Levi (11, 1, S. 338); Malardier (Il, 1, S. 351); die Friedens- und 
Freiheitsliga (11,2, S. 34); Dupasquier (Il, 2, S. 74); Larroque (U, 2, S. 85) und Loe
wenthai (11, 2, S. 130). Auch Napoleon auf St. Helena sprach von der Möglichkeit, 
dass die grossen stehenden Heere abgeschafft würden und nur Sicherheitstruppen für 
die Fürsten bestehen blieben (n, 1, S. 115). 

') Vgl. auch bereits Gargaz in seiner Schrift vom Jahre 1782 (U, 1, S. 37), sowie 
ferner Durand (II, 1, S. 231), Bouvet (l!, 1, S. 347), Godin (II, 2, S. 197), und Geraud 
(n, 2, S. 230). 

3) J ames Brown Scott nennt das Jahr 1763 in seiner Schrift: Le franl'ais, langue 
diplomatique moderne, 1924. 

') An essay towards the present and future pe ace of Europe, 1693, Section 8. 
0) Vgl. v. Palthen (1, S. 251) und Gondon (II, 1, S. 105). 
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densrichter die wichtigsten Sprachen, insbesondere das Latein, 
beherrschen müssten (I, S. 240) 1). Veridicus erachtete es als 
wünschenswert, dass Latein zwar die Sprache des Bundes würde, 
alle Beschlüsse aber in die verschiedenen Landessprachen über
tragen würden (II, 1, S. 56). Der Livländer von Lilienfeld (I, S. 
268) und vor allem auch spätere Autoren nannten Französisch 
als einzige oder als eine der Sprachen des Bundes 2). 

Mit Krauses Völkerbundsplan hielt auch die deutsche Sprache 
ihren Einzug (II, 1, S. 142). Malardier erwähnte neben Franzö
sisch auch Englisch, Deutsch und Italienisch (II, 1, S. 353). Lo
rimer gab Französisch den Vorzug, während Englisch, Deutsch 
und Italienisch fakultativ sein sollten. Für den Fall der Teil
nahme Amerikas sollte Englisch mit Französisch gleichberechtigt 
sein (II, 2, S. 220). Bluntschli wollte Französisch, Englisch und 
Deutsch zulassen, andere Sprachen jedoch nur mit einem Dol
metscher (II, 2, S. 123). Der Deutsche Baltzer hingegen zog Eng
lisch vor (II, 2, S. 238). Pays dagegen wollte von dem interna
tionalen Gericht, dem einzigen Organ in seinem Plan, selbst ent
scheiden lassen, welche Sprache angewendet werden sollte (II, 
2, S. 200). 

Die Zeit der starken Entwicklung des internationalen Verkehrs Eine künstli

förderte auch die Beschäftigung mit der Idee einer Weltsprache. ~!:. Weltspra

Man kann in dieser Hinsicht mehr alS hundert verschiedene Pro-
jekte finden. Der revolutionäre Messianismus sah in einer inter-
nationalen Sprache eines der wirksamsten Mittel zur Erreichung 
seines Zieles. Der Versammlung, an der Anacharsis Cloots, der 
Freund des Menschengeschlechts, teilnahm, wurde ein Plan für 
eine Universalsprache angeboten, die imstande sein sollte, "Men-
schen und Völker durch ein sanftes Band von Brüderlichkeit 
einander nahezubringen" 3). 

Condorcet rechnete mit der Möglichkeit einer Weltsprache, die 
neben den nationalen Sprachen entstehen würde (II, 1, S. 19 u. 
21). Auch Bouvet gab dem Wunsch Ausdruck, dass der Kongress 
die Einheit der Sprachen fördern möge (II, 1, S. 347). 

1) Vgl. auch das Projekt vom Jahre 1808 (II, 1, S. 82). 
") La Codre (II, 1, S. 337); Kaufmann, für seine Akademie (11, 1, S. 339); Kama

rowsky (11, 2, S. 183); Budge dachte an eine Art vereinfachtes Französisch (II, 2, S. 
236). 

") Gustave Gautherot, La question de la langue auxiliaire internationale. 1910. S. 
253. 
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Französisch Pecqueur, der sich auf allerlei Gebieten für Einheit einsetzte, 
odalerEE:nghli~tsCh wollte dies auch für die Sprache. Sein Patriotismus brachte ihn s m el -

sprache. als Franzosen dazu, der Erwartung Ausdruck zu geben, dass Eng-
lisch und Französisch um den Vorrang kämpfen würden, bis das 
letztere allgemein als Einheitssprache Annahme finden werde 
(n, 1, S. 258 u. 260). Der Amerikaner Vincent dagegen glaubte, 
dass das Englische, weil es mehr als jede andere Sprache aus 
verschiedenen Mundarten entstanden sei, Aussicht habe, noch 
vor dem Ende des Jahrhunderts als Weltsprache anerkannt zu 
werden (n, 2, S. 147). 

12. DER SITZ DES BUNDES 

Viele Verfasser von Friedensplänen versäumten in ihrem Eifer 
für die gute Sache nicht, das Land oder die Stadt anzudeuten, 
wo die Friedensorganisation ihren Sitz haben sollte. 

Verschiedene Manche dachten an ein wechselndes Zentrum 1), während an-
Vorschläge. dere einem bestimmten Ort den Vorzug gaben. Natürlich spielte 

dabei oft auch die Nationalität des Verfassers eine Rolle. Dubois 
z.B. dachte in erster Linie an Toulouse (I, S. 103). Cloots wollte 
Paris zum Mittelpunkt des Weltstaates machen (n, 1, S. 23 f.) 2). 
Turcotti empfahl Turin. Diese Stadt hatte 1865 ihre Stellung als 
Hauptstadt des neuen Königreiches Italien verloren. Würde es 
nicht, so war vielleicht sein Gedankengang, eine schöne Beloh
nung für seine Heimatstadt sein, wenn sie die Hauptstadt der 
Welt würde (II, 2, S. 115)! Der Philosoph Krause sah in die weite 
Zukunft. Er meinte, dass Polynesien noch einmal der Mittel
punkt der Weltordnung werden würde (II, 1, S. 112). Für seinen 
eigentlichen Völkerbundplan blieb dieser Verfasser jedoch lieber 
etwas näher bei Hause (II, 1, S. 142). 

Auch kam es vor, dass der Vorschlag im Zusammenhang mit 
besonderen Zeitverhältnissen stand. Man denke an Saint-Pierres 
Plan für Utrecht. Wenn er auch noch andere Orte nannte, so bot 
in seinen Augen die Stadt des europäischen Friedenskongresses 
doch die meisten Vorteile (I, S. 194) 3). 

') Podebrad (1, S. 117 f.), Lips (II, 1, S. 147), La Codre (II, 1, S. 337), Strada (II, 1, 
S. 336), Loewenthal (II, 2, S. 20), Saint·Yves d'Alveydre (II, 2, S. 189), Godin (II, 2, 
S. 198), Love (II, 2, S. 241) und Alumni Association (II, 2, S. 242). 

') Vgl. auch Victor Hugo (U, 2, S. 23). 
3) Siehe ausser der ausführlichen Begründung von Saint·Pierre in seinen "Memoires 
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Der Wunsch, die orientalische Frage zu einem glücklichen Ende 
zu bringen, veranlasste im neunzehnten Jahrhundert einige 
Schriftsteller, Konstantinopel als internationales Zentrum vor- Konstantino

zuschlagen 1). Vor allem nach der Entscheidung in der Alabama- pe!. 

Sache wurde Genf von verschiedenen Seiten genannt 2). In radikal- Genf. 

pazifistischen Kreisen erfreute sich diese Stadt besonderer Be-
liebtheit. Sie genoss mehr als eine andere den Ruf der Stadt der 
Freiheit. Genf sollte das europäische Grütli (Rütli) werden 3). 

Diejenigen, die einen Ort in einem kleinen Land wie Belgien, 
den Niederlanden oder der Schweiz nannten, verfolgten damit 
natürlich auch den Zweck, ein ausserhalb der Einflusssphäre der 
grossen Politik gelegenes Zentrum zu schaffen 4). 

Gelegentlich ist die Andeutung sehr allgemein gehalten. So war 
die Rede von einem zentral gelegenen Ort (u.a. William Penn I, 
S.173f.) oder einem Platz,wo die Abgeordneten sicher voruner
wünschten Einflüssen sein würden (M. H, 1, S. 288). Auch sprach 
man von einer Stadt in Mitteleuropa, wie dies beim Grand Des
sein für den allgemeinen Rat der Fall war (I, S. 166). 

Einige Schriftsteller knüpften auch noch andere Gedanken an Andere Vor

ihren Vorschlag. So stellte Veridicus (H, 1, S. 56) die Bedingung schläge. 

der Neutralisierung, während Saint-Pierre (I, S. 196) und Delisie 
de Sales (H, 1, S. 98) vorschlugen, das Zentrum der Organisation 
als Bundesgebiet zu erklären 5). 

Der AbM de Saint-Pierre vertrat die Auffassung, dass die Frie
densstadt nicht unbeschützt bleiben dürfe. Er wünschte, dass die 
Stadt dermassen befestigt würde, dass sie eine lange Belagerung 
aushalten könnte (I, S. 196) 6). 

pour rendre la paix perpetuelle en Europe" , 1712, S. 75 u. 163 f. und in seinem "Pro
jet", Tome I, 1713, S. 359 f. auch die Lobrede von Petrus Burmannus, Oratio de 
Pace, Utrecht, 1713. Die Vorliebe des AbM de Saint-Pierre für Utrecht wird von den 
Biographen wohl in Zusammenhang gebracht mit seiner Anwesenheit in dieser Stadt 
während der Friedensverhandlungen, einem Aufenthalt, der auch von uns erwähnt 
wurde (I, S. 181). Archivalische Forschungen in Utrecht, Den Haag und Paris lassen 
uns jedoch daran zweifeln ob der Abbe wirklich damals in Utrecht gewesen ist. 

1) Fourier (n, 1, S. 215), Pecqueur (n, 1, S. 266), Girardin (n, 1, S. 330), Bonnard 
(n, 1, S. 334), Boutroux (n, 2, S. 154), Lorimer (n, 2, S. 211) und Budge (n, 2, S. 
236); vgl. auch oben S. 269. 

I) Larroque (n, 2, S. 87), Lorimer (n, 2, S. 208 u. 219) und Bluntschli (n, 2, S. 124). 
") Annales du Congres de Geneve (de) 1867, Geneve 1868, S. 13 u. 31. 
') Vgl. Burritt (n, 1, S. 316), Kaufmann (n, 1, S. 339), Laveleye (n, 2, S. 136), 

Kamarowsky (n, 2, S. 183) und Mamoli (n, 2, S. 240). 
") Vg!. auch Linker (n, 2, S. 133) und Polo (II, 2, S. 229). Vgl. weiter Saint-Simon 

(n, 1, S. 210). 
') Siehe auch die Meinung von Nägeli (11, 1, S. 90). 
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13. ENTSTEHUNG UND ERHALTUNG DER 
FRIEDENSORGANISATION 

a. PERSÖNLICHE INITIATIVE UND NATIONALE MISSION 

Der Streit ob die Initiative der Persönlichkeit oder die schick
salhafte Mission der Völker das treibende Element der Geschichte 
darstellt, ist so alt wie die Geschichtsphilosophie. Während die 
einen Philosophen dem Sendungsgedanken unter den Völkern 
wegen seiner theoretischen Unbestimmtheit und seiner prak
tischen Unausführbarkeit keine besondere Bedeutung beilegen 1), 
haben verschiedene Staatsmänner und Schriftsteller des öfteren 
Kraft aus dem Bewusstsein geschöpft, dass das eigene Vaterland 
eine Mission höherer Art zu erfüllen habe. 

Auch unter denen, die sich, jedenfalls auf dem Papier, mit dem 
Zustandekommen eines Friedensbundes beschäftigten, finden wir 
viele, die ihrem eigenen Land eine besondere Rolle zugedacht 
haben. Es kam auch vor, dass sie sich an einen bestimmten Für
sten oder Staat wandten und dabei in ihrer Wahl von der Macht 
und Bedeutung ausgingen, die dieser Fürst oder Staat besass oder 
die ihm von dem betreffenden Verfasser zuerkannt wurde. 

So wurde zu Anfang der in diesem Werke behandelten Perioden, 
aber manchmal auch noch in späteren Zeiten, der Papst als der
jenige genannt, der die Leitung übernehmen solle 2). 

Pierre Dubois jedoch, der wahrscheinlich mehr Nationalist als 
Internationalist war, hielt nicht nur neben, sondern sogar noch 
vor dem Papst den Souverän seines eigenen Landes, den fran

Frankreichs zösischen König, für die berufene Person (I, S. 103). Nach ihm fin
Sendung. den wir noch wiederholt Schriftsteller, die Frankreich eine ganz 

besondere Rolle zugeteilt sehen wollten. Bei Cruce waren es der 
Papst und der französische König, die zur Erreichung des Zieles 

') Vgl. die Besprechung der Storia d'Italia Benedetto Croces von F. Bilger in der 
Histor. Zeitschrift, Band 140, Heft 2 (1929), S. 411: Benedetto Croce setzt seine Dar
stellung mit einem Akkord ein, der nach der politischen Philosophie Mazzinis sehr 
wohltuend ist. Es gibt keine "Spezialmissionen", so sagt er, für die einzelnen Völker. 
Sie haben so wie der Einzelmensch keine andere Mission, als menschlich (umana
mente), das heisst mit idealistischem Streben zu leben, indem sie in ihrem Handeln 
den Blick immer wieder von der Erde zum Himmel und vom Himmel zur Erde wen
den. Dabei mag es geschehen, dass unter glücklichen Umständen und schliesslich in 
bestimmten Epochen ihnen eine besondere Aufgabe wird, aber niemals im Sinne eines 
phantastischen historischen Gesetzes eine vorherbestimmte Mission. 

') Vgl. u.a. Nouveau Projet vom Jahre 1826 (II, 1, S. 203). 
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zusammen arbeiten sollten, indem der erstere sich an die christ
lichen Fürsten, der zweite an die Mohammedaner wenden möge 
(I, S. 152). Sehr wirksam war der Umstand, dass Sully zu eigenem 
Ruhm König Heinrich IV. als Verfasser des grossen Planes be
zeichnete (I, S. 89 f. u. 160 f.). Jahrhunderte hindurch bis in 
unsere Zeit standen Pazifisten unter dem Eindruck des als edel 
empfundenen Vorschlags von Frankreichs populärem König 1). 
Am Vorabend der französischen Revolution erwartete Polier de 
Saint-Germain, obwohl er selbst kein Franzose war, dass Frank
reich die erwünschte Initiative ergreifen würde (I, S. 307). Be
sonders aber als die französische Revolution ausgebrochen war 2), 
gaben sich viele der Hoffnung hin, dass Frankreich das Mensch
heitsideal verwirklichen werde (11, 1, S. 5 f., 40 f. u. 88 f.). Schrift
steller innerhalb und ausserhalb Frankreichs wiesen auf die gün
stige Wirkung hin, die die neuen demokratischen Ideen auch bei 
der Diplomatie gehabt hätten 3). 

Das Werk der Revolution wurde von Napoleon I. fortgesetzt. 
Weite Kreise, auch ausserhalb Frankreichs, sahen eine Zeit lang 
in dem Kaiser der Franzosen das Haupt des zukünftigen Bundes 
(11, 1, S. 93 f.). Andere stellten die Frage, ob nicht Napoleon und 
Alexander von Russland gemeinsam den Plan Heinrichs IV. zur 
Ausführung bringen könnten (11, 1, S. 95 f.). Auch in den Augen 
Napoleons selbst war das eigentliche Ziel seiner Politik, so wie er 
sie auf Sankt Helena darstellte, auf eine dauerhafte Friedensorga
nisation gerichtet gewesen (11, 1, S. 113 f.). 

Mit der Restaurationsepoche war nach der Meinung vieler die 
Friedensrolle Frankreichs keineswegs beendet. Dies nahm man 
umsomehr an, als weder aus der Initiative des Kaisers Alexander 
I. (11, 1, S. 122), noch aus der Leitung durch die Heilige Allianz, 
so wie man es versucht und vorgeschlagen hatte (Schmidt-Phisel
dek 11, 1, S. 188 u. Saint-Simon 11, 1, S. 211), etwas geworden 
war. Sowohl die Anhänger des aus der Revolution hervorgegan
genen Saint-Simonismus ') als auch die Fourieristen beriefen sich 

') VgJ. das Personenregister unter Heinrich IV. 
") VgJ. den Ausspruch von dem Einfluss der "Revolutionen unserer Zeiten", den 

wir bereits im Projekt vom Jahre 1787 finden (I, S. 287). 
") VgJ. Sendschreiben (11,1, S. 35), Moser (11,1, S. 50), Görres (11,1, S. 51), Fichte 

(11, 1, S. 61), Zachariä (11, 1, S. 76) U.S.w. 
0) Der Globe, die Zeitschrift der Saint-Simonisten, gibt uns ein Bild von der Vor

stellung, wie jedem Land in Europa eine besondere Aufgabe zugeteilt war. Frank
reich vertrat die Moral bei der Menschheit, England die Industrie, Deutschland die 



330 GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE BEHANDELTEN ENTWÜRFE 

immer wieder auf Frankreich, ihr Vaterland (n, I, S. 210 f.). 
Pierre Leroux verkündete, dass die Aufgabe, die früher die christ
liche Kirche gehabt habe, jetzt Frankreich zukomme. Frankreich 
selbst sei eine Religion (n, I, S. 213 f.)! Auch Marchand und 
seine Zeitgenossen meinten, dass Frankreich bei dem grossen 
Werk des Friedens vorangehen müsse (n, I, S. 229 f.) 1). Die
selbe Ansicht wurde während des zweiten Kaiserreichs geäussert. 
Der fürstliche Philosoph, der sich als Schriftsteller mit dem na
poleonischen Friedensgedanken beschäftigt hatte (n, I, S. 326 f.), 
war jetzt selbst Kaiser. Napoleon III. bekam nun Gelegenheit 
seine Ideen zu verwirklichen. Frankreich schien von der Vor
sehung zur Friedensrnission berufen 2). Schon war für Victor 
Hugo, obwohl er selbst verbannt war, Paris der allgemein aner
kannte Mittelpunkt der Vereinigten Staaten von Europa (II, 2, 
S.23). 

Auch nach dem deutsch-französischen Krieg fehlte es nicht an 
Stimmen, die Frankreich eine besondere Friedensaufgabe über
tragen wollten 3). Von diesen nennen wir Godin, der betonte 4): 

La France est actuellement la nation la plus autorisee a propo
ser le regime de la paix et du desarmement, .. (a prendre) !'ini
tiative de la federation de la paix. 

Die Berufung Dass auch bei den Deutschen, die sich im neunzehnten J ahr-
Deutschlands h d t . F' d . k b h"f' . . f' d . un er mIt ne enspro]e ten esc a tlgten, eInlge zu In en 

sind, die an die Mission der eigenen Nation dachten, ist begreif
lich. Hierher gehörten allen, die in ihrer Haltung von kosmo
politischen Ideen zu nationalen gelangt waren. In der Über
gangsperiode von einem Stadium zum anderen verkündeten sie 

Wissenschaft, während Russland als Vermittler zum Osten auftreten sollte. Vgl. Se
bastien Chartety, Histoire du Saint-Simonisme, Paris 1933, S. 109 f. 

') Auch u. a. Durand (n, 1, S. 230), Bazan (n, 1, S. 254), u. Pecqueur (n, 1, S. 267). 
2) Vgl. u. a. AbM Ambroise (n, 1, S. 332), Strada (n, 1, S. 335), u. Bouvet (n, 1, S. 

345 f.) und weiter II, 2, S. 21. 
3) Die anlässlich der Weltausstellung im Jahre 1878 in Paris gegründete französi

sche Arbeitervereinigung für den Frieden appellierte an die französische Regierung 
zugunsten der Schaffung eines internationalen Schiedsgerichts und einer Regelung 
der allmählichen Abrüstung. Vgl. die Broschüre "Socit!te des travailleurs amis de 
la paix par la creation d'un tribunal d'arbitrage en vue d'un desarmement simultane 
et progressif" (1878). Vgl. auch die Zeitschrift des englischen Arbeiterfriedensvereins 
"The Arbitrator" von Oktober 1878. 

') Le Devoir vom 27. November 1881. Andere äusserten sich im gleichen Sinn. V gl. 
u. a. Dupasquier (II, 2, S. 75), Fromentin (n, 2, S. 76), Pays (n, 2, S. 206), Poinsot 
de Chansac (II, 2, S, 232) ; vgl. für Godin auch II, 2, S. 195 f. 
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die besondere Aufgabe ihres eigenen Landes für den Frieden der 
Welt 1). 

Als die Zeit vorbei war, wo man von Napoleon und Frankreich 
die Leitung erwarten konnte (n, 1, S. 113), richtete Karl Chris
tian Friedrich Krause seine Hoffnung auf das eigene Vaterland 2) : 

Gross wird die Mitwirkung des deutschen Volks an diesem 
wesentlichen Werke der Menschheit seyn! Deutschland ist 
im Entwicklungsplane der Menschheit offenbar als die Kraft
mitte des ersten Staatenbundes, so wie überhaupt des ganzen 
Lebens der Menschheit, ausgesprochen. Deutschland, nicht 
Frankreich, ist, geognostisch betrachtet, das Herz von Europa; 
das deutsche Volk ist das Blut, das darin schlägt. Buchdrucke
rei, Reformation der Kirche, rein wissenschaftlicher Geist, Er
ziehung nach dem Grundsatze sittlicher Freiheit und Selbst
thätigkeit, urbildliches Anschauen der Menschlichkeit und eines 
allgemeinen, reinmenschlichen Vereins, alle diese Güter sind 
deutschem Geiste entkeimt, und haben in Deutschlands Boden 
die ersten Wurzeln getrieben. Und so wie jedes deutsche Ge
müth, im Lichte richtiger Einsicht, die Hoffnung hegt, dass der 
nächste höhere Aufschwung in Religion, in Wissenschaft und 
Kunst von seinem Volke werde begonnen werden, so muss auch 
jeder Deutsche wünschen, dass die nächste höhere Vollendung 
des Rechtzustandes der Völker im europäischen Staatenbunde, 
der Idee und der ersten Begründung nach, vom deutschen Volke 
ausgehen möge. 

Nachdem dann das nationale Deutschland mehr und mehr zur 
Entfaltung gelangt war, sprach Constantin Frantz die Hoffnung 
aus, dass sein Vaterland seine erhabene Aufgabe begreifen möge 
(n, 2, S. 16) 3). Zur selben Zeit legte der in Deutschland lebende 
Schweizer Bluntschli den Nachdruck auf die Berufung der ari
schen Rasse (n, 2, S. 12; vgl. auch S. 119). 

Für den Niederländer Domela Nieuwenhuis war der Fall des 
zweiten Kaiserreiches offenbar ein erfreuliches Ereignis. Dieser 
spätere Sozialist und Anarchist hoffte damals, dass von dem 
siegreichen Deutschland die Initiative zu einem europäischen 
Staatenbund ausgehen werde (n, 2, S. 139) 4). Heinrich Ahrens, 
der bereits vor dem deutsch-französischen Krieg ein internationa-

1) Vgl. auch Alfred Stern, Der Einfluss der französischen Revolution auf das 
deutsche Geistesleben, 1928. 

") Krause, Entwurf eines europäischen Staatenbundes. Ausgabe 1920, S. 20. 
') Vgl. auch Michelet (II, 2, S. 11) und Loewenthal (II, 2, S. 21 und 130). 
') Vgl. auch Baltzer (II, 2, S. 238). 
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les Föderativsystem verteidigte (11,2, S. 10), wies im Jahre 1871 
auf den Einfluss hin, der von Deutschland ausgehen werde, das 
jedoch die Pflicht hätte, sich um die Entwicklung der geistigen 
und moralischen Kräfte zu bemühen 1). 

Auch wurde die Auffassung vertreten, dass ein Bündnis zwi
schen dem mächtigen deutschen Kaiserreich und dem freiheits
liebenden Frankreich den Kern einer internationalen Organisa
tion bilden könnte (Turcotti 11, 2, S. 118). Auf ihre Weise dachten 
auch die Mitglieder der Friedens- und Freiheitsliga an eine Ver
bindung des deutschen und des französischen Elementes, wobei 
sie in Deutschland vor allem das Land Kants sahen (n, 2, S. 164). 

Einen ganz anderen Charakter trug die Stimme, die kurz darauf 
sich in Deutschland hören liess und zu kräftiger Mitarbeit auch 
von deutscher Seite anspornte, um die Gefahren des Sozialismus 
zu zügeln (n, 2, S. 128). 

Englands Bentham war der erste, der England nannte. Er wünschte, dass 
Führung. dieses Land zusammen mit Frankreich durch Emanzipation der 

Kolonien, Aufhebung der Allianzen und Beschränkung der Flot
ten mit dem Geist einer neuen Zeit einsetzen möge (I, S. 293). 
Auch Saint-Simon meinte, dass diese heiden Länder den Anfang 
machen könnten (n, 1, S. 210). 

Als am Vorabend des deutsch-französischen Krieges die Lon
doner Konferenz keine ausreichende Entspannung herbeiführte, 
gab Louis Jourdan auf die Frage, ob die Krise überwunden wer
den könne, zur Antwort 2): 

Cette crise, peut-elle etre prevenue? .... Oui .... A quelle 
condition? A la condition que les nations civilisees de 1'occident 
et du centre de 1'Europe, ayant a leur tete la France et l' Angle
terre, prendront 1'initiative d'une grande federation pacifique. 

Zu der Zeit, wo England unter Gladstone von jedem Imperialis
mus abzusehen schien, äusserte Chades Lemonnier den Wunsch, 
dass dieses Land sich an die Spitze der Friedensbewegung stellen 
möge 3). Die Föderation könne, meinte er, mit Frankreich, Eng
land und Italien beginnen, denen sich dann die anderen an
schliessen würden 4). 

') H. AMens, Naturrecht oder Philosophie des Rechts und des Staates. Sechste Auf-
lage. Band II (1871). Vorrede. 

') Louis Jourdan, La federation europeenne, in "Le Siecle" vom 18. April 1868. 
3) Les Etats-Unis d'Europe vom 13. November 1873, S. 4. 
') II, 2, S. 156. Vgl. auch Les Etats-Unis d'Europe vom 4. Februar 1875, S. 4. 
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Auch die Sieger des amerikanischen Preisausschreibens (11, 
1, S. 281 f.) und ferner verschiedene Schriftsteller des europäi
schen Kontinents setzten ihre Hoffnung auf England, zum Teil 
zusammen mit Frankreich oder Amerika 1). 

Das Land jedoch, worauf die meisten Pazifisten die Augen Die Mission 

richteten, waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Benja- von U.S.A. 

min Franklin schrieb bereits im Jahre 1777 2) : 

All Europe is on our side of the question, as far as applause 
and good wishes can carry them. Those who live under arbitrary 
power do nevertheless approve of liberty, and wish for it; they 
almost despair of recovering it in Europe; they read the trans
lations of our separate colony constitutions with rapture; and 
there are such numbers everywhere, who talk of removing to 
America, with their families and fortunes, as soon as peace and 
our independence shall be established, that it is generally be
lieved we shall have a prodigious addition of strength, wealth, 
and arts, from the emigrations of Europe; and it is thought, 
that, to lessen or prevent such emigrations, the tyrannies esta
blished there must relax, and allow more liberty to their people. 
Hence it is a common observation here, that our cause is the 
cause of all mankind, and that we are fighting for their liberty in 
defending our own. It is a glorious task assigned us by Provi
dence; which has, I trust, given us spirit and virtue equal to it, 
and will at last crown it with success. 

Condorcet erwartete in seiner Schrift vom Jahre 1786 "De 
l'influence de la revolution d' Amerique sur l'Europe" von den 
demokratischen Ideen dieses Landes einen günstigen Einfluss (11, 
1, S. 16). Auch Fichte hat sich in diesem Sinn geäussert (11, 1, S. 
61). Vor allem das neunzehnte Jahrhundert war voll von Er
wartungen in Bezug auf die amerikanischen Union. 

Eine glückliche Verbindung von verschiedenen Faktoren hatte 
dort recht bald ein kräftiges Aufblühen der Friedensbewegung zur 
Folge 3). Eine Anzahl kleiner Gruppen von mehr oder weniger 
fanatischen Pazifisten hatte unter der Leitung einzelner grosser 
Persönlichkeiten zur Errichtung der American Peace Society ge-

1) Vgl. Hamilton (II, t, S. 287), M. (11, t, S. 291), Ladd (II, t, S. 300), Strada 
(II, I, S. 335), Larroque (II, 2, S. 85), de Laveleye (II, 2, S. 137), den Kongress vom 
Jahre 1878 (11, 2, S. 153) u. Latsio (11, 2, S. 194). 

") Brief aus Paris vom 1. Mai 1777 in: Benjamin Fl'anklin, Works, Ausgabe Sparks, 
1844, Band VIII, S. 214. Vgl. auch unten S. 336. 

") Vgl. W. Freeman Galpin, Pioneering for peace. A study of American peace ef
forts to 1846, 1933, S. 11. 
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führt. Die Tätigkeit dieser Vereinigung blieb nicht auf das Land 
ihres Entstehens beschränkt, sondern übte auch einen nicht un
beträchtlichen Einfluss auf gleichgeartete Strömungen in Eng
land und auf dem europäischen Festland aus. Aber nach den gros
sen Ereignissen in der internationalen Friedensbewegung, die 
sich auf den Kongressen um die Mitte des neunzehnten Jahrhun
derts offenbarten (London, 1843; Brüssel, 1848; Paris, 1849; 
Frankfurt, 1850; London, 1851), kam auch für den amerikani
schen Friedenskreuzzug eine Periode des Verfalls, die mit dem 
Bürgerkrieg ihren Tiefpunkt erreichte 1). Es war der grosse 
Streit zwischen zwei Idealen: Frieden und Gerechtigkeit. Auch in 
Bezug auf Europa kam dieser Konflikt immer wieder zum Vor
schein. Wie konnte man für den Frieden eintreten und zugleich 
Sympathie für den Kampf Garibaldis bezeugen? Die amerika
nische Friedensbewegung konnte nicht gegen die Kräfte an, die 
das schöne Ideal der nationalen Einheit verkündeten. Nur we
nige hielten durch. Trotz Verachtung und Hohn auch in ihrer 
nächsten Umgebung fanden sie Kraft in der hohen Berufung, dass 
die Fackel des Friedens weiter getragen werden muss, auch wenn 
andere heilige Güter sich in Gefahr befinden. Erst gegen das Jahr 
1870 kam die Friedensbewegung wieder zu Kräften. Ein bedeut
samer Faktor war dabei, dass, im Gegensatz zur Politik der eu
ropäischen Grossmächte, die der Union im allgemeinen einen 
friedliebenderen Charakter tragen konnte 2). Ihre sichere geo
graphische Lage, ihre gemischte Bevölkerung und der Idealismus 
ihrer Jugend waren für eine internationale Politik auf sozialer 
Grundlage sehr günstig. Alle diese Faktoren schienen die Union 
zu befähigen, einen konstruktiven internationalen Einfluss in der 
Staatenwelt auszuüben. Wiederholt wurde Amerika dem alten 
Europa als Vorbild vor Augen geführt 3). Der President Grant 
hoffte auf eine Epoche, wo ein von allen Staaten anerkannter Ge
richtshof ihre Streitigkeiten erledigen würde. Er hatte aber ge
funden, dass in den anderen Ländern nicht die gleiche Sehnsucht 
nach diesem Ziel bestand wie in Amerika 4). Die Friedensbewe
gung zu beiden Seiten des Ozeans erwartete also sehr zu Recht in 

1) Merle Eugene Curti, The American Peace Crusade, 1815-1860, 1929. 
') Vgl. Pitman B. Potter in American Journal of International Law, XXI (1927), 

S. 53 f. 
S) Siehe oben S. 290 und unten S. 336. 
') The Arbitrator, Organ of the Workmen's Peace Associatiou, ]au., March 1880. 
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der Sache des Friedens immer wieder eine amerikanische Initia
tive. Vor allem auch die Friedens- und Freiheitsliga hatte ihre 
Hoffnung auf die Union gesetzt (u.a. II, 2, S. 77). Viele dachten 
dabei in erster Linie, wie wir bereits sahen, an eine Zusammen
arbeit mit Frankreich und England, mit denen Amerika zuerst 
einen Schiedsvertrag abschliessen sollte (u.a. II, 2, S. 156 u. 254 
f.) 1). Hierbei muss man berücksichtigen, dass England, Frank
reich und Amerika nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch 
in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung weiter als andere 
Staaten entwickelt waren 2). 

Auch noch auf andere Länder wurden von manchen Friedens
freunden Hoffnungen gesetzt. Lemonnier wünschte, dass ver
schiedene Staaten sich verpflichten sollten, während eines Zeit
raums von dreissig Jahren keinen Krieg zu führen, und nannte 
darunter auch Italien (II, 2, S. 156). 

Namentlich den kleinen Staaten wurde eine Aufgabe in der Die Kleinstaa

Sache des Friedens zugeteilt. Eine von ihnen gebildete Födera- !~:e:~s Initia

tion sollte nach der Meinung von Le Play dem internationalen 
Frieden sehr förderlich sein 3). Ein anderer Schriftsteller erwar-
tete für die Gründung einer demokratischen Föderation der klei-
nen Mächte, die dann gleichzeitig einen Friedensblock in Europa 
bilden würden, einen derartigen Schritt vom belgischen König, 
dem schweizerischen Bundesrat und den Niederlanden 4). 

b. VORBILDER 

Neben dem Streben der Pazifisten auf die nationale Ent
wicklung hinzuweisen, wo im Laufe der Zeiten sich ebenfalls 
kleinere Einheiten in grössere Gemeinschaften umgebildet haben 
(vgl. u.a. Krause II, 1, S. 111), kann man feststellen, dass die Ver
fasser von Friedensplänen gerne bestimmte Staaten als Vorbild 
darstellten. Saint-Simon hätte in seiner Bewunderung für Eng
land als konstitutionelle Monarchie für Europa ausser dem Zwei-

1) An einen angelsächsischen Bund als Kern derWeltorganisation denken besonders 
auch Vincent (U, 2, S. 147), Latsio (11, 2, S. 194), Mongredien (11, 2, S. 236) und Fred. 
HilI (11, 2, S. 237). 

") So Darby auf dem Pariser Friedenskongress, HlI1'ald of Peace vom 2. Sept. 1889, 
S. 281 f. 

I) P. F. Le Play, La constitution essentielle de l'humanite, 1881, S. 198 f. 
A) La Question d'Orient devant I'Europe democratique. 1886, S. 23 f. 
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kammersystem der Volksvertretung am liebsten auch noch das 
erbliche Königtum übernommen (11, I, S. 207). 

Am häufigsten jedoch sahen die Verfasser von Friedenspro
jekten in früheren oder bestehenden Staatenverbindungen Vor
bilder für eine zukünftige internationale Organisation (vgl. auch 
I, S. 53 u. 11, I, S. 178). Bereits Cruce nannte die griechischen 
Amphictyonen (I, S. 150), die man danach noch verschiedene Male 
in der Literatur als Beispiel genannt findet 1). Vor allem jedoch 
pflegte man früher auf Deutschland 2), die Schweiz 3) und die Re-

Bundesstaa· publik der Vereinigten Niederlande 4) hinzuweisen. Später wur-
ten. den vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika genannt. 

Schon Benjamin Franklin sah in seinem eigenen Vaterland ein 
nachahmenswertes Vorbild und sprach den Wunsch aus, dass 
Europa den Plan Heinrichs IV. verwirklichen möge (11, I, S. 176). 
Bentham erwähnte neben Deutschland und der Schweiz die ame
rikanische Konföderation (I, S. 294). In der Mitte des neunzehn
ten Jahrhunderts prophezeite auch Victor Hugo, dass einmal die 
Zeit kommen werde, wo neben den Vereinigten Staaten von Ame
rika die Vereinigten Staaten von Europa entstehen würden (11, 
I, S. 318). Eine besondere Anziehungskraft hatte Amerika auch 
für die Liga Lemonniers und die Zeitschrift "Les Etats-Unis 
d'Europe" (11, 2, S. 29 f., 76 f., 157 und 167) 5). 

1) Grand Dessein (I, S. 167); Projekt vom jahre 1745 (I, S. 231); Stapfer (H, t, 
S. 92); Napoleon 1. (11, 1, S. 116); DelisIedeSales (11,1, S. 98); vgl. auch Bolles (11,1, 
S. 284), De Parieu (n, 2, S. 28). Neuere Untersuchungen haben erwiesen, dass die 
griechischenAmphictyonen doch etwas anderes waren, als man lange Zeit meinte. 

') Vgl. Bellers (I, S. 178); Saint·Pierre (I, S. 189); Alberoni (I, S. 226); Projekt vom 
jahre 1745 (I, S. 231); Projekt vom jahre 1787 (I, S. 281); Bentham (I, S. 294); 
Gustav Hugo (11, 1, S. 50); Krause (11, 1, S. 134); Schmidt·Phiseldek (H, 1, S. 187); 
Sartorius (H, 1, S. 251); Pecqueur (H, 1, S. 264); De Boom (U, 1, S. 333); Bouvet 
(11, 1, S. 344). 

3) Vgl. Saint·Pierre (I, S. 189); Projekt vom jahre 1745 (I, S. 231); Bentham (I, S. 
294); De Boom (H, 1, S. 333); Malardier (11, 1, S. 350); die Friedens· und Freiheits· 
liga (u. a. 11, 2, S. 34); Larroque (n, 2, S. 89); Poinsot de Chansac (H, 2, S. 231). 

') Vgl. Penn (I, S. 173); Saint·Pierre (I, S. 189); Projekt vom jahre 1745 (I, S. 
231). William 1. Hull, William Penn. A topical biography. 1937. S. 238 f. bringt 
Penns Essay towards the present and future pe ace of Europe in Zusammenhang mit 
seinem Plan of Union of the Colonies. Die von Penn für die Kolonien vorgeschlagenen 
"Peace·makers" sollen dem Institut der "Vredemakers" in der niederländischen Re· 
publik entlehnt sein. 

') Vgl. ferner Condorcet (H, 1, S. 16); Napoleon (11, 1, S. 116); Schmidt·Phiseldek 
(11, 1, S. 186); Sartorius (11,1, S. 251); Pecqueur (11, 1, S. 258 u. 265); Philanthropos 
(n, 1, S. 278); M. (n, 1, S. 290); lohn Stuart Mill (n, 1, S. 313); Ruge (n, 1, S. 321); 
De Boom (n, 1, S. 333); Strada (11, I, S. 335); Malardier (n, 1, S. 350); Wiskemann 
(11,2, S. 9) ; Loewenthal (H, 2, S. 19); Chevalier (H, 2, S. 25); die Friedens· und Frei· 
heitsliga (11,2, S. 34 u. 77); Larroque (lI, 2, S. 89); Poinsot de Chansac (lI, 2, S. 231). 
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Manchmal geschah es auch, dass die bestehenden Staatenbünde 
den Verfassern Veranlassung zu Vergleichungen und Warnungen 
in Bezug auf den internationalen Staatenbund gaben (vgl. Leib
nitz, I, S. 206). Huldenberg, ein Zeitgenosse des AbM de Saint
Pierre und Kritiker seiner Ideen, wies darauf hin, dass das Ver
hältnis zwischen den deutschen Staaten von dem zwischen den 
europäischen Staaten so sehr verschieden sei, dass das Beispiel 
Deutschlands keine Bedeutung für die internationale Gemein
schaft habe (I, S. 210). Auch Polier de Saint-Germain hielt die 
vielfach angeführten Beispiele der Staatenbünde für ungeeignet 
(1, S. 303). 

Wenn die Verfasser eine der bestehenden Staatenverbindungen 
als Vorbild für die internationale oder europäische Organisation 
nannten, fassten sie damit insbesondere bestimmte Organe ins 
Auge. Dies ist bei der bekannten amerikanischen Preisfrage vom 
Jahre 1829 und den Antworten darauf der Fall, wenn die Aus
drücke "Congress" und "Court of Nations" gebraucht werden 
(H, 1, S. 275 f.). Auch internationale Einrichtungen wurden 
genannt. Elihu Burritt sah U.<t. in den gemischten Schiedsgerich
ten in Ägypten ein Modell für ein höchstes internationales Ge
richt 1). 

Schliesslich kann noch Kant erwähnt werden, der in den Zu- Gesandten

sammenkünften der Gesandten aller europäischen Staaten, wie kongresse. 

sie zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts im Haag stattzu-
finden pflegten 2), etwas von einem Vorbild für einen ständigen 
Staatenkongress sah (1, S. 336). 

c. TEILLÖSUNGEN ALS AUSGANGSPUNKT 

In Europa empfand man seit dem Jahre 1870 insbesondere 
die elsass-Iothringische Frage als ein ernsthaftes Problem 3). Die 
gesamte Periode hindurch blieb der Traktat von Frankfurt "das 

') Herald of Peace vom 1. Juni 1870, S. 75. 
2) Vgl. auch D. J. Hill, History of Diplomacy, Vol. III (1914), S. 361 Anm. 2: The 

Hague in the eighteenth century has been justly described as "Le rendez-vous des 
ambitions, la foire des nouvelles, l'auberge de I'Europe politique et politiquante". 

3) V gl. u. a .. den Brief von J ean Dollfus, der auf der im Oktober 1882 in Brüssel ab
gehaltenen pazifistischen Konferenz vorgelesen wurde. Proces verbal de la conference 
internationale. London 1883, S. 62. Dollfus betrachtete das Elsass als eine Gefahr für 
Deutschland. Vgl. Herald of Peace vom Februar 1879, S. 201. 

TER KEULEN 22 
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Schreckgespenst des zivilisierten Europa" , wie Belinfante in sei
nem Bericht über das Jahr 1889 es nanntel). Charles Lemonnier 
meinte, das Problem Elsass-Lothringen sei die wahre Ursache 
weshalb weder Frankreich noch Deutschland zu einer Regelung 
in Bezug auf Abrüstung komme 2). Für die Pazifisten im Allge
meinen war die gleiche Besorgniss ein Grund, um sich mit dieser 
Frage zu beschäftigen. Nicht ein Zankapfel, sondern gerade ein 
Bindemittel sollte Elsass-Lothringen werden 3). Es sollte eine 
wichtige Vermittlerrolle erfüllen. Es war dies ein Gedanke, der 
bereits vor dem Kriege vom Jahre 1870 zum Ausdruck gebracht 
worden war. Gelegentlich des Kongresses der Friedens- und Frei
heitsliga im Jahre 1868 trat ein Schriftsteller dafür ein, dass die 

Eine neutrale Schweiz der Sitz der Föderation werden sollte 4). Um jedoch dem 
~:n; v~~ ~<! Bedenken entgegenzukommen, dass dieses Land nur eine kleine 

Schweiz als Macht darstelle und Hilfe von der See aus nicht möglich sei, 
Kern. sollten die Niederlande dem Gebiet der internationalen Födera

tion hinzugefügt werden können. Beide Länder seien geradezu 
für diese besondere Rolle vorbestimmt, allerdings .... lägen sie in 
grosser Entfernung voneinander. Die Lösung liege jedoch auf der 
Hand. Man löse das Rheinland von Deutschland und das Elsass 
von Frankreich und füge dann beide Gebiete der Schweiz und den 
Niederlanden bei. Auf diese Weise seien die ewigen Reibungen 
zwischen Deutschland und Frankreich zu Ende. Ausserdem habe 
man ein ideales Bundesgebiet, das den Kern für die Vereinigten 
Staaten von Europa bilden könne. 

Dupasquier glaubte in einem auf die Initiative Frankreichs 
zustande gekommenen Friedensbund die schönste Revanche zu 
sehen (II, 2, S. 75). Auch Pays verwarf den Revanchekrieg (II, 
2, S. 204). Vor allem war es aber die Friedens- und Freiheitsliga, 
die mehr als einmal diese Angelegenheit zur Sprache brachte. 
Bereits auf dem Kongress vom Jahre 1871 erstattete Louis Si-

Elsass-Loth- mon, der aus Trier stammte, einen ausführlichen Bericht über 
ringen als Aus- EI L th . d d· . R I t· d· A gangspunkt. sass- 0 nngen un wur e In emer eso U IOn gegen le n-

nexion protestiert 5). Auf dem Kongress des folgenden Jahres 

') ]aarboekje van de Nederlandsche Vredebond, 1890, S. 53. 
') Etats-Unis d'Europe, 17. Juli 1880. 
3) Vgl. auch CharIes Dollfus, Les problemes, 2me M. 1895, S. 200 f. 
') Bulletin stenographique du deuxieme Congres de la paix et de la liberte. Berne 

1868, S. 247 f. 
6) Louis Simon, Alsace et Lorraine. Le droit politique et international. Rapport pre-
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vertrat Lacombe die Meinung, dass die elsass-Iothringische Frage 
auf dieselbe Weise wie die Alabama-Sache geregelt werden könne 
(II, 2, S. 79). In späteren Jahren wurde in denselben Kreisen aus
ser dem Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung auch die N eu
tralisierung Elsass-Lothringens oder des gesamten Rheingebiets 
von der Nordsee bis zu den Alpen vorgeschlagen, wobei dieses 
Gebiet von einigen wohl, von anderen nicht als Konföderation 
gedacht wurde 1). 

Jedoch nicht nur in Bezug auf Elsass-Lothringen trat man für 
Neutralisierung ein. Auch andere Gebiete sollten dafür in Be
tracht kommen. Es war wiederum die Friedens- und Freiheits
liga, die gerade diesen Gedanken zum Ausdruck brachte. Die 
skandinavischen Staaten, die Balkanländer und das Kongogebiet 
sollten u.a. zu einem neutralen, aber zugleich dann auch durch 
eine Schiedsregelung oder gar eine engere Organisation, geschütz
ten Gebiet erklärt werden (II, 2, S. 84 u. 158 f.) 2). 

d. FORTSCHRITT UND KRIEG 

Es ist sicher, dass die Friedensbewegung niemals einen solchen 
Umfang angenommen hätte, wenn nicht der Glaube an den ge
sellschaftlichen Fortschritt in starkem Masse vorhanden gewesen 
wäre. Vor allem seit dem achtzehnten Jahrhundert haben phi
losophische Bearbeiter des Völkerbundgedankens Betrachtungen 
über die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft angestellt. 
Wenn doch das Ziel sei, Recht zu bekommen, wozu führe man 
dann Krieg? Warum nehme man nicht zur Erreichung des Zieles 
den leichteren Weg, der die Völker schone? Die Zeiten seien 
günstig, um einen Anfang zu machen (Projekt vom Jahre 1787, 
I, S. 281 u. 287). Es sei jetzt viel eher möglich, zu einem dauer
haften Frieden zu gelangen, als es in früheren Jahrhunderten 
der Fall gewesen sei (Polier de Saint-Germain I, S. 302). Kant sah 
in den Menschen neben den schlechten Eigenschaften eine mora-

sente au cinquieme Congres de la paix et de la liberte. 1871. V gl. auch Bulletin officiel 
de la ligue internationale de la paix et de la liberte. 187!. 

1) Vgl. Auguste Desmoulins, Neutralisation de l'Alsace et de la Lorraine. Memoire 
presente a l'assembIee ... de la Ligue internationale de la paix et de la liberte. 1884. 

I) Vgl. auch 11,2, S. 173', wo auch der Vorschlag von Fredrik Bajer besprochen 
wurde. 
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lische Kraft, die auf die Dauer den Sieg über Bosheit und Ver
dorbenheit davontragen müsse. Auch in den Verhältnissen zwi
schen den Staaten werde der Naturzustand einer höheren Gesell
schaftsform Platz machen (I, S. 315 f.). 

Fortschritt er- Auch Herder (H, 1, S. 45), Condorcet (H, 1, S. 19) und Krause 
zeugt Har~o- (H, 1, S. 110) kannten, jeder auf seine Weise, ein Gesetz des 

rue. 
Fortschritts, das die Völker zu einer allgemeinen Harmonie brin-
gen werde. Wenn auch der Krieg ein Übel sei, so sei er doch eines 
der Mittel in dem Weltplan, dessen die Natur sich bediene, um 
die Menschheit ihrer Endbestimmung zuzuführen (Kant, u.a. I, 
S. 329). Das Ideal könne zwar niemals erreicht werden, aber doch 
könne man ihm sehr nahe kommen (Fichte H, 1, S. 66f.). Es gehe 
nicht gegen den Krieg als historische Erscheinung, sondern als 
immer wiederkehrende Ewigkeitserscheinung, dem sich unser 
Verstand widersetze und wogegen sich unser Glaube an die Voll
kommenheit auflehne. Geschichte sei Geschichte und niemals 
Zukunft (Lips H, 1, S. 145 f.). Durch den Krieg komme man zum 
Frieden. Der Krieg selbst habe zur Versöhnung der Völker bei
getragen. Jetzt sei eine Zeit angebrochen, wo der Krieg zu einer 
Last werde (Georgii H, 1, S. 87; von Schmidt-Phiseldek H, 1, S. 
187 und Sartorius H, I, S. 240 f.). 

Konstruktive Auch gewann der Gedanke Raum, dass in einer Gemeinschaft 
Kraf~::~h~i~: die Gewohnheit, nur auf friedliche Weise zum Recht zu kommen, 

- vielleicht noch mehr als die sittliche Stufe der einzelnen Mit
glieder, - Sicherheit für einen bleibenden Friedenszustand biete 
(vgl. u.a. Ange Goudar I, S. 248; Considerant H, 1, S. 218; Sar
torius H, I, S. 246 und Bluntschli H, 2, S. 126). 

Als im weiteren Verlaufe des neunzehnten Jahrhunderts die 
Wunder der Technik den Menschen Möglichkeiten eröffneten, 
wovon die Welt niemals geträumt hatte, schien der Glaube an den 
Fortschritt Allgemeingut zu werden. Dem Geist der Zeit folgend, 
könne man jetzt einen neuen Weg einschlagen (Lacombe H, 
2, S. 112). Die Abneigung gegen Waffengewalt werde mehr und 
mehr zunehmen (Ladd Ir, 1, S. 300; vgl. ferner u.a. Ir, 2, S. 5). 

So war die Friedensbewegung von einem mutigen Optimismus 
erfüllt. Dabei wirkte die prinzipielle Unmöglichkeit für die so
zialistische Bewegung, mit den bürgerlichen Gruppen zusammen 
zu arbeiten, allerdings lähmend aber auf der anderen Seite war 
für manche die Furcht vor Sozialismus und Revolution eine Ur-



ENTSTEHUNG UND ERHALTUNG DER FRIEDENSORGANISATION 341 

sache, um sich der bürgerlichen Friedensbewegung anzuschliessen 
oder sie mit grösserer Kraft zu fördern (II, 2, S. 128 und ferner 
u.a. Marcoartu II, 2, S. 66 und Kamarowsky II, 2, S. 188). 

Der moderne Verkehr habe die Menschen einander näher gebracht Annäherung 

(u.a. Parieu II, 2, S. 28). Es liege kein Vorteil mehr für einen Staat ~::c~~:~t:~
darin, die Wohlfahrt des Gegners zu zerstören (Novicow II, 2, S. kehr. 

244). Die Welt sei jetzt weise genug (Th. Chase II, 2, S. 39). Die 
Vergangenheit sei kein Massstab für die Zukunft (Barbault II, 
2, S. 138). Die Vorurteile gegen die Friedensbewegung würden 
durch eine wissenschaftliche Behandlung der "Wege und Mittel, 
durch welche der allgemeine beständige Frieden der Völker und 
Staaten herbeigeführt und erhalten" werde (P. Kaufmann II, 2, 
S. 8), überwunden. Sowohl die Erhöhung des sittlichen Bewusst-
seins als auch die Ausdauer des menschlichen Willens würden zu 
dem in Aussicht genommenen Ziel führen 1) : 

Bien que la realisation de l'idee de la Paix perpetuelle se trou
ve encore ajournee a un temps plus on moins eloigne, nous pos
se dons dans la force morale de l'humanite et dans la perseveran
ce de la volonte humaine le moyen d'atteindre ce but sacre. 

Die Pazifisten aus der letzten Periode haben der starken Ent
wicklung der wirtschaftlichen Beziehungen, und zwar haupt-
sächlich des Handelsverkehrs, und ihren Wirkungen grosse Be- Handel befrie

deutung beigemessen, nachdem bereits Cruce den freien Verkehr det. 

mit dem Frieden in Zusammenhang gebracht (I, S. 152, vgl. auch 
S. 146) und der AbM de Saint-Pierre die Förderung des Handels 
verlangt hatte, weil dadurch nach seiner Überzeugung dem 
Frieden gedient würde (I, S. 186). Vor und nach der französi-
schen Revolution, das gesamte neunzehnte Jahrhundert hindurch, 
wurde erklärt, dass der internationale Friede in starkem Masse 
von dem Handelsverkehr unter den Völkern abhänge 2). Frieden 
und Freihandel würden zusammenfallen. Der erste pazifistische 
Kongress im Jahre 1843 empfahl dann auch neben der Schieds
gerichtsbarkeit den Freihandel als einen der besten Bürgen für 
den Frieden. Lorimer gehörte zu den wenigen, die davor warn-

1) Leopold Neumann, De la paix perpetuelle, 1875, S. 24. 
") Vgl. u. a. Saintard(I, S. 244), Herder(II, 1, S. 46), Zachariä (II, 1, S. 76), Schmidt

Phiseldek (II, 1, S. 188), Pecqueur (II, 1, S. 260 f.), Bolles (II, 1, S. 281), Hamilton (II, 
1, S. 287), M. (II, 1, S. 291), Cobdenklub (II, 1, S. 312), Girardin (II, 1, S. 331), 
Lacombe (II, 2, S. 108) und Fiore (II, 2, S. 223). Vgl. auch oben S. 270 f. 
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ten, allzu grosse Erwartungen an den Einfluss der gegenseitigen 
wirtschaftlichen Abhängigkeit zu knüpfen (H, 2, S. 213). 

In einer Zeit, wo die Technik ihr wunderbares Netz über die ge
samte Erde spannte und das Industriekapital keinen Krieg, son
dern Frieden nötig hatte 1), glaubte die grosse Mehrheit der Pa
zifisten in der wachsenden Weltwirtschaft das Element für die 
kommende internationale Ordnung gefunden zu haben. 

e. FRIEDENSERZIEHUNG 

Auch wurde die Meinung vertreten, dass durch Unterricht und 
Propaganda der internationale Gedanke anerzogen werden könne. 
Die Namen grosser Pädagogen waren mehrfach an die Friedens
bewegung geknüpft. Man denke hierbei nur an Comenius (I, S. 
74). Der AbM de Saint-Pierre, der sich mit so gut wie allen sozia
len und kulturellen Fächern beschäftigt hat, schenkte auch der 
Erziehung und dem Unterricht besondere Aufmerksamkeit. Je
dem Menschen wollte er "le dezir d'augmenter le bonheur des 
hommes en general et de ses citoyens en particulier" anerzogen 
wissen 2). Wenn auch unter den Fächern, die der Abbe unter
richtet sehen wollte, noch keine besondere "Friedenslehre" zu ent
decken ist, zo braucht man doch nicht daran zu zweifeln, dass 
getreue Schüler eines von ihm entworfenen Lehrplanes entschie
dene Pazifisten sein müssten. Wenn er z.B. zu den wirklich gros
sen Männern, deren Leben wert sei studiert zu werden, vor allem 
Heinrich IV. von Frankreich - in seinen Augen sogar der ein
zige Fürst, der der Bezeichnung gross würdig sei - rechnete, 
dann geschah dies gewiss nicht zuletzt wegen des dem franzö
sischen König zugeschriebenen Friedensplanes 3): 

.... on voit que si Hanri IV. Roi de France eut execute son 
projet si fameux & si sanse pour randre la paix perpetuelle & 
universelle entre les Souverains Chretiens, il auroit proeure le 
plus grand bienfait qu'il soit possible, non seulemant a ses sujets 
mais ancore a toutes les Nations Chretiennes, & meme, par une 
suite nesessaire, au reste de la terre: Bienfait au quel toutes les 
familles vivantes & futUres eussent participe durant tous les 
siec1es a venir; Bienfait qui anferme l' exemtion des guerres civi-

1) Vgl. auch Kar! Kautsky, Sozialisten und Krieg. 1937. S. 267. 
') Ouvrajes politiques, Torne 11 (1733), S. 212. 
3) Ouvrajes de rnorale et de politique, Torne XIV (1740), S. 139 f. 
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les & etrangeres; Bienfait qui eut produit tous les biens qui rezul
tent necessairemant d'une paix universelle & inalterable, tel 
qu'eut ete la grande augmantasion des richesses qu'aporte le 
grand commerce non interrompu, & le grand progrez de la Rezon 
universelle dans le Gouvernemant interieur des Etats; S'il eut 
execute, dis-je, ce merveilleux projet, il eut ete sans comparaizon 
le plus Grand Homme qui ait ete & qui sera jamais. 

Es konnte nur so sein, dass das Jahrhundert des technischen 
Fortschritts grossen Wert auf die Erziehung legte. Eine starke 
Friedenspropaganda sollte Abscheu vor dem Krieg erwecken und 
das Menschheitsgefühl fördern (u.a. Herder II, 1, S. 46; Veridicus 
II, 1, S. 59; Zachariä II, 1, S. 77). Bazan wollte den gesamten 
öffentlichen Unterricht reorganisieren (II, 1, S. 256). Wenn 
es doch weniger Soldaten und mehr Lehrer gäbe, riefen Erck- Mehr Lehrer 

mann und Chatrian aus. Doch man solle nur Geduld haben, diese ~~~;::ger 
Zeit werde kommen 1) : 

Le peuple commence a comprendre ses droits; il sait que les 
guerres ne lui rapportent que des augmentations de contribu
tions, et quand il dira: "Au lieu d'envoyer mes fils perir par mil
liers sous le sabre et le canon, je veux qu'on les instruise et qu'on 
en fasse des hommesl" qui est-ce qui oserait vouloir le contraire, 
puisque aujourd'hui le peuple est le maUre? 

Lehrer und Geistliche dürften nicht in erster Linie Engländer, 
Franzosen, Deutsche oder Russen, sondern müssten vor allem 
Bürger einer grossen Familie sein. Auch die Presse müsse die eu
ropäischen und allgemein menschlichen Interessen über die na
tionalen stellen. Die Universitäten könnten viel zur Verbrüde
rung beitragen. Grosse Dichter und Künstler müssten mitarbei
ten, um den Friedensgedanken volkstümlich zu machen (Pec
queur II, 1, S. 260 f.). Das internationale Gesetzbuch und die 
Urteile der Gerichte auf diesem Gebiet sollten Gegenstand des 
Studiums auf jeder Schule sein (JamesMill II, 1, S. 272). DieFrie
denskongresse aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts empfah
len die Friedenspropaganda (II, 1, S. 320 f.). Kaufmann trat für 
die Gründung einer Völkerrechtsakademie ein und verfasste Völkerrechts

einen Grundriss für eine Wissenschaft des Weltfriedens, dessen akademie. 

1) Ef'ckmann-Chatrian, Waterloo (Erste Auflage 1865). Auf dem Kongress der 
Friedens- und Freiheitsliga vom Jahre 1868 wurden diese Schriftsteller dann auch 
anempfohlen, um die Jugend in die Richtung des Pazifismus zu führen. Bulletin ste
nographique du deuxieme Congres de la Paix et de la Liberte. Berne 1868, S. 62. 
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Kern ein internationales Schiedsgericht bilden sollte (Ir, 1, S. 
339 f. und Ir, 2, S. 8). Im Jahre 1869 wurde in Cambridge ein 
Lehrstuhl für Völkerrecht mit pazifistischer Tendenz errichtet 
(Ir, 2, S. 38). Auch Lemonnier (Ir, 2, S. 78), Dupasquier (Ir, 2, 
S. 75), Delafutry (Ir, 2, S. 232) und andere 1) erwarteten viel von 
Unterricht und Erziehung. 

Mit "settlements" nach dem Kriege gehe es immer so, dass 
man sagen könne, "they settled the war, but not the question", 
meinte Lady Abbie Morton Diaz 2). Sie trat für Erziehung im 
pazifistischen Geist und für eine andere Weise des Geschichts
unterrichts ein: 

It is much better to know what men have thought and what 
men have wrought, than how men have fought. 

Propaganda. Auf welchem Wege könnte man am besten an die Masse heran
kommen? Guillaume Pays äusserte sich über die Notwendigkeit 
einer ausgebreiteten und planmässigen Friedenspropaganda. 
Dass Geld der "nervus rerum" sei, galt für ihn auch für die 
Arbeit um den Frieden. Es müsse daher ein Friedensfonds ge
bildet werden. Eine Kommission von Publizisten und Diploma
ten, die in allen Ländern vertreten sein und über die unentbehr
liche Hilfe der Friedensbewegungen verfügen müsse, sollte die 
schwierige Aufgabe der Propaganda auf sich nehmen (Ir, 2, S. 
205) 3). Im Swarthmore College wurde ein Lehrgang über "Frieden 
und Schiedsgerichtsbarkeit", der erste in Amerika, eingeführt 4). 
Ebenfalls aus den achtziger Jahren datiert der Plan von Molken
boer (Ir, 2, S. 232) und die Gründung in verschiedenen Ländern 
von Vereinigungen für Frieden durch Erziehung. Sollten, so 
fragte man, nicht bereits in den Schulen die Schüler mit der 
Schiedsgerichtsbarkeit vertraut gemacht werden können, indem 
man diese für Streitigkeiten der Schüler untereinander ein
führte? 5) 

') Vgl. auch Frantz (II, 2, S. 16), Goblet (II, 2, S. 72), Barbault (II, 2, S. 138), 
Nederlandsche Vredebond (II, 2, S. 138 f.), Kongress vom Jahre 1889 (II, 2, S. 252) 
und ferner u. a. die anonyme Schrift: Etude sur la Paix vom Jahre 1879. 

') Abbie Morton Diaz, Neighborhood talks. Ohio 1876. 
3) Vgl. auch Lacombe (II, 2, S. 106 u. 108), Godin (II,2,S.198)undGranjon 

(II, 2, S. 233). 
4) Peacemaker, Vol. VI (1888), S. 185. 
6) Bulletin officiel des assemblees (de la Ligue internationale de la paix et de la 

liberte), tenues a Paris le ler juillet et a Geneve le 29 septembre 1889, S. 16. 
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f. DEMOKRATIE 

Grosse Bedeutung massen die meisten Schriftsteller der spä
teren Periode dem Einfluss des demokratischen Gedankens auf 
die Verwirklichung eines Friedensplanes bei. 

Es war vor allem die französische Revolution und ihre Aus- Revolution als 

wirkung im neunzehnten Jahrhundert, worauf viele ihre Hoff- ~!~~~ der Zu

nung in Bezug auf den internationalen Frieden gesetzt hatten. 
Bereits im Friedensprojekt vom Jahre 1787 wurde die Frage ge-
stellt, ob nicht die revolutionären Strömungen die stärksten Ur-
sachen für eine andere Staatseinrichtung und für neue Verhält-
nisse unter den Ländern würden (I, S. 287). Als dann die Revo-
lution ausgebrochen war, meinten viele innerhalb und ausserhalb 
Frankreichs, dass die Demokratie und damit der Frieden für im
merbestehen bleiben werde (11,1, S. 6f.). Wir sahen bereits, dass 
Menschen wie Cloots und van der Marck sogar den Propaganda-
krieg verteidigten, nämlich den Krieg, der auch den Krieg ver-
nichten sollte (11,1, S. 23 u. 88). Durch eine Diplomatie des jün-
geren Geschlechts, das eine höhere Auffassung von seiner Auf-
gabe habe, werde das grosse Werk zustande kommen (Send-
schreiben vom Jahre 179511,1, S. 35; vgl. auch Delisie de Sales 
11, I, S. 97; Zachariä 11, I, S. 76 und Pecqueur 11, I, S. 261). Die 
Fürsten würden dann den Völkern folgen müssen (Herder 11, 
I, S. 46). Diese und derartige Gedanken beseelten die Menschen. 
Als dann Napoleons Herrschaft die Unterdrückten zur Gegen-
wehr zwang, wurde aufs neue von der Verteidigung der heiligen 
Menschenrechte gesprochen (11, I, S. 122). Die Einrichtung, die 
diese Rechte am besten wahren könne, sei die Volksvertretung. 
Alexander Lips verlangte deshalb auch eine Verschiebung der 
Macht von den Fürsten auf die Parlamente (11, I, S. 148). Der 
wahre Schlussstein der konstitutionellen Sicherheiten sei immer-
hin das Volk selbst, wenn es periodisch zum Selbsthandeln komme 
(Sartorius 11, I, S. 248). Dank der Demokratie hätten die Parla-
mente grosse Bedeutung für den Frieden bekommen (Pecqueur 
11, I, S.258). Daher meinte Lacombe, dass von den Staaten mit par
lamentarischer Regierungsform die meiste Unterstützung erwartet 
werden könne (11,2, S. 108 u. 113), und wünschte Lorimer, dass 
nicht den Regierungen, sondern den Volksvertretungen die Wahl 
für eine internationale Organisation überlassen würde (11, 2, S. 
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214). Bei der Bekämpfung des Krieges unterschieden die Demo:. 
Das Volk als kraten gerne zwischen den Interessen der Fürsten und jenen der 

TrägerIdder Völker. Man wies auf den zunehmenden Einfluss der grossen 
ee. 

Masse hin (Hobart und Ross 11,2, S. 38) 1). Die Fürsten seien oft 
streitlustig, während die Völker nach Frieden verlangten. Indem 
man zuviel auf die Liebe für das Vaterland dringe, habe man die 
Liebe für die Menschheit aus dem Auge verloren (Gondon 11, 1, 
S. 101). Es wäre zu wünschen dass die Bevölkerung auf eine 
Kriegserklärung Einfluss nehmen könnte (Delmas 11, 2, S. 
134; vgl. auch 11, 2, S. 138). Noch besser wäre es, wenn ein Staat 
eine Art Friedensparlament bilden würde, in das nur solche Ab
geordnete gewählt werden, die sich gegen den Krieg ausgespro
chen haben (Linker 11,2, S. 132). Die Regierungen stützten sich 
auf die Macht, die Völker dagegen auf das Recht. Der letztere 
Weg müsse aber als der sicherere bezeichnet werden. Dies war 
die Auffassung von Dupasquier (11. 2, S. 75). Auch Le Doyen 
machte einen Unterschied zwischen den Herrschern und den Völ
kern 2). Hodgson Pratt war der Meinung, dass das Volk seine 
Macht gebrauchen müsse, um überall das Schwert aus den Hän
den der Regierenden zu schlagen (11, 2, S. 247). Nicht den Fürsten 
und auch nicht einer Versammlung von Diplomaten sondern den 
Völkern wollte Morin seinen Entwurf für ein europäisches Ge
richt vorlegen 3). Er war zugleich davon überzeugt, dass die Kon-

Republikani- föderation nur aus Republiken bestehen würde (11, 2, S. 135). In 
~~~,: ~::~:: der Tat begnügten sich viele nicht mit der Forderung der par-

dingung. lamentarischen Regierungsform. Nur die Republik sollte ein Ga
rant des Friedens sein können. Bereits der AbM de Saint-Pierre 
gab den Republiken den Vorzug (I, S. 199). Toze traute den Mo
narchien nicht (I, S. 237). Die universelle Republik, wie sie die 
Hoffnung der französischen Revolution war, kam nicht zustande, 
aber der republikanische Gedanke lebte weiter. Natürlich ging 
auch der Sozialismus, der in den Augen seiner Anhänger von 
selbst den Frieden bringen sollte, von der Republik aus. Aber 
auch für viele ausserhalb der sozialistischen Bewegung waren Re
publik und Frieden untrennbare Begriffe. "Die Republik lehren, 

1) Man denke auch an die GründungderWorkmen's Peace Association (II,2, S. 69). 
2) U. a. in seinem Catechisme de la Paix et de la civilisation. 1875. Vgl. auch Bulle

tin des Amis de la Paix. 1878, S. 112 f. Vgl. ferner z.B. SantaIlier und die Macht der 
öffentlichen Meinung (II, 2, S. 26), Latsio (II, 2, S. 192), und Fiore (II, 2, S. 224). 

') Bulletin des Amis de la Paix. 1887, S. 269 f. 
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heisst den Frieden lehren, den Frieden predigen, heisst die Re
publik predigen" war die Losung der Liga Lemonniers (II, 2, 
S. 79) 1). 

g. FRIEDE UND GERECHTIGKEIT 

Aber wie sollte es möglich sein, den Frieden dauerhaft zu ge
stalten, wenn nicht zugleich der Gerechtigkeit gedient würde? 
Bereits in einem der ersten Projekte, nämlich in dem von Pode
brad, wurde daran erinnert, dass Frieden und Gerechtigkeit un
lösbar miteinander verbunden seien (I, S. 116). 

Die Philosophen unter den Verfassern von Friedensplänen Primat der 

b 'ff ddR ht . ht d F . d d b . Gerechtigkeit. egn en, ass as ec mc em ne en, un e enso wemg 
der Moral geopfert werden könne (Kant I, S. 332; Fichte II, 1, 
S. 62; Krause II, I, S. 136). Die Sozialisten wollten deshalb 
nichts von einem Zusammengehen mit den pazifistischen Grup-
pen wissen, weil diese in ihren Augen die soziale Gerechtigkeit 
vernachlässigten. Die Friedens- und Freiheitsliga war sich auch 
des Zusammenhanges stark bewusst. Aus diesem Grunde er-
weckte bei ihr anfangs die Bewegung für Schiedsgerichtsbarkeit 
und die Gründung eines internationalen Gerichts, losgelöst von 
der Idee einer Föderation, wenig Vertrauen (II, 2, S. 77 u. 167) 2). 
Als dann im Jahre 1885 Molkenboer die Gründung eines Conseil 
permanent international d'education mitteilte, nahm die Ver-
sammlung der Liga eine Resolution an, die nochmals ausdrück-
lich erklärte, dass die Liebe zum Frieden dem untergeordnet sein 
müsse, was die Gerechtigkeit (und die Freiheit) erfordere 3). Bei 
dieser Gelegenheit nahm die Liga auch das Wort "justitiarn" in 
ihren Wahlspruch auf, der fortan lautete: Si vis pacem, para li-
bertatem et justitiam. 

h. AUSSICHTEN AUF EINE BALDIGE VERWIRKLICHUNG UND DEREN 

GEISTIGE VORBEDINGUNG 

Kein anderer Verfasser eines Friedensprojektes hat es den 
Fürsten und Völkern so leicht machen wollen wie Podebrad, in-

') Vgl. ferner u. a. Sartorius (11, I, S. 251), Malardier (11, I, S. 349), Larroque (11, 2, 
S. 89) und Godin (11, 2, S. 195). 

") Vgl. auchAlfred Love und seine Universal Peace Union (11, 2, S. 40 und 241) und 
ferner u. a. bei Harte (11, 2, S. 69). 

3) Ligue internationale de la paix et de la liberte. Resoluti.ons votees par les vingt-un 
premiers Congres (1888), S. 127. 
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Bestimmtes dem er das genaue Datum für den Anfang der Organisation an-
Datum. gab. Am zweiten Fastensonntag des Jahres 1464 sollte die erste 

Bundesversammlung in Basel zusammenkommen (I, S. 118). 
Sully gab dagegen gemäss den Oeconomies Royales seinem König 
den Rat, die für den Friedensplan notwendigen Unterhandlungen 
nicht zu übereilen 1). Der AbM de Saint-Pierre meinte, dass die 
Zeit ungewiss sei. Er glaubte jedoch, dass sie näher sei, als man 
allgemein annähme, und er hielt es für nicht unmöglich, dass 
Schritt für Schritt in zwei Jahrhunderten das Institut der euro
päischen Schiedsgerichtsbarkeit verwirklicht werden könnte (I, 
S. 201) 2). Im neunzehnten Jahrhundert sprachen sich einige 
Schriftsteller sehr genau und in optimistischem Sinn in Bezug auf 
den Zeitpunkt der Ausführung des Friedensplanes aus 3). Lorimer 

Krise als Vor- meinte, dass es noch einmal eine Panikstimmung geben werde, 
läuferin. die mit einem Rüstungsfieber vereint gehen werde, bevor die neue 

internationale Ordnung werde durchgeführt werden können (II, 1, 
S. 221). Man kann nicht gerade sagen, dass dieser schottische 
Professor völlig Unrecht gehabt hat .... jedenfalls, soweit es 
den ersten Teil seiner Prophezeiung betrifft! 

Was ist nun aber für die Schaffung der Friedensorganisation 
am notwendigsten? Ein Plan? Dieses Buch selbst ist geradezu 
die bitter ironische Verneinung einer solchen Frage. Die Haupt
sache, die für das Zustandekommen und die Dauerhaftigkeit der 

Friedensge- Organisation nötig ist, ist die Friedensgesinnung. Auch einige 
sin~~:s~e;~~~~ der hier behandelten Schriftsteller äusserten sich über diesen 

ment. Punkt. Für Pecqueur sollte der zu errichtende internationale 
Kongress selbst die Schule für die Freiheit und die kosmopoli
tische Vertretung werden und zugleich ein Kursus der hohen 
Politik für den aufgeklärten Teil aller Völker sein (II, 1, S. 263). 
La Codre suchte offenbar eine Garantie für die internationale Ge
sinnung, indem er in seinen Entwurf vom Jahre 1867 die Vor
schrift aufnahm, dass alle internationalen Richter während der 
Ausübung ihres Amtes ihre ursprüngliche Nationalität ablegen 
sollen (II, 1, S. 336). Seeley hoffte auf die Entwicklung einer Welt
bürgerschaft oder jedenfalls einer europäischen Staatsbürger
schaft (II, 2, S. 142), und der Amerikaner Sprague sprach die Mei-

') Edition Michaud et Poujoulat, Tome III, S. 221. 
') I, S. 201 5) betrifft jedoch Ouvrajes de politique, Torne II (1833), S. 17 f. 
3) Vgl. Nouveau Projet vom Jahre 1826 (II, 1, S. 203), Saint-Simon (II, 1, S. 211), 

Considerant (II, 1, S. 217) und Ramilton (II, 1, S. 286). 
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nung aus, dass es vor allem die Aufgabe der Völkerrechts- und 
Friedensvereine sei, die internationale Gesinnung zu fördern 1). 
Lorimer wies darauf hin, dass zwar kein Mensch völlig interna
tional, aber auch keiner völlig national sei. In seinen Augen sei 
der Mensch beides, und die Organisation müsse auf dieser Tat
sache aufgebaut werden. Er glaubte, dass sich auf die Dauer 
Gruppen von unparteiischen Personen bilden würden, die von 
einem wahrhaft internationalen Geist beseelt seien und denen 
man die Betreuung der internationalen Angelegenheiten ver
trauensvoll übertragen könne (11, 2, S. 221 und 218 f.). 

Besteht jedoch die Möglichkeit und ist es erforderlich, dass 
der neue Geist sich bereits sofort allgemein durchsetzt? Zu An
fang des achtzehnten Jahrhunderts hat ein Schriftsteller sich die 
Frage vorgelegt, ob nicht vielleicht eine bestimmte Nation der 
beste Hüter der internationalen Interessen sein könnte. Er meinte Holland als 

dies nicht in dem Sinn dass einem mächtigen Land die Leitung Treuhänder. 

der Organisation anvertraut oder ihm die Ausführung der Be-
schlüsse übertragen werden sollte (11, 2, S. 316), sondern er dachte 
an eine Art Schutzaufsicht, die die beste Garantie für die weitere 
Entwicklung einer wahrhaft internationalen Sphäre biete. Dieser 
Verfasser war der AbM de Saint-Pierre, der nicht nur den Gedan-
ken vertrat, dass eine holländische Stadt, Den Haag oder vor allem 
Utrecht, besondere Vorteile als Friedensstadt bieten werde, son-
dern auch meinte, dass die Gesandten und sonstigen hohen Be-
amten des Bundes soweit wie möglich aus der Friedensstadt selbst 
stammen und Holländer sein müssten 2). 

Es war also derselbe Schriftsteller, der Zeit und Ort des Friedens
werks der ersten Haager Konferenz voraussagte und schon in Ge
danken diese Einrichtung, wofür sowohl der AbM selbst als auch 
seine Vorgänger und Nachfolger die geistigen Bausteine gelegt 
haben, als ein kostbares Gut dem niederländischen Volk anver
traute. 

') 11,2, s. 98 f. u. Transactions of the National Association for the promotion of 
social science, 1875. London 1876, S. 165. Vgl. besonders auch Godin (11, 2, S. 198). 

2) I, S. 194 u. 196. V gl. ferner die Einzelheiten bei Saint-Pierre, u. a. in seinem Pro
jet, Tome 11 (1713), S. 400: Comme les Habitans de la Ville de Paix & de son Terri
toire seroient destines a remplir les principaux Emplois de la Republique de I'Europe, 
i! faut, s'i! est possible, trouver des Reglemens si bons, qu'i!s fassent d'excellens Ci
toyens ... 
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"Gleichwohl hat der Pazifismus das gel
tende Völkerrecht und die bestehende Staa
tengemeinschaft erheblich beeinflusst, aller
dings ohne sie in ihren Grundlagen bisher 
zu ändern." 

MAX HUBER (1910). 

Wir sind nun an das Ende unserer Aufgabe gelangt. Sie bestand 
in einer sowohl chronologischen als nach sachlichen Gesichtspunk
ten aufgebauten Darstellung der zahlreichen Friedenspläne, die 
von Denkern und Träumern im Verlauf von sechs Jahrhunderten 
entworfen worden sind. Da ergibt sich zum Schluss noch die Frage 
nach der Bedeutung einer solchen Arbeit. 

Die Bedeutung liegt vor allem in der Darstellung als solcher. 
Unsere Arbeit kann betrachtet werden als ein mehr oder minder 
gelungener Versuch, auf einem bestimmten Gebiete der mensch
lichen Geschichte ein gewisses Mass von Erkenntnis zu erlangen. 

Aber bei der Besonderheit des Gegenstandes kann die Bewer
tung weiter gehen. 

Der Gegenstand unserer Studie ist ja keine willkürliche anti
quarische Liebhaberei, die nur bei einzelnen stark spezialisierten 
Forschern Interesse erweckt. Unsere Arbeit betrifft eine Sache, 
die seit jeher und in höchstem Masse die Menschheit beschäftigt 
hat, ja, deren Lösung für die Erhaltung der Kultur unerlässlich 
erscheint. 

Dies Buch hat versucht, in den gewaltigen Streit zweier Kräfte 
Einblick zu geben, in den Kampf zwischen Individualismus 
und Kosmopolitismus, welche, der eine wie der andere, in zügel
loser Einseitigkeit Verderben stiften, jedoch vereinigt eine glück
liche Harmonie begründen können. 

Freilich konnte dies Buch, statt jenen jahrhundertealten Streit 
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in seinem Umfang zu beschreiben, nur einen kleinen Ausschnitt 
behandeln, nämlich sein Spiegelbild in den dem Reiche der Phan
tasie angehörigen Entwürfen einer internationalen Weltordnung. 

Das vorliegende Buch kann die Einsicht fördern, dass diese Er
zeugnisse des Menschengeistes dem Einfluss ihrer Zeit unterwor
fen waren, aber auch ihrerseits ihre Umgebung beeinflusst haben. 
Wir können daraus lernen, dass die gleichen Gedanken immer wie
der in neuer Form auftauchen, sodass - auch noch in der Gegen
wart - so gut wie nichts, was auf dem Gebiete der internationa
len Organisation angepriesen wird, nicht schon bereits einmal vor
gedacht worden ist. 

Mitunter drang die Idee eines dauerhaften Friedensbandes 
bis zu den Kabinetten durch. Ein einziges Mal sahen wir ein 
Staatsoberhaupt mit dem Versuch beschäftigt, Europa für den 
Gedanken eines Friedensbundes zu gewinnen, ein Streben, bei 
welchem natürlich mancherlei Faktoren mitwirkten. Noch vor 
dem Ende des letzten Jahrhunderts trat sogar eine offizielle Kon
ferenz zusammen, die, ohne dies Mal einen Krieg beenden zu 
müssen, eine Friedensperiode eröffnen sollte. Der Vorschlag Ni
kolaus H. betraf die Abrüstung, aber der Gedanke der Organisa
tion trat in den Bereich der Möglichkeit. Nunwohl, die alten Frie
denspläne, bald mehr national, bald wieder mehr europäisch oder 
international gefärbt, zuweilen übertrieben ausführlich oder 
allzu einfach und radikal, alle diese mehr oder weniger durch 
einen gemeinschaftlichen Gedanken beseelten Stimmen haben 
mitgeholfen, um der Haager Konferenz einen bescheidenen Er
folg zu verschaffen. 

Über dieses letzte Ereignis spricht unser Buch nicht mehr. 
Wir schlossen gerade dort, wo der aufbauende Friedensgedanke 
nachhaltiger die politischen Organe für die grosse Sache der Frie
densorganisation zu interessieren begann (Interparlamentarische 
Union, panamerikanische Kongresse) und eine Regierungsinitia
tive gewissermasse vorbereitet wurde. Die Haager Friedenskon
ferenz und ihre unmittelbare Vorgeschichte gehören zu einer 
neuen Periode, die ausserhalb der Absichten des Verfassers lag. 

Auch was die Welt seit dem 18. Mai 1899 erlebt hat, brauchte 
hier nicht behandelt zu werden: die Aufnahme des ersten offiziel
len Erfolges, die Gegenkräfte und in der Folge der Weltbrand, 
dann als Reaktion das allgemeine Verlangen nach einer dauer-
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haften Ordnung mit dem bis jetzt stärksten Versuch zur 
Errichtung eines Völkerbundes, der sich aber als ohnmächtig 
erwies, das Unrecht, das in den sogenannten Friedensverträgen 
enthalten war, auszugleichen. Ein neuer blutiger Konflikt entzweit 
die Völker, die doch auf einer Erde leben, von einer Sonne be
leuchtet und erwärmt. Aber aus Not und Verzweiflung wird neue 
Hoffnung und neue Kraft geboren ... 

Was ist der Wert einer Arbeit, so fragten wir, welche Hunderte 
von Friedensplänen behandelt, mit denen sich das menschliche 
Gehirn im Laufe der Jahrhunderte befasst hat? Die Antwort 
mag lauten, dass der Wert einer solchen Übersicht schliesslich im 
Werte der Entwürfe selbst liegt, nicht im Werte des einzelnen 
Planes, sondern aller zusammen. Sie alle miteinander bilden eine 
Kraft, deren Einfluss bisher gering war, eine Kraft, die zeitweilig 
zurückgedrängt werden kann, die möglicherweise einmal neue 
Erscheinungsformen annehmen, jedenfalls aber nie ganz verloren 
gehen kann. Das menschliche Bewusstsein enthält nun einmal 
neben dem Sinn für die Wirklichkeit auch den für das Ideal. Beide 
Elemente sind notwendig zur Ordnung der menschlichen Gesell
schaft. Man wird sie auch für die zukünftige Gestaltung der Be
ziehungen zwischen den Völkern nicht entbehren können. 

TER MEULEN 23 
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281, 313 f. 

SPANIEN 21,114,121"), 152,196,238,266. 
SPRACHE· DES BUNDES, WELTSPRACHE 

passim, vor allem 324-326. 
STAATENBÜNDE* 337. 
STATUS QUO* 28, 120, 144, 203, 282. 
STEHENDE* HEERE (Abschaffung, Ge-

fahr) 323. 
siehe auch: Abrüstung, Wehrmacht. 

STREITKRÄFTE DES BUNDES passim, vor 
allem 293, 320-324. 

SUEZKANAL 158 f. 
Sw ARTHMORE COLLEGE 344. 

THRONFOLGESTREITIGKEITEN 307. 
TIROL 76. 
TODESSTRAFE 34, 61. 
TOLERANZ 116. 
TURIN 115. 
TÜRKEI* 28 1),681),114, 121 '), 180, 211, 

219 1 ), 240, 273, 288f., 298, 320. 
siehe auch: Mohammedaner. 

UMFANG· DER ORGANISATION passim, vor 
allem 286-292. 

UNGLEICHHEIT DER STAATEN siehe: Ver-
tretung. 

UNION DE LA PAIX 25 f. 
UNION OE LA PAIX SOCIALE 129. 
UNIONSVEREIN siehe: Europäischer 

Unionsverein. 
UNIVERSAL PEACE UNION 40, 147, 157, 

241. 
UNIVERSALMONARCHIE* siehe: Weltmo

narchie. 

UNTERNEHMUNGEN·, OEFFENTLICHE, 38, 
188, 271,324. 

UNTERRICHT siehe: Erziehung. 
UTRECHT als Sitz des Bundes 326 f., 349. 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
siehe: Amerika. 

VEREINIGTE* STAATEN VON EUROPA 
siehe: Europa. 

VERTRETUNG* DER STAATEN IM BUNDE 
(Gleichheit und Ungleichheit) passim, 
vor allem 296-300. 

VERWIRKLICHUNG DER PROJEKTE 347-
349. 

VOLKSABSTIMMUNG 90, 306 "). 
VOLKSVERTRETUNG siehe: Parlament. 
VOLLZUGSGEWALT (VOLLSTRECKUNG*) IN 

DER INTERNATIONALEN ORGANISATION 
312-320. 
siehe auch: Zwangsgewalt. 

"VREDEMAKERS" 336 '). 

WEHRMACHT*, INTERNATIONALE (Bun
destruppen, usw.) passim, vor allem 
293, 320-324. 

WELTAUSSTELLUNGEN 23 f., 37, 152, 
248. 

WELTBÜRGERTUM siehe: Kosmopolitis-
mus. 

WELTBUND passim, vor allem 290 f. 
WELTMONARCHlE 13, 284-286. 
WELTPARLAMENT 258, 284, 311. 

siehe auch: InterparlamentarischeKon. 
ferenz (Kongresse). 

WELTSPRACHE 325 f. 
WELTSTAAT* (Weltrepublik) 12 f., 31, 

277, 283, 295. 
WELTWIRTSCHAFT· 342. 

siehe auch: Freiheit des Handels. 
WIENER* KONGRESS 45. 
WISSENSCHAFT 7, 11, 13, 56, 68, 97, 221, 

229, 245. 
WISSENSCHAFT DES WELTFRIEDENS 8, 

16. 
WORKMEN'S PEACEAssOCIATION 48,69f., 

171. 
WORKMEN'S 'PEACE COMMITTEE 69 f. 

ZIELE DER VERFASSER 268-274. 
ZWANGSGEWALT* passim, vor allem 278, 

280, 312 f. 
siehe auch: Moralischer Zwang. 



GESAMTPERSONENREGISTER FÜR DIE BANDE 
I, n,l und n,2 

Das Register verzeichnet nicht, oder nur ausnahmsweise, die Namen 
der Verfasser - meist moderne Autoren -, die nur in den Fussnoten 
erwähnt sind. Für die bibliographischen Daten möchte ich auf meine 
Bemerkung im Vorwort verweisen. 

Achenwall, G., I 48. 
Adams,]ohn Quincy, n, 1167, 184. 
Adler, Moritz, n,l 354-358; n,2 
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269 2), 270, 283, 330 2). 

Anastasius, Kaiser, I 73. 
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234 2). 

Augustinus, der Heilige, I 35. 
Augustus, Kaiser, I 19. 
Azeglio, Luigi d', siehe Taparelli. 
Azeglio, Massimo d', n,1 332. 
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257, 301 3), 307 4), 339 2). 

Baker, Sir Sherston, n,2 234 f. 
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60-61,280. 
Beggs, Thomas, 11,2 66, 68. 
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Bellers, John, I 90, 177-179,343, 
347,351,354; 11,2264,267 2), 

287, 298 2), 317, 323, 336 2). 
Bemmelen, P. van, 11,2 139-141, 

317. 
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Bodin, I 63. 
Bogue, David, lI,1 237,301. 

Boisguillebert, I 65. 
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Bouvet, Francisque, 11,1 342-
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126. 
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Bussemaker, T., lI,2 262. 
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Campeggio, Kardinal, I 137. 
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291, 298, 300 1), 302 1), 304, 
312, 318 1), 319 3), 320 2), 328, 
336,341. 
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Cyrano de Bergerac, I 143 1). 
Czartoryski, Fürst Adam, lI,1 

122; lI,2 266. 

Dante, I 6, 18, 68, 72, 82. 
Darby, W. Evans, lI,2 168, 179, 

335 2). 

Defourny, AbM P., lI,2 234. 
Delafutry, Prosper, lI,2 232,344. 
Delhasse, Felix, II,2 32. 
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lI,1 97-100; lI,2 282, 301 3), 
305,306 1), 318 4), 327, 336 1), 

345. 
Delmas, L., H,2 134, 307 2), 346. 
Desmazeaux, Pierre, I 201 6). 
Desmoulins, Auguste, lI,2 339 1). 

Destrem, Hyppolyte, H,2 162 2). 
Diaz, Lady Abbie Morton, lI,2 

344. 
Diderot, I 184 4). 
Diodor, I 158. 
Dollfus, Jean, H,2 337 3). 

Drago, L. M., I 174 1). 
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345. 

Dubois, Kardinal, I 202, 206. 
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107, 144 1),344 f., 347 f., 353 f.; 
II,2 267 2), 268 I), 269, 275, 
285, 293 3), 300, 302 I), 304, 
305 1),317,326,328. 

Dudley, Crews, II,2 318 3). 

Du Marsais, I 219 I). 
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45 I). 
Dupasquier, Henri, II,2 74-76, 

324 I), 330 4), 338, 344, 346. 
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Dupuis, Ch., I 40. 
Durand, Ferdinand, n, 1 230-231; 

n,2 270 f., 289, 324 2), 330 I). 

Eck, D. van, II,2 46 f. 
Ecluse des Loges, P. M. de 1', I 

161 3). 
Edison, Thom. A., II,2 192. 
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Egmont, Graf von, I 140. 
Elisabeth vonEngland, 130 1),163. 
Embser, V., I 219 4). 
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Engelbert von Admunt, 1 3, 32. 
Erasmus, 1 12, 29, 73, 87-88, 124 

-127,157 4),343,347; n,2 268, 
292 1), 302 1). 

Erckmann, E., II,2 343. 
Eschasseriaux aine, G. d', II,1 

11,94 f. 
Esu, Sebastian, II,1 239 2). 

Evans, 1. Newton, II,2 255 3). 
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Ver. St. Am.), II,2 157. 

Expilly, Cl., 1 63. 

Fabre, J oseph, 11,2 152 s). 
Fallati, J., 1 2, 359. 
Farquharson, Ch. D., II,2 150. 
Favre, Jules, II,2 6. 
Fenelon, 138, 74f., 184,219 4),239. 

Ferdinand der Katholische (Spa-
nien), 1 129. 
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Ferdinand 11., Kaiser, II,1 95 3). 

Ferrer, Jean Baptiste de, II,2 
137 2), 168, 301 2). 
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Fichte, n,1 60-71,244; II,2 287, 

304, 329 3), 333, 340, 347. 
Field, David Dudley, II,2 37 f., 

56-60, 83 2), 171, 178, 193 1), 
251 1),2934),302,309,321 1). 

Fiore, Pasquale, 1 52 4); II,2 
222-228,286 1),295,299,301 3), 

302, 305, 309, 321 1), 341 2), 

346 2). 

Fischhof, A., II,2 322 3). 

Fleury, Kardinal, 1 214 f. 
Florus, 1 61. 
Fontenelle, I 184,214,216. 
Formey, J. H. S., 1 45 2),217 5). 

Fourier, Charles, II,1 214-216; 
II,2 29, 194, 269, 273, 327 1). 

Fox, George, 1 171 4), 172. 
Franklin, Benjamin, II,1 35, 

175 f.,; II,2 333, 336. 
Frantz, Constantin, II,2 15-16, 

280 2),331,344 1). 
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133 f., 136, 138. 
Franz 1., Kaiser,1 17. 
Franz 11., Kaiser, II, J 18, 206. 
Fried, Alfred, II,1 321 f.; II,2 

243. 
Friedrich der Grosse, 1 216-219; 

II,1 5,71; 11,2 11. 
Friedrich Wilhelm 1. (Preussen), 
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11,1 293-294; 11,2 317, 318 2), 

318 4). 

Fries, Jakob, 11,1 49 f. 
Fritzsche, L. A., 11,1 237 1); 11, 2 

XI. 

Fromentin, R, 11,2 76, 330 4). 
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262,346. 
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Gargaz, P. A., 11,1 35-39; II,2 

267 3),281 1),297 1),317,324 2). 
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270 1), 282,297 1),301 3),3191), 
340. 

Gerard, I 217 5). 
Geraud, P., 11,2 229-231, 280 2), 

286, 294 1), 324 2). 
Gerohus von Reigersperg, I 71. 
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XIV. 
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11,2 23, 270 1), 298 2), 327 1), 
341 2). 
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74,295 1),315 3),344 1). 
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324 2), 326 1), 330,344 3),347 1), 
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270 1), 282 2), 329 3). 
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11,2 270 1), 278, 285, 289 1), 
294,2971),2992),301 3),307 1), 
310 f., 319 1),320,324'),346. 

Goudar, A., I 92, 245-248, 347, 
350 1),355; 11,2267 3),317,340. 

Goudet, I Vorwort VII, 236. 
Granjon, F., II,2 232-233, 298 3), 

344 3). 
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Green, J. F., II,2 179, 248 1). 
Gregoire, AbM, 11,1 12 f.; II,2 

308, 309 1). 
Gregor XVI., Papst, 11,1 360. 
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Grimm, Friedrich Me1chior, I 

219 4),220 2),242. 
Gronovius, I 159. 
Grotius, I 10, 12, 27, 29 2), 32, 

34f., 61 1),63,69, i88f., 153-
159, 326, 343, 347, 359; II,1 
348;11,2 x, 192,267 1) 287,291, 
312. 

Günther, K. G., I 19 3), 52, 95, 
276-279, 343, 348; 11,2 267 1). 
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Gundling, N. H., I 230. 
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Hahn, Otto, 11,2 237,267 3),2701), 

274. 
Hamilton, 11,1 284-287; 11,2 279, 
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Hill, D. J., I 84. 
Hill, Frederic, 11,2 236 f., 302, 

318 1), 3351). 
Hindley, Charles, II,1 314. 
Hobart, Lord, 11,2 38, 346. 
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291 2), 320 f., 323, 332, 337, 
339 f., 347. 

Kar! der Grosse, I 204; II,1 93; 
11,2269. 

Kar! II., (England), I 172. 
Kar! V., Kaiser, I 28,32, 89, 126 

f., 137 f. 
Kar! VI., Kaiser, I 216. 
Kar! VIII., (Frankreich), I 30 1). 

Katharina II., (Russland), II, 1 5. 
Kaufmann, P., II, 1 339f.; II,2 8, 

280, 311 1), 325 2), 327 4), 341, 
343. 

Kaunitz, Graf W. A., H, 1 121. 
Kent, James (Chancellor), II,1 

293 4). 

Kepler, I 314. 
Key, Ellen, 11,2 228. 
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Kint van Roodenbeke, H.-M. 't, 
II,2 54. 

Klüber, J. L., II,1 128. 
Kobielski, II,I 30 1). 
Kostka, I 108, 121 f. 
Krause, K. Chr. F., II,1 110-113, 

133-142; II,2 5, 265, 271, 278, 
285,289 1),290,297 1),304,317, 
319, 320 5), 325 f., 331, 335, 
336 2), 340, 347. 

Kronovsky, II,1 301). 
Krüdener, Frau von, II, 1 157 f. 
Krupp, F., II,2 24, 192. 

Laboulaye, Ed., II,2 138. 
La Bruyere, J. de, I 74 f. 
La Codre, 1. M. de, II, 1 336 f.; 

II,2 28 1), 135, 284, 298 2), 
301 3), 307 2), 317, 318 2),325 2), 

326 1), 348. 
Lacombe, Paul, II,2 79f., 91,105-

113,267 3), 2701),274,301 3), 

302, 304 f., 307 1), 311, 318 2), 

320,321 1), 339 f., 341 2), 344 3), 

345. 
Ladd, William (siehe auch Philan

thropos), II,1 237 1), 273-280, 
294-301,303 f., 307, 314; II,2 
2701) ,271,279,288,297 1), 30lf., 
306,310, 317f., 333 1), 340. 

Ladislaus V. (Böhmen), I 108. 
La Harpe, F.-C., II,1 129. 
La Harpe, J. F. de, I 93, 259-

262. 
Lamas, Pedro S., II,2 248 1). 
Lambert, Madame, I 181. 
La Motte, J. H., II,1 49. 
Landa y Alvarez de Carvallo, Ni-

casio de, II,2 60. 
Lange, Friedrich Albert, II,2 43. 
Languet, siehe Brutus. 
La Noue, de, I 88, 140-142, 144 1), 

343, 347; II,2 267 1), 268 1), 
300 1). 

Lardy, C., I 54 1). 
Larroque, Patrice, II,2 84-89, 

270 1), 280, 297 1), 301 3), 302, 

311, 324'), 321 2), 333'),336 3), 

336 5),347 1). 

Las Cases, Emmanuel de, II, 1 
114. 

Lasson, Adolf, II,2 8, 130. 
Latsio (= J. M. van Stipriaan 

Luiscius), II,2 191-194, 270 1), 

297 1),309 3), 3205),3211), 333 1,) 

3351), 346 2). 

Laurent, F., II,2 13. 
Laveleye, Emile de, II,2 6 1), 58 f., 

88,136-137,270 1),318 2),327 4). 

333 1). 
Laya, Alexandre, II,2 154, 253 1). 

Le Doyen, Fs., II,2 153, 346. 
Le Fevre de la Boderie, Antoine, 

I 163. 
Lehmann, J. J., I 42. 
Leibniz, I 91, 202 2), 204-209, 

321 2); II,1 195; II,2 285,337. 
Lemonnier, Charles, II,2 33 2), 

34 2), 40, 57 3),77-79, 80f., 134, 
155f., 157-168, 179,241,250, 
270 1),303,306,332,335 f., 338, 
344,347. 

Leo X., Papst, I 88, 125, 128-
139, 343, 347, 348 1), 349; II,2 
266, 268 1). 

Leo XIII., Papst, II,2 249 2). 

Leopold II., Kaiser, II,1 121. 
Le Play, Frederic, II,I 359; II,2 

129,272 1),322 1),335. 
Leroux, Pierre, II,I 213 f.; II,2 

330. 
Leslie, Thomas Edward Cliffe, 

II,2 38 3). 

Lessing, I 100, 228 1), 249. 
Levi, Leone, II,1 337 f.; II,2 

66f., 151 2), 159 f., 163, 171, 
174-179,251,257,301,309,311, 
315, 317, 318 2), 322 1), 324'). 

Lieber, Francis, II,2 14, 57 3), 

307 6). 

Liebknecht, Wilhelm, II,2 43. 
Lieven, Graf von, II,1 161. 
Lilienfeld, von, I 93, 263-270, 

278, 346, 348, 349, 351; II,2 
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268 1), 276, 281 1), 300. 306 1), 
319, 324 1), 325. 

Linker, siehe Reknil-Eile. 
Lips, Alexander, II,I 144-148; 

II,2 283,293,303 2),310,3184), 

324 1), 326 1), 340, 345. 
Lipsius, I 62 1). 
Lockwood, Belva A., II,2 241 4). 
Loen, ]. M. von, I 92, 239-241, 

252 3),343,345; II,2 270 1),324. 
Loewenthal, Eduard, II,2 17-21, 

54f., 129-132,253 1),265,267 3), 

286, 290 2), 294, 303 2), 317, 
319 2), 320 1),322, 324 1),326 1), 
331 3). 336 5). 

Lorenzo de Medici, I 39. 
Lorimer, ]ames, II,2 39, 47, 56, 

58,68, 119 f., 145, 156, 187, 207 
-222,267 3),271, 274, 282, 284, 
286, 289,294,298 2). 299, 301 3), 
302, 305, 318 1), 321 f., 325, 
327 1), 327 2), 341, 345, 348 f. 

Lostwater, I Vorwort VII. 

Louis Philippe (Frankreich), II,l 
314. 

Lourd, Benoit, II,2 55 3). 

Love, Alfred H., II,2 40,147,241, 
326 1),347 2). 

Loyson, Charles, siehe Hyacinthe. 
Lucanus, II,2 71. 
Lucas, Charles, II,2 60, 61-62, 

83 2), 310. 
Ludwig IX. (Bayern), I 121. 
Ludwig XI. (Frankreich), I 110, 

120 f. 
Ludwig XIII. (Frankreich), I 161. 
Ludwig XIV. (Frankreich), I 74, 

90f., 181, 183, 184 1),205 3),220; 
II,l 253. 

Ludwig XV. (Frankreich), I 211 f. 
Lüthardt, Samuel, II,1 91. 
Luther, I 7, 8, 28 f., 73. 

M. (= Charles B. Emerson ?), II,1 
287-291; II,2 270 1),279,290 3), 

297 1), 304, 305 1), 314, 316, 
318 4),327,333 1),336 5),341 2). 

Mace, ]ean, II,2 4 1). 

Machiavell, I 9, 12, 25, 28, 38 f., 
87, 126, 141, 217. 

Mackay, Charles, II,2 30 2),290 2). 

Macnamara, H. T. J., II,l 238, 
303-308, 314; II,2 2971), 317, 
318 2). 

Maistre, ]oseph de, I 201); II, I 
122 1), 194-198, 213 3); II,2 
25 4), 272. 

Malardier, A., II,l 349-353; II,2 
267 3),276 1),280 1),284,289 1), 

290 4), 294, 301 3), 305, 324 1), 

325, 336 3), 336 5), 3471). 
Malesherbe, I 220. 
Mallinckrodt, Arnold, II,I 151 f. ; 

II,2 310. 
Mamoli, Giuseppe, II,2 240-241, 

297 1), 307 2), 3274). 
Mancini, P. S., II,2 49, 54, 58 f., 

303 1). 

Manteuffel, Graf, I 216, 229 1). 

Marchand, P. R., II,l 144 3), 219-
230; II,2 267 3),270 1),271,274, 
282, 289, 297 1), 299, 301 3), 
305, 307 3), 316 1), 320, 321 1), 

323, 330. 
Marck, F. A. vander, II, 1 88; II,2 

345. 
Marcoartu, Arturo de, II,2 37, 

38 1), 59, 66, 89-93, 94, 105 1), 

113, 154, 170 f., 234, 253 1), 

284, 295 1), 297 1),302,311,341. 
Maria Theresia, I 216 f. 
Marini, A., I 85 f., 108 f., 120 f. 
Marsilius von Padua, I 72, 83. 
Martens, F. von, II,2 60. 
Martens, G. F. von, I 263 1); II, 

2 309 1). 

Marx, Karl, I 177 1); II,2 30, 33, 36. 
Mast, G. C., II,2 68 2). 

Mathey, ]ules, II,2 161 f., 165. 
Matthias I. (Ungarn), I 121. 
Maury, AbM, II,l 7. 
Maximilian 1., Kaiser, I 127, 129, 

134f., 137f., 348 1); II,2 305 1). 

Mayer, Martin, I 108. 
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Mazzini, Giuseppe, 11,2 30, 36, 80, 
328 1). 

Mazzoleni, Angelo, 11,2 256 3). 

Mead, Edwin D., I 160. 
Meale, Constantino, siehe Umano. 
Meinecke, 11, 1 68. 
Mesmes, Henri de (nicht: J. J .), 

I 152 1); 11,2 x. 
Metternich, 11, 1 160, 166. 
Mezieres, M. L., 11,2 74. 
Michelet, C. L., 11,2 10-11,331 3). 

Miles, James B., 11,2 51, 58 f., 
62 2), 64 f., 86, 127, 169, 280, 
301 f., 318 4). 

Mill, James, 11,1 268-273; 11,2 
297 1), 301 3), 303, 311, 317, 
318 2),343. 

Mill, J ohn Stuart, 11,1 312 f.; 
11,2 336 5). 

Miller, A. E., II,2 235. 
Minotto, I 163 4). 

Mirabeau, Honore-Gabriel-Victor 
Riqueti, comte de, II,l 5, 13; 
1I,2 228. 

Mohammed, I 111; 11, 1 100. 
Mohl, Robert von, 11,2 8. 
Molina, I 69. 
Molkenboer, Herman, 11,2 232, 

344,347. 
Mongredien, Augustus, 11,2 236, 

267 3),270 '),298 2),318 1),335 1). 

Monroe, Präsident J ames, 11,1 
167, 179. 

Montesquieu, I 184 4), 185; 11,1 
105;11,2321. 

Montesquiou, Abbe de, 11,1 8. 
Montluc, Leon de, 11,2 57 3). 

Montmorin, A. M., 11,1 9. 
More, Thomas, I 73, 87. 
Morillon, A., 11,2 24. 
Morin, A. 5., II,2 135,307 6),346. 
Moser, Andr., 11,1 50f.; 11,2 

329 3) • 

Mougins de Roquefort, Ch. de, 
11,2 233-234. 

Moynier, Gustave, 11.2 58, 60, 
307. 

TER HEULE'" 

Müller, Adam, 11,1 40, 41 1). 

Müller, Johannes von, I 53, 59 4). 

Nägeli, Konrad, 11,1 89 f.; 11,2 
283, 327 6). 

Napoleon I., 11,1 42, 48, 51 f., 90, 
93-117, 121 f., 126, 131, 133f., 
142, 159, 166, 186, 206, 215, 
253, 326f., 344; 11,2 7, 12,21, 
265 f., 269, 281, 285, 290, 294, 
324'), 329, 331, 336'), 336 5), 

345. 
Napoleon III., 11,1 320,326-341, 

342 f., 349; II,2 15, 22, 39, 44, 
119, 208, 222, 266, 280, 330. 

Naquet, Gustave, 11,2 135. 
Naude, Gabriel, I 152 I). 
Naumann, Friedrich, I 47. 
Nefftzer, Auguste, II,2 4. 
Nesselrode, K. R. Graf von, 11,1 

129,158. 
Neumann, Leopold, Baron von, 

11,2 60, 341 I). 
Newmayer von Ramsla, I 29 5). 

Newton, I 314. 
Nibler, J. B., I 67. 
Nicole, P., I, 74 f. 
Nieuwenhuis, F. Domela, 11,2 

139, 284 I), 331. 
Nikoladze, N., 11,2 6 4). 

Nikolaus I., Zar, II,2 352. 
Nikolaus 11., Zar, I 356; 11,2 186. 
Noble, John, 1I,1 338. 
Novalis (= Friedrich Harden

berg), 11,1 41 1),48; 11,2 285. 
Novicow, J., 11,2 243-246, 291 I), 

295 1), 341. 
Novosiltsov, N. N., II,1 122,124, 

158. 
Nys, Ernest, I 21, 143; II,2 211. 

Omphalius, J., I 26. 
Ompteda, D. H. L. von, I 49 2). 

Orleans, Elisabeth Charlotte von 
(Madame), I 181 f. 186,202,205. 

Orleans, Regent, Herzog von, I 
190, 202, 205. 

24 
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Oskar II. (Schweden), H,2 126. 
Osseg, Annuarius (= Pachtler, 

Georg Michael), H,2 129. 
Oxenstierna, Axel, H,1 95 3). 

Pachtler, Georg Michael, H,2 129. 
Pages, siehe Garnier Pages. 
Palthen, J. F. von, I 92, 249-252, 

348,354; H,2 268,297 1),305, 
306 1), 316 1), 324 '). 

Pankhurst, R. M., H,2 169-170. 
Paoli-Chagny, Graf de, H,1 142-

144; H,2 270, 282, 295, 301 3), 
3052),3161),3184),321 1). 

Parieu, Felix Esquirou de, H,2 
28-29, 60, 119, 270 1), 290 2), 
310, 336 1), 341. 

Pascal, I 74 f. 
Passy, Frederic, H,2 2, 4, 25, 59, 

62,64 1),138 2),151 2), 154f., 171, 
175, 248 f., 254, 257-259. 

Pays, Guillaume, H,2 199-207, 
270 1), 274, 280, 298 1), 301 3), 

302f., 305 2),306 3),307,311 1), 
317,318 4),3191),325,330 4),338, 
344. 

Pecqueur, Constantin, H,I' 239, 
257-267; H,2 271, 274, 279, 
284, 286,295, 297 1), 303,307 3), 

318 4), 321, 324 1), 326, 327 1), 

330 ' ), 336 2), 336 5),341 2),343, 
345,348. 

Pedro Ir. (Brasilien), H,2 189. 
Penn, William, 190, 171-176, 177, 

343-348, 353; H,1 175 f.; II,2 
264, 266, 267 2), 268, 275 f., 
287 f., 298, 300, 308, 317, 324, 
327, 336 4). 

Petavel-Olliff, E., H,2 153. 
Peter der Grosse, I 30; II,2 288. 
Peters, Hugh, I 21 4). 
Petion de Villeneuve, Jeröme, 

II, I 7, 9. 
Pettibone, H,2 255 3). 

Philanthrop os (siehe auch Ladd), 
H, I 273f., 277f.; II,2 279,288, 
317f., 336 '). 

Philipp der Gute (Burgund), I 
110. 

Philipp III. (Frankreich), I 101. 
Philipp IV. (Frankreich), I 84, 

101, 106. 
Philo Judaeus, I 61. 
Philopacis,H,1 276f.; H,2 290 3), 

293 3), 317, 318 4). 

Pierantoni. Augusto, H,2 58 f. 
Pitt, William, II,1 122, 124 f., 

160; II,2 313. 
Pius H., Papst, I 21 f., 108, 120. 
Pius VI., Papst, H,1 10. 
Pius IX., Papst, H,1 360. 
Plato, I 156. 
Plockhoy, siehe Cornelisz. 
Plutarch, I 144 3). 
Podebrad, Georg von, I 85-87, 

108-123,343,345,348,349,353; 
H,2 264,266,267 3),268 1),273, 
275, 285, 297 1), 300, 3021), 
304 f., 326 1), 347. 

Poinsot de Chansac, H,2 229,231-
232,280 2),294 1),297 1),330 4), 
336 3), 336 5). 

Poletica, P. I. de, H,1 167. 
Polier de Saint-Germain, A., I, 96, 

301-307; II,2 281 1), 293 3), 

297 1),305 1),310,318 1),319 2), 

329, 337, 339. Siehe auch II,2 
Seite XI. 

Polignac, AbM de, I 181, 183. 
Polo, Jules, II,2 229, 271, 327 5). 

Poortugael, Den Beer, siehe Beer 
Poortugael. 

Pothier, R. J., H,2 83 2). 

Potonie-Pierre (= E. Potonie), 
II,2 301 2). 

Potvin, Charles, H, 1 323. 
Pradier-Fodere, P., II,2 45. 
Pratt, Hodgson, II,2 77, 171, 175, 

246 f., 251, 346. 
Price, Richard, 1 77; II,1 176. 
PriestIey, J oseph, II,1 176. 
Proudhon, P. J., II,2 29, 30-33, 

36, 280 2), 282. 
Pufendorf, I 27,58,69 f., 169,326. 
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Pyne, Thos., II,1 303. 
Pyrrhus, I 144 3). 

Quesnay, I 66. 

Rachel, Samuel, I 90, 169-170, 
343, 347; II,2 267 1), 287. 

Ramsay, A. M., I 184. 
Ravaillac, I 262. 
Raynal, G. T., I 59 f., 219 4). 

Regnault, ]. E., II,1 8. 
Reknil-Eil6 (= Linker), II,2 132-

133, 327 5), 346. 
Remond, I 205 1). 
Renan, Ernest, II,2 43 f. 
Rew, H. Newton, II,1 239 2). 

Richard, Henry, II,1 314; II,2 6, 
45, 48 f., 54, 59, 62 f., 81, 133, 
151 2),168, 170f., 175,267,302. 

Richardson, James, II,1 239 1). 
Richelieu, I 161. 
Richter, J oh. Paul Friedr., siehe 

Jean Paul. 
Robert, P. F. J., II,1 28. 
Robespierre, II,1 6 f., 9, I1f., 28 f. 
Rogeri, Giuseppe, II, 2238-239, 

290 2). 

Roland, Minister J. M., II,1 10. 
Rolin-Jaequemyns, G., II,2 56 f., 

59 f., 307 6), 322. 
Ross, David, II,2 38, 346. 
Rousseau, I 92-93, 184 f., 253-

258, 303, 316, 343, 361; II,1 
21,54 3), 186,349; II,2 282. 

Rousset de Missy, ]., I 215 f., 
223. 

Ruarus, Martinus, I 153. 
Rubrecht, I 122. 
Rucellai, I 39. 
Rufer, A., H,1 90. 
Ruge, Arnold, H,1 321; H,2 9, 

336 5). 

Ruppert, Hofrat, I 229 1). 

Russell, Lord John, II,1 315 f. 

Saffi, Aurelio, II,2 160 f .. 
Sagra, Ramon de la, II,1 315. 

Saintard, I 92,242-244,345; II,2 
270 1), 341 2). 

Saint-Pierre, AbM de, I 43~, 60, 
75, 90-91, 92, 180-221, 228 1), 
229 1), 236f., 248 1), 253f., 262f., 
278, 303, 316, 343, 344, 346, 
347, 350, 354 f.; II,1 8, 11 f., 
15,45f., 53, 95 1),96, 112 5), 129, 
179, 197, 207, 244, 355; II,2 16, 
26f., 31,34 2),76,164,192,264, 
267 2), 268, 271, 273 1), 276, 
281 1), 288 f., 291, 294, 297 f., 
300, 302 1), 303, 305, 319 3), 320, 
323f., 326f., 336 2 ), 336 3), 336 4), 

337, 341 f., 346,348 f. 
Saint-Simon, Claude Henri de, 

n,1 205-212,216; n,2 29,271, 
284f., 294, 319, 327 5), 329, 
332, 335, 348 3). 

Saint-Yves d' Alveydre, Alexan
dre (Marquis), II,2 172 2), 188-
191, 270 1), 272,274,296,326 1). 

Sand, George, I 184 4), 185. 
Santallier, F6lix, II,2 21, 25-27, 

311,318 2),346 2). 

Sarrans, B., II,1 343. 
Sartorius, Johann Baptist, II,l 

238, 239-252; II,2 270 1), 271, 
284f., 290 3), 290 4), 294, 296, 
2971), '305, 336 2), 336 5), 340, 
345, 347 1). 

Schelling, F. W. J. von, II,1 41 1), 
49,244. 

Schiller, I 161 3), 362; II,1 2, 
41f.; n,2 23. 

Schindler (Schinly), J. G., I 96, 
297-300, 347; II,2 276,281 1), 
299. 

Schlegel; Friedrich von, II, 1 41 1). 
Schlettwein, J. A., I 96,308-313, 

345,350; II,2 268,270 1),273 1), 
281 1), 293 4), 306, 319 3). 

Schmidt-Phiseldek, C. F. von, II, 1 
185-193; II,2 265, 269,270 1), 
272,274,299, 301 3), 303 2), 305, 
318 2), 318 4), 324 1), 329, 336 2 ) 

336 5),340, 341 2). 
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Schwab, Carl, II,1 50. 
Sclopis, Graf F., II,2 58 2), 79. 
Seebohm, F., II,2 85, 142-143, 

213,315,318 1). 

Seeley, J. R., II,2 141-142, 145, 
280 2), 290 2),348. 

Seguier, II,2 307 7). 
Seigneur, Georges, II,2 25 4). 

Selim 1., Sultan, I 128, 139. 
Sellon, J. J. Comte de, II, 1 237 f., 

239; II,2 309 2),324 1). 

Sherman, J ohn, II,2 255. 
Sicard, Gustave, II,2 134f., 267 3). 

Sieyes, II,1 90. 
Sigaud, Pierre, II,2 253. 
Siger von Brabant, I 101. 
Si mon; Louis, II,2 338. 
Siiieriz, J. F., II,1 232-236; II,2 

267 3),272,273 1),289 1),301 3), 

319,321 1). 
Sloane, Sir Hans, I 201 6). 
Smith, Adam, I 67, 95, 359; II,1 

268. 
Smith, J. Pye, II, 1 303. 
Soliman 1., Sultan, I 30, 139, 

141. 
Spencer, Herbert, II,2 66. 
Sprague, Abram Pulling, II,2 

91, 94-104, 280, 301 3), 302, 
304, 305 1), 310f., 316 f., 323, 
348. 

Stanhope, Lord, I 206. 
Stanislaus 1. Leszczynski, II,2 

Vorwort XIV. 

Stanley, Lord, II,2 37. 
Stapfer, Ph. A., II,1 91 f.; II,2 

266 2),336 1). 

Stipriaan LUlscius, J. M. van, 
siehe Latsio. 

Strabo, I 158. 
Strada, 1., II,1 335 f.; II,2 28 1), 

280, 289, 298 2), 326 1), 330 2), 
333 1), 336 5). 

Strauss, David, II,2 43 f. 
Suarez, I 21 5), 25,31,36,69 1). 

Sully (siehe auch Heinrich IV.), 
I 89, 160-168, 179, 255, 353, 

355; n,1 96; n,2 164,214,266, 
320, 329, 348. 

Sumner, Charles, II,1 311; II,2 
51 f., 146,315,318 1). 

Suringar, W. H., II,1 315,318. 
Swift, Jonathan, I 320. 
Sylvagius, Johannes, I 127. 
Syrach (Verfasser des Sendschrei-

bens), n,1 29-35; II,2 270, 
282, 302, 310, 329 3), 345. 

Taparelli, Luigi (= Aloys), n,1 
203-205; II,2 271, 296. 

Temple, William, I 173. 
Texier, Edmond, II,2 23 4). 

Thiaudit~re, Edm., II,2 154,253 1). 

Thierry, Augustin, II,1 207 f.; 
II,2 284. 

Thomas von Aquino, I 82, 101 f. 
Thonissen, J. J., II,2 54. 
Thorbecke, J. R., II,2 47. 
ToreIla, de la, I 223 2). 

Toze, Eobald, I 230-238; II,2 
276, 300, 308, 346. 

Traitteur-Luzberg, Theodor von, 
II,1 152; n,2 283,316 1),3201). 

Treitschke, H. von, II,2 130. 
Trendelenburg, A., II,2 127-128. 
Turcotti, Aurelio, II,2 113-118, 

272f., 289,290 4),298 1),318 2), 

319 2), 326, 332. 
Turgot, II, 1 14. 
Twiss, Sir T., II,2 59. 

Umano (= Constantino Meale), 
II,2 240, 290 2), 298 3). 

Umilta, Angelo, II,2 239-240, 
290 2). 

Upham, Thomas C., II,1 277 2), 
291-293; II,2 279,310. 

Urquhart, David, II,1 359-363; 
II,2 39, 129,272. 

Varignon, AbM, I 205. 
Vasquez, G., I 21 5), 25, 68. 
Vattel, I 158 3), 326. 
Vauvenargues, I 78. 
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Venosta, Visconti, lI,2 50. 
Vergniaud, P. V., lI,1 11. 
Veridicus, J ustus Sincerus( = Hof-

heim oder Hochheim), lI,1 
52-59; lI,2 270 ,), 289 ,), 293, 
297 1), 306, 310, 315, 316 1), 

318 4),319,321 ' ),325,327,343. 
Vico, G. B., I 47. 
Victoria (Königin), lI,2 56), 1781). 

Victoria, Fr. de, I 21 s), 31, 36. 
Vidaurre, Manue! Lorenzo de, 

lI,1180 3). 

Vigil, Francisco de P.G., n,l 1831). 
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